
1. 

Die A.bfaasung der Bechtsge■etze. 

Ein Bruchstttck. 

Die nach;tehende Abhandlung ist ein Bruchstück ; nicht etwa weil der 
zunächst behandelte Gegenstand nur theilweise erörtert wäre, sondern weil 
das hier Mitgetbeilte ursprflnglich nur ein Bestandtheil eines weit grösseren 
Ganzen ist. Schon vor einer Reibe von Jahren hatte ich die Bearbeitung 
eines vollständigen Systemes der Justiz-Politik beabsichtigt, und war auch 
bereits ziemlich weit in der Durchführung gekommen, als sich andere Ge
schäfte dazwischen schoben und neue schriftstellerische Unternehmungen 
mehr anzogen. Innere und äussere Grflnde hindern mich nun zwar, den 
verlassenen Plan wieder aufzunehmen; dagegen will es mir nicht unnützlich 
bedünken, wenn ich einen bereits vollständig beendigten Theil der Aufgabe 
veröffentliche, nämlich die Beantwortung der Frage : auf welche Weise ein 
Staat hoffen kann zu einer guten Rechtsgesetzgebung ztt gelangen, und 
welche l\Iassregeln überhaupt bei der Entwerfung von Rechtsgesetzen zu 
ergreifen sind? Meines Wissens wenigstens ist dieser wichtige Gegenstand 
noch niemals in seinem ganzen Umfange, namentlich auch mit gehöriger 
Berücksichtigung der verschiedenen Staatsformen und der aus ihnen für 
die Gesetzgebung entspringenden formellen Bedingungen besprochen worden 1); 

1) Die den Gegenstand behandelnden Schriften leiden zom grouen Theile au elner unklaren 
Vermischung zweier wesentlich verschiedener Aufgaben, nimlicb der Erörterung der Grund
sitze über den wilnscbenswerthen 1achllcben Inhalt einer Bechtsgeaetzgebung, und der Fest
stellung der Regeln filr eine sweckmässlge Behandlung der Ausarbeitung und weiteren formellen 
Zlll&andebrlngung, d. b. der Gesetzgebunga-Wissenscbaft und der Gesetzgebunga-Kunat. 
Da88 auch der erstgenannte Gegenstand ein berechtigter und wichtiger Vorwurf filr eine 
wiueuschaftllche Unteranchang ist, versteht sieb allerdings von selbe&, wenn schon die trübere 
Auffassung, welche nach rein vernnnf'lmässigen Rechtsregeln obue alle Berücksichtigung dee 
besonderen Volksthilmllchen und Geschichtlichen strebte, itzt wohl allgemein verlassen sein 
mag. Auch unterliegt es keinem Zweifel, dasa eine umfaasende Arbeit aowobl eine Unter
suchung über den Inhalt, ala eine Feststellung des formellen Verfabreo, In sieb begreifen kann. 
Allein die beiden Aufgaben müsaen, wenn nicht Verwirrung und vielleicht Unvollatändigkel& 
entstehen eoll, acbarf getrennt gehalten wvdea; und elne beaondere Erörterung der Geaeta• 
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und doch lassen sich Einseitigkeiten nnd selbst lrrthftmmer nur da.nn ver
meiden , wenn einer Seits die verschiedenen äusseren Bedingungen, unter 

p;ebungskunst l!t In alle Wege möglJoo, da der Inhalt dea Reehtegeseb.ea von keinem Elnftoue 
aur die zweckmiaaigste Art der formellen Zuatandebringung lat. - Jedoch aoch abgesehen 
von dleaem Mangel einer klaren Auff'll88o.ng und Behandlung des Gegenstandes, l1t weni,r 
Gutes von der Mehrzahl der 8cbrifh,n über die Abfassung der Gesetze zu aagen. Sie sind tut 
alle unbedeutend und oberffichllch, wie ekh aua nachstehender Awzählung denelben ergeben 
wird. 

F Jl angle ri , G., La sei onza della leggislazlone. N ap., 1780. 
Daa bekannte und zu seiner Zeit viel gelesene und gerühmte Werk beschäftigt sich bekannt

lich nur zum geringsten Thellc mit der Gesetzgcbunpwi88enschaR J. e. 8., sondern Ist In der 
Hauptsache ein System de& pbil08ophlschcn Staatarcclltes und der Politik. E1 enthält Jedoch 
daa erete Buch eine Abhandlung über tlie Gesetze im Allgemeinen uod über ihr richtiges Ver
bii.ltnin :tn den Bedürfnissen und Eigenseharten der Völker. Wie richtig und wie tier ein• 
dringend diese Bemerkungen sind, kommt hier nlche weiter In Betracht, da sie Jeden i,~a11ea 
den Joball der Gesetze betreff'en und nicht die Kunst ihrer HcntcHung. Diese wird, abgeaeben 
,·on einigen anderweitigen gelegenheltJ~h eingestreuten Bemerkongen , höchsten• berührt In 
dem kurzen sten Kapitel, In welchem der Vonichl,ag gemacht iat I eine „Geset:l:es-Censur4' als 
atohende Behörde etnnf"IJhren, und dieser die Sorge daftlr zu Ubertragen, dau die Gesetze 
nicht veraJten und überhaupt den },'orderungen des Volkea entsprochen. Der, an tllch kaum 
eine Ansftihrung gestattende, wenigstens kaum elnen Erfolg In AWl&lcht stellende, Gedanke l1t 
Jeden Fallea nur gam kun angedeutet und dle vorgeachlagene Einrichtung ln unsicherem 
Nebel gelMscn. 

8 c h I o s a er, Briere ltber die Oeaetzgebong überhaupt, und den Entwurf det preoa-
11iaebcn Gesetzbuche. inabe.aondere. .l:<'rankf. , 1789. 

Ein in mancbfacher Beziehung merkwilrdlgca Buch, welches sichtbar grosaen Elnfl1l88 anf 
811.vlgny's spAtere mit allerdings mehr Methi,de und Umsicht ausgesprochene Ansicht von Gesetz
gebung und Natur de1 Rechtes aoageübt hAL Der Ver(. tritt auf gegen den Dünkel der Auf
klärung und des Bcsscr11cins, welcher sich ln der zweiten Hälfte des 18ten Jahrhunderts breit 
machte, und als deaiien Vertreter er namentlleh Fllanglerl ,·ortllhrt, und tat thella der AMlcht, 
dau llberhaupt Gesetze weder nach Beliehen noch aul'lh nach angeblichem Naturrechte ent
worfen werden können, sondern nur eine Bestimmung der Volksmeinung über Recht und Un
recht seien, thells aber erachtet er Insbesondere seine Zelt fllr unreif zor Gesotzgebunc. Letztuea 
aus zwei Gründen. Einmal, weil die Rechte der .l!'ilr1ten ond Völker keineswegs gegocnaeltig 
festgesetzt 8eico, vielmehr die erstem unter dem Vorwande dea Gemeinwohles in alle Rechte 
der Einzelnen willkürlich eingreifen; ein Zustand, lo welchem eine Undeutlicbktlt de• Rechtes 
ein Gli.ick sei. Zweitons, weil über die Grundslitit.e der Regiernngskunst (namcntJJcb der Volka
wirthschaftspßege) noch grösstc Meinungsverschiedenheit herrsche, die Ltiaang dleaer Fragen 
aber anf viele Th eile der Gesetzgebung von dem wes,!ntllcbaten Eio6us11e se!. Seine achlieaallcbe 
Meinung bl demgemilas, dus zunächst nur <lln authentlacher Commentar zur Beaeitlgun,t voa 
Coolrovcrscn zulässig sei, überhaupt aber und zu Jeder Zeil nur du Civllgcsetz eine be-
8tindlge Feststellung :r.ula.sse, dngegen die Regien1ng11rechte, worunter du Straf'rocht, Terlinder
Uch seien und nur als Befehle und Verordnungen eracbelncn können. Die besonderen Bomer-
kungen über das prcuSBiecbe Recht 1ind scharfsinnig, wenn vielleicht auch nicht aJle richtig. 
Du Gt1T1ze aber ist cln Beweis groHer geistiger Solbst.oitändlgkeit, und gar manche tlr.t allge-
meln angenommene Gedanken ilber Recht und Geaetz sind hier 11:uersl ausgeeprochen, wean 
schon zom Tbelle noch rob und elneelttg. 

Bergk, .J. A., Die Theorie der Gesetzgebung. Mel88en, 1801. 
Eine Reihe von ziemlich npboristtechen kleinen Abhandlungen ans dem Gebiete der Rechtl

pbllosophle, welche sich nil"ht aur die formelle Abfassung von Gesetzen erstrecken. 
Zach a r i ii, K. 8., Dlo Wwenscbatl der Gesetzgebung. Al• Einleitung su einem allge

melnen Gesetzbuche. Lpzg., 1806. 
Ein völlig ml.ssrathenea Buch , daa über seinen eigentlichen Gegenstand eo gut wie gar 

nlcbta, sonst aber über allgemeine Rechts- und Sta&C11bcgrHfe maneberlei, :tom Tbetle gehrt
relch('S1 allein ohne bestimmte Ordnung und ohne er11ichntches By,item vorbringt. Kaum möchte 
Jemand aus diesem Versuche Holfnungen haben acböpfeu können, wie solche die späteren 
Leistungen dea Verf.'s verwirklil'hten. - Eine Frocbt gereineren Denkens und Wissens sind 
dle betreffendf'n A bechnltte In den „ Vierzig Büchern des Staates" (8Q(1h ltO, ßpt11t. 8 und ,, der 
lten Au.6. , ) in welchen manche treff'cnde Bemerkungen und Rathlchli8 e eatbalteo 1lnd , aber 



Die Abfassung der Rechtsgesetze. 377 

welchen Rechtsgesetze zu Stande zu kommen haben, sämmtlich ins Auge 
gefasst, anderer Seits alle Arten von Rechtsgesetzen in ihrer Eigenthttm-

freilich mehr nnr ale Andeutungen und ohne Bemllbung einer 1y1temat1Jchen Vollstlncllgkelt, 
wie diese der Verfasser in dem merkwilrdJgen aber 1u groaaen Auutelhingen Anlaa gebenden 
Werke zu thun liebt. 

Be c k , J. 8., Grundzüge der Geaetzgebung. Lpzg., 1806. I. n. 
System der BechtaphUi>8ophle, ohne alle Berücksichtigung der Gesetzgebanppolltlk. Du 

Werk verdiente tlbrigena seinem Inhalte nach mehr In Erinnerung nnd Gebrauch au sein. 
8 c h ra der, E., Die priltoriachen Edlcte der Römer auf unsere Verblltnllse tlbertragen, 

ein Hauptmittel unser Recht allmälich gut und volkamiaalg au bilden. Welm., 1815. 
Ein von schwachem Urtheile zeugender Vonchlag, durch eine Art von beständiger Geaeta

gebunge-Commlaaion erläuternde, ergänzende ond eelbst abändernde Gemein-Bescheide 
abfa88en zu lusen, diese sodann von Zelt zu Zelt, etwa Je naeh zehn Jahren, zu sammeln und 
zu ordnen, und auf dieäe Welae die 1''ortbildnng des Rechtes ln Einklang ~u erhalten mit den 
Bedürfnissen des Lebens und mit neu auftauchenden 1''ragen. llierdurcn ao~len dleNachthelle(I) 
vermieden werden, welche aich aus einer featatehenden Rechtsgesetzgebung und namentlich 
aus Jeder Coditlcation ergeben. - Dass bei diesem, In allen Einzelheiten auageftlhrten, Plane 
eine der Hanptfordenmgen an eine gute Rechtsgesetzgebung, Sicherheit und Festigkeit, gans 
verloren ginge, bedarf wohl eben so wenig eines Beweises, als dau er In einem conatitationellen 
Staate schon aus formalen Gründen völllg unzuli.ssig Ist. 

Bentham, J., Works. Publ. by J. Bowring. 1-XI. Edlnb., 18'8. 
Es wäre in der Tbat Undankbarkeit, bei der Erörterung der Frage über die Verbeuerung 

der Gesetze die Bemühungen Ben t b a 01 •• nicht &08drilckllch anzuerkennen. Waren dieselben 
auch zunächRt auf die Verbesserungen seiner vaterländischen Gesetze gerichtet, eo bat er doch 
bei den unzähligen Aufforderungen, Kritiken, eigenen Versuchen zu diesem Zwecke die a 11-
gem e l n en Erwägungen vorzngawei"e geltend gemacht. Ea lsl wahr, seine Grundansicht Uber 
das Recht ist eine unrichtige und selbst flache; es ist nicht zu läugnen, daas aieh gegen seine 
eigenen Verbesaerungs-Plane In formeller und sachlicher Beziehun~ Vieles und Bedeutendea 
einwenden lä.,qt, Ja dass sie zuweilen ins Abentheuerlicbe und Absurde verlauten; es lat end· 
lieh zu bedauern, dass er In seinen Angrltren 11ut wirkliche oder vermelntllche Gegner bla zum 
Widersinnigen ungerecht war, und z. B. die englischen Rechtsgelehrten, RIC'.hter sowohl ala 
Anwälte, nur als eine Bande von herzlosen Betrügern darstellt, welche In der Schlechtigkeit 
des Recbtszusfamles Gewinn suchen: es ist daher begrelt1fch, dass er wenig auartcbtete, und 
es Ist nicht zu bedauem, dass England seine Gesetze nicht uaeh B. •• Plan uminderte. Allein 
eben so wenig darf vergessen oder geläugnet werden, ws In acinen Schriften eine Menge 
der geistreichsten, scharfsinnigsten Gedanken über Gesetzgebung, und namenUich über Um
gestaltung, Vereinfachung, allgemeine Zugänglichkeit enthalten sind; da.ss die völllge Freiheit 
des Manne• von allem Auctoritäts-Glauben anch Andern notbwendig die Augen llber eine llenge 
von gedankcnloa angenommenen Vorurtheilen und Unrichtigkeiten öft'uen muss; and dass seine 
von menschlichem Scharfsinne noch nicht ilbertroft'ene, wenn frelllcb in ihrer Unerschrocken
heit nicht aeltcn von einem falschen Ausgangspunkte zu haarsträubenden 8ch1uutolgen ge
langende Logik auch den nicht Ueberzcugten zum ernatllchen Nachdenken nöthlgt. - Ea ist 
völlig unmöglich, die Stellen alle anzuführen, in welchon Ben t h am der Law Reform das 
Wort im Einzelnen oder im Gesammten redet; sie laufen durch alle seine Werke dureh. Al• 
bauptsäcbllchste Vorrathshäoser mögen jedoch nacutehende Schriften betrachtet werden: 

Essay on the lnfluence of Time and Place in matteffl of Leglslation. (In der engllachen Ge
aammtausgabe, Bd. I, 8. 169; In der brilssler Sammlung der französischen Bearbeitungen, 
Bd. I, 8. 1181 fg.} 

Nomography, or the art or lndltlng Laws. - Appendix. Loglcal arrangementa. (Worb, 
Bd. III, S. 231 fg.) 

Essay on the promulgatlon of Laws and the reasons thereof, wltb 1.11peclmen of a Penal Code. 
(Works, Bd. I, 267 fg; bl'Üfls. Sammlung der „Oeuvres", Bd. I, 8. 267 fg.) 

Trust versus A.hant; or Law u lt 11, contrasted wlth wbat lt is sald to be. (Worka, Bd. V, 
8. !Sl fg.) • 

A general vlew of a complete Code ot Laws. (Worka, Bd. Ill, 8. SM tg.; Oean-es, Bd. 1, 
8. 303 fg.) 

Pannomlal tragmenta. (Work1, Bd. III, 8. 310 t'g-.) 
Papen rel. to Codiflcatlon and pablte Instruetlon. (Worlu, Bd. IV, 8. ül tg.) 
Codiflcatlon Propoeal, (Worlu, Bd. IV, 8. b3:S fg.; Oeavrea, Bd. III, 8. 87 fg.) 
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lichkeit erwogen werden. Ich bin nicht so eitel, mir einnbilden, dass ich 
die Aufgabe vollständig gelöst habe, aber einen Beitrag zu ihrer Erreidiung 
glaube ich allerdings zu liefern. 

Juttce and Codlflcatlon Petitions. (Worb, Bd. V, 8. 5S5 (g.) 
Au11erdem Ist In den zablreJcheo Schriften ttber du Strafrecht und dem, ln manchen Be

ziehungen freilich ungeheuerlichen „Conatltutional Code" noch aehr Vieles ln die Geaets
gebunpkunat Einachlagende zu finden. Vgl. meine Abhandlung: J. Bentham und aelne Be
deutung ftlr die 8taatawissenacb.tlen, In der Geschichte und Literatur der St. W. , Bd. IIl, 
8. 59S fg. 

Schearlen, K., Ueber die Abfauung von Gesetzbilehern, Insbesondere einer bflrger
llchen Proceasordnung ftir Wirttemberg. Töb., 188'. 

Bel weitem dem grössten Theile nach Vorachliige zu einer Clvll-Proceuordnung ftlr Wilrttem
berg mit a1188chlleulicher Berlickslchtigung der Rechtszustände dleaea Landea. Selbst die an
acbelnend allgemeinen Vorschläge haben stillschweigend lmmer diesen Hintergrund. Im Uebrlgea 
Bemerkungen von praktischer Verständigkeit und nllchtemer Beschränkung auf das wahrschein
lich au Erreichende, ohne gelehrten Apparat oder tieferes Eingehen in Streitfragen. 

Symond,, A., The mecbanics of Law-making. Lond., 1835, 8. 
Ein unbedeutendes Bach, d688en wesentlicher Grgenstand die Verbenerung der englischen 

Parliamentsacten ilt, das sich aber weder zu ällgemelnen theoretischen Analebten llber Gesetz 
und Geaetzgebunpkunat erhebt, not>h auf der andern Seite mit praktischem Sinne das Verfahren 
In England im Einzelnen zu fassen und zu verbessern wein. Dle Hauptsache sind Regeln zur 
Vermeidung llberftil88iger Worte und Siitze, und es werden dieselben mit grösster Breite an 
einigen Parl.Acten durchgeftlhrt. Ein Verzelchalss der zu vermeidenden Worte fat belgeftlgt. -
llanchea ist geradezu abgeschmackt, so s. B. die Voracbläge zu lnhaltaveneicbni8s, Register 
u. 1. w. Jedes Gesetzes, ferner zur Erl1188ung einer eigenen Auslegungs-Akte. Das Gute 
Ist von Bentham, (den .der Verf. aber gar nicht erwähnt;) allein nur ein Minimum von dessen 
Reichthum ist genommen. 

T e 11 k am p f, J. F., U cber Verbesserung des Rechtszustandes in den deutschen Staaten. 
Berl., 1835. 

Au11er einer Schilderung der Verbesserangsbedtlrfflgkeit des deutschen Rechtazustandea 
giebt der Verf. einen Vorschlag zum Besten, wie eine stehende Gesetzgebungs-Commission ln 
J~dem deutschen Lande mit vollkommener Selbstständigkeit die Ungewissheiten und Lücken 
des Rechtes durch Erlassung einzelner Vorschriften verb~em könne. Weder gründliche 
Arbeit noch ausführbarer Gedanke. 

G e ra tä c k e r, C. F. W., Systematische Darstellung der Gesetzgebungskunat, sowohl 
nach ihren allgemeinen Prlnclplen , als nach den Jedem Ihrer Haupttheile • • • eigen
thömlicben Grundsätzen. 1-IV. Frank!., 1887/40. 

Der Titel Ist durchaus falsch, Indem von Gesetzgebungskunst so gut wie gar nicht die 
Rede Ist in dem ganzen Werke. Dasselbe ist vielmehr als eine Encyklopiidie der Rechte
und der Staata-Wissenschaften zu bezeirhnen, mit mancherlei, zum Theile wunderlichen Ab
lchwelfbngen, und einer grotesken Mischung von Pedanterie und Anlauf zu geistreichen Be
merkungen. Weder filr die Wissenschaft noch fflr das Leben von irgend einer Bedeutung. 

Kltka, J., Ucber das Verfahren bei Abfassung der Gesetzbücher überhaupt und der 
Strafgesetzbücher insbesondere. Brilon, 1888. 

Eine sehr tüchtige, auf eigene Erfahrungen gegründete Arbeit. Sie zerfällt In zwei ungleiche 
Hälften. Die eine, hier nicht weiter in Betracht kommeude, enthält Erörterungen llber den 
Inhalt eines Strafgesetzbuches; die andere dagegen giebt Regeln über die formelle Behandlung 
dea Gesetzgebungsgeschäftes. Diese Anweisung ist im Ganzen richtig und verstbdlg, wenn 
gleich zuweilen mit zn enger Beziehung auf besondere österreichische Einrichtungen und Zustinde. 

Penal Code prepared b:, the Indian Law Commi.ssioncrs and pablisbed by command 
oftheGoveruorGeneral In Council. Ord. by the H. ofC. to be printed s Aug.1838. fol. 

Ea 1.at dlea das merkwtlrdlge von dem Geschichtachreiber llaeaula:, In Indien ausgearbeitete 
Strafgesetzbuch, (welches freilich nicht eingeftihrt wurde.) ltilr die Gesetzgebungspolitik bat es 
eine mehrfache Bedeutung. Zunächst enthiilt das Werk in dem Einloltungs-Berlchte aehr be
achtenawerthe Bemerkungen iiber richtige formelle Fassung der Gesetze, sowie über später 
etwa nöthlg werdende Aenderungen und Zusätze. Sodann fat In dem Gesetzbuche selbst dareb
gehenda der dem Verf. elgenthümliobe Gedanke durchgeführt, den Artikeln Beispiele sur 
ErkliLrung (W118tratiom) beizntltgea. Endllcb sind vortreß'licbe Motin belgefiigt. 1n wie ferne 
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du Geae&&boob tlir Indien anwendbar gewe&en wäre. mag allerdlup tehr zwelfelbaft aeln i 
allein fiir den Theoretiker Ist ea eine höchst bedeatende, leider wie es 11chelnt auf dem Festlande 
fut anbekannt gebliebene, Arbeit. 

Pur gol d, F., Die Geaetsgebung11"1saensebaft. In Entwleklung der ftlr den Entwurf einet 
neuen, namentlich de11tachen, G83cl%bucba afch ergebenden Grundsätze. Damlllt., 164.0, 

Eine recbtaphlloaopbl1cbe A bbandlung liber die Eln.ftlbrung des allgemeinen Vemunftarecbtea 
In die Wlrllllchkelt durch Geaetzgeb11n« i sehr abatract gehalten und auch die allgemelD11teo 8ltae 
nicht ilbenchreltend. Von der formellen Geaetzgebungakunst lllt gar olcht die .Rede, aomU die 
Schrift fflr deu -.orllegenden Zweck ohne alle Bedeutung. 

• Geaets gebunpwisaenschaft und Geeetsgeb'QDPkunAt, von G U n t h er, In Welake'a Rechta-
l e:dcoo, Bd. IV. (18-lS), 8. 7!>5-768. 

Dem Verf. zerfällt die Geaet1:gebungawluen1chaft In G .-Po 11 tl 11: , welche den Stoß' herbel
aebaJft, und lo 0.-K u n• t, d. b. die Fertigkeit einer guten Innern und luaern Danlellun«. 
Ea worden elmeloe, •ber sehr 11piirllcho, 1ich in ganz allgemeinen A b1tracllonen haltende an d 
doeb nJcht tiet In das Weaeo der Sache elndrlnsende ~elo tllr beidt1 Thello gegeben; auuer
dem einige beeondero die formelle Abfuaaog der Gesetze betreffende Säue autgeatellt. Die 
DaRtellung tat su schwerf'älllg fl1r eine kun:e Ueberiilcht, nicht eingehend genug ftlr elno 
Brauchbarkeit im Leben. 

Gelb, G., Die Reform dea deut.&cheo Recbtaleben.e. Leipz., 1~. 
Die Hauptaufgabe des gutgescbrlebeoen Buches lat die Nachwelsung de. BedUrfnl11e1 allge• 

meiner Gesetzbücher fUr gani: Deutschland; doeb bescbiifll,rt sich eine der Abhandlungen mit 
der Redactlon deraelben lmbeaoadere. Der Hauptcegenatnd tler Erörterung lat Jedoeh nicht du 
Verfahren, sondern die Bestimmung der oöthlgen Elgenflchaften der Mitglieder elner Ouetz
,rebungeCommlasion, ond die Zuriickffihnml' der Mitwlrlulll8' vun Stbclevenammlag-en auf ein 
DiUa.liebea llDd mögllehea Mua. 

V e n I n g - M e l n e D s, 8j. A. , Gescblednla der 11taataregtlljke bepalJngen belrekkclijll 
de Ve"ardtging Y&b Wetten. Amat., 1856. 8. 

Bauptaächlich geschichtlichen IDhilltca , nämlich Geschichte der Geaetzgehung von den 
iltesten bla au( die neueJ1ten Zeilen, mit Be3chrinkung der letatem JcdoC'.h anf England, 1-~rank• 
reich, Denllchlud ood H<>Uand. Nur der dritte Abachnltt be.cblf\lgt aleh mil Regeln Uber die 
:zweclr.mwlge Ab!&1111ng von Geaet:zeo. Du GegebeJle l&t kurs aber ven;tändlg; eine gute 
Er1tllngaarbelt. 

Ronuel, 0., De la JUdaotlon et de la Codlftcatlou rationelle de1 lot.. Par., 1858. 
Ein beachtemwerthes Bach, welchoa viele feine Bemerkungen enthält, deaaen Titel aber 

d0ch mehr veniprlcht, als es 1elatet. Einer Seils wird austuhrllcb Mehreres (und wohl nicht 
lmmer rlcbtlg) beaprocben, waa mlt dem Gegenstande eigentlich nicht■ su thnn hal, Dlmllch 
tbell• der allgemeine Begriff von Recht und Gesetz, thella die angebliche Nichtigkeit und 
Unbrauchbarkeit eines bloa!len Oewohnhcltsrechtos, theila entlllch die Zweckmilßslgkeit einer 
CodJ1lca.tlon llberhaopt. Anderer Seita aind anr einselno Tlietle der Geaetzesarbelt erörtert, 
nämlich dJe Bekanntmachung der Motive, die Aofatellung von Be,rriff'sbeatimmo.ngcn a11d endlich 
die wörtliche 1',ormnllrung der ver.,cbledenen Arten von Vorschriften. Ea Lst also wohl ein 
nennennrerther Beitng sur Geaetagebanppolittk, allein eben nur ein Beitrag. 



Einleitung. 

Von Beohtaquellen ud in1beao11dere Ton Geletlea. 

§ 1. 

Die Arten der Rechtsquellen. 

Unzweifelhaft ist die Grundbedingung einer tochtigen Leistung der 
Rechtspflege des Staates eine richtige Beschaffenheit der das Recht er
zeugenden Kräfte, d. h. der Re eh ts q u e He n. Diese können möglicherweise 
in sich falsch organisirt und ihrer Aufgabe nicht gewachsen oder in ihrer 
freien Thätigkeit gehemmt sein, oder endlich, falls ihrer mehrere sind, unter 
sich in falschen Verhältnissen stehen. Im ersten Falle wird ein in Form 
oder Inhalt schlechtes Recht erzeugt; im zweiten dem Bedürfnisse gar nicht 
oder nicht rechtzeitig entsprochen, und drittens entsteht Verwirrung und 
Widerspruch. Es ist somit mit der Ordnung der Rechtsquellen selbst die 
erste sachliche Aufgabe der Justiz-Politik. 

Um nun aber hierin mit Sicherheit und Umsicht vorzugehen, ist vor 
Allem eine genaue Einsicht in das W csen und die innere Begründung der 
verschiedenen Arten von Rechtsquellen, in deren Verhä.ltniss zu einander, 
und in die jeder derselben beiwohnenden Eigenschaften zu einer tttchtigen 
Rechtserzeugung nothwendig. Die beiden ersten Fragen sind von der Rechts

wissenschaft i. e. S., fOr welche sie ebenfalls von grosser Dedeutung sind, 
längst gründlich erwogen, und namentlich noch in jüngerer Zeit der Gegen
stand geistreicher Erörterungen gewesen. Es wird also genügen, hier nur 
das Ergebniss der Lehre in klares Bewusstsein zu bringen. Selbst.ständiger 
ist zu verfahren in Beantwortung der gemeinhin vernachlässigten Frage 
nach den Eigenschaften der verschiedenen Quellen zur Rechtsschatfung. 

Zunächst denn von den verschiedenen Arten der Rechtsquellen und von 
ihrer inneren Begründung. 

Es ist das grossc Verdienst der deutschen geschichtlichen Rechtsgelehrten 
die Unhaltbarkeit der Annahme nachgewiesen zu haben, welche alles posith·e 
Recht im Staate lediglich als henorgebend aus der gesetzgebenden Gewalt 
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des Staates oder wenigstens nur durch deren Billigung verbindlich werdend 
betraclltet, und den Inhalt dieses Rechtes völlig in das Belieben der Staats
gewalt stellte. Mit tieferer Auffassung der sittlichen Natur des Menschen 
und des äusseren Bedürfnisses ist das thatsächliche besondere Leben eines 
jeden • Volkes als der Gegenstand, das allgemeine Rechtsbewusstsein des
selben aber als die Quelle seines Rechtes erkannt, und sind daraus Folgerungen 
für die ursprt1ngliche Gnltigkeit des Volksrechtes, für die rechterzeugende 
Kraft der wissenschaftlichen Erörterung und für die N othwendigkeit einer 
Nationalität des Rechtes gezogen worden 1). 

Dennoch ist ein unbedingtes Anschliessen an· die Sätze der geschicht
lichen Schule nicht möglich. Nicht sogleich nämlich wurde von ihr in dem 
Kampfe gegen eine falsche und geistlose Auffassung die ganze W ahrbeit 
erfasst. Vielmehr leidet ihre Lehre selbst noch an mehr als Einem wesent
lichen Fehler, welche auf Leben und Wissenschaft nachtheilig wirken. 

Einmal geht sie der Entstehung des Rechtes und, was damit innigst 
zusammenhängt, der Ursache seiner Zwangskraft nicht nach bis auf den 
letzten Grund, sondern begnügt sich bei jener Frage ' mit einer unklaren 
mystischen Vorstellung, bei der zweiten sogar mit einer handgreiflich un
richtigen Annahme. Das in der U eberzeugung des Volkes bestehende Recht 
ist ihr nämlich eine ungewollte, naturw11chsige Erscheinung, gleich etwa der 
Sprache, von dem sich kein weiterer Grund nachweisen lässt., und fflr dessen 
Inhalt kein Beurtheilungsmassstab vorliegt, das also anzunehmen ist, wie es 
eben besteht. Die zwingende Kraft des Volksrechtes aber ist ihr nur eine 
Folge der allgemeinen U ebereinstimmung Ober seinen Inhalt. - Hier ist 
nun aber vielmehr das Richtige , dass die mehr oder weniger entwickelte 
Volksttberzeugung vom Bestehen gewisser Rechtssätze keineswegs ein uner
klärlicher und als Thatsache anzuerkennender Zustand ist; sondern dass sie 
vielmehr im letzten Grunde auf dem bei allen Menschen gleichen Begriffe 
der Gerechtigkeit, des an und für sich Nothwendigen im Zusammensein 
vernnnftiger und ihre Lebenszwecke verfolgender Menschen ruht. Dieser 
Begriff' kommt allerdings nur in dem Medium der Nationalität, der Sitte 

1) Es wird genügen, über diese vielbesprochenen Streitfragen aut die Hauptschriften sa 
verweisen, also auf': 8 at. vlgn7, Vom Berufe Ull8erer Zeittur Geaetzgebung, tte Aufl. Heldlg.1828; 
dessen System des Röm. Recht., Bd. 1., 8. Sl tg.; PD c h t a, Du Gewohnheitsrecht. Erl., 
1828-87, 1. II.; de11en Pandecten, tte Aug., 8. 16 fg.; Wichter, Handbuch dea In Wllrttem
berg geltenden Printrecbtea. Stuttg., 18'2, Bd. II., 1. 8. 17 f'g.; Beseler, Volklreeht und 
Jurlstenthell. Lpa., 181.3. - Als HauptYertreter der gegeueUlgen Ansicht, welche du Recht 
lediglich aus dem Willen dea Staates enlltehen lässt, demaelben keine nationelle Grundlage giebt, 
aondem ea lediglich einem allgemeinen Gruodalltze anpassen will, mag dagegen J. Ben t h am 
betrachtet werden. Schon das Beatreben seioea Lebens, und sein öffentlich ausgesprochen• 
Anerbieten, für alle Völker, wenn sie sich nur zu freisinnigen Anaichten bekennen, ,,rur Rua
land, Spanien und Karocco''. Ein gemeinachaftllchea, das ganae Rechtsgebiet umt'aaaendes Geset&
bach &n&alertigen, aind Zeuge dessen. Nihcre1 namentlich In dessen Papers on CocWlcatlou, 
und in dem Codiftcatlon Propoaal. Im ,teu Bande seiner von Bowrlng geaammelten Werke. 
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und der lnsseren Bedürfnisse jedes einzelnen Volkes zur Erscheinung, und 
wird hierdurch eigenthO.mlich nach Inhalt und Form gestaltet; es ist ganz 

richtig, dass die Rechtsauffassung eines jeden Stammes nnr ein Stdck von 
seiner Gesammt-Lebensansicht ist: allein der innerste Kern ist tlberall der
selbe, weil er Oberall auf der menschlichen Natur und auf den menschlichen 
Bedürfnissen beruht. Somit ist anch ein allgemeiner Anhalt fflr die Beur
tbl'ilung der einzelnen Ausbildung oder Verbildung gegeben. Was aber den 
richtigen Grund ftlr die allgemeine Gültigkeit eines solchen Volksrechtes 
auch für Widerstrebende betrifft, so ist derselbe eben in diesem höheren 
geistigen Gesetze begründet, während eine bloss vielfache gleichförmige 
Meinung weder in sieb, noch am wenigsten für Solche , welche sie nicht 

theilen, eine zwingende . Macht hätte 1
). 

Ein zweiter Fehler aber ist die falsche Auffassnng der Staatsgesetz

gebung als Rechtsquelle. Sie wird lediglich als die, kaum WÜnschenswerthe, 
Aufzeichnung und Feststellung des selbstcntstandenen Volksrechtes anerkannt, 

und in ihrer Berechtigung nicht nur unter die rechterzeugende Ueber

zengung des Volkes und deren Ergebniss , das Gewohnheitsrecht, gestellt, 

( «Recht ist vor dem Gesetze•,) sondern nur eben der rechts bildenden Wissen
schaft gegenüber gesetzt 1). So wenig nun sicherlich eine willkürliche, auf 
Ansichten, Bedürfnisse und Sitten des Volkes keine Rücksicht nehmende, 

somit nutzlos und verkehrt ein fremdartiges Recht aufdringende Gesetzgebung 

wünscbenswerth ist: so ist doch die dem Staatswillen als Rechtsquelle ge
bflhrende Stellung eine weit höhere und wesentlich verschiedene. Allerdings 

ist es die unzweifelhafte Aufgabe des Staat.es, die im Bewusstsein der Ein

zelnen und der gesellschaftlichen Kreise mehr oder weniger klar vor

handenen Rechtssätze und Rechtsanstalten änsscrlich festzustellen und mit 
einer unwiderstehlichen Vollziehnngskraft zn versehen; und in so weit ist 
denn auch seiner Gesetzgebung keine andere Bedeutung und Stellung anzu

weisen, als die oben bezeichnete. Allein keineswegs ist hiermit die ganze 
Befugniss und Verpßichtuog des Staates hiusicbtlicb des Re('.htes erftlllt. Er 

bat auch selbstständig Recht zu schaffen. Einmal schon ist allseitig zuge

geben, dass auf den späteren Stufen einer verwickelteren Gesellschaft und 

Gesittigung das ursprüngliche Rechtsbewusstsein des Volkes nicht mehr 

lebendig und umfassend genug sei für das Bedürfniss. Diess nöthigt 

nun aber eben den Staat zu selbstthätiger und selbstständiger Rechts-

1) Dua der Vorwurf einer uortcbtlgen Anff'auung des letzten Grund et dea Rechtes 8a~lg11y 
welt weuiger, Als manche seiner Anhänger trtff't, bcwcl8t d e u e n Sy1tem. Bd. 1, 8. 61 fg. 

i) Noob weit arhroff'er, als die dcubtcbe geechlcbtllche Schale 1tellt dieae Ansteht 'f'On der 
Unterordnung dea Gesetzes unter daa Volkarecht auf: C o m t e, T ralte de legialatJon, -Mo. 1, 
Bd. I, La. O., namentlich 289 fg. Ihm zu 1''olgc i1t die Sitte die elnslge 1chaflead e Kn&ftj 
ein geachrlebenu Gesetz Ist Dill' oine Beschreibung (d~ription) einer TbatNclle, ncbe nlae 
elgenen Gedanken enthalten darf, wenn sie Dicht eine Lüge oder eine tyranniaebe Untenlrlcklbll" 
sein 10U. 
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erzeugung. Und es tlberschritte in der· Tbat die Gränzen einer erlaubten 
Fiction, wollte man die unübersehbare Gesetzgebung eines gesittigten Staa~ 

' namentlich die das btlrgerlicbe und das Process-Recht betreffende, nur als 
eine logische Entwicklung des ursprftnglichen Volksrechtes betrachten. So
dann aber ist es ttberbaupt ursprtlnglich~ Aufgabe des Staates, zur Bewirkung 
eines höheren einheitlichen Volkslebens die Widersprf1che und das selbst
sttcbtige Auseinanderlaufen der Zwecke sowohl der Einzelnen als der grösseren 
gesellscliaftlichen Kreise zu beseitigen, ihr N ebeneinandersein und beziehungs
weise ihre Unter- und Ueberordnung festzustellen, und zu dem Ende 
positive und negative Vorschriften zu geben, das heisst Recht zu schaffen. 
Hier geht also die Gesetzgebung nicht nur zufällig, sondem grundsätzlich 
gegen das Rechtsbewusstsein der Betreffenden an, schneidet oft tief und 
schmerzhaft ein, und stellt aus eigener Macht und zu eigenen Zwecken 
neues Recht auf. Soll nun auch allerdings dieses ebenfalls mit Berück
sichtigung der Art und Gewohnheit des Volkes geschehen, so weit es möglich 
ist:' so ist es doch nicht die Hauptrttc~sicht, und die ganze ThAtigkeit der 
Gesetzgebung hat ihr eigenes, erst mit dem Staate entstandenes, Princip, 
nämlich das der Einheit und organischen Ordnung. Dritt.ens ist es nicht 
selten nöthig, ein durch Unklarheit der Schaffeuden verwirrt und unrichtig 
bestimmtes Volks- oder gewillktlrtes Recht durch selbststAnclige neue Sätze 
zu ordnen 1

). Und endli~h ist noch zu bedenken, dass es dem Staate nicht 
nur erlaubt, sondern dass es selbst sein höchster Ruhm ist, mit richtiger 
Beobachtung der Merkmale und Verhältnisse fllr eine von der Vollcs
entwicklung itzt einzuschlagende Richtung zum Voraus, d. h. ehe die Masse 
sich in Bewegung setzt, die Bahn zu eröffnen und somit das Nothwendige 
zu erleichtern. Hierzu werden nicht selten auch ganz neue Gesetze nöthig 
sein, damit aber auch ein im Volksbewusstsein noch keineswegs auch nur 
dunkel vorhandenes Recht vom Staate selbstständig geschaffen werden. -
Sicherlich Grttnde genug zur Behauptung , dass in der bisher bekämpften 
Lehre nicht bloss die Bedeutung der Gesetzgebung fllr das Recht unterschätzt, 
sondem dass sie selbst wesentlich unrichtig aufgefasst wird 1). 

1) 8. 8chm ld, R., Theorie und Methodik des bllrgerllchen Rechtes. Jena, 18'8, 8. JS9 tg. 
1) Vgl. 8cbmtd, Theorie, 8. 178 fg. Wenn Jedoch diel'er geistreiche Bekimpfer der 

hlatorlscben Schule so weit gebt, dau er, wenn auch nicht io der Begrttnduog ao doch Im 
El'K'ebnlsse, in die alte Lehre zurückfällt, und alles positive Recht nur durch die Staatageaets
sebuo,r entstehen lassen will, weil nur der 8t&at die Macht zur etwa nötbtgen Zwanpdurcb• 
eetsung habe: so liegt doch ein offenbares Miuventindnlss zu Grande. Nicht die Macht aar 
Darcbactzang, sondern die Gründung In einer äuue ren Aactorität Ist das b6%elcbnende Merkmal 
des positinn Rechtes. Ob und ln welchem Umfange d1181f'lhe dorchgeeetat wird, Ist eine weitere 
Frage; und wenn allerdings nur der Staat die ln allen Fällen ausreichende Macht hien:u hat, 
IO folgt nur, dass er Jedem an sieb giiltlg entstandenen posltiTen Rechte, 11. B. einem Volks
rechte oder einem gewlllkilrteo Hechte, ■eine Macht eben so wohl an Gute kommen laaen 
m11M, wie seinem eigenen durch Geaets entataudeneo Rechte, Dicht aber, dau aur aelne Auctoritlt 
allein p01ltlvee Recht achaffeo ~ 

• 



• 

384: Die Nationalitltafrage. 

Als ein dritt~r Fehler muss es sodann noch erkannt werden, dass die 
geschichtliche Schule der Rechtsbildung durch die Wissenschaft 
• 
ein viel zu gro~es Feld einräumt. Ist es auch unzweüelhaft, dass nach 
dem Gesetze der Arbeitstheilung mit der Entwicklung der VolkszustAnde, 
und somit des Rechtes, das Beddrfniss einer eigenen Klasse von Rechts
verstAndigen entsteht; ist es gleich ferner richtig, dass die in den Gerichten 
des Staates das Recht übenden Sachverständigen in die Lage kommen können, 
neues Recht zu schaffen, (wovon weiter unten das Nähere) : so ist es doch 
eine nicht zu begr11ndende Annahme , dass die in dem allgemeinen Volks
willen liegende, eine Zwangsgttltigkcit für neue Rechtssätze begründende 
Auctorität übergehe auf die Rechtsgelehrten im Volke, und dass diese durch 
bloss wissenschaftliche Sätze selbstständig Recht erzeugen. Die Wissens~aft 
hat nur innere Wahrheit, keine Zwangskraft; und die Ansicht der Sach
verständigen ist etwas von dem allgemeinen Volkswillen wesentlich ver
schie(j.enes. Die Lehre der Juristen mag die Veranlassung geben zu einem 
Gewohnheitsrechte, indem sie allmälig die U eberzeugung des Volkes durch
dringt; oder sie mag, noch leichter, den Gerichtsgebrauch bestimmen; end.lieb 
mag sie den Staat zu einer Gesetzgebung bewegen: aber an und fllr sich 
ist sie kein positives Recht und vermag auch unmittelbar keines zu schaffen. 

Wird diesen Bemerkungen Rechnung getragen und damit der richtige 

Tbeil der von der geschichtlichen Schule entwickelten Ansicht verbunden, 
so ergiebt sich, dass zwei hauptsächliche und unmittelbare Rechtsquellen 
bestehen, welchen sich noch zwei untergeordnete weder nach Umfang ihrer 
Erzeugungen noch hinsichtlich der inneren Berechtigung in gleicher Linie 
stehende anschliessen. 

Die uranfängliche und unmittelbarste Quelle vieler Rechtssätze und 
Rechtsanstalten ist die im Volke lebendige Ueberzeugung von der 
Notbwendigkeit derselben. Schon in den ersten Anfängen der Entwicklung 

der Völker, sei es dass man sich dieselben noch als Einzelne und als natürlich 
gebildete gesellschaftliche Kreise denkt, sei es dass man sie alsbald in einem, 
wenn gleich itzt noch sehr unvollkommenen, Staate lebend annimmt, ist 
diese Quelle des Rechtes ergiebig; ja ist sie oft lange die einzige, wenigstens 
vorherrschende. Die Gegenstände solcher Rechtssatzungen können kaum 
andere sein, als die der täglichen Bedürfnisse und Verhältnisse der Ein

zelnen und Familien oder der Gesellschaft; den Inhalt aber liefert, unter 
Einwirkung des dem Menschen eingebornen, freilich in sehr verschiedenen _ 
Entwicklungsstufen möglichen, Rechtsbewusstseins, die Sitte, wie sie sich bei 
jedem einzelnen Volke durch Stammeseigenschaften, climatische Beziehungen, 
äussere Schicksale, religiösen Glauben, Beschäftigung u. s. w. eigenthtlmlich 
ausbildet. Der letzte Grund der Verbindlichkeit dieses durch keine abge
sonderte Macht zur Geltung gebrachten und aufrecht erhaltenen Rechtes ist 
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die Uebereinstimmnng mit dem natftrlicben Rechtsbegriff'e; die Veranlassung 

der Entstehung ist ein allgemeines Bednrfniss der festen Regelung eines 

bisher ungeordneten Verhältnisses; •die Schaffung geschieht durch die Ver

einigung der Ueberzeugungen von der materiellen Richtigkeit eines Satzes; 
die nothwendige Folge und der äussere Beweis der Gttltigkeit endlich ist 

die allgemeine U ebung der Betbeiligten 1). Diese Quelle von Rechtssätzen 

ist otf en, so lange ein Volk besteht und neben allen anderen möglichen 

Rechtsquellen ; allein sie wird bei allmäliger Befriedigung des Bednrfnisses 

oder bei grösscrer Sicherheit und Leichtigkeit der Anwendung anderer 

Rechtsgründungsarten im Verlaufe der Zeit immer weniger in Anspruch 

genommen. Möglicherweise kann auch ein ans dem Leben und dem Be

dllrfnisse des Volkes nicht ursprünglich entstandenes, und auch nicht durch 
eine berechtigte Gewalt auferlegtes Recht durch irgend eine Aussere Ver

anlassung zur Kenntniss' gebracht und so lange in Uebung erhalten werden, 
bis die Sitte dasselbe allmälig aufnimmt und sich eine Volksüberzeugung 

von seiner Brauchbarkeit und Gültigkeit bildet. Auch in diesem Falle aber 

wird es zum Volksrechte erst durch diese Ueberzeugung; bis dahin kann es 
nur als gewillkürtes Recht oder aus Irrtbum gültig gewesen sein 1

). Die 
Gültigkeit eines Volks- (Gewohnheits-) Reclltes von der, ausdrücklichen oder 

stillschweigenden, Billigung der Staatsgewalt grundsätzlich abhängig zu machen, 

widerspricht dem Begriffe desselben an sich, und ist aus dem urspronglichen 

Staatszwecke nicht ableitbar. Dagegen mag allerdings im concretcn Staate 

der Gesetzgeber zum Schutze des von ihm gesetzten Rechtes und zur Be

seitigung etwaiger Zweifel über das Bestehen eines angeblichen Gev.-ohn-

t) Bekanntlich lat noch Immer Streit unter unaem enten Rechtslehrern Ober du Wellen mut 
dle Begründung des Gewobnheitarecbtes. E8 ateht einer Seita Puchta, ~vign7, Göacbea, andeur 
SelU Klerulr, Milhlcnbrncb. Wii.chter. Non no11tl'Ulll est, h1ntu componere litcs; daher nur 
zwei Bemerkungen. - F.s itt eloo unentschuldbare Wtnkür, wenn man - mit Pucbta 
Gew.-Rel'ht, ßd. 11, 8. 65 fg. - !Jei der Entatebung dca Volksrccbtea mU ao gro111er Gering! 
scltät%UnK auf die „gemeine Meinun,r llea groHen Haufens" herllbslcbt, und ein Volksrecht thclla 
achon, lbell1 nur durch eine .-rationelle, in dem Volkegeta te wun:elnde Anal<' br' begründet er
kcn nt. Mag mao auch sqeben, dua die Bildnng einet Gewohnbcltarecbtet nicht etwa die 
Zusthnmung oder wenig9ten• du Wi.slen Jedes einzelnen, um dh: 1-'rage gar nicht bckilmmeiteo, 
lndlvtduumt Im gaoz:en Volke vorauuetat, sondern dASS schon die Uebereinatimmung aabl• 
reicht!rer ßetheilil('ter bi..-rzu hinreicht: eo l•t doch bel eiuem allgemeinen Vollurecbte eine Ter
brclt.-te Theiln"hme schon dem Begriffe nach nothwendig, und jeden Falles die Meinunl{ der grouea 
Mcngr. tla.s 11icherste Merkm11.I einer rationellen An11ir.ht. Oder 10U etwa ein angeblicher" Vola
gei11t'" tler wirklichen gemeinen Meinung vorge~ogen werden können? - Wenn aber Andere, 
1.. 11. Wächter, ffllndbuch, Bd. 11, l, 8. 33 fg., die längere Uebung und Anweodun« al1 

„äuecren Grund der GillllgkcU ala Recbtanorm, ab Moment, wod'llrch der In der rechtlichea 
Uebeneugung des Volke1 fu..aeode Onwdaatz ■um ,relteadeo Hechte werde", festhalten: ao bleibt 
ewig die 1-'r■ge uobeantworthar: wie aus der Wiederholung einer Tb ata ach e ein Re c b t 
ent&tehen aoll'I Ea erinnert eine 1olt'he Eneog11og an die welt'f'flrbreltete Myihe, uach welcher 
dle verirrte Prin.r.eseio du 1ilbeme Glöcklein 1tlftete, wclcbea 1ie Im Walde hatte liuceu hören. 

:il) Wenn Bea e I er, Vollureebt und Jurlttenrecht. daa Ge wob n b elt ■ r e c h C dem Volk.l~ 
recht Kegenüher stellt. darunter aber nur ein am dem eigenen Volltulnne nicht entetaadene, 
dem Volke äUMerllch bel,:ebrachte1 Recht Ter■tehc: 10 ■cbelut weder dleN Wort,unread1101' 
pueeod. nocb der sanae Begri6 ein richtiger aa aelo. 

Y, Mobl, 8tqtarechL Bd. IL 26 
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heitsrechtes diese oder andere Bedingungen durch positive Vorschrift fest-, 

stellen. 
In keinem irgendwie entwickelten Volks- und Staatszustande genügt es 

aber an dieser Einen Rechtsquelle. Eine zweite, mit der Zeit immer reich
lichere und dadurch immer wichtigere ist der als Gesetz förmlich aus
gesprochene Willen der Staatsgewalt. Wenn es auch eine allzu 
enge und bei manchen Staatsgattungen sogar schiefe Auffassung ist, als 
Staatszweck lediglich nur die Herstellung einer Rechtsordnung zu setzen : so 
ist allerdings diese Aufgabe immer eine der wesentlichsten jedes Staates. 
Dass er dabei theils nur förmlich anerkennend, theils ordnend, beschränkend 
und ergänzend, theils ganz selbstständig handelnd aufzutreten berechtigt und 
verpflichtet sei, ist oben bereits erörtert. Welches Organ er zu dieser 
wichtigen Thätigkeit bestimmt, ist in rechtlicher Beziehung gleichgültig, wenn 
nur die verfa.ssungsmässige Berechtigung nach U mf11,ng und Inhalt unzweifelhaft 
ist; die verschiedenen Staatsgattungen haben wesentlich verschiedene Ein
richtungen nötbig. Weder im Begriffe der Gesetzgebung, noch in dem des 
Staates liegt die Unmöglichkeit der Uebertragung eines -~ Gegenstand -- - - - - -
oder räumlichem Umfange beschrän~ten Gesetzgebungsrechtes ..ll)_})_espnder~ 

selbst_ ~nt~geordoete: Örs~I!~ ~4~~- ~~~i~'!il!_e~tS_~. Der Gültigkeitsgrund der 
Staatsgesetze ist lediglich der Wille der Staatsgewalt ; einen allfälligen 
Widerstand mit ihrer ganzen Macht niederzuhalten und zu beseitigen, ist 
für sie Recht und ·Pfilcht. Hinsichtlich des Inhaltes ist der Gesetzgeber 
nur beschränkt durch die Verfassung des Staates und durch die Gränzen 
der pbysisrhen Möglichkeit. Ein Gesetz, welches eine mit der Verfassung 
unverträgliche Vorschrift giebt, ist rechtlich gar nicht vorhanden und kann 
also auch kein Recht erzeugen; Aufrechterhaltung durch Gewalt wäre auch 
nur Thatsache und weiteres Unrecht. Die Anordnung einer physischen Un
möglichkeit ist Widersinn; zu Unmöglichem ist Niemand verpflichtet, also 
auch Niemand berechtigt. Dagegen ist Beachtung der Sitte und des Volks
rechtes für den Gesetzgeber nur eine sittliche und eine politische Aufgabe; 
wichtige innere und äussere Gründe können eine Abweichung vollkommen 
rechtfertigen. Eine gehö1·ige Bekanntmachung an Alle, für welche das Gesetz 
gebietende Rechtsvorschrift sein soll, ist unerlässliche Bedingung der Aus
führung, weil der Wille des Gesetzgebers nicht errathen werden kann und 
darf, nur aber Der, welcher eine Regel kennt, sie zu befolgen vermag. 

1) Hierher gehören theils das den Verwaltungsbehörden sustehende Recht, Ve rordn unge n 
innerhalb Ihrer Zuständigkeit und ibrea Bezirkes zu uJaaaen, thells förmliche Gemein b esc h el de 
der obe1·1ten Gerichte. N11r offenbare Begritfaverwechslung kann (mit Pucbta, Gew.-Recht_ 
Bd. II, 8. 106) die erste1-en zur Autonomie, oder die letzteren zum Gerichtsgebraucbe &äblen. 
Eine andere Frage iat, ob und wie weit ein aolches untergeordneten Staatsorganen übertragenes. 
:Recht gerade In Stuten mit Voluvel1retung &11läasig iat. Hierüber •· Wicbter, L L O. 
s. "fg. 
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Sehr in den Hintergrund gegen die beiden grossen1 bisher besprochenen 
Rechtsquellen treten die zwei noch übrigen, nämlich der Wille von Privaten 
und die Bestimmungen der Gerichte. Nicht nur sind sie gegenständlich auf 

einen weit kleineren Kreis beschränkt, sondern sie haben überhaupt nur ein 
abgeleitetes Dasein ; ja die erstgenannte ist sogar in manchen Staatsarten 

rechtlich gar nicht möglich, in den andern wenigstens nur zufällig \'orhanden. 

Doch sind sie anzuerkennen, so weit Recht und Thatsachen gehen. 
Was zunächst den W i 11 e n v o n Pr i v a t e n, die Autonomie, betrifft, so 

ist wohl zu unterscheiden zwischen der untlbersehba.ren }!enge von Be
stimmungen, welche die Bllrger im Allgemeinen theils durch einseitige 

Willenserklärungen, theils im Wege des Vertrages innerhalb ihrer Rechts• 

sphAren treffen, und zwischen Vorschriften, welche Einzelne mit besonderer 
Staatserlaubniss abweichend vom allgemeinen Rechte und mit Zwangskraft 
fo.r Dritte geben. Nur die letzteren sind ein neues Recht, und nur der 

auf ihre Schaffung gerichtete und dazu berechtigte Willen ist eine Rechts
quelle. Die Bestimmungen ersterer Art sind weder dazu bestimmt, noch im 
Stande, Rechtssätze zu schatfen; sondern sie ordnen nur Rechtsverhältnisse 
an, welche zwar wohl für die ßetheiligten Verbindlichkeit haben, aber unter 
den allgemeinen Rechtsregdn stehen. Sie haben sich lediglich innerhalb 
der Gränzen zu halten, welche die unbedingt gebietenden oder verbietenden 

Rechte stecken, und selbst die etwa fn.r ein solches Verhältniss, sei es 
durch Vertrag sei es durch einseitige Willenserklärung, gegebenen Statuten 

sind nur Verabredungen unter freiwillig Betheiligten, kein Recht f'1r Dritte. 

Der Staat hat allerdings, wenn er dazu aufgerufen wird, die Pflicht, diese 
von dem Einzelnwillen ausgehenden Rechtsverhältnisse aufrecht zu erhalten, 
aber nur weil und so weit sie dem gemeinen Rechte angehören. Verträge 
namentlich sind somit keine Rechtsqnelleo , sondern Veranlassangcn von 
Rechtsverhältnissen 1

). Hier sind somit nur die Fälle in Betrachtung zu 
ziehen, wo Einzelnen oder ganzen Ständen die Befugniss zusteht, über 

gewisse Verhältnisse neue, d. h. dem allgemein im Staate geltenden Rechte 
widersprechende, Vorschriften zu geben, welche auch filr Dritte gelten. Bei 

solcher Befugniss ist die Schaffung eigenen Rechtes nicht bloss zufällige 

Folge, sondern recht eigentlich Absicht; und wenn auch die Zuständigkeit 

nur eine abgeleitete ist, so ist eine solche Autonomie doch eine eigentliche 
Rechtsquelle. · 1hr letzter Gtlltigkeitsgrund ist das Zugcständuiss des allge
meinen Willens; der nähere des einzelnen Er~eugnisses aber die untadelhaft 
zu Stande gekommene Willenshandlung des Ermächtigten. Namentlich kann 

sie nicht als eine blosse Unterart der Staatsgesetzgebung betrachtet werden, 
da der Staatswillen die wirkliche Ausübung nicht einmal mittelbar veranlasst, 
und auch der Staat das Erzeugniss niemals als das seinige uerkennt ud 

1) Vgl. 8 1u l ,r n 1 1 8y1tem, Bd. 1, 8. 1J fa., W i cb tu, Budbac.b, II, 11 e. 50. 
26 • 
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vertritt 1). . Beispiele solcher durch Autonomie erzeqgten Rechte sind das 
Privatrecht des Adels, Statuten von Gemeinden, von privilegirten _Körper
schaften. Die Frage, ob einem Privatwillen eine rechtschaft'ende Kraft dieser 
Art beiwohnt, und welche Verhältnisse sie zu bestimmen vermag, ist unter 
diesen Umständen in jedem einzelnen Ji,alle eine thatsächliche Autonomie, 
ist immer eine Ausnahme, wird also nicht vermuthet, und kann nur wo und 
so weit ein darauf gerichtetes Vorrecht zu erweisen ist, beansprucht werden. 
Ganz unmöglich ist sie in allen denjenigen Staatsgattungen, in welchen der 
Grundsatz unbedingter Rechtsgleichheit aller Angehörigen gilt; nur schwer 
vereinbar mit denjenigen, in welchen grundsätzlich neue Rechte nur mit 
Zustimmung von Volksvertretern entstehen sollen. ~e Bedeutung ist somit 
überhaupt, namentlich aber in den Rechtsstaaten der Neuzeit, nur gering 
und ihr Beitrag zu der gesammten Rechtsordnung ein kleiner. 

Um die_ Bedeutung, welche die Thätigkeit der Gerichte als 
Rechtsquelle hat, richtig bestimmen zu können, sind vor Allem diejenigen 
Handlungen derselben auszuscheiden , welche neue Rechtssätze weder fest
stellen, noch feststellen sollen. Diese sind aber: alle blosse Folgerungen 
aus bereits bestehendem Rechte bis einschliesslich zur Beseitigung von An
tinomieen; die Anwendungen von Gewohnheitsrechten, welche ohne Zuthun 
der Gerichte sich gebildet haben, und diess zwar auch dann, wenn eine 
solche Anwendung die erste öffentliche Anerkennung wäre; endlich die von 
dem Gerichte etwa gegebenen mittelbaren Veranlassungen zur Entstehung 

, von Volksrechten oder Gesetzen. Es bleiben somit thatsächlich nur zwei 
/ Möglichkeiten einer unmittelbaren und wahren Rechtsschaffung durch Ge
l richte : die Ausfüllung von Lttcken im bestehenden Rechte, und die Ersetzung 
' eines bestehenden Rechtssatzes durch einen neuen. Von diesen beiden 
möglichen Thätigkeiten muss denn aber wieder die letztgenannte, als die 
Befugniss der Gerichte überschreitend und als zu unbemessbarer Rechts
unsicherheit fflhrend, rechtlich verworfen werden. Die Gerichte sind nur 
zut Ordnung der einz~lnen Fälle von Streitigkeiten über das Recht oder 
von Störungen desselben vom Staate bestellt, somit zur Anwendung des 
bestehenden Rechtes; nicht aber dürfen sie ihren subjectiven Willen an die 
Stelle des allgemeinen setzen, noch das selbst aufbeben, was sie erhalten 
sollen. Jede von ihnen versuchte Beseitigung eines wirklich bestehenden 
Rechtssatzes und Ersetzung desselben durch einen andern ist daher von 
Anfang an nichtig 1). Anders ist das Verhältniss bei Ausfüllung von Lücken 

1) Ueber den Begriff' der Autonomie •· Puehta, Gew.-Recht, Bd. I, 8. 207 fg., 255 fg.; 
R. 8 c b ru i d, Theorie und Methode, 8. 234, N oto. 

1) Wenn angebliche Erfahrungen vom Gegentheile angefflhrt werden, wie z.B. die allmälige 
Aofhebung der Carolina durch blossen Gerichtsgebrauch, so liegt eine Verwechslung zu Grunde. 
Dieses Gesetzbuch lat allmälig in seinen allzubarten Bestimmungen mit dem allgemeinen Rechta
bewusstaeiu lD entschiedenen Widerspruch gekommen, und es wendeten also 417 Gerlcbce nur 
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im Rechte. Die Gerichte haben die V erpftichtung, in jedem ihnen vorge~ 
legten Falle einen Spruch zu geben, und dürfen sich weder mit dem Mangel 
eines anwendbaren Rechtssatzes entschuldigen, noch die Gesetzgebung um 
Erlassung eines solchen für das bereits vorliegende einzelne Verhältniss 

• angehen. Also können sie nicht nur, sondern müssen sogar, wo sie in 
Entscbeidung einer bestimmten Frage auf eine wahre Lttcke im bestehenden 
Rechte stossen, diese durch einen selbstgeschaft'enen Rechtssatz ausfüllen. 
Allerdings gilt dieser Satz zunächst nur für den einzelnen Fall; allein da 
einer Seits dieselben inneren Grflnde in allen gleichen Fällen anschlagen, 
anderer Seits Sicherheit und Gleichförmigkeit des Rechts sowohl allgemeines 
Bedf1rfni~ als besondere Verpflichtung der Gerichte ist: so muss der einmal 
geschöpfte und als Recht ausgesprochene Satz als bleibende Norm für den 
Sprengel des betreffenden Gerichtes stehen bleiben 1), er wird Gerichts.: 
geb rau eh. Ausdehnung auf gleichstehende Sprengel ist zwar nicht Gebot, 
da diese keine Befehle von Nebengeordneten anzunehmen haben, aber 
wtlnschenswertb, und bei innerer Wahrheit des neuen Satzes zu vermuthcn; 
.Annahme der Rechtsschöpfung eines höheren Gerichtes fttr die untergeordneten 
räthlich und fast sittliche Pflicht zur Abschneidung von Berufungen. So weit, 
aber auch nur so weit, sind also die Gerichte wabre Rechtsquellen. 

Diess die vollständige Aufzählung der möglichen Rechtsquellen. Es ist 
eben so unrichtig, noch weitere anzunehmen, als sie nicht alle, je in ihrem 
Kreise, anerkennen zu wollen. Ersteres ist zwar geschehen hinsichtlich der 
göttlichen, durch die Religionsurkunden vermittelten Gebote, und hinsichtlich 
des gemeinsamen Willens verschiedener von einander unabhängiger Staaten; 
Letzteres, in so ferne die Möglichkeit eines Fortbestehens des Volksrechtes 
neben einer Staatsgesetzgebung für unthunlich erklärt wird. Allein kurzes 
Nachdenken zeigt die Unrichtigkeit aller dieser Ansichten. - Was die 

ein unzweifelhaft bestehendes und ohne sfe entstandenes Volksrecht an, als sie es all aufgehoben 
behandelten. Wenn 11ie nun aber, gezwungen durch die Unthiitigkelt der Gesetzgebung, welche 
nichts an die Stelle des Aufgehobenen setzte, die entstandenen Lücken durch. eigene neue Sätze 
ausfüllten, so war dless ein zweiter für sich bestehender Aet Ihrer Thätlgkelt, zu welchem sie 
unter den obwaltenden Umständen berechtigt und verpflichtet waren. 

1) Die Frage, o,b ein Gericht an seine eigenen Recbtsauf:ttellnngen , Ptijudlzlen, gebunden 
sei, Ist keine,wegs nur bei der Se.baft'ung neuer eigener Rechtssätze zu beantworten , sondern 
überhaupt bei allen gerichtlichen Sprüchen, so namentlich bei den einfachen Anwendungen und 
AusleKUngen dea bestehenden Rechtes. Unzwelfolhaft sprechen sowohl ("tir Bejahung &ls fitr 
Verneinung gewichtige Gründe; und es ist sehr wohl :zu begreifen, dass sich bedeutende Stimmen 
ftlr die Verpfllchtoog des Richters erklären, Je nach seiner neuesten besten Ueberzeugung und 
nicht nach einem itzt als ltrthum eingesehenen Vorgange zu sprechen. (So &. B. P II c b t a, 
Oew.-R. Bd. 1, 8. 16', Bd. II, 8. 16; Savlgny, System, Bd. 1, S. 149; Wächter, Handbuch, 
11, 1, 8. 42). Allein wo es sieh von der Gründung wirklicher Rechtssiitze handelt, - und nur 
hienon kann an dieser Stelle die Rede sein, - sind die Gründe für das Bestehenbleiben des 
einmal aufgestellten Rechtes überwiegend, da Gewissheit dea Rechtes selbst einer feiner 
erwogenen Richtigkeit vorgeht. Strenge genommen fehlt •ogar dem Gerichte nach einmal ge
sehehener Auaf'illlung der Lücke die Befugnias zur Aenderang, welche Ja oben durch die Lücke 
bedingt lat. 
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göttlichen WillensAusserungen betrifft, so ist, mit einziger Ausnahme der 

Theokratie, in allen Staatsgattungen ein unmittelbares göttliches Gebot nnr 

auf dem religiösen Gebiete anerkannt, und es sind somit auch Rechtssätze 

aus dieser Quelle nur dann mit Zwang durchführbar, wenn sie durch eine 

der Formen des Volksbewusstseins vermittelt und in das weltliche Leben. 
versetzt worden sind. In der Theokratie selbst aber fällt die Aeussenmg 
des göttlichen Willens und der Staa.tsgesetzgebong völlig zusammen, und ist 

somit die Aufstellung des ersteren als einer besonderen Rechtsquelle unn0thig. 
In den Geboten einer Kirchengewalt aber gar eine eigene Rechtsquelle zu 

erkennen, ist völlige Begriffsverwirrung. Solche Gebote sind lediglich ge• 

willldlrtes Recht einer bestimmten Gesellschaft. - Durch gemeinschaftlichen 

Willen mehrerer Völker kann allerdings Recht entstehen. Allein entweder 
beruht es auf der inneren Uebereinst.immung ihres Rechtsbewusstseins: oder 

auf förmlicher vertragsmässiger Uebereinkunft ihrer Organe, der Regierungen. 

In jenem Falle ist solches Recht lediglich ein Gewohnheitsrecht 1
); in diesem 

gewillknrtes für die Staaten als Gesammtheiten, und vielleicht Gesetz ftlr 
die Einzelnen, wenn es ihnen nämlich von ihrer Staatsgewalt als solches 

bekannt gemacht wird. Also auch hier sind nur bestimmte Fälle der bereits 

erkannten Rechtsquellen, keine neue Arten dieser letzteren. - Endlich ist 

der fllr eine Unverträglichkeit des Volksrechtes mit der Gesetzgebung ange
gebene Grund 1

), dass die Gestattung mehrerer unabhängiger die Lebens
verhältnisse ordnender Kräfte einen den Staat aufhebenden Dualismus er
zeugen wtlrde, . völlig unrichtig. Es bedarf zur Einheit der Rechtsordnung 

lediglich nur einer Bestimmung des Verhältnisses der verschiedenen Rechts• 
quellen zu einander. (S. den nächsten §.) Zurockgedrilngt wird das un

mittelbare Rechtsbewusstsein des Volkes durch die Staatsgesetzgebung, allein 

unverträglich sind sie nicht. 

Wissenschaftlicher Ordnungssinn bat sich vielfach bemüht, die verschie• 

denen Rechtsquellen und ihre Erzeugnisse unter sich wieder zusammenzu. 

stellen nach dem Masse der Gleichartigkeit oder Verschiedenheit. Man 
hat so das geschriebene Recht gegenübergestellt dem ungeschriebenen; das 
unmittelbare Volksrecht dem mittelbaren; das Volksrecht dem Juristen
rechte n. s. w. Es haben diese Gruppirungcn den ,?ortheil der Ueber• 

sieht; allein eine grösscre Bedeutung für Leben und Lehre kömmt ihnen 

doch nicht zu, da sie das Wesen der einzelnen Quelle nicht ändern können 

und sollen, und somit auch zu keinem neuen Ergebnisse führen. Eine 

weitere Erörterung der Sache erscheint somit hier überflüssig, und es mag 

nur bemerkt sein, dass es for den Zweck der vorliegenden Arbeit passend 
ist, in den späteren Erörterungen die Entstehung des Rechtes dnrch 

1) Vgl. 8&Tlgny, System, Bd. 1, 8. at fg. 
1) So a. B, Schmid, Theorie ud Methodik, 8. 230. 
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unmittelbare Staatstbätigkeit der durch andere Kräfte vermittelten gegenitber 
zu stellen. Während nämlich die Politik bei ihren Bemtlhungen um ein 
möglichst gutes formelles und materielles Ergebniss bei den letzteren Arten 
der Rechtszeugung nur mittelbar wirken kann, mag sie vom Staate geradezu 
das Gew1lnschte verlangen. Es sind also die Mittel verschieden, somit auch 
getrennt zu halten. 

§ 2. 

Verhältniss der Rechtsquellen zu einander. 

Dass das Nebeneinanderbestehen verschiedener Rechtsquellen Schwierig
keiten erzeugen muss fllr die Herstellung einer gleichartigen, in sich ftber
einstimmenden Rechtsordnung, welche denn doch Aufgabe des Staates ist, 
leuchtet von selbst ein. 

Zwar könnte nur einem vollkommenen Missverständnisse des Wesens 
der verschiedenen Rechtsquellen die Ansicht entspringen, dass dieselben 
sämmtlich in beständiger und in gleich grosser ThAtigkeit seien. Im Gegen
theile findet hier 'nach Zeit und Umständen die weiteste Verschiedenheit 
statt. Während in den ersten Zeiten des Volks- und Staatslebens haupt
sächlich das unmittelbare Volksbewusstsein thAtig ist, geht später die Rechts
erzeugung hauptsächlich ftber auf die Gesetzgebung des Staates. Ebenso 
ist das autonomische Recht in verschiedenen Zeiten bald sehr rtlbrig, bald 
beinahe erloschen. Für eine gesetzschatfende Thätigkeit giebt nur der Zu
fall Raum und Recht, bald weiter und häufiger, bald sehr beschri\nkt. Und 
nicht erst der Bemerkung bedarf es, dass zu allen Zeiten ausführliche, 
ausgearbeitete Rechtstheile nur vom Gesetzgeber zu Stande und in Wirk
samkeit gebracht werden können. 

Ebenso versteht sich von selbst, dass die Verschiedenheit der Rechts
quellen keineswegs anch mit Nothwendigkeit eine materielle.Verschiedenheit 
des von ihnen erzeugten Rechtes zur Folge bat. Im Gegentheile wird sich, 
wenn das im nationellen Bewusstsein abgespiegelte natürliche Rechtsgefühl 
nach Gebühr von sämmtlirhen Rechtsquellen geachtet, und das allen gleich
mässig gegenüberliegende objective Bedftrfniss berücksichtigt wird, eine 
-wesentliche Uebereinstimmung der verschiedentlich erzeugten Rechtssätze 
ergeben. 

Dennoch ist Widerspruch allerdings möglich. Es kann nicht blass 
Einsicht und guter Wille, sondern auch Eigensucht und Missverständniss 
die Schaffung neuer Rechtssätze veran1a.5sen. Autonomiscbe Bestimmungen 
sind schon ihrem Wesen nach abweichend von gemeinem Rechte. Zur 
Vermeidung unbehaglicher und nachtheiliger Verwirrung ist daher eine 
Feststellung des Verhältnisses der verschiedenen Rechtsquellen zu einander 
nöthig, damit jeden Falles erkannt werden mag, welchem von zwei wider-
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sprechenden Rechtssätzen schon nach seiner Entstehung der Vorrang gebtlhre. 
Daneben bleiben dann immer noch die technischen Regeln, wie die aus 
derselben Quelle fliessenden, der ersten Auffassung nach nicht sogleich 
vereinbaren Sätze in einander gef,ngt werden müssen. Und zwar muss 
diese Ordnung der Quellen sie sämmtlich umfassen; denn, wenn sie auch 
nicht immer alle oder gar gleichförmig thätig sind, so bleibt doch bei jeder 
die beständige Möglichkeit einer Rechtserzeugung, und immer bestehen sogar 
thatsächlich von verschiedenen Quellen ausgegangene Sätze neben einander 
in der Wirklichkeit. Lediglich der Gericbh:gebrauch kann hierbei ausser 
Acht gelassen werden, da er nur Lücken ausfüllen kann, somit seine Sätze 
niemals mit denen der andern Quellen zusamrnentreff'en. Es sind nun aber 
drei regelnde Grundsätze möglich : 

Entweder können die verschiedenen Rechtsquellen je auf einen be
stimmten Kreis beschränkt werden, in diesem denn aber ihre Sätze jedem 
anderen Rechte vorgehen; und zwar mag ein solcher Kreis möglidlerweise . 
ein geographischer sein, oder gewisse Personen und ihre Zustände, wo immer 
sie sich im Staate befinden, umfassen. . 

Oder werden die verschiedenen Quellen als an sich gleich kräftig be
trachtet, und dann je dem jtlngst entstandenen, als dem gegenwärtig gflltigen 
Ausdrucke des gemeinen Willens der Vorrang gegeben durch Aufhebung 
des älteren entgegenstehenden Satzes~ woher er auch stammen möge. 

Oder endlich ist es möglich, eine innere Rangordnung unter den 
Rechtsquellen anzuerkennen, so dass zwar jede das ganze Gebiet der 
menschlichen Verhältnisse umfasst, aber der einen derselben ein · solches 
Uebergewicht eingeräumt wird, dass im Falle einer Verschiedenheit jeder 
widersprerhende Satz bloss des Widerspruches mit ihr wegen ung(lltig ist; 
wobei möglicherweise eine regelmässige Stufenfolge von Bevorzugungen be
stimmt werden kan}l. 

Dabei fällt in die Augen, dass die Anwendung des einen oder des 
andern dieser Grundsätze keineswegs ausschliessend zu sein braucht, 
sondern vielmehr verschiedene Verbindungen derselben denkbar sind. So 
ist es z. B. keineswegs nöthig, den Grundsatz der ausschliesslich~n Zu
weisung eines geschlossenen Kreises auf die Weise anzuwenden, dass das 
ganze Rechtsgebiet eines Volkes, nach geographischen Bezirken oder nacli 
persönlichen, etwa ständischen oder Starn1J!es-Beziehungen in Abtheilungen 
zerschlagen, jede derselben einer andern Rechtsquelle untergeordnet wurde, 
also die eine derselben der Gesetzgebung, die andere dem Gewohnheits
rechte zufiele, u. s. w. Vielmehr mag allerdings irgend ein Kreis Einer 
·Rechtsquelle ausschliesslich zustehen, das übrige Rechtsgebiet aber der 
Herrschaft aller Rechtsquellen unterliegen, sei es nach dem Grundsatze des 
.Alters, sei es in einer Rangordnung. Oder es kann im Allgemeinen die 
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ganze Rechtsordnung dem Principe des Alters unterworfen sein, in Beziehung 
auf bestimmte einzelne Gegenstände oder Rechtssätze aber dennoch ein 
unbedingter Vorrang bestehen. 

Eine Prüfung des Wesens der Rechtsquellen, namentlich aber des 
letzten Grundes ihrer rechtschaffenden Kraft zeigt nun, dass nur durch 
eine richtige Verbindung der ordnenden Grundsätze die nothwendige 
Einheit des gesammten Rechtslebens bewerkstelligt werden kann. 

An und für sieb. wäre zwar eine Abtheilnng der Gesammtrechtsordnung 
im Staate nach den verschiedenen Quellen keineswegs undenkbar. Es wäre 
z. B. keine Unmöglichkeit, die persönlichen Rechtsverhältnisse der ver
schiedenen Klassen von Bttrgem je ihrer Autonomie, das Sachen- und Obliga
tionen-Recht einer allgemeinen Gewohnheit, Strafrecht, gerichtliches Verfahren 
u. s. w. der Gesetzgebung zu überlassen. Oder es könnten die Abkömmlinge 
verschiedener Stämme, welche itzt in demselben Staate zusammenwobnen, 
je ihr ganz eigenes Rechtssystem haben, wie diess nach der Eroberung der 
römischen Provinzen durch die Barbaren der Fall war, oder wie es itzt im 

englischen Reiche in Indien geschieht. Allein der Einheitsgedanke des 
Staates und die vielverscblungenen und ausgebildeten BedQrfnisse des ge
sittigten Lebens treten doch itzt bei allen in normalen Zuständen befind
lichen Völkern einer solchen Ordnung der Rechtsquellen entgegen. Bei 
solchen bleibt ftlr die Znscheidnng eines besonderen Kreises aus der Ge
sammtrechtsordnung heraus nur ein verhAltnissmAssig unbedeutender Raum 
1lbrig, nämlich der Fall einer Anwendbarkeit von Autonomie. Hier liegt 
es allerdings im Begrifl'e, dass das selbstgesetzte Recht in dem ihm zuge
theilten Kreise jeder anderen Rechtsquelle unbedingt vorgeht. Die ganze 
Befugniss zu einem eigentbftmlichen Rechte hat ja nur den Zwerk, das 
gemeine Recht zu entfernen. Weder Gewohnheitsrecht noch Gesetz, und 
weder frühere noch spätere Satzungen anderer Rechtsquellen können daher, 
so allgemein oder gebietend sie lauten mögen, autonomische Bestimmungen 
beseitigen; diese bilden immer eine sich von selbst verstehende Ausnahme. 
Es mag etwa die ganze Befugniss zur Autonomie durch eine Willenshandlung 
des Staates zurOckgenommen oder beschränkt werden, und damit nattlrlich 
auch das darauf ruhende Recht ganz oder theilweise fallen; allein so lange 
sie besteht, hat sie eben so gewiss in ihrem Kreise unbedingten Vorrang, 
als ausserhalb desselben gar keine Kraft. - Eine allgemein richtige Be
zeichnung derjenigen Theile der Gesammtrechtsordnung, welche auf solche 
Weise ihre ganz abgesonderte Reglung erhalten, ist freilich nicht möglich. 
Es hängt diess lediglich in jedem Staate von dem thatsäcblichen Bestehen 
und Umfange der autonomischen Befugnisse ab. Möglicherweise bestehen 
gar keine. 

Sei dem nun aber wie ihm wolle, so ist jeden Falles ft1r den übrig 
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bleibenden Theil der Rechtsordnung (in dem oben angedeuteten Falle sogar 

fnr die Gesammtbeit derselben) das Verhältniss der allgemeinen Reehtsquellen 

zu bestimmen, d. h. des Volksrechtes und der Gesetzgebung. Da.rttber ist 
nun keine Meinnngsversebiedenheit, dass beide in dem übrig bleibenden 

Gesammtgebiete der menschlichen Verhältnisse wirksam sein können, und 
zwar neben einander. Es besteht kein VerbA.ltniss, welches nicht sowohl 

durch Gesetz als durch Volksbewusstsein sein Recht erhalten konnte. Und 
wenn nur Eine dieser Quellen tbAtig war, so ist das Ergebniss einfach goltig 
und in das System einzureihen. Allein zweifelhaft kann sein, welche Rechts

quelle vorgeht, wenn beide daeselj)e Verbältniss mit einer Norm bedacht 

haben. Hier haben denn nun in der That die beiden oben angeftlhrten 

Möglichkeiten, welche nach Abzug besonderer Wirksamkeitskreise fftr die 

Autonomie ttbrig bleiben, ihre Vertheidiger gefunden; und es sind somit, 

da bei der Annahme eines unbedingten Vorzuges sowohl das Gesetz als 
das Volksrecht vorangestellt werden kann, dreierlei Theorieen entstanden. 

Nach der einen muss, weil der letzte Grund alles Rechtes der allgemeine 

Volkswille ist, dem Volks- ( Gewohnheits-)Rechte der Vorrang eingerAumt 
werden, so dass ein demselben widersprechendes Gesetz des Staates„ von 

welcher Beschaffenheit und aus welcher Zeit es auch sein möchte, nng11ltig 

iat 1
). Von Andern wird umgekehrt der Gesetzgebung, als dem unzweifel

haften und fdr gesittigte Zustände passenderen Ausdrucke des Staatswillens 

unbedingt der Vorzug vor dem Gewohnheitsrechte gegeben, eo dass nie 
durch letzteres ein Staatsgesetz geändert oder beseitigt werden soll, sondern 

es nur für noch ungeordnete VerbAltnisse Normen zn geben· vermag 1). 

Endlich aber werden beide auf völ1ig gleiche Stufe gestellt, beide als gleich 

reine Ausdrücke des allgemeinen Willens bet.rachtet, so dass im Falle eines, 

nach den gewöhnlichen Regeln der Auslegung nicht wegrlumbaren, Wider
streit.es zwischen denselben lediglich die Zeit entscheidet, insoferne die 
metzt entstandene Norm, gleiebgttltig welcher der beiden Quellen ent
spnmgen, als der itzige .Ausdruck des gemeinsamen Willens geachtet werden 

muss'). - Von diesen Ansichten beruht nun aber die erste offenbar auf 

einem viel zu geringen Begriffe von der gesetzgebenden Gewalt des Staat.es. 

Es kann doch dar11ber verständigerweise kein Zweifel obwalten, d~ der 

Staat auch eigentbümliche Rechtsvorschriften geben darf, und dass er, wenn 

er in der Ausftlhrnng seiner Aufgabe, das Volksleben einheitlich nach ge

wissen obersten Grundsätzen zu ordnen, auf eine widersprechende Gewohn

heit stosst, dieselbe zu beseitigen und durch eine in sein System pMSende 

1) Diete Ansieht vertritt Co m t e I Trait~ de 16gislatlon, s. oben, S 1, An merk. s. 
1) Vgl. die AasfUbrung von Wächter, Handb. 1, 1, 8.50 {g. Wenn dle3elbe auch zunilcbat 

nur die Bettimmungen de■ rirttembergtscben Recbtea erörtert, 10 ruht sie doch auf den obigen 
allgemeinen Gründen. 

S) 8. 8avlgn7 1 System, Bd. 1, 8. n fg. 
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zu ersetzen berechtigt ist. Das Beispiel aller Staaten beweist a.nch die 

ganz allgemeine Annahme eines solchen Rechtes. Eben so wenig lässt sich 
aber nach Lehre und Erfahrung die zweite der obigen Theorieen vert.beidigen, 

welche gerade umgekehrt den recbtschaft'enden Volkswillen unbedingt dem 

in einem Gesetze ausgesprochenen Staatswillen nachsetzt. Er kann nur 

entweder auf der Behauptung beruhen, dass mit der Entstehung einer ge

ordneten gesetzgebenden Staatsgewalt die rechtschaffende Kraft des allge

meinen Willens ganz aufhöre; oder auf dem Satze, dass diese letztere Kraft 
unbedingt eine untergeordnete sei grgenüber von dem Willen der Staats
gewalt. Ersteres widerspricht denn nun aber entschieden der Erfahrung, 

welche die Entstehung von nenen Gewohnheitsrechten nachweist, und ist 
sogar unvereinbar mit der eigenen Annahme, dass Gewohnheitsrecht ft1r 

ein gesetzlich noch ungeordnetes Verhältniss Gültigkeit habe. Der andere 
Grund aber ist, wenn nicht die ganze Ansicht von der Entstehung eines 

volksthUmlichen ungeschriebenen Rechtes fo.r falsch erklArt. werden will, 

desshalb unrichtig, weil beide Rechtsquellen auf dem allgemeinen Volks

bewusstsein schliesslich beruhen, ja sogar ein Volksrecht der unmittelbarere 

Ausdruck desselben ist. Es bleibt somit die Gleichstellung mit Be
rtt ck sieh tigung der Entstehungszwecke als das richtige Verhältniss 

der beiden gro"sen Rechtsquellen. 

Von diesem Ergebnisse darf weder die ßesorgniss vor Unsicherheit 

des Rechtes, noch die Rücksicht anf Grund- oder Verfassungsgesetze ab
wendig mo.chen. 

Was nAmlich jene Besorgniss betrifft, so ist allerdings nicht zu llugnen, 
dass die Si eher h e i t der Rechtsordnnng durch die G leich~tellung von Ge

wohnheitsrecht und Gesetz insoferne gcfilhrdet ist, als die Thatsaebe eines 

gttltig zu Stande gekommenen Gewohnheitsrechtes keineswegs immer so un~ 
zweifelhaft vorliegt, wie die Thatsache eines Gesetzes. Es kann also bei 

Betheiligten und Richtern eine Verschiedenheit der Ansicht dart1ber statt

finden, der Eine das Altere Gesetz ftlr aufgehoben ansehen durch ein Volks• 
recht, der Andere das Vorhandensein dieses letzteren läugnen, woraus 
Ungewissheit und Verschiedenheit der Richtcrsprttche entstehen muss. Ans 
dieser Möglichkeit eines Uebels geht nun aber nicht etwa die Unrichtigkeit 

des Satzes selbst hervor, sondern nur die Aufforderung zur Umschau nach 
einer Holfe. Und diese ist auch zu finden. Es darf nämlich nur an den 

Staat eine doppelte Forderung gestcUt werden. Einmal, dass er die Be
dingungen der gnltigen Entstehung eines Gewohnheitsrechtes, mit andern 
Worten dessen rechtliche Eigenschaften, in gesetzli~her Feststellung genau 
ausspreche, so dass kein Streit in der Lehre möglich, in der Beurtbeilung 

des einzelnen Falles aber ein fester Halt vorhanden ist. Zweitens aber, 

dass er durch .Anordnung von Sammlung und .A.ufzeiclinung, (keineswegs 
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zu verwechseln mit Verwandlung in GesetzeJ die thatsäcblich vorhandenen 
Gewohnheitsrechte Jedem leicht zugänglich mache und ihr Bestehen, wenig
stens so weit diese Aufzeichnung geht, ausser Zweüel setze. 

Mit Rtlcksicht auf Verfassungsgesetze aber könnte insoferne die Gleich
berechtigung des Volksrechtes und des Gesetzes angefochten werden, als in 
jedem Staate gewisse Gesetze eine besondere Heiligkeit in Anspruch nehmen, 
weil sie die Grundlagen des ganzen Staatslebens bestimmen. Bei vielen 
Völkern sind sogar diese Grundgesetze in besonderen Urkunden verzeichnet 
und in solcher Eigenschaft ftlr ganz unabänderlich oder wenigstens nur 
unter ' Einhaltung bestimmter Formen abänderlich erklärt. Es ist somit 
allerdings der Zweüel möglich, ob auch diese Grundgesetze durch Gewohn
heitsrecht beseitigt oder verändert werden können, und ob nicht wenigstens 
die Vorschrift jener formellen Bedingungen, welche der Natur der Sache 
nach bei Entstehung eines Gewohnheitsrechtes gar nicht einzuhalten sind, 
eine Unantastbarkeit ftlr die geschriebenen Verfassungs-Urkunden herbei
führe ? Bedenkt man nun aber, dass gerade hinsichtlich der vom Staate 
verfolgten obersten Zwecke und der Grundbedingungen des Zusammen
lebens der Ausdruck des unmittelbaren Volksbewusstseins von der grössten 
Bedeutung ist, weil die Verfassung des Staates nur berechtigt ist, insofeme 
sie den Lebenszwecken des Volkes entspricht; ferner, dass untlberlegte und 
wankelmtlthige Aenderungen in der Verfassung durch neues Gewohnheitsrecht 
schon desshalb wenig zu ftlrchten sind, weil zu ihrer gültigen Entstehung 
die Theilnahme des gesammten Volkes nöthig ist, welche im Zweifel nur 
nach längerer Prfifung und U eberwindung manrhen Widerstandes, und 
namentlich bei wenigstens stillschweigender Zustimmung der bestehenden 
Regierung erlangt werden kann; endlich dass die Zurttckweisung des Volks
rechtes in Verfassungsfragen sehr leicht zu der schlimmen Alternative einer 

~ Erstickung der naturgemAssen ~twicklung des Lebens oder einer gewalt
samen Sprengung der unpassend gewordenen, aber nicht auf recht.liebem 
Wege abänderbaren Verfassung ft\hrt: so muss tlem Gewohnheitsrechte auch 
gegenttber von Grund- und Verfassungsgesetzen eine Gleichberechtigung 
zugesprochen werden. Und zwar ist diess auch in Beziehung auf solche 
Bestimmungen festzuhalten, für deren Abänderung im Wege der Gesetz
gebung erschwerende Vorschrüten gegeben, oder welche selbst für ganz 
unabänderlich auf diesem Wege erklärt sind. Alle diese Vorschriften be
ziehen sich eben nur auf das Verfahren der Gesetzgebung, sind aber völlig 
unanwendbar auf eine Rechtsbildung durch unmittelbares Volksbewusstsein 1). 

1) Vgl. Wächter, Handbuch, Il, l, 8. 35. Geme nehme ich die von mir an einem andem 
Orte (Staatsrecht des Königr. Württemberg, 2. Aufl., Bd. I, 8. 31 fg., 93 tg.) geiiusserte Ansteht 
zurück, nach welcher zur Bildung eines Gewohnheitsrechtes gegen eine Bestimmung einer 
Verfassungs-Urkunde die Einhaltung der In solchem Falle rdr die Gesetzgebung vorgC!lchriebenen 
er1ehwerenden Form n~thlg sein sollte. Von selbst versteht sich, dass drum aber auch die 
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Dass die meisten Staaten in der That Verfa.ssungsabändernngen durch Ge
wohnheitsrecht, namentlich einfache Beseitigungen unbrauchbar oder unans
ftlhrbar gewordener Gesetze, aufzuweisen haben, kann nur befestigen in der 
Annahme dieser Lehre. 

Auf diese Weise ergiebt sich denn folgende Ineinanderftlgung der 
Rechtsquellen und durch sie ein unzweifelhafter und in sich übereinstim
mender Zustand der Rechtsordnung: 

Allem anderen Rechte gehen vor autonomische Bestimmungen, 
falls und so weit Gesetz oder Gewohnheit die Befugniss zu ihrer Erlassung 
eingeriiumt bat; jedoch sind sie ausschliesslich nur gültig in dem Lebens
kreise, für welchen sie gegeben werden durften. 

Die gesammten übrigen menschlichen Verhältnisse im Staate beherrscht 
. V o l k s r e c h t und G e s e t z mit völlig gleicher ßefugniss, so dass im Falle 

eines, durch Auslegungskunst wirklich nicht lösbaren, Widerspruches ledig
lich die Zeit der Entstehung des einzelnen Rechtssatzes entscheidet, indem 
immer der jOngst zu Stande gekommene gilt. 

Nur wo die vorstehenden Rechtsquellen auch nach richtiger gegenseitiger 
Ergänzung doch noch eine Lücke lassen, kann solche durch einen recht
bildenden Ausspruch der Gerichte des Staates ausgefüllt werden. Jeder 
später aus einer der andern Quellen entstehender Satz hebt einen solchen 
auch wieder auf. 

§ 3. 

Von den Eigenschaften der Rechtsquellen. 

Es ist Pflicht des Staates , eine möglichst vollkommene Rechtsordnung 
herzustellen und beständig zu erhalten. Vollkommen aber wird sie sein1 

wenn sie Vollständigkeit, innerliche Richtigkeit und formelle Untadelhaftig
keit aller Recbtsanstalten und einzelnen Rechtssätze vereinigt; vollkommen 
erhalten werden, wenn einer Seits allen neu entstehenden Rechtsbedürfnissen 
alsbald und im Einklange mit dem bereits bestehenden Rechte abgeholfen, 

anderer Seits jeder abgestorbene, weil keinem itzt noch vorhandenen mensch- · 

liehen V crhäl tnisse entsprechende, Rechtssatz beseitig\ wird. 
Ein solcher Zustand ist natürlich nur dann denkbar, wenn die ver

schiedenen Rechtsquellen der beständigen Hervorbringung so tadellosen 
Rechtes gewachsen sind. Diess aber setzt wieder das Vorhandensein mancher 

Meh1ang f'illt, nach welcher sur Gültigkeit einet nur einer V er o r d n an g gegenllbena.etellen• 
den Gewohnheitsrechtes wenigere Eigenschaften hinreichen aollten, als wenn ein Ge I et• 111 
Frage stehe. Wo Immer eln Volk.srecht gegen ein geschriebene& Recht gelten aoll, JDUN Oll 

aa ll~b gtiltig zu Stande gekommen aein i es glebt keine vertcbledene Bildung elne1 unmUtel• 
baren Recbtabew1111t.seins dea Volkes, Je nach dem Gegenstande oder der Ari du enqegeia• 
llehenden Rechte,. 
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an sich nicht hlufiger und im Vereine noch seltenerer Eigenschaften voraus. 
Es sind diese : 

Kenntniss des thatsäcblichen Bedürfnisses neuer Rechtsbestimmungen, 
damit weder Lücken unausgefüllt bleiben, noch Ueberßttssiges und somit 
Schädliches geschieht. 

Klares und vollstAndiges Bewusstsein des bereits bestehenden Rechtes, 
um sowohl das Neue gehörig einzupassen, als die gegenseitigen Beziehungen 
desselben und des älteren Rechtes zu ermessen und zu ordnen. 

Nach Bedflrfniss beliebig erweckbare Thätigkeit, zur Vermeidung von 
Zur11ckbleiben hinter eingesehenen Bedürfnissen und begriffenen Mitteln. 

Verbindung von bedachter Zähigkeit tWd Festhaltung des Guten mit 
entschlossener Verwerfung des als ungenügend oder nachtheilig Erkannten., 
damit weder das Recht nach jeder vorübergehenden Laune wechselt und 
Bürger sowohl als Richter Sicherheit und Rechtserkenntniss verlieren, noch 
aber auch das Untaugliche beibehalten wird bloss weil es besteht. 

Guter Wfile fttr das Rechte und Zweckmässige, also namentlich Unbe
theiligtbeit bei den bisherigen U ebelständen. 

Endlich Fähigkeit zur unzweifelhaften Abfusung und genügenden Be
kanntmachUJlg der neu geschaffenen Vorschriften, als ohne welche nur 
Zweifel und Streit oder unverschuldete Unkenntniss entstehen kann. 

Nichts ist schon an sich wahrscheinlicher, als dass nicht alle Rechts
quellen diese Eigenschaften sämmtlich und gar in demselben Grade besitzen. 
Und eine genauere Untersuchung zeigt denn auch in der Tbat die auf
fallendsten V erscbiedenheiten derselben in dieser Beziehung. ' 

Fassen wir nämlich zunächst das dem unmittelbaren Volks!echte (Ge
wohnheitsrechte) zu Grunde liegende Volksbewusstsein ins Auge, so kann 
nicht verkannt werden: das Vorhandensein einer Kenntniss des thatsächlichen 
Bedürfnisses, des guten Willens, und des zähen Festhaltens. Schon in 

geringerem Grade ist ein klarer Begriff von dem an sich Gerechten vor
handen, so wie die Bekanntschaft mit dem bestehenden Rechte und die 
genaue Beurtheilung aller Wirkungen eines neuen Rechtssatzes. Letzteres 
jeden Falles nur in einfachen Gesittigungszuständen. Völlig fehlt endlich 
die Möglichkeit, die schaffende Kraft nach Belieben und mit zureichendem 
Erfolge in Bewegung zu setzen, die rasche Entschlossenheit zu einer nöthigen 
Hülfe, die Fähigkeit scharfer Fassung und genügender Bekanntmachung. -
Der ganze hier vor sich gehende Process ist zwar ein durchaus gesunder; 
er ist völlig frei von überkluger Spitzfindigkeit und von verkehrten Vorurtheilen: 
allein er geht mehr im Gefühle vor sich, als im bewussten Verstande, und 
zur Gewältigung umfassender Bedürfnisse und feinerer Ausbildung ist er 
ganz unfähig. Sein Verdienst liegt also in der Geltendmachung wirklicher 
Bedürfnisse, unter Umständen in der Kritik verfehlter Richtungen und 
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Kttnstlichkeiten, ferner in der .Achtung, welche das Voll&: solchem natur
W1lchsigen Rechte ohne Zwang zollt. Allein es fehlt dem auf diesem Wege 
erzeugten Rechte an Schärfe, an Entfaltung, an Umfang; es kann ver
wickelten und reichhaltigen Lebenszuständen nicht genügen. 

Vielfach anders verhält es sich mit dem Rechtsbewusstsein der Gerichte • 
wenn dieses als schaffende Kraft in dem engeren ihm zugewiesenen Kreise 
in die Erscheinung tritt. Hier liegt genaue Kenntnis& des bestehenden 
Rechtes, richtige Beurtheilung der Folgen neuer Sätze und Geschicklich
keit zu deren passender Einfügung, !t,älugkeit zu richtiger Fassung und 
Entwicklung, Bekanntschaft mit der äusseren Nothwendigkeit einer neuen 

Rechtsscbaffuug, Fahigkeit, ja sogar Nothwendigkeit des Eingreifens im 
.Augenblicke des Bedtlrfoisses unzweifelhaft in der Natur der Sache. Nur 

in unvollkommenem Grade findet die Bekanntmachung der neu geschaffenen 

Rechtssätze statt. Gar keine Sich~rheit endlich kann daft)r gegeben werden, 
dass das von deu Gerichten ausgehende neue Recht dem wirklichen inneren 

Bedürfnisse des Lebens und der wahren Einsicht in das Wesen der Ge

rechtigkeit entspreche. Es ist möglich, dass diese Eigenschaften im einzelnen 
Falle be:stehen; allein es kann auch ebenso wohl gegeu die eine oder andere 
der so notbwendigen Forderungen gesündigt sein bei beschränkter Kenntniu 
des Lebens, oder bei ungesunder wissenschaftlicher Liebhaberei , Eitelkeit 
und Eigensinn. Beispiele einer völlig falschen, lange andauernden Richtung 

des ganzen Standes der Rechtsgelehrten eines Volkes sind nicht eben selten i 

die Wirkungen eines solchen Verhaltens auf das von ihnen vermittelte Recht 

aber ergeben sich dann von selbst. Und noch hlufiger ereignet sich , da&B 
die im amtlichen Beschäftigungskreise eingeschlossenen Beamten dem wirk

lichen Leben sehr fremd sind. - Bei den Erzeugnissen dieser Kraft herncht 
der bewusste Verstand vor ; und unzweifelhaft ist dieser zu Leistungen f'ähig, 
welche das natürliche Rechtsgefühl nimmermehr zu Stande bringen kann. 

Allein es können diese Verstandeshandlungen auch auf ganz falscher Grundlage 
vor sich gehen, das wirkliche Bedu.rfniss nicht nur nicht befriedigen, sondern 

ihm selbst bleibend entgegentreten, und so ein technisch vielleicht vollendetes, 

allein das Leben des Volkes verdrehendes und verderbendes System schaffen. 
Es muss somit diese Rechtsquelle als eine zwar unentbehrliche, allein auch 
als eine gefährliche bezeichnet werden, und jeden Falles als eine solche, 
welcher die Rechtsbildung eines Volks nimmermehr in grossem Umfange 

Uberlassen werden kann 1
). 

1) Die Schrifteo .J. Ben th • m '• alnd du Araeaal, au welehem die Kluwendangea A'etra 
dte Blchteraprüohe ab Recbtaquellen ui gröuter VoU.tälldlgkeit und Behirro geholt werden 
köoneu. llab eehe &. B. die Papen oa CocUJlcatlon, du OodlAcatlon PropouJ, die J111tfotal ud 
OodUlcatloo Petition,, an nodbUgf!D Stellea. Allercllnp 11Dcl •eine ADg'rifre .unichae oar aaf 4u 
engl.lache eommon law gerlchtei, UDd treff'en aneb manche nur dleaem elgenthttmUcbe EtseD.lcllaften; 
allem ID der Hauptsache 11.Dd ale doch allgemeiner Art und ftnden aomlt auch weitere A.aweodQJJS'. 
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Von geringer Bedeutung an sich ft1r die gesammte Rechtsordnung ist 
die Willkür der Privaten, da sie nur in den von anderweitigem Rechte 
bestimmten Fällen und nur innerhalb der von diesen gezogenen Gränzen 
Recht schaffen kann und sie auch in diesen Schranken strenge festgehalten 
zu werden pflegt. Es wäre dem Einheitsgedanken des Staates und der 
Erfüllung seiner Rechtspßicht gleich wenig angemessen , wenn dieser durch 
keinen gemeinschaftlichen Zweck und durch keine Rücksicht auf die Ge
sammtheit gebundenen, also in ihren Strebungen wesentlich selbststfchtigen 
und tlberdiess weit aus und durch einandergehenden Kraft ein weiter Spiel
raum eingeräumt werden W1lrde. Hiesse diess doch in der Tbat den Haupt
grund und Nutzen des Staatsvereines aufgeben. So weit es nun aber geht, 
hat das autonomische Recht einen ganz eigenthtlmlichen Character. Einer 
Seits ist gar nicht in Abrede zu ziehen, dass es, in richtig gezogenem 
Wirkungskreise, fast alle Forderungen an eine richtig organisirte Rechts
quelle erftlllt. Mit Bestimmtheit ist hier Kenntniss des Bedürfnisses, Ver
trautheit mit dem bestehenden allgemeinen Rechte, Fähigkeit zur richtigen 
Abfassung und Mittheilung an die Betheiligten, endlich Streben nach Zweck:. 
mässigkeit vorauszusetzen. Ebenso wenig fehlt es an der den Bedttrfnissen 
entsprechenden Thätigkeit, so wie an dem richtigen Begreifen dessen , was 
festzuhalten und aufzugeben sei. Auf der andern Seite ist ebenso klar, 
dass alle diese guten Eigenschaften wo nicht aufgehoben, doch sehr in Gefahr 

Schade, daaa dem Wahren und Scharf'ainnlgen auch Uebertriebenes und ganz Falsches belge
mlacht ist. Der Hass gegen alle Rechtsgelehrten , die lhm nur Blutauger und Betrüger alad, 
lat zur fixen Idee pwordea. und filhrt den groasen Logiker selbst bis zur Gemeinheit In der Form, 
(er nennt s. B. die Richtersprüche wiederholt excrementitloua matter.) In dem Briefe an den 
Prlaldenten der Vereinigten Stuten, in welchem er sich zum Entwurfe elnea Geaet&buche1 an
bietet, (Worb, Bd. IV, 8. '59 fg.) drängt B. seine Auutellnngen gegen die Richtersprüche da 
Rechtsquellen etwa folgendermassen zusammen: ,,Ein auf diese Weiae entstandenes Recht sei 
eine formlose Masse, Beherrschung desselben so gut als unmöglich; das Recht entstehe nleht 
durch du Volk oder aeine dazu gewählten Vertreter, sondern durch Diener des Staataoberhaaptea, 
welche nicht Im allgemeinen Nutzen, sondern In fauler selbstischer Verbindung mit ibm und 
den Vornehmen handeln; dieses Recht gebe nicht hervor aus allgemeinen Bedenken und 
Grllnden, sondem Alll Ei0&elnerwigungen, zu deren .Anstellung der Richter nicht einmal frei 
ael, sondern von den Parteien abhänge; es entstehe In 11,nger Zeitfolge f'ilr ganz verschiedene 
Geschlechter, m1l88e nothwendlg unpassend werden; Verbe88emngen seien Im Grossen gar nicht 
möglich; im Einzelnen nur durch unlogische und willkiirliche Sprilche, deren nächste Wirkung 
eine offenbare Ungert,ehtlgkeit gegen die auf du frühere Recht zählende Partei sei; und auch 
diese Verbeuerung werde nur um deh Preis allgemeiner Unsicherheit des Rechtes erkauft; 
Recht aus Richtersprüchen sei wesentlich das in vielen Verfassungen ausdrücklich verbotene 
Ge.setz ex-post-facto; in Straffällen gebe es dem Richter ganz willkiirliche Gewalt. Noch weit 
ausführlicher setzt er dieselben Gedanken aus einander in seinem Offenen Briefe an die Bürger 
der Vereinigten Staaten (das., 8. 483 fg.). E8 bedarf wohl keiner besonderen Auseinander
aetr.ung der In dieser Schilderung enthaltenen manchfachen fälschen Darstellungen und Ein
aeitigkelten; allein in Abrede kann auch nicht gestellt werden, dass B. mit gewohntem Scharf
sinne Rlchtigea aufgefunden hat. Die geringe unmittelbare Wirkung seiner Angriffe ist seinen 
eigenen Fehlern suzumeuen, and namentlich der, In der Tbat unbegreiflichen, slttlichea 
Verdächtigung des gesammten Richterstandes. Nkbt In dem üblen Willen der Handelnden, 
sondern in der zur Feststellung allgemeiner Rechtssätze nicht geeigneten Stellung der Richter 
liegt der Grund der nur aehr theilwelsen und gefährlichen .Anwendbarkeit der Richteraprtlche 
all Becbtlquellen. 



Von Rechtsquellen und Gesetzen. 401 

gesetzt sind durch den Einen Mangel, dass auf guten Willen für das an 

sich Rechte und für das Gemeinntltzige gar nicht gezählt werden kann. Es 

liegt zwar ver d erb li c ~ e Selbstsucht nicht nothwendig im Begriffe, ( sonst 

müsste ja eine solche Quelle von Unrecht völlig untersagt sein); es mag 

durch autonomisches Recht nur eine Unzweckmässigkeit des Gesetzes aus

gemerzt, ein ganz erlaubter Vortheil angestrebt , selbst allgemein Gutes 

beabsichtigt werden: allein Misstrauen ist nur allzusehr gerechtfertigt. Es 

muss also über diese Rechtsquelle die strengste Aufsicht geführt werden, 
nicht nur hinsichtlich der Einhaltung ihrer Zuständigkeit, sondern auch 

wegen des möglichen Inhaltes ihrer Erzeugnisse. 
Am schwierigsten ist eine allgemeine richtige Wllrdigung der Gesetz„ 

gebung. des Staates als Rechtsquelle. Es ist nämlich einer Seits ganz un

zweifelhaft, dass dem Staate alle Mittel zu Gebote stehen, nm die höchsten 

Forderungen an eine Rechtsbildung zu befriedigen; allein anderer Seits ist 

es auch möglich, dass von diesen Mitteln gar kein Gebrauch gemacht, viel

mehr sogar die Macht des Staates zum Verderben des Rechts missbraucht 

wird. Was nämlich die Mittel bei guter Anwendung betrifft, so fällt zu. 
nächst ins Auge, dass der Staat über den grössten und ausgezeichnetsten 
Tbeil der Rechtskundigen im Volke verfügt, und dass es ihm somit fur die 

mittelst Gesetzes vorzunehmende Rechtsbildung an Einsicht in die obersten 

Rechtsbegiiffe, an Kenntoiss des bestehenden Rechtes, an Pähigkcit z11 

scharfsinniger Entwicklung und technisch guter Abfassung nimmermehr fehl•.m 
kann•). Namentlich umfassendere, ganze Seiten des Rechtslebens ordnencle 

Bestimmungen sind vonugsweise auf diese Weise zu Stande zu bri1·~en. 

Es ist nicht bloss möglich, die bereits dringenden , sondern auch die erst 

entstehenden Bedürfnisse zu befriedigen, und somit Unzufriedenheit zu ver
hüten, zu neuen Zuständen überzuleiten. Der Staat hat ferner die ricbtig:;tc 

Bekanntmachung einer neuen Rechtsregel ganz in der Hand; und bei einer 

einigermasscn zweckmässigen Einrichtung fehlt es ihm auch nicht an der 

Möglichkeit, die Thätigkeit der Rechtschaff'ung nach Bedürfniss zu erwecken, 

und sich in Kenntniss von dem tbatsächlichen Stande des Bedürfnisses nach 

neuen Gesetzen zu erhalten, (letzteres namentlich durch die Presse, durch 

Mittheilungen von Abgeordneten des Volkes, durch Einvernehmung von Sach• 

verständigen u. s. w.). Und wenn endlich allerdings die Einhaltung des 

richtigen Masses von Bewahren und Neugestalten schwierig ist bei der 
Möglichkeit hier eines ttbereürigen Verbesscrungstriebes oder eines starken 

Drängens vom Volke, dort einer a.Uzugewissenhaften Bedenklichkeit, langen 

t) Mikr08C0pieche Staaten mögen hier elno Ausnahme machen, wenigstens ftlr schwierigere 
gesel&geberische Arbeiten. Allein solche sind überhaupt eine llnglück.liche Gestnll1mg, uuge· 

· nttgend m Jegllchem Btaatuwecke. Sie mögon aich der Geitet&e groMor Staaten mit verwandten 
Ge1ittlgunp.1u1,9tindeo bedienen. 

T. Mobl, Staat.recliL Bd. lL 26 
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Gewohnheit u. s. w.: so lassen sich doch auch in dieser Beziehung Abhtllfe
mittel finden, wenigstena in freieren Staaten. Dagegen ist freilich eben 
so unläugbar, dass die Gesetzgebung des Staates ~eh auf das schändlichste 
missbraucht werden, dass sie das möglichst schlechte Ergebniss liefern 
kann. Es mögen die mit der gesetzgebenden Gewalt bekleideten Personen 
mit Bewusstsein befehlende Normen geben, welche ihnen selbst oder einzelnen 
von ihnen Begünstigten ungerechte Vortheile zuwenden, welche die ver
nilnftige Freiheit brechen, welche ein deni Volksbewusstsein und den 
Bedürfnissen widriges Recht feststellen. Es mögen Gleichgültigkeit und 
Verkehrtheit in der Wahl der Organe zur Schaffung neuer Gesetze fehl
greüen, und dadurch, selbst ohne eigentlich bösen Willen, jede Art von 
Unterlusungs- und Begehungs-Fehlern verursachen. Es ist endlich möglich, 
dass ein unrichtiges Verfahren bei der Abfassung von Gesetzen eingeschlagen 
und dadurch Alles verdorben wird. - Somit kann denn eine Staatsgesetz
gebung der höchste Segen und der grösste Fluch für ein Volk sein; und 
es ist, bei der völligen Unentbehrlichkeit dieser Rechtsquelle, ein wesent
licher Trost, dass nicht die schlimmen, sondern vielmehr die guten Eigen
schaften in der Natur der Sache liegen und nur Missbrauch jene hineinträgt, 
dass also durch äussere Bewahrmittel eine Hülfe beschaffbar ist. 

Das Ergebniss dieser Untersuchung ist denn also ein gemischtes. Einer 
Seits entspricht unläugbar nicht eine einzige dieser Rechtsquellen den 
sämmtlichen Bedingungen einer vollkommenen Rechtsbildung; wenigstens 
nicht unter allen Umständen und mit innerer Nothwendigkeit. Während die 
einen den Bedürfnissen nicht mit der nöthigen Vollständigkeit, Bestimmtheit 
und Sdmelligkeit zu entsprechen vermögen, droht bei andern die Möglichkeit 
einer materiellen, Fehlerhaftigkeit aus Selbstsucht oder verkehrter A.nffassung. 
Anderer Seits ist aber auch nicht eine dieser Rechtsquellen, welche nicht 
sehr Ulcbtige Eigenschaften und zwar in Mehrzahl hätte ; und bei allen ist 
es möglich, durch passende Einrichtung und Behandlung diese Vorzüge noch 
zu sichern und zu stärken, die Mängel aber zu verbessern oder ganz abzu
halten, so dass sie unter sich zur Ergänzung zu dienen und als Ganzes, 
wo nicht ein ideell vollkommenes so doch ein brauchbares Ergebniss zu 
liefern vermögen. 

Kaum ist es nöthig, die unter diesen Umständen dem Staate zufallende 
.Aufgabe erst noch auszusprechen. Sie besteht nämlich offenbar darin, alle 
diejenigen Massregeln aufzufinden und einzuführen, welche unter gegebenen 
Umständen, namentlich also auch bei der bestehenden Verfassung, als 
geeignet erscheinen, in allen vier Rechtsquellen die fo1·mell und materiell 
untadelhafteste Rechtserzeugung zu fördern und zu schützen. Das Recht zu 
solchen Vorschriften ist unzweifelhaft, der Erfolg aber, wie vielfache Erfahrung 
zeigt, ein höchst günstiger, wenn nur Einsicht und Willenskraft nicht fehlen. 
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Dass aber bei diesen Massregeln zur Erzielung eines möglichst guten 

Rechtes die Gesetzgebung des Staates selbst vorzugsweise in das Auge zu 
fassen ist, ergiebt sich theils aus der hier stattfindenden Möglichkeit einer 
ganz beliebigen 'Gestaltung, theils aus der Wichtigkeit dieser Rechtsquelle, 
welche allein den gesteigerten :Forderungen eines vorgeschrittenen Cultur

lebens Genüge zu leisten im Stande ist, und welche U.berdiess dem Staate 

die Mittel znr Erfüllung seiner Aufgabe liefert, einen einheitlichen Organis

mus des Volkes herzustellen. 

§ 4. 

Die Grflnde und die Folgen der Verschiedenheit der 
Rechtsgesetze. 

Ehe irgend in die Lehre von den Massregeln .zur Herstellung einer 
tO.cbtigen Gesetzgebung eingegangen werden kann, ist die Erledigung einer 
Vorfrage notbwendig. Dieselbe geht dahin: ob etwa unter den vom Staate 
ausgehenden Rechtsnormen eine solche Verschiedenheit stattfindet, dass 

dieselbe auch ein verschiedenes Verfahren bei ihrer Scbail'ung rätblich er
scheinen Hisst? Eine alsbaldige Erledigung der Frage ist aber dessbalb 
unerlässlich, weil, im Falle einer Bejahung, eine Vernachlässigung der 
daraus sich ergebenden Forderungen in der ganzen Lehre entweder Un
vollkommenheit und Unvollständigkeit oder unklare Verwirrung zur Folge 

haben müsste. 

Es lassen sich nun zwei Grtlnde denken, aus welchen möglicherweise 
eine so bedeutende Verschiedenheit entstehen könnte 1). 

Einmal nämlich ist denkbar, dass die Verschiedenheit der Gegen
e tä n de, deren Rechtsverhältniss die Gesetze zu ordnen bestimmt sind, 

einen solchen Einfluss auf ihr Wesen ausubt, dass ihre Vollkommenheit 
aucll nur durch wesentlich verschiedene Mittel erreicht werden kann. 

1) Es bedarf boff'entlich nicht erit der Bemerkuog, dass die 1,eiden hier zagegehenen Ver
lK'hl edeuhelten der O e.etae nicht als die einzigen 8 b erbau p t möglichen und au wlHenacb&R
Uchen Zweckeu brauchbaren ElntbeUuogen der vom Staate auageheudeo Recht1normen aurge-
1tellt werden wollen; sondern nur als die bei der vorliegenden }'rage allein berückaichtigbaren. 
Im Uebrigen mag gclegenllich bemerkt sein, daa1 manche von deu Elnlhelluogen der Ge,,etae, 
mit wclcbeu man sieb und Andere quält, von gar keiner denkbaren recbllicbeo oder politischeD 
Brauchbarkeit sind; oder da.!s sie ,tegen die ersten Regeln der fonn&lcn Logik vcrstossen. 
Wenn s. B. B e n t b am In seinem GeDcraJ view of a complete Code or Law1 l Work1, Bd. III, 
8. 157 fg.) nicM weniger ai. droi~ehn , ·crschiedene mögliche Einthelh1ngen, unter ihnen ruuf' 
neu von Ihm ersonnene, aufzählt: 110 l.tt dies, ein ganz nutzloser logischer Ltu:us, wie er 
Ihn nur allua on treibt. Wu 1011 s. B. der Staatsmann, oder der Bechtsgelehrte , oder der 
G eschicbt.fo rscher mit einer Ei ntbcll ung der Geaetze in au bstantlve und adj ecti ve, belohnende 
und be-,trare111le, mittelbare oder unmittelbare, machen? Oder wenn Bio o ts chll In seinem 
( lt brigem vurtrefflic.-ben ) Al lgemelnen 8 taats1·echte, S. 316 fg., eintbe11 t In Verfa.uunga • und 
Orund-0.; organische 0. i Regierungs- ud politische G.; Floam-G.; Straf• und Pollzel-G. (I); 
prhatreehlJlche Gesetze: ao lst nicht nur irgend ein wlsaenach•f\licher oder praktischer Zweck 
dJeaer Katesorleea nicht eralcbtllcb; aondem ea hu aelbat die Logik gar Tlel r.a. erhmern. 

26* 
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Oder ist, zweitens, möglich, dass die Verschiedenheit ihrer Wich
tigkeit ftir das Rechtssystem eine verschiedene Behandlung räthlich macht„ 

Eine genauere Pra.fung zeigt nun aber bald, dass die erstgenannte 
Verschiedenheit eine Verschiedenheit der M'88Sregeln nicht erfordert. Aller
dings ist es n0tJrlg, dass jeder Gegenstand auch in rechtlicher Beziehung 
von genau mit. ihm Vertrauten behandelt werde ; allein diess hat nur die 
Verwendung verschiedener Personen, nicht aber die Ergreifung verschiedener 
materieller Massregeln zur Folge. Im U ebrigen ist einleuchtend, dass die
jenigen Vorkehrungen, welche ftberhaupt eine umsichtige, gerechte, eifrige 
Aeusserung des Rechtsbewusstseins der Staatsgewalt zu Wege zu bringen 
geeignet sind, diese Wirkungen 11berall Aussem, welches auch det Gegen
stand sei, dessen rechtliche Seite ganz oder theilweise geordnet werden 
soll. Auch darf nicht tlbersehen werden, dass sehr verschiedene Arten von 
Rechtsnormen denselben Gegenstand betreffen, und dass selbst in Beziehung 
auf die wichtigsten ZustAnde Normen ganz untergeordneter Art vorkommen 
können. Entweder mttssten nun alle gleichmAssig behandelt werden bloss 
der Verwandtschaft wegen, oder wtlrden bei jed~r gegenstlndliohen Gattung 
wieder verschiedene Arten von Massregeln entstehen. Im ersten Falle 
wäre nutzlose Verschwendung von Zeit, Kraft und Mitteln; im letzten ein 
Chaos von gesetzgeberischen Einrichtungen. 

Anders bei der Frage, ob die Verschiedenheit der W i eh t i g k e i t f1lr 
die Rechtsordnung einen Grund zu einem Unterschiede in der Behandlung 
abgebe? - Die Thatsache, dass keineswegs alle Rechtsnormen gleiche innere 
Bedeutung haben, liegt offen dar. Allerdings haben sie sämmtlich einige 
gemeinschaftliche Eigenschaften; namentlich die Aussprechung einer bestimmt 
formuHrten Willensmeinung des Staates; die Aufstellung einer Regel; end
lich die Vorschrift von Gehorsam ftl.r Bürger und Beamte. Allein insofeme 
tritt dann ein grosser Unterschied unter denselben entgegen, als ein Theil 
Normen aufstellt, welche ft1r das ganze VerhAltniss der Staatßgewalt, so wie 
ftl.r die rechtliche Stellung der gesellschaftlichen Gestaltungen und der 
Einzelnen 2-um Staate massgebend sind; ein anderer Theil innerhalb dieses 
durch die obersten (Verfassungs-)Rechte gezogenen Kreises Regeln f11r die 
einzelnen Beziehungen vorschreibt; ein dritter endlich nur Anweisungen giebt, 
wie diese beiderlei Rechtssätze regelntässig, gleichartig und verständig an
gewendet werden sollen. Die Gesetze der erstem Art geben also die 
Grundlagen fttr alles Recht im Staate, und ihre Bestimmungen sind nicht 
bloss unantastbar ftlr die übrigen Arten von Normen, sondern müssen von 
diesen positiv anerkannt und durchgeführt werden. Nirgends im Staate 
darf eine Abänderung oder Abweicltung von ihnen angeordnet werden. 
Gesetze der zweiten Gattung erzeugen immerhin auch Recht, sind sogar 
die gewöhnliche Quelle der Rechtseinzelnheiten; allein in ihrem Geiste 
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ond in ihrer Richtung sind sie so sehr gebunden an jene obersten Rechtssätze, 

~s sie im Falle eines Widersprnches mit diesen Ungültigkeit trifft. Ihr 

Gegenstand kann, und soll sogar, jedes einer rechtlichen Bestimmung be

dürftige Verbältniss im Staate sein; und sie sind daher, ohne dass ihre 

rechtliche Bedeutung dadurch beri\hrt '\\1lrde, von sehr verschiedenem Um

fange nach Fomi und Anwendbarkeit; bald aufgeschwellt bis zu grossen 

systematischen Werken, bald bestehend aus wenigen Worten. Die dritte 

Art der Gesetze endlich giebt kein neues Recht, sondern ordnet nur das 
von den beiden höheren Arten erzeugte; sie füllt die Rechtsordnung nicht 

weiter aus, sondern legt sie nur zurecht und macht sie band bar. Strenge 

genommen wären also diese Vorschriften gar nicht einzubegreifen in die 

Gesetze , d. h. in die vom Staate ausgebenden Rechtsfeststellungen. Allein 

da durch sie sehr häufig die Ausführbarkeit der Gesetze erst vermittelt 

wird; da sie ferner Vorschriften enthalten, welche zwar keine neuen Rechts

sätze liefern, aber die bestehenden, wenn auch in Nebenpunkten, ergänzen 

und Yerbinden; da sie endlich zur Herstellung einer vollständigen Rechts

ordnung unentbehrlich sind: so wäre ihre Ausschliessung von der Rechts

Politik eine schildliclle Pedanterie. - Diese innere Verschiedenheit der 

Rechtsgesetze besteht in allen Staaten, welches auch im U ebrigen ihr 
oberster Zweck und ihre Regierungsform sei. Die äusscre Gestaltung und 
Benennung mag eine verschiedene, zuweilen wohl eine verwirrte und unbe
wusste, sein; allein Verfassungs„ und Grundgesetze, gewöhnliche Gesetze 

und Regierungsverordnungen sind Oberall vorhanden und, wo nicht formell 

doch der Sache nach, jede in ihrer eigenthümlichen Kraft und Tragweite. 

Dass die Abthcilung und eine technische Benennung für dieselbe gerade · in 

den neueren Staaten mit systematisch abgefassten Verfassungs-Urkunden und 

mit Volksvertretung besonders hervortritt, ist nichts Eigenthümlichcs, sondern 
nur eine Folge schärferer Begriffsauffassung und des besonderen Einflusses 

der Wis!;Cnschaft auf die Ausbildung dieser Staatsfonn. Nicht übersehen 

bei dieser Erkennung der Thatsachen. daef werden, dass der Gegenstand 

des Gesetzes in dessen Abstufung nichts ändert. Welches immer der Gegen

stand sei, die Verfassung gicbt in letzter Instanz die leitenden Regeln für 

seine Rechtsordnung; gewöhnliche Gesetze enthalten sie; Verordnungen be

stimmen Ausführung und Anwendung. In jedem Staate kann also, für jeden 

Staat muss sogar, die Frage aufgestellt werden: ob diese Verschiedenheit 

der Rechtsgesetze einen Unterschied in der ~rt ihrer Zustandebringung 

rechtfertige oder gar fordere? 
Diese Frnge ist denn aber zu bej aben. Es ist eine durchgreifende 

Regel der gesunden Vernunft, dass, je \\ichtiger und einflussreicher irgend 

ein Verbältniss ist, desto sorgfältiger und umsichtiger auch bei dessen Ge

staltung verfahren werden muss; vorab ist dicss nothwcndig, wenn es sich 
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von der Aufstellung von Rechtsregeln handelt, indem deren Wirkung nach 
Zahl der Fälle und nacli vielseitigster Bedeutung kaum ermessen werden 
kann. Es mmis somit als ein, kaum eines besonderen Beweises flbigee, 

Axiom gelten, dass jeder Staat bei einer von ihm ausgehenden Feststellung 

(Gründung sowohl als .Abänderung) von Verfassungsrechten die höchste _in 
seinem Wesen und in seinen Mitteln liegende Sorgfalt anzuwenden bat, damit 

ein nach Form und Inhalt untadeliges Erzeugniss gewonnen werde; dass 

bei der Feststellung untergeordneter} allein immer noch eigentlicher Rechts

regeln ein minderer Grad genügen ka.nn; und dass endlich viele Sicberungs
massrcgeln wegfallen mögen, wo es sich nur von Ausffthrungsanordnungen 

handelt. Natürlich ist diess nicht so zu verstehen, als dürfe auch in dem 
letztgenannten Falle irgend etwas versäumt werden, was zur Herstellnng 

eines vollkommenen Erzeugnisses not.bwendig ist; sondern vielmehr so, dass 
mit der steigenden Wichtigkeit anch immer weitere Massregeln der Sicherung 
und Förderung zu ergreifen seien 1). 

Welche MassregeJn zu diesen Zwecken anzowenden sind, diess hlngt 

natOrlich von dem Wesen der verschiedenen Staatsarten ab, und wird 

Gegenstand ausführlicher Untersuchung sein. Nur Ein Verhältniss ist so 
weit verbreitet, und hängt so enge mit dem Wesen mehr als Einer Staats

art zusammen, dass schon hier desselben im Allgemeinen zu erwähnen ist. 
In allen Staaten nämlich, in welchen das Volk die Erreichung seiner Lebens
zwecke nicht völlig einer a.usser ihm stehenden, physisch oder geistig un
bezwingbaren Gewalt überlässt, muss es verlangen, bei der F eststello.ng 

neuen Rechtes, zumal neuen Verfassungsrechtes, mitzusprechen1 Es liegt 
diess in seiner ganzen Stellung zum Staate; es ist logische Notbwendigkeit 

und ist Ehrensache. Ansserdem aber ist es nur auf diese Weise ganz 

sicher, dass seine Bedürfnisse und Zwecke nicht verkannt und versäumt 

werden, und nur so kann es, wenn die Entwicklung der nationellen Be

sonderheit allmälig neue Lebenszwecke hervorruft, im geordneten Wege auf 
deren rechtzeitige und genOgenct. Berücksichtigung auch im Rechte wirken, 

damit aber der üblen Wahl zwischen der Verkttmmerung in der hohlen 
Sehaale eines ehemaligen wirklichen Rechtes, und der Sprengung derselben 

durch rohe Gewalt entgehen. Theilnahme des Volkes an der Gesetzgebung, 

und zwar um so ausgedehntere je wichtiger das in Frage stehende Recht 

ist, nimmt somit in allen freieren Staaten einen der ersten Plätze unter 

1) Wenn In England dorGrundaab nicht angenommen fst, dau ein Vertauunga•Geeeu 
anders &U behandeln 1el, ab eine g e w ö h u lt c h e PArl h,ments· A cte : 10 mag diese Ton allen 
and~ren freien Staaten abweichende Einrichtung theils darln einen Grund finden, dass bei dem 
Mangel einer l!lf!!tematlschcn VerfMSung1-Urkuude die Frage, ob ein bestimmter Recbtuata 
dem Verfa.sgungsrecbt anlfehöre, vielen nutzlosen Streit -verurS!ichen könnte, theilt mag sie 
tbat.sächlicb keinen Nnehthcil bringen bei einem !\tAAtlich 110 durchgebildeten Volke. AIJelo all 
Mueter darf diese Oletcbatellung dennoch Dlcht aufgestellt werden. 



Von Rechtsquellen und Geset.zen. 407 

den Massregeln znr Beschatfong eines guten Rechtes ein. Namentlich ist 

diess der Fall in den verschiedenen Formen der Volksherrschaft, in den 
Einherrschaften mit Volksvertretung oder Mitregierung von Ständen, mög

licherweise selbst in Aristokratieen milderer .Art. In unbeschränkten Ff1rsten

berrschaften freilich kann hiervon nicht die Rede sein, und sind andere 
Massregeln zu suchen. 

Es steht somit fest, dass in jedem Staate unter den Rechtsgesetzen hin
sichtlich ihrer inneren Kraft und Bedeutung, eine Verschiedenheit stattfindet, 

welche bedeutend genug ist, um auch eine Verschiedenheit der Massregeln 

zur Herstellung eines formell und materiell vollkommenen Rechts zu er

fordern: Und nicht erst der ausdrücklichen Erwähnung sollte es bedorfen, 

dass, welcherlei Massregeln auch für nöthig befunden werden, sie gleich

mfissige Anwendung erleiden sowohl bei der Aufhebung oder Abänderung 

einer bereits bestehenden Norm, als bei der GrOndung einer neuen. In 
beiden Fällen wird ja Recht geschaffen 1). 

§ 5. 

Die genaueren Gränzb e stimm ungen. 

Die Anerkennung eines Unterschiedes in der Behandlung der drei Gat,. 
tungen von staatlichen Rechtsnormen erfordert nun aber natürlich eine ganz 

genaue Bestimmung der Gränzen zwischen ihnen. Unklarheit in diesen Be-

-griffen würde leicht sowohl bei einer Aenderung des bestehenden, als bei 

Grtlndung neuen Rechtes Versäwnniss nützlicher Massrcgeln veranlassen, zu

weilen wohl selbst zu absichtlicher Verletzung der Regel verlocken; dberdiess 

dem Schaden auch unerquickliche Streitigkeiten beifügen. 

Eine einfache Verweisung auf die in jedem Staate thatsächlich be

stehenden Bestimmungen würde hier nicht genügen. In sehr vielen Staaten 

ist über eine solche Abtheilung der Rechtsnormen nach ihrer inneren staat ... 

liehen Bedeutung gar nichts festgesetzt; und wo diess, namentlich in Folge 

der Abfassung einer Verfassungs-Urkunde, nicht ganz hat unterbleiben können, 

ist das Ausgesprochene (~ie sich unten des Näheren ergeben wird) keines

wegs vollständig und genügend. Es muss vielmehr der Unterschied grund

sätzlich vollstiindig erörtert werden, so dass, so bald die Verschiedenheit 

1) Dloaem eio1euchtenden Saue handeln treHich gar manche d61' neuen Sta,Jsgrundge,etze 
entgegen, indem sie isicherungs- ond Fönlerungs-Maa11regeln nur rur die Abiinden1ogen und 
Aufhebungen Ihrer Bestimmungen ,·onu·brelben, die Gründung neuer Verfasaunganormen 
aber ganz übergehen. Nun de<'keo sich 11.ber diese bchlen gesetzgebenden Handlungen keine1-
we~ vollständig, und es laHPn sieb recht wohl Zusi~tze zu beatehenden Verfassungen denken, 
welche keineswegs zu gleicher Zeit eine Aendcrung einer ltat beatebenden Norm sind. Wenn 
II'.. B. iiber einen gerichtlichen Schutz der Yerfuaung, über das Verhältnis& des Staates ZIU' 

Kirche, über Stnat!ldienerrechle n. a. w. bis ltzt gar nichts bestimmt war, 110 Ist die 1-;rlusung 
eines Gesetzes selbstredend kelneAbiinderung derVertauung, uud doch wird Verfal11ung11recbt 
gcacb&fl'en, iat also Grund au.r höellllten Sorgfält vorhanden. 
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einer gesetzgeberischen Behandlung anerkannt ist, sogleich die Anwendung klar 
vorliegt. Dass hierbei aber nicht nach nngefilhren Bequemlichkeits-R~ksichten, 
sondern streng begrifflich zu verfahren ist, bedarf wohl nicht erst eines 
Beweises. Im Uebrigen ist die Lösung der Aufgabe wohl einer ernsten 
Mühe werth; denn wenn auch allerdings im Allgemeinen der Unterschied 

zwischnn Verfassungs-Bestimmungen, einfachen Gesetzen und Verordnungen 
deutlich ist, und ttberdiess sich allmH.lig in denjenigen Staaten, welche eine 
verschiedene Behandlung derselben einhalten, Gewohnheit und Y organg bildet: 

so sind doch im Einzelnen viele Zweifel möglich, für deren Lösung Grund~ 
sätze bestehen müssen. Namentlich erfordert da, wo bisher a.llgcmeine Mass

regeln nicht beobachtet wurden, deren erste Einführung und Anwendung 
auf den vorliandenen gesetzlichen Stoff' scharf bestimmte Anha.ltspuncte. 

l. Die Ver f a s s u n g eines Staates gicbt die allgemeinen Grundsätze 
über Ziel, Mass und Mittel des einheitlichen Volkskbens. Sie besteht also 
aus denjenigen Satzungen, welche den concreten Zweck desselben aus
sprechen 1), in Folge dessen die Regierungsformen feststellen wtd die Staats
gewalt nach Recht und Umfang bestimmen, dann aber einer Seits den 

Inhaber dieser Staatsgewalt und seine persönlichen Rechtsverhältnisse, anderer 

Seits die Ansprüche der übrigen Staatstheilhaber an den Staat und die zu 
ihrer Verwirklichung ftlr nothwendig erachteten Einrichtungen grundsätzlich 

anordnen 1). - Die meisten dieser Punkte erfordern umfängliche Fest
stellungen; und nicht selten müssen dieselben, selbst da, wo eine systema

tische Verzeiclmnng der Verfassungsbestimmungen beabsichtigt war, erst aus 
verschiedenen Th eilen des Gesetzes, wo nicht aus verschiedenen Gesetzen, 
vereinigt werden. So sind die Vorschriften über die Bildung der Staats
gewalt zusammengesetzt aus den allgemeinen Bestimmungen über den staats

bürgerlichen Gehorsam, ttber die Pflicht der Untcrthanen zu Beiträgen und 
Dienstleistungen an den Staat, über den Befehl des Heeres und dessen Eid, 
über das etwaige Staatsvermögen und dessen Erhaltung wid Verwendung. 
Die Vorschriften über den Inhaber der Regierungsgewalt bestehen, je nach 
der Regienmgsform, aus den Bestimmungen über das Regierungsrecht eines 

1) Eine ausdrilcklicho gesetzliche Ancrkcnnuug be8timmtcr Staatszwecke l!!t zwa.reelten; 
und ,·iclldcht u1it Recht: allein 1lc Ist doch kelnesweg1 ohne Beispiel. So gehören hierher lo 
Nord11mcrlkl\ nkht nur die Unauhängi~kcibl-Erkliirung, sondern auch der Eing&ng der Baude&· 
Vl•rfll .. ,;:411ng von ti89 i lo 1-'rnnkrclch 1He betreffenden Thcile der Erklärungen der Men8chen• 
nnd Biir,..C'rrc<:htc von 1791 und l79S, und spiltor wieder der Eingang der Verfusllllg von IM&; la 
drn Nlt•1krlnndcn 1lic Vcrf. von 17!'18 u. s. w. 

2) Es llit hoffentlich nicht nothwendig, erat noch amidrilcklich den sinnlosen Irrtbum be
kiü111,frn :r:u müsien, welcher nur denjenigen 8t1Ulten eine Ver fa II s u n g zugestehen will, welche 
in formello.~1· Bcr.ichnng, ein systematisches Grundgcs<'tZ hahcn, In mllterieller Bcdchung Aber 
1km ßlirger polifürhe Rerhto cinriinmcn. Jeder 1-\tnat hat seine Verfasinmg und folglich hö1•bst
!Jh>hemle Verf1411sung.~hcstlmnmngcn. Nur freilich sind die Verf:uisungcn je nach der Staata
i;:-nttnng und nach gc•11chichtlicbcn zu~tiindcn sehr verschieden nach Inhalt und l''orm. - Ebrnso 
kann nntiirlich der N &mt' eint'!'! Gc,r;rt7.1'8 nldtt dariibcr ent.at~hcidcn, ob es eine Verfa88unga· 
bcstimmung giebt oder nlchi, sondern uur der lnhali. 
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bestimmten Geschlechtes sammt den dazu gehörigen Gesetzen ttber Erbfolge
recht, Erbfolgeordnung, Hausgesetz, Familiengut, Civilliste; oder aus .den 
Vorschriften ttber Theilnahme an der regierenden Volksversammlung und 
ttber die Abhaltung dieser letzteren; oder aus den Feststellungen 11ber di,a 
von dem Volke zu treffenden Wahlen zu den in seinem Namen den Staat 
leitenden, gesetzgebenden und vollziehende~ Vertreterversamrohmgen, ttber 
deren Eintheilung, Amtsdauer, vielleicht über ein zeitweise gewähltes Re
gierungshaupt, über vorbehaltenes Veto; oder aus der Bestimmung der ari
stokratisch bevorzugten Geschlechter, ihrer Ordnung in Räthe, der etwaigen 
Häupter. In allen diesen verschiedenen Einrichtungen. aber gehören noch 
dazu ausffthrliche Beisätze ttber die einzeh_1en, dem oder den Inhabern de1· 
Staatsgewalt zustehenden Regierungsrechten. Die FeststeJlung der Rechte 
der Bflrger gegenüber vom Staate aber begreüt theils deren Freiheitsrechte, 
( vielleicht in ausftthrlichen Grundrechten entwickelt,) theils, - wo solche 
bestehen - die politischen Rechte derselben, also ihre Tbeilnahme an be
stimmten Staatshandlungen; namentlich aber auch die sämrotlichen Einrich
tungen, welche zur Sicherstellung der ersteren und zur Ausübung der an
deren getroffen sein mögen, also die Ständeversammlungen in den Einherr
schaften sammt deren Wahlen, Einrichtungen, Rechten der U eberwachung 
oder Mitwirkung, den persönlichen Rechten der Mitglieder. 

So unbestreitbar und unbestritten diese Sätze nun aber auch sind, so 
ist es im bestimmten Staate und Falle keineswegs immer leicht zu entscheiden, 
ob eine in Frage kommende Norm als Verfassungsrecht anzusehen und 
zu behandeln sei. Um zu einer sicheren Regel zu gelangen, sind genaue 
Unterscheidungen nöthig. 

Wenn es sich, zuförderst, von der Gründung eines ganz neuen, engeren 
oder -weiteren, Verfassungssatzes handelt, wo also keinerlei zu beachtende 
Gesetzgebung vorliegt, so ist lediglich der Gegenstand massgebend. Jeder 
Rechtssatz also, welcher grundsätzlich eines der im Vorstehenden angefflbrten 
Verbältniss ordnet, ist Bestandtbeil der Verfassung; und es ist dabei nur 
der Eine Punct zu beachten, ob die Einzeln-Ausführungen solcher Sätze 
gleich in demselben Gesetze mit gegeben, oder abgesondert festgestellt 
werden. Im letzteren Falle gehören sie unzweifelhaft in die Kategorie der 
gewöhnlichen Gesetze, und lassen als solche leichter spätere Verbesserungen 
und Anpassungen an das Bedttrfniss zu. 

Schwieriger ist die Entscheidung, wenn es sich von der Abänderung 
bereits bestehender Gesetze handelt. Hier wtlrde es viele Ungewissheit und 
manchen ehrlichen sowie böswillig angezettelten Streit ersparen, wenn die 
sämmtlichen Verfassungs-Vorschriften eines Staates immer auch• einen formell 
ausgesonderten Theil der Gesetzgebung bildeten. Allein dem ist lange nicht 
überall also. Es sind vielmehr viererlei UmstAnde, welche Zweifel erwecken 
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oder wenigstens missbraucht werden können. - Einmal sind oft in solchen 

Staaten, deren Verfassung schon lange besteht und welche nicht das Be
dtlrfniss geftlhlt haben, sie einer Durchsicht und formellen Ordnung zu 

unterwerfen, die einzelnen Verfassungsbestimmungen in vielen, verschieden
artigen; wunderlich und willkürlich abgefassten und bezeichneten Urkunden 

zerstreut. Sie sind vermischt mit allen anderen Arten von Gesetzen und 
Vorschriften, bald nur in Andeutungen, bald übermü.ssig ausgesponnen; Ober
diess mögen sie von Gesetzgebern aufgestellt sein, welchen itzt eine solche 

Befngniss gar nicht mehr rustünde, oder in Formen, welche itzt ganz anderen 

Arten von Nonnen eigen sind. - Sodann sind selbst da, wo man bemüht 
war, die Veriahrnngsbestimmongen in Einern Gesetze systematisch zusammen
zustellen, nicht immer alle Seiten des Verfassungslebens in diesem Grnnd

gesetze beachte~ sondern, mit oder ohne Absicht, unzweifelhaft zur Verfassung 
gehörige Puncte in anderweitigen Gesetzen geordnet. - Drittens finden sieb, 
umgekehrt, nicht selten in solchen VeriMsungs-Urkunden Bestimmungen llher 
Gegenstände, welche nach allgemeinen ßpgriff'en gar nicht zur V crf~ung 
des St.a.ates gehören. So z. B. Versprechen, bestimmte Verwaltongsmiss
brAnche abzustellen, Vorschriften ober Behördenorganismen, Regelungen von 
Geld- und Güter-Fragen. - Endlich ist es nicht selten, dass Gesetze, deren 
oberste Sätze unzweifelhaft zur Verfassung gehören, sich in ausfährliche und 

kleine, damit aber völlig willkürliche, Einzelnheiten verlaufen 1 w~lche ihrer 
Seits als Grundgesetze des Staates zu betrachten kaum verständig wäre. 

Zur Lösung dieser Zweifel ist es nun nöthig, sich an zwei Sa.tze zu halten. 
Als Re g e l steht fest, dass der Begriff der Verfassungsnorm znr Anwendung 
zu bringen ist. Wo und wie also immer ober die Zwecke des Staates, 
O.ber die Regierungsform. über die allgemeinen Rechte und Pflichten der 

Staatsgewalt, über die Person und die Rechte des Inhabers der Staatsgewalt, 

endlich über die staatsbürgerlichen und die politischen Rechte der Staats

genossen sowie die zu deren Schutz und Ausübungen bestimmten Anst&lten 
g r u n d sä t z li c h et was bestimmt ist, liegt ein V erfass u ngs-Gese t z vor. Eine 
tief greif ende Ausnahme ·von dieser Regel ist aber der ebenfalls zu 
beachtende Satz, dass der Wille des Gesetzgebers zu achten ist, wo 
dieser abweichend von einer folgerichtigen Durchführung der vorstehenden 
Regel nachweisbar Bestimmungen über die Bedeutung eines Gesetzes ge
geben bat. 

Die Anwendung dieser beiden Sätze auf die vorstehenden Fälle von 
Ungewissheit ergiebt aber folgende Bestimmungen: 

Eine unsystematische und formell veraltete Verfassungs-Gesetzgebung 

mnss auf doppelte Weise bebande1t werden zum Behufe einer richtigen gesetz

geberischen Behandlung. Einmal wird die Frage, ob eine bestimmte , in 

einem älteren Gesetze enthaltene Norm den Verfassungsbestimmungen bei• 
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zurechnen und somit bei Aenderungen gleich diesen zu behandeln sei, nicht 

naeh den Formen oder Benennungen dieses Gesetzes, noch weniger darnach, -
ob der frfthere Gesetzgeber itzt auch noch zustlndig zur Erlassung einer 
eolehen Vorschrift wäre, entschieden, sondern lediglich nach den allgemeinen 
Grundsätzen 11ber die Verfassungseigenschaft der Rechtssätze. Zweitens 
unterliegt es keinem Anstande, dass der verschiedenartige Inhalt eines 
solchen alten Gesetzes grundsätzlich gesondert, mit jedem Theile aber auf 
die ihm itzt zukommende Weise verfahren wird. Als formell veraltet aber 
sind alle Gesetze anzusehen, welche vor der Anerkennung des Unterschiedes 
der drei Gattungen von Rechtsnormen dnrch den Staat erschienen sind•). 

Gesetze, welche zwar nicht in die systematische Verfassungsurkunde 
aufgenommen sind, allein ihrem Inhalte nach wesentlich zur Verfassung ge
hörende Gegenstände ordnen, sind als Verfassungs-Gesetze zu behandeln. 
Die Abfassung eines Grundgesetzes hat wohl die Absicht, diejenigen Be
stimmungen, welche es aufnimmt, fßr Bestandtbeile der Verf~sung zu ~rklAren; 
allein hieraus folgt noch keineswegs, dass es nur diese Sätze als ßegtand
theile der Verfassung anerkennt. Es können theils absichtlich einzelne 
Gegenstände zu einer zwar abgesonderten, desshalb aber nicht minder bin
denden Bekanntmachung verwiesen sein; tbeils ändert ein unabsichtliches 
Uebergehen, also ein sobjectives Versehen des Gesetzgebers, we<lcr die 
gegenständliche Bedeutung einer Rechtsnorm noch das giltige Bestehen der
selben. Eine. Ausnahme ist nur in dem Falle anzuerkennen, wenn der 
Gesetzgeber selbst eolche abgesonderte Gesetze, trotz ihres Gegenstandes, 
unzweideutig in eine andere l{_lasse von N ornten verwiesen hat. Hierbei mögen 
seine Gründe unrichtig sein; allein sein Wille ist dennoch anzuerkennen. -
Vorstehendes findet namentlich, in Regel und Ausnahme, Anwendung auf 
die sog. organischen Geset.ze. Nicht selten entstehen dieselben dadurch, 
dass im Augenblicke des nöthigen Abschlusses einer Verfassungs-Urkunde 
es entweder an Zeit oder an Uebereinstimmnng zur Feststellung eines 

wichtigen Punctes gebricht. Ebenso gehören hierher die Beilagen von 
Verfassungs-Urkunden, welche nicht aus inneren Gründen, sondern nur wegen 
gleicherer Abfassung besonders gestellt zu sein pflegen. Endlich sind ganz 
unzweifelhaft Abänderungen von Bundes v erfass u n gen nach diesen Grund
sätzen zu behandeln, wenn der Bund ein Bundesstaaa.t is!, somit Theilnabme 
an ihm den Bestand der Staatsgewalt und selbst die Staatszwecke, also 
wesentlichste Verfassnngspuncte, berührt; nicht aber, wenn es ein völker
rechtlicher Staatenbund ist, welcher bei unverändertem Wesen des einzelnen 
Staates nur einzelne Vertragsverbindlichkeiten aufiegt. 

Unzweifelhaft ist es in formeller und in materieller Hinsicht ein Fehler, 

1) 8. mein Staatsrecht des K. Wilrttemberg, tte Ad., Bd. I, 8. 70i -y-gl. mit Wiehter. 
Handbuch, Bd. II, 11 8. SI. 
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wenn in einer Verfassungs-Urkunde auch Bestimmungen aufgenommen sind, 
welche die Grundgedanken des eoncreten Staatslebens nicht betreff'en. Auch 
werden solche Bestimmungen natflrlich dadurch gegenständlich keine Ver
fassungs-Gesetze. Sie mflssen jedoch fonnell als solche anerkannt und also 
auch in Abänderungsßlllen so behandelt werden, da sie der Gesetzgeber 
nun einmal unter die Grundgese~ze aufgenommen hat. Nur findet nat11rlich 
keine analoge Anwendung statt auf zwar wesentlich gleichartige , allein mit 
einem solchen Privilegium nicht versehene Normen. 

Am schwierigsten ist es, eine richtige Gränzlinie zu ziehen zwischen 
Verfassungs-Gesetzen nnd deren Ausftlbrung in gewöhnlichen Gesetzen, wo 
nicht gar in Verordnungen. Als Regel muss zwar gelten, dass jedes Gesetz, 
welches einen in der Verfassungs-Urkunde im allgemeinsten festgestellten 
Rechtssatz weiter ausfflhrt, nur als ein gewöhnliches zu betrachten und in 
Aenderungsfällen zu behandeln ist; denn es ist anzunehmen, dass der Gesetz
geber eben nur jenen allgemeinsten Satz unabänderlicher hat machen, die 
Anwendung mehr den Strömungen des Lebens 11bergeben wollen. Allein es 
sind doch zwei verschiedene zweifelhafte Fälle. Einmal kann zwar der 
oberste Satz in der Verfassungs-Urkunde (oder einem anderen anerkannten 
Verfa.ssungs-Gesetze) stehen; allein derselbe ist so kurz und allgemein, d~ 
die spätere Ausftlhrung mit _der Aufstellung von Grundsätzen, welche ihrer 
inneren Bedeutung nach wahre Verlassungsnormen sind, beginnt, und erst 
im weiteren Verlaufe in blosse Ausführungsnormen übergeht. 1). Zweitens 
aber kann ein ganz neben der Verfassungs-Urkunde stehendes Gesetz zwar 
zunächst oberste , eigentliche Verfassungs-Sätze aufstellen, dann aber auch 
diese im Weiteren anwenden und ausbilden 1). Hier fragt sich dann aller• 
dings, ob bei einer beabsichtigten Aenderung solcher Gesetze eine Trennung 
nach der inneren Bedeutung der Gesetze geboten, oder eine gleichmässige 
Behandlung an der Stelle sei ; ferner im letzteren Falle, ob denn mit dem 
gesammten Inhalte nach den Grundsätzen ttber Verfassungsgesetze oder nach 
denen 1lber gewöhnliche Gesetze verfahren werden müsse? Zunächst ist nun 
wohl ( da der Gesetzgeber - angenommenermassen - nicht ausdrücklich 
hier das Gegentbeil bestimmt bat) an der allgemeinen Regel festzuhalten, 
dass ein Verfassungssatz, wo er auch stehen möge, als solcher zu behandeln 

1) Eln Fall dieser Att wäre z. B. folgender: In der Verf.-Urk. wäre nur der Grundsatz 
festgestellt, da,a „alle Staataliürger vor dem Gesetze gleich seien." Ein apiteres, zur Aoa
ftihrung diesee Grundutzea bestimmte& Gesetz hätte nun sunächst denselben zerlegt in: Aaf'
bebung des Adels; Beseitigung aller bevorzugten Geriehtabarkelt; gleiche Dienstpflicht Im 
Heere und Verbot der StellYertretung; sodann aber in einem und demselben Rahmen Jeden 
dieser Puncte In ausflibrliehen Beatimmungen geregelt. -

») Als Beispiel mag hier die Annahme dienen, dass eine Verf.-Urk. über du Verhiltnisa 
von Staat nnd Kirche gar nichts enthielte, später (oder auch früher) aber ein Gesetz entstanden 
wäre, welches die Grnndsäne, dass die Kirche vom Staate unabhängig sei, eine Staatskirche 
nicht bCRtehen dürfe, das religiöse Bekenntniss ohne alle staatlichen }t~olgen und Besiehungen 
1el, an die Spiue stellte, nnd 1ie dann in allen Eln.zelnhciten ausarbeitete. 
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sei. Die zufällige und fehlerhafte Ansserliche Verbindung mit Bestimmungen 

geringerer Bedeutung kann sein Wesen nicht ändern. Bei der itzt noch 
allein offenstehenden Wahl zwischen Trennung und a11gemciner Behandlung 
als Verfassungsnonnen aber muss für erstere entschieden werden, weil sonst 
untergeordneten Sätzen eine nbennässige und vielleicht schädliche Bedeutung 
gegeben würde. Die Möglichkeit von Unzuträglichkeiten, namentlich von 

Streit, ist zwar keineswegs zu läognen; allein diese kann nur zu der For
denmg einer richtigen erstmaligen Abfassung der Gesetze , nicht zu einer 

Verläugnung der Grundsätze führen, und Oberdiess werden häufig die aus 

der Trennung entstehenden Nachtbeile geringer sein, als diejenigen gewesen 
wären, welche eine glcichmAssige Behandlung des Ganzen er~eugt hätte 1). 

2. Die Verfassung kann und soll nur die allgemeinen Grundlagen so 

der staatlichen Zustände tlberhaupt wie namentlich der Rechtsordnung ins

besondere legen, nur Gränz• und Ziel-Puncte setzen. Sache der Ge s e tz e 

ist es denn das Recht innerhalb dieses Kreises festzustellen, so weit solches 

von gesetzgebetischem Willen des Staates und nicht etwa von anderen 
Rechtsquellen ausgehen will; also theils die allgemeinen Rechtssätze der 

Verfassung zu entwickeln und in ihren Einzelnhciten inhaltlich nnd in be
stimmter Fassung festzustellen, theils diejenigen Lebensverhältnisse, welche 
die Verfassung gar nicht bertlhrt bat, selbstständig jedoch im Geiste der 

Verfassung rechtlich zu ordnen. - Hiermit ist denn auch sogleich der 

Umfang und der Gegenstand der rechtschaff'enden Thätigkeit der Gesetze 

gegeben. Die Linie gegen die Verfassung ist durch die obige Entwicklung 

des Gebietes derselben von selbst gezogen; eine Uebersebreitung derselben 

hat Nichtigkeit zur Folge. Ebenso scharf scheidet sich das Gesetz von den 
tiefer stehenden staatlichen Normen, den Verordnungen. Sein wesentliches 

Gebiet ist die Schaffung von Rechtssätzen; und die Verordnung trifft., 
wenn sie ein neues Recht selbstständig feststellen will, ebenso gut Nichtigkeit, 

wie das Gesetz davon getroffen wird bei U cbergrift'cn in die Verfassung. -

1) Zmn Bewi,iae, dau keine dilrre, onpractbche Uebertrelbuog von theoretbchen Grund
aätr.en diese Regel elogjebt, soodoro dieselbe vollsiehbar und sogar nlltzllcb ist, nehme mab 

den 1''aJI, et wolle In dem In Note l, 8. (Ili, angeführten Gesetze die völlige Aufhebung do, Adel• 
wieder modUicirt werden. Nach dem oben verlangten Verfahren würden die allgemeinen Särze, 
welche diese Anfbebung ausiJprecben, ausgehoben 11Dd als VerinJcrongcin etoes Verfa.uuop
geaetzee behandelt; Je oach dem Ergebnisse des Be11cblu1es kiimen dann eotweder dio wei• 
1eren Ausfdbrnngs-Boalimmuogeo, oder würde gaos abge11tanden von ferneren Verhandlungen. 
Bel solchem Verfahren wäre ea einer Seils alcher olcbt schwer, alcb r.u vereinigen llber dte al• 
du leitende VerfRSsungsrecht abr.usoodemden Siitze; anderer Seils würde du ErgebnlN der 
Berathung ein viel relnere11 aeio, indem so über den Hauptsatz nach seinem illnerco Werthe 
and nicht mit Rllckaicht aur untergeordnete und au(alllge Einzelnbciren entschieden wllrde, 
und Uberdieu die spätere Feststellung der Ausführuogsüt.i.e weit rascher und folgcrichthrcr 
Yor &leb gehen, bezlebungswel,c gaia unterbleiben könnte. Der Gang und das Er,reboia ao 
mancher stäodl•chen Beratbung möchte sicher nicht als Bewol1 für die Richtigkeit der gegen
tbeillgen, ■onderu vielmehr &la Beleg der NotbwendigkeU der vontcbenden Verfahrensart an/· 
r.u :reigeo 1eln. 
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Auch hier kommt es auf die Benennung der befehlenden Norm nicht an. 
Allerdings ist es wünschenswerth, dass das Gesetz seine bestimmte staatlich 

' anerkannte und festgehaltene Bezeichnung habe; und es ist ein Vortheil der 

constitutionellen Regierungsart, dass sie eine solche hat. Allein wo es 

sich von der gesetzgeberischen Abänderung eines bestehenden Gesetzes 

handelt, kommt die zufällige Belegung desselben mit einer der hundert 

verschiedenen amtlichen Be1..eiclmungeu (Edict, Manifest, Novelle, Ordnung, 

Bekanntmachung, General-Rescript, Kabinets-Ordre, Patent u. s. w.) nicht 

in Betracht. Der entscheidende Umstand für die Anwendung der ftlr Ge

setze bestimmten Behaudlungsweiso ist lediglich der, ob die in Frage 

stehende Norm einen Rechtssatz feststellt 1
). Es ist also gar wohl möglich, 

dass der, bloss Ausführungsbestimmungen begreifende, Inhalt eines mit hoch

tönender Ueberschrift versehenen Befehles sieh nicht zur Behandlung als 

Gesetz eignet., während selbst eine allSdrU.cklich nur als Verordnung be

zeichnete Norm sie erfordert. - Dass nicht bloss die Feststellung eines 

Rechtssatzes, oder dessen Aufhebung, son<lern auch die theilweise Aenderung 

oder eine authentische Auslegung eines solchen durch Gesetz zu geschehen 

habe, bedarf nicht erst der Bemerkung. 

Zweifelhaft ist hier die Eutscheidung nur weniger Fragen. 

Vor Allem tritt der Fall ein, und zwar sehr häutig, dass in einem 

förmlichen Gesetze auch bloss ausführende Bestimmungen enthalten sind. 
Soll nun bei einer etwaigen Abänderung eine Trennung des Inhaltes zum 

Behufe einer verschiedenen Behandlung stattfinden? Es ist zu unterscheiden. 

Ist ein solches '1esetz in einer Zeit zu Stande gekommen, in welcher eine 

scharfe Scheidw1g der verschiedenen Rechtsnormen grundsätzlich anerkannt 

und regel.J:nässig vom Staate geübt ist, so muss es als die bewusste Absicht 

der Organe des Staatswillens betrachtet werden, auch den blossen Aus„ 

fuhrungsmassregeln formelle Gesetzeskraft verleihen zu wollen; und es ist 
somit auch dieser TheH des Inhaltes in der fär Gesetze bestimmten Weise 

zu behandeln. Ob Zweckmä.."sigkeitsgründe für eine solche Abweichung von 

der Regel klar vorliegen, oder nicht, kann keinen Unterschied machen. 

Stammt dagegen die fragliche Norm aus einer Zeit, in welcher der concrete 

Staat diesen Unterschied noch nicht kannte, so muss die Trennung ein

treten, weil die folgerichtige Berttcksicbtigung des Inhaltes hier durch keine 

nothwendigc Voraussetzung von einem abweichenden ausdrücklichen Willen 

des Gesetzgebers gebrochen wird. Dabei darf denn freilich nicht unbemerkt 

1) Natürlich ist hiermit nicht gcaagt, dus lediglich n 11 r Rechtssätu du.rch die Gesetze 
f'eatgestellt werden können. Es iat vielmehr gar wohl möglich, da.a in tiincm coocretco Staate 
auch noch andere Austiiiue des Stuatawillena in der 1''or10 und mit der Kran von Oeaetzoo 
erfolgen können; ao K. B. Bebörden-Orga.niutiooco, Bezirkseintheilungeo, Staataauagabea. 
Hier lat blou erörtert, dau Rechtuätz.e &W18chlicaalich nur iD Geaelzeo vom Staate &Ulß'8-
1procheu werden können. 
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bleiben, dass in vielen Fällen dieser Art ein strenges grundsüt?licbes Siebten 

der Vorschriften mehr Schaden und Mühe als Vortbeil bringen möchte, und 
daher verständigenveise zu unterlassen ist, um so mehr, als die Folge nicht 
etwa eine oberflächlichere Behandlung des Rechtes, sondern nur eine viel• 

leicht nicht nöthigc grössere Aufmerksamkeit auf die blossen Verordnungs
theile wäre. Nur dann freilich, wenn das zur einseitigen Erlassung der 
Verordnungen berechtigte Staatsorgan seine Befugniss ausdrücklich in An

spruch nimmt, kann eine Weigerung der Trennnng nicht stattfinden. 

Eine anderweitige zu Bedenken Anlass gebende Frage ist die, wie sich 

die Gesetzgebung und das Vertragsrecht des Staates zu einander verhalten? 
Es tritt nämlich, bei sonst ,ganz geschiedenen Thätigkeitskreisen, der 

Zweifel ein, ob die für Erlassung eines Gesetzes vorgeschriebenen M.assregeln 
auch dann eingehalten werden müssen, wenn Sätze, welche gegenständlich 

zu der inneren vom Staate zu wahrenden Rechtsordnung gehören, in Ver

handlungen mit einem fremden Swte festgestellt und in der Form eines 

Staatsvertrages bekannt gemacht werden sollen? So z. B. Bestimmungen 

über die Gültigkeit fremdländischer gerichtlicher Urtheile, über Klagrechte 
von Ausländern, über gemeinschaftliches Gantvcrfabren, u. s. w. Dass hier 
nicht ohne weiteres die aUgemeine Lehre von der Nothwendigkeit einer 
genauen Ueberwachung der Gesetzgebung entscheiden kann, ist klar, weil 
ein neuer wichtiger Umstand mit in das Spiel kommt, nämlich das Ver• 
tragsrecht des Staates und dessen gewöhnliche Ordnung. Es stehen sich 
vielmehr bedeutende Gründe, welche die Aufrechterhaltung der allgemeinen 

Schntzmassregeln gegen schlechte Gesetze auch hier als räthlich erscheinen 

lassen, und solche, welche dafür sprechen, der Regierung freiere Hand zu 
lassen, geradezu entgegen. Für die Aufrechterhaltung ist nämlich geltend 

zu machen, dass dieselben Ursachen, welche überhaupt eine sorgfältige 
Feststellung von Rechtssätzen erfordern, auch bei der Anordnung in 
einem Vertrage völlig in Kraft sind; und dass ttberdicss ein Verharren bei 

demselben desshalb nöthig sei, damit nicht die Regierung auf einem 

Schleichwege Rechtssätze zu Stande bringe, welche sie bei Einhaltung der 

gewöhnlichen Schutzmassregeln nicht durchgesetzt haben würde. Auf der 

andern Seite ist die Vergrösserung der Schwierigkeiten einer Uebereinkunft, 

somit die Möglichkeit des Verlustes eines wünscbenswertben Rechtes, so wie 
die fllr den Staat entstehende V crlcgcnhcit im Falle der späteren Verwerfung 

eines bereits vüllig unterhandelten und abgeschlossenen Vertrages allerdings 

sehr in Anschlag zu bringen. Unter diesen Umständen ist denn auch be
greiflich, dass die Frage sehr verschieden in den einzelnen Staaten gelöst 
worden ist. Während in einer nicht grossen Anzahl derselben sümmtliche 

Verträge denselben Massregeln unterworfen worden sind, welche ftlr die 



416 Von Rechtsquellen und Gesetzen. 

Herstellung der Gesetzgebung für nöthig erachtet sind 1), ist im Gegentheile 

in andern Staaten dem Staatsoberhaupte allein die ganze Besorgung der 

Verträge mit dem Auslande, welches immer ihr Inhalt sei, übertragen; 

etwa unter nachträglicher Aufsicht der Volksve~retung und mit Befugniss 
derselben zu einer Klage gegen die verantwortlichen Räthe 1). In dritten 

Fällen ist die Gttltigkeit sämmtlicher Verträge von der Erfüllung eigen

tbfl.mlicher, mit den gewöhnlichen Schutzmassregeln für Gesetze nicht überein

stimmenden Bedingungen abhängig gemacht, z. B. von der Zustimmung nur 

eines Theiles der Volksvertretung •). Möglicherweise ist. diese Bestimmung 

ansschliesslich oder doch vorzugsweise hinsichtlich solcher Vertrlgc ge
geben, welche Vereinbarungen ttber Rechtssätze enthalten. Endlich haben 

nicht wenige Staaten einen Unterschied zwischen den Verträgen gemacht 

und, während sie als Regel das freie Verfügungsrecht der Regierungen fest

stellen, in Beziehung auf gewisse Arten derselben, worunter denn nament

lich die Verträge ttber eine gemeinschaftliche Rechtschaff'ung begriffen sind, 

eine Einhaltung der gewöhnlichen Schutzmassregeln vorgeschrieben'). 

Eine theoretische Entscheidung, und welche somit namentlich auch da 

anwendbar wäre, wo gar keine ausdrückliche Bestimmung besteht, ist 

in der That nicht leicht. Doch scheint eine Abwägung der gegenseitigen 

Grftnde schliesslich für die Beibehaltung der allgemeinen fOr die Gesetzes

grtlndung nothwendig erachteten Ma.ssregeln ausfallen zu müssen. Die 
Sicherung eines guten Rechtes ist von grösserer Bedeutung als die Er
sparung von Verlegenheiten. Ob diese Einrichtung aber auf diejenigen 

Verträge beschränkt werden soll, durch welche Rechtssätze ftlr das Volks

leben verabredet sind, oder ob sie überhaupt auf alle Arten von Verträgen 

auszudehnen ist, braucht hier nicht erwogen zu werden. Mit Ersterem ist 

die im Interesse einer guten Gesetzgebung aufzuwerfende Frage bereits 

erledigt. 

Noch frägt es sich endlich, drittens, ob da, wo den obersten Gerichten 

das Recht eingeräumt ist, über streitige ~echtsfragen Gemein bescheide 

mit Gesetzeskraft zu erlassen, auch gegenüber von dieser abgetretenen 

Gesetzgebung die allgemeinen Massregeln zur Rechtswahrung Anwendung 

1) Dieu war der Fall In der frauzösischen Verf'Msong von 18'8, welcher gemiu alle Ver
träge Ihre schliessllcbe Oültlgkel.& nur durch die Zustimmung der Volksvertretung erhielten. 
Höch.At wunderlich Ist da bei freilich , dau der Prii.sident der Republik V ertriige auch vor h er 
schon sollte ratiffclren dürfen. 

2) So Ist e!J z.B. In England, Vgl, Stephan, Comlllentn.rles on the Lawa or England, 
Bd. II, B. 513; B o y e r, Commentaries on Constit. Law. 2. ed. Lond., 18461 8. 160. Und ao war 
• In }'rankrelch nach der Karte t 14.j in der Cortes-Vcrfaseung, 1 14.t, Nr. 'l, n. •· w. 

S) Olea Ist so bealimmt In den V. St. von Nordamerika, wo die vom Präaidenten abce-
1chl088enen Verträge von Ihm crsl dann ratifl.cirt werden können, wenn zwei Drittthelle dea 
Senates zu1timmen. 8. Const. of U. St., II, 2; m e l n Bnadeutaaaarecht der V. St., 8. 828 fg. 

4.) Diese Bestimmnug ;gilt &. B. In Sc.hwedH, V. U., 1 U i in den N lederlanden , 1 57 i In 
Württemberg, f 861 86; In Hannover, 1832, f 9i 11. 1. w. 
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erleiden? Hier möchte es denn allerdings scheinen , als ob kein Grund 
bestehe, einem untergeordneten Gesetzgeber eine Freiheit einzuräumen, 
welche dem Staatsoberhaupte selbst, wenn es als Gesetzgeber auftrete, ver
weigert werde; so wie keine Sicherheit, dass nicht auch ein höheres Gericht 
einen schlechten oder schlecht gefassten Rechtssatz aufstellen könne. Allein 
dennoch muss man sich für die Verneinung entscheiden. Theils handelt es 
sich nur von minder bedeutenden und der Zahl nach beschränkten Fällen, 
weil der Natur der Sache nach nur die Entscheidung zwischen verschiedenen 
Meinungen und wenn sich keine U ebereinstimmung der Ansichten des Volkes 
oder der Untergerichte bilden will, nie aber die Gründung neuer Rechts
sätze oder gar Rechtsanstalten der Gegenstand von Gemeinbescheiden sein 
kann. Theils würde durch Anwendung der allgemeinen Sicherungs-Massregeln 
der ganze Zweck verfehlt, nämlich die Beseitigung einer Ungewissheit, welche 
voraussichtlich die eigentliche Staatsgesetzgebung zu beseitigen nicht der 
Mühe werth fände. Doch mag es immerhin gerathen sein, zur Beseitigung 
jeglichen Missbrauches das ganze Recht zu Gemeinbescheiden nach Gegenstand 
und Form der Ausübung gesetzlich genauest zu umgränzen, und es auf das 
N othwendige und wenigst Missbrauchbare zu beschränken. 

3. Kaum ist nach den vorstehenden Erörterungen noch Stoff zu inhalt
lichen Bemerkungen über die Ver o r d n u n g e n. Das Wesentliche ist, 
dass dieselben keinen eigenen, freigebildeten Rechtsstoff enthalten, sondern 
lediglich die formelle Ordnung und die Anwendung der eigentlichen Rechts
sätze zum Gegenstande haben dnrfen. .Auf der strengsten Einhaltung dieser 
Grundforderung beruht die Sicherheit des Rechtszustandes im Staate zu 
grossem Theile. Sobald eine Staatsverordnung eine neue Rechtsnorm enthält, 
muss sie mindestens in der für die Gesetzgebung vorgeschriebenen Weise 
zu Stande gebracht werden. Namentlich ist auch die Androhung von Strafen 1 

kein Gegenstand für Verordnungen, selbst wenn dieselben nach Gegenstand 
und Grösse nur unbedeutend wären; und wenn es daher nothwendig er
scheint, einer Behörde je nach den wechselnden und nicht zum Voraus im 
Einzelnen zu bestimmenden Bedürfnissen des täglichen Lebens eine Befugniss 
zu Strafdrohungen einzuräumen, so muss diess durch ein Gesetz geschehen, 
welches nach Gegenstand und Strafart einen bestimmten Kreis zieht, der 
dann nicht überschritten werden darf. - Im Allgemeinen ist die Rechts
ordnung weit weniger das Feld für die Erlassung von Verordnungen, al~ 
die Verwaltung. Wo aber immer solche nothwendig sein mögen, ist jeden 
Falles darauf zu achten, dass sie womöglich von der obersten Staatsgewalt \ 
selbst ausgehen und nicht, in Auftrag derselben, von untergeordneten , nur 
in einem Theile des Staatsgebietes zuständigen Stellen. Durch solche nur 
in kleinerem Umkreise gültige Bestimmungen wird immer die Einheit des 
Rechtszustandes gestört, dessen .Aufrechterhaltung wesentliche Aufgabe des 

Y. Ho h 1, Staatsrecht. Bd. ll. 27 
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Staates ist, dessen Zweck und Wesen ja selbst eben nur in der Einheit 
des Volkslebens besteht. 

§ 6. 

Reihenfolge der _Gegenstände. 

Zwei Sätze stehen fest: 
Einmal, dass das vom Staate auagehende Recht seine Entstehung bei 

weitem zum grössten Tb eile den Gesetze n i. e. S. verdankt. Verfassungs

Bestimmungen sind ihrem W csen nach nur kurz und bednrfen erst der 
fruchtbaren Entwicklung; in vielen Beziehungen ziehen sie sogar nur den 
Kreis, innerhalb dessen die Gesetzgebung sich frei bewegen mag. Die 
Verordnungen sind von ganz untergeordneter Bedeutung. 

Zweitens, dass die Gesetze in Beziehung auf die zur Herstellung 
eines guten Rechtes für nöthig erachteten Massregeln in Mitte zwischen zwei 
Aeussersten stehen. Es ist nöthig. dass sie mit Ernst, mit .Aufbietung aller 
zum Y erständnisse des Bedürfnisses und der Befriedigung führenden Mittel 
vorbereitet, bearbeitet und berathen, auf zweckmässige Weise bekannt ge
macht werden. .Allein sie mttsssen den wechselnden Bedürfnissen des Lebens 

folgen, zuweilen wohl denselben voraneilen, und ihre Zustandebringung darl 
daher nicht allzu schwerfällig eingerichtet sein. hn schlimmsten Falle kann 
eine Verbesserung eintreten. Es ist also weder erforderlich noch ntttzlich, 
dass bei ihnen solche Erschwerungen stattfinden, wie bei der Verfassung des 
Staates, welche nur nach hergestelltem Beweise dringenden Bedürfnisses und 
ttberwiegender Einstimmigkeit eine Veränderung erfahren kann; noch dürfen 
sie auf der andern Seite dem blassen Belieben einer einfachen Behörde 

ttberlassen werden, wie diess bei den unselbstständigen Verordnungen ohne 
Nachtbeil geschehen mag. 

Aus beiden Gründen ist es daher auch das Zweckmässigste, die Er• 
Orterung von der Abfassung der Gesetze zum Mittelpunkte der Lehre zu 

machen, wenn schon die logische Reihenfolge eine andere wäre. Ist fnr die 
ordentlichen Gesetze die richtigste Behandlung gefunden, so schliesst sich 

daran leicht und ohne Wiederholung an, was von Ausnahmsmassrcgeln passend 
oder nothwendig erscheint, theils also, wenn etwa unter aussergcwöholichen 
Umstiin<len Gesetze selbst ein besonderes Verfahren erfordern sollten, theils 

jeden Falles die eigenthümliche Behandlung einer Seits der Vcrfassungs
b e sti.mmun gen , an derer Sei ts der blassen Verordnungen. 



Er s t e r Ab s c h n i t t. 

Die ordentliche Gesetsgebmig. 

' 
Erste Abtheilung. 

Allgeme i ne Begeln tlber Beoht1Je1et1e. 

§ 7. 

Veranlassung und Zeit zur Gesetzgebung . .. 
Feststellung von Rechtsgesetzen ist immer ein wohl zu öberlegendea 

Unternehmen, zuweilen, namentlich wo es sich von Ordnung grosser Seiten des 
Rechtslebens also von ganzen Gesetzbüchern handelt, eine der schwierigsten 
menschlichen Geistesarbeiten. Jede Veränderung in dem Rechte greift in 
Jeiterem oder engerem Kreise in die geistigen und die dinglichen Zustände 
des Volkes ein; möglicherweise kann es sie ganz umwandeln. Soll daher 
das Unternehmen gelingen und nicht vielleicht gar zum Schaden ausschlagen, 
so muss theils der Gesetzgeber in der Lage sein, sich seinem Werke mit 
Umsicht, Ruhe und Vorbereitung widmen zu können, theils das Volk eine 
Neugestaltung des Rechtes eben itzt bednrfen und ertragen. Mit andern 
Worten, Gesetzgebung ist kein Gegenstand fflr launenhafte Liebhaberei, 
unruhige Vielgeschäftigkeit oder Eitelkeit; sondern es gehört - neben 
freilich noch sehr vielem Weiteren, allein doch zunächst - zu einer ver
ständigen Vornahme mit Hoffnung auf Erfolg, dass eine zur e ich e n de 
Veranlassung und eine richtig gewählte Zeit die Thätigkeit recht
fertigen und erleichtern. 

• 
Es ist aber möglich, näher zu bestimmen, wann das eine und das 

andere wirklich der Fall ist. 
I. Veranlassung zur Rechtsgesetzgebung. 

Der einzige Grund zu einem neuen Rechtsgesetze ist das B e d tt r f n iss 
danach. Ein Gesetz, welches nicht durch ein Bedürfniss henorgerufen wurde, 

27 . 
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ist nicht bloss ttberflttssig, sondern geradezu schädlich. Und diess zwar in 
mehr als Einer Rücksicht. - Vor Allem wird das Rechtsbewusstsein des 
Volkes gestört, wenn ein Verhiiltniss, dessen rechtliche Reglung bisher 
sowohl den Ansichten von sittlich Nothwendigem, als den materiellen Forde
rungen des Lebens entsprach, geändert wird. Nicht nur das Gefühl der 
Festigkeit, sondern auch das der W abrbeit des Rechtes wird erschüttert, 
und macht dem der Willkür Platz. Es ist dabei ganz gleichg1lltig, ob das 
bisherige Recht auf einer Gewohnheit Qder bereits schon auf einem geschriebenen 
Gesetze beruhte. - Nicht selten entsteht auch ein sachlicher Schaden. 
Wenn ein neues Gesetz die rechtliche Ordnung der Güterwelt oder der 
Verbindlichkeiten ändert, so geht diess nicht wohl ohne N achtheile für 
Einzelne ab, welche sich nicht schnell genug in das neue Recht zu finden 
wissen, oder sich auf längere DaÜer des alten eingerichtet hatten. Diess 
muss ertragen werden·, wenn das neue Gesetz im Ganzen einen ·besseren 
Zustand herstellt, also Bedürfniss ist. Allein es ist eine nutzlose und somit 
tadelnswerthe · Beeinträchtigung der Bürger, wenn das bisherige Recht . 
eben so gut hätte fortbestehen können. - Nicht geringe anzuschlagen ist, 
ferner, die Störung in dem Wissen des Rechtsgelehrten, sei es der Richter 
sei es der Rechtsfreunde. Mag auch eine solche nicht fühlbar sein oder 
Beachtung verdienen bei kleineren Gesetzen, deren Inhalt und Folgerungen 
bald vollständig begriffen und dem Gedächtnisse eingeprägt sind; so stellt 
sich diess doch ganz anders bei umfassenden Gesetzen, etwa ganzen Gesetz
büchern. Es ist nicht zu viel gesagt, dass in solchem Falle ein ganzes 
Geschlecht darüber hingeht, ehe wieder eine vollständige Beherrschung des 
gesetzlichen Stoffes gefunden wird. Dieser Verlust so vielen Nachdenkens 
und so . ausgebreiteter Erfahrungen, verbunden mit der anfänglichen U~
fertigkeit des neuen, ohne Ucberlieferung und Vorbild begonnenen Wissens, 
kann nun aber nicht anders als höchst empfindlich für gar viele Recht
suchende sein. Auch dieses Uebel mag als ein Uebergangszustand ertragen 
werden, wenn das neue Gesetz die ganze Rechtsordnung wesentlich ver
bessert und bisherige dauernde Missstände beseitigt ; aber ohne grossen 
Zweck fällt es hart. - Endlich noch soll nicht ganz ttbersehen werden, 
dass Aenderungen in den Gesetzen die wissenschaftlichen Arbeiten über das 
bisherige Recht mehr oder weniger unbenützbar machen. 

Die Beantwortung der Frage: wann Veranlassung zu einem Rechts
gesetze sei, löst sich somit in die Auffil\dung der Fälle auf, in welchen 
sich ein neues Bedürfniss fühlbar macht. Als solche erscheinen aber folgende: 

1. Da sich sowohl die gesellschaftlichen Verhältnisse durch die Ent
stehung und Feststellung neuer mächtiger Interessen und das Erlöschen 
bisher bestandener ändern, als auch die wirthschaftlichen Richtungen und 
Formen der Völker in zwar langsamer, aber unaufhaltsamer Umgestaltung 
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begriffen sind: so bilden sieb von Zeit zu Zeit neue sa·chliche Zustände 
aus, deren Recht geordnet sein muss, die aber in der bisherigen Rechts
ordnung, eben weil sie früher gar nicht oder nur unmerklich bestanden, 
nicht berücksichtigt sind 1

). Hier ist nun allerdings möglich, dass auch ein 
genügendes Gewohnheitsrecht allmälig entsteht; oder es kann eine scharf
sinnige Rechtswissenschaft das neue Verhältniss unter ein analoges Recht 
bringen; vielleicht genügt selbst die doctrinelle Ausbildung bereits vor„ 
handener allgemeiner Grundsätze in dieser bisher nicht beachteten, weil 
nicht nothwencligen, Richtung. Allein wahrscheinlicher ist freilich, dass die 
neuen Zustände Schwankungen und Zweifeln in rechtlicher Beziehung nur 
durch eine eigene, ausführliche und bestimmt festgestellte Geset2gebung 
entrissen werden können. In solchem Falle ist das Bedürfniss erwiesen. 

2. Ein zweiter möglicher Fall ist die durch Erfahrung gezeigte 
U n zu 1 ä n g 1 ich k e i t des bestehenden Rechtes; sei es nun dass dasselbe 
gleich von Anfang an lückenhaft war, sei es dass sich neue Seiten längst 
bestandener Zustände entwickelt haben, welche das vorhandene Recht 
nicht genügend bestimmt 1). Doch ist. hier allerdings zuzugeben, dass in 
solchen Fällen theils Gewohnheitsrecht„ theils und hauptsächlich Gerichts
gebrauch das Bedürfniss vollständig befriedigen können. 

3. Das bestehende Geset2 kann formell und materiell unrichtig 
sein. Und zwar mag dicss entweder aus einem ursprünglichen und somit 
bei tüchtigerer Behandlung vermeidbaren Fehler des Gesetzgebers herrllhren, 

oder daher, dass sich die zur Zeit der Entwerfung des Gesetzes aIJgemein 
angenommene, und somit auch vom Gesetzeber ohne Tadel getheilte, Rechts
ansicht später als eine unrichtige erwies. In der ersten Unterstellung also 
kann das Gesetz von Anfang an undeutlich oder zweideutig, anderen Rechts
sätzen zuwiderlaufend, unbedingt unzweckmiissiges oder unmögliches anord
nend, dem Rechtsbewusstsein des Volkes und gnten Gewohnheiten desselben 
widerwärtig sein. Im andern Falle mag ein Gesetz durch die spätere rieb-

t) Fälle neuer gesclbchaftllr.her Gestaltungen• welehe eine rechtliche Ordnung verh,ngen 
w llrden; wären etwa : d lc Verwandlung eines bisher Jet lidgcnen ßAuernstandea in persön I ich 
freie 1':rbpäcbter; oder ilie Aocrkennung der Fabrikarbcilcr al11 eines korporatlveu Vereinea 
mit bestimmten Rcehtcn an die Ertriignisse Ihre„ Arbeitj oder ein solchea Uelierhandncbmen 
der J.,'indelklnder, daM sie eine fühlbare eigene Kl1UJse des Volkes bildeten. 1''älle von neuem 
durch wirth.scha.t'lliche Entwicklungen nötbig werdendem Rechte bieten dagegen dar die Eben
bahnen, die Aclicovereine, die ßcwiLS!lerungsanlagen, u. cl1d. 

2) Belapiele von urt1prünglich ungenüiccndeo und daher zu ergänzenden Geaeben gaben 
mehrere der neueren Strafgcsetzbilchcr, welche nur die peinlich zu bestrafenden Rechtsver
letzungen, nicht aber auch die von 1Andem Behörden abzuriigenden milderen Vergehen del"8elben 
Art beachteten, und daher s11iiter cigcuc Pl)lizcistrargesetze nölhig machten. Ab ein Fall 
einer durch allmiilige Entwicklung des Gegcnstnmles nothwcn,lig werdenden Auabildung dea: 
Gesetzgf'llung mag die Zwangsabtretung z1l öffentlichen Zwecken dienen, die eine atuführliche 
Gesetzgebung erst bedurfte, als die riesenmiissigcn Verbindungswege der neuesten Zeit E:1-
propriationen in vorher ungekaonter Zahl benorricfeo, hierbei aber eine Menge früher gar 
nicht beachteter Verhältoisae 1ich geltend machten. 
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tigere AnffBSsnng einer Rechtsanstalt., durch Anerkennung eines natürlichen 
Anspruches aller Bürger oder durch die Entwicklung grOsserer Gesittigong ftlr 
unhaltbar, vielleicht . ft1r schreiend ungerecht und selbst barbarisch erklärt 
werden, welches zur Zeit seiner Grttndung allgemein für no.thwendig und 
richtig erachtet war 1). In beiden Fällen ist eine Aenderung gerechtfertigt 
und nothwendig, und es ist ein vC>llig sinnloser Fetischismus, ein Gesetz bloss 
dessbalb, weil es alt ist, ft.\r heilig und onant.astbar zu erachten 1). Doch 
hat man sich auch davor zu hüten, in das Gegentheil zu verfallen. Ein 
unruhiges Haschen nach allem Neuen, was irgendwo in der Welt gedacht 
und gethan wird, bloss weil es neu ist, beweist, falls es aufrichtig gemeint 
ist, Mangel an Urtheil sowohl Uber das Eigene als über dieses Fremde, 
und fnhrt zu unbehaglichen und nachtheiligen Schwankungen im Rechts
zustande; liegt aber nur die Lust zu glänzen zu Grunde, so ist es eitle 
Geckerei. Gar gefftlirlich ist es namentlich, wenn sich der Gesetzgeber von 
einer falschen und kränklichen Geftlhlsamkeit, wie sie zu Zeiten stattfindet, 
anstecken• lässt, und so durch Abschwächung des Strafrechtes die Verbrechen 
fbrdert anstatt hintanzub&lten, den rechtlichen Bürger preisgiebt und den 
Verdorbenen hätscheJt., der Gemeinschaft eine Last zu behäbiger Pflege 
der Rechtsfeinde aufladet, wlhrend sie Tänsende von rechtlichen Menschen 
darben lassen muss. Nachsicht gegen Verbrechen ist keine feinere Gesit

tigung, sondem entweder widrige und einftl.ltige Schwäche oder eigene sitt
liche Stumpfheit. 

4. Sehr häufig sind in den neueren Verfassungs-Urkunden gewisse 
Einrichtungen der Rechtsordnung nur in den allgemeinsten Grund

BI t z e n zugesagt, und deren Ausftlhrnng im Einzelnen der gewöhnlichen 

l) Die pn1e Geacbtcbte der Geaetzgebung Ist voll von Beleplelen beider Arten von. an
'braacbbareo Oeaetleo. 80 war 1. B. das römische Hypothekenrecht von Anfang m&tertell 
t'&lsch, woil ea nlcbt auf Oeft"entllchkeit und SpeelaU tät beruht ; oder der franiöiilsche Familien• 
rath alt Vormundaehaftsbehörde, wen nicht 1lcbernd genug; d&s balerlsche Strafgesets1 wekhet 
koteende Abbitte Tor dea Köntg1 Btldnlu vorschreibt, weil eben 10 1ionloa als empörend; du 
fr-.n:r.ösiscbe Gesetzbuch über Strafverfahren, weil ea dem Angcechuldlgten keine Sicherheit 
gegen Mlubraucb der Staatsgewalt glebti die Bestellung von Anklage-Geachwomen, weil 
solche leicht In der Sache selbst na('h uovotJstindlgen Bewel11en urtbellen; die Festatelloog der 
Knut en11trafe, weil unmenachllch gransam; die Gestattung von NI cbtlgkeitsklagen wegen an• 
gebllcber Verstösse gegen du Jua In tbcal, weil dadurch muthwilllger Verschleppung der 
Recbtss11cben Thilr und Thor geöff'net ist. Schlecht gef'a.88t vom Beginne an war dRS prea11-
el11che Landrecht durch seine zenplitternde Casuistik; du bate:rl11che Strafge3etzboch von 1811, 
welche,, In den ersten Jahren aelnea Bestandes unulhlig-e Novellen zur Verdeutlichung bedurften 
Tiele dor Novellen der apäteren römischen Kaiser wegen u(gebluener und undeutlicher Schreib
art; schlecht gefust von Anfang an alnd alle engllsrhen Parllamentsacten In Ihrer acbwer• 
fllllgen Sprache, ohne Abthellungen und einfache logische Anlage. Gesetze aber, welche 
lbror ZeU entapn,chend waren und ent durch Verinderung der Geslttigung und der Verhliltnlue 
unbraucbb1u wurden, sind o. A.: die deutJlcben Volksrechte; der Bachacn- und der 8chwaben-
1pi egel j die Carollna; die Capitularlen Karla dee G rossen, die Si etc Partldaa; du römische 
Becht der väterlichen Gewalt. 

i) Vgl. bJerl1ber die berühmten Bemerkungen Bentham's In seinem Book ot Fallacim, 
(WorUt Bd, II, 8. S08 fg.). 
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Gesetzgebung entweder ausdrtlcklich oder stillschweigend zugewiesen. (Man 
sehe z. B. die Deutschen Grundrechte.) Offenbar ist diese Sitte nur ein 
Nothbehelf, und wäre eine gleichzeitige volle Ausftlhrnng sehr w1lnschenswerth, 
theils weil erst auf diese Weise die ganze Bedeutung der neuen Staats
einrichtung aufgefasst werden mag, und sie sich mit allen ihren Folgerungen 
alsbald in das Regierungs- und Volksleben einsenken könnte; theils wegen 
der notbwendigen inneren U ebereinstimmung zwischen Grundsätzen und 
Entwicklungen, welche vielleicht später von andern Gesetzgebern oder unter 
andern Verhältnissen nicht mehr eben so leicht und vollstlndig zu erreichen 
ist. Allein da die Entwerfung von Verfassungs-Urkunden gewöhnlich der 
glt1ckliche und möglichst zu beschleunigende Schluss einer grossen staatlichen 
,Bewegung ist, so bleibt zu so ausführlicher Gesetzgebung in der Regel keine 

• Zeit, und es ist sogar weit klüger, wenigstens die Grundsätze schnell so 
fest und so hoch, als menschliche Einrichtungen vermögen, zu stellen, denn 
durch hinausgesponnene Verfolgung des Bessern alles auf das Spiel .zu setzen. 
Um so stärker ist c;Iann aber die .Aufforderung, alsbald nach allgemeiner 
Einfnhrung der neuen Verfassung aucb wirklich an die Ausarbeitung der 
von derselben geforderten Gesetze zu gehen. Eine ungerechtfertigte Ver
zögerung ist nicht nur ein Unrecht gegen Alle, welche durch die Verbesserung 
des Gesetzes Vortheile erhalten hätten; sondern auch ein politischer Fehler, 
Die Regierung erregt Misstrauen gegen ihre Ehrlichkeit und zieht sich 
fortwährende, oft nicht geringe, • Verlegenheiten und V orwtlrfe zu, ruft 
sogar leicht eine neue, und dann naturgemäss viel weiter gehende Gährung 
gegen sich hervor; die Vertheidiger der Volksrechte aber bleiben ohne die 
breite und feste Grundlage, welche ihnen ein allseitig und gleichmässig 
entwickeltes System von Gesetzen schon an sich und formell, noch mehr 
aber durch rechtliche Erziehung der ganzen Volksmasse gewähren würde. 
Nimmt man dann noch dazu, dass wenigstens in den meisten Fällen schon 
die Aufnahme des allgemeinen Grundsatzes unter die Verfassungs- Ver
sprechungen ein in dem Augenblicke lebhaft gefühltes Bedfirfniss der neuen 
Gesetzgebung an sieb beweist : so liegt denn allerdings in dem angenommenen 
Falle eine dringende .Aufforderung zum Handeln und eine vollständige Recht
fertigung desselben vor. 

5. Eine der schönsten, aber auch der schwierigsten Aufgaben .der 
Staatsweisheit ist die VerschJJJ.elzung verschiedenartiger Staats
bestandtheile zu einem auch innerlich einheitlichen Ganzen. Es giebt 
allerdings Fälle, in welchen eine solche Einheit nicht, wenigstens itzt noch 
nirht, angestrebt werden kann und darf. So namentlich da, wo mehrere 
ungefähr gleich zahlreiche Stämme in ihren Eigenthümlichkeiten scharf aus
gebildet sind, an ihrer Volksthttmlichkeit und Geschichte ebenmässig hängen, 
und zwar zu Einem Staate verbunden, allein weder ineinander aufgeben, 

. . 
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noch in ein drittes gemeinschaftliches N enes verschmolzen sein wollen. 
Ferner da., wo die Klugheit rathet, einer _gegen ihren Willen mit dem 
Staate vereinigten, etwa eroberten, Bevölkerung den Uebergang in das 
neue Verhältniss möglichst zo erleichtern, ihr den eingetretenen Wechsel 
durch möglichste Belassnng der bish~rigen Zustände und Einrichtungen so 
wenig fühlbar als möglich zu machen, und wo somit selbst beim Vorhanden
sein einer öberwiegenden Nationalität im alten Lande, vor der Hand 
wenigstens, jegliche Verschmelzongsversucbe zu unterlassen sind. Endli~ 
wenn das Versprechen der Schonung einer abgesonderten provinziellen 
EigenthO.mlicbkeit von der Staatsgewalt, gleichviel ans welchen Gründen 

1 
· · und bei welchen Veranlassungen, gegeben und von der betheiligten Be-

völkenmg als ein Recht angenommen worden ist. Allein es giebt · auch 
Fälle, in welchen eine geschickte und muthige Regierung däs, an sich über
wiegend wtlnschenswerthe, Ziel der völligen Nationaleinheit zn erstreben 
rechtlich und thatsächlich im Stande ist; und dann soll ttnd darf es nicht 
unterlassen werden, aneh auf die Gefahr vielfacher Mühe und mancher, 
wenn nur besiegbarer, Aufregung. - Unter den hier anzuwendenden Mitteln 
ist ohne Zweifel eines der wirksamsten die Sorge für ein gemeinsames 
Recht. Ein gleiches Recht bildet allmälig eine Uebereinstimmung vieler 
sachlicher und geistiger Zustände aus, erleichtert den Verkehr, bringt immer 
wieder sowohl im Verkehre mit den Einzelnen als mit den Behörden das 
Bewusstsein der Einheit; es fördert somit ein gemeinschaftliches National
gefühl. Die Fortbildung eines gemeinsamen Rechtes macht auch eine ge
meinsame Gesetzgebung möglich und nöthig, während wenigstens in einem. 
Staate mit ständischen Einrichtnngen verschiedenes -Recht der einzelnen 
Bestandtheile des Staates auch verschiedene Provinzialversammlungen mit 
sieb bringt. Nur bei einer einheitlichen Verfassung ist innere und äusser
liche Einheit des Staates und Volkes denkbar. Ebenso ist es wenigstens 
wahrscheinlich, dass nur bei einheitlichem Rechte eine völlige Ueberein
stimmung in der Organisation der Behörden herzustellen, damit aber ein 
bedeutendes SpaltuHgszeichen zu beseitigen ist. Nur bei gemeinsamem 
Rechte können die Studien der Richter und der Verwaltungsbeamten die
selben sein; nur dann ist eine V crwendbarkeit eines Jeden im ganzen Staats
gebiete, also eine Mischung und Einigung einer sehr einflussreichen Klasse 
möglich; nur dann eine juristische National-Literatur vorhanden. Endlich 
wird bei gemeinsamem Rechte die Erinnerung an frühere Trennung und 
wahrscheinliche Feindscliaft nicht immer wieder erneuert in allen Einrich
tungen des täglichen Lebens und Handelns. - Der Mittel zur Erreichung 
dieses Zweckes giebt es abor mehrere. Entweder kann es nämlich bewerk
stelligt werden durch einfache Uebcrtragung des bereits in einem Theile 
des Staates geltenden Rechtes auf die bisher anderem Rechte folgenden 
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Theile. Oder durch Feststellung einer fftr alle Theile neuen Gesetzgebung. 
Oder endlich durch einen gegenseitigen Austausch einzelner Rechtsabschnitte, 
so dass kein Theil ganz untergeordnet wird) keiner ganz in seinem bisherigen 
Besitze bleibt. Die Wahl unter diesen Möglichkeiten ftlr den einzelnen 
Fall hängt von den besonderen Umständen ab. Das erste Mittel ist das 
leichteste; allein es ist bedingt einmal durch das thatsächliche U eberwiegen 
des zur Grundlage bestimmten Volkstheiles, sodann durch die wenigstena 
vergleichenswertbe Güte des auszudehnenden Rechtes. Eine ganz neue 
Gesetzgebung für Alle schont jede Eifersucht und erspart das Gefllhl der 
eigenen Vernichtung zum Vortheile Fremder; allein es ist ein sehr weit
schichtiges Unternehmen, das lange Zeit erfordert, und es enthält ein Un
recht gegen Diejenigen, deren bisheriges Recht den Bedürfnissen genügte, 
nnd welche dasselbe nelleicht durch lange Erfahrungen und Arbeiten in 
Gerichten und in der Literatur ausgebildet hatten. Ein gegenseitiger Ans
tausch ist bei gleich mächtigen und gleich trotzigen Stämmen ein Beruhigungs
mittel; allein es kann nur in dem, wohl selten vorhandenen, Falle ange
wendet werden, wenn die beiderseitigen Rechte auf wesentlich gleichen 
Grundlagen beruhen und von beiden wenigstens einzelne grössere Theile 
einer Erhaltung und Ausdehnung werth sind. 

II. Richtige Zeit zur Gesetzgebung. 
Wo immer eines der bisher aufgezählten Bedürfnisse nach einem Gesetze 

sieb zeig:t, da hat der Staat unzweifelhafte Veranlassung·, ja Pflicht, seine 
gesetzgeberische Jbätigkeit eintreten zu lassen. Allein damit ist nicht ge
sagt, dass es vernllnftig, oder auch nur möglich sei, dieser Aufgabe zu 
jeder Zeit nnchzukommen. Es ist vielmehr sehr wohl denkbar, dass änssere 
Umstände, welche mit dem Gegenstande und der Dringlichkeit des fraglichen 
Gesetzes an sich in g~r keinem Zusammenhange stehen, eine freie und voll
ständige Wirkung der gesetzgeberischen Thätigkeit des Staates ftlr längere 
oder kürzere Zeit hindern. Wenn es nun entweder an und für sich nicht 
möglich ist, ein solches Hinderniss zu beseitigen, oder wenn die hierzu an
zuwendenden Mittel ausser Verhältniis zu der Bedeutung des Gesetzes wären, 
so rathet schon die einfachste Klugheit, in solchem Falle die Entwerfung 
oder Einführung des Gesetzes auf eine minder ungünstige Zeit zu verschieben. 

Zur klaren Einsicht in diese Verhältnisse ist es nun aber vor Allem 
notbwendig, dirjenigen Zustände aufzusuchen, und übersichtlich zu ordnen, 
von welchen erfahrungsgemäss zeitweise Hindernisse für die Gesetzgebung 
zu erwarten sind. Und zwar bringt es die Verschiedenheit der vom Staate 
anzuwendenden Thätigkeit mit sieh, dass dabei zwischen den Hindernissen 
für eine richtige E n t wer f u n g eines für nöthig erachteten Gesetzes und 
denen für eine sichere und vollständige Du rcbftthru ng eines beschlossenen 
Gesetzes unterschieden wird. 
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Die anf die E n t w e rf u n g eines Gesetzes möglicherweise ungtlnstig 
einwirkenden äusseren Umstände sind folgende: Vor Allem mögen die zu 
gesetzgeberischen Arbeiten Berufenen durch die Gestaltung der öffentlichen 
Angelegenheiten der nöthigen Geistesruhe zur umsichtigen ErwAgung, zum 
grftndlichen Eindringen , znr scharfsichtigen Entwicklung, endlich zur rich
tigen Abfassung beraubt sein. Und zwar ka.nn Furcht vor grossem UngUlcke, 
Hoffnung auf Sieg und Ge\\inn , · übermächtig in Anspruch nehmende Theil
nahme an einem grossen Ereignisse diese Wirkung gleichmässig haben. 
Leidenschaftlich mit einem anderen Gegenstande Beschäftigte werden eine 

' schwierige gesetzgeberische Aufgabe schlecht, wenn ttberhaupt, lösen. Eine 
andere störende Ursache kann sein ein ttbermächtiger Geschäftsdrang, welcher 
den zur Gesetzgebung Berufenen nicht die Muse zu eiper sorgfältigen Arbeit 
lässt. Endlich noch, und es ist diess wohl der schlimmste Fall, findet nicht 
selten ein stürmischer Andrang von .A.ussen auf den Gesetzgeber statt, 
welcher ihm nicht nur Handeln ttberhaupt, und • zwar schnelles Handeln, 
sondern auch zn gleicher Zeit die Richtung seiner Bestimmungen gebieterisch 
vorzuschreiben sucht. Hier gilt denn Ueberlegung for ~ösen Willen, Billigkeit 
ft1r Verrath, Hinblick auf Zukunft und wahrscheinliche .A.enderu.ng~n der 
itzigen Lage ft1r Feigheit. Und es ist diess Alles um so schlimmer, als die 
mit solcher Gewalt aufgedrungenen 14,orderungen in der Regel in sich falsch, 
ttbertrieben, ungerecht sind. Der Sturm aber kann von mehr als Einer 
Seite kommen; eine durch Rache oder Furcht gestachelte Regierung ist zu 
solchem Drängen eben 80 fähig, als ein von Freiheitsscbfindel trunkenes 
Volk; eine gewaltthätige staatliche Parthei so gut, als eine fanatisrh.e Kirche. 

Die Ans f n h r u n g eines Gesetzes aber mag durrh. äussere Umstände , 
auf doppelte Weise beeinträchtjgt werden. Einmal nämlich kann die Staats-
gewalt durch anderweitige dringende Aufgaben so sehr in Ansprurh. genommen 

' 
sein, dass ihr die nöthige Muse fehlt, um die zur Durchftlhrung erforder-
lichen Vorkehrungen mit gehöriger Umsicht zu treffen und sie in ihrem 
Erfolge zu beobachten, oder dass ihr die zwingende Kraft abgeht. So z. B. 
während eines Krieges, in Zeiten innerer l]'nruhen, bei einer Hungersnotb u. s. w. 
Zweitens kann eine Verkettung von Umständen mächtige durch ein Gesetz 
bedrohte Interessen in die Lage versetzen, der richtigen Durchftthrnng -des 
ihnen widrigen Gesetzes so viele Hindernisse · in den Weg zu legen, dass 
der Regierung selbst bei ungetheilter Aufmerksamkeit und Kraft eine voll
ständige Beseitigung itzt nicht gelingt. Beispiele : eine Ablösung von Grund
lasten, wenn die Berechtigten eine Unterstützung ihrer Weigerung bei aus
wärtigen Mächten finden; die Einführung von Schwurgerichten in Zeiten 
heftiger Partheileidenschaften, welche Unabhängigkeit und Unpartheilicbkeit 
der einzelnen Geschworenen beeinträchtigen u. 8. w. · 

Es bedarf allerdings nicht erst der Bemerkung, dass diese Hindernisse 
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in eehr verschiedenem Grade vorhanden sein können. Ebenso ist einleuchtend, 
dass sie bei übrigens gleichen Umständen in Beziehung auf ein ausftthrlichee1 

oder ein in die bestehenden Rechtsverhältnisse tief eingreifendes Gesetz 
weit mächtiger einwirken, als auf eine kurze, schnell entworfene und nur 
einzelne Pnncte berührende Bestimmung. Eine besondere Würdigung der 
Umstilnde ist somit in jedem Falle nöthig. Allein unläugbar wird es in 
sehr vielen Fällen durchaus geratben sein, die ungünstige Sachlage vorttber~ 
geben zu lassen und die beabsichtigte Gesetzgebung auf eine passende Zeit 
zu verschieben. 

IQ. der Regel wird diese günstige Zeit dann eintreten, wenn im Staate 

selbst und in seinen äusseren Beziehungen Rn h e eingetreten ist, also einer 

Seils die Aufmerksamkeit nicht von der nächsten Aufgabe gewaltsaß\ abge
zogen wird, anderer Seits die Staatsgewalt die erforderliche Kraft besitzt 

zur Beseitigung unordentlicher Einwirkungen oder trotziger Widersetznngen. 

Die Zeit äusserer und innerer Ruhe ist es daher auch, welche eine thätige 
und für die Rechtsausbildung wolilgcsinnte Regierung nicht unbenützt vor
übergehen lassen darf. Störungen werden nach aller Erfahrung nur allzubald 
wieder eintreten; und ist dann die richtige, vielleicht unwiederbringliche, 
Zeit für gesetzgeberische Thätlgkeit versilumt worden, so kommen zu den 
Nachtheilen der unvollkommenen Rechtsordnung auch noch die begründeten 

Vorwilrfe Ober Unbekümmertheit, Schlaffbeit, wo nicht üblen Willen. Und 

sehr leicht können die beiden Aufregungsursachen zusammen einen Sturm 
gegen die lässige Regierung encugen, welchen sie schwer ftberstebt„ oder 

den sie durch itzt übereilte, nach Form und Inhalt unreife, somit schädliche 
oder unhaltbare Gesetze zu beschwichtigen suchen muss 1). 

Diese Regel erleidet nur Eine Ausnahme. Wenn nämlich das Hinderniss 
einer nothwendigen Rechtsänderung in den durch Wirkung des gewöhnlichen. 
Gesetzes nicht beseitigbaren Bevorrechtungen Betheiligter liegt: so muss die 

erste Zeit zur Entwerfung und Durchführung der erf orderlichcn Bestimmungen 
ergrift'en werden, in welcher der änssere Schutz der Widerstrebenden auf 

irgend eine Weise geschwächt ist. In Zweifel wird diess nun keineswegs 

eine ruhige Zeit sein; sondern vielmehr im Gegentheile wenn Krieg, innere 

Aufregung u. dgl. das bisherige Verbältniss schwächen. Allein hier mttssen die 

1) Die Erfahrung, welcho Im J. 18i8 die deutschen Reglemngen einzeln und In tbrer O~ 
111mmtheit, dl'm Bunde, gemacht haben, lat In di<'ser Bezlehan~ sehr lehrreich. Von allen 
Vorwiirfon, mil welchen 11le plötzlich uod von allen Selten llberhäuft wurden, ward keiner bitterer 
i:ind häufiger vorgebracht, a)s die, dass sJe dreissfg unwlderbringliche Frieden11Jabre versiiumt 
und den unliingharsten Be,lürfnisscn der Nation nicht durch eine entsprechende Ge11eh:gcbung 
Befriedigung KChrBCbt haben. Vor der Gerechtigkeit de11 Tadels mQ.88te jeder VertbeM.igungs
versuch verstummen; du Ergebni88 aber war, dass nun unter dem unwiderstehlichen Einflusae 
einer massl011eh Aufregung In allen Richtungen des Rechtllleben1 G«>..setze erlassen wurden, 
welche nfoht nur unendlich grfü1:-ere Aemlerungcn anordneten, au aon1C Je gefbrdert oder 
gclel1tet worden wären, sondern auch bei der ha.,tlgen Entwerfung und Beeridlgunl' durchaaa 
fehlerhaft waren. 
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Nachtheile der unruhigen Zeit getragen werden, weil sie doch immer noch 
verhältnissmässig die gttnstigste ist. Die Benützung des richtigen, vielleicht 
schnell vorübergehenden, Augenblickes wird sehr erleichtert sein, wenn das 
Gesetz schon früher unter der Hand entworfen und so für den eintretenden 
Fall bereit gehalten wird. 

§ 8. 

Forderungen: hinsichtlich des Inhaltes der Gesetze. 

So versc~eden auch der Gegenstand der Rechtsgesetze ist, so lassen 
sich doch m ehre r.e a 11 gemein e F o r der u n gen h i n s i c h t li c h d e s 
Inhaltes stellen, welche von jedem Gesetze dieser Art erfüllt sein müssen, 
wenn es nicht gegrt1ndeten und schweren Ausstellungen bloss liegen soll. 
Zum Theile sind diese Forderungen an alle Gesetze überhaupt, auch an die 
in keinem Bezug zur Rechtsordnung stehenden, zu machen, da sie aus dem 
Begriffe des Gesetzes selbst sich ergeben ; zum Theile aber betreffen sie die 
Rechtsgesetze ausschliesslich. 

Die erste dieser Forderungen. ist, dass das Gesetz nur a 11 g e m eine 
Sätze enthalte, d. h. Vorschriften für sämmtliche Zust.Ande einer bestimmten 
Art, welche nach der Erlassung des Gesetzes und während der Dauer des
selben zur Entscheidung kommen. Darin eben besteht der Unterschied eines 
Gesetzes von der Entscheidtmg einer Behörde, z. B. einem Richterspruche, 
dass letztere einen befehlenden Ausspruch nur hinsichtlich eines einzelnen 
bestimmten Falles enthält, und ftlr andere Fälle, wie gleichartig immer sie 
sein mögen, keine unmittelbare zwingende Kraft hat. Feststellung eines 
einzelnen Falles durch ein Gesetz, ist in allen Fällen unzulässig. In 
Staaten, deren Verfassungen die Gleichheit Aller vor dem Gesetze verlangen, 
ist eine solche Vorschrift geradezu ein Bruch der Constitution. Aber auch in 
• 
den ttbrigen Staaten treten die entschiedensten U ebelsta.nde ein. Entweder 
nämlich liegt ein solcher einzelner Fall schon zur Zeit . der Entstehung des 
Gesetzes zur Entscheidung vor; dann ist er nach dem bestehenden Rechte 
zu entscheiden, und die Feststellung eines anderen Rechtes ist ein offen
barer Gewaltstreich. Oder aber es bezieht sich das fragliche Gesetz auf 
einen bestimmten ~rst zu erwartenden Fall; dann entsteht zwar keine 
factiscbe Verletzung, allein es ist doch höchst bedenklich, ein Verhältniss 
nicht nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen, sondern nach irgendwelchen 
sonstigen Rücksichten zu ordnen. In den meisten Fällen wird in der That 
eine rechtswidrige Absicht obwalten, in allen kann sie wenigstens zu Grunde 
liegen; und die wenigen Fälle, in welchen wirklich ein sachlicher Nutzen 
beabsichtigt und erreicht würde, gleichen die grosse Gefahr des Missbrauches 
nicht aus 1). - Im U ebrigen muss der Begriff eines allgemeinen Satzes 

1) Mit allem Grunde hat Abo dle Verfassung der V. SL von Nordamerika Art. l 1 Beet. 8, 
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richtig aufgefasst werden. Dieser Begritf besteht lediglich in der Anwendung 
der gegebenen Vorschrift auf silmmtliche logisch gleiche Fälle. Dcmgemäss 
verliert ein Gesetz den Character der Allgemeinheit nicht, wenn etwa die 
von ihm berücksichtigten Fälle sich in Raum oder Zeit nur selten ereignen; 
oder wenn die Vorschrift nnr einen Theil einer Rechtsanstalt oder einer 
Rechtslehre neu bestimmt, nicht aber das Ganze derselben; oder endlich, 
wenn es eine Ausnahme von einer Regel (freilich nicht für einen einzelnen 
Fall, sondern für alle gleichen Vorkommenlieiten) bestimmt. Vorschriften 
dieser Art durch Gesetze zu geben, ist vollständig erlaubt, ja nothwendig. 

Eine zweite Fordernng ist, dass ein _Gesetz nur leitende Grund
a ätze feststelle, nicht aber hinuntersteige zur Entscheidung aller einzelnen 
endlichen Erscheinungen des zu ordnenden Verhältnisses, und nicht sich 
verliere in eine unübersehbare und doch niemals vollständige Casuistik. -
Die Aufgabe eines Rechtsgesetzes ist, fnr ein gewisses Lebens-Verhältniss 
eine zwingende Ordnung vorzuschreiben. Diese Aufgabe wäre leicht zu 
erfüllen, wenn ein solches Verbältniss immer und überall, so weit die Herr• 
schaft des Gesetzes geht, völlig in denselben thatsächlichen Bestandtheilcn 
und in nie wechselnden Nebenbeziehungen zur Erscheinung käme. Fnr 
einen solehen unbedingt feststehenden Fall würde sich eine denselben voll
ständig, im Ganzen und in allen Einzelnheiten ordnende Vorschrift bei 
einigem Scharfsinn und rechtlichem Wissen entwerfen lassen. Allein anders 
verhält sich die Wirklichkeit; selbst bei iII1 Wesentlichen gleichartigen 
Zuständen sind doch immer bei jedem einzelnen Vorkommen kleinere Ab„ 

weichungen und bcsonderste Eigenthllmlichkeiten, so dass nie zwei Fllle 
vollkommen dieselben siud. Es bleibt also nur die Möglichkeit, entweder 
die gesetzlichen Vorschriften so allgemein zu fassen, dass die betreffenden 
Verhältnisse in allen ihren Modificationen unter dieselben passen und somit 
alle gleichmässig geordnet sind; oder aber für jede mögliche dieser kleinem 
Eigenthnmlichkeiten eine eigene für sie auf das Einzelste berechnete Be
stimmung zu erlassen. Vielleicht könnten an sich für die eine und für die 
andere Behandlungsweise Gründe aufgefunden und abgewogen werden; allein 

es wäre diess nutzlose Mühe. Da es nämlich thatsächlich uothunlich ist, 
al 1 e möglichen Modificationen der rechtlich zu ordnenden Verhältnisse zum 
Voraus auszusionen; eine Regelung nur eines Theiles derselben aber die 
grössesten Verwirrungen und Zweifel im Rechte zur Folge hätte, (weil es 

nothwendig wäre, in sehr vielen Fällen nur nach Analogie zu entscheiden, 

die Erlassuog aller "ex post facto law," untersagt. - Von seihst ventebt ea sich, dl\58 bei der 
Behauptung von der Uoerlauhthelt von Gei1etzen rdr einzelne .Fiille nur Re c b t a- Gesetze ge
meint sind. In wie ferne ea ge!ltattet und gerathen ist, aodcrartlge Bcacblliss.e der Staat11-
gew11.lteu auch wenn dieselben uur einen bestimmten Gegenstand betrell'eo, in der Form eine■ 
Geset;i;ea su fa.sson, um dieselben unverbrilchlicher r.u machen, ilt hier nlchi weiter iu Er
wägung zu ziehen. 
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und zwar die richtige Analogie unter vielen nahe verwandten und doch 

nicht gleichen Fällen aufgesucht werden müsste,) so bleibt keine Wahl. 

Man muss sich auf die Feststellung leitender Sätze ·beschränken; und 

man müsste diess, selbst wenn sich da.raus fühlbare Nachtbeile ergäben. 

Dem ist aber nicht einmal so bei Anwendung der gehörigen Vorsicht; viel

mehr hat eine allgemeinere Fassung entschiedene Vortheile. Einma1 Dämlich 
ist es sowohl ftlr den Bürger, als für den zur Rechtsprech~ng aufgerufenen 
Richter weit leichter, den eill%elnen zu ordnenden Fall unter einen allge

meineren Satz zu bringen, als unter die richtige Bestimmung bei mehreren 
engen. Es werden also weit weniger Irrtbümer im Rechte vorgehen; und 

es ist diess höher anzuschlagen, als dass vielleicht bei grösserer Weite der 

Regel einzelne itzt unter dieselbe zu stellenden Fälle nicht gleich richtig 

behandelt werden. Sodann bleibt das Gesetz in mässiger, überschaubarer 

Ausdehnung, was unter allen Umständen als einer der ersten Vorzüge 
gelten kann 1). - Im Uebrigen muss allerdings bei der Aufstellung solcher 

leitender, also durchgreifender, Sätze mit grosser Umsicht verfahren werdcu. 

Und zwar sind dabei zwei Regeln zu beachten. - Einmal hat der Gesetz

geber, ehe er seinen Satz formulirt, das Gesammtgebiet der Thatsachen und 

Rechtsverhältnisse, auf welche die von ihm beabsichtigte Regel möglicher

weise Anwendung erleiden kann, mit möglichster Genauigkeit durchzugehen, 

ob auch wirklich sämmtlicbe in demselben enthaltenen Fälle unter die Vor

schrift passen. Findet er bei dieser :Musterung unfügsame Aussprflche, so muss 

. entweder der Satz so beschrankt werden, dass er nur auf die wirklich 

gewollten Fälle Anwendung hat; oder aber es sind die erforderlichen Aus

nahmen ausdrücklich zu machen und mit ihren eigenen Bestimmungen zu ver

sehen•). - Zweitens darf ein Satz nicht so im Allgemeinen gehalten sein, 

da.ss Mittelglieder zur Anwendung fehlen. Das Gesetz mag es also immerhin 

dem richtigen Denken der Bctheiligten überlassen, alle unter eine Regel 

fallenden gleichartigen Erscheinungen auch wirklich unter dieselbe zu 

bringen, oder die aus einem Grundsatze einfach durch logische Schlüsse 

abzuleitenden Folgerungen selbst zu ziehen; namentlich mag ein richtiges 

Verfahren dieser Art von den durch Rechtswissenschaft ausgebildeten Richtern 
und Anwälten erwartet und vcl'langt werden. Allein es ist nothwendig, dass 

der Gesetzgeber selbst seinen Willen ausdrücklich ausspreche, wo dieser 
bloss durch regelgerechtcs Denken gar nicht oder wenigstens nicht mit 

1) Nach der berühmten Erör1erong Ton Tb i b a a t und 8 a v i g n y ii her die venebleden
artig-eo Elgerutcbafteo der preUBSi11chco, östcrrcicbi11cben und französischen Gesetzgebungen ist 
e, überflüssig, weitere lld11piele von der Einhaltung od,:r Verfehlung der hier in i'rage 1tehenden 
Regel anzuf'Ubreo. Nur dlo eine Bemerkung mag hier Plats finden, da.81 ein Nachtbeil einer 
blosa 1tiickwei11e erlassenen Gesetzgebung die a.llz.ugroase Ausarbeitung der Folgesätze UDd 
1on11tigen Einzelobeiten zu sein pflegt, wi4.hrcnd bei ganzen Ge11etzbtlcbem der jedenfalll groue 
Umfang auf möglicbate Beschränkung io jedem einzelnen Falle hindrängt. 

1) Vgl. Kitka, Ueber Abfil&jung tler Oe&ctz.bücber. Drünn, 1839, 8. 80 (g. 
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Sicherheit aufgefunden werden kann. Diess ist nun aber namentlich immer 

da der Fall, wo eine bleibende Eigenthümlichkeit eines Punctes auch eine 
selbstständige Bestimmung erfordert, oder wo die Möglichkeit einer Wahl unter 

verschiedenen Ausgangssitzen zu verschiedenen Folgerungen führen kann. 
Wie jede Handlung der Gesetzgebung, so ist auch die Beschränkung auf 

leitende Sitze sowohl nach der obersten Regel der Gerechtigkeit als der 

Deutlichkeit und Zweüellosigkeit des Rechtes zu belllßMen. 
Das Gesetz ist ein Befehl der Staatsgewalt, welcher nöthigen Falles 

mit Gewalt durchgefuhrt wird. Hieraus ergiebt sich die dritte Regel, dass -das Gesetz nur unmittelbar anwendbare Vorschriften aufstellen dürfe. 

Diese Forderung aber muss nach zwei Seiten hin gemacht werden. - Eines 

Theiles nämlich dürfen keine Sätze aufgestellt werden, welche keine be

sthnmte Vorschrift enthalten, so dass die Betreifenden, Bttrger und Richter, 

fflr ihre Handlungen gar keinen sicheren Anhaltspunct bekommen 1). Ein 
solches Gesetz ordnet kein Rechtsverhältniss an , und kann, wegen seiner 
Gegenstandslosigkeit, nicht durchgesetzt werden. ~s ist also in der Haupt

sache unnütz; und macht dabei doch schon durch sein Vorhandensein Ver

legenheiten und Zweüel. Der Gesetzgeber hat sich zu einer entschiedenen 
Vorschrift z11 bestimmen oder ganz zu schweigen. - Andern Theiles aber 

darf das Gesetz nur Vorschriften des Staates geben, nicht w issenschaft

liche Meinungen. Es ist weder Sache der Staatssewa.lt, ihren Untcr

thanen wissenschaftliche Wahrheiten a11fzudrängen1 noch können diese durch 

Aussere Gewalt gegen Unüberzeugte durchgesetzt werden. Dagegen mag 

die Aufstellung solcher Ansichten dem Gesetze unabsehbare Bekämpfungen 

zuziehen, und leicht seinem Ansehen sehr schaden. Allerdings soll der 

Gesetzgeber von einer richtigen, somit auch theoretisch entwickelbaren und 

zu vertheidigenden Rechts- und Weltansicht ausgehen, soll er ferner bei 

seinen einzelnen Satzungen die Ergebnisse der Wissenschaft nach Thunlichkeit 

benQtzen, und muss er endlich da, wo in der Lehre ein Streit über einen 

in den Bereich seiner Bestimmungen fallenden Punct obwaltet, diesen durch 

eine bestimmte Vorschrift fllr seinen Wirkungskreis entscheiden : allein alle 

diese geistige Vorbereitung und kenntnissreiche Umsicht darf den Cbaracter 

des Gesetzes nicht ändern. Es soll dasselbe vorschreiben und nicht lehren 1
). 

1) Virl, K itlu, a. L O., 8.18 fg. Belaplele 1olcher wegeu vager Uobeetimmtbeit unanwend
barer and niitsloaer Beatlmmu.ogoo enthalten Jeoe Btraf'geaetae, welche verordnen , dau „nach 
Umstioden'"t oder „in wichtigen Fällen'\ oder „bei beaooders entebwereodeo Umatiodeo" eine 
8traf'erböhang oder eloe andere 8traf«attung elmatreten babo. Ein Bei1piel die.er Art bt 
ferner der An. S71 dea Code ch·il, welcher la11tet: L'enfant, eo to11t age, doit boD.Delll' et reapect 
k ,es pf;re e& m~re. 

1) Sehr richtig aehreibt die Kallerha Maria Tbereala rar die Ab!Ulllllg elnea Geaetzbuchea 
(de1 nachmallgen Codex Therestanua) vor: ,.Soll du Ge.et& und Lehrbach nic.bt mit einander 
.,.ermengt, mithin Alles, waa nicht In den lland des Ges6tsgeben, aoodem ad c.atbedram gehört .. 
au dem Oo4ice wegge1ueen werden." EotlchlieNung vom .., Aug. 1771. - Verdlen1Ulcb l1t 
ea, W8DD Kltk&, Verfahren bei Ablallllng TOn GuetabUchem, 8, ü Cg., den v,raach mach&, 
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Damit ist natürlich nicht gesagt, dass eine wissenschaftliche Bearbeitung 
des Systemes und der einzelnen Vorschriften der Gesetze gar nicht bestehen 
detrfe. Im Gegentheile ist eine solche ft1r die Ausbildung des Rechts
gelehrten unentbehrlich. Aber sie muss lediglich Privatarbeit bleiben. Ihre 
Aussprache dttrfen nur, in so ferne sie innere Wahrheit haben, auf Geltung 
Anspruch machen, und es muss Jedem gestattet sein, eine ihm noch richtig 
dO.nkende Ansicht aufzustellen; und es mag sich selbst die Auffa.5Sung, je 
nach den allgemeinen Eatwicklungen der Wissenschaft, Andern, in Lob und 
Tadel wechseln. Diess Alles lässt das Gesetz selbst unberührt, ändert die 
Kraft seiner Vorschriften nicht, sondern belehrt nur Dritte nach deren Be
lieben und Fähigkeit. 

Aus wesentlich gleichen Gründen muss, viertens, die Forderung gestellt 
werden, dass das Gesetz immer ßine b es tim m t e Ver pfl i eh tun g enthalte, 
nicht aber nur einen Wunsch oder Rath. Es mag sein, dass die Verpflichtung 
nicht unbedingt ausgesprochen ist; sondern nur unter gewissen Voraussetzungen, 
(wie z. B. ein grosser Theil des bürgerlichen Rechtes;) allein wenn diese 
Voraussetzung eintritt, dann muss ein beatimmtes Handeln oder Unterhwen 
vorgeschrieben, auf Ungehorsam ein entsprechender Rechtsnachtheil gesetzt 
sein. Ein Wunsch oder Rath kann nur theilweise, selbst gar nicht, befolgt 
werden; damit aber ist die Aufgabe des Staates , die Rechtsordnung im 
Umfange seiner Wirksamkeit und Zuständigkeit festzustellen und aufrecht 
zu erhalten, nicht erfüllt. Und welche Stellung hätten Richter und Voll
ziehungsbeamte zu einem blossen Wunsche? Ein blosser Rath oder Wdnsche 
des Staates mag an der Stelle sein gegenttber von blossen Interessen der 
Bürger, wo es diesen freisteht, ob sie ihren Vortheil erreichen wollen oder 
nicht. Zuweilen wenigstens kann es gerathen sein, dass der Staat auch in 
Beziehung auf eine gegen ihn einzuhaltende Handlungsweise, die er entweder 
an sich nicht erzwingen kann, oder wenigstens itzt noch nicht erzwingen 
will, blosse Ermahnungen an die Bürger richte. Allein wo es sich vom Re eh t e 
handelt, da steht auch immer eine Verpfilchtong gegenüber, und da ist fQr 
den Staat, der nicht nach Belieben auf Recht halten oder nicht halten darf, 
nur eine entschiedene Vorschrift möglich 1). 

alle diejenigen Beatimmungen und Einrichtungen aufzuzählen, welche, a1a blosa theoretlseher 
Art, aua eine,m Strafgesetzbuche verwiesen werden aollen. Und wenn er auch in einzelnen 
Puncten zu weit gegangen sein, oder den Gedanken, von welehem es aich hier zunächst handelt, 
nicht strenge featgebalten haben sollte, so muss man sieb doch mit ibm einverstanden erklireo, 
wenn er Folgendes ala l!'ehler rügt: die Aufstellung eines Strafzweckes; die Bestimmung einOI 
allgemeinen Begrift'ea von Verbrechen i dle Reibung der strafbareu Handh1ngen unter allgemeine 
Gesicbtspuncte (Klassiflcation derselben); Aufätcllnng allgemeiner d. h. keine bestimmle Vor-
1chrift enthaltender, Grundaätze im Eingange der einzeluen Hauptstücke; albuviele und wiuen-
1chaftlicbe Eintheilungen. 

1) Vgl. Zacharii, Vierzig Bücher vom Staate, Bd. lV, 8.18. - Die Erfahrung der J. 18'8 
und '9 hat in Deutschland den Satz, dass der Staat in Beziehung auf die Recbtaordnung nicht 
bitten und ratbeu, sondern 1lillachweigen oder befehlen (aber dann uatiulich auch volhiehell) 
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Das Gesetz darf, fdnftens, nichts unmögliches vorschreiben. - Die 
Nachtbeile eines solchen Fehlers sind gross und mehrfältig. Entweder wird 
der Vollzug gar nicht versucht, weil Bürger und Richter die Unausführbarkeit 
einsehen; dann leidet wenigstens das Ansehen des Gesetzgebers, und zwar 
auf doppelte Weise , wegen seines Unverstandes, und durch die Nicht
beachtung seines Befehles. Oder aber es soll das Angeordnete durchgeführt 
werden; dann wird zunächst eine U ngerecbtigkeit begangen gegen Den, 
welcher zur Leistung einer U runöglichkeit genöthigt werden will, und dabei 
dann irgendwie Schaden hat; schliesslich aber ebenfalls das Ansehen des 
Gesetzgebers wegen seines Mangels an Urtheil beeinträchtigt. In beiden Fällen 
aber ist ttberdiess keine wirkliche Regel für das Verhältniss vorhanden, welches 
geordnet werden sollte. - Es ist natürlich unthunlich, alle denkbaren Fälle 
einer U n.möglichkeit aufzuzählen t um vor ihnen zu warnen; der richtige 
Gedanke ist nur ein einziger, allein Art und Zahl der möglichen wider
sinnigen sind unbeschränkt. Nur als Beispiele und Wegzeiger mögen daher 

folgende Bemerkungen dienen. Eine Unmöglichkeit kann eine thatsäch
liche oder eine rechtliche sein. Das Gesetz ordnet i. B. eine that-

• 
sä c h 1 i c b e Unmöglichkeit an, wenn es entweder eine mit den Naturgesetzen 
im Widerspruche stehende Vorschrift giebt 1); oder wenn es eine die mensch
lichen Kräfte überhaupt, oder wenigstens eine die Kräfte des zunächst 
Betreffenden tlbersteigende Leistung verlangt 1); oder endlich wenn es eine 
Handlungsweise vorschreibt, welche mit den Grundsätzen der Gütererzeugung 
unvereinbar ist •). Eine r e c h tl i c h e Unmöglichkeit dagegen ist es unter 
Anderem, wenn ein Gesetz einem Gebote der Verfassung des Staates geradezu 
entgegentritt '), oder wenn es unvereinbar ist mit einer als obersten leitenden 

mu!lff, reichlichst bestätigt. AJle die unzähligen „Auf'rute", ,.Ansprachen", ,.Proclamatiooeo" u. ,. W'• 

haben nie ihren Zweck erreicht, wohl aber die Schwäche der Regierungen bewleaen, somit das 
Uebel schlimmer gemacht. Man mag dem Volke rathen in Beziehung auf Flachsbau, auf 
Venneidung von Gemüthsbewegungen oder SpeisengenuSIJ zu Cholerazeit, auf Vorsicht bol 
Auswanderung i allein man muss geb l et e n oder ver b i et e n, wenn man verrätherische 
Vereine beseitigen, zu Gewalttbaten drängende Volksversammlungen verhindern, Einschüch
terungen bei Wahlen aut1ialten will, oder man rathe etwa noch einmal ab, ehe die volle 
strafende und niederwerfende Staatsgewalt in Anwendung kommt ; allein nur dann, wenn man 
gegen die Unfolgsamen alsbald mit siegreicher Macht einschreiten kann und will Sonst -
1chweige und dulde man. 

1) Ein Fall dieser Art war jenes württembergische Gesetz, welches auf eille gewlsse Gattung 
von Wilderei Zwangsarbeit von zwei Jahren länger ala L6benszeit setzte. 

1) Wenn ein Gesetz eine bestimmte Strafsumme ansetzt, so kann diese das ganze Vermögen 
des Schuldigen übersteigen. 

S) Geseb:e solcher Art verlangen z. B. diejenigen Soclalisteo, welche ein bestlmmtea Mi
nimum von Arbeitslohn als allgemeine Vorsc.hrltl setzen wollen. Leicht könnten nämlich die 
Marktpreise einer Waare sich so stellen I dass nach Abzug dea Werthes der Rohstoffe und 
Verfe11igungskosten Im Ganzen nJcht so viel Ubrig bliebe, als nach einem solchen TariCe H 
bezahlen wäre. 

4) Wenn ln einer Verfassuug1-Urkuode der Grundsatz aufgestellt ist, dass dAS Rellgion1-
bekenntniss keinerlei Einfluaa auf die bürgerlichen Rechte haben dürfe: 10 iat ea eine rechtliche 
Unmöglichkeit, durch ein Geaetz gegen jüdische Wucherer Irgend eine elgenthümlicho Be-
1timmung zu geben, oder über die Zeugenauuagea von Schaeher J 11 den etwa&a festzWtetzoo. 

T. ldobl, StMWecbt. Bd. n. 28 

• 
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Grundsatz aufgestellten Vorscbrüt, und auch nicht einmal als eine Ausnahme 

von demselben gelten kann 1). 

Eine sechste Forderung ist, dass das Gesetz für all e Staats an g e -
hörigen gleichmässig gültig sei. Allerdings gilt dieser Grundsatz 

nicht bei jenen Völkern, welche eine Persönlichkeit des Rechtes je nach 
der Stammeseigenschaft des Einzelnen annehmen, und wo somit. ein Gesetz 
nur je für eine bestimmte Nationalität erlassen werden kann 1). Es hat 
ferner diese Regel wenigstens keine unbedingte Anwendung auf jene Staaten, 

in deren Verfassung wesentlich ein Unterschied verschiedener Stände be

gründet ist, (wie in Theokratieen und Aristokrat.ieen,) weil hier die Auf

rechterhaltung der politischen Stellung ein eigenthümliches Recht auch in 
manchen zunächst mit der Regierung des Staates nicht in Verbindung 
stehenden Lebensverhältnissen nöthig machen kann, so im Erbrechte, im 
Eherechte, im Strafrechte. Allein in den mehr oder weniger volksthttmlicb 

geordneten Rechtsstaaten der Neuzeit ist der Grundsatz der Gleichheit Aller 

vor dem Gesetze, also der gleichen Gültigkeit des Gesetzes für Alle I ein 
hoch gestellter, Verstand und Gemttth beherrschender. Und in der That 

begreift sich auch dieser Drang nach Gleichheit des Gesetzes vollkommen. 
Nur mit ihr kann sich das Selbstgefühl des Menschen und des Ilnrgers zu

frieden stellen. Dnrch sie ist die Uebersichtlichkeit und Einfachheit der 

Rechtsordnung, so wie der zu ihrer Handhabung bestimmten Staatsanstalten 
bedingt. Gleichheit der gesetzlichen Vorschriften allein sichert gegen unge
recht~ Begünstigungen der Einen und ungerechte Vernachtheiligung der 
Anderen. Sie endlich ist fUr den V crkchr unter den Angehörigen desselben 

1) Eine rechtliche Unmöglichkeit dieser Art war es, wenn In einem Entwurfe zu einer 
Ansträgalordnu.ng rur den dcutschco Bund einer Seits als Grun<lsacz MU[gcstellt war, Jus daa 
gewählte Austrä.galgerlcbt den Ihm übertragenen Rechtsatreit ohne allen Einttusa des Boodes
t,,gea zu l e lt eo und za entscheiden ba bc; anderer Seits aber der ßuo destag das Recht haben 
aollte, die Ansicht dca Gerichtes, nach Jahresfrist das Urtbcll noch nicht fällen zu können, n 
1niasbl1Jigcn. Vgl. 111etoe Josliz-Verfäa1mng des d, B'a, S. 12,1 fg. 

i) Allerdings iat du System dea persönlichen Rechtes la unseren g eo r d n e c e n europäischen 
Staaten schon seit vielen Jahrhunderten ven1chwuodeo. Allein ea Ist dasselbe eine so notb
wendige G~tnhuog In gewissen unvollkommenen staatlichen Zustilodco, namentlich wo Er
oberer und Eroberte von gunz verschiedener Gcsi1tlg11ng und ohne gegenseitige Aunäherung 
naammeowoboeo, dau e. sieb auch zu unserer Zoit und durch Europiier immer wiedol' erzeugt., 
wo die Bedingungen dazu l1cstcben. Bo itzt z.B. im en.gliscben Indien, wo die Europäer ganz 
nach englischem Rechte leben, VOQ den Eingeborenen aber in Ch·ilsachcn die !iluhammcdaner 
nach dem Koran und seinen Ausltgcrn, die lliudu nach Hindun„'Cht, die übrigen Stii.aune, 
z. B. Armenier, Parsen, Pcguaner, nach ihren Lnnclcsrcc:hten, lnsoferne sie zu btschaffen sind, 
endlich siimmtllche Eingcborenell in den Gouvernements von Bengalen und Madras in Straf• 
ucheo nach dem muhammedanlschen Gesetze gcrkhtct werden. So 1n Algerien, wo 11ucb In 
den anerkannt frani!ösischen Besitzungen nur die EurOJJiier nach dem Code, die Aralier und 
Kabylen aber nach dem muhammedanischeo Rechte leben. Yg1. über diese Art von Hechts• 
ordouog: Bavlgny, Geacblchle des r. R.'s im lLA., 2. Aufl., Bd. II, s. 115 fg.; Eichhorn, 
Deutsche 8taal8• und Rcchtsge.~l'hlchto, 4. Auff., Dd. I, S. 285 fg., (über die Zustände nach der 
Völkerwanderung;) M o r I e y , Analyticnl digcst of c&&es on appeal from lndia.. Lond. , 18!>0, 
namentlich die Vorrede, (über die indischen Zustände;) Kalil Ibn Ishak, Preda de Juria-
prudence maawmane, trad. par Perran. Par., llHS/;"JO. 1-III, ,, (für Algerien.) 
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Staates eine unschätzbare Bequemlichkeit. Ftlr alle Staaten dieser Art also 

ist die Forderung unbedingt zu stellen. Und zwar natürlich in dem Sinne1 

dass die Gleichheit eine notbwendige Eigenschaft ist 1 welche neben den 

ftbrigen Bedingungen einer guten Gesetzgebung nicht fehlen kann; nicht 

aber etwa so, dass blosse Gleichheit alle anderen Vonüge ersetzen könnte, 

und ein an sieb verwerfliches Gesetz gebilligt werden müsste 1 weil es fttr 
alle gleich wäre 1

). - Ein zureichender Grund zu Ausnahmen besteht da, 
wo überhaupt der Grundsatz zur Geltung gebracht werden kann und muss, 

in keiner Weise. Selbst in einberrlichen Staaten mag die Gemeinschaft des 

Rechtes füglich ftlr Alle aufrecht erhalten werden; ja es ist sogar der Fttrst 

· ihr zu unterwerfen in allen Beziehungen des Privatlebens, und wo nicht 

etwa verfassungsmässig hinsichtlich der Nachfolge in gewisse Güter, der 

Kronausstattung oder der besonderen Aufsicht auf die Mitglieder des regie

renden Hauses eigene Vorschriften gegeben sind. Am wenigsten ist es auch 
nur anständig, für den Fiscus eigenes Recht zu gründen und ihm die 
schmähliche Erlaubniss zu geben, sich Verbindlichkeiten zu entziehen, zu 

deren Erfüllung das Gesetz jeden Anderen nöthigt, oder Vortheile zn er

langen 1 welche dem Borger als ungerecht und unehrenhaft untersagt sind. 
Die, allerdings auch versuchte, V crtheidigung anderweitiger Ausnahmen 
beruht entweder auf Verwechslungen der Begriffe oder bezieht sich aof 

staatliche Zustände, welche sich zufälliger und den Grundsätzen zuwider

laufender Bestandtheile nicht haben entledigen können. Blosse Verwecbslnng 

ist es nämlich, wenn man die für eine besondere Beschäftigung bestimmte 

eigene Gesetzgebung als eine Abweichung von dem Gesetze der Gleichheit 

crklilren will. So ein eigenes Bergrecht, ein eigenes Handelsrecht. Der 

Grundsatz der Gleichheit hindert nicht, jedes mcnscl11ichc Verhältniss mit 
denjenigen Rechtsvorschriften zn versehen welche am besten für dasselbe 

passen; sondern er verlangt nur, dass Alle, welche in diesem V crhältnisse 
stehen, gleirhmässig nach dem besonderen Gesetze leben sollen. Ebenso 

ist es nur Verwechslung, wenn man Gesetze über bloss örtliche Gegen

stände als eine erlaubte Ausnahme anführen will. Falls sieb ein solches 

Gesetz in der That nur auf eine örtliche EigenthOmlichkeit bezieht, und 

falls es ferner Alle, welche mit derselben in ßerUhrong kommen, der

selben Bestimmung unterwirft, ist. gar keine Ausnahme von einem all

gemeinen Gesetze vorhanden, Gleichheit aber hergestellt, soweit Oberhaupt 

ein Gegenstand für ein Gesetz vorhanden ist. Nur dann wäre eine wirk

liche örtliche Ausnahme, wenn ein an sich im ganzen Staate gegenständlich 

1) Mit Recht macht Zac-hariii, Vierzig ßilcher, Rd. IV, 8. 23, da.raut' auf'merksam, daM 
ein Gt•sctz, wel1•hes a·l I e Unterthanen gleichm.iissig H Sklaven erkliircn oder a 11 o mit der
selben ungerel'hten Strafe b_elegcn wilrdo, wegen der Gleichbett der Belastung noch kelael• 
wegs ein gutes sei. Der Grundsatz der Gleichheit 1ci nur eine condltlo &ine qua non. 

28. 
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gleiches Verhältniss in einzelnen Oertlichkeiten mit verschiedener Gesetz„ 

gebung versehen werden wollte. Ein solches Verfahren muss aber auch 

unbedingt für unerlaubt erklärt und die Einhaltung des Gesetzes ·der Gleich• 
heit verlangt werden 1). Eine unläugbare Ausnahme ist es dagegen freilich 
an sich, wenn in einem Rechtsstaate der Neuzeit bevonugte Klassen mit 

eigenem Rechte bestehen, wie z. B. in den deutschen Staaten seit 1815 

die Standesherren, und wohl auch eine Ritterschaft. Allein es war diess 
lediglich ein durch äussere Verhältnisse anfgedrungener U eberrest frttherer 

staatlicher Zustände, w~lcher sich der vollkommenen Durchführong des 

Rechtsstaates hatte entziehen können; und war so wenig eine aus verständigen 

Granden rechtfertigbare oder gar grundsätzlich nothwendige Ordnung, dass 

vielmehr zu aller Zeit , dagegen als gegen eine Verletzung der Gleichheit 

des Gesetzes Klage geftlhrt und die~es besondere Recht auch in der That 

alsbald aufgehoben wurde, soba.ld die Möglichkeit dazu gegeben schien. 

Endlich noch kann verlangt werden, dass die Gesetzgebung mit s i c h 
aelbst im Einklange sei. - ,Diess aber ist nicht etwa nur so zu ver
stehen, dass keine unlöslichen Widersprüche unter verschiedenen Bestimmungen 

(Antinomieen) vorkommen dürfen; sondern in wesentlich höherer Bedeutung. 
Es sollen die säm.mtlichen Theile der Gesetzgebung von demselben Rechts
bewusstsein getragen werden; demselben Gesittigungszustande angemessen 

sein; dieselben Lebenszwecke , jede Art von Gesetz in seinem Wirkungs

kreise, fördern ; und auf diese Weise ein von demselben Geiste belebtes 
einheitliches Ganzes bilden. Wenn die verschiedenen Bestandtheile der 

1) Bei dieser Forderung iat allerdlnga ein n o r m a l e r atutllcher Za1tu.d vorauageeetlt, 
namentlich alao eine Bevölkel'Wlg, welche auf weaentlich derselben Gesittigungsatufe steht, 
dieselben Lebenszwecke verfolgt, aomlt also eine Einheit des Rechte& und des Staate. nicht 
bloa ertrlgt, aoodem auch verlangt. Bel einem solchen Volke wäre eine kllnstUche Spal• 
tung und eine nach Bezirken aachlleb verschiedene Gesetzgebung nicht bloas ein kindleche. 
tantaat11cbea Spiel, sondern ein Frevel a.n einem natürlich groueo GeaAmmtleben und ein an· 
berechenbarer politischer Fehler. AJleln gerne zuzugeben iat, da88 die Wirklichkeit nicht 
Bberall dieaer Annahme entspricht. Ea giebt auch anomale staatliche Zustände, namentlich 
UJlter anderen solche , lo welchen dllt'Ch irgend ein gcachlchtlichet Ereignia, Pro'1n&en mH 
verschiedenen Stämmen, von verschiedenen Gesittiguogsstufen, somit verschiedenen Bediirfnlpen 
n einer äuaserlichen Einheit zuaammengebracht sind. Hier, aber auch nur hier, mq denn 
auch die Notbwendigkeit einer eigenen Gesetzgebung für verschiedene Theile des Staates be• 
1tehen. Eine Olelchformlgkcit deniclbcn würde entweder vorgerücktere Stämme an ein nur f'iir 
eine tiefere Geslttiguogutufe puaendea, 11omit hier entweder nach Geist oder Umfang ungeoügendN 
Recht schmieden ; oller 11, ber, was kaum besser wäre, einer unauage bildeten Bevölkerung ein 
In seiner EntwlckJung, Feiohelt und 1''relheit unverständliche& und f'Ur sie nicht genugsam 
bindendes Gesetz .anthcilen. Nicht also, weil eine provinzielle Verschiedenheit des Recbtee an 
aich die bessere und naturgemiisse Einrichtung ist; sondern Im Gegentheile nur "11 ein uover~ 
meidlicher Uebelstand würden für einen solchen Stut mehrere neben einander liegende Bezirke 
ftlr Terscbiedenea Recht gebildet, danach denn n atilrlich aucb die Organe der Gesetzgebung 
eingerichtet werden müssen. Beides übrigens nur unter einer doppelten Vorau9'1etzung. Eh1mal1 

dass wenigstens Je in dem provin~lellen \Virkungskreise das Gesetz mr Alle dasselbe sei. 
Zweitens, dau der Staat alle erlaubten und von der Staatsklugheit gebilUgten Mittel ao:r:u
wenden habe, um ein gleichförmig gebildetes Volk, damit aber aoch die M.öglicbkelt einer 
allgemeinen Staatagesetzgebnng, zu erlangen. Die Spaltung darf nur all ein weaeollich voriiber
arebeoder Zuatand betrachtel werden. 
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Gesetzgebung abweichende Richtungen verfoJgen, so wird nothwendig auch 
die Einheit des Volkslebens gestört, und es kann nur eine Unklarheit nber 
Recht und Pflicht und Ober die .Aufgabe des Staates entstehen. .Anstatt 
als eine auf richtiger Grundlage -ruhende Regel, erscheint dann das Recht 

nur als ein Ausfluss der Laune, und verliert damit einen gross~n Theil 
seines Ansehens und seiner sittlicbenden Kraft. Der Staat kann eich dem 

Vorwurfe entweder der Trägheit und Gleichgftltigkeit in Wegrlmnung 

schlechter und veralteter Anordnungen, oder der Gedankenlosigkeit und 

Planlosigkeit nicht entziehen. - Die Dnrcbfo.hmng einer vollständigen Ein

heitlichkeit ist, wenn nicht grobe Fehler gemacht werden, natürliche Folge 

einer gleichzeitigen Entwerfung, oder wenigstens Verbesserung, der ge

eammten Gesetzgebung des Staates. .Allein sie kann auch, freilich mit 

grösserer Mühe und nnr bei beständigem Festhalten des Gedankens, erreicht 

werden bei einer eich in der Zeit folgenden gesetzgeberischen Thätigkeit. 

Nichts aber wäre unrichtiger, als wenn man die Einftthrnng von Verbesserungen 
und Weiterbildungen ·des Rechtes für unvereinbar erachten wollte mit einem 

solchen Festhalten des gemeinsamen Geistes. Weiterbildungen sind schon 

an und für sich nichts als Verfolgungen desselben Gedankens in bisher nnr 
vernachlässigten Lebensverhältnissen und logische Folgerungen i und es ist 

• somit ihre Gote recht eigentlich bedingt durch Verbleiben auf der bisherigen 

Grundlage. Von den Verbesserungen aber besteht ein bedeutender Tbeil 

gerade in der Beseitigung von Widersprttchen und sonstigen Hindernissen 

klarer Einheit des Rechtes ; so dass auch hier nur die eigentlich neuen 

Gedanken in einen Widerspruch mit dem vorliegenden Grundsatze kommen 

können. Unter diesen wird nun freilich eine Auswahl in der Richtung der 
Gesammtvorschriften gemacht werden müssen ; allein diess ist noch keines

wegs ein Beweis von minderer Tauglichkeit. Und sollten wirklich Ver
besserungen nöthig sein, welche ganz unverträglich wären mit dem Geiste 
des bisher bestehenden Rechtes, so wäre diess weder ein Grund zu einer 

Unterlassung, noch zu einer Verkümmerung derselben, sondern vielmehr zu 

einer vollständigen Aenderung des Ganzen in itzt als Bedtlrfniss erwiesenem 

Sinne 1). 

§ 9. 

Forderungen hinsichtlich der Form der Gesetze. 

Es wäre eine nicht zu rechtfertigende U ebertreibung, die Form der 

Gesetze dem In h a 1 t e an Bedeutung gleichzustellen. Ein formell ganz 

tadelloses Gesetz kann sehr verkehrte Sätze enthalten; ein schlecht gefasstes 
mag bei aller Noth, welche es den Auslegern und den Gehorchenden macht, 

1) U eber Innere U eberelnedmmung der Oesetse 1. Z a eh a r l i, Wlaeuchr.ft der Geaets• 
geb1111g, 8. Sta; Bentbam, Prtnclplea or the Clvil Code, 1D den Werken, Bel. I, 8. m tg. 
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einen unverwliBtlich guten und grosscn Gedanken feststellen. .Allein dessen 
ungeachtet ist eine gute formelle Beschaffenheit der Gesetze von hohem 

Werthe. Der Wille des Gesetzgebers erscheint nur in der ihm gegebenen 

Form, und nur in dieser ist er zu befolgen. >So wie die Worte sind, so 
ist das Gesetz, c sagt Bentham mit vollem Rechte 1

). Drücken dieselben 
den Willen des Gesetzgebers falsch aus, so wird .nicht er, sondern irgend 
etwas Anderes befolgt; sind sie undeutlich, so entsteht Zweifel, Streit und 
vielleicht wieder die Ausfühi·ung nicht gewollter Sätze; sind sie unbequem 
und ungeordnet, so kann leicht ein Tbeil übersehen werden. Und so hat 

jeder Fehler der Form seine sachlichen üblen Folgen. Da nun ohne Zweifel 
die gute Abfassung eines Gesetzes eine schwierige Aufgabe ist, so sind 
die Regeln einer solchen Arbeit um so umsichtiger zu erforschen. 

Wir könnea ein Gesetz nicht für formell tadellos erklären, wenn es 
nicht folgende fünf Forderungen erfüllt: Es muss an und für sich verständ
lich und seinem Sinne nach unzweifelhaft sein. Es muss den wirklichen 

Willen des Gesetzgebers enthalten. Es muss kurz sein. Der Stoff' muss 
richtig eingetheilt und zum Gebrauche bequem augeordnet sein. Es soll 

der Gesetzgeber die für ihn passende Sprache reden. 

Die Regeln aber, welche zu Erreichung dieser verschiedenen Eigen

schaften führen, sind nachstehende: 

I. Unzweifelhaft erste formelle Erforderniss eines Gesetzes ist, dass 

es verständlich sei. Ein unverständliches Gesetz erfiillt seinen Zweck. 
ein Beitrag Zlll' Rechtsordnung zu sein, nicht; die Zumuthung, es zu 

handhaben, ist an sieb widersinnig und. verletzend für die Richter, da 
ihm ein Handeln nach Willkt1r zngemuthet wird; dem Bürger Gehorsam 

gegen eine ihm unverstündliche, also unbekannte, Vorschrift zuzumuthen, 

ist ungerecht. Aber es muss allerdings diese Forderung der Verständlichkeit 
selbst richtig verstanden, es darf nichts unmögliches verlangt werden. Vo1· 
Allem kann natürlich nur eine Verständlichkeit für Solche verlangt werden, 

welche die erforderliche allgemeine Bildung besitzen, um abstract ausge
drückte allgemeine Rechtssätze zu begreif eo. Sodann wäre es eine völlige 

Verkehrtheit, zu erwarten, dass jemals der rechtsungelehrte, wenn schon 
im Uebrigen verständige und mit allgemeiner Grundbildung versehene Bürger 

auch das tadelloseste Gesetz in der Weise verstehen könne, wie der Rechts
gelehrte. Ihm wird die Einfügung in das ganze Rechtssystem, werden die 

gegenseitigen Beziehungen und Folgerungen der einschlägigen Lehren, die 
feineren Anwendungen und Consequenzen der allgemeinen Sätze niemals 
von selbst einleuchten, und selbst vielleicht nach erhaltener Erklärung nicht 

vollständig begreiflich sein. Das Gesetz sei also verständlich, und zwar 

1) 8, Bentbam, View of a complete Code of Lalwe, {Worlu, Bd. W, S. 207.) 
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gemeinverständlich; allein unter Voraussetzung der gehörigen Fassungskraft 

f1lr die verschiedenen Zwecke. 

Zur Erfüllung dieser Forderung ist aber die Befolgung einer grösseren 
Anzahl von Regeln nöthig, als der erste Blick zeigen möchte. 

1. Vor Allem ist erforderlich, dass das Gesetz in der Landessprache 
abgefasst sei. Es gehört in der That die ganze Macht abstumpfender Ge
wohnheit, welche am Ende auch das Widersinnigste ohne Staunen erträgt, 

dazu, um sich auch nur die :Möglichkeit eines andern Zustandes zo. denken. 

Die Mittheilung einer Vorschrift in einer Sprache, welche der übergrossen 

Mehrheit völlig unbekannt ist, und welche selbst von den Gelehrtern doch 
kaum je so vollständig und in allen Feinheiten verstanden wird, wie die 

Muttersprache, ist der Gipfel der Verkchrtheit und des Unrechtes. Ob 
diese fremde Sprache an nnd für sich eine schöne, und ob sie insbesondere 

für rechtswissenscbaftlichen Gebrauch besonders ausgebildet ist, kann keinen 

Unterschied machen; ebenso nicht der Gegenatand des Gesetzes, denn. auch 

z. ß. das bürgerliche Recht soll der Bürger und Richter den Worten nach 
vollständig verstehen können 1). - Die eiuzige, aber auch in der That eine 
nie ganz zu beseitigende, Schwierigkeit hinsichtlich der Sprache der Gesetze 
ist die Auffindung eines richtigen V crfahrens für solche Staaten, deren Be
völkerung aus verschieden redenden Stämmen zusammengesetzt ist. Es ist 

unläugbar, dass jeder dieser Stämme verlangen kann, das Gesetz in seiner 

Muttersprache mitgetheilt zu erhalten; die Bevorzugung einer einzigen unter 

den Landessprachen, etwa der von der Mehrzahl gesprochenen, wäre eine 

eben so grosse Ungerechtigkeit und Widersinnigkeit, als die Wabl einer 
ganz fremden Sprachei). Da es nun unmöglich ist, ein Gesetz von grösserem , 
Umfange, etwa gar ein ganzes Gesetzbuch, in mehreren Staaten vollkommen 
gleich abzufass~n 8

) ; und da auf der anderen Seite . eine materielle Ver
schiedenheit der Gesetze je nach der Muttersprache der sie Anwendenden 
ganz widersinnig wäre: so bleibt allerdings nur übrig, eine bestimmte 
Sprache als die Grundsprache zu erklären, zu gleicher Zeit amtliche Ueber

setzungen in allen andern im Lande üblichen Sprachen zu verkünden, endlich 

t) Die hier aufgestellten Biltze zq vertheldigen , iat llberflilJJ8lg. Sie 11lnd von un bedlngtor 
Wahrheit für alle Stßatcn und Verhiiltniisse. Und ea kann selbst nicht zugegeben werden, waa 
Zach arl ä, Vierzig Bücher, Bd. IV, 8. M, behaupt-Ot, dasa eine Gesetzgebung in fremder Sprache 
für Theokratieen uötblg oder wenigateo.9 erspricssllch sei. Warum soll du Gotteageeets nicht 
Jedem bekannt sein? N11r wo absichtliche Tiluachung vou Selten selbst W1glaubiger Prle&ter 
atatttlndet, mag die Geheimhaltung dC11 Gesetzes ein ßeherrachuugiimlttel aeln. Allein Heuchelei 
tat keineawep nothwendlg in der Theokratie. 

t) Ea Ist hier nicht der Ort, die acbwicli,re },'rage der Btaatakaut sg erörtern, ob und wann 
eine verscbie1len redende Bevölkerung im Btaate durch allmälige 1yatematlscbe Beseltlg-uog der 
Nebeneprachen zu einem einhcitll<'hen Volke verachmol.r.en werden kann. Der oben angenommene 
},all lat der, daJia tbatsäcblieb die Ver11chiedenbeit noch besteht. Da diese nun besten }"alle1 
Jahrhunderte lang nach der Zwiammenftlgung der verschiedenen Stämme der Fall iat, ao mu11 
aJlcrdlngs l<'ilrsorge getroffen werden. 

3) Vgl. hierübez M e IJ er , Do la Codißcatlou, S. 106. 
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fttr den Fall einer Abweichung zwischen dem G~ndtexte und einer U eber

setzung den erstern als massgebend zu erklären 1). Allein man darf sich 

freilich nicht verhehlen, dass dieses einzige Auskunftsmittel seine bedeutenden 

U ebelstände hat. Besten Falles ist es eine weitere Arbeit und eine, viel

leicht nicht unbedeutende, Verzögerung. ~odann wird es vielleicht schwer 
sein, für alle solche Uebersetzungen tüchtige, d. h. sowohl rechtsvcrstAndige 

als mit der Sprache vollkommen vertraute 2) Bearbeiter zu finden; in manchen 

Fällen ist die eine oder die andere N ebenspracbc noch nicht gebildet genug 

zur .Ausprägung scharfer Reclltsbcgriffc. Endlich hat die Bevorzugung des 

Urtextes gegenüber von Abweichungen der Uebcrsctzungen die üble Folge, 

dass der Staat ein anderes Recht handhabt, als er selbst verkündet hat; 

und doch kann nicht etwa umgekehrt die Ucberset.zung vorgezogen werden, 

weil dicss eine U ngleicliheit des im Staate geltenden Rechtes ohne Sinn 
und Zweck zur Folge hätte. 

2. Das Gesetz ist nicht bloss für die Richter zur Anwendung, sondern 

auc4 und zunächst für die Bürger zur Befolgung bestimmt. Es ist daher 

nöthig, dass die Sprache des Gesetzes eine möglichst. gemeinverständ

li ehe sei, d. b. eine solche, dass der auch nicht rechtsgelehrte Bttrger 

wenigstens den unmittelbaren Sinn der Bestimmungen versteht. Hierzu 

werden aber zwei Mittel dienen. - Einmal, wenn die auch ans anderen 

Gründen notbwcndige und daher anderw~s bereits verlangte ') Forderung 

eingehalten wird, bei der Abfassung des Gesetzbuches wissenschaftliche 

Form nnd Sprache zu vermeiden, und sich an die Darstellungsweise des 

gemeinen Lebens zu halten. Ein Gesetzbuch ist kein Lehrbuch und bat 

nicht die Sprache eines Philosophen, sondern die der befehlenden Staats

gewalt zu reden ; wobei noch besonders zu bemerken ist, dass die Annahme 

der Ausdrucksweise einer bestimmten Schule um so weniger rät-blich ist, 
als die wissenschaftlichen Ansichten, und mit ihnen der Sprachgebrauch, 

häufig zu wechseln pflC'gen, und dann selbst fftr den Fachgelehrten aus 

dem Gebrauche einer verlassenen Auffassung und Darstellung eine weitere 

Schwierigkeit entsteht, während der einfache Ausdruck des unmittelbaren 

Lebens weit länger bleibt und verständlich ist•). - Zweitens ist ein richtiger 

1) 8. Kt t k a, Ueber Abfaasung der Gesetzbücher, s. 148 fg. - Wenn übrigens dieser 
8chri011tcller g1aubt einen Unter11chied zwischen sokhen Provinzen m&eheo zu sollen, in welchen 
die Richter mit der allgemeinen Lantle-,sprache vertraut zu sein, und denen, In welchen t1le 
derselben unkundig z.a sein pflegen, und wenn er für letztere die 11.mtlicbe Ucbersc~ung nls 
Urtext zu erkliiren vorschl iigt: so möchte es doch weit elnfac•her und richtiger sein, von jedem 
Beamten clea Staatea eino Kenntnis• der Hauvtsprachcn JiU verlangen. Die Forderung Ist in 
keiner Weise übertrieben. 

f) Mit Recht macht KltkR, L a. O., B. 149, gcstilt:r.t auf' Erfahrungen Im österreichischen 
Staate , aufmerksam auf die N otbwondigkcit, nur Rechts g e 1 c h r t e zu U ebersctz.ern au ver-
wenden. 

3) S. Im vorangehen•len i, 8. 431. 
') Unr.weitclbaft ist gegen diese Regel io den meisten der neueren deutschen Gesetzbücher, 
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Gebrauch technisch er Ausdrücke sehr erspriesslich. Allerdings muss 

es als erste Regel gelten, dieselben zu venneiden, wo sich der Gedanke 

in der gewöhnlichen Sprache des Lebens eben so scharf und unzweifelhaft 

-ausdrficken lässt. Allein nicht selten würde der Nichtgebraoch solcher Be

zeichnungen selbst der Gemeinverständlichkeit sehr schaden. Theils nämlich, 
wo sie bereits allgem~in im Gebrauche sind und somit eine neue Bezeichnung 

stören anstatt verdeutlichen würde; theils da, wo nur eine schwerfällige 

Umschreibung an die Stelle gesetzt werden .könnte. Hier also ist die Bei

behaltung das richtige Mittel zur leichten Verständlichkeit; nur muss aller
dings einmal eine bestimmte Erklärung gegeben sein 1). 

3. Es muss in jedem einzelnen Punkte unzweifelhaft sein, was der 

Gesetzgeber aussp1icht. Dem aber ist nicht so, wenn das Gesetz entweder 

zweideutig, oder wenn es dunkel ist. Im erstern Falle weiss der Leser 

nicht, w e 1 c b e von zweien, an sich beide möglichen, Sätzen das Gesetz 
wirklich bat aussprechen wollen; im andern Falle ist der gewählte Ausdruck 

von der Art, dass er keinen bestimmten Sinn eher als irgerrd einen andern 
giebt, und somit der Verstand vollkommen unentschieden bleibt. Die Folgen 

einer solchen fehlerhaften Auffassung bedürfen keiner ausführlichen Erörte
ru11g, denn es ist an sich klar, dass die künstliche Auslegung, zu welcher 

nothwendig gegriffen werden muss, für die Masse der BOrger unmöglich, 

für die Rechtsgelehrten aber nur allzu leicht die Veranlassung von Meinungs

verschiedenheit ist. Hieraus aber entsteht Unbehaglichkeit, Unsicherheit 

des Rechtes, und oft ganz unverdienter Schaden '). Die richtigen Wege 

zur Vermeidung dieser Fehler sind aber folgende: - Es ist dieselbe 

namentlich der Strafgesetzbücher, in auffallender Welse verstossen. Der Fehler rächt sieb nan 
aber anch, seitdem es sieb von der Einf\ihrun&' von Schwurgerichten handelt, aaf eine eben ao 
unerwartete al.8 empfin dllche Weise. Wenn bisher wcnigatena der R I c b t er durch die wissen-
1cbafll khe 1-'assung des Gesct.ic.a nicht wcsentllch gehindert war, s.i ändert 1leh dtess ttzt sehr, 
aelt über dle Tbatsacbe durch Rechtsuogelehrte entschieden werden 110ll. Die Slcherbeit der 
gRnien Rccbtsordonng steht dabei auf dem Spiele; denn es leuchtet ein, dass die gesetzllcbea 
Bestimmungen, 110 weh sie von Geschworenen aur Anwendung r.u bringen eind, so gefual 
sein mfü1sen, dass sie auf eine auch rur nicht Jurlatl.lcb Gebildete ventiodUche Frage r.orück
gefil h rt werden können. Die Sache l11t von der Bede11tun![, dua sie in Jedem Staate, welcher 
zur EintiihTUog von Schwurgerichten schreiten wlll, eine genaue Prüfung erfordert, ob nicht 
wenigstens der Thcil der St.rllfgesetze, welcher .sieb auf die Thatsachen bedeht, gleiehzeltlg 
mit der neuen Einrichtung einer Umarbeitung unterworfen werden m\188, S. bieriiber die sehr 
treffenden Bemerkungen von G e I b , Re form des d. Rech tale bena, S. 145 fg. 

1) Vgl. Bcntbam, Vlew, 8. 208. Im Uebrlgen 1-t es wunderlJch, dass Bentham, weleber 
aleh so entsehieden gegen die technischen A11sdrücke erklärt, (welche freilich in Eogland bar
barisch genug eind , ) nicht nur ael bst el ne so grosse Menge neuer Worte 11chatn, welche doch 
nichts anders sind, als eben auch technl.&che Bor.clchoungen Dllr anderer Begriffe, 1oodern auch 
eine Ausprägung neuer Worte f"dr bestimmte Gedanken theoretisch eU'rigat vertheidigt. 8. eeine 
Nomography, Worlu,aBd. III, 8. 977, Der grone Logiker lat hier bei dem Tummeln eloea 
8teckeopferdea selbat ln Widersprilcbe verfallen. 

1) 8. bei Ben t h am, N omography , 8. i39 .fg. etne eehr autfilhrllcbe, allein alob In Frcmd
arttgea verlaufende A nselnaodorsetzung dleaer Dlnge. Ferner den a e I b e D In den Princlplea 
or the Civil Code, (Worlu, Bd. I, 8, 525.) 
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Sache immer mit demselben Worte zu bezeichnen 1). Einer, noch 
ttberdiess falschen, Schönheit des gesetzgeberischen Ausdruckes die Ge~iss
heit des Rechtes zum Opfer zu bringen durch eine Abwechslung der Be
zeichnungen, ist eben so thörkht als schädlich. - Dasselbe Wort darf 
nicht in zwei verschiedenen Bedeutungen gebraucht werden 11). Hieraus 
können nur Zweifel über den Sinn jeder Stelle, in weJcher das Wort vor
kommt, entstehen, möglicherweise die grössten Missverständnisse des Willens 
des Gesetzgebers. - Es darf kein Wort gebraucht werden, welches ausser 
dem zunächst in Frage stehenden Begriffe auch noch Weiteres bezeichnet, 
weil der Leser zweifelhaft werden kann, ob nicht auch dieses Letztere 
unter die Regel zu ziehen sei, wofür diese doch nicht bestimmt ist•). -
A usnahm~n, Beschränkungen und jegliche Art von Modifi cationen 
der allgemeinen Sätze sind an den gehörigen Orten anzubringen, nnd so 
zu bezeichnen, dass kein Zweifel ist, auf welche Fälle sie gehen sollen. 
Dabei mag als allgemeinste Regel gelten„ dass, we1m eine solche Ausnahme 
n. s. w. sich nur auf Einen Satz bezieht, sie sogleich mit diesem zu ver
binden ist; dass aber, wenn sie auf mehrere soll angewendet werden können, 
sie mit. genauer Bezeichnung derselben ihnen unmittelbar nachfolgt'). -
Endlich dürfen die Sätze nicht verwickelt sein, d. b. nicht verschiedene 
selbstsUindige Bestimmunge.n in eine und dieselbe grammatikalische Ver
bindung bringen, weil hier leicht Zweifel t1ber deren eigentlich gewollte 
Beziehungen entsteht ri). 

II. Ist dafür gesorgt, dass das Gesetz Oberhaupt verständlich und un
zweifelhaft spreche, so ist nun als eine zweite nicht minder wichtige Aufgabe 
zu bewerkstelligen, dass dassc lbe den wirklichen W i 11 e n des G es et z
g e b e r s ausdrücke. Oder mit anderen Worten , es ist zu verhindern, dass 
nicht etwa durch eine fehlerhafte Abfassung Rechtssätze verkündigt werden, 

1) 8. B entham, Nomograpby, 8. NT; Kltka, Verfahren bet Abfaaung der Oeaeu:bllcher, 
8. 109. 

1) S. Benth11m 1 dA.88. 
5) B. Bentb11m, a. a. 0., 8. i5S. 
4) Weno ßentbam, a. a. O., 8. 259, die Regel aufstellt, dass alle Ausn1thmen und Modl

fiC'11tioncn, wclcho Kicb auf mehr ala Elncn Sau beziehen, voranzustellen seien: 80 lBt t1leH 
wohl in den meisten Fiillcn ganz 11.Dmöglicb, und Immer wohl unzweckmässig. Er ist der Ao
aicbt, dass auf diese Weise eine, wenn auch nur vorübergehende, falsche Auffassung (als seien 
die S~t~e ganz all~emein und unbedingt gegeben) und die doppelte Mühe des Bl'.grclfen, und 
nlsbald wieder theilwciseo Umiindern11 Termieden werde. Allein gerade das OegenthcU l•C 
rkhtig. l>er natiirlicho 01mg de.-s Denkens ist, zuerst den allgemeinen Satz zu begreifen, uud 
erst llann dio thcilweiscn und hcdingtcn Ausnahmen ln11 Auge za fa.ssen. Letzlere sind j11, gar 
nirht verBt.iindllcb, wenn man nicht erst weiss, wovon 11ie auszunehmen sind, oder welcher Snt.. 
ve1fünlert werden soU. lind nol'h weniger ist der Grund stichhaltig, dass bei einer nach -
gesetzten Ausnahme leieht zweifelhaft sei, ob sie sich nur auf den o;ichstcD oder auf mehrere, 
und dnno auf wie viele, Siitzo beziehe. Diesem Zweifel ist durch eine richtige Bezeichouug 
11chr einfach YOrzubeugea; und wird eine solche nicht beigefügt I so Ist dit, AW1dehouug der 
Beziehung boi einer Vor an setz u n g eben so wohl zweifclhatt. 

!">) 8. Bentham, Nowography, S. 2tl>. 
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welche gar nicht beabsichtigt ,sind, und welche d~ch befolgt werden milssten, 
weil sie als Gesetz erklärt und an sieb unzweifelhaft sind. Ein Fehler dieser 
Art hat eine doppelte üble Folge. Zunächst ein von dem gewollten verschie
denes, also im Zweifel auch sachlich falsch bestimmtes, Recht. Später aber 
eine Abänderung des Gesetzes , was immer doppelte Mühe und aussellliem 
noch Störung macht. -· Es ist einleuchtend, dass die Vermeidung dieser 
Unvollkommenheit hauptsächlich von der Genauigkeit und scharfen Auf
fassung i,n jedem einzelnen Falle abhängt; jedoch ist es immerhin möglich, 
auch hier einige allgemeine Regeln zu geben. Es muss nämlich unter allen 

Umständen gefordert werden: 
1. Dass die vom ,Gesetzgeber gebrauchten Worte nicht weniger 

aussprechen, als er anzuordnen beabsichtigt. - Diess aber wird en·eicht, 
wenn die verkündeten Worte alle diejenigen Personen bezeichnen, für welche 
das Gesetz eine Vorschrift enthalten soll; alle Gegcnst~de und Verhältnisse, 
auf welche die Vorschrift Anwendung zu finden hat, entweder , vollständig 
einzeln aufzählen, oder sie in einer dieselbe slmmtlich eingreifenden Gesammt
benennung umfassen; endlich die beabsichtigte Vorschrift in allen ihren 
Tbeilen und selbstständigen Sätzen aussprechen. 

2. Dass sie nicht m e b r enthalten. - Dieser Fehler wird begangen, 
wenn durch allzu allgemeine Bezeichnungen Personen und Gegenstände den 
Worten nach dem Gesetze unterworfen werden, welche der Gesetzgeber 
nicht darunter begreifen will ; wewt die gewollten Ausnahmen und Modifica
tionen nicht ausgesprochen sind; wenn eine nur vortlbergehende Vorschrift 
scheinbar als bleibend dargestellt ist; wenn eine Regel als massgebend für 
alle Fälle einer ganzen Gattung erscheint, während sie nur für eine bestimmte 
Art derselben wirklich bestimmt ist. 

3. Dass sie n i c h t s an d er e s enthalten. - Verstösse gegen diese 
Regel mögen , weil leichter zu vermeiden, seltener vorkommen, doch sind 
sie weder undenkbar noch ohne Beispiele. Sie können aber auf doppelte 
Weise begangen werden. Entweder wenn die vom Gesetzgeber gewählten 
Worte den Gegenstand , welchen er zu ordnen beabsichtigt, gar nicht, da
gegen einen anderen, in diesem Falle ganz ausser seinem Willen liegenden 
deutlich bezeichnen ; oder wenn eine ausgesprochene Bestimmung , so wie 
sie nach den Regeln der Auslegung erklärt werden muss, einen von dem 
wirklich beabsichtigten ganz verschiedenen Sinn giebt. 

Dabei ist noch namentlich zu bemerken, dass diesem ganzen Fehler 
weder durch eine die Geschichte des Gesetzes oder die Absicht des Gesetz
gebers entwickelnde Ein 1 e it u n g, noch durch M i t t heil u n g der 
D e w e g g r ü n d e , sondern nur durch eine sorgfältige Wabl des Ausdruckes 
genügend begegnet werden kann. In wie ferne diese Massregeln , und 
namentlich die zweite derselben, in anderen Beziehungen erspriesslich und 
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in so ferne räthlich sind, wird weiter unten gehörigen Ortes unter
sucht werden. Allein zur Herstellung des Willens des Gesetzgebers gegen 
den von. ihm verknndet.en Text sind sie unwirksam. Eine Einleitung 
enthält keine befehlenden Vorschriften, kann somit eine thatsäcblich be
stellende Vorschrift dieser Art nicht beseitigen, auch wenn sie mit ihr im 
offenen Widerspruche steht. Die Beweggrttnde aber haben keine Zwangs
kraft, sondern nor das bekannt gemachte Gesetz selbst, und zwar dieses so, 
wie es bekannt gemacht ist. 

m. Eine weitere Forderung ist, dass das Gesetz kurz sei ; und 
zwar muss diess in zweierlei Bezichongen verlangt werden. Einmal sollen 
sich die ganzen Gesetze nicht in nbermässige Länge verlaufen, zweitens 
aber die einzelnen Sätze gedrängt gefasst sein. In ersterer Hinsicht ist 
die Forderung nur eine relative , indem sich der Umfang eines Gesetzes 
nothwendigerweise nach dem Umfange des Gegenstandes richtet; dagegen 
kann Kürze hinsichtlich der einzelnen Sätze unbedingt verlangt werden. 
Der Vortheil ist in dem einen wie in dem anderen Falle einleuchtend. Ein 
kurzes Gesetz wird theils richtiger verstanden, weil es übersichtlich ist, 
tbeils kann man es leichter im Gedäcbtni:ss behalten 1). 

Die Mittel zu Erreichung der beiden verschiedenen Arten von Kürze 
sind verschieden. 

Was die Kürze der ganzen Gesetze betrifft, so hängt sie nur zum 
geringeren Theile von einer richtige-n Fassung ab, die bei weitem 
wichtigere Bedingung ist die strenge Befolgung einer der Regeln tlber den 
I n h a 1 t der Gesetze. Wenn nämlich der Gesetzgeber dem Grundsatze nicht 
treu bleibt, nur a 11 g e m e in e ond l e i t e n de Sätze auszusprechen, so wird 
sein Gesetz, selbst wenn ~ie formelle Abfassung ganz untadelhaft ist, niemals 
kurz sein. Es muss also auch aus Gründen äusserer Tadellosigkeit ,·erlangt 
werden, dass man sich weder in einer Aufzählung und Entscheidung einzelner 
Fälle verliere, noch in das Gebiet der Verordnung und der Amtsanweisnng 
übergreife. - Nur wo diese Bedingung erfüllt ist, mögen denn auch die 
rein formellen Mittel mit Erfolg angewendet werden. Diese aber bestehen 
tbeils in der Vermeidllllg aller übe rfl ü s s i gen , d. h. keine neue Bestimmung 
enthaltender Tbeile, z. B. Einleitungen, Wiederholungen, Umschreibuugen; 
theils in der, obnedem auch noch aus anderen Grnnden nöthigen, Be
schränkung des Gesetzes auf einen ein z e In e n Gegenstand, somit 
nötbigenfalls Abtheilung in mehrere getrennte Gesetze oder wenigstens 
.Abschnitte. Wenn , bei Befolgung der ersteren Regel , auch durch jede 
einzelne Auslassung nur wenig gewonnen wird, so ist doch der Gesammt-

1) Vgl. Bon tb am, On Housea of Peen and Senatca, (Worb, Bd. IV, 8. ü5} ,.In legil-
latioo whatcver Ja needlcss ia pernlcioue." 
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gewinn vieler solcher kleiner Abkflrzungen nicht unbedeutend l). Die Ab
theilung aber in verschiedene abgerundete Abschnitte oder Gesetze erlaubt 
Jedem, beim Gebrauch sich nur mit den ih~ gerade itzt nötbigen Bestim
mungen zu befassen. Dass freilich diese Rücksicht nicht so weit getrieben 
werden darf, grosse gesetzliche Werke in ihrer Einheit zu zerstören, ver
steht sich von selbst. Es handelt sieb bei einer förmlichen Zerschlagung 
nur von solchen Fällen, wo eine Trennung in mehrere Gesetze das bestehende 
System der Gesetzgebung nicht stört 1). 

Unbedingter können und müssen die Regeln zur Bewerkstelligung einer 
kurzen Fassung der ein z e l n e n Sätze aufgestellt werden. Wie immer die 
Beschaffenheit des ganzen Gesetzes sein mag, kann doch jeder Satz des
selben gedrängt ausgesprochen werden, und ist eine solche Beschaffenheit 
des Einzelnen erspriesslich fflr Kenntniss und Anwendung. Die goldene 

' Vorschrift: quidquid praecipies brevis esto, ist allenthalben anwendbar. Die 
dazu führenden Regeln aber sind folgende: 

1. Vor Allem muss das Gesetz grammatikalisch in kurze abgeschlossene 
. Sätze aufgelöst werden, so dass nicht eine Reihe von sachlich verschiedenen 

Bestimmungen in einer einzigen Construction zusammengefasst erscheint. 
2. Es sind alle nutzlosen Redeweisen und Umschreibungen zu besei

tigen. Nutzlos aber ist, was fehlen kann, ohne dass der Sinn des Gesetzes 
nothlitte oder verAndert worde. 

3. Wenn ein im Gesetze gebrauchtes Wort einer Erklärung bedarf, 
so ist diese nur einmal zu geben, und dann das Wort immer einfach und 
ohne Wiederholung der Erklärung anzuwenden. 

4. Bezeichnung derselben Sache durch Häufung mehrerer gleichbedeu
tender Worte (Tautologie) ist zu vermeiden. Eine solche .A.ufschwellung ist 
nicht nur nutzlos , sondern sogar schädlich, weil sie möglicherweise Zweifel 
tlber die Ausdehnung des Rechtssatzes erweckt, falls nämlich noch weitere 

' gleichbedeutende Bezeichnungen bestehen und diese nicht alle angewendet sind. 

1) Einen ergötallchen Beweis TOD der Möglichkeit einer Verkilnung der Gesetze giebt 
Ben tbam, Nomograpb7, 8. KS, wo er 1ecbaebn nnchledene Arten von Au1lau1111gen be
seichnet, welche alle bei einer ein&igen englllchen Parliamenlaacte vorgenommen werden 
könnten und sollten, und die fast alle mehrere h 11 nd ertmale In diesem einen Ge1etae vor
kommen. Mao sehe auch die Abkilnungen zweier ParllamentBacten in 8 7 m o n da, Mechanica 
ol law maklng, 8. 197 f'g. 

1) Ala ein r.i.cher Gedanke mU88 ea bezeichnet werden, wenn Ben t h am, a. a. O., 8. 25' fg. 
den Vonchlag macht, die Geaetagebung aufzulösen in elnaelne 1elb1tatändlge 8tilcke Je nach 
den veracbiedenen Lebena-Bedürfnlssen und •Beziehungen; 10 a. B. In ein eigenes Gesetz über 
eheliche Recbtaverhältolue, In ein andere, (weil nicht Jede Ehe Kinder eneuge) über väter• 
Uche Gewalt, u. 1. w. EI ist einleuchtend, dua durch eine aolche Zerbröekluog gerade du 
Gegentheil von der beabsichtigten Kürze erreicht würde, Indem zur Verstiindlicbkeit der kurzen 
1elbst1tändigen Stücke Wlederbolungen erforderlich wären. Und wenn B. su gleicher Zelt 
(wu allerdings hier nicht weiter au besprechen lat) von &einer Maasregel eine Beberrschbarkeit 
dea Rechtes rur Rechtaungelehrte erwartet, so ilt auch in dieser Beziehung die Täuachung ganz 
offenbar, da die In karaen Abschnitten enthaltenen feineren Rechtsfragen von Unkundigen 
eben ao wenig gelöat werden können, all die an Wllfulendere Geaetze 1ich amchlieaendeo. 
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5. Endlich muss immer das Gattungswort anstatt einer besonderen 
Aufzählung der einzelnen Arten gebraucht werden, wo kein Zweifel entstehen 
kann, dass durch jenes diese alle bezeichnet sind , und auch wirklich von 
allen dasselbe ausgesagt sein will 1

). 

IV. Eine richtige Eintheilung und Reihenfolge der einzelnen 
Bestimmungen ist nicht nur eine grosse Erleichterung im· Gebrauche des 
Gesetzes, sondern sie trägt auch in so ferne zum richtigen Verständnisse 
bei, als sie wenigstens den ersten Fingerzeig giebt, auf welche GegrnstAnde 
und in welcher Ausdehnung ein Satz AnwendWJg zu finden hat. Die U ntcr
bringWJg eines der Absicht nach weitreichenden allgemeinen Satzes bei einer 
einzelnen Unterabtheilung , die Aufführung einer speciellen Vorschrift unter 
dem leitenden Grundsatze, die Vorausstellung der Folgesätze vor dem Haupt
satze, kann die grössesten Zweifel und Missverständnisse erzeugen. So 
gewiss nun freilich der Haupterfolg von einer angeborenen Richtigh:eit d(ls 
Denkens und wissenschaftlichen allgemeinen s-o wie besonderen Fachaus
bildung des Gesetzgebers zu erwarten ist: so lassen sich doch auch einige 
bestimmte Regeln geben 1). 

1. Die erste Bedingung einer guten Ordnung ist, dass ein Gesetz sich 
nur mit E in e m Ge gen s t an de beschäftige. Dass Solches zur Kürze 
beitrage, ist so eben bemerkt worden; allein es erleichtert auch gar sehr 
den Gebrauch, bewahrt vor Verirrung in den Grundsätzen und verhütet 
Nichtbeachtung, welche }(licht eine an unvermuthetem Orte befindliche Vor
schrift trifft. Der Gegenstand kann freilich ·von sehr verschiedener Aus
dehnung sein , je nachdem es sich von der Reglung einer ganzen Seite des 
menschlichen Rechtslebens handelt, z. B. von dem ganzen bürgerlichen 
Rechte, oder nur von einer einzelnen Rechtsanstalt, z. B. vom· Pfandrechte, 
oder endlich gar nur von Einern Rechtssatze, z. B. von der Einführung eines 
gesetzlichen Pfandrechtes in einem bestimmten Falle. Die Regel b1eibt aber 
immer gleich richtig; es soll Verschiedenartiges nicbt in dasselbe Gesetz 
~sammengebracht werden, also nicht zwei oder mehrere Bestimmungen, 
welche erst in einem über dem concreten Gesetze liegenden höheren Satze 
ihren gemeinschaftlichen Ausgangspunct haben. Demnach darf z. B. in den 

. 
1) Die in der That völlig barbarische Form der engllsehen Parllamcntsacten swingt nament-

lich englische Schriftsteller, auf' die Beachtung der vorstehenden Regeln zu dringen und guten 
Rath hierzu zu erthellen. So wimmeln die Schriften von Ben t h am von Bemerkungen über 
die möglichst scharre Fassung der Gesetze und über Beseitigung aller unnöthigen Schnörkel 
und Breiten. Man sehe z. B. Vlew of a complete Code, S. 208 fg.; .Nomograpby, 8. 246 fg., 250 t'g. 
Auch 8 y m o n d s, Mechanlcs of law maklng, bewegt sich grossen Tbeiles um diesen Gegen
stand. Sind nun auch diese Lehren nicht unmittelbar anwendbar fllr uns, so machen sie doch 
Immer aufmerksam. . 

1) s. Uber Eintheilung, Reihenfolge, Nummerlrung u. a. w. Bentham, Vlew of a compl. 
Code, 8. 208, und Nomography, 8. 252 fg. Bezeichnend f'dr seine eigene Metliodo ist, dass er 
seine Lehren unter die vier Geaichtspuncte stellt: ,,suum cuique princlple; nil :tllenum prlnciple; 
unlcuique totum prlnclple ; nil praematul'um princlple." 
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angenommenen Fällen nichts über Gerichtsorganisation in dem bürgerlichen 
Gesetzbuche; nichts über Bürgschaft in dem Pfandgesetze; nichts über 
ebeJiches Nutzniessungsrecht in einem Gesetze über ein neues gesetzliches 
Pfandrecht bestimmt sein 1). 

2. Dagegen soll das GesC'tz den Gegenstand , welchen rechtlich zu 
ordnen es untrrnimmt, v o 11 s t ii ndig ordnen, so dass nicht wesentlich sich 

ergänzende Sütze in mehreren Gesetzen zerstreuet sind. 

3. Wenn die in einem Gesetze enthaltenen Bestimmungen verschiedene 
neben• und untergeordnete Verhältnisse betr('ffen, so sind auch äusserli eh 
die entsprechenden Abtheilungen zu machen und je nach ihrem 
besonderen Gegenstande zu bezeichnen. Dabei ist zusammenzustellen, was 
sachlich zusammengehört, Verschiedenes ·zu trennen. Der Umfang des 
Grundgedankens des Gesetzes macht natürlich verschiedene Eintheilungs
g1ieder nöthig; allein selbst ein dem Gegenstande nach völlig einheitliches 

Gesetz ist in so viele verschiedene Artikel zu fassen, als es einzelne selbst
ständige Rechtssätze enthält. Eine durch das ganze Gesetz (trotz der 
grösseren logischen Abtheilungen und Unternbtheilnngc>n) laufende Zahlen
bezeichnung der einzelnen Artikel erleichtert den G<1brauch nusserordentlich, 
und ist selbst für gl'naue nnd knrzc Einschaltung etwaiger späterer Ab
änderungen und Zusätze höchst förderlich 1

). 

1) Hiermit soll il brlgena k elneaw ega der von Ben t h am vielfach aufgestellte und ver
theidlgte Plan empfohlen werden, die GeJietzgebung clnzuthetlen In ein al I g e m c in e • 
O e I e t z b u eh , welches nur die t'Ur Alle kennenswerthen Sätze enthielte , und in eine groue 
An:tabl von b e eo n d o r e n Oe setzen, in welchen dto Rechtsnormen je für Ein bestimrnlcs 
menschliches Verhältniu, z. B. rur Ehemann 11nd 1''rau, .t\lr Herrn und Dlensthoten, entwickelt 
wären. 8. die Papers on Codlflcatlon; Work.8, Bd. IV 1 8. 4M, 4.81. Eine solche Behandlung 
wiire vielmehr die V crnicbtung einer Seil8 jeder logischen Ordnung, anderer Sclts der Sichcr
belt einer vollstä.11tllgen Ordnung des Rccht11lc1Jens. l!:rsteres, weil die lüscböpf\mg der Rerhts
normen rur ein 1olcJ1e1 bestimmtes Verhiiltniiss die Aufnahme von Sätzen aue allen Theilen dea 
Rech I es c r(ord ertc, 10 daaa llü r1re rliches Recht und Strafrecht, Procoss,·orsc b ri ftcn und rcchts
polii.ei l iche Einrichtungen gemischt wiiren. Wer würde aber aUB sokhcm Wirrsale ein Ver
.1titndniss der einzelnen groSHcn RechtAtheile bekommen, wer AU8 Hunderten sol<•her besonderer 
Geset.r.e (und von so vielen s1iricht Ilen1ham selb9t) ein System zusammensetzen kiinoen 'l Un• 
1ichcrheit des U.echt~ aber enti;tiintlu au.s zwei Gründen. Vorerst wiire für ganz; iiberganguno 
VcrhältnlNe, - and an 10Jchon würde ea sicher nicht fehlen, - gu keine Norm. Sutlllnn 
müsste e, ln vielen Jo'iillon sehr zweifelhaft sein, ob ein ln einem dic!!lcr be11onderen Gc11ctze 
bestimmter Sau im J.,'alle des Bc1lürfuisses aocb auf ein venchicdcncs VcrhiHtni11s angewendet 
werden könnte. Gar nicht zu reden von dem In der That erllchrcckenden Umfange einer 
aolchen Qegetzgcbun"', welche nothwendig die zwar Dicht ganz aJlgemcincn, aJJeln doch in 
mehreren Verbälloissen gültigen Sät~e immer wieder ia jedem solchen besonderen Geseue 
wiederholen rnils11te. - ß e n tham verwechselt off"cnhar einen, allenling11 ganz niltzii,•hen, 
Oe.gen11ta.nd der PrivRfschriflstl'llerel mit einer Aof,ralic für den Gesetzgeber. Oc!llcinver1ttiind
liche Dantellungl'n der fUr ein beatlmmtca biinftgcr vorkommcnde11 Lebcnsverhiiltnisa m1U111-
gebenden Recht11henlmm11ngen aller Art sind sehr löblich und, wenn gut augell'gt, mit Recht 
viel benil tzt i allein sie milsscn a o a den Gesetzen bearbeitet werden. nie ht a l I so khe. 

1) Vgl. K 11 k. a, a. a. O. , 8. n, Note 1. - Wer möchte wob) hercch ncn können , welche 
ungeheure OosnmmtKamme vcillig unnützca Zelta11fwandc11 uod wekhe unbcrcrhenhare Jlila.'-'16 
.1arhlicher lrrthiimer den Rechtsgelehrten Deut<1chland11 durch die unverständige gcwöhnlh-he 
A nfilhrungsart der römischen Gesetze, den Engländern aber durch die bis auf diesen Augenblick 
tortgcaetzle nicht minder unzwcckmäaalge Einrichtung und Anführungsart der Parllamcntsacten 
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4. In der Reihen folge sowohl der grösseren Abtbeilungen , als der 
einzelnen Sätze in denselben sind die Gesetze des Denkens strenge zu be
achten. Es mfissen also namentlich die allgemeinen und bestimmenden 
Grundsätze an der Spitze stehen, die Folgesätze nach ihr8r logischen Ord
nung und Unterordnung folgen. Ein Satz, dessen volles Verständniss durch 
die vorhergehende Kenntniss eines anderen Satzes oder gar einer verschie
denen ganzen Rechtsanstalt bedingt ist, darf erst nach diesen eracheinen. 

V. Endlich ist noch eine dem Zwecke angemessene Rede
weise eine Bedingung tadelloser Form der Gesetze. Es ist immer eine 

· wichtige Handlung, wenn der Staat förmlich und feierlich das Recht des 
Landes feststellt; es muss also auch die Sprache des Befehlenden und der 
Gelegenheit wttrdig sein. Gesetze sind ttberdiess auf lange Dauer berechnet, 
und es wird also ihre Abfassung viell~icht fQr spätere Jahrhunderte ein 
Denkmal der Bildung und des Geschmackes der anordnenden Zeit srin. 
Eine sorgfältige und passende Redeweise ist somit sicherlich der Mühe . 
wertb. Nur wäre freilich nichts verkehrter, als wenn diese zweckgemässe 
Form in hohlem W ortgepränge oder in zierlicher, Geschmeidigkeit der Wen
dungen gesucht würde. Kein sicherer Beweis von Geschmacklosigkeit· und 
von Mangel an wahrer Würde, als eine solche Verirrung 1). Vielmehr 
drängen sich für den Styl der Gesetze folgende Regeln von selbst auf: 

1. Das Gesetz ist eine Vorschrift, es muss sich also auch befehlend 
ausdrtlcken. Selbst wo es eine Freiheit des Handelns anerkennt, ist diess 
ein Gebot fo.r Dritte oder für die Behörden, und als solches zu fassen. 

2. Die Sprache des Gesetzes muss r ein von grammatischen Fehlern 
und von i1berßi1ssigen Fremdwörtern, g e w ä h 1 t und ernst, der Satzbau 
möglichst einfach und gedrängt sein ; niemals aber darf sie eine rednerische 
Wendung enthalten. Jedes bloss schmückende Wort ist eine Geschmack
losigkeit. 

3. Die wahre Schönheit des gesetzlichen Ausdruckes ist K ü r z e, 
Deutlichkeit und Unzweifelbaftigkeit. Es ist daher das richtige, 
also nothwendige, Wort so oft wieder zu gebrauchen, als der Sinn e~rfordert. 
Für denselben Gedanken immer derselbe Ausdruck , und dasselbe Wort 
immer in demselben Sinne. Ersetzungen desselben durch andere, v~rscbieden 

,. 
seit drei , Tier Jahrhunderten zugegangen Ist? Es ist in der That schwierig, sich die Beibe. 
haltung einer eben so unbequemen als sinnlosen I<~orm von Seiteu des lebensklügsten und 
anstelligsteu Volkes der Erde zu erkliren, während sie kaum bei Barbaren, welche noch keine 
Zahlzeichen haben und nicht über zehn zählen können, entschuldbar wäre. Und fast eben so 
verwunderlich, als das ununterbrochene Fo11laofen auch der längsten Parllamentsacte in Einem 
Satze, ist die tölpelhafte nicbtgesetzliehe Erleichterung, dieselben wenigstens nach Regierungs ... 
Jahren, Sessionen und Sectioneu zu citlreo. Wenn man einmal von der Einrichtung der Ur
achrlft des Gesetzes abweicht, warum denn nicht das so einfache richtige Mittel wählen, sondern 
wieder etwas Ungenügendes und Verkehrtes? 

1) S. Zacharll, WiaaenschaR der Gesetzgebung, 8. 918. 
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lautende Worte, Umschreibungen, oder zierliche aber zweüelhaft machende 
Wendungen sind entschieden Fehler. 

4. So viel als möglich sind Worte des gewöhnlichen Lebens und 
in dem allgemein gebrauchten Sinne anzuwenden ; technische. AusdrOcke 
nur, wo es unvermeidlich ist, und auch dann bei dem ersten Gebrauche 
unter Beiftlgung einer genauen ErklärUDg. Für besondere Begriffe oder 
Dinge sind auch die sie bezeichnenden besonderen Ausdrücke zu gebrauchen, 
für allgemeine dagegen auch die allgemeinen Worte. 

5. Z w i s c h e n sät z e, welche eine eigene Bestimmung enthalten, sind 

als abgesonderte Artikel abzufassen , tbeils damit sie selbst in ihrer vollen 
Bedeutung hervortreten, theils zur Vermeidung von Unklarheit im Hauptsatze. 

6. Die zu dem Wesen einer gesetzlichen Bestimmung gehörigen Vor
schriften sind 1 wenn es irgend angeht, in dem Gesetze s e 1 b s t wörtlich 

anzuführen und nicht durch Verweisung auf ein anderes Gesetz zu bezeichnen. 
Muss aber zur Vermeidung allzugrosser Weitläufigkeit ein anderes Gesetz 

angeführt werden, so hat diess ganz genau und mit unzweifelhafter Bezeich
nung der gemeinten Stellen zu geschehen. 

7. Ein Rechtsgesetz hat keine anderen Vorschriften zu geben, als 
r e c b tl ich e; und sein Dasein ist durch sich selbst gerechtfertigt. Daher 
sind r e li g i ö s e oder s i t t e n gesetzliche Bemerkungen eben so wenig an 

der Stelle, als Entschuldigungen über die Erlassung des Gesetzes oder Ver

tbeidigungcn desselben aus politischen oder anderweitigen fremden Gründen. 

8. Da Se 1 b s t lob immer thöricht, Oberdiess die Erlassung eines noth
wendigen Gesetzes (andere sollen gar nicht gegeben werden) kein Gegen

stand für ein besonderes Lob, sondern blosse Pflichterfüllung von Seiten 
der Staatsgewalt ist, so bat jede Anspielung auf die Verdienste, die väter
lichen Gesinnungen der Regierung u. s. w. sowohl als Einleitung wie im 
Verfolge des Gesetzes zo. unterbleiben. 

9. Eine dem Gesetzgeber als unrechtlich erscheinende Handlungsweise 

ist mit einem R e c h t s nach t heile , nicht aber mit einem Scheltworte zu 

belegen 1). 

§ 10. 

Von der Verb esse rung und zeitweisen Ordnung der Gesetze. 

Ein Rechtsgesetz kann aus zwei Ursachen mangelhaft sein. Entweder 

sind schon bei seiner ersten Entwerfung in Abfassung oder Inhalt Fehler 

1) Regeln über die formelle Abfasaung der Gesetze 1ebe man :r.. B. bcJ Honte e q a I e a_ 
E1prit des lois, Buch i9, Kap. 16; J. Ben t h am, Vuea g(:n~ralea d'un corpa complet de l~ll· 
lation (BrüHI. Ausg. der tranr.. Bearbeitungen, ßd. J); Lord Brougham, lo aeioer Rede über 
Law-Reform vom Jahre lMti (EdJnb. Rev., Jan. 1860, 8, iOl)j R o u a a et I Redactioo ei CQdi
ftcatioo d~!t loi.s, 8. 109 fg. 

T. Hobt, 8taat1rec.bt. Bd. ll. 29 
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begangen worden. Oder aber haben sich im Laufe der Zeit die Verhältnisse, 

auf welche es sich bezieht, geändert, und sind somit neue einschlägige Be

dürfnisse entstanden, welche das ursprünglich der Sache und dem Umfange 
nach genügende Gesetz itzt gar nicht oder verkehrt ordnet. 

Unzweifelhaft ist es nun zwar nicht gerathen, ein Gesetz wegen minder 
wichtiger Fehler zu ändern, indem die Beständigkeit des Rechtes für die 
Sicherheit der menschlichen Verhältnisse, fo.r das Bewusstsein des Volkes 
und selbst der Rechtsgelehrten, endlich für die Ausbildung durch Anwendung 

und Wissenschaft eine so grosse ßedeutung hat, dass sie untergeordnete 

Verbessernngen weit überwiegt. Namentlich kann in denjenigen Fällen, in 

welchen die Gerichte durch Ausfüllung einer Lücke oder Entscheidung einer 

Ungewissheit den Mangel beseitigen können, oder vielleicht schon beseitigt 
haben, eine bessernde Tbll.tigkcit der Gesetzgebung ganz wohl entbehrt 
werden. Allein um so gewisser muss da, wo der Fehler ein bedeutenderer 
ist und nicht auf andere Weise Hülfe zu erwarten steht, der Gesetzgeber 

selbst die nothwendige Verbesseruug nicht verzögern. Ein Festbalten an 
dem als fehlerhaft Erkannten aus Eitelkeit oder Gleichgiltigkeit wäre eine 

Unsittlichkeit und eine Verkehrtheit; Unkenntniss der Mängel wäre ein 

Beweis von Stumpfheit oder Trägheit 1). 

Die vom Staate zum Behufe der Verbesserung der einzelnen Rechts

gesetze zu befolgenden Regeln lassen sich aber unter drei Gcsichtsponcten 

zusammenfassen. 
1. Vor .Allem besteht die Pflicht zur Erwerbung einer sichern, be

ständigen und schnellen Kenntniss von den zum Vorschein kommen
den Unvollkommenheiten. Hiezu dient denn aber nicht nur eine 

regelmässige Berücksichtigung der etwa durch die Presse bekannt werdenden 
Thatsachen und Urtbeile, so wie der in ständischen Versammlungen oder 

in eigenen Angaben Betheiligter· an die Regierung laut werdenden Wünsche 

1) Vgl. P rato b ovo ra, Matorialien, lld. V, S. 338 flf.; Kit k a, Unter die Abfusung von 
Gesetzbüchern, 8. 155. - Mit Rechl erklärt sich übrigens der Letztere geg1in eine zu bestimmten 
Zeiten vorzunehmende Durchsicht und Verbesseruog der gcsamruten Rechtsgeset:r.gebung. Da 
1ieh da, Bed ü rfniss von Veriinderungc n nicht nscb ge,visseu Zeil fristen ricblet, sondern b&ld 
früher eintritt, bald viel länger schweigt, so leistet eiue solche }'esliitellung zu viel und za 
wenig. Und man wii.bne nicht etwa, dass wenn kein Grund zu Aendcrungen vorliege, auch bei 
dem Eintritte der vorgeschriebenen Durch5icht ciufäch nichls gc11cbeheo werde. Die äuasere 
Aufforderung wird sehr leicht auch wirklich eine Thiiligkeit hervorrufen; falscher Thiitlgkelts
drang, E itelkcit, ü berk.lugca BC!1scrw isi1cn werden sich vordrängen i die Jewell zum Handeln 
Berufenen uotl Berechtigten werden fürchten, durch stillschweigende Billigung de!I Bestehenden 
den Schein der Pfiichlveroäumniaa und der Unfähigkeit suf .11ich zu laden. Je weniger aber 
dann wirklich ein Dedildnisa vorli<'gt, desto nncbtheiliger ist Alles, waa unternommen wird. 
Du Bedürfni11s, nur dieses, diesea aber auch immer, 11011 entscheiden über Aeodernngcn ln der 
Becbbigesetzgebung. - Nicht zu verwechseln mit solchen ein für aUemal und flir jeden Thell 
der Rechtsgesetzgebung festgestellten Durcbsichtafristcn ist die zuweilen bei der Einführung 
eines neuen schwierigen Gesetzes festgestellte Versuchszeit. Es lässt sich zwar mit Fug aacb 
diese Maaaregel angreifen; allein &ie ist doch weit eher zu vertbeidigcn, 1choo. weil sie nur 
Einmal s:or Wirksamkeit kommoo 11011 1 und weil 1ie doch wohl our da, wo oboeblo In einiger 
Zeit V erbeaserwigen ointreteu mU11sten, angeordnet wird. 
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und Beschwerden; sondern es bedarf auch noch einer eigenen Anstalt, da 
möglicher Weise die eben genannten Quellen der Benachrichtigung schweigen 
können. Als solche empfiehlt sich denn aber eine sämnttlichen: Gerichten 
aufzulegende Obliegenheit, alle Fehler in der Form oder in dem Inhalte der 
Gesetze , auf welche sie in ihrer Thätigkeit stossen , an eine von der Re
gierung dazu bezeichneten Stelle ( etwa an das Justiz-Ministerium oder an 
eine Gesetzgebungsbehörde) einzuberichten und zu gleicher Zeit die ihnen 
geeignet scheinenden Verbesserungsvorschläge zu machen. Und zwär ver
steht es sich, dass nicht etwa bfoss die höheren Gerichte dieses Recht und 
diese Pflicht hätten, sondern vielmehr gerade die Gerichte erster Instanz, 
als die am unmittelbarsten und allseitigsten mit den Thatsachen bekannten, 
vorzugsweise zu beauftragen wäre. Die eingesendeten Anzeigen wären so
dann nach den Gegenständen zu ordnen und in bestimmten Zwischenräumen 

.den Erwägungen der mit der gese~lichen Initiative betrauten Gewalt zu 
unterstellen. - Nur sehr mit Unrecht wtlrde man in einer solchen Ver
pflichtung der Gerichte eine Beeinträchtigung ihrer Stellung oder eine 
fühlbare Abziehung von ihrer eigentlichen Aufgabe erblicken. Die Haupt
bestimmung der Gerichte ist allerdings, im einzelnen unter ihre Zuständigkeit 
kommenden Falle Recht zu sprechen; allein eine gelegentliche Anzeige 
eines aufgefundenen Rechtsmangels ist weder eine fremdartige Beschäftigung, 
noch kann daraus irgend ein Eingriff in ihre Selbstständigkeit bei Leitung 
und Entscheidung des einzelnen Rechtsfalles entstehen. Ebenso ist der 
Zeitaufwand nicht in Anschlag zu bringen, da die N othwendigkeit einer 
Anzeige doch nur selten eintreten kann, die Hauptarbeit aber, nämlich die 
Feststellung des wirklichen Vorhandenseins eines Fehlers im Gesetze, bei 
Behandlung des zu der Auffindung führenden concreten Falles bereits gethan 
ist. Endlich bedarf es nicht erst der Bemerkung, dass das Gericht durch 
die Pflicht zur Anzeige keineswegs von der Entscheidung des bereits vor-
liegenden Falles nach dem Rechte, wie es eben itzt liegt, entbunden ist 1). 

2. Die zweite Aufgabe ist die Feststellung der Regel, welche in m a
teri e 11 er Beziehung bei Verbesserung der Gesetze zu beobachten sind. -
Es lassen s!ch hier natürlich nur sehr allgemeine Sätze aufstellen, welche 
erst bei ihrer Anwendung auf bestimmte Fälle nach dem Gegenstande des 
Gesetzes und dem itzt an demselben bestehenden Fehler ihre volle Be
deutung, so zu sagen Fleisch und Blut erhalten. Sie gehen aber wieder 
in zwei Richtungen auseinander, je nachdem es sich von dem Geiste 
handelt, in welchem die Verbesserungen zu dem Gesetze vorgenommen 
werden sollen, oder von den Mitteln , die Veränderungen in • das 11 b r i g e 
Rechtssystem einzupassen. 

. . 

1) 8. K ltlta, Ueber AbtulUDg der Ge.etzbtlcber, 8. 167. 
29• 

. 
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In ersterer Beziehung ist nämlich die Frage zu entscheiden, ob bei 
einer als nothwendig erkannten Verbesserung eines Gesetzes die Bemühung 
darauf zu richten sei, die an sieh b e s t e Stimmung einzuführen, ohne Rück
sicht, ob sie vielleicht ein ganz neues , mit der übrigen Gesetzgebung nicht 
zusammenhängendes und für das Volk fremdartiges Recht machen würde ; 
oder ob das Bestehende wo möglich als Grundlage beizubehalten und 
auch die nöthige .Aenderung so nahe als thunlich an dieses anzuschliessen 
sei? - Die Antwort kann für einen besonnenen Mann nicht zweifelhaft sein. 
Es wäre allerdings keine ehrliche Stellung der Frage , wollte man unter 
einer Neuerung einen Satz verstehen, welcher mit dem flbrigen Rechte ganz 
unvereinbar wäre. Eine solche Aenderung könnte Niemand wollen; sie 
wäre niemals eine Verbessenmg, sondern vielmehr eine Verwirrung. Allein 
wenn auch, ":ie billig, bei der Frage nur eine solche Neuerung angenommen 
wird, welche dem übrigen Rechte nicht gerade zuwi_derläuft, sondern nur 
auf einem von dem bestehenden Rechte verschiedenartigen Rechts
gedanken beruht und somit auch verschiedenartige Folgerungen und vielleicht 
ganze Rechtsanstalten erzeugt, muss die Entscheidung gegen sie ausfallen, 
so lange noch ein a.nderes Mittel möglich ist. Durch einen solchen wesent
lichen verschiedenen Gedanken wird die innere Einheit des Rechtes gestört; 
und wenn auch etwa "durch .Ausnahmen und Nachhülfen ein unmittelbarer 
Widerspruch zwischen dem alten und dem neuen Rechte beseitigt werden 
kann, so ist doch eine Verschiedenheit des Geistes ihrer Sätze, somit ihrer 
Wirkungen auf das sachliche und das geistige Leben des Volkes unvermeidlich; 
auch ist es nicht anders möglich, als dass bei weiterer und feinerer Ent
wicklung die beiderseitigen Folgerungen nicht recht übereinstimmen. Selbst 
also, wenn die im Zusammenhange mit dem bisherigen Rechte vornehmbare 
Verbesserung an sich und vereinzelt betrachtet gegen einen ganz neuen 
Gedanken zurückstünde, ist jene vorzuziehen. Ein U ebergang zu einem 
wesentlich verschiedenen Rechte ist nur dann, aber dann auch vollständig 
gerechtfertigt, wenn eine Veränderung in den Bedürfnissen des Volkes vor 
sieh gegangen ist, somit die bisherigen Rechtsbestimmungen aus Schutz- und 
Befriedigungsmitteln nur ein Hinderniss geworden sind, und auch Ver
besserungen in ihrem Sinne das Uebel nur verlängern würden. In solchem 
Falle ist dann aber auch nicht nur das an sich Beste zu wählen, sondern es 
muss dasselbe in einer dem ganzen Bedürfnisse entsprechenden .Ausdehnung 
und in vollständiger Folgerichtigkeit durchgeführt werden 1). 

Nicht sowohl theoretisch zweifelhaft, als oft schwierig in der .Ausfilhrung 
ist der zweite Theil der Aufgabe, nämlich der, Veränderungen im Rech·te, 
welcher Art sie sein mögen, vollständig in das System desselben ein-

1) 8. Bcheorlen, Ueber Abfassung e. bilrgerl. Proceuordnung, s. 11 fg.; K.Uka. Ab
fasaung der Gesetzbücher, 8. 18 fg. 
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z n f tt gen. So weit diess durch wissenschaftliche Behandlung, Auslegung 
und Zure·chtrflckung des alten und des neuen Rechtes möglich ist, mag und 
muss die Sache dem Rechtsgelehrten überlassen bleiben. Allein es über
steigt nicht selten das Uebel die Kräfte der blossen Logik, und muss mit 
derselben Waffe geheilt werden, mit der es geschlagen wurde , also durch 
Gesetzgebung. Es bedarf nämlich nicht erst der Ausführung, dass manches 
Gesetz ansser seinen unmittelbaren und offenen Bestimmungen auch noch 
mancherlei Einfluss auf andere, vielleicht ganz entfernte Rechtstheile ausübte~ 
Das Verlangen nach innerer Einheit des Rechtes ruft Bestimmungen hervor, 
welche zwar ihren letzten Grund in einem andern Gesetze haben, aber doch 
keineswegs nur als mit ihm stehende und fallende Bestandtheile , sondern 
als selbstständige Vorschriften erscheinen. Solche Gesetze werden dann 
nur durch eine Abänderung der massgebenden N onn ebenfalls wesentlich 
berübrt. Es mag sich z. B. begeben, dass ein bisher richtiger allgemeiner 

' Grundsatz in Folge der Aenderung zu enge oder zu weit wird. Oder es 
sind auf Grund des itzt abgeänderten Satzes in einem ganz andern Rcchts
theile Einreden zugestanden, Formen festgestellt gewesen, welche non 
gegenstandlos oder selbst widersinnig und widersprechend werden: Oder es 
wird durch die Neuerung eine logische Eintheilung beseitigt, auf welche von 
den Gesetzen anderwärts practische Rücksicht genommen ist. Und so noch 
gar manche Möglichkeit einer ·storung. Dass dieser Zustand nicht bleiben 
kann, ist ebenso einleuchtend, als dass nur der Gesetzgeber zu helfen ver
mag. Unbedingt muss daher der Satz aufgestellt werden, dass bei einer 
Gesetzesänderung auch auf die mittelbaren Wirkungen der neuen Be
stimmung Rücksicht zu nehmen, und durch Auf!lahme entsprechender Vor
schriften fttr die gleichzeitige Beseitigung der sonst zu befürchtenden 
U nzuträglichkeiten zu sorgen ist. Bei umfassenden Aenderongen in der 
Gesetzgebung sind vielleicht sogar eigene ausführlichere Gesetze zur voll
kommenen Erledigung der Aufgabe nothwendig 1). Leider ist die Ausfühnmg 
nicht immer so leicht, als die Aufstellung der Forderung nothwendig. Die 
zn berücksichtigenden Puncte mögen sich entweder an ganz unerwarteten 
Theilen des Rechts"systemes befinden, oder sich erst einer scharfsinnigen 
Schlussfolgerung darstellen. Das einzige ausreichende Mittel ist somit wohl 
die Prttfung eines jeden irgend bedeutenderen Gesetzentwurfes durch 
tüchtige, mit den verschiedenen Rechtstheilen besonders vertraute Theo-

1) Schlagende Beispiele dieser Art sind die eigenen Geaetze über die civllrechtlicben Folgen 
der Strafen und die Polizeistrafgesetze, welche in unseren Tagen die E1·lassung neuer Straf
gesetzbilcher manchfach begleitet haben, weil die mit dem peinlichen Rechte vorgenommenen 
Veränderungen so tief und vielseitig in andere Rechtstheile eiogrift"en, dass zur Auagleichung 
und Einfügung eine aW1fübrliche eigene Geaetzgcbung nöthig ward. 
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retiker und Practiker, lediglich zum Zwecke der Auffindung der mittelbaren 
und entfernteren Folgen der beabsichtigten Aenderung 1). 

3. Kaum weniger wichtig, als die bisher · erörterten Beziehungen sind - . 
die Forderungen, welche • hinsichtlich des formellen Verfahrens b~i 
Ge s e t z es ä n der u n g e n zu stellen sind. - Das Herausnehmen, Umge
stalten, Beseitigen einzelner Gesetze oder gar nur einzelner Stltze aus einem 
Gesetze bringt unvermeidlich in die Bech~quellen Verwirrung, was dann 
aber wieder das richtige Auffassen der Bestimmungen ersc.bwert, und sogar, 
bei nicht gi?nügender Aufmerksamkeit, ein gänzliches U ebersehen einer itzt 
geltenden Norm veranlassen mag. Es muss also Alles, was durch sorgfältige 
Behandlung geleistet werden kann, aufgeboten werden, um diese Uebelstände 
zu beseitigen, wenigstens zn mildem. Die Mittel sind aber verschieden je 
nach der Art der nöthigen Aenderung. 

Einmal nämlich kann die Aenderung von g er in g e m Umfange -sein 
·im Verhältnisse zu dem ganzen Gesetze; z.B. in Abänderung eines einzigen 
Satzes in einem ganzen Gesetzbuche bestehen. - Hier wäre natürlich die 
Veranstaltung einer neuen Ausgabe mit diesen geringen Aenderungen und 
wegen derselben völlig widersinnig. Es bleibt nichts ttbrig, als die Ab
änderung einzeln zum Gesetze zu erheben, und dieses auch einzeln zu ver
künden. Aber es ist sehr räthlich, der neuen Bestimmung nicht die Form 
eines selbstständigen Gesetzes zu geben, sondern sie vielmehr lediglicli als 
Umgestaltung der betreffenden Stelle im Texte zn behandeln, so dass sie 
Wort für Wort an die Stelle der beseitigten Bestimmungen tritt. Bei 
diesem Verfahren ist nicht nur eine umsichtige Erwägung der Folgen wenigstens 
für die näheren Theile des Systemes ganz unvermeidlich, und die Anwendung 
des Neuen offenbar erleichtert; sondern es wird dadurch auch möglich ge
macht, den· itzt giltigen Satz bei späteren Ausgaben des Gesetzes kurzer 
Hand (natürlich mit einer Bezeichnung des geschichtlichen Herganges) in 

· den Text einzuschieben, und dadurch die Bekanntschaft mit ihm völlig sicher 
zu stellen 1}. 

Anders das Verfahren , wenn in einem Gesetze Aenderungen in b e-, 
• 

1) Filr Niemand Ist die Ueberelnstlmmung neuer Gesetze mit dem Ubrlgen Rechte ein 
Gegenstand so grosser Sorge, als f'dr Bentham. Wenn diesa nun aber auch an sich ganz 
gerechtfertigt ist, so können doch die von ihm beantragten Hili fsmlttel nicht gebilligt werden. 
Zuerst hatte er nnr einen eigenen „Gesetzesbewahrer" vorgeschlagen, welc:'bem alle Aenderungen 
in der Ge11etzgebung r.ur tadellosen Einfügung in das bestehende Recht zu übergeben wären. 
So Codlflcation Proposal, Work.8 Bd. IV, 8. 646. In seinem letzten I„ebenswerlr.e aber, In dem 
Constitutional Code, das., B. IX, 8. ,2s fg., stieg er bis zu einem eigenen „Gesetzgebongs
mlnlsterti, welcher eine Controle nicht nur über die von allen übrigen Ministern ausgegangenen 
Gesetzesentwürfen, sondern auch, in gewlssem }lasse, über die bereits beschlossenen Gesetse 
haben sollte. Eine übcrflitsstge nnd störende, und doch kelne.11wegs gegen Fehler tn der Gesetz
gebung sichernde Einrichtung; offenbar entworfen im bewussten oder unbewusslen Hinblicke 
auf eigene Liebhaberei und vielleicht auch Fähigkeit. 

2) Vgl. hierüber Benth am, Constit. Code, II, u, 1, f S6 (Worka, Bd. IX, 8. ,sz.); MelJ er, 
Codi8cation, 8. i03 tg. 2'8, 

• 
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de u t ende m Umfange und namentlich durchlaufend durch verschiedene 
Theile desselben nothwendig geworden sind. Hier würden die vielen Ein
schaltungen und Versetzungen sehr stören, vielleicht die ganze Ockonomie 
des Gesetzes in Unordnung bringen. Es ist daher eine g,1nzliche Umarbeitung 
nüthig, so <lass das neue Gesetz vollstilndig an die Stelle des alten tritt 
und als sclbststiindige Norm verkündet wird. In diesem Fall ist natürlich 

auch der Gesetzgeber in der Art der Bearbeitung nicht beschränkt, wenn 
schon auch hier möglichste Anschliessung an das Bisherige räthlich ist. 

. Ein dritter möglicher Fall ist, dass die Verbesserung in einem blossen 
Zusatze zu der bisherigen Gesetzgebung, ohne alle Veränderung derselben, 
besteht. Bier l\ird die Form des Neuen auf den Umfang seiner Be
stimmungen ankommen. Ist dieser Umfang nicht bedeutend, so dass ohne 
Störung der Anordnung des Hauptgesetzes eingeschaltet werden kann, so ist 
.der Zusatz lediglich als ßestandtheil des alten Gesetzes zu behandeln, zu
nächst diesem völlig einzupassen, und bei der ersten neuen Ausgabe auch 
wirklich einzurucken. Bei grösserer Ausdehnung ergiebt sich dagegen ein 
eigenes Zusatzgesetz als das Richtigere. 

End.lieh sind noch die Mit.tel ins Auge zu fassen, welche zu ergreifen 
sind, um in eine allmiilig durch die Menge der einzelnen Stücke, durch 
Aenderungen, Wiederänderungen, Ausnahmen , Ausnahmen von Ausnahmen 
und Zusätzen zu einer verwirrten Masse gewordenen Gesetzgebung wieder 
Ordnung zu bringen. Ein solcher Zustand tritt allerdings bei den Ver
w~ltungsgeset zcn häufiger ein als bei Rechtsgesetzen; allein es ist doch ancb 
hier keineswegs so sehr selten, und namentlich sind es zwei Ursachen, welche 
ihn hervorzurufen pflegen, die Erlassung eines umfassenden neuen Gesetzes 
(etwa eines Gesetzbuches), welches sich in der Anwendung nicht erprobt 
und dadurch viele Aenderungsforderungen hervorruft; sodann die Btibc
haltung eines ganz veralteten Gesetzes, welches nirgends mehr den Be
d ttrfnissen entspricht J). Dass aus solcher Sachlage grosse Unbequemlichkeit 
und Rechtsunsicherheit entsteht, bedarf keines Beweises. Bürger und Richter 
sind in diesem Wirrsale gleich Ubcl daran; und die allerdings wohl ent
steh enden ordnenden Privatarbeiten bieten keine unbedingte Sicherheit Jer 

J) Eine aehr lehemlige und richtige SchiM<'rung d<'r iiblen Folgen einer Vcrwlrrung der 
Oesotze giebt Rebherg, Ueher den Crnlc Na1>olt•o11, S. 27. Nur ist nicht einzusehen, warum 
dieser Zustand beim bürgcrlichon llccbte nicht soll vorkommen, und 1 wenn er vorkÄme, 
warum ihm nil•ht soll abgeholfen wercl,'n können. Die Frngo iRt ja nicht die, ob e!l möglich 
e.-i, a1le donk\Jiucn Pimc tlcs bürgerlichen Lebens gesetzlich zum Vorau, zu ordnenj sondern 
vielmehr die, ob e1 besser sei, tlic hrn•its gutrutföne gl'sctzlit:hc Ordnung, wie weit sie nun g"he, 
in einer höchst bc11chwcrlicheo Verwirr1111JC' im l~iwn. oder 11ie klar und dnrch11ich1lg zu machen? 
- Ein Beispiel von verwirrter Aufhiiurung von Recbtl!gclleUeo wegen MiSBliogem1 eines neuen 
Hcscizbuches bieten die 112 Nun„llcn, wckhe in drei Jahren zu dem hairisdum 8lr1t.fge.setz\Juche 
von 1813 erschienen ,sind. Unübersehlirho Verwirrung wegen .1-'csthältcns von v c r alt et e n 
Gesetzen kommen dagegen in England nicht aeiten vor; und waren noch häufiger ehe R. Peel 
durch 1elne Coneolidations--Actcn aufriiumte. 
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Vo1lständigkeit und Richtigkeit. - Hier ist denn offenbar kein anderer 

Ausweg, als eine vom Gesetzgeber selbst vorzunehmende Um schmelzun g 
(auch wohl «Consolidation> genannt). Ueber das einzuhaltende Verfahren 

aber kann ein Zweifel nicht wohl stattfinden. Es muss nämlich die gesammte 

Menge der Gesetze, welche den Gegenstand betreffen, in Ein umfassendes, 

systematisches, alles frühere überflüssig machendes Gesetz zusammengefasst 
und nach Inhalt und Form zu einem harmonischen Ganzen verarbeitet 

werden. Es ist dabei weder die Absicht 1 noch auch thatsächlich immer 
nothwendig1 neu c s Recht zu geben, irgend welche sachliche Verlnderungen 
vorzunehmen. Der nächste Zweck geht nur dahin, das Vorhandene zusammen

zustellen und zu ordnen; und es ist gar nicht unmöglich , dass damit jedes 

Bedürfniss befriedigt ist. Allein in der Regel freilich wird eine solche 

Ordnung auch zur Entdeckung von Lücken, Widersprüchen, verschiedenen 

Grundlagen u. s. w. führen; und dann ,·ersteht es sieb, dass die Gelegen

heit zu einer innern V crbcsserung des in Frage stehenden Rechts nicht 

versäumt werden darf. In allen Fällen aber muss, wenn nicht die neue 

Ordnung das Uebel noch vcrgrössern soll, anstatt es zu beseitigen, das 

neue umfassende Gesetz ·ausdrücklich a 11 e frflheren Gesetze über diesen 
Gegenstand für aufgehoben und forthin ungiltig erklären. Und zwar ist es 

dabei zwcckmässig, zwar die aufgehobenen Gesetze einzeln aufzuführen; zu 

gleicher Zeit aber auch eine allgemeine Bestimmung einzuschalten, welche 

auch die nicht einzeln benannten trifft. Gerade in solchem Zustande könnte 

leicht irgend ein Gesetz oder wenigstens irgend eine gelegentliche Be

stimmung übersehen werden und dadurch die Verwirrung wieder aufs Neue 

beginnen. Sollten in den aufzuhebenden früheren Gesetzen auch noch andere 

Rechtsnormen enthalten sein, als welche zu dem Gegenstande der itzt zur 

Einsicht zu b1ingenden Bestimmungen gehören, so sind auch diese, natürlich 

in abgesonderten Gesetzen, neu zu ordnen; und in keinem Falle darf das 

aus einem im Wesentlichen giltig belassenen Gesetze Herauszunehmende 

und Aufzuhebende nur im Allgemeinen bezeichnet sein, weil sonst 

über Gegenstand und Umfang der Aufhebung leicht Streit entstehen kann 1): 

§ 11. 
Die Abfassung von Gesetzbüchern. 

Wesentlich verschieden von der Frage, wie bei der Verbesserung ein

zelner ungenügender Gesetze oder kleinerer Abthcilungen derselben verfahren 

1) Mit vollem Rechte tarlelt Bentbam, a. a. 0. das In England bei der Consolldation der 
Statuten bcfölgte Vorführen, dio in du neue Gcaot:i; zu verschmelzenden, somit im allen Oesebe 
auszumerzen den Th eile ei ne!I nkht ganz aufgehobenen G eaetze ~ nur mit den Worten 2. u bo
zeic h ncn: ,.so viel von den Stntuten sieh beziehet auf . .... Er sn.gt: die .r'olgen sind: 1) es lat 
Immer bc!ltreitbar, zuweilen ln der Thnt zwt-ifelhafl, welches denn die znr Aufltebuog be
stimmten Tbeile wirklich sind; 2) du Rceht bleibt belastet mit diesen Leichnamen von 0(,

aet~en, deren einige todt, andere in dem ebcngeschildcrtcn Zustande Yon Leben und Tod sind. 
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werden müsse , ist die Frage : ob es räthlich sei, die Vorschriften für das 

gesa.mmte Rechtsleben eines Volkes, oder wenigstens für eine grosse Seite 

desselben, in Einern umfassenden, systematisch geordneten Gesetzgebungs~ 

werke von Staatswegen festzustellen? ~Iit anderen Worten: ob die Er• 

Jassung von grossen Gesetzbüchern als nützlich oder schädlich betrachtet 

werden müsse, ob eine gute Ausftllirung vielleicht menschliche Kraft übersteige? 

Diese sog. cCodificationsfrage• ist eine der verrufensten in der ganzen 

Rechtspolitik, und es stehen sich die Meinungen auf das Schroffste entgegen. 

Auf der einen Seite wird von Unzähligen fast alles Heil im Rechte, beinahe 

im Staate, von der Einführung solcher allgemeiner Gesetzbücher erwartet, 

die Vornahme der Arbeit als ein höchstes V crdicnst der Regierung, als ein 

Beweis hoher Gesittigung des Volkes, als ein Ehrendenkmal für einen 

Zeitabschnitt betrachtet. Auf der andern Seite erklären Männer, deren 

Stimme in Rechtsfragen vor Allen gehört zu werden verdient, nur Unheil 
fnr Recht und Bildung von solchem Unternehmen zu erwarten, sprechen 

namentlich unserer Zeit alle. Befähigung zur Zustandebringung eines guten 

Gesetzbuches ab. Die Freunde der Gesetzbücher haben die Erlassung einer 
grossen Anzahl derselben in vielen Staaten durchgesetzt; die Gegner weisen 

auf dieselben als auf Belege ihrer Unfähigkeitsbchauptungen hin. Jene 

sehen als Grund der Abneigung nur eine dumpfe Befangenheit in scbola• 

stischer Büchergelehrsamkeit; diese erklären die Neigung aus flacher Un• 
wissenheit 1

). Und wenn auch im Laufe der Zeit sich der Streit in so ferne 

1) EI lat begreif'licb, dass die Literatur über die Codlftcationsfrage steh hauptsächlich al1 
eine deo.tacbe und eine englische erglcbt, weil für Frankreich und die von Ihm umgeformten 
Staaten der SI reit läng-$t thataiicblicb entschieden ist. Ea wäre wohl ebcoao 1chwierlg, all -
nutzlos, alle Schriften und AbbAndlun~en zusammenzusuchen, welche den Oegen&lAnd besprochen 
hahcn; eine Kenntnisa der bedeutenden genügt. Schon Im 18ten J11.brb. hatte die preusaisebe 
Gesetzgebung die Veranlassung zum Streite gegeben, und noch itzt 11ind J. 0. Scblouer'e 
Briefe über Gesetzgebung (178\J/90) ala ein gciatrctcber Angriff auf die Cotlifl.cation nicht ver
ges~cn. Lebendiger wurde der Stroit, als er nat'h don Befreiungskriegen eine politl.sche Bel
mia(~buog erhielt. Beka.nntllch erhob zuerst Thlbaut (Uebor die Notbwendigkelt eines allge
meinen bürgcrl. Rechtes für Deutschln.ot.l, 181-i), den nationalen Ruf, o.nJ trat ibm 8 avi gny 
mit achatrfcr Rede über unsere völlige Unfähigkeit zu solchem Werke eo.tgegen (Ueber den 
Beruf unserer Zelt fUr Gesetzgebung, 1811, ito unv. Aun., 18i8). Seit dieser Zeit bat eich denn 
die gc1Jchlcbtlicbe Schule der deutischen Recht~gclebrtco fort und fort gegen die Abfasauog 
von Gesetzbüchern ausgesproc-hen, (z. B. Be h rader, Die priilorischen Edlcte; Re b b e rg, 
Ueber den Code Napoleon), die groise Menge der den Frelbeltsidoeo Zo.gewendeteo aber fllr 
dieselben. - In England aber steht der P1ltriarcb aller Gcsct.tesverbesscrer, J. Den tham, an 
der Spitze Derer, welche Coditication verlangen, und wenn auch seine AMicbtcn bia ihl wenig 
Einfluss 1111f dM Leben erlangen mochten, {theils durch seine eigenen Ucbertreibuogen und die 
Nlchlerkennung der örtlichen und n:1tionalen Recht.,bcdilrfnbse, thclls dur<'h das starre und 
unwlAAenschafllicbo Fcsthnltcn der englischen Rechtsgelehrten am Hergehracbten,) so sind doch 
seine Schriften eine fast uners1."hijpfiiche t,unttgrubc von Gedanken und Thatsacheo. Bei seinem 
bP!!tii,ndigen Z11riickkommen Auf den Geg-cost11nd ist es schwer, unter .11eineo Werken diejenigen 
besonders zu benennen, welcho für die Co11ificntionsfr11ge von besonderer Wichtigkeit sind. Doch 
mögen 6!1 ungefähr folgende S<'in: Principlc!J of thc Civil Code, In den Work8, Bd."1, S. 297-36-4.; 
Prior. or 1mnnl I~nw, da,., 8. 365-580; Princ. of judkial Proccdure, witb tbe outllnes of a Pro
cedurc Code, Bd. II, 8. 1-188j A gcnernl view of a c•,mpfote Code ofLaws, Bd. nr, B. 155-210; 
Panaomlal fragmeott., das., 211-231; Papers relatiTe to Codl1leatlon, Bd. IV, S. U.1-53-ij Codl~ 
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etwas abgeklärt hat, als der Widerspruch gegen die Abfassung von Gesetz

büchern fnr Strafrecht nnd Processrecht ziemlich fallen gelassen ist: so 
besteht er doch noch in seiner ganzen Stärke hinsichtlich des bürgerlichen 
Rechtes, also gerade in Beziehung auf den umfassendsten und schwierigsten 

Tbeil. Es kann somit nicht dienen, nnr über jene Rechtstheile sich mit 
den Gegnern abzufinden; sondern es muss die Frage in ihrem ganzen 

Umfange und auch für die zweifelhaftesten Pnncte zur Entscheidung ge„ 
bracht werden. 

Unerlässliche Bedingung einer verständigen Entscheidung in dieser 

Streitfrage ist vor Allem, dass die falschen Gründe entfernt werden, welche 
von beiden Seiten im Kampfeseifer beigebracht zu werden pflegen. · Sie 

sind nicht minder verwirrend durch den leichten Sieg , welchen sie den 

Gegnern zu verschaffen scheinen, nnd dessen Bedeutung dann überschätzt 

werden kann, als durch die richtigen Ansprüche und Hoffnungen , welche 
einen Verdacht auch gegen das Haltbarere erwecken. 

Als solche durc~us unrichtige, nur auf grundlosen Voraussetzungen 
beruhende Gründe der Gegner jeder Codification stellen sich nachstehende 

dar: - Vor Allem der Vorwurf, dass ein Gesetzbuch n e u es Recht gebe, 

damit aber das Volk in seinem Rechtsbewusstsein störe, es von seinen sitt„ 

lieben Grundlagen losreisse, das ursprtlngliche und somit angemessene Volks

recht zerstöre. Nichts ist unrichtiger, als die Annahme, dass ein neues 
Gesetzbuch auch lauter neues Recht enthalten müsse. Im Gegentbeile wird 

ein guter Gesetzgeber von dem Bestehenden erhalten, was irgend in sich 
gut und mit dem ganzen Systeme vereinbar ist. Der Zweck eines Gesetz. 
bucbes ist nicht nothwendig V cränderung, sondern er kann auch bloss 

Sammlung, Ordnung, Zusammenfassung sein, und es ist. ein durchaus un

gerechtfertigter Vorwurf, wenn den Anhängern von Gesetzbüchern die Ab~ 
sieht beigemessen wird, das Rechtsbewusstsein des Volkes zu zerstören, muth• 

willig und zwecklos Neues an die Stelle des Gewohnten und Genügenden 

zu bringen. Allerdings wird c.s im einzelnen Falle ohne Neuerungen nicht 

abgehen, weil wohl jeder Rechtszustand auch materielle Fehler hat. Wenn 

dann aber auch in kleinerem oder· grösscrem Umfange, Unpassendes und 
V crkchrtes durch gutes Neues ersetzt wird, so kann diess doch in der Tbat 
kein Gegenstand eines vernünftigen Tadels sein. - Ebenso grundlos ist der 

ftcatlon proposRI adressed to all natlons, pro!ellalng liberal opi nions, das., SSS-594.; J wtlce and 
Coclification Petitions, Bd. V, S. 437-5-la. Ncbeo diesen, Im Guten und Schlimmen erAtaunllchen, 
Eneugni11scn fallen Andere freilich nicht 9ebwcr ln das Gewicht; doch dürfen nicht ganz ütier
g1rngen werden unter den Ge g n o r 11 der Gesetzbücher Co o p e r, Letters a. 1. Cour de la Chan~ 
C{!Jlerie. Lond., 1828 (auch onglisch), und unter den Vertbeldigern: Melj er, De Ja Codlfication. 
Am11t.1 1830, und .Rou11set, De la rctlnction et co11ification des loh. Par., 185S; als einen Ver• 
mittler aber (welcher namr•ntlich das bilrgerllche Recht von der CodUlcatlon auanehm(!n wUI): 
Jl o ss i , Elcmcm du d roit penal, Bd. U. Buch ', Kap. s. 
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Einwand, dass das neue Gesetzbuch auch wieder veralten werde; un
möglich aber immer wieder neue Veränderungen vorgeµommen werden können 1). 

Ent.spricht ein Gesetzbuch wirklich den Bedürfnissen des Volkes und dem 
Stande seiner Gesittigung, so wird sich die N othweudigkeit von Aenderungen 
und Zusätzen nur spät und sparsam fühlbar machen, da Volksleben und 
Gesittigung sich nur langsam ändern. Einzelnen auftauchenden Bedllrfnissen 
wird allerdings durch Zusatzgesetze Rechnung getragen werden müssen; 
allein diess ist weder schwierig an sich, noch beschwerlich im Gebrauche. 
Tritt aber allmUlig im Laufe der Geschlechter oder grosser Ereignisse die 
N othwendigkait einer neuen Zusammenfassung, und vielleicht auch theilweisen 
Aenderung, des alsdann bestehenden Rechtes ein, so ist diess eine natur
gemässe und nicht unüberwindliche Last. Wenn die Möglichkeit späteren 
Verfalles abhalten dürfte von dem Beginne nützlicher Unternehmungen, so 
wäre noch überall und in allen Beziehungen ursprüngliche Barbarei , denn 
jegliches Menschenwerk ist wesentlich vergänglich; und ein gutes Gesetzbuch 
gehört noch ttberdiess zu den dauerndsten Erzeugnissen, welche wir zu 
schaffen im Stande sind. Nur gegen ein schon ursprünglich schlechtes Gesetz
buch ist also die Annahme einer baldigen Wiederbearbeitung begr1lndet; 
Absicht und Aufgabe ist aber, gute zu liefern. - Allein ist nicht, drittens, 
die Ansicht ausgesprochen, dass die Zustandebringung eines guten Gesetz
buches, wenigstens dem itzigen Geschlechte der deutschen RechtsverstAndigen, 
völlig und durchaus unmöglich sei? Hat man sich nicht zum Beweise dieser 
Unmöglichkeit auf die Fehler der in den letzten Generationen entworfenen 
Gesetzbücher der Preussen, Oesterreicher und Franzosen berufen 1)? Aller
dings; allein es darf der berühmte Namen des Urhebers dieser Einwendung 
nicht verblenden über deren Haltlosigkeit. Dass die Entwerfung eines Gesetz
buches, namentlich für. das bürgerliche Recht, ein sehr schwieriges Unter
nehmen ist, zieht kein Verständiger in Abrede. Allein die Unmöglichkeit 
einer dem Bedürfnisse entsprechenden Leistung ist durch die angeführten 
Gründe nicht erwiesen. Auch angenommen , aber keineswegs zugegeben, 
dass der vorgebrachte Tadel der genannten Gesetzbücher und des gegen
wärtigen Standes der Rechtswissenschaft, völlig gegründet sei, so folgt daraus 
noch keineswegs, was abgeleitet worden ist. Vor Allem ist es eine Ver
wechslung ganz verschiedener Dinge, wenn eine noch mangelhafte wissen
schaftliche Beherrschung eines geschichtlichen Rechtes als gleichbedeutend 
genommen wird mit Unfähigkeit zum Gesetzgeben, d. h. zur richtigen Ein
sicht in das Leben und seine Bedürfnisse, zur Kenntniss des Volksrechtes 

1) Diese Einwendung macht Coop er, Lettres, 8. 180 tg. 
1) Bekanntlich sind dleu die Gründe, mit welchen Snvign:, der Bearbeitung allgemeiner 

deut11cher Gesetzbücher entgegengetreten Ist, und welche auf nur allzu Viele tiefen Eindruck 
gemacht haben. 
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' und der ftbrigen practisch anwendbaren Rechte, zur deutlichen und geordneten 
Fassung vo1;1 Rechtsnormen, zur logischen Durchbildung des se]bstgewählten 
Stoffes. Zu beidem sind ganz verschiedene Geisteskräfte und Kenntnisse 
not.hw~ndig. Sodann kann daraus, dass einige Gesetzbflcher Fehler an sich 
tragen, doch sicher nicht mit irgend einem Rechte auf eine nothwendige 
Wiederholung derselben oder auf ein Verfallen in anderweitige Mängel 
geschlossen werden. Im Gegentheile ist anzunehmen, dass neue Versuche 
der Vollkommenheit immer näher kommen, eben weil itzt Warnungen nach 
verschiedenen Seiten vorliegen. Endlich kann es gegen die Nothwendigkeit 
und gegen den Nutzen eines Unternehmens nie vorgebracht werden, dass 
dasselbe voraussichtlich nicht vollkommen fehlerfrei ausfallen werde. Die 
Berflcksichtigung dieser Besorgniss würde folgerichtig zum Beharren in den 
rohesten Zuständen und in unerträglichen U ebeln ftlbren. Die Frage ist viel
mehr die, ob nicht dennoch trotz aller Unvollkommenheit, der neue Zustand 
ein entschieden besserer sein wird, als der bisherige; und ob nicht das 
Werk wenn auch nicht den höchst gespannten Forderungen der Wissenschaft 
so doch den BedOrfnissen des Lebens zu genflgen verspricht? Kann m~n 
diese Frage nach gewissenhafter und sachkundiger Untersuchung bejahen, 
dann ist die Vornahme des Versuches erlaubt und selbst sittlich geboten, 
und die apriorische Behauptung einer Mangelhaftigkeit kann gar nicht in 
Betrachtung kommen 1). 

Nicht weniger aber mttssen, auf der andern Seite, gewisse Behauptungen 
von An h ä n g er n der Codification von vorne herein beseitigt werden , weil 
sie in sich unrichtig sind. Es wäre tböricht, sich zu dem schweren Unter
nehmen durch Hoffnungen bewegen zu lassen, welche niemals erfüllt werden 
können, und durch Annahmen , die den Thatsachen widersprechen. Ihre 
Widerlegung lässt natOrlich den wirklichen Stand der Frage völlig unbe
rührt. - Eine falsche Hoffnung ist es vor Allem, wenn Manche von 
neuen Gesetzbüchern in der Landessprache erwarten, dass auch der rechts
ungelehrte Bürger dann mit leichter Mflhe Herr des Rechtssystemes oder 
wenigstens der einzelnen ihn itzt bert1hrenden Rechtslehren werden könne 1). 

1) Sehr verständige ErGrterungen in dieser Richtung •· bei B es e l er, Volksrecht und 
Juristenrecht, 8. 236 fg. 

1) Unbegreiflich ist, dasa selbst Bentham dieser Tiuschung alch In so weit gehendem 
Ma&8e hingeben mochte, wie unzählige Stellen in seinen Schriften beweisen, namentlich in den 
Coditlcation Petitions und in den Papers on Codiflcation. ,,Nehmt meine Dienste (als Vcrfäaer 
eines Gesetzbuches) an, - so schreibt er an die Bürger der Vereinigten Staaten, - und es soll 
Jeder Mann von einiger Erziehung, fälls er will, und zwar ohne Anstrengung, welt mehr vom 
Rechte wissen, als itzt der geschickteste Reehtsgelehrtc bei den eifrigsten Bemlihungen an dem 
Ende des längsten Lebens. Jeder, der nur lesen kann, mag dann in seinen MU88estunden mehr 
vom Rechte lernen, al8 itzt der schlaueste Advocat davon weiss." (!) Allerdings lat richtig, d3811 
der Engländer bei einem ve,,_tiindlg abgefassten Ge!letzbuche beaonden viel an Rechteeinsicht 
gewinnen würde, gegenüber von dem völlig barbarh1chen Zustande des Statllte Law nnd den 
für Laien völlig uuugiinglichen Quellen dea Common Law: allein dass selbst eine formell vor-
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.Allerdings wird durch ein gutes Gesetzbuch eine Uebersicht tlber das geltende 
Recht für jeden Menschen von allgemeiner Bildung sehr erleichtert, nament
lich im Gegensatze gegen ein aus ganz verschiedenartigen Bestandtheilen 
zusammengesetztes, in vielen und schwer verständlichen Quellen zerstreutes, 
vielleicht mannchfach ungeschriebenes Recht. Aber uimme.rmehr kann 
sich der Laie in schwierigen Fragen aus den Worten auch des besten 
Gesetzes eine richtige Einsicht in die feineren Sätze und in die entfernteren 
Folgen verschaffen; nie kann er aus demselben die von den Gerichten ange
nommenen Auslegungen, Ergänzungen, }1ictionen erkennen; niemals wird er 
mit sicherer Logik die Thatsachen unter die allgemeinen Normen bringen. 
Auch bei einem Gesetzbuche kann der Bürger eines Rechtsbeistandes in 
schwierigen Fällen nicht entbehren, und bleibt die Entscheidung des Richters 
oft zweifelhaft. - Ein anderer gröblicher lrrthum ist, wenn sieb Manche 
von der Abfassung von Gesetzbüchern eine gro~e Erleichterung und Ab
kürzung des Rechtsstudiums versprechen. Abgesehen davon, dass der 
Nutzen eines solchen Zustandes sehr zweifelhaft wäre, so ist die Annahme 
ganz grundlos. Die Art des Studiums wird sich allerdings ändern ; allein 
das richtige Verständniss der Grundsätze des neuen Systemes und ihres 
Zusammenhanges , die Geschichte der Entstehung der einzelnen Sätze und 
die richtige Erklärung derselben, der sich schnell bildende Gerichtsgebrauch, 
die gerade bei neuem Rechte vielfachen Streitfragen u. s. w. geben nicht 
minder Stoff' zu ernsteren und langen Studien und gestatten kein geringeres 
Mass von Geisteskräften und Vorbereitung. - Endlich kann es nicht als 
eine stichhaltige Rechtfertigung einer Codification gelten, wenn dieselbe nur 
als eine Aufzeichnung von Gewohnheitsrecht dargestellt wird, welcher der 
Staat einen amtlichen Character beizulegen wohl berechtigt sei 1). Ein 
Gesetzbuch soll sicherlich das bestehende Recht, so weit dessen Beibehaltung 
sachlich rät blich ist, zusammenfassen; und somit auch etwa vorhandenes 
gutes Gewohnheitsrecht. Allein weder bat es sich hierauf zu beschränken, 
noch sind ihm die bestehenden Sätze unantastbar , wenn triftige Gründe zu 
einer Aufhebung oder Abänderung vorliegen. Es wird vielmehr mannchfach 
Eigenthttmliches an Verbesserungen und Ergänzungen gegeben werden mflssen, 
wenn das Recht den itzigen Bedürfnissen wirklich soll angepasst werden. 
Unter dem Vorwande und unter der bescheidenen Verhüllung einer blossen, 
etwa durch die Staatsgewalt begünstigten, Sammlung kann und soll ein 

treffliche Fuaang In der Landessprache den Rechtnngelehrten nicht 1elbatstindlg In Reebtl
fragen macht, hätte unter Anderem schon ein Blick aaf Frankreich selgen können, wo es In 
der Tha& weder Advocaten noch Richtern an Beschäftigung fehlL 

1) MetJ er sucht die Coditlcation auf diese Welae den Engländern mundgerecht zu machen. 
Mit wenigem Erfolge, wie sich ergeben bat, und gewl11 verdlentermasaen. Wie mag man die 
Gesetzgebung dea Staates durch die Frage za retten glauben: ob er nicht, wie Jeder Privat
mann, Becbtsnrnrn111D8'en veranatalten dürfe? 
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Gesetzbuch nicht eingeschwärzt, sondern es muss die Berechtigung dazu 
nach seiner vollen Wirklichkeit untersucht und erwiesen werden. 

Zu diesem Behufe ist denn nun aber nöthig, sowohl die Vor t b eile, 
als die Nachtbeile, und endlich die Schwierigkeiten des Unter
~hmens unpartheiisch zu prüfen. Allerdings mag dieses hier nur im All
gemeinen geschehen, und es werden in jedem einzelnen wirklichen Falle 
noch eigenthümliche Umstände, wahrscheinlich in allen drei Beziehungen, 
vorliegen; allein die allgemeinen Gründe sind doch weitaus die Hauptsache, 
und jedenfalls lassen sieb ihnen die · bloss örtlichen leicht beifügen und in 
ihrem Werthc in die Berechnung aufnehmen. 

Als · V o r t h e il e der Abfassung von umfassenden Gesetzbüchern sind 
nachstehende Umstände anzuerkennen: 

1. Die in dem Wesen einer jeden Gesetzgebung liegende Zusammen
drängong des Rechtsstoffes• auf ein geringstes Mass gewährt eine b e q u e m e 
und zeitersparend·e Ucbcrsicht über denselben. Ist auch allerdings 
dieser Vortheil ein verschiedener in den verschiedenen Staaten, da sir in 
Zahl und Ausdehnung der Rccl1tsqnellen sehr von einander abweichen , so 
wird er doch, erfahrungsgemäss, tlbcrall gebUhrend anerkann_t, und zwar 
sowohl von den Männern vom Fache als von der Bevölkerung im Allge
meinen. 

2. In einem aus verschiedenen Quellen und wilhrend langer Zeitdauer 
entstandenen Rechtszustande ist es auch nach gründlicher Untersuchung 
kaum möglich I für eine V o 11 s t An d i g k e i t der Rechts kenn t n iss mit 
unbedingter Gewissheit einzustehen. Gar 20 leicht kann bei zahlreichen wtd 

zerstreuten Normen eine übersehen werden. Ein Gesetzbuch, welches an 
die Stelle aller bisher giltigen Sätze tritt, gewährt nun aber diese Sicher
heit. Und selbst wenn später Zusätze oder Abänderungen nothwendig 
werden, lassen sie sich durch einfache Vorrichtungen, als Novellen, so ein
fügen, dass sie nicht vergessen werden können. 

3. Durch ein Gesetzbuch wird das Recht in höherem Grade fest ge
s t e 11 t, als diess bei anderen Recbtsqaellen der Fall ist. Und zwar findet 
diess in doppelter Richtung statt. Einmal kommt man viel schwerer daza, 
an einem Gesetzbuche etwas zu ändern, sei es non im Einzelnen sei 
es gar im Ganzen , als etwa an einem einzelnen Gesetze, am Gericbtsge• 
brauche oder Gewohnheitsrechte. Sodann gicbt ein umfassendes Gesetzbuch 
diesen anderen Rechtsquellen einen so bestimmten Halt, beschränkt auch 
wohl ihre Thätigkeit so ausdrücklich, dass sie selbst in ihrem Wirkungs
kreise weniger Neues erzeugen. Kann und soll nun auch allerdings das 
Gesetzbuch das Recht nicht für nlle Zeiten und Verhältnisse unveränderlich 
machen: so ist denn doch Stetigkeit wenigstens bis zu einem entschiedenen 
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Verbesserungs- oder Entwicklungsbedürfnisse, damit aber einem der schlimm-
sten Zustände des Re~htes, einem häufigen Wechsel, vorgebeugt 1

). 

4. Die Bearbeitung eines vollständigen Gesetzbuches giebt die beste 
Gelegenheit, die bisher im gesammten Rechtssysteme bestandenen U n v o 11-
k o m m e n h e i t e n , namentlich also U ndeutlichkeiten , Lncken und Wider
sprOcbe, zu v er b es s e r n. Wenige Worte reichen hier oftmals hin , wo 
sonst ausführliche Arbeiten und zweifelhafte Bemtthungen erforderlich 
gewesen wären ; die Arbeit selbst aber. ftthrt einen dem Geschäfte über
haupt gewachsenen Mann zur Entdeckung der Mängel des bisherigen Rechtes. 
Verbesserungen, auf welche sonst Jahrzehnt um Jahrzehnt vergeblich warteten, 
werden hier fast im Vorflbergehen abgemacht. 

5. Von noch weit höherer Bedeutung aber ist , dass nur bei einer so 
umfassenden gesetzgeberischen Thätigkeit , welche , wo nicht das gesammte 
Rechtsleben so doch wenigstens grosse Seiten desselben , mit einemmale 
gestaltet, die Möglichkeit besteht , das Recht im Ganzen i n i n n e r e r 
U e b e r e i n s t i m m u ~ g m i t s i c h s e 1 b s t und mit dem Wesen des 
itzt eben bestehenden staatlichen und gesellschaftlichen Zustandes herzu
stellen. Nur bei einer Codification kann nach einem einheitlichen Plane 
und mit einem grossen Gedanken geschaffen werden, während noch so 
zweckmässige Verbesserungen im Einzelnen eine innere Ungleichheit nicht 
aufheben, oft sogar erst selbst einführen. Wenn ein Volk nach grossen 
staatlichen Umgestaltungen oder nach einer durchgreifenden Veränderung 
der Gesellschaft sein Recht den neuen leitenden Grundsätzen der Verfassung 
oder den Forderungen der itzigen geistigen und wirthschaftlichen Zustände 
anpassen will und muss , wie kann diess auf andere Weise sicher, schnell 
und vollständig geschehen, als durch ganze Gesetzbücher? Alle Aenderuogen 
im Einzelnen , so richtig sie an sieb sein mögen , erzeugen nur ein buntes 
und ungefügiges Gemenge, lassen Reste des Alten bestehen, verhindern 
das Gefühl der Entwicklung und der Sicherheit des Errungenen. Niemand 
kann doch z. B. im Zweifel darüber sein, dass die umfassenden Gesetz
bücher Napoleons ein höchst wesentliches Mittel zur Feststellung der durch 
die Umwälzung entstandenen französischen Staats- und Gesellschaftsordnung 
sind, und dass keinerlei Einzelngesetze diese Einheit des neuen Zustandes 
hätten bewerkstelligen können. Und Niemand wird ferner darüber im 
Zweifel sein, dass wenn Deutschland je zu einer staatlichen und volks
thttmlichen Einheit gelangt, Gesetzbttcher für diesen Zustand unerlässliches 
Bedttrfniss sein werden. 

6. Endlich ist, für manche Völker wenigstens, zu bemerken, dass nur 
durch die Abfassung neuer Gesetzbttcher und die dann mögliche Beseitigung 

1) Vgl. hierüber Melj er, Cod14catioo, 8. SI. 

• 
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der alten Rechtsnormen sie zu einem in der Landessprache ausge
drückten Rechte zu gelangen vrrmögen. 

Aber allerdings lässt sich nicht iu Abrede ziehen, dass ntit der Ver
ktlndung neuer umfassender Gesetzbücher auch mehrfache Nacht heile 
verbunden sind. Und zwar sind einzelne dC'rsclben so sehr unmittelbare 
Folgen des ganzen Unternehmens, dass ihr Eintritt als gewiss betrachtet 
werden muss, während andere nur als m ö g l i c h gelten können, da sie 
bei besonders günstigem Verlaufe nicht eintreten. 

Als g e w i s s e Nachtheile einer Codification erscheinen nämlich: 
1. Die Störung des R e c h t s b e w u s s t s e i n s d e s V o l k e s. 

Wenn auch bei der Abfassung eines Gesetzbuches die Feststellung neuen 
Rechtes keineswegs immer und durchweg die Absicht ist, so kann doch selbst 
in dem günstigsten Falle manche Aenderung nicl1t vermieden wrrden bei der 
Zusnrnmenfüssung, Ineinanderpassung, vollständigen Durchsicht des gesaQ.1m• 
ten Rechtsstoffes; und in manchen Fällen ist sogar eine durchgreifende 
Aendcrung recht eigentlich die Absicht. Auch angenommen nun, dass die 

sämmtlichen, bedeutenden oder geringeren, .Aenderungen an sieb vollständig 
gelungen und zwcckmässig sind, so bringen sie doch Störung und V crwir• 
rung, welche erst allmälig durch eine genauere .Bekanntschaft mit dem 
neuen Rechte ausgeglichen werden kann. Indessen aber ist Unbehagen und 
mannchfacber, wenn auch nicht rechtlich doch sittlich unverdienter, Verlust. 

2. Es ist zwar zu erwarten, dass sich die Rechtsgelehrten, Richter 
sowohl als Advoca.ten, in ein neues Gesetzbuch in kl1rzerer Zeit einarbeiten; 
allein wenigstens ältere Männer, gerade also die bisher erfahrensten und 
brauchbarsten, werden die volle Sicherheit nie mrhr erlangen, und bei Allen ist 
die erste Zeit ein Zustand der Ungewissheit und der U n wi s sc oh ei t. Auch 
bei dem besten ,vmen wird vielfach gegen den Geist und selbst gegen aus
drückliche Bestimmungen des neuen Rechtes gefehlt, manche Rechtsstreitig
keiten werden im falschen Glauben an gegründeten .Anspruch untcruommeo, 

in anderen Fällen wirkliche Forderungen aus Unkenotniss nicht verfolgt 
werden. Aller dieser Nacbtheil ist allerdings nur ein vortlb(.lrgehender; allein 
er darf doch für die in der Uebergangszeit Stehenden nicht unterschätzt 
werden 1

). 

3. Nicht eben gering zu achten endlich ist die .B e i s e i t e s e t z u n g 
der bisherig c n Wissenschaft und Li t c rat ur des Rechtes. 
Sie werden mit der Zeit wieder ersetzt werden ; allein es kann eine ,·oll
ständige Ausgleichung die Sache von Jahrhunderten sein, und jeden Falles 
dauert einer Seits die Erschwerung und Unvollkommenheit der Bildung des 
Rechtsgelehrten bis zu Erreichung dieses Zieles, und ist es anderer Scits 

1) lUcbt ige Bemerkungen über diesen PW1ct 11. bei Roh b e r g, U eber den Code N.11pol6on, 
8. 276 fg., uuil bei Co o per, Lectres •· 1. Coura de Chancelleric, 8. 308 fg. 
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eine grosse Verschwendung seltener und hoher geistiger Kräfte , dasselbe 
Ergebniss durch zweimalige Arbeit zu erlangen. 

Nicht zwar als ein unvermeidlicher, wohl aber als ein m ö g 1 i c her 
Nacbtheil ist ein völliges oder theilweises Misslingen des neuen Gesetzbuches 
anzuerkennen. Es mag ein solches in der ganzen Anlage verfehlt sein, z. ß. 
im Strafrechte von einem falschen Strafzwecke ausgehen, oder sich die 
Beantwortung aller einzelnen Fragen, · anstatt der Feststellung leitender 
Grundsätze vornehmen, oder umgekehrt nicht über die allgemeinsten Lehren 
hinausgehen; es kann einzelne Rechtsanstalten nach einem falschen Grund
gedanken ordnen, so z. B. im Pfandrechte die Grundlage der Qpffentlichkeit 

und Specialität verwerfen, die Entscheidung nach sittlicher Ucberzeugung 
anf stehende Richter ausdehnen, die Rechtsvollstreckung einem von den 
Parteien abhängigen Organe 11bertragen; es kann einzelne Folgewidrigkeiten 
festsetzen, Locken unausgefüllt, längst bestehende Streitfragen uncntscl1ieden 
lassen; endlich mag es in der formellen Darstellung verunglücken, sei es 
durch Aufstellung eines unrichtigen oder unObersichtlichen Systemes, sei es 
durch mangelhafte Fassung der einzelnen Sätze. Die aus solchen Fehlern 
entstehenden Nachtbeile sind aber besonders dann empfindlich, wenn das 

Gesetzbuch an die Stelle eines wenigstens vergleichungsmässig guten Rechts

zustandes tritt; ist doch schon der blosse Austausch von ungt•fähr gleichen 
Fehlern ein empfindlicher Nachtbeil, weil der frühere Zustand wenigstens 
bekannt war und man vielleicht gelernt hatte, einem Theile seiner Folgen 
auszuweichen. 

Diese zwar nicht nothwendigcn, allein doch möglichen Nachtbeile einer 
Gesetzgebung im Grassen sind aber um so fester ins Auge zu fassen, als 
unläugbar die Schwierigkeiten einer Codificntion bedeutend sind, 
somit die Begehung eines Fehlers keineswegs als eine Unwahrscheinlichkeit 
erscheinen kann. Mit Recht ist es immer als eine der schwierigsten Auf
gaben erachtet worden, ein umfassendes Gesetzbuch nach Inhalt und Form 
vollkommen herzustellen; und es müssen sich nllerdiugs viele günstige 
Umstände vereinigen, um ein solches Ergcbniss zu ermöglichen. Ausser 
der, natürlich ganz unentbehrlichen, Verfügbarkeit Ober die nötliigen gC'istigen 
Kräfte, also Ober Männer von klarer Auffassung der staatlichen, gesell
schaftlichen und sittlichen Lage des Volkes, sowie der hieraus sich ergebenden 
Rechtsbedürfnisse, von wissenschaftlicher Beherrschung des gesummten be
stehenden Rechtsstoffes, endlich von systematisch ordnendem und logisch 
entwickelndem Verstande, bedarf es auch noch äusserer Begünstigung. Einmal, 
der zur überlegten ungestörten Vornahme einer langcdauernden Geistes
arbeit erforderlichen Ruhe und Zufriedenheit. ~odann einer bereits so weit 
gediehenen Ausbildung der Sprache, dass sie nicht nur fllr das itzige Ge

schlecht l'inen deutlichen und scharfen Ausdruck aller Rechtsnormen möglich 
v. M. oh 1, Staa&lrecht. ~d. U. 80 
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macht, sondern auch keine wesentlichen Umänderungen in den nächsten Zeit

abschnitten mehr erwarten lässt. Endlich eine Staatseinrichtung, welche 
gestattet, das tüchtig Vorbereitete ohne wesentliche Bceiuträchtigung doreh

zuftthren und wirklich zum Gesetze zu erheben 1). ,venn aber auch nur 
eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, so steht ein empfindlicher Nach
tbeil für die Güte, und namentlich für die Nachbaltigkeit des W crkes zu 
befürchten. Ausserdem ist es gar leicht möglich, dass Zufälligkeiten einen 

flblen Einfluss gewinnen. Es mag z. B. eine persönliche Idiosynkrasie 
eines einflussreichen Mannes für oder gegen einen Rechtssatz, selbst gegen 
eine ganze Rechtsanstalt das gegenständlich Bessere zurückweisen ; oder 

eine gerade herrschende Philosophie auf Form und Inhalt einen ungebflbr
lichen Einfluss ausüben, vielleicht in späterer Zeit der Deutlichkeit schaden; 
oder ein bloss augenblicklicher Wunsch für ein bleibendes Beddrfniss ge

nommen werden. Besonders sind für das Strafrecht und das Strafverfahren 

solche zeitliche und persönliche Einflüsse zu besorgen. Mit einem Worte, 

in wie zahlreichere Lebenskreise und Interessen ein Gesetzbuch eingreift, 
und je tiefer es eingreüt, desto mehr subjective Bemühungen werden sich 

auch geltend zu machen suchen; und je mehr Tbeilnehmer an der Arbeit sind, 

desto leichter können Persönlichkeiten irgendwie ihre Spuren zurücklassen. 

- Und es kömmt zu diesen in der Natur der Sache und im Werke selbst 
liegenden Schwierigkeiten noch überdiess eine weitere, wenn schon nur vor

übergehende und äusserliche, doch nicht zu übersehende. Es ist nämlich 

nichts weniger als eine leichte Aufgabe, den U e b er gang von dem alten 

Rechte zn dem neuen zu vermitteln. Die Frage, wie ein unter der Herrschaft 

des alten Rechtes entstandenes Verbältniss nach Einführung eines neuen 
Rechtes im Processe und im materiellen Rechte nach den Ansprüchen der 

Billigkeit und Gerechtigkeit zu behandeln sei, ist nicht unlösbar; allein eine 

gerechte und billige Beantwortung durch alle Theile der Rechtsordnung 

hindurch zu finden, erfordert eine weitläufige Gesetzgebung, wenn nicht 

der Willko.br der Gerichte zu viel überlassen werden und voraussichtlich 
eine grosse Ungleichheit und VcrwilTtlng entstehen soll. Auch muss man 

sich über die Dauer des Zwischenzustandes nicht t-äuscbeo. Noch nach 

vielen Jahren kommen, wenigstens im bürgerlichen Rechte, solche verschleppte 

Fälle vor, und ihre Behandlung wird sogar, je mehr die Rechtsgelehrten -
das volle Bewusstsein des früheren Rechtes verlieren, immer schwieriger. 

Im Angesichte nun, einer Seits der grossen Vortheile, anderer Seits 
aber dieser theils entschiedenen Nachtbeile, theils wenigstens grossen 
Schwierigkeiten einer Erlassung von Gesetzbüchern ist es denn freilich 
Pflicht, die Frage, ob und wann zu einem solchen Unternehmen zu schreiten 

l) Uebor diese Bedingung einer guten Gesetzgebung s. unlcn, Ahtb. 2-,. 
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sei, der ernstesten Prüfung zu unterwerfen. Es würde dem Staatsmanne 
und dem gründlich gebildeten Rechtsgelehrten sehr wenig anstehen, sich 
dllfch den blossen Ituf der Menge, oder durch einseitige, leidenschaftliche, 
aus blosscn Theorieen hervorgehende Forderungen einzelner lauter Stimm
führer zu unüberlegten und schädlichen Schritten drängen zu lassen; und 
die blosse Thatsache eines allgemeinen und lange dauernden Verlangens kann 
nicht entscheiden, weil häufig genug auch Verkehrtes und Unausführbares 
sich des Beifalles nicht nur der Menge, sondern auch der Fachmänner erfreut. 

Selbst die gewissenhafteste Prüfung kann und muss aber zu einem für 
die Entwerfung von Gesetzbüchern g O.ns tig e n Ergebniss gelangen; voraus
gesetzt nat0rlich dass überhaupt ein Gruud zu ener formellen oder ma
teriellen Umgestaltung des Rechtes vorhanden ist. 

U nläugbar nämlich siud die, oben näher bezeichneten , Vor t h c i l e 
einer Coditication sehr bedeutend, und durch kein anderes Verfahren in 
demselben Masse zu erlangen. U ebersiclitlichkeit, vollständige Kenn tu iss, 
Festigkeit, materielle und formelle Güte, Ucbereiustimmung in sich und mit 
den Lebens- und Staatszwecken, endlich Gemeinverständlichkeit, sind so 
unschätzbare Eigcnschaftcu eines Gcsetzcszustanucs, uass sie da, wo sie 
fehlen, selbst um den Preis bedeutender Opfer erworben wer<len dürfen, 
und nichts Geringeres, als geradezu eine augenblickliche U nmöglicbkeit den 
Staat Yon der Pfilcht der Erstrebung befreiet. Auch eine umfassende Ver
besserung und Zusammenziehung von Einzelngesetzen ist, der Natur der 
Sache nach, nur ein unvollkommenes Stückwerk im Vergleiche mit einer 
solchen einheitlichen Gesetzgebung; und einzelne Ucbcl, z. ß. die Schwierigkeit 
der Zurechtfindung und die Unsicherheit der Kenntniss, können sogar durcl.a 
diese Art der Verbes.:ierung noch gesteigert werden. U ud dass eine gute 
wissenschaftliche Bearbeitung , eine Sammlung der Volksrechte, oder eine 
Ausbilduug durch Richtersprtiche, so nützlich und wesentlich diese Thütig• 
keilen auch sind, und so gewiss namentlich eine verständige Verbindung 
derselben mit einem Gesetzbuche zu wnnschen ist, doch von den obenge
nannten Vortheilcn gar keinen oder kaum nur den einen oder den andern 
erzeugen können, bedarf nicht erst des Beweises. Sollte je aber noch ein 
theoretischer Zweifel über die W ohlthätigkeit einer Erla.--sung von Gesetz
büchern übrig bleiben, so ist die allgemeine Zuf ricdcnhcit derjenigen Völker, 
bei welchen eine Codification eingetreten ist, doch wohl sehr geeignet, eine 
practischo Widerlegung zu geben. .Mit Ausnahme der Fälle, in wclcheu 
eine fremde Gesetzgebung durcl.a einen Eroberer aufgedrungen, und wo 
iliese, theils als clcn Bedürfnissen eines Volkes nicht angemessen, theils und 
hauptsächlich als Denkmal der Besiegung verhasst, bei einer Ilefrciung von 
dem auswärtigen Joche auch wieder beseitigt worden ist, hat noch niemals 

ein Volk von einer geschlossenen Gesetzgebung zu dem früheren Rechte 
30 • 
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aus zerstreuten Quellen zurückkehren wollen. Selbst wenn der erste Ver
such entschieden misslang und die neuen Gesetzbücher unmöglich beibehalten 
werden konnten, hat man nicht wieder zum alten Zustande reuevoll Zuflucht 
genommen, sondern im Gegentheile sich die erneuerten Mühen und Opfer 
einer abermaligen vollständigen Gesetzgebung nicht verdriessen lassen , bis 
man sich Genttge that. Ja, sogar in wieder freigewordenen Staaten, deren 
wiederhergestellte Regierungen den Einrichtungen des zwischenherrschenden 
Eroberers tödtlich abgeneigt waren, und die viele sonstige gute Einrich
tungen desselben ohne Bedenken zerstörten, hat man doch in vielen Fällen 
wenigstens die Gesetzbücher beibehalten, als welche ohne off enbarste Thorheit 
nicht mehr gegen das Frühere eintauschbar seien. 

Die Vortheile der Codification aber dürfen nm so mehr in Anschlag 
gebracht werden, als sie ihrem Wesen nach bleiben, oder doch auf lange 
Zeit hinaus wirken, während die N achtheile , so weit sie in der Natur 
der Sache begrttndet und folglich unvermeidlich sind, wesentlich nur vor
ttbergehen, die bloss möglichen aber ve~eden werden können. Die ersten 
bestehen, wie bemerkt, in der Störung des Bewusstseins und der gelehrten 
Kenntniss des Rechtes. Nun aewöhnt sich aber ein Volk allmälig an ein 
verändertes Recht; ein junges Geschlecht von Rechtsgelehrten fängt vom 
Einführungstage an nachzuwachsen; dieses neue Geschlecht aber wird auch 
wieder für wissenschaftliche Bearbeitung und Httlfsmittel sorgen. Und was 

die nur möglichen Mängel der Gesetzbücher betrifft, so schützt gegen diese 
die Anwendung der richtigen Gesetzgebungsmittel , oder sie können im 

schlimmsten Falle durch eine nochmalige Bearbeitung nach gemachter Er• 
fahrung wieder verwischt werden. Nachtbeile aber, welche durch Verwendung 
der zum Werke tauglichsten Männer und durch Anwendung eines verstän
digen Geschäftsverfahrens ganz zu beseitigen sind, können niemals als Grund 
der Unterlassung eines nützlichen oder gar nothwendigen Werkes geltend 
gemacht werden. Durch verkehrte Arbeiter und Mittel ist jegliches mensch
liche Unternehmen zu vereiteln; folgt daraus, dass gar nichts geschehen 
dürfe? 

Was aber endlich die Schwierigkeiten des U ntemehmens betrifft, so 
sind sie allerdings bedeutend, und man darf sich nicht damit schmeicheln, 
dass das Bedürf niss einer systematischen und umfassenden Gesetzgebung, 
und wäre dasselbe auch noch so unzweifelhaft vorhanden, zu jeder Zeit und 
in jedem Staate zu deren Besiegung führen könne. Allein es ist auch nicht 
gerechtfertigt, sie zu f1berscbätzen und sie als unter allen Umständen un
tlberwindlich zu erklären. Die erforderliche äussere Ruhe und daraus 
stammende Unbefangenheit tritt auch nach heftigen Bewegungen bei jedem 
Volke wieder ein; es ist also nur erforderlich, sie abzuwarten, dann aber 
mit Entschlossenheit zu benützen. Die entsprechenden geistigen Kräfte 
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werden sich, will man anders nur recht suchen, bei jedem nicht gar zu 
kleinen und verkümmerten Volke schon finden. Es handelt sich ja nicht 
davon, Gesetzgeber aufzustellen, welche die Einzelnen, die Gesellschaft und 
den Staat nach selbst geschaffenen Idealen neu gründen und völlig umwandeln; 
noch davon, Männer von einer ganz vollendeten und unangreifbaren Gelehr
samkeit in dem bestehenden rechtlichen Wirrsale zu finden; sondern im Gegen
theile Solche, welche das vorhandene Leben, seine Bedilrfnisse und die itzigen 
Befriedigungsmittel gesund aufgefasst, fttr practische Zwecke hinreichend 
kennen gelernt und eine tilchtige allgemeine und juristische Bildung erworben 
haben. Der Ruhm des Gesetzes sei nicht Eigenthtlmlichkeit, sondern Brauch
barkeit und Anpassung. An Rechtsgelehrten, welche dieser Aufgabe ge
wachsen sind, kann ein Volk allerdings mehr oder weniger reich sein in 
gegebener Zeit; allein wenn man den Gesetzgebungsauftrag nicht etwa nach 
dem Range im Staatsdienste ertheilt, oder ihn zur Beseitigung unliebsamer 
oder gar unbrauchbarer Personen benützt, oder daraus einen Vorwand zu 
Geldzulagen für Günstlinge macht; kurz, wenn die Staatsgewalt weiss was 
sie soll , und wenn sie diess ehrlich will : so ist ein wirklicher Mangel an 
Befähigten nicht zu besorgen. Männer dieser Art werden dann aber auch 
namentlich die Sprache genügend zu handhaben, im N othfalle zu schaft'en 
und festzustellen wissen. Und endlich sind auch die Staatsformen kein un
bedingtes Hindemiss. Selbst diejenigen, welche eine Uebereinstimmung 
Vieler und Verschiedenartiger zum Zustandekommen eines Gesetzbuches 
vorschreiben, und welche allerdings in manchen Fällen das Werk sehr ver
zögern und in grosse Gefahr des Scheiterns oder der Verderbung bringen 
können, lassen bei gutem Willen und bei Einsicht ein Verständniss zu. Es 
kann also von einer Unmöglichkeit, das Werk einer umfassenden Gesetz
gebung zn Ende zu führen, keine Rede sein, sondern es ist nur nötbig, die 
Schwierigkeiten nicht zu unterschätzen, ernstlich auf Beseitigungsmittel zu 
sinnen, und die richtige Zeit abzuwarten. -

So sind denn also die Vortheile lockend und sicher, die N achtheile 
vorübergehend oder venneidlich , die Schwierigkeiten gross aber besiegbar 
durch Verstand oder durch Geduld; und es lassen sich die hinsichtlich der 
Abfassung von Gesetzbüchern zu befolgenden Regeln in folgende bestimmte 
Sätze zusammenfassen: 

Die Bearbeitung von allgemeinen Gesetzbüchern ist dann, aber auch 
nur dann, gerechtfertigt, wenn entweder der vorhandene Rechtsstoff' an 
Einzelngesetzen, Gewohnheitsrechten oder Richtersprüchen verwickelt und 
unübersichtlich geworden ist, oder wenn das bestehende Recht einem grossen 
Theile seines Inhaltes nach den itzigen Bedürfnissen des Volkes nicht 
entspricht und den Mängeln folglich durch nur einzelne Verbesserungen 
nicht abzuhelfen ist. Codification ohne bedeutenden Grund ist nicht nur 
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Verschwendung von Kraft, sondern auch zwecklose, somit unerlaubte Zu
fügung der Uebel des Uebergangszust.andes. 

Einen je grösseren Theil des Rechtslebens ein Gesetzbuch umfasst und 
je tiefer seine Satzungen in die Verhältnisse der Einzelnen eingreifen, desto 
gewisser müssen die Voraussetzungen der N othwendigkeit einer Codification 
vorbanden sein, und alle Bedingungen einer guten Durchftlbrung des Werkes 
strenge eingehalten werden. DemgemUss ist die Abfassung eines bürger
lichen Gesetzbuches viel seltener berechtigt, als die eines Strafgesetzbuches 
oder gar der Gesetzbücher für das gerichtliche Verfahren. 

Ein Gesetzgebungswerk darf nur in Zeiten äusserer und innerer Ruhe 
des Staates unternommen werden; am wenigsten ist dazu zu schreiten, wenn 
entweder Grundsätze , welche von Einfluss auf das Gesetzbuch sind, oder 
wenn Gegenstände seiner Bestimmungen in noch unentschiedenem Streite 
zwischen Parteien im Staate liegen. 

Wo diejenigen Zustände des Volkes, deren Reglung eigentlich Gegen
stand eines Gesetzbuches sein sollte, sieb voraussichtlich in naher Zeit ändern 
und weiter entwickeln werden, da ist den Mängeln des bestehenden Rechtes 
vorläufig noch durch einzelne Verbesserungen möglichst abzuhelfen, da.mit 
nicht ein itzt verfasstes Gesetzbuch in kurzem wieder unbrauchbar werde1 

und somit die Opfer der Bearbeitung und Einftlhrung ausser Verhältniss zu 
dem durch sie erlangten Vortheile stehen. 

Eine Codification muss nicht nothwendig das gesammte Rechtsgebiet 
umfassen; sondern es mögen Gesetzbücher schon für einzelne grosse Seiten 
des Rechtes entworfen werden, wenn sie allein eine Vereinfachung und 
Ordnung bedürfen, während in · andern Theilen des Rechtslebens das Be
stehende genügt. Jedoch ist allerdings innere Einheit des Rechtes in allen 
seinen Beziehungen um so sicherer zu erwarten und um so leichter zu be
werkstelligen, je umfassender eine gleichzeitige Gesetzgebung ist. Auch 
versteht es sich von selbst, dass ein nur besonderes Gesetzbuch sich jeden 
Falles über die ganzen betreffenden Seiten des Rechtslebens erstrecken 
muss, damit nicht die nnbertlcksicbtigt gebliebenen und doch innerlich ver
wandten Verhältnisse ganz oder theilweise nach verschiedenen und vielleicht 
widersprechenden Grundsätzen geordnet sind. So also kann z. B. allerdings 
ein Gesetzbuch für das gesammte bürgerliche Recht bearbeitet werden, ohne 
dass auch des Strafrecht codificirt würde, oder das Processrecht ohne das 
materielle Recht; allein nicht etwa bloss das Erbrecht, ohne das Familien
recht., der allgemeine Theil eines Strafrechtes ohne den besonderen. 

Ein neues Gesetzbuch muss (in seinem Wirkungskreise) alleiniges Recht 
sein , also mit Aufhebung alles früheren Rechtes. Nicht nur ist die Er
reichung des grösseren Theiles der beabsichtigten Vortheile einer Codification, 
namentlich die U ebersichtlichkcit, Sicherheit, Feststellung und innere U eher-
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einstimmung des Rechtes, lediglich bedingt durch eine solche ausschliessliche 
Giltigkeit der Gesetzbücher; sondern es würden ja offenbar die bisherigen 
Uebelstände durch ein Nebeneinanderbestehen eines alten und neuen Rechtes, 
also durch die Vermehrung des Stoff es und durch die Schwierigkeit und 
Ungewissheit der Anpassung derselben, noch namhaft gesteigert. Die Be- • 
ntttzung neuer Gesetzbücher als nur subsidiarisches Recht ist daher nicht 
bloss ein Fehler, sondern geradezu ein Widersinn 1). 

Endlich ist es dringendste Pflicht, bei einer Codification von den ersten 
Vorbereitungen an bis zur Verkündigung als giltiges Recht alle Vorschriften 
der Gesetzgebungspolitik auf das genaueste zu befolgen. Es ist kaum Eine 
in dieser langen Reihe von Handlungen und Einrichtungen, welche nicht 
durch die Ausdehnung und die mannchfache innere Verschlingung eines Gesetz
buches ohne Vergleich schwieriger und in ihren Folgen bedeutsamer w11rde, 
als sie bei einer Einzeln-Gesetzgebung ist. Kein Mittel also, welches eine 
richtige Anwendung und Wirkung der einzelnen Schritte zu sichern geeignet 
ist, darf unbeachtet oder unbefolgt bleiben; manche Vorsicht wird sogar bei 
einer umfassenden Gesetzgebung ausschliesslich angewendet werden m~en •). 
Und wenn etwa in einem bestimmten Falle ein Staat die nothwendigen 
Mittel zu einer guten Gesetzgebung nicht beschaffen kann, z. B. ein kleiner 
Staat die erforderlichen Männer zur Bearbeitung nicht hat, so ergiebt sich 
der unabweisbare Schluss, dass er das für ihn undurchftlhrbare Unternehmen 
gar nicht beginnen darf, sondern auf andere Weise ftlr die mögliche Ver
besserung seines Rechtszustandes zu sorgen hat. 

Verhält es sich aber so mit der Abfassung von Gesetzbüchern, so be
darf es nur weniger Worte, um ein U rtheil über die auch schon angerathenen 
und selbst versuchten Gesetzbücher fttr einzelne Provinzen eines 
grossen Reiches zu begründen. Sind solche Gebietstheile nach Bildung, 
Sitten und wirthschaftlichen Zuständen sehr verschieden; haben sie, wie in 
solchem Falle zu erwarten ist, auch geschichtlich verschiedenes Recht gehabt: 
so wäre allerdings ein für alle gemeinschaftliches Gesetz ein Procrustesbett 
für jeden derselben. Würde das BedO.rfniss der in Gesittigung vorge
schrittensten Provinz der Gesetzgebung zu Grunde gelegt, so wäre ein 
solches Recht unverständlich, unanwendbar, ein Verderben für die roheren 
und einfacheren; umgekehrt biesse es jene Provinz zur Barbarei verurtheilen, 
wollte man ihr ein Recht aufdrängen, dessen Massstab das Bedilrfniss der 
am wenigsten entwickelten Genossin gewesen wäre. In solchem Falle bleibt 

1) Und doch stellte Forderung daraaf das von Savlgny, Beruf, so sehr gepriesene Appel-
lationsgericht von Montpellier, (t. Cruuaire, Annalyse, 8, 9 fg.), und Rehberg, Code , 
Napoleon, a. m. St., namentlich aber S. 25 tg. l 

i) Es werden in den folgenden Abschnitten die bei der Entwertung umfassender Gesetz
bücher beaonders zu beachtenden oder nur hier anwendbaren Regeln Immer auadrttckllch her
vorgehoben werden. 
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nichts übrig, als bis zum Zeitpnncte mehrerer Gleichheit für jede grOssere 

Abthcilung eigens angemessenes Recht zu geben, und also etwa auch, falls 

die Bedingungen dazu da sind, Provinzial-Gesetzbücher zu erlassen. Die 

allerdings unvermeidlichen Nachtbeile eines solchen Zustandes, - nämlich 

• die Schwierigkeit tüchtige Kräfte zur Ausarbeitung aufzufinden, die staatliche 

Entfremdung der Theile eines Ganzen und die Störungen im Verkehre, die 

nothwendigc Venielfältigung der obersten Gerichte, die Unvcrwendbarkeit 

der Beamten in Provinzen mit fremdem Rechte u. s. w. - sind doch immer 

noch kleiner, als ein an sich ungenügender Rechtszustand 1). Wo aber 

freilich eine solche U ngleichbeit unter den ßcstandtheilen desselben Staates 

nicht besteht, (und eine solche ist immer ein unnatürlicher Zustand,) da ist 

es völlig widersinnig, eine Verschiedenheit des Rechtes zu erhalten, oder 

gar erst künstlich auszubilden. Muthwillig und unstaatsmänniscb wird hier 

eine der Hauptgrundlagen eines gemeinsamen Nationalbewusstseins zer• 

trt\mmert, die Aufgabe der Regierung vervielfältigt, eine Reihe von Schwierig

keiten oder Uebelständen erst geschaffen. Und wenn dieses Verkehrte 

vielleicht nur in dem kindischen Gelüste geschieht, aus verschiedenartigem 

Untergeordnetem künstlich ein einheitliches Höheres zu erbauen, so verdient 

eine solche Albernheit den bittersten Tadel der Verständigen, jeglichen 

gesetzlichen ,viderstand aber von Seite der bedrohten Staatsbürger 1). 

1) Vgl. Gelb, Rechtsleben, S. H fg. 
2) Es ist betril beod und erstaun lieh, du1 eln Mann wie Reh b er g atcb dnreb den, aller

d l n gs gerechten und von Vaterlandsliebe eingegebenen, llus gegen fremde Eroberung und 
fremclt>s von Nlchtswlirdigon aurgedrungenes Recht sich bis zu einer Vertheldigung der nacb-

,thelligsten Zustände und zur Vorbringung der plumpsten 8chelngritnde treiben Jassen kann. 
·wenn erz., B. in seiner Bcbrift über den Codo Napoleon, 8. S4. rg., zur Untentütz.ung der An
sicht, dßS.8 es nichts auf sich habe, wenn die ver11chiedenen Thcilc eines gro88cn Reiches ver
schlcdl'ncs bürgerlil-hC8 Uccbt anwenden, geltend macht, daas doc.b niemals der Laie du 
R~ht völlig vcrstd1cu wtJrde; otlcr weon er behauptet, dtLS politische Unglück Dcutscblanda 
sei nieht aus der Vorsd1ictlC'nhcit der Provinzialrcch1e entstanden: so Ist In der That gar nicht 
elnzt11eben1 wie dieae Grunde auch nur entfernt aaf dio vorliegende }'rage p&S1Jcn sollen. 



Zweite Abtheil u ng. 

Der Gesetzgeber. 

§ 12. 

1. Die verfassnngsmässige Verschiedenheit der Gesetzgeber 
vom Standpunkte der Politik betrachtet. 

Schon die bisherige Erörterung der von einer guten Rechtsgesetzgebung 
zu erfüllenden Forderungen kann keinen Zweüel darüber lassen, dass ein 
seiner Aufgabe gewachsener Gesetzgeber viele und bedeutende Eigenschaften 
in sich vereinigen muss. Eine genauere Auseinandersetzung zeigt, dass 
namentlich folgende Fähigkeiten nöthig sind: 

Eine genaue Kenntniss der sittlichen und dinglichen Volkszustände und 
der aus denselben sich ergebenden Bedürfnisse. Falsche Auffassung oder 
Unwissenheit in dieser Beziehung wttrde bald Unterlassung einer nöthig 
gewordenen Satzung, bald U eberladung mit 11berfltlssigen und somit schäd
lichen Vorschriften, bald verkehrte Hülfe verschulden. 

Eine klare Auffassung des Zweckes der Rechtsgesetze im Allgemeinen 
und der einzelnen Theile derselben im Besonderen. Die Gesetze sind nur 
ein Theil der Ordnung des Lebens der Einzelnen, der Gesellschaft und des 
Staates; die Rechtsgesetze nur ein Theil der Gesetzgebung überhaupt. Ein 
Uebergreifen in Gebiete, welche Gesetz und Recht nicht ordnen können 
noch sollen, würde also jeden Falles Verwirrung, leicht auch Bedr11ckung 
herbeiftlhren. Gesetz und Recht haben aber anderer Seits in ihrem ge
rechtfertigten Wirkungskreise bestimmte Zustände, und nur diese, herzu
stellen. Ein Verkennen derselben fflhrt den Gesetzgeber entweder zur 
eigenen Zufügung von Unrecht oder lässt ihn wenigstens das anderwärts 
entstandene Unrecht nicht treffen. 

Scharfsinn in Auffindung der zu seinen Zwecken führenden Mittel. Sie 
seien ausreichend, einfach, sparsam, nach Zeit und Menschen anwendbar. 

Menscbenkenntniss zur Beurtheilung der Wirkungen der Gesetze. 
Möglicherweise kann der Zweck eines Gesetzes an sich richtig, das gewählte 
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Mittel an sich verständig sein; allein ('S mag bei mangelhaftem sittlichem 

oder intellectuellem Zustande eines Theiles der BeYölkerung zu Unfug und 

Schaden führen, oder es erscheint als tlbennässige Härte und erbittert gegen 

Staat und Regierung, oder es verletzt mncbtige Vorurtheile nnd Interessen, 
u. s. w. Eine solche Folge ist allerdings nicht immer ein Grund zur Unter

lassung, allein vorausgesehen, dann aber erwogen und erforderlichen Falles 
abgewendet soll sie werden. 

Wohlwollen und Uneigennützigkeit. Wenn das Interesse des Gesetz

gebers selbst im Widerspruche steht mit dem Rechte der Bürger, so läuft 

dieses Gefahr, geopfert zu werden. Wo augenblickliche Leidenschaft, nicht 
aber ein objectiver Rechtszweck das Gesetz bestimmt, da entsteht mindestens 

Bärte und Uebertreibung, leicht offenes Unrecht. Unbekflmmcrtheit um 

das Wohl und um die Gefühle der Mitmenschen kann in Vorschriften 

allerdings fo]gerichtig und selbst strenge rechtlich sein; allein von solchem 

Sinne ausgehende Gesetze yersäumen erreichbares Gutes und fügen unnöthige 
Leiden zu. 

Die erforderliche Geistesschärfe, um einer Seits die allgemeinen, ein 
Recbtsverhältniss beherrschenden Grundsätze aus den Einzel-Bestimmungen 
aofzubauen, anderer Seits die nQtzlichen Folgesätze aus obersten Principien 

zn entwickeln. Wo nicht, so enthält das Gesetz im ersten Falle einen 

anorganischen Haufen von Stoff' ohne Klarheit des Zweckes und ohne Anhalt 
für die Entscheidung ttbergangener oder zweifelhafter Fragen; im andern 

Falle aber ist Zweifel bei der Anwendung, also leicht schädlicher Verstoss 
von Seiten des Unterthanen, Willkür beim Richter. 

Endlich, formale Bildung und regelrechtes Denken zur Entwerfung 

übersichtlicher und richtiger Systeme bei umfassenden Gesetzgebungen. 

Es leuchtet nun ein, dass es für das Vorhandensein dieser bedeutenden 

Eigenscho.ften, namentlich aber ihrer Vereinigung in demselben :Menschen 

oder derselben Genossenschaft, von der höchsten Bedeutung ist, wem nach 

der V crfassung des Staates das Recht und die Pflicht der Rechtsgesetzgebung 
übertragen ist. Je nachdem die Bestimmung ist, steigt oder füllt die Wahr

scheinlichkeit in sehr merklichem Grade, damit aber auch ftlr das Volk die 
Aussicht auf eines seiner wichtigsten Güter, nämlich auf einen befriedigenden 

Rechtszustand. Wäre es nun unzweifelhaft schon an sich, d. b. wenn gar 
keine andere Rücksicht genommen werden dürfte als eben die Beischaffung 

der wünschcnswerthcn Eigenschaften, schwierig genug, durch eine Staats

einrichtung eine best:lnrlig nnd zuverlfissig gute gesetzgebende Behörde zu 
erreichen: so steigert sich unglücklicherweise die Schwierigkeit noch sehr 
dadurch, dass d.a.s Gesetzgebungsrecht in jeder Staatsgattung durch das 
Wesen der Staatsgewalt an bestimmte Personen übcrtrag<'n wird, auf deren 

Feststellung und Eigenschaften die Rücksicht auf Fa.higkeit zur Rechts• 
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gesetzgebung höchstens einen tbcilweisen Einfluss ausübt. Das Gesetz ist 

nämlich der Ausdruck des Staatswillen!-. Niemand kann also, welches die 

Art und Form des Staates sei, zur Gesetzgebung berechtigt sein, als wer 

ganz oder wenigstens theilweise zu der Leitung des Staates, nämlich zu 

der Bildung des Staatswillens, bernfon ist. Diese Berufung zur Staats

leitung aber erfolgt, wie bekannt, in allen Staatsgattungen nach wesent

lich verschiedenartigen Rücksichten, z. B. nach Erbrecht Einzelner oder 

Vieler, nach dem Besitze des Bürgerrechtes, nach religiösen Eigenschaften; 

und nur wo Wahl die Staatsgewalt an Einzelne oder Mehrere überträgt, 

mag unter anderem auch die Bestimmung zum Gesetzgeber ins Auge gefasst 

werden. 
Anf diese Weise sind denn in den verschiedenen Staaten fo. n f ver

schiedene Berechtigungen zur Ausübung der Rechtsgesetzgebung vorbanden. 

In den weltlichen Einherrschaften mit ungetheilter Regierungs

gewalt steht die Gesetzgebung dem Fürsten ausschliessend zu, somit einer 

weitaus in der Regel durch Erbgang und nur ganz selten durch Wahl be• 

stimmten Persönlichkeit. Natürlich bedient sich der Fürst in der Regel 
bei der Erfüllung dieser Aufgabe sach,·erständiger Männer als Gchtllfen; 

allein von seinem Willen allein geht docli der Anstoss, die Richtung und 

die Bestätigung aus 1
). 

In geistlichen Staaten wird grundsätzlich der Wille der Gottheit 

selbst als die Quelle der Gesetzgebung betrachtet; das Erkennen dieses 

Willens aber und seine Verkündigung steht bei den obersten Priestern. 

Hierbei ist es denn im Erfolge gleichgültig, ob eine Rathsversammlung oder 

der höchste der Priester allein dazu bestimmt ist, denn anch im letztern 

Falle wirken die übrigen Häupter wesentlich mit. Von noch untergeordneterer 

Bedeutung ist die Form, in welcher der angebliche göttliche Wille zur 

Erscheinung tritt; ob Orakel, Inspiration, Menschwerdung, immer haben 

die Priester das Ergebniss in der Gewalt, und müssen es auch in der That 

haben. Die Stellen aber der Priesterobern werden nach religiösen und 

kirchlich-politischen Rncksicbten besetzt 2). 

Bei der Versammlung aller Bürger steht rlas Gesetzgebungsrecht 

in der reinen Volksherrschaft; doch hat Staatsklugkeit allerdings nicht 

1) "Quod princl11I placolt, legls babet vlgorem," war der 811tz des r ö m I ach e n Kavien-echte11 i 
"'' veut le ro:, si veut IA lol," der de1 tranzöalschen Rechte! vor der ,ri'0811CD Umwälzung. 
Ueber da1 unbeschränkte Geset~gebungsrecht des 'Fürsten In Oe s t erreich (vor lß.18) 11. Bilrgerl. 
allg. Gcs.bul'h, I, 1, f 1 und 2, und Kropatscheck, Ö.'s Staataverfassung, Bd. I, 8. 263 fg.; 
In Preuuen (vor IS.lll), s. Berglu11, Staatsrecht, t. Aoft., S. 81 (g.; in Dlnemark, nacb 
dem Könlgl'g-cßetz, 11. 8 eh 1 egel, Stantarccht Ton D., tibers. von Sarauw, Bd. I, 8. 255. 

Z) Im j öd l II c h e n Staate wurde das Gesetz in der Bunde!!lade verwahrt und 1'0n den 
Prte11tern gr.hütct, 9. Mo R c s, V, St, i6; der Hohe Priester verkilndete den durch die Urlm 
und Tbummhn erforschten Wllicn Gottes in neuen Gesetzen, da 1., IV, !71 21 i die Prle!ter 
legten die ~hwlerigen Ge8etze aus, d aa., V, 171 8. 
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selten Schranken gegen Uebereilung, Leidenschaft und Unwissenheit zu 
setzen gesucht. Bald bedarf es des Vorbeschlusses eines Senates, bald ist 
durch künstliche Berechnungen der Stimmen einsichtsvolleren Klassen ein 
grösseres Gewicht gegeben, als nur der Kopfzahl gebührt, bald kann der 
Antrag nur von wenigen 'Bestimmten ausgehen u. s. w. 1). 

In Aristokra tieen geben natttrlich nur die regierungsberechtigten 
Vornehmen auch die Gesetze. Keinen wesentlichen Unterschied macht es 
dabei, ob die grosse Rathsversammlung oder ob ein engerer Rath zu be
rathen und zu beschliessen hat, ob vielleicht die Zuständigkeit beider je 
nach den Gegenständen geordnet ist. In jeglicher Form und Zusammen
setzung sind es die Bevorzugten, welche in ihrem Sinne den Ausspruch des 
Staatswillens bestimmen. Eine volksthümliche Mitwirkung durch Zustimmung 
einiger Häupter der Plebeier oder dgl. ist allerdings möglich, allein selten 
nur hat sie Bestand oder Kraft 1). 

Am künstlichsten ist die Einrichtung in den Staaten mit Volks
vertretung, sei es nun dass sie im Ucbrigen Einherrschaften oder Volks
herrschaften seien. Hier ist das Gesetzgebungsrecht, gleich mehreren andern 
wichtigen Regierungsrechten, getheilt zwischen dem (erblichen oder ge
wählten, einzelnen oder in Mehrzahl bestellten) Inhaber der Staatsgewalt 

1) Am reinsten erscheint die gesetzgebende Gewalt der Volksgemeinde lm Kanton U ri, wo 
Jeder von 7 unbescholtenen Männern aus verschiedenen Gesehleehtem gestellte Antrag vor die, 
aus allen 20jii.hrigen Männern bestehende, Landesgemeinde kummen mUS8, und von ihr alsbald 
entschieden wird. 8. Sn e 11, Handbuch des schweiz. Stutsrechtes, Bd. II, S. 128 fg. - In 
8ehwyz, Unterwalden ob und nld dem Walde muss wenigstens der Geaetzeaantrag vorher 
an den Grossen Rath gebracht und von diesem mit Gutachten der Landesversammlung vorge
legt werden. Alsdann entscheidet aber diese auch lediglich nach Kopfzahl. 8. Sn e 11, 8. 174 fg., 
21, fg., 228 fg. - Ein weltberühmtes Beispiel einer gesetzgebenden Volksversammlang, In 
welcher durch künstliche Stimmenordnung den Angesehenen ein grösserer Einflll.88 gegeben tat, 
als die blosse Kopfzahl bringt, sind die ursprünglichen r ö m 1s c h e n comltia centuriata im 
Gegen1atze gegen die c. trlbuta. 8. hierüber z. B. H ü 11 man n, Staatsrecht des Alterthumes, 
S. 334 fg. ; S c h u lz e, Von den Volksversammlungen der Römer. Gotha, 1805, 8. 807 fg.; 
H n s c h k e, Die Verfassung des Königs Sen·ios Tullius. Heidelbg., 1838, 8. 107 fg, - Merk
wtlrdlg sind die Beschränkungen, welche sich die a t h e n i s c h e Demokratie, wohl eben lm 
Gefühle ihrer Veränderlichkeit und Leidenschaftlichkeit, ln dem Gesetzgebungsrechte auflegte, 
indem sie sich nur die Entscheidung darüber, ob ein Gesetz verändert und gegeben werden 
solle, vorbehielt, die Ausführung aber dem, freilich vom Volke jährlich ernannten, Ausschusse 
der Nomotbeteo überliess. 8. Hermann, Griechische Staatsalterthümer, i. Auß., 8. 28i fg.; 
8 c h ö man n , Antiq. juris pubJicl Graecorum, 8. 227 fg. 

2) Beispiele von Aristokratieen der strengsten Art, tn welchen nur die Abkömmlinge be
stimmter Geschlechter regierongsfähig Wlll'en, und welche dann natürlich auch das Gesetz
gebungsrecht sich ausschliesslich vorbehielten und durch die Grosscn Räthe ausüben lieuen, 
sind o. A. Vene d I g und ß er n. 8. M a I er, Beschreibung von Venedig. Frankf. und Lpzg., 
1785, Bd. II, 8. 15 fg.; Meister, Eidgenössisches StMtsrecht. St. Gallen, 1786, 8. 53 fg.; 
S t e tt 1 er, Staats- und Rechtsgeschichte von Bern. Bern , 1~, 8. 98 fg. Aber auch ln den 
aus Geschlechtern und Zünften gemischten Aristokratleen mancher Schweizer Kantone und 
deutschen ReichSBtädte war das Gesetzgebungsrecht ausschliesslich bei den Grossen Räthen. 
8. B 1 u n t s c h l i, Staats- und Rechtsgeschichte von Z. Zürich, 1834., Bd. II, 8. 18; Moser, 
Deutsches Staatsrecht, Bd. XLß, S. 195 fg. Sehr lehrreich hinsichtlich der Beschränkung einer 
Aristokratie durch volksthiimliche Behörden und deren ?tlltwirkung oder Widenprucharecht ist 
namentlich die Geschichte der italiänl.scben Städte im Mittelalter. 
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und den Vertretern des Volkes. Letztere haben nicht etwa blass Beschwerde 
zu führen über ein ungerechtes oder schädliches Gesetz, sondern bei der 
Gesetzgebung selbst mitzuwirken. Nur bei übereinstimmendem Willen Beider 
kann ein Gesetz, namentlich ein Rechtsgesetz, zu Stande kommen; wobei 
denn freilich noch sehr verschiedene und zum Theile sehr einflussreiche Aus
fflhrungen des Grundgedankens möglich sind, z. B. Volksvertretung in Einer 
oder in mehreren Abtheilungen, Antragrecht nur von einer Seite oder von 
beiden, unbedingtes oder bedingtes Veto des Staatsoberhauptes, Recht des
selben zu vorläufigen und zu N othgesetzen oder Verbot derselben, und so 
noch manches Andere 1). 

Werden nun diese verschiedenen Einrichtungen ohne Gunst und Abgunst 
gehalten an die oben aufgestellten allgemeinen Forderungen an einen Gesetz
geber, so ergiebt sich, dass zunächst 

in der fürstlichen Einherrschaft das Gute und das Schlimme hinsichtlich 
der Gesetzgebung sehr gemischt, ein gutes Ergebniss sehr unsicher und 
daher erfahrungsgemäss auch selten ist. Einer Seits sind zwar offenbar hier, 
bei dem einzigen entscheidenden Willen, die geringsten äusseren Schwierig
keiten und Verwicklungen in der .Ausführung, und es ergiebt sich, wenn 
einmal das Staatsoberhaupt den Entschluss zu einer Gesetzgebung gefasst 
hat, Einheit und Schnelligkeit des Werkes von selbst, und für Genialität ist 
wenigstens eine grösscre Möglichkeit, als da, wo Viele im Stande sind, die 
angeborene Abneigung der Mittelmässigkeit geltend zu machen. Dagegen 
ist aber anderer Seits Alles auf Einen, und zwar durch den Zufall der 
Geburt Bestimmten gestellt. Nur höchst selten sind in der Person des 
Fürsten selbst die Eigenschaften des Gesetzgebers vereinigt, und dann 
wird es überdiess an Zeit und Lust zur eigenen Ausübung fehlen. In der 
Regel kann gerade bei der Rechtsgesetzgebung, als einem dem persönlichen 
Interesse des Forsten fremderen und · seinen Kenntnissen und eigenen Be
schäftigungen entfernten Gegenstande, nicht einmal auf grosse Theilnahme 
und leidliche Einsicht gerechnet werden. Und wenn dennoch ein guter 

1) Nichts wäre tlberflüsaiger, ala die Fälle dieser Einrichtung und Ihrer Spielarten genauer 
aut'zufiihren; leben wir doch alle inmitten derselben, und Hunderte von Beispielen umgeben 
uns. Fast alle Schweizer Kantone, und von 1Sl8 bis 1852 auch Frankreich, bieten Beispiele von Volks
vertretungen in Einer Versammlung ohne Veto dea Regierungshauptes; die Vereinigten Staaten 
von N.A. und alle ihre Gliederstaaten Bei.spiele von Versammlungen in zwei Häusern ohne Veto; 
die melsten europäischen Monarchieen von Versammlungen in zwei Abtbeilungen mit Veto dea 
Filnten; doch bat Schweden vier Kammern und der König von Norwegen nur ein aufschie
bendes Veto. Das Recht der förmllchen Initiative stand In Frankreich dem Priiaidenteo zu, In 
den Vereinigten Staa&ten gebührt es ihm nicht, (nur eine Empfehlung;) In einigen Staaten und In 
gewissen i'ällen werden die Stimmen der beiden Abtheilungen der Volksversammlung zusammen
gezählt im Falle eines Widerstreite,, in den meisten Staaten aber kommt ein Gesetz Im Falle 
einer Meinungsverschiedenheit unter den Kammern nicht zu Stande; in den Vereinigten Staaten 
kann das Regierungshaupt niemals vorläufig gültige Gesetze er1&88en, von den deutacben Ein
herrschaften haben nicht wenige seit dem J. 18'9 Verfusungen und GrDDdgeaotze geändert ln 
Berufung auf ein solches Recht. 
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Erfolg nicht ganz verzweifelt ist, so ist es hauptsächlich dem Umstande 
zuzuschreiben, dass der aus einer guten Rechtsgesetzgebung für den Fürsten 
entstehende Ruhm und das, wenigstens für die besseren, reizende Gefühl 
einer Pflichterfüllung mit in der That geringen Opfern erworben werden 
kann. Das persönliche Interesse des Fürsten stösst mit einer guten Rechts
gesetzgebung kaum irgendwo feindlich zusammen; und zur Bewerkstelligung 
braucht er nur so viel Willen und Einsicht, um tüchtige Männer fär die 
Arbeit zu wählen, das Unternehmen im Gange zu erhalten, und schliesslich 
das Fertige einzuführen. W cnn es also selbst an diesem Wenigen so häufig 
gebricht und in unbeschränkten FürstenheITSchaften vorzugsweise eine un
genügende, im Strafrechte barbarische, in dem Verfahren mit Unfug über
wucherte Rechtsgesetzgebung zu finden ist, so ist diess einer der schlagendsten 
Beweise dafür, dass diese Staatsform nur eine grosse Lotterie ist, in welcher 
allerdings sehr grosse Treffer möglich sind, in der Regel aber Nieten ge
zogen werden. 

Sehr einfach liegt die Sache in der Theokratie. Wenn in dieser 
Staatsgattung das ganze menschliche Leben in der Beziehung zur Gottheit, 
der Staat in der Kirche, das Recht in der Religion aufgeht, so ist es 
naturgemäss und nothwendig, dass die Priester auch die Rechtsgesetzgeber 
seien. Und da, wohin die Religion und die Kirche die Führung und Ent
scheidung in den staatlichen Dingen überhaupt verlegt, muss auch die 
Leitung und Bestimmung der Gesetzgebung sein. Der Gedanke dieser 
Uebertragung kann also an sich keineswegs bemängelt werden. Und ebenso 
wird es in dieser Staatsgattung weniger als in den meisten andern an Ein
sicht der Bedürfnisse, Zwecke und Mittel, an Menschenkenntniss und formeller 
Bildung zw· guten Abfassung gebrechen, da die Priesterherrschaft nothwendig 
immer die tüchtigsten Kräfte an die Spitze stellen muss zum Ersatze der 
kriegerischen Macht durch Geist und zur beständigen Schützung des kilnst
lichen und mannchfach schädigbaren Gebäudes. Könnte also eben so sicher 
auf unbefangene Uneigennützigkeit und auf rein menschliches Wohlwollen 
gerechnet werden, so dürfte hier - natürlich immer innerhalb einer religiösen 
Grundanschauung von Leben, Staat und Recht - auf eine ausgezeichnete 
Rechtsgesetzgebung gehofft werden. Allein diese Eigenschaften hier zu er
warten, wäre thöricht. In der Theokratie hat der Mensch keinen anderen 
Werth, als insofeme er die Gebote der Kirche erfüllt und fördert, und 
sind die Zwecke und Interessen der Laien insbesondere durchaus unter
geordnet denen der Prieeter. Diess aber nicht etwa bloss aus Selbstsucht 
der letzteren ; es liegt in dem Begrilf e der Gottgeweihtheit, in dem Auftrage, 
den Gottesstaat in festgeschlossener, kräftiger Hierarchie zu regieren. Wo 
immer die Interessen und die Rechte der Priester und der Laien zusammen
stossen, m 11 s s e n die der ersteren unbedingt vorgehen, die letzteren nur 
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als gehorsampflichtige Gläubige behandelt werden. So können denn also 

auch in der Rechtsgesetzgebung ganz andere Erwägungen zur Geltung 
kommen, als die der Herrschaft der reinen Rechtsidee und der Befriedigung 
der Bedilrfnisse des Volkes. Und je bewusster die Priester handeln, je fähiger 

sie sind, desto mehr wird die Rechtsgesetzgebung in solchen Fällen leiden. 
Kein Zweüel kann darüber sein, dass die reine Volkshen-schaft von 

allen Staatsformen am wenigsten tauglich ist zur Schaffung guter Rechts

gesetze, namentlich gar umfassender Gesetzbücher. Eine Volksversammlung, 

selbst wenn sie nicht sehr zahlreich ist, muss als ganz unfl.ihig zu den 

meisten der hier nöthigen Geistesthätigkeiten bezeichnet werden. Ist nämlich 

auch gerne einzuräumen, dass sie den Wunsch nach guten und gerechten 

Gesetzen haben wird, und dass sie namentlich niemals die selbstischen 

Ansprüche Weniger gegenüber von dem Rechte der Gesam.mtheit begnnstigen 
kann: so wird ihr doch, in sachlicher Hinsicht, sehr häufig die Klarheit 

der Einsicht in die Mängel des bestehenden Zustandes und in die wahren 

Bedürfnisse, noch sicherer aber das Verständniss der zum Ziele ftllirenden 

Mittel fehlen, und sie wird zu weiterem Unheile auch noch durch eigene 
Leidenschaften oder durch die Künste der Volksschmeichler zu Verkehrtem 
und Gewaltsamem nur allzu geneigt sein; in formeller Beziehung aber ist 
sie jeden Falles durchaus ungeeignet zur Entwerfung eines Gesetzes oder 

auch nur zu einer ernstlichen Berathung und zur Entscheidung über die 
Einzelnheiten. Und zwar finden diese Mängel in jedem Theile der Rechts

gesetzgebung statt, nur etwa mit dem Unterschiede, dass in dem einen 

Theile, so z. B. dem bürgerlichen Rechte, die Einsicht, in einem anderen 

Theile dagegen, v.ie im Strafrechte, die Ruhe fehlen wird. Höchstens 
also mag von ib.r vernünftigerweise die Bezeichnung des Gegenstandes ftlr 

ein neues Gesetz und die schliessliche Gcsammtabstimmung ausgehen. Daher 
denn die Nothwendigkcit einer gleich bed~nklichen und mangelhaften Alter
native; nämlich entweder der Verzichtleistung mit Ausnahme ganz seltener 

NothfAlle, und der Ucberlassung der Rechtsschaffung an die Gerichte (Prä

toren, Aedilen, Schöffen), oder der Uebertragung aller eigentlichen Gesetz

gebungswirksamkeit an untergeordnete oder ausserstaatliche Behörden, z.B. 

an die Senate, an Gesetzgebungsausschüsse ( N omotheten), und einzelne 

höhere Beamte, oder an eigens bestellte Gcsetzgebungs-Dictatoren, vielleicht 

an die besser geordnete Gesetzgebung eines fremden Staates. Jenes .Mittel 

schafft nun aber zwar Recht, aber kein Gesetz; dieses dagegen beraubt die 
Staatsgewalt eines ihrer notbwendigsten Befugnisse und führt beinahe noth

wendig zu Zwiespalten und Verwirrung. Gesittigte Völker mit grossem 

Gesetzesbedürfnisse können daher schon aus diesen Gründen in solcher 

Staatsform gar nicht bestehen, und eine vollständige Rechtsgesetzgebung ist 
kaum irgendwo in einer reinen Volksherrschaft zu finden. 
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Nicht sowohl Mangel an Fähigkeit, als an gutem Willen und an Un
eigennützigkeit hat man dagegen zu befürchten in der Aristokratie. Ftlr 
eine Regierung dieser Art ist es nicht schwer, unter ihren zahlreichen 
geschäftserfahrenen Mitgliedern oder unter ihren Beamten die zur Vor
bereitung von Rechtsgesetzen tauglichen Männer zn finden. Zeit und Ruhe 
zur Bearbeitung auch der umfassendsten Gesetze fehlt in einem so wesentlich 
auf Erhaltung und Ordnung gestellten Zustande weniger, als in den meisten 
anderen Staatsarten. Und wenn die Einzelnberathung in zahlreichen Grossen 
Räthen aller«µngs ihre Schwierigkeiten und Nachtheile hat; so lässt sich 
dem gerade in •·der Aristokratie noch am leichtesten abhelfen. Da hier 
zwischen den mit der Vorbereitung Beauftragten und der Versammln.ng ein 
Unterschied weder in den staatlichen Grundsätzen noch, was wohl wichtiger 
ist, in den Interessen besteht, so ist von Seiten des Grossen Rathes eine 
Verzichtleistung auf die Berathung aller einzelner Sätze und eine Abstimmung 
nur im Ganzen, oder eine U eberlassung der Prüfung und Genehmigung an 
Einzelne gar wohl thunlich. Dagegen liegt es eben so tief im Wesen dieser 
Regierungsform, und ist für sie Gebot der Sicherung, dass in keinem Theile 
des staatlichen Lebens die Wahrung und Kräftigung der Sonderinteressen 
der herrschenden Kaste vernachlässigt, und nimmermehr an den dazu 
ftthrenden Mitteln, wenn sie nur den Zweck erfüllen, Anstand genommen 
wird. Diess spricht sich denn natürlich auch in der Rechtsgesetzgebung 
aus und verfälscht die reinen Grundsätze der Gerechtigkeit. Im bürger
lichen Rechte sind mancherlei Vorrechte für die Patrizier zu gewinnen, den 
Plebeiern manche an sich ganz erlaubte Zustände und Erwerbszweige zu 
verkümmern; im Strafrechte müssen alle Vergehen gegen die Herrschenden, 
alle Verletzungen def Einzelnen aus ihrer Mitte mit eisernem Arme nieder
gehalten, mit Vernichtung heimgesucht werden ; das Verfahren endlich muss 
Eingriffen der Staatsgewalt Raum lassen, damit sich nicht ein Feind hinter 
ein Recht berge. Dadurch aber werden die Sätze über Besitz und Eigen
tbum, das Eherecht und das Erbrecht, alle Vorschriften über Staatsverbrechen, 
vielleicht über Ehrenkränkungen, wird das Beweisverfahren, die Ordnung 
der Rechtsmittel, vor Allem die ganze Einrichtung der Gerichte verdorben. 
Es ist somit sehr wohl möglich, dass die Rechtsgesetzgebung einer Aristo
kratie mit grossem Verstande und folgerichtig geordnet ist; es mögen ferner 
immerhin die politisch gleichgültigen Abschnitte in jeder Beziehung tadellos 
sein: allein sie kann nicht anders, als von einem Geiste der Vernachtbeiligung 
des Volkes gegen die herrschende Minderzahl belebt sein, und es ist von 
ihr nur ein theilweise löbliches Ergebniss zu erwarten. 

Die Vertretung des gesammten Volkes durch wenige Einzelne ist in 
der Fürstenherrschaft gerichtet gegen den Zufall der Geburt und gegen 
die Begllnstigung der Interessen Weniger, in der Volksherrschaft gegen die 
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Unfähigkeit der Volksversammlungen. Es wird durch diese Staatsform eine 

Vereinigung beabsichtigt des Grundsatzes der Ordnung und der Einsicht 

mit der Beachtung des Rechtes und Vortheiles der Mehrzahl; und es soll 

diess na.ttlrlich auch der Rechtsgesetzgebung zu Gute kommen. Unglücklicher

weise ist die Einrichtung sehr künstlich, und es bedarf das Zusammentreffen 

manches, nicht eben immer vorhandenen, Umstandes zu einem zufrieden

stellenden Ergebnisse. - Vor Allem ist ein guter Erfolg .uberhaupt, und 

für die Rechtsgesetzgebung insbesondere, abhängig von der Erfüllung zweier 

vielumfassender Bedingungen. Einmal von der Zusammensetzung der Volks

vertretung. Wenn diese, auch nur in Einer ihrer , Abtheilungen, aristo

lo-atisch verflilscht ist., so zeigt auch die Gesetzgebung die Fehler der 

Aristokratie, nur vielleicht etwas gemildert. Zeuge dessen ist England. 

Ist aber bei dem Wahlrechte nicht für den gebührenden Einfluss der Einsicht 

und des Besitzes gesorgt, so steht eine rohe und leidenschaftliche V ersamm

lung zu fürchten, welche dann auch fttr eine gute Rechtsgesetzgebung ganz 

unfähig ist. Die zweite Bedingung aber ist die ehrliche Anerkennung einer 

parlamentarischen Regierung, d. h. einer immer mit der Mehrheit der Volks

vertretung gehenden Verwaltung. Das blosse constitutionelle System, d. h. das 

Gegenüberstellen einer selbstständigen Verwaltung und einer unabhängigen 

Volksvertretung, führt zu endlosem und nicht lösbarem St.reite, zu V er„ 

derbniss und zu elenden Halbmassregeln. Beispiele von solchen Zuständen 

liefert Deutschland von 1815 an in kaum zu zählender Menge, und nament

lich auch die Rechtsgesetzgebung, z.B. über Geschworene, Strafrecht u. s. w. 
Keineswegs leicht aber ist die Erlangung einer volksthümlich-vernnnftigcn 

Vertretungsordnung; und noch schwieriger wohl, in der Furstenberrscbaft 

wenigstens, das rückhaltlose Eingeben in die Ansichten der Mehrheit der 

Versammlung. - Sodann aber treten, selbst wo diese Vorbedingungen er-

. füllt sind, einer tüchtigen Rechtsgesetzgebung grosse Schwierigkeiten ent• 

gegen in grossen Versammlungen von meistcntheils Nichtrecht~gelehrten und 

durch die so häufige Trennung in zwei Kammern. Namentlich zeigt sich 

diess bei umfassenden Gesetzbüchern. Häufig fehlt es schon an der Zeit 

zu der, bei vielen Theilnehmern nothwendig langen, Verhandlung. Augen

blicklich drängendere Geschäfte gehen vor, die Versammlungen trennen sich 

ohne die Berathungen von Rechtsgesetzen nur begonnen zu haben. Und 

wozu dient es, wenn sich zwar die eine Kammer, nicht aber auch die 

andere damit beschäftigte ? Wenn aber Berathung stattfindet, so mag sie 

sich, und es ist diess ein zweiter Uebelstand, leicht über Monate hinziehen; 

dadurch aber manches andere Nothwendige zurückstellen, und grosse Summen 

kosten. Für kleinere Staaten wenigstens eine bedeutende Rücksicht. Gerne 
wftrde man sich dem aber noch unterwerfen, wenn das Ergebniss der stän

dischen Berathungen und Beschlüsse immer auch ein sachlich tüchtiges wäre. 
v, Kobl, StaatartchL Bd. lL 81 
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Allein es ist, besonders bei umfassenden Gesetzen, keineswegs eine Sicher

heit hierfür. Neben wirklichen Verbesserungen und Berücksichtigungen der 

Bedürfnisse und Rechte des Volkes sind auch schlechte Beschlüsse gar wohl 

möglich in solchen Versammlungen und bei den Verhandlungen zwischen 

mehreren Abtheilungen. Es kann die Folgerichtigkeit des Entwurfes gestört, 

Notbwendigcs beseitigt, geradezu Verkehrtes beschlossen werden; uud doch 

muss, damit nicht Alles scheitere, solchen .Fehlern nachgegeben werden, so lange 

sie nur irgend erträglich sind. Endlich ist die richtige Fassung des in den 

ständischen Sitzungen Beschlossenen nichts weniger als leicht anzuordnen. 

Mit Einem Worte, eine Volksvertretung ist für Rechtsgesetzgebung ein 

schwerfälliges, langsam und nicht immer gut arbeitendes Werkzeug. Eine 

Aenderung im Grundsatze ist nicht möglich, weil sie nur auf Kosten der 

Selbstständigkeit der Volksvertretung ,·on der Regierung und der Unabhängig

keit der Kammt>rn von einander statthaben könnte. Die einzige, aber allerdings 

bei Vernunft und Yaterlandslicbc mögliche, Hülfe ist in dem freiwilligen 

Herbeilassen der Volksvertreter zu erleichternder Behandlung zu finden. 

Diese mag denn aber im einzelnen Falle und je nach der Beschaffenheit 

desselben in mancherlei Auskünften bestehen; entweder in der blossen 

Feststellung der leitenden Grundsätze und Ucbcrlassung der weiteren Aus

arbeitung an die Regierung ; oder in einer Annahme vorgelegter Entwnrfe 

in Bausch und Dogen; oder in einer Ucbertragung des gesammten ständischen 

Rechtes an einen Ausschuss aus den Kammeni, u. s. w. - Der Schwierig

keiten, durch eine Volksvertretung zn einer guten Rechtsgesetzgebung zu 
gelangen, sind also ,iele und bedeutende. Allein sie sind bei staatlicher 

Einsicht und gutem Willen nicht unüberv.indlich. Und dass alsdann durch 

das Zusammenwirken so Yicler Kräfte und bei der Berücksichtigung aller 

gerechten Ansprüche das be~tc Ergebniss erwartet werden kann, ein besseres 

jeden Falles als bei allen anderen Staatseinrichtungen, bedarf wohl nicht 

erst eines Beweises. Es ist diess aber von um so grösserem W crthc, als 

diese Staatsform jeden Falles aus manchen anderen Gründen unabweisbares 

Bcdürfniss für die gesittigten Völker geworden ist, und somit auch schlechte 

Folgen für die Rechtsgesetzgebung hätten ertragen werden müssen. 

2. Die Staaten mit Yolksvcrtretung ins Besondere. 

§ 13. 

a) Das Justiz-Ministerium. 

Strenge genommen wilre es itzt wissenschaftliche Aufgabe, zu unter• 

suchen, dun:h welcherlei ~littcl jede der im Vorstehenden besprochenen 

Staatsarten ciue müglicl1st tüchtige Rcchtsgt!setzgcbung erzeugen möge. 
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Eine solche weit ausschreitende Untersuchung stünde jedoch offenbar im 
Missverhältniss zu dem Ergebnisse für da.s Leben. Von diesen fünf Staats

arten hat die Mehrzahl gegenwärtig, und auch voraussichtlich in langer 

Zukunft, keine Bedeutung für die Völker europäischer G<'sittigung, so dass 

nur die Staaten ( Fürstenherrschaften sowohl als Volksherrschaften) mit 

Volksvertretungen und die unbeschril.nkten Einherrschaften übrig bleiben. 

Aber auch für diese scheint eine einzige Lehre vollstäridig zu genügen, 

und zwar die zunächst die Staaten mit Volksvertretung berücksichtigende, 

indem das, was hier als zweckmässige Thätigkcit der Regierung empfohlen 

wird, vollständig auch für die unbeschränkte Einherrschaft passt. Für sie 

ist es das einzige Beachtenswerthe, und es wird keineswegs durch die 

weiteren Bemerkungen über die bei .der Volksvertretung zu treffenden 

Massregeln beeinträchtigt, da diese ein ganz verschiedenes, hier gar nicht 

vorhandenes Thätigkeitsgebiet ordnen. Die einzige Frage könnte die sein, 

ob nicht, da in der unbeschränkten Forstenherrschaft der gute Wille des 

Staatsoberhauptes von solcher beherrschender Bedeutung ist, Mittel aufge

funden werden könnten, um sich desselben zu versichern. Allein darin 

liegt ja eben das so höchst gefährliche Wesen dieser Staatsart, dass dem 

Willen des Fürsten keinerlei äussere Schranke gesetzt sein soll, dass Gesetz 
ist, was er augenblicklich als solches bestimmt. :Mittel jener Art wider

sprechen also dem Grundgedanken dieses Staates, sind unmöglich. 

Demgemäss wird denn im Nachstehenden nur untersucht, welche Ein

richtungen in dem Staate mit Volksvertretung erspricsslich scheinen 

zur Erzeugung einer höchst möglichen persönlichen Tüchtigkeit der mit 

der Rechtsgesetzgebung beauftragten Träger des Staatswillens, also der 

Regierung einer Seits, und der Volksvertretung anderer Scits. 

Zunächst aber von der zweclanässigsten Bestellung der von der (fürst

lichen oder volksthümlichcn) Regierung zur Handhabung ihres Anthciles 
an dem Gesetzgebungsrechte zu benützenden Behörden. 

Wie immer der Antheil der Volksvertretung an der Rechtsgesetzgebung 

im einzelnen Staate verfässungsgemilss bestimmt sein mag, unter allen Um

ständen bleibt doch auch der Regierung ein Recht des Antrages in Gesetz

gebungssachen 1). - Ja, es werden sogar von ihr vorzugsweise die Anträge 

ausgehen, da sie zur Vorbereitung geeigneter ist, und wenigstens eine Seite 

der Erfahrungen, nämlich die des Rcchtsprcchenden und Ordnunghaltendcn, 

1) Mao f"llhre hiergegen nicht du Beispiel EnglaodA ao, wo allerdings im Parliamente keine 
unmittelbareo Antriige der Regierung t &oodern mu solche, wekho von einem M1tglictlo aua• 
gehen, eingebracht werden können. Jeder weiss, daas diess eine gimz. inlrnltlct•re .Furm ist, 
und es nicht nur bekannt, aoodero auch geraduu erklärt wird, dass die von den Ministern sus 
Mitgliedern eingebrachten Antrüge die der Regierung sind. Sind doch sogar in Jellcr Woche 
eigene Sitzuogstage aWJgeschieden rur die voo der Regierung ausgehenden Anträge, Ob die 
so beliebte Form eine pa.1111eode Jat, mag Oegenatand verschiedener Meinung sein i a.llein kein 
Veratändiger kann behaupten, dau die eogliache Regieru.ng keine Initiative bube. 

31 • 
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sie zunächst berührt 1}. Zur regelmässigen Ausübung dieser ThAtigkeit be
darf nun aber natürlich die Regierung eines bestimmten Organes, welches 
nicht nur das anerkannte Recht, sondern auch die Pfilcht einer rechtzeitigen 

und allseitig . tüchtigen Ausübung hat. U eber die Wahl desselben kann ab~r 
nicht leicht ein Zweifel obwalten. 

Offenbar muss dem Justiz-Minister dieser Auftrag werden. Einmal 
hat dieser Beamte überhaupt die ,Aufgabe, die gesammte Rechtspflege des 
Staates zu ttberwachen, für den ungestörten gesetzlichen Fortgang derselben 
zu sorgen, die dazu erforderlichen Mittel an Personen · und Sachen herbei
zuschaffen, thatsächliche und unrechtliche Hindernisse zu beseitigen; es ist 
somit ganz folgerichtig, ihm auch die Sorge dafür aufzutragen, dass, wo 
das Hinderniss für eine vollkommene Rechtspflege in einem mangelhaften 
Zustande des Gesetzes besteht, dieser sachgemäss und schle11nig ergänzt 
und verbessert werde. Sodann ist er durch die Klagen und Beschwerden, 
welche bei ihm einkommen, und durch die Berichte, welche die Gerichte 
an ihn zu erstatten haben, mehr als irgend ein Anderer in die Lage ver
setzt, die wirklich bestehenden Mängel und unbefriedigten Bedürfnisse, 
so wie deren Umfang und Häufigkeit zu kennen. Von grosser Bedeutung 
ist namentlich hierbei, dass der Justiz-Minister, wenn anders die Rechts-. 
pflege gut geordnet ist, ausser der Uebersicht über die streitige Rechtspflege 
einer Seits auch die Leitung der Vorbeugungsmassregeln (der Rechts-Polizei) 
hat, anderer Scits aber auch die Folge der ent.schiedenen Rechtsfragen, 
die Vollziehung in bürgerlichen und in Strafsachen, unter ihm steht und 
ihm zu den wichtigsten Rückschlüssen auf den S!,and des Rechtes Veranl~sung 
geben mag. Selbst das oberste Gericht ist nicht in dieser günstigen Stellung 
zu Erkundung der Unvollkommenheiten. Dass aber kein zu solchen Beob
achtungen und zu den Verbesserungs-Planen unfähiger oder unwilliger Mann 
in ein so bedeutendes Amt gebracht werde, ist nicht nur an sich zu hoffen, 

sondern in einem Staate mit Volksvertretung nötbigen Falles von der Re
gierung zu erzwingen. 

Mit diesen naturgemlissen Vortheilen der Stellung des Justiz-Ministers . 
können die anderweitig wohl auch in Vorschlag gebrachten oder wenigstens 
denkbaren Einrichtungen die Vergleichung nicht aushalten. 

1) Dicss zeigt die Erfahrung aller Staaten, in welchen die Ständeversammlungen vollkommen 
frt'les Antragrecht haben. In der Regel wird es zu eigentlicher Geäetzgebung gar nicht be
nützt, sondern man wartet auf die ausgearbeiteten Antriige der Regierung und behandelt sie 
aJsdann. Und wenn diess ausnahmsweise nicht geschieht, so zeigt sieb denn auch, wie schwer es 
fllr den einzelnen Privatmann ist, einen den Umstiinden enblprecbenden, gut gefassten und in 
das übrige Recht passenden Entwurf eines irgend grösseren Qegetzes zu machen, wie nothwendlg 
also die verschiedenen nur der Regierung zu Gebote stehenden Vorbereitungs-, Ueberlegungs
und Vollendungs-Einrichtuogen sind. Nur so lange den deutschen Ständeversammlungen, 
thöricht genug, das Recht der Initiative versagt war, legte man einen Werth auf seine Er
langung; das erlangte zeigte sich bald ala wenig benüubar. 
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Wenn ein eigener Gesetzgebungs-Minister, verschieden von dem 

Justiz-Minister, vorgeschlagen und wenn diesem die Aufgabe gestellt worden 

ist, die von den Ständen ausgegangenen · oder von anderen Staatsstellen, im 

Fache der Rechtspflege namentlich von den Gerichten, beantragten Gesetzes

entwürfe in Beziehung auf ihre Fassung und ihre Einpassung in das bestehende 

Recht zu prüfen 1): so erscheint ein solches Amt tbeils als ungenügend, theils 

als überfl.U~sig. Ersteres, weil zur Herstellung eines Yollkommenen Rechts

zustandes, und somit einer entsprechenden Gesetzgebung, eine bloss formelle 

Thätigkeit und eine PrUfung der Folgerichtigkeit des Vorgeschlagenen 

keineswegs ausreicht. Nur wer selbst eine Uebersicht über den Stand der 

Rechtspflege bat, aus umfassenden und fortwiihrenden Erfahrungen die sich 
ergebenden Anstände und :Mängel kennt, mag richtige Anträge zur Ver

besserung machen. Die blosse zuflUlige Tbätigkeit von Behörden aber, welche 

weder eine bestimmte nachweisbare Pflicht zu Gesetzgebungsarbeiten, noch 
auch die erforderliche Uebersicht über den thatsilchlichen Stand der Dinge 
haben, giebt keineswegs die Sicherheit einer ausreichenden und rechtzeitigen 

Th!ltigkeit. Völlig überflüssig aber ist die Bestellung eines eigenen l\linisters 

für die Gesetzgebung, weil jeder Minister in seinem Geschäftssprengel, somit 

namentlich auch der Justiz-Minister in der Rechtsordnung, fllr die nöthigen 
Gesetze zu sorgen und ihre Richtigkeit und Einreihbarkeit zu beurtheilen 
vermag. 

Eben so wenig w~e es zweckmässig, den Gerichten den .Auftrag zu 
geben, die Gesetzesverbesserungen bei den Ständen in Antrag zu bringen. 

Unzweifelhaft können und sollen ihre Erfahrungen gewissenhaft benützt 

werden t); allein selbstständig und allein kann ihnen die Tbätigkeit der 

Regierung für Rechtsgesetzgebung nicht übertragen werden. Schon der 

formelle Grund steht entgegen, dass Geist und Geschäftsgang eines constitu

tionellen Staates eine unmittelbare Y erbin<lung mit der Vol ksvcrtretung 

nur den Mitgliedern des Ministcrinms gestattet, und in der Tbat gestatten 

kann. Sodann wäre keinerlei Sicherheit für eine genügende Ausübung des 

Auftrages von Seiten der C,~cbte. Theils möchte es ihnen am Ucbcrblicke 
über die gesammte Rechtsordnung fehlen, tbeils die Lust zur Ausübung des, 

immer fremdartigen, Geschäftes keineswegs immer vorhanden, ein wirksamer 

Zwangsantrieb aber kaum aufzufinden sein ; theils endlich ist die Tauglich

keit zum Richter noch keineswegs auch ein Beweis für die Befähigung zum 

Gesetzgeber. Endlich noch müsste, namentlich bei dem obersten Gerichte, 

die Rechtspflege notbwendig unter dieser weiteren Aufgabe leiden. 

Und beinahe o.lle diese Gründe treten auch dem Plane entgegen, dem 

1) 8. Ben th am. Constitotlonal Code. {Work3, Bd. IX, 8. '28 fg.) Oboe Zweifel einer der 
11rhwiil'hRten Gedanken in dieRem wundcdichcn Werke des Greisenalters. 

2) Vgl. hierüber unten, Buch II, Kap. i, Abschn. 11 1 6. 
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obersten Staatsanwalte, oder sonstigem höchstem Rechtsberather der 
Regierung, die Besorgung der Rechtsgesetzgebung zu flbertragen. Könnte 
hier auch etwa die fonnelle Schwierigkeit auf mehr als Eine Weise be
seitigt werden, so wttrde es doch demselben an Allseitigkeit der Erfahrung 
und Uebersicbt und an unmittelbarem bleibendem I~teresse fehlen. -
Höchstens also in dem Falle, wenn die Organisation eines Staateg kein 
eigenes Justiz-Ministerium kennti mag als ~rtrilgliches Auskunftsmittel diese 
Einrichtung getroffen werden. 

Die dem Justiz-Minister hinsichtlich der Rechtsgesetzgebung zufallenden 
Ge!.-chäfte sind nun aber sowohl nach deren Umfang, als nach der Art 
der Thiitigkcit, welche sie hervorrufen, näher zu erörtern. 

Der Umfang der Aufgabe des Justiz-Ministers wird durch den Zweck 
derselben von selbst bestimmt. Wenn er der tauglichste Mann ist, um die 
der Regierung zufallende Thätigkeit in der Rechtsgesetzgebung vorzunehmen, 
so ergiebt. sich daraus von selbst, dass er für die Gesetzgebung im ganzen 
Umfange der Rechtsordnung und fnr jede Art von gesetzgeberischem Ein
greifen zu sorgen hat. Also einer Seits ftlr die zur Abwehr von Unrecht 
bestimmten Gesetze eben so gut, wie fnr die zur Wiederherstellung des ge
störten Rechtes dienenden, und zwar bei letzteren mit Einschluss der Voll
streckung aller Art von gerichtlichen Urtheilen. Anderer Seits aber für 
Gesetze, welche bloss einzelne Verbesserungen des bestehenden Rechtes 
bezwecken; für die Zusammenziehungen und Neuordnungen ungefügiger und 
in V crwimmg gekommener Gesetzesabtbeilnngen; für die Ausarbeitungen 
ganzer Gesetzbücher, wo solche nöt.big und möglich sind; endlich für den 
Abschluss von Verträgen mit fremden Staaten über gemeinsames Recht. 
Dieser Umfang von Geschäften ist aber nicht bloss Befugniss, sondern auch 
Pflicht für den Justiz-Minister. Nur bei gleichmässiger, allen diesen ver
schiedenen Bedilrfnissen Rechnung tragender Thätigkeit erfüllt er seine 
Aufgabe gegen die Regierung und gegen die Einzelnen. 

Was aber die Art der Th ä t i g k e i t betrifft, welche dem Justiz
Minister zur Erfüllung seines umfassenden Aufffages obliegt, so bedarf es 
kaum der ßemerkung, dass sie sehr verschiedenartig ist. Nachstehendes 
Verzeichniss gicbt wohl eine leidliche U eberfficbt darüber: 

Vor 'Allem bat er das Be d tt rf n iss neuer Rechtsgesetzgebung beständig 
zu b eo bach ten. Alle Erscheinungen, welche über den Stand des Rechtes 
und über die Beschaffenheit der zu dessen Aufrechterhaltung getroffenen 
Einrichtungen Aufschluss geben, müssen für ihn von Bedeutung und unter 
Umständen Veranlassung zu Handlungen sein. Also sollen ihn nicht etwa bloss 
Antr[lgc von Volksvertretern, ausdrückliche Berichte von Gerichten, oder 

Beschwerden von einzelnen Bürg~rn aufmerksam machen auf angebliche 
.Mängel und Lücken der Gesetze, sondern auch die Aeusscrungen der Presse, 
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neue Vorschläge von Schriftstellern, die Gesetzgebungen anderer Staaten. 
N atorlich hat er nicht jedem Rufe blindlings zu folgen; ein urtheilloses 
Haschen nach jedem Neuesten, und ein characterloses Nachgeben gegen jedes, 
vielleicht noch so unlautere, Verlangen ist nicht minder ein Beweis von 
Unfähigkeit, als eine stumpfe Gleichgültigkeit gegen jede Bewegung. Allein 
Kenntniss nehmen soll der Minister von Allem. Namentlich wird dem Manne 
von Geist, Wissen und Nachdenken der gewöhnliche Gang des dem 
Ministerium obliegenden Geschäftes 'Gelegenheit zu Bemerkungen aller Art 
geben, '!eiche eine fruchtbare Anwendung auf die Gesetzgebung erlauben. 
Die Art und die Zalll der verschiedenen Rechtsstreitigkeiten, die Art der 
begangenen Verbrechen, das Verhältniss der Anklagen zu den Verurtheilungen, 
die Dauer der Processe, die Häufigkeit der Berufungen an höhere Gerichte, 
und noch viele andere Umstände können aufmerksam machen anfungenUgcnde 
Gesetze, auf schlechte Ge!ichtseinrichtungen, auf gefährliche Zustände des 
Volkslebens 1). Aus allen diesen von Aussen beabsichtigten oder selbst ge
gebenen Mahnungen, unmittelbaren oder mittelbaren Beobachtungen bildet 
sich denn eine bestAndig lebendige und wahr bleibende Uebersicht über 
den Stand und über das Bedürfniss an Recht. Wer aber diese U ebersicht 
nicht bat, sondern immer auf einen unwiderstehlichen Anstoss von Aussen 
wartet, der läuft Gefahr, eine, verhältnissmässig wenigstens, überflüssige 

1) Unzweifelhaft sind solche Uebenlchten tlber den Stand des Rechtes und die daraus ant 
die Nothwendigkelt neuer G~tzgebung zu ziehenden Schlüsse um ein Bedeutendes erleichtert 
worden durch die mehr oder weniger regelmässigenStatlstiken über dleReehtspf'lege, 
welche seit einer Reihe von Jahren verschiedene Staaten anfertigen lassen. So &. B. Frank.
reich, Belgien, Sardinien, Wilrttemberg, Baden. Man darf sich nicht irre leiten lusen durch 
die, von unberufenen Benützern solcher Arbeiten allerdings vielfach getriebene, geistlose 
Spielerei mit Zahlen, durch die Zusarnrncnstellnngen unvergleichbarer Tbatsachcn uml Elnrkh
tungen, durch die Hberra.achen Schlü88e von einer Enicht>lnung auf irgend einen gewünschten 
Grund. Die Statistik ist von jeber von flachen Köpfen und von unredlichen Systemmac-hern 
missbraucht worden. Namentll,•h aber lasse man sich nicht durch die etwaige Regelmibsigkeit 
der Zahlen In verschiedenen Jahren za einem Fatalismus Im Gebiete der Sittlichkeit und des 
Rechtt's vertilhren. Eine solche Regelmässigkelt beweist Ja nichts als die Fortdauer gewlssu 
Zu!ltiinde, allein kelneawegs die Unmöglichkeit, ale durch gute Gesetze zu beasern. Die Statistik 
behält ungeachtet aller verkehrten Anwendung Ihren Werth fiir den scharfsinnigen und denkenden 
Mann, welchen die hier nach Mauen und Arten geordneten Zustände anregen zum Nachforacben 
nach den Wirkungen und Folgen, die nicht in den Tabellen verzekhnet sind, und nicht In 
Zahlen ausgedrückt werden können, aber doch zum eigentlichen Verständnisse gehören. Zahlen 
sind allerdings nur Thatsachen, und zwar Thatsachen ganz bestimmter Art; sie geben aber doch, 
Richtigkeit der Zählung vorausgesetzt, einen Anhaltspunkt zur Beurtht>llung dea Umfanges und 
der Hiiuflgkelt gewlsaer Zustände und damit eine Grundlage für Vorschliige und Einrichtungen. 
Sie ziehen aus dem Refohe der blosscn Möglil~hkeit und der unbestimmten Annahme herab auf 
den ßod('n der Wirklichkeit. Eine acharfsinnige Verbindung ve111cbledener ThatsacbPn kann 
auf verborgene Ursachen führen. Ml\n wird Jeden Falles über die Unrichtigkeit mancher all
gemein verbreiteter Annahmen belehrt. Mit Einem Worte, es ist zwar thöricht, in solchen 
811mmlungen u11d Zui;ammenstcllungen von einzelnen, auf den kürzesten Au1Jdruck gebrachten 
und ohne Erklärung und Abschaltung gelassenen, Thatsachen ein Heilmittel rur alle Sdiiiden 
und eine Eiusicht in jede Wahrheit zu erblicken: allein ein Mann von Verstand und Urthell 
wird sie zur Ueberslrht und als AnlaAII zum Nachdenken vielfach beniitzen können. Statistiken 
der Reehtapßcge sind daher ein verdienstliches Unternehmen rur Jeden Staat. 
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Tbätigkeit zn entwickeln, Dringenderes zu tlberseben, durch bruchstllek
artige Gesetzgebung mehr zu verwirren als zu ordnen. 

Eine zweite wichtige Aufgabe fttr den Justiz-Minister ist eine gltlck
lich e Wahl des zu den Gesetzgebungsarbeiten bestimmten 
Personales. Der Minister selbst kann sieb der Vorbereitung und Aus
arbeitung der Gesetze, in der Regel wenigstens, nicht selbst widmen. Die 
laufenden Geschäfte seines Amtes nehmen ihn anderweitig in Anspruch. 
Auch mag es sich gar wohl treffen, dass ein dem Ganzen seiner Aufgabe, 
namentlich auch der Anweisung, wo und in welcher Richtung Verbesserungen 
der Gesetze notbwendig sind, vollkommen gewachsener Mann doch zu der 
Einzelnbearbeitung von Gesetzesentwftrfen keineswegs die nötbigen Erfahrungen 
und Kenntnisse hätte. Ein grttndlicher Rechtskundiger und ein guter Justiz
Minister sind verschiedene Begriffe. Um so wichtiger ist aber die Bezeich
. nung Derer, welche nach seiner allgemeinen Anweisung und unter seiner 
.Aufsicht und Verantwortlichkeit die Ausarbeitungen zu machen, den Be-
rathungen der Entwürfe vor ihrem Abschlusse anzuwohnen, kurz in irgend 
einer Eigenschaft mit der Gesetzgebung vom Standpunkte der Regierung aus 
zu thun haben sollen. Dass hierzu nur Männer von grtlndlic4er Kenntniss 
des bestehenden Rechtes, von juristischer Verstandesschärfe und von höherer 
formaler Bildung taugen, bedarf an sich keines Beweises. Um so schlimmer 
denn, dass manche, zum Theile kaum glaubliche, Erfahrungen zu der Warnung 
nötbigen, die Beauftragung mit Gesetzgebungsarbeiten nicht zu missbrauchen 
zu einer wirthschaftlichen Begünstigung unfähiger oder gar unwürdiger 
Gonstlinge; oder als Ruheposten für altersschwach und stumpf gewordene 
Diener; oder zur Beseitigung von Männern, welche im Amte unbequem · 
und missliebig geworden sind; endlich zur Befriedigung oder Bestechung 
politischer Parteigänger. Und noch schlimmer, dass es selbst nöthig ist, 
vor der eben so einfältigen als schlechten 'schlauigkeit zu warnen, welche 
in der Benutzung mittelmässiger Köpfe eine Sicherung gegen Verdunklung 
durch Untergebene und gegen eigene Heranbildung von N ebenbuhlem sucht. 
Wenn den Minister auch nicht Gewissen und Vaterlandsliebe zu den besten 
ihm möglichen Wahlen bewegen müssten, so sollte ihn schon sein eigener 
wohlverstandener Vortheil dazu treiben. In der Rechtsgesetzgebung fällt 
aller Ruhm und aller Tadel nur auf ihn. Und mit Recht. Er hatte ja 
die Mittel in der Hand; die Art ihrer BenQtzung ist somit lediglich sein 
Verdienst oder sein V erbrechen. Gegen das Ansehen und die Stütze aber, 
welche ihm der Ruf einer guten durch ihn bewirkten Gesetzgebung ver
schaffen, sind untergeordnete Vortheile und Bequemlichkeiten sehr nieder 
anzuschlagen. Hier unter allen Umständen ist Ehrlichkeit die beste Politik. 

Eine dritte Art der Thätigkeit des Ministers ist die Sorge fttr die 
Vor bereit u n g s mit t e 1, welche namentlich eine Abfassung umfangreicher 
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Gesetzbftcber erfordert. Also die Veranstaltung einer vollständigen Sammlung 
der bestehenden Rechtsnormen aller Gattungen; die Förderung einer wissen„ 
schaftlichen tlbersichtlichen Bearbeitung des gültigen Rechtes, falls eine 
Nachhülfe von Staats wegen hier noch nöthig ist; die Einleitung zur Er
kundung der wissenswerthen Thatsachen durch Berichte oder mündliche 
Einvernehmungen; endlich die Herbeischaff'ung der auswärtigen Rechts
quellen 1). In der Hauptsache verursacht nur die erste Beischaffung und 
Einrichtung dieser Hülfsmittel bedeutendere Mühe; zur immer genügenden 
Fortführung des einmal Eingeleiteten genügt gewöhnliche Aufsicht. 

Ferner ist es Sache des Ministers, begonnene gesetzgeberische Arbeiten 
auf eine verständige Weise zu fördern. Nicht der Vorsatz einer Hülfe, 
sondern die wirkliche Vollendung und Verkündigung des Gesetzes kann 
die Bedorfnisse befriedigen; und es ist Pflicht, nicht erst in später Zeit, 
sondern itzt gleich die bereits bestehenden Mängel zu beseitigen. Uebei:diess 
mag es leicht in staatlicher Beziehung bedenklich sein, schwer empfundene 
U ebel allzu lange ohne Hülfe zu lassen; eine ungebtlhrlich zögernde Ein„ 
leitung fügt ' noch Ungeduld und Missachtung zur eigentlichen Klage. -
Allerdings wird es 'bei klar bewusstem Zwecke, genügender Vorbereitung 
und bei richtiger Wahl der Arbeiter eines besonderen Antriebes in der 
Regel nicht bedürfen. Und noch weniger lässt sich, besonders bei um
fassenden Gesetzesentwtlrfen, ein bestimmter Zeitpunkt ftlr ihre Vollendung 
setzen. Dennoch ist auch hier nicht selten einzugreifen. Theils durch Be-
seitigung allzu lngstlicher und kleinlicher Vollendung in Vorarbeit und 
Ausftthrung; damit nicht das Bessere ein Hinderniss des Guten werde. 
Theils durch Befreiung der Arbeiter von jeder andern störenden Amts
thätigkeit. Theils durch Bewirkung einer -raschen Aufeinanderfolge der 
verschiedenen Ausbildungsstufen des Werkes. Theils endlich auch wohl 
zuweilen durch Anfeuerung· einzelner lässiger und langsamer, aber im 

Uebrigen tüchtiger Gehülfen. Mehr aber als jeder Befehl wird allerdings 
das Beispiel einer raschen und kräftig entschlossenen Geschäftsführung des 
Ministers selbst in den meisten Fällen wirken. 

Ein sehr wichtiger Theil der Tbätigkeit des Justiz-Ministers ist, fünftens, 
die eigene Prüfung und Richtigstellung der von seinen Untergeordneten 
ausgehenden Entwürfe. Mag es auch sein, dass der Minister den mit der 
Ausarbeitung beauftragten Männern vom Fache nachsteht im Verständnisse 
der einzelnen Recht.sfragen; und wird er somit verstl1ndigerweise keine 
willk11rlichen und aus bloss subjectiver Anschauung entstehenden Aenderungen 
in den ihm vorgelegten Entwtlrfen vornehmen, jeden Falles erst nach 
vorangegangener Besprechung mit den Urhebern: so kann doch der Entwurf 

1) Du Nähere über alle diese Maasregeln 1. weiter unten. 

• 
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das Ministerium nur in einer Gestaltung verlassen, mit welcher das Haupt 
desselben einverstanden ist. Vor Allem hat er das Recht, zu untersuchen 
und zu entscheiden, ob der von ihm ausgehende Auftrag .dem Gedanken nach 
richtig aufgefasst, und ob er nach seinen Forderungen an Vollendung aus
geführt worden ist. Tom ist die Staatsaufsicht auf die gesammte Rechtspflege 
übertragen, und nur so weit er ein Bedürfniss neuer Gesetzgebung anerkennt, 
kann von Seiten der Regierung eine Bearbeitung vorgenommen werden. Ein 
anderes Verfahren wttrde seine ganze amtliche Stellung v~rstören, und nber
diess leicht zu grosser Verwirrung führen. Sodann ist der Justiz~Minister der 
nothwendige Mann zur Weiterführung jedes Entwurfes zu einem Rechtsgesetze. 
Er bat es dem Staatsoberhaupte vorzulegen, gegenüber von diesem und dessen 
etwaigen Einwendungen und Abneigungen zu vertreten. Er muss, so weit 
staatliche Gründe oder gemeinschaftliche Interessen verschiedener Ministerien 
diess nöthig machen, den Entwurf im Ministerrathe oder in den Verhandlungen 
mit einzelnen Ministern vertbeidigen und durchfechten. Er ist das haupt
sächlichste Organ der Regierung gegenüber von der Ständeversammlung bei 
den Berathungen derselben über den ihnen zur Zustimmung vorgelegten 
Entwurf. Wie könnte er nun dieses Alles thun bei einem Gesetze, das er 
selbst im Ganzen oder Einzelnen missbilligt? Eine solche Rolle wäre eben 

so sehr persönlich unwürdig, als sie fur die glückliche Durchführung des 
Entwurfes gefährdend wäre. Eine Sache, welcher der bestellte Vertheidiger 
selbst den Untergang wünschen muss, hat wenig Aussicht auf Sieg. Die 
Einwendung aber, dass auf diese Weise der Justiz-Minister der unbeschränkte 
Herr der Regierungstbätigkeit in der Rechtsgesetzgebung wäre, und dass 
er gegen allgemeine bessere Ueberzeugung zurückhalten, zerstören, ver
drehen könne, wird einfach widerlegt durch die Hinweisung auf seine un
bedingte Entlassbarkcit. Beweise von Willkür, Unverstand oder unrechtlichem 
Sinne würden und mussten schnell einen Wechsel in der Person, damit 
aber eine Anerkennung zweckmässiger Arbeiten herbeiführen. 

Nicht die am wenigsten schwierige Aufgabe ist, sechstens, die Ver
t h e i d i g u n g d c r G e s e t z es entwürfe in den ständischen Kammern. 
W cnn sich der Minister hierin auch durch Gehülfen unterstützen lassen 

mag; und wenn er dazu namentlich sehr passend solche Beamte wählen 
wird, welche an den Vc,rarbeiten wesentlichen Antbeil genommen haben, 
welchen somit Gründe und Einwendungen hinreichend bekannt sind: so 

kann sich doch der Minister selbst diesem Geschäfte nicht entziehen, ja es 
wird il1m gerade der scbwie1·igste Theil ,·orzugswcisc zufallen. Durch ein 
Fernehalten von der parlamentarischen Berathung würde er den Ruf seiner 
Befähigung auf das Spiel setzen, und übercliess die sich Yernachlässigt fin
denden Kammern gegen sich missstimmen; beim Kampfe aber ist es natür
lich seine Sache, die Verllicidigung der leitenden Grundsätze, die politischen 
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und die Parteifragen zn übernehmen, da mit dem ganzen Gewichte der 
Regierung einzutreten, wo das Schicksal ihres Vorschlages auf dem 
Spiele steht. Allerdings erfordert eine auch nur genügende Lösung dieser 
Aufgabe bedeutende parlamentarische Fähigkeiten, und mag durch ihren 
Nichtbesitz mancher sonst zum Justiz-Minister ganz taugliche Mann von der 
Bekleidung der Stelle ausgeschlossen werden. Allein diese, aus Gutem und 
und Bösem gemischte, Folge einer Regierung mit Volksvertretung lässt sich 
nun einmal nicht beseitigen. - Auch hier ttbrigens dürfte die Bemerkung 
an der Stelle sein, dass es nicht nur pflichtwidrig sondern auch durchaus 
unklug ist, wenn ein Minister nur mittelmässige Männer zu seiner Unter
stützung in den Verhandlungen beizieht, in der Besorgniss, durch ausge-
zeichnete Untergeordnete in den Schatten gestellt zu werden und seine Stelle 
in Gefahr zu bringen. Das Schädlichste fttr ihn ist jeden Falles eine 
schlechte Besorgung seines Amtes und eine durch ihn und die Seinigen 
herbeigeführte Zerstörung der Regierungsmassregeln. 

Je nach d.!r Art der Verhandlung mit den Ständen, (s. darüber unten,) 
bleibt der Regierung die schliessliche Abfassung und Feststellung eines 
Gesetzes, dessen Grundsätze zwar, nicht aber auch dessen Einzelnheiten, 
gemeinschaftlich mit den Ständen beschlossen sind. Diess ist denn eine• 
weitere Art von Thätigkeit des Justiz-Ministers. Er hat dafür zu sorgen, 
dass diese Feststellung nicht nur tlberhaupt den Forderungen an ein formell 
gutes Gesetz entspricht; sondern auch, hinsichtlich des Inhaltes, dass die 
mit den Ständen verabredeten Grundsätze vollständige, ehrliche und folge-
richtige Beachtung finden. Ein Verstoss gegen diese Pflicht ist nicht nur 
ein Bruch des gegebenen Wortes, sondern auch ein mehrfacher grosser 
Fehler. Einmal kann ein solches Verfahren nur zu sehr unerquicklichen 
Streitigkeiten mlt der nächsten Versammlung der Volksvertretung führen, 
und werden diese kaum ein anderes Ende finden, als mit einer Niederlage 
der Regierung. In diesem Falle werden aber, zweitens, Aenderungen in 
dem kaum erlassenen Gesetze nötbig, ist somit das neue Werk alsbald l"er
unstaltet. Drittens werden sich die Stände später zu einem abkürzenden 
Verfahren mittelst blosser Verständigung über die leitenden Grundsätze 
wenig mehr geneigt finden lassen. Dadurch geht aber eine bedeutende 
Erleichterung der Gesetzgebung verloren, und büsst die Regierung eine 
ihren Interessen sehr zusagende Behandlungsweise ein. Endlich ist noch zu 
besorgen, dass die Rechtsgelehrten bei k11nftiger Auslegung und Anwendung 
eines solchen Gesetzes, gleichviel itzt ob mit Fug oder nicht, die ursprüng
liche Verabredung berttcksichtigen, dadurch aber Zweifel und Streit. erwecken 
werden. Auch hier also ist die strengste Achtung des Rechtes die wahre Staats
weisheit. -Allerdings mag es sieb begeben, dass bei der Einzeln-Ausarbeitung 
nur im Allgemeinen beschlossener Grundsätze sich Widersprüche oder sonstige 
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Unausführbarkeiten heransstellen. Ist nun die Ständeversammlung nicht 

mehr in Sitzung, um eine ent8prec11ende Verbesserung mit ihr zu bewirken; 
und kann anderer Seits die Vo11endung und Bekanntmachung des Gesetzes 
nicht verschoben werden: so bleibt freilich nichts Obtig, als mit Beseitigung 
des Unvereinbarlichen den Sinn anzunehmen und durchzuführen, welcher 
dem Geiste des Gesetzes und also den getroffenen Verabredungen am meisten 
entspricht. Allein auch hier fordert Anstand und Klugheit, dass der Minister 
die Thatsache offen und vollständig der nächsten Ständeversammlung mit

theile und eine no.chträgliche Zustimmung verlange, nicht aber erst eine 
Beschwerde bei den SL1nden erwarte. 

End.lieb noch bat der Justiz-Minister die Verkündung des Gesetzes, 

die zweckmässige Art der Bekanntmachung desselben u. s. w. zu besorgen 1). 

§ 14. 

P) Die Gesetzgebungscommission . 
• 

Wie viel immer dem Minister obliegen mag, die eigentliche Ansarbeitung 
eines beabsichtigten Gesetzes ist seine Aufgabe nicht. Zur Vornahme einer 
solchen Arbeit würde ihm , namentlich wenn sie umfassenderer Art wAre, 
schon die Zeit fehlen. Ansserdem möchte keineswegs immer die zn einem 
erwünschten G~lingen durchaus erforderliche Ruhe und Sammlung vorbanden 
sein, da ein Minister notbwendig sowohl durch die Besorgung der laufenden 
Geschäfte als durch die Theilnahme an den dem Ministerrathe zugetbeilten 
Angelegenheiten vielfach in Anspruch genommen ist. Endlich ist auch 
keineswegs anzunehmen, dass der Minister zur Entwerfung jeder Art von 

Rechtsgesetzen persönlich besonders befähigt sei. Namentlich in parlamen

tarischen Staaten wirken ganz andere Rücksichten auf die Ernennung mm 
Justizminister ein, als gerade die höchste Auszeichnung in der Rechtskunde 
und die Fähigkeit zu gesetzgeberischen Arbeiten insbesondere. Man ver
langt weit eher von ihm, dass er die Eigenschaften des Staatsmannes besitze, 
ein guter Verwalter sei, der nöthigen l\Ienschenkenntniss und Unbefangenheit 
zu guten Ernennungsvorscblägcn nicht entbehre, in den Kammern als ein 
gern gehörter und schlagfertiger Redner aufzutreten wisse, als dass er ein 
tief gelehrter, mit allen Einzelnheiten und Streitfragen des gesammten 
Rechtssystemes vertrauter Jurist sei. Er bat daher, wenn einmal der Ent
schluss zu einem bestimmten neuen Vorgehen der Gesetzgebung gefasst ist, 

die Ausarbeitung selbst an Untergeordnete 51
) zu übergeben. 

1) Hletilber 1. unten. 
!) Hier ist dt•nn wohl der Ort, um zweier wunderlicher VoniC'hliige Erwähnung zu thun. -

Der erste derselben rilhrt von J. Bcntham her. welche (Codltlcatlun Propoaal, ,vorks, ßd. V, 
8. 51G fg.) 1,e1mtra~. die Enlwilrfe zu nruen Gesclz<'n, nnmentlfrh auch zn neuen Gesctzl,iiC'hcro, 
ulcbt durch elue mutllche Arbeit zu be11cbaffeo1 1ondern mittelst einer ölfentlkbeo AUffcbreibuog 
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Hier tritt denn aber gleich die Frage entgegen, ob diesen Geschäft 
besser von einem Einzelnen oder von einem dazu gebildeten Co 11 e g i um 
besorgt werde? 

an freiwillige Sachverständige. Jeder Bewerber hitte, der sehr ausfilbrllchen A118elnaoder• 
aetzung gemäas, einen allgemeinen Plan ond einen einzelnen A bschoitt als Muster einzusenden i 
die gesetzgebende Versammlung wiirde die beste Arbeit unter den eingelaufeueo auswählen, 
und llir Urheber erhielte nun den Auftrag so einer volletiindigen Eutwerfuog des ganzen 
Otl8etzes. MJtglieder der Versammlung sollen ausgeschlosaen sein von der Miewerbung, 1ur 

Bewahrung Ihrer Unbefangenheit in der Beurtbeilung, llentb.&m. venipricht sich von diesem 
seinem Plane nicht nur die möglichst besten Gesetze, soudern auch noch eine Reihe von antlero 
Vortheileo. Letztere mögen jedoch hier bei Seite gelassen werden, da sie sieb nicht auf den 
Gegenstand selbst, sondern auf den Staatsdienst, die allgemeine staatliche Bildung u. 1. w. be
:r.ieben, ilberdie88 höchst phantastisch sind. Was iiber den Gedanken an sich betriftl, eo ist 
unzweifelhatl zu nntencheiden zwischen der Verwendung freiwilliger und au.sseramtlicber Kräne 
im Allgemeinen unl1 der Benützung derselben :r.u dem besonderen vorgeschlagenen Zwecko. 
Elne Herbeii.iebung sachverständiger aber uleht In Amtsverhältni.sscn, wenigstens nicht in den 
Hniichst hier :1ur Sprache kommmenden Aemterot stehender Männer z.11 Gesetzgebungsarbeiten 
iat aicherlich ein ganz richtiger Ged!lnket und es wird dieselbe auch in gegen wütiger Abhandlung 
in doppelter 1',ono in Vorschlag gebracht ,v~dcn, nimllcb als Enqucto zur Beibringung von 
Th11.taacben und Gedanken, sodann als Kritik der von den amtlichen Organen aUBgearbel1eten 
Entwürfe. Allein eines nur kurzen N achdenken1 bedarf es doch , um zu dllr Einsjcht zu ge
langen, daas die von Beotbam vorgeschlagene Verwendung wo nicht geradezu unmöglich, ao 
doch im höchsten Graule unzutriigHch wäre. Diess &ber unter allen ao sieb denkbaren Voraus• 
aetzuogen und in allen Stat!ien des Vorfahrellll. Zunächst würde nach allor Wabrscheinlicbkett 
der buntcate Durchetoantler von Vorschliigen entstehen, wenn (was doch wohl B.'s AW1icht 
iat) die Auf!ortlerung nur im Allgemeinen en{inge, also nur der Gegenstand angegeben wäre, 
ohne Bezeichnung elnca Prlncipes, der Ausdehnung u. s. w., zum lleispiele: Entwerfung 
t:ines Strafgesetzbuches, einer bürgerlichen Gerichti1ordnung, eines P(andge8clzes. Hier würden 
die einzelnen Eiusenduogen von den vero:ichiedtmsten A.tügangspuocten &l!Sgehen , die ab
weichendsten Methoden einhalten, z11 den entgegengesetzteäten Ergebnissen fllhren. Leicht 
k.ön nten sie lo ihrer Grundverschiedenheit ganz lncommenaur:1 bei sein; und noch leic bter möchte bei 
der einen Arbeit der Grundgeda.uke gut, aber die Au»führung unbrauchbar, bei einer a11dern ein 
verwerflicher Gedanke mJt Geschick und Begabung behandelt sein. Welchen Plan nun wählen? 
Und wu dann, wenn auch die ßeurtbeilendeo ohne gemeinscbahllche Ao:;icht lhren subjectlven 
.Aolhasunge11 folgten, und die Einen dieaem t die .Andern Jenem Entwurfe den Vorzug gäben, 
wenn sich gar keine absolute1 sondern nur eine relative Mehrheit unter ihnen heransstellle? Wollte 
man aber, um diesen Schwierigkeiten 11111 entgehen, bel der Aufforderung den gesctzgeborlacheo 
Gedanken näher bestimmen, den zu erreichenden Zweck vorschreiben t die erlaubten und die 
su vermeldenden Mittel bezeichnen: so könnte diess selbatredcnd nur nach einer gründlichen 
Durcharbeitung und Feststellung der ganzen Aufgabe geschehen. Dann aber wäre die Haupt• 
arbeit •~hoo geschehen und e.ioe Hina.usgabe an Dritte sur Au11fiibnmg Im Einzelnen hätce um 
ao weniger einen Sinn, als man hJcrbei weit weniger einer richtigen Auffassung und Durch• 
tuhrung sicher wäre, denn bei der eigenen Bearbeitung. Nuo aber uocb weiter. Angenommen 
ea sei, Hf diesem oder auf jenem Wege, elo Im Gur;eo &U billigender Eotwurf 1&mmt einem 
Muelcrabschnitte veranlasst worden, ao würde sich - da doch eine durchgehende Billig11ng 
alles und Jedes Vorgeschlagenen kaum Je all möglich ged.cht werden kano, - wieder die 
Altern&ttve bilden, entweder die Arbeit ohne Be&eichnuog der nicht zu.sagenden Bea111nd1heile 
und Richtungen zur Vollendung zurückzugeben, oder aber die tllr nöthig er&chteteo Ver
änderungen r;u bezeichnen uud deren Berücksichtigung %U verlangen. Im ersteren 1',alle würde 
achliesslich ein Werk. geliefert werden, welches auf keine Zustimmung hoffen könnte uod bei 
de98en nun eintretender Verwerfung alle bisherige Mühe und Zelt ouulos verschwendet I gar 
Dicht, zu Staodo gebracht w~re. Im andern !!,alle würde die entscheidende Behörde eben ao 
leicht und mit gröeserer Sicherheit eines Erfolges die Arbeit gleich selbst 1u Ende fUhreo.. 
Mit Einem Worte, der Vorschlag B.'s beruht auf einer Verkennuu,r der von freiwilligen, 
auaserhalb der Entscheld11ng stobenden 811chverstindigen möglicherweise s.u leistenden Beiblilfe. 
Diese kann nicht darin bestehen, daaa sie die Arbeit der s.ur Leitung der 8taablgeschäfte b&-
1teheodeo Behörden nach ihrem Gutdünken besorgen, sondern nur in der Lieferung von Bel
trägen uod von Kritik. zu einem schon lu seinen Grundzügen hergestellten Werke. Die Organe 
dee Staatawillem köooco die Leitwlg der öff'eotlichea Angelege.oheite11 nicht aua der B.u.4 
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Unzweifelhaft lassen sich für die Bearbeitung eines Gesetzes durch einen 

Einzelnen manche bedeutende Gründe anführen. So vor Allem der leb-

haftere Ant~eb zu möglichst vollkommener Arbeit, indem bei mehreren 
Mitarbeitern weder das Lob einer guten Leistung noch der Tadel Wf'gen 
einer verfehlten bestimmt und wirksam genug trifft. Sodann die grüssere 
Wahrscheinlichkeit einer unpartheiischen Beurtheilung und Förderung des 
Werkes, weil die aus persönlichen und nicht aus sachlichen Gründen Ycr-

tbeidigenden und unterstützenden Freunde nothwcndig bei Mehreren zahl-

reicher und somit einflussreicher sein werden, als bei einem Einzigen. Ferner 

Zeitersparniss. Theils wird die Festsetzung des Planes und des sachlichen 

Gedankens weit schneller durch einen Einzelnen erfolgen, als mittelst einer 

Berathung Mehrerer; theils fällt, wo nur Einer beauftragt ist, die zeit

raubende Berathung nach Vollendung der Arbeit weg, welche in einem 

Collegium nothwcndig den Schluss der Arbeit bildet. Weiter ist es wenigstens 
wahrscheinlich, dass der von einem Einzelnen entworfene Plan in sich ein
heitlicher und folgerichtiger ist., als wenn Mehrere zu demselben beigetragen 

ha.ben. Endlich ist die fonnale Behandlung und die Sprache jedenfalls 

gleichförmiger, wenn sie aus Einer Feder kommt, als wenn entweder die 

verschiedenen Abschnitte YOn Verschiedenen bearbeitet werden, oder wenigstens 

Anträge Anderer bei der schliesslichen ßerathung Annahme finden können 1). 

Aber freilich liegt auch die l\löglichkeit grosser U ebelstäodc Yor. Es 
ist denkbar, dass ein einzelner Bearbeiter den Gedanken unrichtig oder 

znm mindesten einseitig auffasst, so aber entweder ein schlechtes Gesetz 

veranlasst, oder doch eine den späteren Beurtheilern, dem Staatsratbe oder 

den Standen, unannehmbar erscheinende, somit ganz nutzlose Arbeit macht. 

geben oboe die volbitändipte Verwirrung oder gäullcben Stillatand &11 veranluaeu; allein ale 
können und aollen Jeden pten Gedanken benützen, welcbeo sie in Erfahl'llng &11 bringen ver-
111ögep. - Nicht ao ga.n& auaaerbalb des gewöhnlichen Wegca liegt ein anderer Vonool&g, 
welchen Te 11 ka mpf (Verbeaaerung des RechtaiW1tandes, 8. 63 (g.) macht; obgloicb ucb c,r 
eine nähere PrüfWlg nicht auahält. Ausgebend nämlich von der Ansicht, das• 811 nicht sowohl 
ganzer neuer Gceetz bücber snr gen ilgeoden llentellung der Rechi.oonnen uls nur eluer Nachhülfe 
lm Elozeloen bedilrfä, be11ntragt der Verf., lo Jedem 8taa&e eine 1tebende 001et:1gel111ng„ 
eommluion &ua Mitgliedern dca Jua1iz.m.inia&eriuma, der llecht11fäcultiitco und der Gerichte &ll

aammeoiu.seuen, welcher von Behörden und Privaten alle Anstiiude und Beschwerden tiber deo 
Rechtar.ustand mitgetheilt würden. Dieselbe hätte nach rein.icber Prüfung eine llllgemeine Norm su 
erlaasen, und zwar vollkommen aelbatstandig, alao ,owohl ohne Obf.raut'11icht und Zwitimmu11g des 
8taat1JOberhaupte1, 10 wie ohne Mitwirkung der Stände. Durch eine Verbindung der Commissioneu 
In den vcnchicdonen Ländern könnte überdies• noch eine Gemeinsamkeit d~ Rochta gefordert 
werden. 80 gewiat nun eine Commlssion 11:.ur Vorbereitung nöthlg ,gewordener GCjjr.t&e an der 
Stelle l1t 1 &o wenig kann wohl ernstlich ,·on einer souveränen Behörde dieser Art die Rede 
1eln, welche ohne und vielleicht gegen den Willen dea Staataoberh1t.upte.s und der Volk&Ycr
tretung die Recbwortlnung regelte. Ist schon überhaupt eine Organisation des StAAtea nach der 
Gewaltcnthcilung ein unglücklicher, längst auch In Wil;scnschaft und Leben aufg('.gcbener Ge
danke, 110 wäre die Bildung einer unabbü.ngigeo gcsetzgobendcn Gewalt, welche aua wenigen, 
cur lfälfte vom 1''ilrsten und &ur andorn Hälfte von den Btiuiden ernannten Penonen boaiünde, 
geradezu eine Ungeheuerlichkeit 

1) Vgl. J. Bentham, Cotlitkation Propoaal, in den Works, Bd. IV, S. 6~ fg. (Freilich 
mit Uuterm.ischWlg der WIUldcrlichatoo Uebertrelbuogen und ldc0äynkrasicen.) 
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Wenn Mehrere schon den Grundgedanken berathen und durch förmliche 
Beschlussnahme feststellen, später aber den ersten Entwurf ebenfalls wieder 
gemeinschaftlich prüfen und ordnen, dann ist eine umsichtige und die ver
schiedenen Seiten der Frage be111cksichtigende U eberlegung weit sicherer 
zu erwarten, da sich sowohl die Ansichten als die Kenntnisse gegenseitig 
ergänzen und berichtigen. Zweitens mag ein Einzelner eigenthümliche Yor
urtheile und ldiosynkrasiecn haben, welche natürlich von Mehreren nicht 

ebenfalls gehegt werden. Es kann sich ferner wohl begeben, dass ein Ein
zelner gelegentlich in eine Folgewidrigkeit verfällt oder eine Lücke lässt; 
Mehrere werden bei gemeinschaftlicher Berathung ohne Zweifel solche Fehler 
bemerken und verbessern. Endlich ist nicht zu erwarten, dass Ein Mann 
die sämmtlichen Theile des so ausgedehnten und verschiedenartigen Rechts„ 
systemes gleichmässig beherrscht. Wenn denn auch, wie begreiflich, nur 
ein mit dem Hauptgegenstande des Gesetzes besonders Vertrauter den Auf
trag zur Bearbeitung erhalten wird, so ist doch immerhin möglich, da..ss das 
zu entwerfende Gesetz wenigstens mittelbar auch in andere ihm weniger 
bekannte, dann aber unrichtig behandelte Recbtstheile einschlägt. 

Diese Nachtbeile überwiegen ohne Zweifel; es ist daher fllr die Nieder
setzung eigener Gesetzgebungscommissionen zu entscheiden 1). Und 
zwar nicht etwa bloss , wo es sich von um.fassenden Gesetzen, etwa gar 
ganzen Gesetzbüchern, handelt, sondern selbst schon zur Bearbeitung kleinerer 
und dem Anscheine nach unbedeutender Gesetze. Auch diese sind immerhin 
Theile des ganzen Systemes und erfordern somit umsichtige Erwägung sowie 
Einhaltung der allgemeinen Richtung. Ist aber einmal eine Aufgabe in der 
That ganz einfach, dann wird auch die oollegialische Behandlung ohne 
grossen Zeitverlust oder sonstige· Schwierigkeiten vor sich gehen. 

Eine zweite , schwieriger zu beantwortende, Frage ist es, ob eine 
ständige Gesetzgebungscommission oder eine für j e des ein z e 1 n e Ge
s e t z besonders gebildete den Vorzug verdient? 

Fflr eine beständige Commission lassen sich ohne Zweifel manche Gründe 
anführen. Vorerst die Gleichförmigkeit der Behandlung bei verschiedenen 
gesetzgeberischen ,Aufgaben. Die Gesetze werden dadurch in ihrer ganzen 
Form und namentlich auch in der Sprache denselben Typus erhalten, was 
offenbar das Verständniss derselben erleichtert und die Möglichkeit von 
Controversen vermindert 1). Sodann wird die häufigere und längere U ebung 

1) Vgl. Scbearleo, Abfulung •oo Geaetzbilcbern, 8. 115 fg. 
t) Die Folgen eines Mangels u zuaammeogcfll88ter Vorbereltan,r -.oo Geaet&en werden YOD 

Lord Brougham in eetaer berühmten Rede vom J. UMS über Recht1verbesserung In folgender 
clraallacher Weise gesclflldert: ,.Kein 871uim, nichts wu einem aolcheo auch out 't'OD ferne 
gleicht , Ist Torhanden ; alles tat von ungef'libr, allea Zufall , allea bliodee U mherlappeo. , ohoe 
Regel oder Führer, obne Rlchtponct oder Uebereimtimmllßl'. Die Yorgeaehlagenen Gesetae 
haben einen doppelten U1'111prung; entweder geben aie von 8'-&tutelleu au, oder Rber von ein
Hlnen PrivatperBOnoo (Parliamentlmitgliedem,) welche Ich, ohne Ihnen nahe zu treten, Dilletauiea 
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auch hier, wie bei allen menschlichen Beschäftigungen, eine grössere Ge
wandtheit zur Folge haben und sich eine zeitersparende Praxis in der Be

handlung des Ganzen und der Einzelheiten bilden. Nichts ist. möglicher, 

als dass bei einem jeden neuen Gesetze in der frisch zusammengesetzten 
Commission schon über Vorfragen und über die Art der Behandlung des 

Geschäftes verschiedene Meinungen geltend gemacht werden, deren Erörtemng 

und scbliessliche Feststellung viele Zeit in Anspruch nimmt; während bei 

einer stehenden Behörde dieser Kampf nur einmal geführt und dann ftlr 
immer entschieden wird. Auch die eigentliche Ausarbeitung wird schneller 
vor sich gehen, wenn der damit Beauftragte überhaupt schon längere Uebung 

in Gesetzgebungsarbeiten hat. Schliesslich kann es nur zweckdienlich sein, 
wenn sich bei einer Behörde eine Uebersicht Ober das in der Gesetzgebung 
Beabsichtigte, das bereits Geleistete und somit das noch Rückständige vor• 
findet, sowie eine vollständige E11"a.hrung in Betreff der verschiedenen Arten 
von Schwierigkeiten, welche die Durchführung von Gesetzgebungsarbeiten in 
deren verschiedenen Stadien zu haben pticgt. 

Allein die Münze bat auch ihre Kehrseite. - Vorerst ist es niclit un• 
denkbar und selbst nicht unerhört, dass sich in einer stehenden Behörde 

allmälig Gleichgiltigkeit, Verzögcrlichkeit und Schlendrian ausbildet. Eine 

regclmässige Vornahme bestimmter Arbeit hat ohne Zweifel ihre grossen 
Vortheile; allein sie kann auch abstumpfen und die Geistesarbeit mag zum 
Handwerke werden. Ein solches geistloses Gebahrcn ist aber, wenn es sich 
in einem Collegium festgesetzt hat, um so übler, weil da.s Verhalten einer 
solchen Behörde im Schlimmen so wie im Guten nur schwer geändert wird. 
Nicht erst der Bemerkung bedarf es dann, dass von einer verkommenen 
Gesetzgebungscommission entweder nur schlechte oder auch gar keine Ar-

beiten zu erwarten sind. - Sodann kann eine bleibend zusammengesetzte 
Gesetzgebungsstelle, selbst wenn sie thätig bleibt, dem Vorwurfe ausgesetzt 
sein, veraltete Ansichten zu beherbergen, welche von der Wissenschaft und 

Im Geaetzgeben nennen darf. A her auch die Staatsstellen sind ganz getrennt und una bbinglg 
von einander, handeln ohne Blle Ueberelnstlmmung oder Mittheilung, 1ind vollsUindig unbconnt 
mlt dem. wu die übrigen thun. Jedo geht oach ihren besonderen Grundsätzen vor, wenn über
haupt von Urundi,iitzco die Rede iat j jcdo hat ibrt, eigene Am1icht von dem Gegenstande, über 
welche die andere Gesetze verfertigt j jede hat ihre eigene Terminologie; jede let gemeinhin 
mit der andern Im Widerspruche, wo Dicht gar In entschiedenster i·eiodseligkelt • • • • Die 
1''olgcn einer solchen Nachlfü1sigkdt und Systemlosigkeit lassen 1kh leicht vorAusseben. Eli lsC 
eine Ma.ne von Goaetr.en r.1188.mmengebracht worden, in welcher tlefäte Dunkelheit mit blen
dendem Seltenlichte, Magerkeit der r'ei,tstellung mit uncntschuMlJarer Weitachweiflgke.lt, Wicder
holunK' mit Aualusung, Widerspruch mit Gcmeinpl~tr. abwechselt; eine Muse, welche der B4'· 
u,h'hn1mg „Unsinn und Verwirrung" ·nur wegen der Achtung entgeht I welche man einem 
rormlichen Geael&o achuldet." - Bia 1.u einer aolchcD l<'om,iosigkdl und Liederlichkeit kann 
freilich In einem festländischen Stante die Rechtsgesetzgebung nhlmala herunter sinken, weil 
hier unter allen Umstiinden mehr Zusammenhalt und Plan im Sta.ataorganLsmu1 besieht; allel.a 
dass auch hier bei einer Vencbiedcnheit der r.ur A111arbeitung bc.stiwmtea Behörden ähnliche 
Mbatiinde, wenn auch in gerlugerein M.Mae, vorkommen köuncD, bedarf wohl webt erst elDe,, 
Beweuea. 
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vielleicht vom Leben schon längst aufgegeben sind. Sie wird ihrer Mehrzahl 

nach aus älteren Männern bestehen, tbeils weil in eine Behörde solcher 

Art nur ausnahmsweise Anfänger im Dienste ernannt werden, tbeils weil die 

einmal ernannten Mitglieder in der Regel ihre Stellen behalten und somit 

in denselben altern. Nun ist sicherlich eine grosse Erfahrung, Ruhe der 

Ueberlegong und Vorsicht in Versuchen, wie sie eben nur ein längeres Leben 

geben kann, von hohem Werthe für die Gesetzgebung; allein Bedächtigkeit 

ist doch nur eines der Erfordernisse. Ebenso nothwendig ist auch, dass der 

Gesetzgeber auf der Höhe der Wissenschaft stehe, durchaus auf dem laufenden 

sei in Betreff neuer Gedanken und jüngst hervorgetretener Bedürfnisse. 

Nur selten aber besitzen alte Männer noch die Lust und die Beweglichkeit 

des Geistes zu ununterbrochenem Fortschreiten; sie sind vielmehr geneigt, 

das in ihren kräftigeren Jahren Gedachte und Gewollte als das Ricbtiggebliebene 

zu betrachten und die Leistungen des jilngeren Geschlechtes zu unterschätzen. 

Das Gesetz soll aber nicht für die Vergangenheit, sondern für die Gegenwart 

und wo möglich für die Zakunft passen. - Ein dritter Punkt ist die 

unnötbige Ausgabe, welche ftlr den Staat in den Zwischenzeiten der Gesetz

gebungsarbeiten erwächst. Eine ununterbrochene Ausarbeitung neuer Rechts
gesetze ist weder nothwendig noch wunschenswerth; eine stehende Gesetz

gebungscommission wird also oft längere Zeit wenig oder gar nicht beschäftigt 

sein. Sind nun aber die Stellen in denselben als ein bleibender Auftrag 

gegeben, so wird sieb auch ein Gehalt an dieselben knüpfen, dieser aber 

auch in Zeiten der Brache fortgehen. Solches ist nun nicht nur an sieh 

ein Uebelstand, sondern es kann auch noch zu dem weiteren, grösseren 

führen, dass bei der Ernennung zum Mitgliede nicht immer nur auf die 

vorzugsweise Befähigung Rücksicht genommen wird, sondern auch auf die 

Verleihung eines verbältnissmässig mit geringer Arbeit zu verdienenden 

Einkommens an einen Günstling oder Veteranen im Dienste. 

Wo sich Grttnde und Gegengründe so die Wagschale halten, ist eine 

Entscheidung nicht leicht zu treffen, und jeden Falles muss, mag der Ent

schluss ausfallen wie er will, auf theilweise Missst.Ande gerechnet werden. 
Am besten noch wird eine Unterscheidung verschiedener Verhältnisse wirken. 

- Einer Seits nämlich sind kleinere Staaten ins Auge zu fassen, welche 

nur selten umfassende selbstständige Gesetze entwerfen, sondern sich lieber 

mit fremden Arbeiten behelfen 1); ferner selbst in grösseren Staaten solche 

· Zustände der Rechtsgesetzgebung, in welchen voraussichtlich in längerer 

Zeit keine bedeutenden neuen Arbeiten erforderlich sind. Hier ist unzweifel

haft die jedesmalige Bildung einer besonderen Commission beim Eintritte 

eines Bedttrfnisses das richtigere Verfahren. Die eben angedeuteten Uebel• 

1) s. uteu, 1 118 und 18, 

T. Kohl, Btutarecbt. Bd. IL 82 
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stände einer bleibenden Besetzung, (welche ttbcrdiess gerade in den ge-
machten Unterstellungen besonders empfindlich hervortreten wnrden,) fallen 

selbstredend weg, und w!ihrend die, allerdings auch zu missenden, Vortheile 

wenigstens tbcilweise durch eine richtige Auswahl der Arbeitskräfte und 

durch besonderen Eifer in Anwendung derselben ersetzt werden können. -

Anders in einem grossen Reiche, welches fortwährender Gesetzgebungsarbeiten 

bedarf, oder da, wo es sich von einer vollständigen Umbildung des ge

sammten Rechtsstoffes, also von einer sehr weit aussehenden und verzweigten 

Arbeit, handelt. Hier ist unzweifelhaft eine beständige Commission nicht 

zu entbehren. Schon zur Erhaltung dor Uebersicbt und zur Bewahrung des 

leitenden Fadens ist sie in solchen Fällen nothwcndig; und leicht könnte 

das Nebeneinanderbesteben verschiedener Commissionen, welche je ~durch 

den Grundsatz vereinzelter Aufträge erzeugt würden, zur grössten Ver

wirrung und zu unberechenbarem Zeitverluste führen. Die sachliche Ver

schiedenheit der Aufgaben ist so wenig ein Grund .zur Zersplitterung, dass 

vielmehr gerade sie einen l\littelpunct ond eine regelnde Gewalt fordert. 

Den zu fürchtenden Uebelständen eines ständigen Auftrages aber muss man 

durch eine dop1Jclte Massregel entgegen zu wirken suchen, deren grösser~r 

Aufwand hier nicht in Betrachtung kommt. Einmal hat sich die Regierung 

vorzubehalten, fnr besondere Zwecke ausserordentliche Mitglieder zu be

stellen, damit seltenere Fachkenntnisse benützt oder offenbare Lücken in 

der Befähigung der regelm~sigen Mitglieder ergänzt werden mögen. Je 

nach dem Gegenstande einer Aufgabe mögen auch Nichtrechtsgelehrte bei

gezogen werden, z. B. Kaufleute bei der Ausarbeitung von Handelsgesetzen. 

Zweitens ist die Commission zahlreich zu besetzen, damit die Vorarbeiten 

für die einzelnen Gesetze immer an Solche gegeben werden können, welche 
in dem betreffenden -Recbtstheile gründliche Kenntnisse und überhaupt die 

etwa erforderliche besondere Befähigung besitzen. Die Berathung ttber den 

fertigen Entwurf kann dann anstandlos auch von einer grösseren Commission 

vorgenommen werden 1). 

Von wesentlichster Bedeutung ist natürlich die Zusammen s c t zu n g der 

1) D iose Forderung ein er z ab I r e i ehe n Besetzung schei ut der Ansieht von 8 c h e u r I e n, 
Abrasaung elnor ProceHordnung, 8. U2, welcher nur etwa sechs Mitglieder zuliissig findet, 
und von Kit k a, a. a. · 0., 8. 2, welcher diese Ansicht billigt, zu widcni11rcchcn. Allein dem i.lt 
in der That wohl nicht so. Schcurlcn hat nur eine besondere Co1mniMsion mit elacr bestimmten 
Auflage Im Aago, wo denn jeno kleinere Zft.hl ausreichen mag. Kitka aber widerspricht sich 
aclb:1l ua der l<'ulge , iadem er oine ganze Rdho ,·on ßcföhigungcn und Stellungen vertreteo 
h11.ben wm, was d,.mn cino weit grös:mre Ausdehnung des Collcghmui zur nothwendlgen l<'ol~e 
hätte. Die Zllhlfrage wird sich hauptsiichlich darnach cntschcitlon, ob oft und In ausreichendem 
Masse all8Serordeatliche Mitglieder beigezogen werden wollen, oder ob man die Commissioo 
selbst wenigstcn!4 für die Re~ol geail~cnd ausstatten will 'f Letzterea erscheint nun, in grosi,eo 
Staaten, daa Räthlichcre. Der von Kitka geltend gemachte Anfwand kana aber nicht in Be
tncht kommen, da. die tlen Mitgliedern zu gcwiihrendo Belohnung nicht bedeutend zu sein 
braucht, weil dieselben sämmtlicb noch andere Staatsämter bekleiden und aucb diesen, mit 
Ausnahme der clgeutlich Ausarbeitenden, in dor Regel sich widmen können. 
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Commission ( oder der Commissionen.) Es ist dabei .zweierlei zu beachten: 

die Befähigung des einzelnen Mitgliedes an sich; sodann die richtige Mi

schung der Bestandtheile. - Um als nützliches Mitglied einer Gesetzgcbungs

Commission wirken zu können, ist ohne Zweifel eine Reihe von bedeutenden 

und nicht eben häufig in demselben Manne vereinigten Eigenschaften er

forderlich, nämlich: genaue Kenntniss und wissenschaftliche Beherrschung 

des bestehenden Rechtszustandes; Bekanntschaft mit den .Forderungen des 

Lebens im bestimmten Lande und in der gegebenen Zeit 1
); freier Blick 

und Muth zu neuen Gedanken, jedoch innig verbunden mit einer Achtung 

vor dem thatsächlichen Rechtsbewusstsein des Volkes und mit gcsuu<lem 

Urtbeile, welches sich nicht von jedem Neuesten, blass weil es solches ist, 

hinreissen lässt; Meisterschaft über die Sprache 1
). Bei den zn der eigent

lichen Ausarbeitung Bestimmten ist auch noch eiserner Fleiss und somit 

Gesundheit unerlässlich. - Es genügt jedoch noch keineswegs, wenn selbst 

lauter Männer solcher Art bestimmt werden; sie müssen auch in einer Weise 

gemischt sein, welche die ebenmässige Befriedigung der verschie<lcnseitigen 

Forderungen an ein gutes Gesetz in Aussicht stellt. Hierzu gehört aber 
wieder Mancherlei. Vor Allem müssen sowohl Theoretiker als Practiker in 

die Commission gesetzt werden; jene zur Beibringung des ganzen Gedankeu-

1·orratbes, zur Sorge für logische Ordnung und zur Ausarbeituug in den 

feineren Beziehungen und Folgerungen; diese zur Beurtheiluag der Aus

führbarkeit einer Vors~t, der Zweckmässigkeit einer lt'orm und der quan

titativen Bedeutung einer Bestimmung. Sodann ist, in einem grösseren 

Staate wenigstens, darauf Bedacht zu nehmen, dass die versrhiedencn Landes ... 

theile durch · genau mit ihren Zuständen und etwaigen Gewohnheitsrechten 

bekanute Mitglieder vertreten sind. Auch wenn ein ganz gleichförmiges 

Gesetz eutworfen werden soll, muss doch genalles Bewusstsein dessen, was 

bisher bestand und nuo vielleicht beseitigt werden soll, vorbanden sein; 

davon nicht zu reden, dass möglicherwciso unter den örtlichen Anstalten , 

und Recbtsgebriuchen sich sehr richtige Gedanken befinden mögen, deren 

Verwendung nur ein N utzcn wäre. Endlich dtlrfcn die Theilnehmer am 
Gesetzgebungswerke weder nur Einer Stufe der Gerichtsorganisation ent

DOUlDleu sein, damit die gesammte ErfahrWig des Richterstandes benützt werde. 

1) Ein böchlt wunderlicher Gedanke war ea daher, weon ae.iner Zelt die nasi,che Re
gierung berühmte au• 1 ä n d i • c b e Rech tsicclehrte ( i.. B. Tb i b14 ut) zu. Mi tgliedem der Gest•t:t
ge bungsbehörde ernannte. Waa konnten Solche Gate• wJrken In einem Ihnen völllg unbekannh•n 
Beebwu.taode und e beoao unbekannten Lande? - AQf die Spitze aber treibt J. B e n t b a IQ 

die VerkebrtheU, wenn er sogar grundsätdkh nur einem 1"remdc11 die Bearbeitunl;' von Ge!lf'lZ· 

bUl·hero llbertr11gcn wlll, weil dieser von üblen örtlichen El11flil8sen frei •oi, die Güte der Arbeit 
nicht aber aowohJ von der Keootnlas der thaldächlicheo Verhiiltni.Ne, als von dem ße1itze der 
rlchtlgen allgemeinen Grundsätze abhänge. 8. Codiflcatlon Proposal, S. ooo fg. 

:it) Vgl. 0 e i 11, Die Reform des d. Rechtslebens, 8. 175 f,r. i K lt ka, Ueber dns Verführen 
bei AbCUIUDIJ von Gesetzbüchern, 8. 8 fg. 
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noch anrh bloss aus Richtern bestehen, sondern es müssen auch tüchtige 

Advocaten beigegeben werden. Handelt es sich von Gerichtsorganisationen, 

so sind auch Verwaltungsbeamte zuzuziehen. 

Von selbst leuchtet ein, dass ein gedeihliches Fortschreiten der Arbeiten 

und eine gründliche Ueberlegung der Feststellungen bedingt ist durch die 
den Commissionsmitgliedern gewährte Befrei u n g von anderweitigen 

G e s c h ä f t e n. Ebenso aber , dass hierin ein Unterschied stattfindeL Die 

mit der Ausarbeitung des Ganzen oder wesentlicher Bruchstücke desselben 

Betrauten mllssen un2weifelhaft von allen sonstigen Amtsgeschäften losge

sprochen werden, damit sie ihre ganze Zeit der Gesetzgebungsarbeit widmen 

können. Bei den übrigen Mitgliedern ist diess nicht in solcher Ausdehnung 

nothwendig; doch ist während der Dauer der Gesammtberathungen zur 

Grundlegung und beim Ende der Arbeit eine ausgiebige Musse ebenfalls 

unerlässlich, wenn nicht schädliche und widerwärtige Verschleppung oder 
oberßächlicl.te Betheiligung eintreten soll. 

U eher die Art der .Arb e i t e n in einer Gesetzgebungscommission ist 
eine ausführliche Erörterung wohl kaum nöthlg. Ein vie1faches, scharf ge

schiedenes Stadium liegt in der Natur der Sache, nämlich: 1) die allgemeine 

Besprechung und Feststellung des Gedankens, soweit dieser nicht schon 

von der höheren Behörde gegeben ist, jedenfalls des Planes fO.r das Gesetz; 

2) die hierauf begründete Ausarbeitung des ersten Entwurfes; 3) die Be
rathung und Verbesserung desselben in der vollen Versammlung (nach 
vorgängigcr vollständiger Mittheilung an sämmtliche Mitglieder) und die 

schliessliche Feststellung, soweit diese von der Commission abhängt; endlich 

4-) die Redaction nach diesen Beschlüssen und Billigung derselben. - Es 
sind nur über zwei dieser Beschäftigungen besondere Bemerkungen zu machen. 

Die Feststellung des Gedankens ist natürlich die Hauptsache. 

Ohne einen bestimmten Beschluss über den durch das Gesetz zu erreichenden 

Zweck und Ober die wesentlichen zu dessen Erreichung einzuschlagenden 

Mittel wnrdc der mit der Ausarbeitung des Entwurfes Beauftragte der 

Gefahr ausgesetzt sein, seine vielleicht sehr mühselige und langwierige Arbeit 

umsonst gemacht zu .haben, falls es sich nämlich bei der Prüfung derselben 

zeigen sollte, dass die Mehrzahl der Behörde eine wesentlich verschiedene 

Anschauung von der Aufgabe und von den zu . ihrer Lösung dienenden 

Mitteln habe. Die ganze bisher verwendet.e Zeit und Arbeit wi.Lre im Zweifel 

weggeworfen, da eine Verarbeitung im Si1111c der Mehrheit selten thunlich 

sein möchte, wo der Grundgedanke selbst umgestossen wäre. Im Gegen

theile worden V ersuche hierzu wahrscheinlich nach vieler Milhe doch nur 

zu einer Pfuscherei führen, und dürften namentlich Folgewidrigkeiten, be

sonders bei ausführlichen Gesetzen, schwer zu ,·ermciucu sein. - Es ist 

daher bei der ersten Feststellung des Zweckes und des Planes mit aller 
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Umsicht und Grttndlichkeit zu verfahren, und bei einem irgend schwierigen 

oder ausfOhrlichen Gegenstande die Ausarbeitung eines Referates und Cor
referates nicht zu vermeiden. Der anscheinend grosse Zeitaufwand wird 

sich in Folge auf das reichlichste ersetzen; und was etwa an Genialität 

des Ausarbeitenden verloren geht, an Erleichterung seines Geschäftes und 

an Gemessenheit des Erzeugnisses gewonnen werden. Dass das Ergebnis& 

der Vorberathung scharf und in seinen einzelnen Punkten abgefasst und 

schriftlich niedergelegt werden muss, ist zur Sicherstellung des Ausarbeitens 

sowohl als der Mehrheit der Commission unerlässlich. 

Eine sehr wichtige zweite Frage ist es, ob die Ausarbeitung des ersten 

Entwurfes einem Einzelnen zu flbergcben ist, oder ob sie besser in ver

schiedene Abtheilnngen gebracht und eben so vielen Mitgliedern zu gleich
zeitiger Erledigung zuget.lieilt wird? - Bei kleinen Gesetzen versteht sich 
nattlrlich die einheitliche Arbeit von selbst; bei umfassenden dagegen ist die 
Antwort sehr zweifelhaft. Die Vortheile einer einheitlichen Bearbeitung 

bestehen in der Gleichförmigkeit der Behandlung nnd Sprache; in dem zu 

vermuthenden inneren Zusammenhange der einzelnen Theile und Sätze; in der 
Venneidung von Doppelbearbeitungen und von gegenseitigen Zuschiebungen; 

in der Beauftragung des für das Geschäft tauglichsten Mannes. Dagegen 

lässt sich aber anführen der weit grössere Z9itbedarf und, wenigstens mög

licherweise, die ungleiche Befähigung des einen Arbeiters für die verschie

denen Theile der Aufgabe. Bei umfassenden Gesetzen, namentlich gar bei 

ganzen Gesetzbüchern sind nnn offenbar die eben genannten Nachtbeile 

nberwiegend, nnd es muss also eine passende Vertheilung stattfinden. Die 

allerdings nicht zu läugnenden Gefahren einer gleichzeitigen Beschäftigung 
Mehrerer mit verschiedenen Stücken desselben Ganzen lassen sich durch 
eine doppelte Vorkehrung grossenthcils beseitigen. Einmal durch eine be

ständige Verbindung der verschiedenen Arbeiter mit einander, und namentlich 
eine alsbaldige Mittheilnng solcher Pnncte, welche nothwendig von Einfluss 

auf die Arbeit eines der übrigen sein müssen. Zweitens durch die Be

zeichnung eines C~efredacteurs, welcher die vollendeten einzelnen Stücke 

zusammenzustellen und in formeller und sachlicher Beziehung zu einem 

Ganzen zu bilden hat, ehe es der allgemeinen Bcrathung der Commission 

unterstellt wird 1
). 

§ 15. 

Staatsra th. - Gesamm tministerium. 

Die von der Gesetzgebungscommmission hergestellte Arbeit ist allerdings 

die Grundlage von allem Weiteren. In Betreff des Inhaltes ist sie das 

1) Vgl. Sehearlen, Abfa!urnng von Gesetzbüchern, 8. 116. A. M. ist Kltka, welcher 
(8. 11 fg.) aacb bei nmfaaeeoden Geaetzbilcbcro immer nur Einen Bearbeiter nrlaogt. 
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Ergebniss einer grtlndlichen Erörternng wohlvorbereiteter Sachverständiger, 
hinsichtlich der Form die bestimmte Fassung des Gedankens in einer den 
Forderungen der Wissenschaft und des Gerichtsgebrauches gemässen Sprache. 
Es liegt also ein im Ganzen nnd in allen einzelnen Theilen beurtheilbarer, 

geordneter und übersichtlicher Vorschlag vor. 

Damit ist aber keineswegs gesagt, dass von Seiten der Staatsgewalt 
nnn keine weitere Ueberlegnng nothwendig oder wenigstens zweckmässig sei. 

Es mag sein , dass in technisch juristischer Beziehung weitere Erörterungen 

nicht viel Anderes und Besseres beizutragen vermögen, ( eine gute Besetzung 

der Commissio~ vorausgesetzt;) allein es ist wünschenswerth, dass nun auch 
vom staatsmännischen Standpuncte aus der Plan und die Ausführung erwogen 
werde. Allerdings ist es gleich von Anfang an .Aufgabe des Justizministers 

gewesen, diesen Standpunct nicht z11 übersehen, allein ob er dieser Aufgabe 
nachgekommen ist, und zwar in ihrem vollen Umfange, muss um so mehr 

besonders untersucht werden, als möglicherweise die entfernteren Folgerungen 
eines Rechtsgesetzes in Tbeilen des Staatslebens und der Staatsordnung 

fühlbar sein können, welche vom Gesichtskreise, der Erfahrung und den 

Kenntnissen eines Rechtsgelehrten weit abliegen. Ansser der Richtigkeit des 

im Gesetze zur Geltung zu bringenden Rechtsgedankens ist also namentlich 

auch zu prüfen, ob ein Act der Gesetzgebung überhaupt gerade itzt zeit

gcmäss sei, und muss die politische Tragweite der von der Commission in 
Antrag gebrachten Bestimmungen ttberlcgt we~den. Dabei mögen denn immer 
auch noch Verbessenmgen im Einzelnen stattfinden, indem ein Gesetz
grbungswerk nur mit Nntzen von Männern verschiedener Bega.bo.ng und 
Richtung untersucht wird. Zu einer solchen st&atsmännischen Prüfung der 
Gesetzesentwürfe sind zwei Möglichkeiten vorbanden, welche sich übrigens 

keineswegs ausscbliessen; nämlich Beratbu~g in einem St a. a t s rat h e (Ge
heimra.tbe u. s. w.) oder Erörterung im Ministerrat h e ( Gesammt
ministerium, Staatsministerium.) Es besteht aber hinsichtlich der Anwendung 
des einen oder des andern dieser Mittel, oder auch wohl beider, insoferne 
ein Unterschied zwischen unbeschränkten und repräsentativen Staaten, als in 

jenen der Bestand eines Gesammtmiuisterinms keine unbedingte Noth
wendigkeit ist, in diesen dagegen der Staatsrath fehlen kann . . 

Es ist hier nicht der Ort die sämmtlichen Verwendungen näher zu er

örtern, zu welchen ein Staatsrath dienen mag, um damit den Beweis zu 

liefern, dass die Richtung einer solchen Behörde bedeutende Vortheile gewährt 

und allen Staaten, welche gross genug sind zur Aufbringnng der Mittel, das 
Bestehen eines solchen zu empfehlen ist 1

). Hier handelt es sich zunächst 

1) Da sowohl das Verw11ltnn1rsrecht ab die Verwaltnn1rspolltlk fast nur In Frankreich 
wiRsenschaftlich bearbeitet wird, BO ist dlo LiterAtur auch iiher den Staatsrath beinahe aWJ• 
11chli~lich eine fraozi>5i9cbe, und hegt ihr mehr oder weniger die po!Jitivc Geaetzgcbwig des 

" 
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nnr davon zu zeigen, von welcher Bedeutung fttr eine gute Rechtsgesetz

gebung es ist, wenn dieselbe im Laufe ihrer Vorbereitung auch der Prüfung 

einer solchen Versammlung hochgestclltl'r, durch Begabung und Erfahrung 
in ötTcntlicben Angelegenheiten ausgezeichneter Staatsmänner unterstellt wird. 
Die Gründe liegen auf der Hand. Wenn der Staatsrath 1 wie es in der 
Natur der Sache liegt, mit der höheren Beurtheilung aller wichtigen Fragen 
im Staatsleben beauftragt wird; wenn ferner, was wenigstens sohr anzurathen 

ist, der Staatsrath auch oberste entscheidende Behörde in administrativ-con

tentiösen Sachen ist 1): so ergibt sich von selbst, dass seine Prüfung eines 

beabsichtigten Rechtsgesetzes nur von entschiedenem Nutzen sein kann. 
Einmal ist eine solche Versammlung durch den ganzen Inhalt ihrer Geschäfte 

bekannt mit den Bedürfnissen der verschiedenen Thcile des Landes und des 

Staatsdienstes; sie ist gewohnt die lfassregeln der Regierung aus einem 

allgemeinen Standpuncte aufzufassen und deren Wirkung fnr die Gesammtheit 

der Zustände zu beurtheilen; sie kennt die allgemeine politische Richtung 

der Regierung und deren Plane. Anf der anderen Seite weiss sie aus ihrer 

richterlichen Erfahrung wenigstens, welche Punkte es hauptsächlich sind, 
wegen· deren Rechtsstreitigkeiten zwischen den Unterthanen als solchen und 

der Regierung zu entstehen t>tiegcn, und wo Lücken und Zweifel im öffentlichen 

Rechte bestehen. Es mag nun wohl sein, dass bei manchen, name~tlich 

kleineren, Rechtsgesetzen diese höhere Auffassung keine Verwendung findet 

Landes ilber dleaen Thell de9 Staatsorganiamns zu Grunde. Es hat 10lches Jedoch aelb1t bei. 
allgemeinen Studien über die 1-'rnge in ao forne weniger iu aage11, als die Einrichtung und Auf'
gllbe des französischen Staatarathes I selbst wenn man ihn nur seit seiner Wiedereinrichtung 
unter dem Consulate lna Auge fa88t, sehr gewechselt bat, somit gam verschiedene Gedanken 
zur Bes11rccbuog kommen. Die Zahl 1lcr franzöjji!lcbon Werke aber, welche vobl Staatsrathe 
handeln, ist bedeutend, und es bcschiiflig-cn sieh dicsolhen thcils geschichtlich, theil~ dogmRtisch, 
t.beils endlich kritisch mit ibm. Vgl. meine GCllchichte und l.iteratur der St.-W., ßd. UI, 
S. :H5 fg. Zur niicbstcn Zurechtli111lu111,:" dürften sich nachstchemlc am besten eignen: 1) als 
kurze und gdstrciC'bO gcschid1tlkho Ucbcrsi<.-ht ilhcr die verschit•tlenen Einrichtungen und 
Zweeke des St1&atsrnthes: Vlvlen, Btutles admlulstrntivea. Ed. 9, Par., 1t15a1 ßd. I, 8. 89 fg.; 
2) als clogmatische DRr8lcllu11g der Ordnung unter der Kllrto: Co r m e ni o, Droit adminh1tra1if. 
EJ. !>, Par., 18-10, ßd. l 1 8. ~ fg.; 3) al.'J gleiche D:\rstcl11111g für die OrdnnnJf des zweiten Kai!ler• 
reit· hea: Du f o ur, Droit admiuistr.1fir. f;J. r, Par., 1854 , Bd. H, 8. 194. fg. und La c e rr t er e, 
Cours de droit public. Ed. 5., Par., 1860, Bd. I, S. 153 fg. i 4) al11 Kritik aber: P ist oy e, DQ 
coMcil d'ctat. Par., 18-t:,. - Ansführlicho Nachri<·hten über dio Sta"tsriitbc verschiedener 
deutscher und ausscrdoutscher St~teo, freilich zum Thcile it.r.t ver~ltot, sind zu finden la 
Malchns, Vcrwallungspvlitik, Dtl. I, 8. 77 fg. 

1) Die Anprei,mng einer ei"'cncn Vcrwaltungsrechtspßl'gC ist freilich ln den Augen der 
mei1Jtcn unserer deutschen Rechtsgelehrten eine arge Ketzerei; 11le verlaugeo, dass auch die 
Rcd,tsstreitiJt"keitcn zwiscbcD der Stautsgewalt und den Untertbancn 11,Ja 1olcben vor die ge
wöhnlichen biirgcrlicheo Gcriehtc gcwie!len werden. Der Gegenstand steht hier nicht zur Be• 
aprechnng, und es muss aläo der Nachweis, daaa dieses Verhmgen ebenso unrichtig Im Grund• 
utzo als nachtbcilig für die ßürgor scl bst ist, unterhlci l,co. Es sei jedoch erlaubt, auch die 
Gelegenheit, wo Dur hn Allgemeinen vom Stnat:m1thc und soinen Aufgaben die Rede Ist, nicht 
unbcoützt zu Jassen um wenig:.tcns mit einem Worte Verwahrung einzulegen gegen eine 
tbeoretischo upd practischo Verkehrtheit, deren weit verbreitete Annahme hau11\.!;iichlich mU 
f:;1•huld i!'lt an der gr:ringcn A11shil1l11ng und grO!i'°<'n Unsi('herhcit de9 Verwaltun~srechtea in 
Deutschland. Nii.bcro.s s. in meiner Geschrebte und Lit. der St.·W., Bd. 111, S. 208 fg, 
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zur Beurtbeilung von Inhalt und Form des Vorgeschlagenen; allein wenig
stens bei allen wichtigeren neuen Bestimmungen fo.r die Rechtsordnung ist 
eine solche Ueberschau von grossem Wertbe. Vor Allem bedarf es einer 

Ueberlegung, ob es zweckmAssig ist, die Zeit und die Kraft der verschiedenen 

Staatsorgane gerade itzt für die vorliegende Frage in Anspruch zu nehmen; 
insbesondere in einem constitutionellen Staate, ob es räthlich ist, der SUlnde

versammlung bei ihrer gerade bestehenden Zusammensetzung und neben den 

ihr sonst obliegenden Geschäften auch noch ein Rechtsgesetz vorzulegen? 

Es mag gar wohl sein, dass ein solches Gesetz an und {Qr sich zweckmässig 

wäre und dass dessbalb die mit der Rechtsordnung beauftragten Behörden, 

also die Gerichte und selbst das Justizministerium, die Zustandebrioguog 

auf ihrem besonderen Standpuncte wünschen müssen; dass es aber doch 

verkehrt und vielleicht selbst ein grosser politischer Fehler wäre, itzt 
damit hervorzutreten, weil entweder keine aufmerksame oder unbefangene 

Würdigung zu erwarten stünde, oder dringendere anderweitige Angelegen

heiten dar0ber zurückgestellt werden müssten. Sodann aber kann es eich, 

auch wenn die Frage der Opportunität zu bejahen ist, d&von handeln, ob 

der den Rechtsgelehrten als die richtige Lösung der Aufgabe vorgesclilagene 

Gedanke im Einklange steht mit etwaigen anderweitigen Planen der Re• 

gierung, z. B. mit beabsichtigten intemationalen Verabredungen oder mit 
einer von ihr beschlossenen allmäligen Anba.hnung gewisser poJitischer Zu

stände, etwa der weiteren Ausbildung der persönlichen Selbstständigkeit der 

Bürger, einer Erweiterung oder Beschränkung der Zuständigkeit gewisser 

Gerichte, der Begünstigung oder Erschwerung bestimmter Beschäftigungen 

und Vermögensanwendungen? Endlich ist es ja noch möglich, dass das vor

geschlagene Gesetz in einer von den Justizbeamten gar nicht bemerkten 

Weise in ganz entfernt liegenden Theilen der Verwaltung eine Wirkung 
ausübt, welche denn auch nach ihrer Zweckmässigkeit zu prQfen ist. , Nichts 

ist z. B. leichter denkbar, als dass eine mit dem jetzt abzuändernden bis

herigen Rechtsstande parallel laufende polizeiliche Einrichtung oder Gesetz

gebung ebenfalls geändert werden muss, wenn das neue Rechtsgesetz nicht 

zu offenbaren Folgewidrigkeiten und inneren Widersprtlcbcn zwischen den 

verschiedenen Tbeilen der Staatsthätigkeit führen soll. Ob diess nun ge

geschehen kann und geschehen soll, ist eine ganz selbstständige Frage, 

deren Beantwortung auf das Schicksal des vorgeschlagenen Rechtsgesetzes 

von entscheidendem Einflusse sein mag, ohne dass dieses an sieb, sei es 

nach Form, sei es nach Inhalt, irgendwie beanstandet wäre. In dem Staats

rathe sind denn nun notbwendigerweise Vertreter dieser verschiedenen Rück• 

sichten vorhanden; und es ist einleuchtend, dass ihr Einschreiten von ent

schiedener Bedeutung für das allgemeine Wohl sein oder der Regierung 

eine grosse Verlegenheit ersparen kann ... 
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Die verlangte Allseitigkeit der Benrtheilung gibt denn nun auch als
bald die Verfahrensart bei der staatsrätblichen Berathung an die Hand. Die 
Benrtheilung des vorgelegten Entwurfes muss nothwendig in der vollen 

Versammlung vorgenommen werden, wenngleich allerdings die Vorbereitung 

durch eine kleinere Anzahl zu geschehen bat. In Beziehung auf diesen 

Vorbereitungsausschuss ist aber eine Streitfrage zu entscheiden. Die Mei• 

nungen sind nämlich darüber getheilt, ob es zweckmässiger sei, die Vor• 

ber_eitung für die Berathungen des Staatsraths ftber Gesetze ein ft1r alle 

Mal und in Beziehung auf alle Arten von Gesetzen einem stehenden Aus• 

schusse zu übertragen, oder ob besser fttr jedes einzelne Gesetz eine be• 

sondere Commission ernannt werde? Eine grosse Auctorität in Fragen der 

Geschäftsorganisation 1
) spricht sieb fnr die erstere Einrichtung aus, indem 

auf die grosse Uebung der beständig mit Gesetzesprüfnng Beschäftigten und 

auf die von ihnen ausgebende Gleichförmigkeit der Abfassung hingewiesen 

wird. Es ist jedoch wohl erlaubt hier anderer Meinung zu sein. Bei dieser 

Ansicht wird das Hauptgewicht auf die möglichste Vollkommenheit der Form 

gelegt; diess ist nun aber in der That nicht der richtige Gesichtspunct. 
Die Pr11fung des Staatsrathes hat, wie oben des Näheren gezeigt worden ist, 
ihren W erth vorzugsweise in sachlichen Beziehungen ; diese aber werden 

unzweifelhaft besser vertreten sein in einem ftlr den besonderen Fall ge

wählten Ausschusse, in welchen selbstverständlich die mit dem Gegenstande 

besonders vertrauten Mitglieder gewählt werden. Die von Vivien ,:ur Aus
gleichung vorgeschlagene Berechtigung des Ausschusses, ausnahmsweise auch 

noch andere Mitglieder beizuziehen, kann wohl nicht sehr in Anschlag 

gebracht werden, da nur selten davon Gebrauch gemacht werden dtlrfte. 

Sowohl das Vertrauen in die eigene Einsicht, als die Abneigung, Genossen 

eine ausserordentlicbe Arbeit zuzumuthen, werden gleichmnssig davon abhalten. 
Eine andere zweifelhafte Frage ist es, ob es dem Staatsrathe anheim• 

gestellt sein soll, auch Sachverständige ausserbalb seiner Mitte vonufordern 

und um ihre Ansicht zu befragen, sei es nun im engem Ausschusse, sei es 

'Vor der vollen Versammlung. Dass eine solche Beiziehung, also die Ver• 
anstaltong einer Enquete, schon sehr gute Früchte getragen habe, namentlich 

für die Berathungen des französischen Staatsrathes, wird behauptet, und 

mag auch gern geglaubt werden; dennnocb kann man sich wohl nur be

dingungsweise fllr ein solches Verfa.hrell aussprechen. Das Recht., Bach• 

verständige, welche der betreffenden amtlichen Behörde nicht angehören, 

persönlich vorzufordern und auf diese Weise die Entscheidenden sowohl in 
Beziehung auf Tbatsachen als auf Gründe möglichst vollständig zu unter• 

richten, ist ohne Zweifel von hoher Wichtigkeit und seine häufige und 

1) 8. V 1.,. 1 eo, Etude3 admloJstrativea, Bd. I, 8. 109. 
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aufrichtige Bent1tzung höchst wflnschenswerth. Allein ein Missbrauch darf 
doch hiervon nicht gemacht werden. Wenn eine solche Zeugenabhör im 
Verlaufe der amtlichen Verhandlung einer Angelegenheit e in mal gebraucht 
wird, so ist es unzweifelhaft genug. Der auf solche Weise zu gewinnende 
Stoff ist dann beigebracht. Eine Wiederholung desselben Mittels kann zu 
keinen wesentlich anderen Ergebnissen führen und wurde das Geschäft au.sser
ordentlich verzögern, sehr vertheoern, und Uberdiess den Bürgern eine grosse 
Last auflegen. Es kommt somit Alles darauf an, ob im Verlaufe des Gesetz
gebungsgeschäftes eine Enquete auch noch von einer anderen Behörde ange
stellt werden kann und soll, oder nicht; und ob, bejahenden Falles, die 
Vornahme an dieser anderen Stelle vorzuziehen ist? In absolut regierten 
Staaten ist nun eine andere Behörde, welche eine Untersuchung der frag
lichen Art vornehmen könnte, nicht vorhanden; hier kann es also auch 
keinem Zweifel unterliegen, dass der Staatsrath mit der Befugniss znr Vor
nahme versehen sein sollte. Von U nzuträglichkciten gegenüber von der 
Regierung kann keine Rede sein bei der Vornahme einer Untersuchung 
durch eine St.eile, welche ein so wesentlicher Bostandtheil der Regierung 
selbst ist. Wo aber eine StändC\rersammlung besteht, mag allerdings auch 
von dieser, oder vielmehr von f!inem Ausschusse derselben, eine Enquete 
angeordnet werden, und es muss sogar die Anstellung parlamentarischer 
Untersuchungen als ein sehr wirksames Mittel zur Erreichung der Zwecke 
einer Volksvertretung betrachtet und empfohlen werden- Hier entsteht also 
die Frage, ob die Vornahme durch den Staatsrath oder durch die Volks
vertretung grössere Vortheile verspricht? Es will scheinen, als ob das 
Gewicht der Gründe für die Veranstaltung durch die letztere grösser sei; 
und zwar aus mehreren Gründen. Vorerst ist anzunehmen 1 dass die Re
gierung bei der Sammlung des Materiales für das Gesetz bereits diejenigen 
Beiträge eingefordert hat, welche sie von ihrem Standpuncte aus als wichtig 
und nothwendig erachtet, während ohne Zweifel eine von der St!lndever• 
sammlung noch veranstaltete Befragung weiterer Sachverständiger zur Ver
vollständigung der Ansichten beitragen wird. Zweitens können die Meinungen 
des Befragten über den durch die Regierungsarbeiten bereits aus dem 
Rohen gebrachten Entwurf bestimmter und ins Einzelne gehender abgrgebeo 
weruen, als vor dem St.aatsrathe in einem früheren Stadium der Bearbeitung. 
Endlich ist von einer Ständeversammlung eine unbefangenere Benützung 
solcher Ansichten, welche der Anschauung der Regierung zuwiderlaufen, zu 
erwarten, als von einem Staatsratlie. Eine Schwierigkeit in der Sache selbst 
ist aber nicht vorhanden. Die tägliche Ucbung der englischen Parliameuts
ausschüsse, welche bekanntlich den ausgedehntesten Gebrauch von der Abhör 
Sachverständiger machen, beweist am besten, dass die Sache gut möglich 
ist; die zum Theile vortrefflichen und von wichtigsten Mitthcilungcn 
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strotzenden Berichte der Ansscbnsse aber zeigen, dass die Vernehmung von 

Privatpersonen den grössten Nutzen auch für allseitige Erwlgung neuer 
Gesetze hat J). 

Wie es sich aber immer mit der Vornahme einer solchen Untersuchung 

verhalten mag, jeden Falles versteht es sieb von selbst1 dass das Gutachten 
des Staatsrathes und die etwa von ihm beantragte• Aenderung des Gesetzes• 
entwurfes keine abschlicssende Entscheidung ist, sondern nur eben ein Gut

achten. Theils kann, wie sogleich näher zu besprechen sein wird, auch 

noch das Gesammtministerium sich mit der Frage zu beschnftigen haben, 

theils und jeden Falles steht natür1ich dem Staatsoberhaupte ein Ausspruch 
zu, welcher dem möglicherweise gegen die Antrnge des Staatsrathes und 
vielleicht fur die Arbeit der Commission und die Vorlage des Justizmini~ters 

ausfüllt. Der Staatsrath bat allerdings, wenigstens in den meisten Staaten, 
auch ein Entscheidungsrecht; allein -dasselbe tritt nicht ein bei Gesetz„ 
gebungsfragen, bei welchen seine Aufgabe lediglich Berathnng ist, sondern 
bei Berufungen in streitigen Fragen des öffentlichen Rechtes 1

). 

Was nun aber eine Prüfung des Gesammtministerinms betrifft, so 
ist eine solche wohl in allen Fällen zweckmilssig, unter zwei Voraussetzungen 
aber sogar durchaus notbwendig. Einmal da, wo ein eigener Staatsrath 
ni~ht besteht, wie diess in mittleren und kleinen Staaten der Fall sein wird. 
Zweitens in constitutionellen Staaten mit parlamentarischem Systeme, in 
welchen die Ministerien vor der Ständeversammlung als Gesammtheit auf„ 

treten und somit auch jede wichtige Massregel erst gemeinschaftlich be• 

rathen und gebilligt haben müssen. - Im U ebrigcn kann in einem grösseren 
Staate die Prüfung im Ministerrathe nur selten von ausgiebigerer Bedeutung 
für den technischen Inhalt oder gar die Form der Gesetzesentwttrfe sein. Sowohl 
die sonstige einer solchen Behörde obliegende Geschäftslast, als die persönliche 
Zusammensetzung derselben bringt es mit sich, dass die Berathung nur die 
Zwcckmässigkeitsfrage überhaupt und die ßa.uptgesichtspuncte za betreffen 

vermag. Untergeordnete Verbesserungen liegen ausserhalb der Aufgabe und 

ausser der Möglichkeit, und mögen daher nur etwa ganz zufällig vorkommen. -

1) Rinigcs Nähere über die Vornahme der Zeugenabhöre s. bei May. Law of Parllament. 
8, 236 (g., (Ausgabe von l&U). 

i) &, Ist nur eine einzlR"e Ausnahme von der wMentllch berathenden Thätlgkeit elnea Staatl
rathee bekannt, nämlich die wuntlcrliC'be Bestimmung der französlsehen Verfaasung von 1852, 
welche dem Btutsrathe du selbHtstii11dige Recht einräumt, die in den Aosachilasen dea g~et. 
gebenden Körper• in Antrag gebrnrhte:n Veränderungevonchliige znr Beratbung ta der Ver
aammhmg zuzulassen oder sie zurückzuweisen. Selbst dieses Entacheldnngerecht lat zunilch•t 
nicht gegen die Regierung gewendet, sondern gegcm die Volluvertretangi denn du, dem B11ch
etaben des Gesetzes nach l&llerding8 richtige, Bedenken Viv l e n'e, (Etud. admln., Bd. I, 8. 100,) 
dus auch das Staatsoberhaupt durrh einen aolchen Beachluss gebunden 11ei 1 and er desshalb in 
die Lage kommen könne I die nüthige Ucberelnstimmung mit dem 8tut.srathe dureb Ent-
1etzangen und Neuberufungen von Mitgliedern festzustellen• ist wohl kaum ernslllcb gemeint. 
Jeden Falles ha.t man nicht gehört, dllS! die Notbwendlgkelt einer solchen Veriudemng des 
Per11onalbeatandee widulcb Je eingetreten ael, 
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Von selbst versteht sich, dass der Justizminister den Vortrag 11ber die 
Rechtsgesetze hat; ob er sich da.bei von dem einen oder andern Haupt
arbeiter in der Commission untersttltzen lassen kann und soll, hingt wohl 
theils von seiner Persönlichkeit, theils von der bestehenden Geschäfts
ordnung ab 1). 

§ 16. 

Die ständischen Organe. 

Die Mitwirkung der Volksvertretung zu Rechtsgesetzen beruht auf 
einem wesentlich anderen Gedanken, als die bisher erörterte Theilnahme 
verschiedener Staatsbehörden. 

Bei diesen Jetzteren war die teclmische Sachkenntniss entscheidend. 
Nur solche Stellen und einzelne Personen, welche in irgend einer Beziehung 
als besonders mit dem Gegenstande -vertra.ut zu betrachten waren, sollten 
zur Mitwirkung berufen sein und in der .Art nnd dem Masse ihres Verständ
nisses wirken. Von ihrer Betheilignng erwartete man, und mit gutem 
Rechte, eine fortscl1reitende Ausbilinng und Verbesserung des ersten Ge
danken und eine immer grüssere Vollkommenheit nach Form und Inhalt.. 
In einer Ständeversammlung dagegen besteht jedenfalls die grosse Mehrzahl 
der :Mitglieder aus Solchen, welche mit der Rechtsgesetzgebung weder durch 
Studien noch durch Uebung näher vertraut sind; und selbst Diejenigen, 
welche sich etwa mit Rechtsanwendung regelmässig beschäftigen, wie z. B • 
.A.dvocaten oder richterliche Beamte, werden nur zum geringsten Theile 
eine Erfahrung in Gesetzgebungsarbeiten oder eine besondere Befähigung 
zu solcher besitzen 1). Dass unter diesen UmstAnden die ständische Mit-
wirkung zu Rechtsgesetzen immer und in jeder Beziehung eine heilsame 
sei, kann nicht erwartet werden. Es besteht weder die Gewissheit, dass 
die Erfahrung, welche eine Neuerung in qer Gesetzgebung als nothwendig 
erscheinen lässt, in genttgcndem Grade vorhanden sei, noch ist die Be
fähigung zu guter sachlicher oder formaler Arbeit mit Nothwendigkeit bei allen 
zur Mitwirkung Berechtigten anzutreffen. Jedes Mitglied der Versrunmlnng, 
mag es auch noch so wenig berufen sein, hat das Recht, Antrilge zu stellen, 
und am Ende entscheidet die ·Mehrzahl der Stimmen überhaupt, nicht aber 
die Meinung der mehr oder weniger So.chversU1ndigen. Es ist daher sehr 
möglich, und in der Tha.t auch schon unzählige Mal vorgekommen, dass die 
ständische :Mitwirkung einen von der Regierung ausgearbeiteten Gesetzes
entwmf J>ositiv v()rschlechtcrt, sei es durch Verwerfen nothwendiger Sätze, 

1) Scheu r I e D. Abfauuog von Geaetzbilchern, 8.116, ist unbedlogt fttr eine aolche Zudehang, 
:namentlich auch zu den Bcrathungen des Staatsrathes. 

2) Drasfü,cho Bemerkungen über die mangelhafte Betäblgun~ der -gßwöhnlichen Stände,. 
mltglicder zur ReC'htggesotzgebung 1. bei Gei b, Reform d~ Recht~lebens, S. 170 fg. Eine 
viel güni,tigere MeiDUDg »pricht au.s M.1 t t er m a 1 er, Arcb. t CiTil-Pru.1-'t Ba. XVII, 8. 1'1 fg. 
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sei es durch Aufnahme unrichtiger, vielleicht selbst folgewidriger Bestimmungen, 

zn deren schliesslicher Annahme die Regierung genöthigt wa.r, wenn sie nicht 

das Ganze zurückziehen wollte und konnte. 

Dennoch ist diese Theilnahme der Volksvertretung an sich nicht zu 

vermeiden, und sie muss selbst als ein Vortheil betrachtet werden. Nicht zu 

vermeiden ist sie, weil die Zustimmung der Volksvertretung zu allen Rechts

veränderungen im Staate, also natürlich vor Allem zu einer Veränderung in 
der Rechtsgesetzgebnng, einer der wesentlichsten Zwecke und eines der 

entschiedensten Rechte der Versammlung ist. Nur in dieser Zustimmung 

liegt Sichenmg vor Willkür und tyrannischer Regierung, und etwaige Nach

tbeile der Mitwirkung in einzelnen Fällen können hiergegen nicht in Betracht 

kommen. Sodann aber hat die ständische Theilnahme an der Gesetzgebung 

den grossen Vortheil, dass sie bei Entwerfung neuer Normen auch den 

Standpunkt der Gehorchenden zur Geltung bringt, während naturgemäss auch 

die wohlgesinnteste Regierung ihre Vorschläge zunächst aus ihrem Gesicbhi

punkte, nämlich dem des Regierenden, macht. Allerdings besteht kein 
wirklicher Antagonismus zwischen den beiden Auffassungen, indem wenigs!ens 

eine pflichtgetreue und ihrer Aufgabe bewusste Regierung nicbts wünschen 

ond anordnen kann, was den Rechten und den Interessen der Unterthanen 

zuwider ist, zu deren Befriedigung sie ja allein besteht; und ebenso können 

vernünftigerweise die Bf1rger keine Einrichtungen verlangen, bei welchen 

eine kräftige und ihren sämmtlichen Pflichten nachkommende Regierung 
nicht zu bestehen vermöcllte ; allein es ist doch zweckmässig, dass die 

beiden Forderungen, deren Ausgleichung notbwendig ist, von beiden zunächst 

betheiligten Seiten vertreten werden. Die Aufgabe der Volksvertretung ist 

somit, wenigstens in erster Reihe, nicht die technische Verbesserung der 

von der Regierung übergebenen Entw0rfe, als vielmehr die Beibringung 

übersehener Rücksichten und Bedürfnisse. Wie viel sie auch in jener 

Beziehung leisten kann, hängt mehr von dem Zufalle ihrer Zusammen

setzung ab. 
Ueber die formelle Art des Verfahrens bei Gesetzgebungsarbeiten in 

ständischen Corporationen ist weiter unten (§§ 23 u. 24) der Ort zu reden; 

hier handelt es sich zunächst von der näheren Bezeichnung der Organe 

der Volksvertretung zur Vornahme solcher Arbeiten. Dass die volle 

Versammlung, und zwar jede der Kammern, wo deren zwei sind, scliliesslich 

berathet und entscheidet, ist allerdings unzweifelhaft; allein gerade die 
Vornahme einer solchen Verhandlung und Beschlussnahme in einer zahl

reichen Körperschaft erfordert eine Vorbereitung; und je weniger Sacb

kenntniss ein grosser Theil der Mitglieder besitzt, von desto grösserem 

Werthe ist eine richtige Einrichtung dieser Vorbereitung. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass in einer zahlreichen Versammlung 
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jede Angelegenheit, welche verschiedene Seiten darbietet und somit um
sichtig erwogen werden muss, oder welche erst Nachforsch~ngen erfordert, 
zuerst von einer kleineren Anzahl und zwar möglichst befähigter Mit
glieder untersucht, erörtert und fttr die Verhandlung der Vielen vorbereitet 
werden muss. Es ist ein Bericht zu erstatten t1ber die Sachlage, das heisst 
über die Absicht, über die vorgeschlagenen Mittel, sowie über die Gründe 
für und gegen das Vorgeschlagene im Ganzen und im Einzelnen. Es muss 
die Reihenfolge der Berathungsgegenstände vorbereitet werden, so dass 
keine Verwirrung in der Besprechung entsteht, vom Allgemeinen zum Be
sonderen und von den Vordersätzen zu den Folgerungen fortgeschritten 
wird. Es ist endlich nötbig, dass die Beschlüsse, zu deren Fassung die 
Versa,mmlnng von diesen ihren Berathern aufgefordert wird, in ·bestimmter 
Formulirung aufgestellt sind, damit weder Streit über die Absicht noch 
tlber den Erfolg der Abstimmungen stattfinden kann. Allein, wer soll 
namentlich in dem vorliegenden Falle diesen Auftrag zur Vorbereitung „ 
erhalten, und welche Einrichtung soll dem Zusammentritte der Beauftragten 
gegeben werden? 

Vor allem Andern muss darüber Entscheidung gefasst werden, ob in 
solchen constitutionellen Staaten, welche einen stehenden Ausschuss fttJ: 
die Zeit zwischen den Landtagen besitzen, die von der Regierung aus
gearbeiteten Gesetzesentwttrfe, hier insbesondere also Rechtsgesetze, diesem 
Ausschusse 11bergeben werden sollen; oder ob eine b~sondere Commission 
dafür gewählt wird. - Der Vortheil, welchen die Uebergabe an den stehenden 
Ausschuss verspricht, besteht in der Zeitersparniss. Die Regierung braucht, 
wenn sie mit ihrem Tbeile der Arbeit fertig ist, nicht die Zusammenkunft 
der Ständeversammlung· abzuwarten, welche vielleicht noch weit entfernt ist, 
sondern kann alsbald ihren Entwurf dem Ausschusse zustellen, und dieser 
mag alsbald an die Vorbereitungsarbeiten für die V crsammlung gehen, 
so dass möglicherweise gleich beim Zusammentritte der Kammern die Er
öffnung d~r Berathung begi~nt. Dicss ist namentlich von W erth in 
mittleren und kleineren Staaten, in welchen keineswegs alle Jahre eine 
Ständeversammlung stattfindet; es hat aber auch bei jährlich wiederkehrenden 
Landtagen insoferne Bedeutung, als die neben den Sitzungen der Kammern 
arbeitenden Commissionen entweder nur langsam mit ihren Arbeiten vor-
rücken, oder aber Veranlassung zu längeren Zwischenräumen der allgemeinen 
Sitzungen geben, damit ihnen Zeit für ihre besonderen Geschäfte werde. 
Beides hat aber eine Verlängerung der Landtage, damit aber mannchfache 
Unzuträglichkeiten, vor Allem eine Vermehrung der Kosten zur Folge. 
Allein dieser Zeitgewinn ist auch der einzige Vortbeil; und er wird um so 
hohen Preis erkauft, dass zu seiner Annahme nicht zu rathen ist. N oob. 
der geringste Schaden ist, dass der Ausschuss keineswegs nothwendigcr-
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oder auch nur wahrscheinlicherweise die zur Bearbeitung der gerade' vor
liegenden Aufgabe tauglichsten Mitglieder enthält, indem er vielmehr nach 
ganz anderen Vorschriften und Rücksichten zusammengesetzt sein wird, 
z. B. aus bestimmten vom Gesetze ein für alle Mal bezeichneten Personen, 
oder aus hervorragenden Parteimännern u. s. w. Noch höher selbst, als 
diese möglicherweise ungenügende Vorbereitungsarbeit, ist die falsche Stellung 
in Anschlag zu bringen, welche ein ständischer Ausschuss leicht erhält, 
welcher als regelmässige Vorbereitungscommission für sämmtliche in der 
Zwischenzeit von zwei Landtagen an ihn gebrachten Gesetzesentw1lrfe auf
tritt. Entweder nämlich erwirbt er einen beherrschenden Einfluss auf die 
Wirksamkeit der vollen Versammlung, durch welchen die Selbstständigkeit 
der letzteren sehr bedenklich gefährdet wird. Das ganze Dasein eines 
solchen Ausschusses ist tlberhaupt eine Einrichtung von höchst zweifelhaftem 
Nutzen 1); allein es wird geradezu zum Verderben, wenn er durch eine 
Alles verschlingende Thätigkeit die frischen Kräfte und die Sachverständigen 
der Versammlung selbst von den gesetzgeberischen Vorarbeiten ferne hält 
und nur ihm der volle Landtag blind folgt. Auch ist dabei noch zu be
denken, dass es der Regierung sehr viel leichter werden kann, eine ihr 
bis zur Ungebühr geneigte Mehrheit unter den wenigen Mitgliedern eines 
bleibenden Ausschusses zu gewinnen, als in der vollen Versammlung oder 
auch nur in einer augenblicklich gebildeten und alsbald an das Werk 
gehenden Commission. Oder aber es bildet sich in der Mitte der Ver
sammlung, sei es aus Misstrauen sei es aus Neid, eine Widersprnchspartei 
gegen den .Ausschuss. Dann wird die Vorbereitungsarbeit grundsätzlich 
angegriffen, damit aber Verzögerung der Verhandlungen und möglicherweise 
Unüberlcgtheit der Beschlösse verursacht werden. - Die Verwerfung des 
stehenden Ausschusses als Gesetzgebungscommission ist unter diesen Um
ständen vollständig gerechtfertigt, und diess um so mehr, als der Zeitgewinn 
wenigstens in den meisten Fällen dadurch erreicht werden kann, dass ftlr 
eine zu erwartende Gesetzesvorlage eine Commission noch auf dem voran
gehenden Landtage aus der vollen Versammlung gewählt wird, welche dann 
ebenfalls in der Zwischenzeit ihre Arbeit vorzunehmen im Stande ist. 
Glücklicherweise ist ftbrigens die ganze Frage nicht von häufiger Bedeutung 
im Leben, da die wenigsten repräsentativen Staaten die Einrichtung der 
Ausschüsse kennen. Weit in der Regel versteht sich also die Wahl einer 
Commission zur Begutachtung der von der Regierung vorgelegten Gesetzes
entwürfe von selbst. 

Allein hieran reiht sich unmittelbar die zweite Frage, ob . ftlr sämmt
liche einer Kammer 1lbergebene Gesetzesentwürfe eine stehende Commission 

1) 8. oben, Bd. 11 8. 8'7 fg • 
• 
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je für die Dauer eines ganzen Landmges zu bestimmen sei, oder aber ft1r 
die einzelnen Gesetze besondere Commis s i o n e n gewählt werden sollen? 
Io einze1nen Staaten ist die Ernennung einer stehenden Gesetzgebungs
commission durch die Geschäftsordnung vorgeschrieben; es unterliegt aber 
grossem Zweifel, ob diese Einrichtung eine zweckmässige ist; und nichts 

wäre unrichtiger', als wenn man von der Zweckmässigkeit einer stehenden 
Gesetzgebungscommission im Justizministerium einen Schluss auf gleichmässige 
Passlicbkeit eines einheitlichen Ausschusses in der Ständeversammhmg 
schlicssen wollte. Von selbst versteht sich, dass die Vorarbeit einer stän
dischen Commission nu,r dann von W erth ist, wenn die Mitglieder derselben 
mit dem Gegenstande vertraut sind. Guter Wille und natürliche Begabung 
reichen keineswegs aus, am wenigsten wenn es sich von Beurtheilung eines 

neuen Rechtsgesetzes handelt, also zur Beurtheilung des neuen Vorschlages 
nothwendig eine theoretische und praktische Kenntniss des bestehenden 
Rechtszustandes erforderlich ist, so wie hinreichende Einsicht in die Folge
rungen aus dem neu Vorgeschlagenen. Da nun aber eine Ständeversammlung 

Gesetzesentwürfe der verschiedensten Art zu erwarten bat und keineswegs 
Rechtsgesetze allein; da sie ferner, wenn der Mechanismus nicht allzu 
schwerfällig und verwickelt werden soll, nicht für jede Art von Gesetzen 
eigene stehende Ausschüsse ernennen kann, sondern nur eben von einer 
einzigen Commission dieser Art die Rede ist: so kann sie auch nicht nmhio, 
in diese Commission Männer verschiedener Stellung und Vorbereitung zu 
wählen, somit keineswegs bloss Rechtsgelehrte, sondern auch Finanzmänner, 
Verwaltungskundige u. s. w. , Möglicherweise, ja selbst wabrscheinlicherweise 
sind also die zur Bearbeitung eines Rechtsgesetzes irgendwie Tauglichen 
in der Minderheit, woraus denn aber e~e gleich üble Alternative entsteht. 
Entweder nämlich wird die Arbeit thatsächlich nur von diesen Wenigen 
besorgt, und die Mehrheit gicbt bloss formell ihre Zustimmung; dann fehlt 
es an der so wilnschenswerthen vielseitigen Erwägung, und möglicherweise 

ist der Commissionsbericht ohne allen W erth ftlr die Berathwig in der 
Kammer, ja nur eine Verlegenheit und Verwirrungsursache, weil die nicht 
in der Commission vertretenen Sachverständigen mit Gegenanträgen oder 
wenigstens mit neuen Vorschlägen hervortreten werden. Oder aber die 
nichtsachverstäudige Mehrheit nimmt wirklichen Antheil an dem Berichte 
und entscheidet sogar über die Anträge ; mit welcher Verkehrtheit diess 
nun aber leicht geschehen kann, bedarf keiner Auseinandersetzung. D& 
nun die Mühe wiederholter Commissionswablen gar nicht in Anschlag zu 
bringen ist; es natürlich auch einer Kammer vollkommen frei steht, einer 
zunächst für einen bestimmten Gesetzesentwurf gewählten Commission später 
etwa noch eingehende Gesetzesentwürfe verwandter Art kurzer Hand zuzu

weisen: so kann weder die Zeitersparniss noch die Vermeidung von allzu 
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vielen Commissionen einen Grund gegen die Vornahme jeweiliger besonderer 
Wahlen abgeben. 

Bei der Zusammensetzung einer ständischen Oommission ft1r 
Gesetzgebungsarbeiten, gleichgültig jetzt ob sie eine stehende allgemeine 
oder eine besondere sein soll, sind drei Grundsätze zu beachten. - Vorerst 
darf die Zahl der Mitglieder keine allzu grosse sein. Theils wttrde es 
schwer sein, viele vorzugsweise taugliche Mitglieder ausfindig zu machen, 
während minder taugliche nicht. nur keine Förderung der Aufgabe, sondern 
selbst ein positiver Schaden sind. Theils wird durch eine zahlreiche Be
setzung die Aufgabe der Commission sehr erschwert; die Mitglieder hindern 
~inander selbst, und die Arbeit kann durch Schwerfälligkeit der Commissions
verhandlungen 11ber die Gebühr verzögert werden. Und dass der etwaige 
zahlreiche Bestand der Kammer kein Grund für eine nachtheilig zahlreiche 
Besetzung der Commissionen ist, bedarf kaum der Erwähnung. Die Auf
gabe einer Commission ist, einen Geschäftsgegenstand für .die volle Ver
·sammlung vorzubereiten; diess kann sie aber thun, wie immer das Zahlen
verhältniss ihrer Mitglieder zu der Versammlung selbst sei. Auch wird 
keinem Mitgliede ein rechtmässiger Einfluss auf die Beschlüsse der Kammer 
dadurch entzogen, dass es nicht in der Commission sitzt; ist es doch voll
kommen ungehindert, seine Anträge in der · vollen Kammer zu stellen und 

diese dafür zu gewinnen. Wie gross die Zahl einer Gesetzgebungscommission 
zweckmässig sei, lässt sich freilich nicht ein ft1r alle Mal bestimmen, da es 
sowohl von den verfügbaren Kräften als von der Ausdehnung der Arbeit 
abhängt, welche vielleicht unter verschiedene Arbeiter zu vertheilen ist. 
Weniger als fttnf Mitglieder können es freilich nicht wohl sein; anderer 

Seits aber möchten mehr als neun bis fünfzehn auch nicht empfohlen werden 
können. - Eine zweite Regel ist, so viele I n t e 11 i g e n z als möglich 
in der Commission zu vereinigen. Es darf. also keine Rücksicht darauf 
genommen werden, ob vielleicht ein .Mitglied sorist noch I1icht in eine 
Commission berufen ist; noch ist es verständig, eine Vertheilung nach den 

verschiedenen Klassen und Bestandtheilen der Kammer vorzunehmen. Es 

ist soeben bemetkt worden, welchen nachtheiJ.i6en Einfluss unbrauchbare 
Mitglieder haben können 1). - Endlich drittens ist es ein offenbarer Fehler, 

1) Es leuchtet übrigem wohl eln, dasa dJe Aatgabe, möglichst viele lntelllgens lD der 
Commission zu nreinigen , in Elnk.Jang mit der zuerst gestellten, und in der That auch den 
guten Fortschritt der Arbeit vor Allem bedingenden , Forderung gesetd werden mnss, die 
Commi88ion nicht albu zahlreich zo. machen. Es sollen nur tüchtige Männer gewählt werden, 
und unter den tüchtigen die ausgezeicbnetsten; allein es ist möglicberweisa nicht Raum für ein 
Jedes Mitglied der Versammlung, welches mehr oder weniger vom J.o'ache ist. Es dürfte daher 
du von Mlttermaier, a. a. O., 8. 1'3, vorgeschlagene Verfahren, sämmtliche rechtl· 
gelehrte Kltgliedcr der Versammlung ZUI' TbeUnahme an den Commiasions.,itzungcn. wenn auch 
ohne entacheldende Stimme, beizllZleben , kaum als eine allgemein zu befolgende Regel ange
nommen werden können. Und wie wire eine solche ZUziehung In elner grosaen VersammlUD&', 

T. MO h 1, Staatsrecht. Bd. n. 88 
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in der Zusammensetzung von Commissionen, namentlich aber einer Commission 

solcher Art, das Parteiinteresse vorwalten zu lassen. Man kann einer 

Mehrheit allerdings nicht zumuthen, dass sie die Commissionen Oberwiegend 

aus Gegnern zusammensetze, und es wäre sogar eine solche Bildnog wich

tiger Commissionen leicht sehr nacbtheilig für die Förderung der Arbeit, 

indem ein mit den Gesinnungen der Mehrheit der vollen Versammlung im 
Widerspruche befindlicher Commissionsbericht nur zu Gegenanträgen und 

somit scbliesslich zu grosser V erzögeruog u-nd Erschwerung der Erledigung 

-führen müsste. Allein hiermit sehr wohl vereinbar ist die Wahl einzelner 

&achlich besonders befähigter Mitglieder von Minderheiten. Zunächst ist zu 

· bedenken, dass gerade bei Rechtsgesetzen die allgemeine politische Richtung 

hllufig von gar keiner Bedeutung sein wird. Sodann kann offenbar eine 

Beleuchtung von verschiedenen Standpunkten, falls solche vorhanden sind, 

der Sache nur zuträglich sein. Wenn eine Meinung in der Commission auch 

nicht die Mehrheit erhält, so kann sie doch ein Minderheitsgut.achten ver
·&nlassen und da.durch der Versammlung die richtige Beurtheilung erleichtern. 

Endlich wird das Misstrauen der Minderheiten gegen die Commissionsarbeit 

und überhaupt gegen das ganze Verfahren der Mehrheit wesentlich gemildert 

werden~ wenn sie sich nicht von der unmittelbaren Kenntniss der Vorgänge 

und von gerechtfertigtem Einflusse ausgeschlossen sieht. Eine solche ver

söhnliche Stimmung ist aber von wesentlichem W erthe nicht etwa bloss für 
die Annehmlichkeit und fttr die Würde der Versammlung; sondern auch für 
die Förderung der Geschäfte selbst. 

Ob diese Grundsätze wirklich befolgt werden und befolgt werden können, 

hängt wesentlich von der formellen Wahlordnung ab, welche allerdings 
sehr verschieden eingerichtet sein kann. - Die beste Zusammensetzung 

wird unzweifelhaft da erreicht, wo die Geschlftsordnung dem Vorsitzenden 

der Kammer die Ernennung der Mitglieder nberträgt, eine strenge U ebung 

aber demselben dabei Unparteilichkeit und ausschliessende Berücksichtigung 

theils der Tüchtigkeit theils des Verhaltens zu der vorliegenden Frage 

vorschreibt. Auf diese Weise nämlich können am sichersten vorzugsweise 

taugliche Mitglieder in de, ganzen Versammlung berücksichtigt werden, und 

mag auch den Parteistellungen die gerade entsprechende Berücksichtigung 

zukommen. Es gehört aber allerdings eine gros:;e Sicherheit und also lange 

Uebung im parlamentarischen Leben dazu, um einer Seits dem Präsidenten 

ein so weitgehendes Recht ohne Gefahr YOD bfissbrauch anvertrauen zu 

können, anderer Seits von der Versammlung erwarten zu dürfen, dass sie 

ihrem eigenen Rechte der Wahl mit Vertrauen und gutem Gewissen ent

sage. - Dessbalb wird in der Regel eine andere Wahlart stattfinden, und 

we1cbe der mehr oder wenl,rer tel'htage)ebrten Mitglieder za 'Vielen Dutseodeo cähleu könnte, 
auch Dill' dw-chführbar I obJie dle Commi&!Jion ganz zu erdrücken? 
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man hat dann hauptslchlfob zweierlei Wege vor sich; nämlich entweder 
eine Wahl durch die ganze Versammlung und aus der ganzen Versammlung, 
. oder eine Eintheilung der Kammer in eine Anzahl von Abtheilungen, deren 
jede ihren Mann aus der eigenen Mitte .zu der Commission stellt. Leider 
hat jede dieser beiden Wahlarten ihre Unzuträglichkeiten. Wahlen der 
ganzen Venuunmlu.ng sind, wenn diese zahlreich ist, sehr schwerfällig und 
ieitraubendi und sie haben ttberdiess den Nachtheil, dass entweder eine 
ganz unberechenbare Stimmenzersplitterung stattfindet, oder nach verab
redeten Parteilisten gestimmt wird, was zur Einseitigkeit und zur Erbitterung 
der Minderheiten führt. Die Wahlen durch Abtheihmgen dagegen haben 
möglicherweise ebenfalls · dieses tadelnswerthe Ergebn.iss; überdies& begiebt 
es sich sehr leicht, dass entschieden tüchtige Ma.nner nicht zur Wahl ge
langen können, weil ihrer zufällig mehrere in derselben Abtheilung sind, 
diese aber nur Einen Mann abordnen darf. Auf die der Wahl vorangehende 
vorliunge Besprechung des Gesetzesentwurfe, aber, welche Kenntniss von 
der Befähigung der Mitglieder zu der Lösung der Aufgabe und von ihrer 
.Anschauungsweise geben soll, ist erfahrungsgemäss kein Vertrauen zu setzen. 
Sie pflegen sehr oberßächlkb zu sein und nicht weiter zu lehren, als man 
vorher auch schon weiss 1). Unter diesen Umständen stellt sich die Sache 
wohl am richtigsten so, dass in kleineren Kammern aus der vollen V er-
8Q.lllmhmg und von ihr selbst gewählt wird, zahlreiche KammP.rn dagegen , 
in .Abtheiluogen getheilt werden und in solchen wählen, jedoch mit der 
Modification, dass aus der ganzen Versammlung nocll eine Anzahl von 
Mitgliedern beigegeben wird, damit Ungereditigkeiten oder UnmOglichkeitep 
einzelner Abtheilungen eine Ausgleichung zu finden vermögen. 

Dass den mit den Vorarbeiten ttber Gesetzesentwtlrfe beauftragten 
Commissionen der gesammte Stoff zur Verfügung gestellt wird, der sich 
in den Hlnden der Regierung befindet, versteht sich von selbst. St.aats
geheimnisse können bei Recbtsgesetzesentwttrfen kaum vorliegen, und es 
.kann zur Abwendung zwar auf den ersten .Anblick blendender, eine nlhere 
Prtlfung jedoch Dicht aushaltender .Abänderungsanträge der Commission 
dienen, wenn diese aus den ihr mitgetheilten Vorarbeiten der Regierung 
ersieht, dass schon diese sieb mit Ahnlichen Gedanken trug, aber bei näherer 
Ueberlegung davon wieder abgieng. Ueberhaupt je unterrichteter die Com
mission Uber die ganze Sacltlage ist, desto besser wird ihr Bericht aus

fallen. 
Nicht eben leicht zu erfdllen ist die sehr einfach erscheinende Forderung, 

dass der ständischen Commission auch die zur Zustandebriogung einer guten 
Arbeit erforderliche Z e i t zu gewähren sei. Hier kommt denn die oben 

1) A. K, .lat Mi &t er ma I er I Arc.h. t. clv. Pru.l1, Bd. IVII, S. lü fg. 
88 • 
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besprochene Art, Commissionen zum Voraus zu wählen 1 um ihnen in der 
Zeit zwischen zwei Landtagen die Ausarbeitung ihres Berichtes möglich zu 
machen, sehr in Betracht. Wenn eine solche Anordnung irgend ausftlhrbar 
ist, sollte sie niemals versäumt werden. Möglich aber ist sie unter einer 

doppelten Voraussetzung ; einmal nämlich, dass die Regierung schon vor 
dem zur Berathnng des Gesetzes bestimmten Landtage den entschiedenen 
Entschluss gefasst hat, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, und dass sie diese 
Absicht schon im Voraus ankündigen zu können glaubt; sodann, dass die 
Arbeit der Regierung frühe genug fertig ist, um der in Folge der geschehe
nen Anköndigung gewählten Commission rechtzeitig übergeben zu werden. 
Irgend haltbare Einwendungen sind nicht vorhanden. Der durch die Ein
berufung der Commission veranlasste Geldaufwand ist einer Seite nicht be
deutend, anderer Seits wird er leicht vielfach wieder gewonnen durch die 
nun mögliche kürzere Dauer des vollen Landtages. Dass die englischen, 
nordamerikanischen und französischen Versammlungen ein solches Verfahren 
nicht kennen, ist wahr; allein dadurch wird dessen Brauchbarkeit und 
Erlaubtheit nicht beeinträchtigt. Und wenn man endlich einwenden wollte, 
dass wenigstens bei einer bevorstehenden Auflösung oder einer zu Ende 
gebenden Wahlperiode die Massregel nicht anwendbar sei, weil eine von 
einer erloschenen Versammlung bestellte Commission keinen Bericht an die 

neu zusammentretende Kammer machen könne : so ist zwar auch dieses 
thatsäcltlich begründet, allein es folgt nur daraus, dass die an sich wtlnschens
werthe Erleichterung in bestimmten Fällen nicht anwendbar ist, keineswegs 

aber, dass sie auch unter passenden Voraussetzungen verworfen werden 
muss. 

Die Ordnung des Geschäftes in einer Commission ist durch die Natur 
der Sache gegeben, und zwar zerfällt sie in vier Stadien. - Zuerst ist eine 
allgemeine Bes p r e eh u n g über den Gegenstand vonnöthen, theils um sich 

klar zu werden über die Richtung der :Mehrheit, thcils zur bessern Einsicht in 
die Befähigung der einzelnen Mitglieder. - Aus dieser allgemeinen Orientirung 
geht dann die Wahl des oder der Berichterstatter herYor. Bei sehr umfassenden 
Gesetzen wird auch hier, wie in der Gesctzgcbungscommission der Regierung, 

eine Vertheilung des Stoffes unter mehrere Arbeiter zweckmässig und viel
leicht nothwendig sein; jedenfalls aber bedarf es eines Hauptberichterstatters., 
welcher die allgemeinen Fragen erörtert und für die Zusammenfassung zu 

einem Ganzen sorgt. - Auf dio Grundlage dieser Berichtentwürfe finden 

sodann, drittens, die Bcrathung und Deschlussnahmc in der vollen Com
mission statt. Eine Anwesenheit des Justizministers und der hauptsäch

lichsten Bearbeiter des Regierungsentwurfes bei diesen Berathungcn ist 
höchst zweckmiissig; doch kann weder eiu Recht des :Ministers auf beständige 
Anwesenheit anerkannt werden, indem die Commission auch ungestört unter 
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sich muss sein können, noch ist irgend eine Beschlussfassung in Anwesenheit 

von Regierungscommissären an der Stelle, damit die volle Unbefangenheit 
der Mitglieder bewahrt bleibe. Von zweifelhaftem Nutzen ist die in einigen 

Geschäftsordnungen (z.B. in der der zweiten badischen Kammer) gestattete 
Anwesenheit anderer- Mitglieder des Hauses. Allerdings trägt eine solche 

zur Belehrung solcher Mitglieder bei, und vielleicht zur Abkttrzung der 

Verhandlung in der vollen Versammlung; anf der andern Seite stört sie 
die Unbefangenheit der Commissions~tglieder und kann zu förmlichen 

Reden in derselben, also zu eitlem Zeitverluste, oder aber zum Verschweigen 
der innersten Gedanken und bestreitbarer Anschauungen, also zur Unvoll

ständigkeit und Unwahrheit des Ergebnisses der Berathu.ng führen. Es ist 

daher wohl von einer solchen U ebung abzusehen 1). - Den Schluss der 

Commissionsgeschäfte macht die Feststellung des Berichtes oder der 

Berichte, welche natürlich nach Inhalt und Form von der Commission ab

hängt. Falls sich verschiedene Ansichten über die zu stellenden Anträge 
gezeigt haben, ist die Erstattung von Minderheitsberichten nicht nur gerecht 

und billig, sondern offenbar auch ein Vortheil fftr die Berathung in der 
vollen Versammlung. In solchem Falle haben selbstredend die einen eigenen 
Bericht verlangenden Mitglieder der Minderheit keinen Ansprncli auf die 
Redaction des betreffenden Mehrheitsberichtes, wie umgekehrt die Mehrheit 

den Minderheitsbericht nicht zu bestimmen berechtigt ist. Zweckmässig ist 
jeden Falles, wenn auch da, wo kein :Minderheitsbericht erstattet wird, 
wenigstens bei den Hauptbeschltlssen das Stimmenverhältniss ausdrteklich 

angegeben wird. 
Bei den sämmtlichen hier vorstehenden Erörterungen ist stillschweigend 

von der Unterstellung ausgegangen, dass die von einer Ständeversammhmg 

zu berathenden und somit auch für die Berathung vorzubereitenden Rechts

gesetzesentworfe von der Regierung ausgearbeitet und von dieser der 

1) Es kann kaum ab ein Beweis vorgeschrittener parlamentarl1cher Bildung oder aucb nur 
verständigen Nachdenkens betrachtet werden, daas im Fcbr. 1861 der Beschluss der Adrcsse
Commisslou des preussischcn AbgeordneteDhauses, lbre Berathungen über den Entwurf einer 
Adre&Be auf dJe Thronrede und ihre Bc8precbungeo mit dea-Miui.Btern tiber denselben nur unter 
eich uud ohne Anwesenheit anderer Mitglieder zu pflegen, einen grossen Sturm Jn der Presse 
abd, wie es 11cbeint, auch im ßauae selbst erzeugte. Die BcrAthungon einer Commissloo mtls8ea 
vertraulich 1ein; und wie kann gar den llinistcrn zugemutbet werden, Ihre Mittbellungeo g&
beimerer Art In einer Jedem offen stehenden Sitzung r.u machen? Olfen har kann die Darcb
fUhrnng einer unbedingten Oelfentlicbkcit der Comml§sion8Sliftungcn nur eine schlechtere, weil 
wenfger frei besprochene und allseitig überlegte, Arbeit zur Folge haben; aie lsl also ger&de&a 
zweckwidrig. Haben doch schou zahlreiche Besetzungen der Comml.ssi-On selbst, wie einige 
parlamentarische Erfahl'1lDg Johrt, leicht dlo Folge, dass manche Mitglieder 11icb 1chweig11am 
verhalten , um nicht Gegnern Waffen, Freunden aber die besten elgeneu Gedanken so liefern. 
Elno 11olche Berechnung mag nicht edel und grossartig aein, allein sie Ist In der memchlichea 
Natur begründet, und eine richtige Politik nimmt auch In kleineren Fragen die Menschen nicht, 
wte 11ie eeto aollteb , eondcrn so wie eie za sein pflegen , und berechnet dan.R("h die Muaregela 
zo Erreichung ihrer Ziele. Orffcntlkhkeit ist eine vortreffliche Controle; aber nicht Allea kann 
einer Controle mit Nu~en unlcrworteb werden. 



Der Gesetzgeber. 

Volksvertretung zur Zll8timmung f1bergeben werden. Maglicherweise kann· 
nun aber auch der Gang der Sache ein entgegengesetzter sein, der Anstou 
von s t ä n d i sehe r Seite erfolgen, so daes der Regierung ein ausge&rbeiteter 
Gesetzesentwurf zur Annahme oder Verwerfung ihrer Seits vorgelegt wird. 
Es muss somit die Frage, wie in solchem Falle die Ständevers&m11llung zu 
verfahren, ob sie dieselben Organe zu gebrauchen hat, und ob diese die 
gleiche Geschäftsbehandlung anwenden können, ebenfalls erörtert werden. 

Nicht als eine nberftttssige Ab~weifo.ng möge es betrachtet werden, 
wenn vor Allem untersucht wird, ob einer Ständeversammlung das Recht 
zur InitiBtive in der Gesetzgebung ans triftigen Grftnden einzurlumen ist? 
Theils ergiebt sich hieraus die Bedeutung der Sache hinsichtlich des Um
fanges der Anwendung; tbeils mag daraus abgenommen werden, inwiefeme 
1'ine häufige Anwendung des Rechtes, auch da wo es an sich besteht, rlth
lich ist. - Die Untersuchung ist aber sowohl vom Standpunkte des Principee, 
als von dem der Zweckmässigkeit vorzunehmen. 

In ersterer Beziehung hängt die Entacheidung davon ab, welche Stellung 
der Vertretung ttberhanpt im concreten Staatsorganismus gegeben ist. Diese 
kann bekanntlich eine dreifache sein: · Regierung oder wenigstens Mitregie• 
rong, wie namentlicll in der reprAsentativen Demokratie; Besitz eines 

Theiles der Staatsgewalt nach dem Systeme der Theilung derselben, wie in 
Grundgesetzen nach dem Vorbilde der französischen Verfassung von 1791, 
der spanischen Cortesverfassung von 1812, der belgischen; endlich Schutz 
der Bnrger gegen Missregierung, wie in der Mehrzahl der constitntionellen 
Monarchieen. - Falls der repräsentativen Versammlung die Regierung 
allein zusteht, z. B. in einem Nationalconvente, eo versteht es eich von 
selbst, dass sie auch das Recht der Gesetzgebung auszu11ben bat, nnd zwar 

in allen Stadien desselben. Aber wenn sie sich auch nur, etwa neben 
einem Präsidenten oder Directorium, ein Recht auf Mitregierung hat, 
kann ihr offenbar die Befugniss nicht fehlen, einen Gegenstand näher zu 
bezeichnen, in Betreff dessen ihrer Meinung nach die Staatsgewalt in Thltig
keit treten soll, und dann auch nähere Vorschläge zu machen, wie dieses 

zu geschehen habe. Der Mitbesitzer eines Rechtes ist selbstredend nicht zu 
passivem Zuwarten auf eine etwaige Ausübung des Mitberechtigten ver• 
pflichtet, sondern es steht bei ihm, zu einer fnr nötbig erachteten gemein• 
echaftlichen Thätigkeit aufzufordern, wobei es sich denn freilich erst zeigen 
muss, ob dieser mit dem Vorsr.hlage einverstanden ist. - Zu demselben 
Ergebnisse gelangt man bei einer Einrichtung nach der Gewaltentheil ung. 
Wenn nämlich die gesetzgebende Gewalt ein abgesonderter und selbstsändiger 
Theil der Staatsgewalt ist, so liegt es in der Natur der Sache, dass sie 
das Recht des activen Vorgehens in Gesetzgebongsgeschäften und der Be• 
stimmung der Zeitgemässheit des Handelns besitzt. Ist also diese gesetz-



.. 

Die ständischen Organe. 519 

gebende Gewalt der volksvertretenden Versammlung ausschliesslich über
tragen, so besitzt sie auch das Recht der Initiative allein; bestehen aber 
mehrere Factoren, so bringt die Gleichstellung derselben wenigstens die 
Befugniss zu einer Ausübung der Initiative neben den andern mit sich. 
Die auf der Grundlage der Gewaltentheilung errichteten positiven Verfassungen 
enthalten denn auch sämmtlich eine entsprechende Bestimmung. - Anders 
aber freilich stellt sich die Sache, wenn die Aufgabe der Volksvertretung 
darin gesucht wird, dass dieselbe Missbräuche und Missgriffe des allei
nigen Inhabers der Staatsgewalt von den U nterthanen ab zuwenden habe, 
und zwar in der Regel durch nachträgliche Beschwerden und Klagen, aus
nahmsweise aber in bestimmten Fällen durch vorgängige Untersuchung und 
Einwilligung in eine beabsichtigte Regierungshandlung. Wenn nun auch 
regelmässig die Gesetzgebung zu diesen Ausnahmen gehört, so bleibt doch 
auch bei ihr die Stellung der Volksvertretnng eine abwartende. Nicht sie 
ist es, von welcher die Regierungshandlungen ausgehen sollen, sondern sie 
hat nur zu oontroliren, also zu billigen oder zu verwerfen, wenn die Re

gierung zu handeln beabsichtigt. Es kann somit die Ständeversammlung in 
der Mehrzahl der repräsentativen Monarcbieen das Recht der initiative 
grundsätzlich nicht in Anspruch nehmen, sondern nur etwa eine allgemeine 

Bitte an die Regierung richten und derselben das Bedt1rf niss des Volkes 
nach einem neuen·· Gesetze vorstellen • ... 

Etwas verschieden stellt sich die Sache, wenn sie vom Standpunkte 
der Zweckmässigkeit beantwortet wird. - Dass da, wo eine repräsentative 
Versammlung die Regierung oder das Gesetzgebungsrecht a 11 ein in Händen 
hat, sie nicht umhin kann, auch Gesetze zu geben, versteht sich freilich 
von selbst; und hier ist die Frage, ob und wie weit die Ergreifung einer 

• 
Initiative passlich sei, gar nicht aufzuwerfen. Das unbedingt Nothwendige 

, hat eben zu geschehen, und es bleibt nur ttbrig, Mittel aufzusuchen, welche 
den besten Verlauf zu sichern geeignet scheinen, (von welchen denn weiter 
unten.) - Wohl aber steht die Frage offen in allen übrigen Fällen, also 
bei einer ~lossen Mitregierung der Versammlung, bei mehreren Faetoren 
der gesetzgebenden Gewalt und bei der repräsentativen Monarchie. In den 
beiden ersten Unterstellungen ist zu prllfen, ob es gut ist, wenn das un
zweifelhaft zustehende Recht auch wirklich gebraucht wird; in der letztge
nannten dagegen, ob nicht vielleicht ein so grosser Nutzen aus dem Rechte 

der Versammlung sich ergäbe, dass selbst von Grundsätzen abgewichen 
werden könnte und sollte? Es bedarf nicht eben grosser Untersuchungen, 

nm zu der Ueberzeugung zu gelangen, dass sich, und zwar in siimmtlichen 
genannten Voraussetzungen, kein grosser Gewinn von einer durch eine 
Versammlung auszuübenden Initiative zur Gesetzgebung erwarten _lässt. 
Sieht man nämlich auch davon ab, dass schon die Beibringung der Materialien 
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und die Anordnung-der ersten Vorarbeiten Schwierigkeiten haben kann ftlr 
eine grössere Körperschaft, so bleiben immer gewichtige Hindernisse psycho-
logischer Art. Zunächst ist es keinesweg! immer leicht, eine Ve1UJDrolnng 
auch nur zur ernstlichen Behandlung eines aus ihrer eigenen Mitte hervor„ 
gegangenen Gesetzesentwurfes zu bewegen, wenn ihr die Initiative nicht als 
eine unbedingte Notbwendigkeit aufliegt, sondern dieselbe auch noch neben 
ihr einem andern Factor zusteht. Die Beschäftigung mit einem Gesetzes
vorschlage ist nicht selten eine unangenehme oder schwierige; die Anregung 
der Angelegenheit kann ans verschiedenen Gründen unzeitig erscheinen; 
der Vorschlagende mag persönlich oder nach seiner Parteistellung unbeliebt 
sein. Mit einem von einem Mitfactor oder von der Regierung vorgelegten 
Gesetzesentwurfe m n s s sich die Versammlung beschäftigen, und zwar, wenn 
es verlangt wird, in einer zur Beendigung der Angelegenheit geeigneten 
Zeit. Sie mag ihn allerdings verwerfen, oder mag den Versuch machen, 
ihn mehr oder weniger umzugestalten; allein ee Jiegt ein gegebener und 
nicht nach Belieben auf die Seite zu schiebender oder durch einen ganz 
andern Vorschlag zu ersetzender Gegenstand der Thätigkeit vor. Auf den 
Antrag eines ihrer eigenen Mitglieder braucht sie sich dagegen gar nicht 
einzulassen, wenn er ihr unbequem ist. Sie mag ihn in jedem Stadium 
des Verfahrens dnrcb blosse Unthätigkeit auf sich heroben lassen, nach 
Belieben andern Geschäften nachsetzen oder mittelst formaler Schwierig
keiten durchkreuzen. Ausserdem vermindert anch noch die Ungewissheit, 
ob der Mitfactor sich schliesslich ttberhaupt auf die ganze Sache einlassen 
nnd nicht vielleicht die ganze Mühe eine vergebliche sein werde, die Ge
neigtheit, überhaupt aa.f einen Gesetzesentwurf aus der eigenen }fitte ein
zugehen. Etwas günstiger stellt sich die Sache allerdings, wenn der Antrag 
nicht von einem Einzelnen sondern von einer Commission ausgeht, indem 
nun derselbe wenigstens eine Verhandlung in der V crsammlung erhalten 
muss. Allein auch in diesem Falle ist ein wirkliches Eingehen in die Sache 
selbst keineswegs geboten und mag einer Entscheidung leicht ausgewichen 
werden. Hauptsächlich aber ist zu bedenken, dass gegen einen Commissions
antrag, so gut 1nie gegen den von einem einzelnen :Mitgliede ausgehenden 
Vorschlag, ein zweites bedeutendes Hindcrniss gl1nstigcn Erfolges vorliegt. 
Dei einem von Aussen, d. h. von einem Mitfäctor oder von der Regierung, 
zugegangenen Gesetzesentwurfe liegt, wie bereits bemerkt, ein bestimmter 
Gedanke und eine concrete Ausarbeitung desselben vor, und es hat sich 
an diesen G egcnstand die Verhandlung zu knüpfen. Sie kann tadeln, ver• 
werf cn, verbessern, allein nicht auf ganz Anderes abschweifen; es muss 
auf eine bestimmte Frage eine abschliessende Antwort gegeben werden. 
Bei einem aus der Mitte der V crsammlang hervorgega11genen Entwurfe ist 
dicss nicht der Fall. Jeder andere, wenn auch noch so verschiedenartige 
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und nach ganz anderen Zielen strebende Plan kann _ dazwischen geworfen 
werden; es liegt keine Nothwendigkeit vor, bei dem zur Sprache Gebrachten 
zu bleiben; so kann denn die Berathung sich ins Ungemessene hinziehen, 
eine improvisirte Beschlussnahme Unerwartetes herbeiftlhren, schliesslich 
aber das Ganze in den Sand verlaufen. - Dass diess aber nicht beliebig 
ersonnene Schwierigkeiten sind, zeigt die Erfahrung. Die mit dem Rechte 
der Initiative versehenen Ständeversammlungen bedienen sich tbatsächlich 
desselben nur sehr selten, und noch seltener mit (Htlck 1). 

Diess hat aber um so weniger zu bedeuten, als einer Ständeversammlung 
in jedem Augenblicke ein weit passenderes Mittel der Einwirkung auf die 
Gesetzgebung zu Gebote steht, als die eigene Ausarbeitung von Gesetzes
entwürfen. Sie mag nämlich in jedem Augenblicke an den Mitfactor der 
Gesetzgebung oder an die Regierung das Verlangen zu stellen, dass diese 
ihrer Seits einen Gesetzesentwurf ausarbeiten lassen und vorlegen mögen. 
Bei einer solchen Bitte kann die Versammlung ganz nach Gutdttnken nicht 

nur den Hauptgedanken und die von ihr geWO.nschte Richtung, sondern 
selbst besondere Bestimmungen als von ihr erwartet bezeichnen, ohne dass 
sie genöthigt wäre, in die fttr sie wenig passende vollständige Ausarbeitung 
einzugehen. Was aber den Erfolg eines solchen Verlangens betrifft, so 
handelt es sich bei ihm so gut wie bei der Mittheilung eines vollendeten 
Entwurfes schliesslich darum, ob der Mitfactor oder die Regierung mit der 
Absicht der Ständeversammlung einverstanden sind, oder nicht; im letztem 
Falle aber, ob sie die Kraft besitzen, einem V erlangen der Ständeversamm
lung entgegenzutreten, oder sie sich genöthigt glauben, nachzugeben. In 
der ersten Voraussetzung weist der Angegangene auch einen ausgearbeiteten 
Entwurf zurück; in der andern ordnet er die beschleunigte Ausarbeitung 
an. Der ganze praktische Unterschied besteht somit nur etwa in einer 
Verzögerung, welche durch die erst vorzunehmende Ausarbeitung des Ent
wurf es entstehen kann, namentlich bei geringer Vorliebe fttr 'das gestellte 
Verlangen. Dieser N achtheil ist nun aber nicht von Bedeutung, weil ja 
auch die Ständeversammlung und ihre Commission Zeit zu einem sachlich 

1) Man wird vielleicht das Beispiel des englischen Parllamentee entgegensetzen wollen, 
welchem allerdings nicht nur das Recht der Initiative zusteht, sondern in welchem sogar nur 
aolcho Gesetzesentwürfe behandelt werden können, welche Ton einem Mitgliede eingebracht 
worden sind. Es Ist dless aber doch mehr Schein als Wirklichkeit einer entgegengesetzten 
Uebong. Dle Gesetzesentwürfe werden allerdings formell nicht im Namen der Regierun« ·vor
gelegt; allein sie gehen thatsächlich doch von derselben aus, und werden nur von einem 
Minister oder sonstigen Regierungsmitgliede in eigenem Namen eingebracht. Und wenn auch 
zuweilen eine Bill aus Individuellen Ansichten eines einzelnen Mitgliedes he"orgeht, ao bat sie, 
und zwar ganz folgerichtig, nach dem parlfamentari8cben 8,ateme nur eine Awuricht auf eine 
Dorchrubrung, wenn sie von der Regierung gebilligt wird , weil sonst alsbald eine Kabineta
trage aus dem Versuche entstünde, der Regierung gegen Ihren Willen ein Gesetz aufzudringen. 
Ausführliche Ge1etze1entwUrfe, namentlich solche, welche du Recht betreffen, kommen daher 
thatsäcblicb kaum Je vor, ohne dass sie von der Begierung selbst ausgingen, oder wenigatent 
mit ihr auf das Genaueste besprochen wären. 
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und formell vollendeten Gesetze nöthig hätten; und jeden Falles ist er 
nicht so wesentlich, dass wenigstens in der constitutionellen Monarchie 
gegen das richtige Princip der Volksvertretung gehandelt werden sollte. 

Steht nun auf diese Weise fest, einer Seils dass eine Initiative in 
Ge~etzgebungssacben weder in allen Staatsarten, welche eine Volksvertretung 
zulassen, grundslitzlich an der Stelle ist, noch da, wo sie gewlhrt sein 
mag, besonders guten Erfolg verspricht; auf der andern Seite aber, dass 
eine solche Initiative, mögen im 1lbrigen ihre Eigenschaften sein welche 
9ie wollen, in gewissen Staatsformen nicht entbehrt werden kann : so sind 
Regeln tlber eine möglichst zuträgliche formelle Behandlung immerhin ein 
Bedttrfniss, und ihre Aufstellung wird Aufgabe ftir die Theorie. 

Darttber kann nicht wohl ein Zweifel sein, dass eine ntltzliche Anwen
dung der Initiative durch die Erfüllung einer dreüachen Forderung bedingt 
ist. Erstens, durch eine Sorge dafür, dass der ständische Anstoss zu einem 
neuen Gesetze immer einem wirklichen Bedürfnisse entspricht; also weder 
Ueberflüssiges oder gar Schädliches in Bewegung bringt, noch Nothwendiges 
ruhen lässt. Zweitens, durch eine richtige Bestellung und Tbätigkeit der 
zur Bearbeitung bestimmten ständischen Organe. Drittens endlich, durch 
eine Ausarbeitung des einzelnen Entwurfes bis zu derselben formellen und 
sachlichen Vollend urig, welche ihm von Regierungsbehörden zu Theile ge
worden wären, wenn solchen die Arbeit obgelegen hätte. - Die richtigsten 
Mittel zur Erfüllung dieser Bedingungen scheinen nun aber folgende zu sein. 

Eine rechtzeitige aber auch nur rechtzeitige Ingangsetzung des sUln4 

discben Gesetzgebungsrechtes bilngt wohl davon ab, dass einer Seits Jeder, 
welcher sich für ein neues Gesetz interessirt und von der Notbwendigkeit 
eines solchen überzeugt ist., einen Antrag darauf stellen kann, anderer Seits 
aber eine mit der ganzen Sachlage genugsam bekannte Gewalt einer unoöthigen 
oder gar positiv schädlichen Thätigkeit gleich von vorne herein entgegen• 
zutreten berechtigt ist. Jene Anregung findet nun statt, wenn nicht nur 
jedes It-fitglied der V eysammlung einen, nach Belieben weiter ausgeftlhrten, 
Antrag stellen kann, sondern auch sowohl die Gesetzgebungscommission aus 
eigenem Antriebe Vorschläge machen, als auch die Versammlung selbst 
einen Beschluss zur Bearbeitung fassen oder wenigstens einen Auftrag zur 
Berichterstattung über die Zwcckmässigkeit einer solchen geben kann. 
Letzteres mag denn bei jeder, auch nur gelegentlichen, Veranlassung ge• 
schehen, so namentlich beim Einlaufe von Petitionen. Die Verbinderu ng 
ungeeigneter Thätigkcit aber kann dadurch sehr einfach bewerkstelligt 
werden, wenn es immer eines Beschlusses der Versammlung bedarf, um 
die Commission zu einer gesetzgeberischen Arbeit zu ermächtigen. Bei 
einem von einem einzelnen Mitgliede au~gehcndcn Antrage versteht sich 
dieses von selbst, da nur die Versammlung ihn au die Commission zur 
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• weiteren Beachtung und Berichterstattung verweisen kann; aber auch bei 

einer in der Commission entstandenen Absicht ist eine Anzeige derselben 

und eine Genehmigung der Versammlung an der Stelle, damit nicht eine 

scbliesslich doch zu keinem Ergebnisse führende Arbeit mit Zeitverlust und 

vielleicht Zurücksetzung anderer nöt.bigerer Aufträge unternommen werde, 

tlberhaopt keine Thätigkeit bei den Organen der Versammlung ohne deren 
V onrissen und gegen ihren Willen stattfinde. 

Was nun aber die zweckmlssige Bestellung und Thltigkeit der n ge

setzgeberischen Arbeiten bestimmten ständischen Organe betrifft, so ist ein
leuchtend, dMs auch bei einer a.us der Initiative der Volksvertretung 

henorgegangenen Arbeit nur zwei Factoren thätig sein können, nämlich 

eine Commission und die volle Versammlung selbst. In Betreff' der letzteren 

Bind besondere Massregeln weder notbwendig noch auch nur denkbar; ihre 
Verhandlungsweise und Beschlussberechtigung ist ganz dieselbe, ob der ihr 
vorgelegte Gesetzesentwurf von der Regierung ausgegangen, oder durch 

ihre eigene vorläufige Billigung des Gedankens entstanden ist. Dagegen 

ist hinsichtlich der Commission zweierlei zu· bemerken. Zunäcl.ist erscheinen 
die oben ausgeführten Gründe, welche eine eigene Co.mmission für jedes 
einzelne von der Regierung übergebene Gesetz räthlich erscheinen liessen. 

für eine mit dem Rechte der Initiative versehene Versammlung nicht mass

gebend. Vielmehr wird hier ein stehender Ausschuss ftlr die Gesetzgebung, 

freilich ausschliesslich fllr die Rechtsgesetzgebung, notbwendig. Theils er

fordert solches die Zeitersparniss, theils und hauptsächlich aber die Sorge 

für eine Uebersicht über die möglicherweise vorliegenden rerschiedenen und 

verschiedenartigen Anträge, Auflagen der Versammlung und begonnenen 

Arbeiten. Zweitens aber erscheint es zweckmässig, den Urheber eines An

trages auf ein Gesetz dem Ausschusse als ausserordentliches Mitglied ftlr 

die bestimmte Frage beizugeben. Theils ist es billig und nützlich, dass er 

seinen Gedanken selbst vertrete; theils wird er nicht selten Vorarbeiten 

gemacht haben, welche das Geschäfte der Commission bedeutend abzukUrzen 
und zu erleichtern im Stande sind. 

Die Herstellung einer genügenden Ausarbeitung, endlich, ist selbst

redend nur auf die Weise zu erlangen, wenn einer Seits der zur Vornahme . 

derselben bestimmten Commission alle Aufträge, aber auch alle Mittel, ge

geben werden, welche einer von der Regierung bestellten Gesetzgebungs

commission zugetheilt werden mussten ( s. oben, § 14), anderer Seits aber 

die volle Versammlung die Rolle des prüfenden und schliesslich feststellenden 

Staatsrathes, beziehungsweise Staatsministeriums, übernimmt. Die Commission 

muss also dieselbe Sammlung des Stoffes unternehmen, denselben Geschäfts
gang einhalten, dieselbe Art von Arbeit mit Motiven u. e. w. 1iefern; es 

kann ferner eben so wohl von einer Veröffentlichung ihrer Arbeit zur 
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Hervorrufung einer Kritik aussen stehender Sachverständiger die Rede sein.· 
Die Versamlung aber hat sich die Selbstbeschränkung auf.zulegen, nur oder 
doch wenigstens vorzugsweise die allgemeinen Gesichtspunkte zum Gegen
stande ihrer Berathung und Beschlussfassung zu machen, U ngltlcklicberweise • 

eiod diese beiden Forderungen leichter zu stellen als zur Erfüllung zu 

bringen. FDr die Commission wird es leicht an der erforderlichen Zeit zu 

gründlichen Vorarbeiten und pünktlicher Erwägung aller Einzelnheiten 
fehlen. Die Mitglieder sind von ihren sonstigen Pflichten als Volksvertreter 
vielfach in Ansprnch genommen, und die Dauer der Landtage mag zu 

kurz sein ·zur Bearbeitung wenigstens umfassender Gesetze. Hier bleibt 
also kaum etwas anderes übrig, als Gestattung eines Zusammentrittes auch 
in der Zwischenzeit zwischen zwei Landtagen, was wieder, in kleineren 
Staaten wenigstens, Schwierigkeiten in dem Kostenpunkte finden kann. Ein 
llnsseres Mittel zur Sicherung einer richtigen Haltung der Versammlung 
selbst giebt es aber gar nicht. Alles bleibt ihrem Tacte im Ganzen und 
dem guten Willen so wie der Einsicht eines jeden einzelnen Mitgliedes 

überlassen. Wenn sich aber die Ve1"8S,Dlmln.ng hinreissen lässt, in alle 

Einzelnbeiten einzutreten, und wenn sie auf improvisirte Anträge der 
einzelnen Redner Beschlüsse fasst, so ist die grösste Gefahr, dass die Oeko
nomie des Gesetzes zerstört, ihm eine Reihe von UnO.berlegtheiten und von 
Widersprüchen aufgednmgen wird. 

Dieser letztere, unheilbare, Uebelstand lässt denn freilich den Gebrauch 
der Initiative von Seiten einer Volksvertretung, auch wenn zunächst nur 
die Formen der Anwendung in Betrachtung stehen, als höchst bedenklich 
erscheinen, und man kann nur in der Ansicht bestärkt werden, dass, wenn 
nicht die Art der Staatsverfassung unbedingt eine solche Thätigkeit erlorde?ti 
(wie diess in einer repr-J.sentativen Demokratie oder bei einer folgerichtig 
durchgeführten Gewaltentheilung der Fall sein mag,) eine regelmässige 
Verzichtleistuog auf das Recht sehr zu rathen ist, und dass selbst eine 

unbedingte verfassungsmässige Versagung desselben keineswegs als ein Un• 
glück oder ein Unrecht angesehen werden darf. 



Dritte Abtheilung. 

Du Verfahren bei Abfu1ung von Gneben. 

l D i e V o r b er e i tun g. 

§ 17. 

-1~ Sammlung der bestehenden Rechtsnormen. 

Eine grosse Geistesbegabung des Gesetzgebers ist allerdings die erste 
und unerlässlichste Bedingung des Gelingens seines Werkes. Dasselbe 

verlangt klaren Verstand in der Auffassung des Zweckes; Scharfsinn in der 

Auffindung, Menschenkenntniss zur Benrtheilung der Wirkung der Mittel; 
beherrschende U ebersicht zur Herausziebung der leitenden Grundsätze; 

richtiges Denken in Entwicklung des Systemes und der Einzelnbestimmungen. 

- Allein selbst die glänzendsten Anlagen sicliern allein noch keineswegs 

einen vollständigen Erfolg. Der Gesetzgeber bedarf nicht minder noch 
ausgedehnter positiver Kenntnisse. Und zwar ist ihm dreierlei unent
behrlich. 

Zunächst eine vollständige Kennt~ des bestehenden Rechtes ; und 
diess zwar in doppelter Richtung. Einmal nämlich muss er bekannt sein 

mit dem Texte der Rechtsnormen, da sieb die neuen Gesetze wesentlich 

an diese anzuschliessen haben. Zweitens ist eine Behemcbung des ganzen 

Rechtssystemes erforderlich zur Kenntniss des Geistes der Rechtsordnung, 
zur Auffindung der etwa vorhandenen Mängel und zur Beurtheilung der 

Folgen neuer Bestimmungen. 
Sodann muss der Gesetzgeber die Zustände und Forderungen des 

wirklichen Lebens kennen; also die thatsächlichen Wirkungen des be• 

stehenden Rechtes und die Bedürfnisse von Aenderungen und neuen Satzungen. 

Er soll ja nicht für willkürlich ersonnene Verhältnisse ein Recht finden, 

sondern das wirkliche Leben nach dessen Bedürfnissen ordnen. 
Endlich kann er unmöglich der .Ansicht sein, dass ihn der eigene 

Geist alle Möglichkeiten der rechtlichen Ordnung einer vorliegenden Frage 
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auffinden lassen werde. Bekanntschaft mit den Gesetzen anderer Linder 
und den G.edanken anderer Sachverständigen kann nur beitragen zur Auf
findung der richtigen Bestimmung. 

Die Erwerbung dieser Kenntnisse setzt nun aber manncbfache Mittel 

voraus, deren Erreichung dem einzelnen mit Gesetzgebungsarbeiten beauf

tragten Borger gar nicht möglich ist• oder deren immer wieder erneuerte 

Beschaffäng durch die Einzelnen eine offenbare Verschwendung von Kräften 

wäre. Es ist somit Sache des Staates, diese Mittel herbeizuschaffen, wo 

sie nicht etwa zufi\llig durch eine Privatthätigkeit bereits bestehen und 

nach Bedtlrfniss zugänglich sind. Als nothwendig erscheinen aber: eine 
vollständige Sammlung der im Staate bestehenden Rechtsnormen ; eine 

wissenschaftliche Bearbeitung des ges&mmten Rechtssystemes; eine jeder 

wichtigeren Handlung der Gesetzgebung vorausgehende Erkundung der ein

schlägigen Tbatsachen; endlich Bekanntmachung mit anderwärts bestehenden 

Gesetzen und Ansichten. 
Als Grundlage aller Vorbereitung des Gesetzgebers ist unzweifelhaft 

die vollständige Sammlung der bestehenden Rechtsnormen zu 

betrachten. Nur bei genaoer Kenntniss des itzt vorliegenden Rechtszustandes 

kann Verbesserung, Weiterbildung und Aufhebung mit Sicherheit vor sidi 
gehen, Folgewidrigkeit und Unklarheit durch Ueberseheo vermieden werden. 

Die Beischaifung dieses Stoffes ist allerdings nur eine Aufgabe des Fleisses 

und gewöhnlicher Logik; dennoch ist sie keineswegs so leicht zu bewerk• 
stelligen. 

Vor .Allem leuchtet ein, dass es sich hier von einer doppelten Thltig

keit handelt ; von einer allgemeinen und umfassenden , und von einer be

sonderen und gegenständlich beschränkten. Die einzelne Handlung des 

Gesetzgebers erfordert zunächst nur eine Sammlung des auf seine bestimmte 

Aufgabe sich beziehenden Materiales. Allein diese Sammlung kann mit 
Zuverlässigkeit nur gemacht werden, wenn die gesanunten bestehenden 

Rechtsnormen aufgesucht und nach irgend einem passenden Grundsatze ge-

ordnet sind. Ohne eine solche umfassende Arbeit wäre die Zusammen

suchung des Besonderen in jedem einzelnen Falle eben so beschwerlich als 
unsicher. Ausserdem kann es sich gar wohl begeben, dass der Gesetzgeber, 

selbst bei einer sehr fleissigen Vorarbeit, doch auch noch auf entferntere 

Punkte geleitet wird, welche ihm auch zur Hand liegen müssen. Noth

wendig ist daher erstens: eine vollständige Sammlung sA.mmtlicher im 

Staate gf1ltiger Rechtsnormen; und zweitens: eine Zusammenstellung der 

b e sonders einschlägigen Normen bei jeder einzelnen Aufgabe der 
Gesetzgebung. 

Die vollstAndige Sammlung ist selbstredend das wichtigere und 

das schwierigere Unternehmen; ihr Gelingen ist die Bedingung der zunAchst 
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anwendbaren Einzelnzusammenstellnngen. Die Beachtung nachstehender 
Grundsätze wird einen günstigen Erfolg sichern. ., 

Vorerst ist einleuchtend, dass eine blosse Sammlung der Gesetze 

dem Zwecke keineswegs entsprechen wttrde. Die gewünschte VollstAndigkeit 

des Rechtsstoffes liegt erst dann vor, wenn ausser den vom Staate selbst 

ausgehenden Rechtsnormen auch noch die den übrigen Rechtsquellen en~ 

sprungenen, ergilnzenden oder abändernden, Sätze gesammelt sind. Es 

müssen somit, wenn auch nicht gerade formell vereinigt zu Einer Sammlung, 

ausser den Gesetzen die Gewohnheitsrechte, die autonomischen Bestimmungen 

und die gerichtlichen Urtheile, so weit sie einen Gerichtsgebrauch bilden, 

zusammengebracht werden. 

Eine zweite Bedingung der Vollständigkeit ist die Auf nabme auch der 

itzt nicht mehr gttltigen Rechtssätze. Eine Ausscheidung der fro.her 

gültigen, entweder ausdrücklich aufgehobenen oder in Abgang gekommenen, 

Normen wäre schon dcsshalb bedenklich, weil das subjective Urtheil des 

Sammelnden irrig sein, eine solche alte Regel doch noch irgendwie gültiges 

Recht sein kann. Sodann aber ist die ganze Reihenfolge, auch wenn wirk

lich nur die jüngste Bestimmung gilt, gar nicht selten von grösserer Wich

tigkeit für den Gesetzgeber, weil sie allein das Mittel giebt, den Entwick
lungsgang eines Rechtsgedankens zu verfolgen I und namentlich vor der 

Wiederholung bereits versuchter, aber fehlgeschlagener und daher später 

wieder zurückgenommener, Massregeln warnen kann. Endlich mag ja selbst . 

das richtige VerstAndniss der gültigen Norm durch die Zmuunmenhaltung 

mit der früheren bedingt sein. Gegen solche Vortheile und Nothwendigkeiten 

kommen die Unbequemlichkeiten des grösseren Umfanges der Sammlungen , 
und der Nothwendigkcit einer Nachforschung nach der jüngsten Norm nicht 

in Betracht. Ob vielleicht ausnahmsweise bei der einen oder der andern 

Gattung Beschränkungen stattfinden können, mag unten beim Einzelnen 

untersucht werden. 
Drittens muss, selbstredend, dafür gesorgt sein, dass die Sammlungen 

der verschiedenen Rechtsnormen auch regelmässig f o r t g e f n h r t . werden. 

Nicht bloss in. der nächsten Zeit nach Beendigung der Sammlungen, sondern 

auch in jedem beliebigen künftigen AugenbJicke soll der Gesetzgeber sicheren 

Zugang haben zu dem ganzen vorhandenen Rechtsstoffe. Da nun aber dieser 

rein abgeschlossen und im Stillstand ist, so wO.rdc bald wieder Unvoll

ständigkeit oder wenigstens Ungewissheit eintreten, wenn nicht die, verhält~ 

nissmässig sehr leichte, Muhe' genommen würde, alle neuen Normen alsbald 

auf verständige Weise anzureihen. 
Viertens ist es nicht wünschcnswcrth, da.ss den Sammlungen der 

Rechtsnormen auch noch anderweitige öffentliche Anordnungen beigemischt 

werden. Es erschwert solches Fremdartiges den Gebrauch der Sammlungen 
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in mehr als Einer Beziehung. Es sind also, wo weitere Zusammenstellungen 
ebenfalls nöthig erscheinen, wenigstens scharf geschiedene Abtheilungen, wo 
nicht ganz getrennte Einrichtungen anzuordnen. 

Endlich macht es das Bedürfniss grosser Zuverlässigkeit sehr wtlnscbens
werth, 'dass der Staat die Anlegung der Rechtssammlungen selbst veranstalten 
und sie durch eigens dazu bestellte Beamte ausführen lasse. Ihm stehen 
die Quellen wo nicht allein, doch vorzugsweise oft'en; er hat auf die Kost
spieligkeit und Beschwerlichkeit der Ausführung des besten Planes keine 

Rücksicht zu nehmen ; und er kann auch bei dem Wechsel der Arbeiter für 
gleichmässige Fortführung und Beendigung sorgen. Jeden Falles ist, wenn 
ein tüchtiger Privatunternehmer das Bedürfniss zu befriedigen verspricht, 
demselben aller Vorschub zu leisten, so dass ihm die Auffindung des Stoffes 
gelingt, und er in einem billigen Gewinne Grund zur Vollendung findet. 

Werden nun diese Sätze angewendet auf die einzelnen Arten von 
Rechtsnormen, so findet sich glücklicherweise, dass ihre Einhaltung den 
geringsten Anstand findet gerade bei der wichtigsten Gattung, nämlich bei 
den Gesetzen. - Was hier nä~lich zunächst die älteren Gesetze be
trifft, d. h. sämmtliche bis zu dem Beginne der Sammlung erlassene, so 
hat ihre Auffindung und Sammlung an sich kaum eine Schwierigkeit. V er
öffentlichung liegt schon in ihrem Zwecke; und wenn auch nicht selten in 

früherer Zeit dieselbe auf eine unzweckmässige Weise besorgt worden ist, 
so ist doch Vollständigkeit zur Benützung der passenden Archive u. s. w. 
leicht zu erreichen. Die oben angeführten Grttnde sprechen für ein Zurück
gehen auf die frühesten Zeiten des Staates; so wie sie denn auch eine 
Ordnung der Zeitfolge nach und einen diplomatisch getreuen Abdruck 
fordern. Ob eine Trennung der Sammlung in Unterabtheihmgen nach den 

verschiedenen Seiten des Rechtslebens möglich ist, muss im einzelnen Falle 

die Beschaffenheit der Urkunden entscheiden. Wo Verschiedenes, z. B. 
bürgerliches und Strafrecht, in denselben alten Gesetzen vereinigt ist, ist 
das Vereinigtlasscn naturgemässcr; abgctheilte Inhalt~verzeichnisse mögen 
nachhelfen. Fast die einzige Schwierigkeit machen die Verordnungen. Die aus
fftbrliche Aufnahme solcher, welche bloss wiederholt Ausführung befehlen, ohne 
irgend etwas Eigenes und Neues ~u geben, wäre nicht nur überfiUssig, sondern 
störend. Es genügt daher, die ein Rechtsgesetz betreffenden Verordnungen 
dann aufzufilhren, wenn sie irgend etwas Neues enthalten, von blossen Wieder
holungen, Einscbarfungen u. s. w. aber nur das Vorhandensein anzumerken, 
damit wenigstens die jeweilige Richtung der Staatsgewalt daraus erhelle. 
Die Unternehmung einer solchen Gesetzessammlung geht zwar nicht über 
die Kräfte von Privatpersonen 1); allein sie ist doch besser in den Händen 

1) Dleu beweisen z. B. die so höchst umfasaenden OesetzcssarnmJ11ngea von Beyacber, 
Dölllager, Kropatache()k u.,. w. 
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des Staates. - Noch weniger Zweifel können bestehen über die Art der 
fortdauernden Ansammlung der neuen Gesetze. Diese lässt sich 
nAmlich auf das einfachste und zweckmässigste verbinden mit der Bekannt
machung derselben. Seitdem die französische verfassunggebende Versammlung 
ihr Gesetzblatt stiftete, bat sich allmä.lig. über fast alle gesittigte Völker die 

Verkündigung der Gesetze und sonstigen Regierungs-Anordnungen durch 
eigene Zeitungen verbreitet. Nun, eben diese Blätter können denn zu 
regelmAssig fortlaufenden Sammlungen auf das leichteste eingerichtet werden. 

Mit kleinen Nachhülfen, wie z. B. zeitweisen Inhaltsverzeichnissen, lassen sie 
wenig zu wtlnschen übrig; freilich unter der Bedingung, dass dieses Gesetz
blatt nicht auch zu andern Zwecken missbraucht werde 1). Keiner Erläuterung 
bedarf es übrigens jeden Falles, dass nur der Staat die Herausgabe eines 
solchen Blattes besorgen kann; ein Abdruck seines Inhaltes mag jedoch 

Jedem gestattet sein, da alle Art von Verbreitung nur erwünscht ist. 
Schon schwieriger ist die Auffindung und Sammlung der au t o n o

mis ch e n Bestimmungen. Obgleich es nämlich in dem Begriffe dieser 
aus dem Willen von Privaten hervorgehenden Rechtsnormen liegt, dass sie, 
weil auch für Dritte verbindlich und vom Staate im Nothfalle vollstreckbar, 
diesem mitgetheilt und von ihm bekannt gemacht werden sollten, so ist 
diess doch in früherer Zeit sehr wenig beobachtet worden. Manche Fest

stellungen dieser Art sind nicht einmal förmlich abgefasst. Demnach wird 
denn allerdings eine vollstJLndige Sarornhmg der a.lteren Bestimmungen nur 

mit Mühe durch Nachforschungen bei den einzelnen Berechtigten zu Stande 

gebracht und schwer für deren Vollständigkeit eingestanden werden können; 
es müsste denn der Staat - wozu er sicher berechtigt wäre - durch ein 
Gesetz zur U eberreicbung aller auf Autonomie ruhenden Bestimmungen bei 
Strafe der Nichtigkeit auffordern. Weit leichter natürlich ist diese Voll
ständigkeit zu erreichen bei den späteren Feststellungen, so wie für alle 
erst künftig zu erlassenden. ltzt ist wohl der Grundsatz der Mittheilung 

1) Man wolle die Frage, wie clle Geset.zblätte1· einzurichten &in~ nicht unter der Beach
tung des Staatsmannes finden. Eine verkehrte Anordnung derselben zerstört leicht den 
gröaaten Thell ihres Nutzens. Dieselben können und sollen einen doppelten Zweck erreichen, 
den der amtlichen Bekanntm&cbung neuer Oe1etze, und den einer leidlich bequemen Samm
hmg denelben. Allein biufig wird hiermit auch noch die d.riUe Absicht verbunden, die 
Regierungsneuigkeiten, s. B, Aemterübertragungen, Ordonaverleihungen u. •· w., mitzuthcilen; 
und dlc.s Ist denn zu viel. Während aolcbe Bekanntmachungen 1chon an 1leh wett besser 
ihren Platz 1m amtlichen Tbelle eine■ politischen Blattes Anden würden, 1chwellen sie noch 
6berdJe11 d&1 Gesetzblatt zu einer uabandbaren Masso aut'. Wenn hier nlch& richtiges Mus 
gehalten wird, so ist ee wenigsten• rür den Beh11f der allmällgen Ansammlung der neuen 
Gesetze besser, die engllache und nordamcrlkanlsche Sitte nachzuahmen, und die aä.mmtllchco 
Oeaetze eines Jahres (einer Sitsung der Kammern) am 8chlu11e desselben in einem eigenen 
Hene suaammendrocken. Allerdings wird dadurch die Mittheilung der suer11 bcsc.hlo■~eneo 
ungebührlich verzögert; allein ea ist doch möglich, daa Vorhandene su übersehen, Mit ge~ 
rechtem Bedauern denk& man bel dem Anblicke der endloeen Biinderethe des Regleranp
blatte1 ■elbst kleiner Staaten an die Raum- und Zeltverlegenheit, welche erat ktlllftigeD 
Guchlecbteru droht bei gleicbmiuaigem Fortrolleu der Pa19ierl&wlne. 

T. Hohl, Staatsrecht. Bd. ll. S4 
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an den Staat ond der Bekanntmachung durdl. denselbeu ilberall geltend 

und von seiner Einhaltung die Gttltigkeit abhlngig gemacht. Hier ergiebt 
aich also das W11nschenswerthe von selbst; und es · mag nur noch die 

Bemerkung beigeftlgt sein, dass die älteren Erzeugnisse der Autonomie am 
zwer.kmlesigste• in einer eigenen- Abtheilung der Gesetze8s&mm)o.ng m
&am111engefasst werden. 

Bei der Samrnhmg der gerichtlichen Urtheile ist1 wenn niclit. 
Unausführbares verlangt oder Unbrauchbares geleistet werden soll, Zweck 
und Grinze der Möglidikeit sehr bestimmt im Auge zu behalten. - Mit 
.dem Zwecke verhält es Bir.h folgendermassen: Unentbehrlich ftr den Gesetz
geber ist eine Kenntnise der gerichtlichen Urt.heile insoweit, als dieselben 
Lücken im Rechte durch neue Sitze ausfällen. Von zwar minderer, aber 
doch immer noch in Anschlag zu bringender Bedeutung ist ftlr ihn die 

Kenntniss der Auslegung zweüelhafter Gesetze und selbst der etwaigen 
Ueberscbreitungen der befugten richterlichen Gewalt. Ganz nutzlos ftlr ihn 

ist die einfäe.he Anwendung unzweüelhafter Rechtssitze auf einzelne Thai.. 

sachen. Dabei ist natttrlica wieder ein gi,osser Unterschied in der Wichtig• 

keit dar Entscheidungen, je nachdem das Gericht ftr den ganzen Umfang 
des Staates, -0der nur fttr emen Bezirk das Recht bestimmt. - Was na.11 
•aber die .Ansführbarkeit betrifft, so mag zwar etwa in einem Bt.aate, in 

welchem nur wenige gr.osse Gerichte bestehen, die wenigstens thatdchlich 
sogleich in letzter Instanz sprechen, eine Ameichnung und Sammlung aller 

gerichtlichen Urtheile vorgenommen werden und zu rechtlichen Zwecken 
.dienen 1

); allein unausführbar und, wegen völliger Unbrauchbarkeit, wider• 
sinnig wäre ein solches Unternehmen bei jenen Organisationen der Gerichte, 
wo von sehr zahlreichen örtlichen und Bezirks-Gerichten durcli verschiedene 

Instanzen zu wenigeren höheren, endlich zu einem höchsten Gerichte auf

gestiegen wird. Schon die Bearbeitung aller einzelnen Entscheidungen zu 

solchem Zwecke wttrde die Zeit der vielbeschäftigten und schwach besetzten 

Untergerichte auf unertrügliche Weise ,·erscblingon. Sodann wtt.rde der 
Druck eines solchen unübersehbaren Stoffes nicht zu erschwingende Swnmen 

kosten; ja selbst die blosse Aufbewahrung in Urschrift grosse Verlegenheiten 

1) Wie dieu &. B. in England der Fall llt, wo aUerdinga bei Jedem Geriehtshofe die 
Aufzeichnungen der Urtholle, die „ record.8 11 bia LD die ilt&!lteo Zeiten hinaufgiihen lllld 
aii.mmtllch verwahrt werden. Im Uebrlgen ist selbst hier eine solche allgemeine Amei.cbnu.
und Bewahrun,; nicht. weniger &18 leicht zu beachatfen1 noch der Gebrauch einfa.ch. In erster 
Beziehung mag die eine lkmerkung genügen, daH nur tn den ersten 40 Jahren des 19. Jbdta. 
vom Parllamente für Uotonuchnvg und Ordnung der Recorda gegen 900,000 I' St. Tenrilligt 
wurden, abgesehen von den Kosten einer gan• neuen Einrichtung, s.u welcher mau alch nun 
erat enuchlosa. Von der Beniltzbarkcit aber mag die Thataache Zeugu.i.aa geben, daee alleln 
dle Recordl der Commou .Pleaa ltzt eine Perg&mentrolle von 9 Zoll Breite und mehr aJ.s 
1200 engliacben Meilon Länge auamacben, und daas das, offenbar Behr nötbige, .Register liber 
aiimmtliche .Recorda vor Ablauf einea Jahrhundert& Dichi beendigt sein wird. S. Politk.&l 
DicUoo&ry. Lond. , 1M7, Bd. l4 8. til.6 fg. 
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bringen. Endlich wlLre an eine ernsthafte Durcharbeitung aller dieser un
llhligen Ricbtersprttche zu gesetzgeberischen Zwecken gar nicht zu denken. 
Notbwendig muss ·daher eine Beschränkung auf w wirkliche Bedürfniss 
und auf das möglicherweise Benl1tzbare eintreten. Da nun eine Privatarbeit 
weder hinsichtlich der richtigen Auswahl, noch in Beziehwi.g auf Bestehen 
und regelmässige Fortsetzung die nöthige Sicherheit darbietet 1), so bleibt 
wohl kaum ein anderes Mittel, als die höheren Gerichte selbst zu veranlassen, 
diejenigen Urtheile regelmässig aDBZuwihlen, welche ihrem Bewusstsein nach 

nicht bloss Thatsachen unter unzweifelhaftes Recht stellten, &0ndern wirklich 
einen neuen Rechtssa~ befugter Weise begründeten, und diese Sammlung von 
Zeit zu Zeit zur Aufbewahrung und, in zweclonässsiger Weise, zur Bekannt
machung an die Regierung einzugenden. Bei der erstmaligen Auswahl mag 

es dann ihnen selbst ttberlassen bleiben, nach Bedürfniss auch auf die früheren 
Entscbeido.ngen zurückzugehen 1). Dass neben diesen .a~tlichen Sammlungen 
etwa sicli bildende Privatarbeiten unbeno~Wl bleiben, be<larf nicht erst der 

Bemerkung. 
Die übelste .Aufgabe von ~len endlich ist cij.e Sammltµig ,der im Staate 

bestehenden, sowohl allgemeineu als besonderc1;1, G ew ohnhei ts rechte; 
und doch .kana auch sie nicht entbehrt werden. Ist auch allerdings die 
Bedeutung des Volksrechtes fO.r die .Gesammt- Rechtsordnung in den ein

~elnen Staaten eine sehr vei-schiedene, so fehlt es doch nirgends ganz an 

1) Ee aollen hier keineswegs die anderweldgen Verdleute 10 mancher Privataammlunc 
von gerichtlichen ErkenntnlAen In der franzöalachen I deutschen nnd noch mancher anderen 
ju.rlatlseheo Literatur verkannt werden. Allein dau sie fllr die Zwecke des Oeset.zgeben eln
gertchtet seien, wird Niemand behaupten. EbeWIO kann man nicht etwa die 11ahlreicben eog
llacben und amerikanischen S&m.mhmgeo von gerichtlichen Urtbellen als Widerlegung anführen. 
Abgesehen davon, da88 über deren Mangelhaftlgkelt allerdlnga vielfach gekl~ wird; ao tst 
hier der 1''-11 ela gau anderer. Da die Gerichte Jener Staaten an die precedenta gebundea 
lind, Ja llberhagpt daa bürgerliche Recht fast ganz nur In den Richteraprilehen beruht, so ist 
you einer willkiirlichen Auswahl nn Selten der Herausgeber gar keine Rede. Und weil eine 
regetmäsllge Klttheilang der Urtbeile aneotbehrliches B~dürfnias l"dr Jedeu Beclltagelebrten iat, 
IO aJnd auch z.ofalllge Lücken nicht lm Mindesten 1u fiircbten. 

i) MI t besonderer AWlfllbrllcbkelt hat Be n t h am dto V erpfllchtung der G erfc hte zur Eln
teadu.ng aller .l!'älle der swelfelh&ßen Aulegung eines Gesetzes besprochen, und mit ilbergro88er 
Genauigkeit den einzuhaltenden Geschiill11gang Torgc~eichnet. Er gebt soweit, daraua eine 
eigene Abtbeilung der amtlichen Tbätigkeit der Gerichte zu machen, die von ihm ao genannte 
,,Jadges'-Contested-loterpretatlon-Reportiog-FuncUoa." 8. Worka Bd. IX, 8. ~02 Cg. Eli ilt hier 
nicht der Ort I den Vorecbl11g z.11 ~esprechen, die1e AuslcKQngen der Richter in bestimmtem 
Geachiiflsgange und, unter VoraU&et~uogeo, mtt Notbwentligkeit In Ge-11etzo r:u verwandelo, 
(a. hierüber unten;) allein aoerkaDbl mun werden, dua es fdr die Verbesserung der Ge.seta
gebung und namentlich fUr die Vorbereitung grossßr Geeeb:gebungsarbeiten von ent!!chiedenem 
Wertbe Ist , die Fälle zo kennen, lo welchen eine Geseuesstello sieb erfah rung~mii.1118 
ab wirklich Kweifelhaft berau,geatellt und zunichst nur durch GerlchtacntsebeidWlg eloea 
beallmmteo Inhalt bekommen hat. Damit let denn freilich auch gesagt, das.s nicht l<'hon 
(nach Benlham's An■lcht) diejenigen Fälle elnznberichten tllnd, In ,wel~hcn eine der Parteien. 
ein G eseb allf eine Tom Richter nicht 111 billigende Weise am legen will; aond ern DW' 

aolcbe, wo ein höhel'88 Gericht selb1t die ZweifelhaOigkeit anerkennt. MüMteo doch aooat 
auch die un1fnnlgsten und unvenchimleaten ZUDgendrescbereien und Scheingründe ernsthaft 
behandelt worden 1 
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Bestimmungen aus dieser Rechtsquelle; und wenn gleich die Hlufigkeit neuer 
Bildungen dieser Art im umgekehrten Verhältnisse steht zu der-ThA.tigkeit 
der Gesetzgebung, so ist doch ein völliger Abschloss derselben nie zu er• 
warten. Eine Sammlung und Zusammenstellung der Gewohnheitsrechte ist 
somit überall nöthig für den Gesetzgeber. Die Schwierigkeit der Znstande
bringung liegt aber in dem Wesen des Volksrechtes selbst, welches nicht an 
bestimmten Stellen formulirt niedergelegt ist, und über dessen räumlichen 
Wirkungskreis leicht Zweifel sein können. Weniger als irgendwo ist hier 
sicherer Verlass auf Privatarbeiten; und auch ein Staatsunternehmen ver• 
spricht ein zuverla.ssiges und vollständiges Ergebniss nur bei genauer Vor
bereitung und fortgesetzter Thätigkeit. Als das beste , wo nicht als das 
einzige , Mittel, zu Erreichung des Zieles erscheint nämlich eine Zerlegung 
der Arbeit in zwei Stufenfolgen. Zunächst muss an alle Gerichte, namentlich 
auch an die dem Leben am nächsten stehenden Untergerichte, die Auf• 
forderung ergehen , die in ihrem Sprengel bestehenden Gewohnheitsrechte 
zu verzeichnen und ein.zt1Sendco. Auf dieser Grundlage sind sodann, zweitens, 
theils allgemeine Fragen wiederum ftlr alle Gerichte, theils besondere Nach
forschungen bei einzelnen Behörden, deren Angaben vorzugsweise eine Be
richtigung oder Ausdehnung zu bedt1rfen scheinen, zu entwerfen, und so 
all.mllig Dasein und Umfang aller im Staate gütigen Gewohnheiten zu er
heben. Um aber auch die Fortftlhnmg der Sammlung sicher zu stellen. 
muss ein für allemal ftlr die Gerichte die Pflicht gesetzt sein, neue ihnen 
bekannt werdende Gewohnheitsrechte möglichst genau festzustellen und das 
Ergebniss an die Regierung zu berichten. - Ob die auf solche Weise 
entstehende Sammlung und ihre Fortführung einer allgemeinen Rechts
sa,mmhmg als eine besondere Abtheilnog einverleibt, oder ob sie besonders 
gehalten werden will, ist an sich gleicbgiltig; doch scheint jenes dM be
quemere zu sein. 

Nur wenig ist zu bemerken über die besondere Zusammenstellung 
der auf eine bestimmte in Aussicht stehende Arbeit des Gesetzgebers sich 
beziehenden Rechtsnormen. Sie wird na.tlirlich nur unternommen, wenn 
schon eine scharf u.mgränzte Absicht zu einer gesetzgeberischen Thätigkeit 
vorliegt, und kann dann vom Staate irgend einem leidlich verständigen Rechts
gelehrten aufgetragen werden. Die Zustandebringung ist ja bis zu bloss 
mechanischer Tbätigkeit erleichtert durch eine vollständige allgemeine 
Sammlung, und es sind Pünktlichkeit und Flciss die einzigen Erfordernisse 
zu einer befriedigenden Leistung. Von selbst versteht sich übrigens, dass 
nicht bloss die Gesetze und Gewohnheitsrechte, sondern auch die mass
gebenden richterlichen Entscheidungen beizubringen sind. Die Form und 
Anlage mag sich je nach den Bedürfnissen des einzelnen Falles richten; am 
bequemsten wird in der Regel sein, wenn neben einer der Zeitordnung 
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folgenden, aber jede einzelne Art von Rechtsnorm getrennt haltenden Zu
sammenstellung, noch ein zweite systematisch ordnende gegeben wird 1). 

§ 18. 

2. Vollständige w_issenschaftliche Bearbei(nng des bestehenden 
Rechte-s. 

Als zweite Hälfte der Rechtskenntnisse des Gesetzgebers ist eine geistige 
Durchdringung und Beherrschung der Recbtsor~ung, als Mittel hierzu aber 
dM Vorhandensein einer wissenschaftlichen Bearbeitung dieses Systemes ver„ 
langt worden. 

Ueber die ZweckmAssigkeit und Nothwendigkeit des Mittels kann ein 
Zweifel nicht obwalten. Eine solche Bearbeitung ist es ja, welche die zer-
strenten Gesetze und Gewohnheiten sammelt, das Anfgehobene beseitigt, 
Autonomie und Gerichtsgebrauch beizieht, subsidiarisches Recht, wo ein 
solches besteht, gehörigen Ortes eintreten lässt, und nun einer Seit.s die · 
leitenden Grundsätze feststellt, anderer Seits die Folgerungen entwickelt, 
ttberall kunstgerecht auslegend, L1lcken und Widerspr1lche aufdeckend, 
Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten und Richter mittheilend. Erst in 
solchem Systeme sieht man den ganzen Rechtszustand in allen seinen Ver-
zweigungen, mit seinen Verdiensten und Fehlern; nun erst kann man be. 
nrtheilen, wo schon das bestehende Recht (auch ohne Annahme weiterer 
Bedürfnisse des tbatsächlichen Lebens) Nachh1llfe, .Ausfüllung und ~t
scheidung verlangt; und nur bei solcher U e hersieht sind auch die mittelbaren 
und entfernteren Folgen einer beabsichtigten Rechtsänderung mit einiger 
Sicherheit und Vollständigkeit zu ttberblicken. Am ersprieslichsten ist na-
tß.rlich eine Darstellung des gesammten im Staate geltenden Rechtes, weil 
dasselbe vielfach in einander greift auch in seinen anscheinend verschieden
artigen Theilen; allein in Ermanglung eines solchen umfassenden Werkes, 
welches fast die Kräfte Eines Mannes übersteigt, leisten auch schon grosse 
Abtheilungen gute Dienste, so z.B. eigene Systeme des Privat-Rechtes, des 
Straf-Rechtes, des gerichtlichen Verfahrens. 

In der Regel fehlt es nun allerdings in einem gebildeten Staate auch 
ohne Zuthun der Regierung nicht an Schriften solcher Art. Haben sie doch 
noch gar manche andere Verwendung. Allein wenn es zufällig daran ge
brechen sollte, so ist es allerdings Aufgabe des Staates die Entwerfung 
eines tüchtigen Werkes als Vorbereitung seiner Gesetzgeb11ngsarbeiten zu 
bewerkstelligen. Er kann, namentlich bei freieren Einrichtungen, unmöglich 

1) Vgl. 8ymonda, Tbe mechanlks of law makingt 8. 153 fg. Wenn dJeser 8chrU'bteller 
anch dle limmtlicheo P et l tl o n e n, welche etwa In Betreff des fraglichen Gegenstandes früher 
eingekommen sein möchten, aufgeführt wissen will: 110 rä11mt er dieser Art von Meioung11-
äu86eruogen eine grössern Bedeutung etn, als sie verdienen. 
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darauf rechnen, da.ss Alle, welche berufen sind, an der Gesetzgebung Antheil 
zn nehmen, auch ohne eine solche Hfllfe das ganze Rechtssystem bis zu 
vollständiger Beherrschung durchdringen werden . 

. D~ zur :Erla~gung des Gewünschten dienliche Mittel liegt zur Hand 
:ba eine Arbeit dieser Art eine sehr schwierige ist, ·. und ausser grosser 

Beharrlichkeit auch seltene Kenntnisse und Gaben verlangt: so kann sie 

bicht ohne ·weiteres als ein amtliches Geschält aufgetragen werden. Selbst 

sAmmtlicbe Fähigkeiten bei . dem Beauftragten angenommen, (was eine sehr 
glticklicbe Hand in der Wahl beweisen W1lrde ,) ist irgend eine Sicherheit 
ft1r den guten und ausdauernden Willen bei einem äusserlich damn Beauf

tragten gar nicht vorhanden. Schwierige Geisteewerke werden selten gut 
auf Befehl geliefert. Es bleibt dem Staate also nur tlbrig, den freien 

Willen der sich ft1r befähigt Erachtenden anf eine wirksame Weise anzu

regen. Die Ausfohrnng wird freilich verschieden sein m1lssen je nar.h der 

Besonderheit der Verhältnisse. An sich stehen zwei Wege offen entweder 

die Ausschreibung einer förmlichen Mitwerbung in bestimmter Frist und 

mit Aussetzung eines entsprechenden bedeutenden Preises; oder die nicht 

OtTentliche Aufmunterung eines Einzelnen, von welchem man eine beste 

Leistung erwarten kann. Allein die W ah1 steht nicht ganz frei. Das 
erstere Mittel erscheint als dM richtigere in einem grösseren Staate, in 
welchem die Regierung nicht alle Befähigten kennen kann,. oder wenn der 

Zufall mehrere gleich tüchtige Zeitgenossen darbietet; das zweite dagegen 

da, wo Ein anerkannt tüchtigster Mann vorbanden ist, der aber ohne eoche 

Aufmunterung sich vielleicht nicht von selbst zu solcher Arbeit entechliessen 

wt1rd'e. In dem einen und in dem andern Falle aber wird es wieder theils 

von dem Umfange des in Frage stehenden Rechtes, theils von eben vor
ha.ndenen Persönlichkeiten, theils endlich von den bereits vorhandenen Werken 

abhängen, ob zur Darstellnng der Gesammtheit oder nur eines grösseren 

Abschnitts des ganzen Rechtszustandes aufgemuntert werden kann und soll. 

Dass übrigens eine solche Arbeit, und wäre sie die vortrefflichste, keine 

andere Eigenscllaft haben kann, als blos die einer wissenschaftlichen Ansicht 
eines Privatmannes, versteht sich vön selbst. Weder verlangt der Zweck 

etwas anderes , noch wäre die · Zuerkennung eines amtlichen Ansehens von 

irgend einem Vortbeile. Würden doch dadurch die bestehenden Mängel 

nicht gebessert, die künftige Gesetzgebung nicht erleichtert; wohl aber 

könnten vom Verfasser allein ausgehende Fehler anerkannt werden, und 

-würden jeden Falles spätere noch bessere Bearbeitungen ßehr erschwert. 
Wie immer die Staatsgewalt einverstanden sein mag mit dem Inhalte einer 

wissenschaftlichen Darstellw1g, und welche Belohnungen sie dem Urheber 

zuerkennen mag, immer kann sie dieselbe nnr als Belehmngsmittel selbst 

benützen und höchstens auch nur als solches Andern empfehlen. 
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Nicht ent eiiies Be,veise& bedarf es ftbrigem, dass es mit der ein ... 
'1&1.igen Ge1rinnung einer tüchtigen Bearbeitung keineswega fllr alle Zeiten 
gethan ist. Vielmehr würden immer dann, wenn wesentliche Y eränderungen 

im Rechte des Landes vor sieb gegangen sind, neue Werke aothll'endig 
werden, um wieder dem Gesetzgeber das volle und richtige Bewusstsein 
seines Standpunctes zu geben 1 ). 

§ 19. 

3. Erkundung der Thatsachen. 

Der Gesetzgeber soll ein vollkommener Rechtsgelehrter sein, und es 
sollen ihm da.zu, wie bisher besprochen, die nöthigen Mittel geliefert werden; 
allein der vollkommene Recht~gelehrte ist noch kein Gesetzgeber. Eine 
1.weite Hauptfordenmg ist, dass er die Thatsachen kenne, fttr welche er 
Gesetze geben will. Auch die vollkommenste Kenntniss der bestehenden 

Gesetze und des aus· ihnen und anderen Quellen entspringenden Rech~ 
systemes giebt nur einen Theil der Anhaltspuncte zu. Beantwortung der 

Frage, ob mid wo eine Thätigkeit. des Gesetzgebers nöthig sei? Ea geht 
nämlich daraus nur hervor die Einsicht in die Absicht der rechtschaffenden 
Kräfte, wid ein Verständniss der Fehler, welche eine aachkund.ige Prßfung 
schon iu den Erzeugnissen dieser Kräfte selbst auffindet. Allein 11ber den 

Stand der wirklichen Lebensverhältnisse und über die daraua hervorgehenden 
Rechts--Bedttrfnisse im Ganzen oder Einzelnen, erhellt nato.rlich aus den 

Materialien und aus der Ausfllhnmg des geltenden Rechtssystemes gar nichts. 
Nur eine ganz verkehrte Auffassung von dem Wesen des Rechtea 

könnte eine Befriedigung der concreten Rechtsbedürfnisse eines Volkes durch 
eine lediglich aus theoretischen und allgemeinen Ansichten hervorgegangene 
Gesetzgebung erwarten, wäre diese auch noch so folgerichtig in sich und 

technisch tadellos abgefasst. Und nur ein unverständiger Hochmuth der 
Regierenden WÜI"de annehmen, dass die Kenntniss jener Bedftrfnisse ohne 
weiteres und immer den höchsten Behörden des Staates beiwohne. Vielmehr 
ist einleuchtend, dass es für den Gesetzgeber von dem höchsten W erthe ist, 

die Erfahrungen und Ansichten wohl~cincnder o.nd unterrichteter Männer 
auch ausser seinem unmittelbaren Kreise zu vernehmen. Und zwar genügt 
es nicht, wenn dieses etwa blos zufällig und gelegentlich geschieht, falls der 

1) Im Wesentlichen elnTentanden mlt TOr.stchender An11lcht über die Notbwendigkeit wissen-, 
1chaftHcber Recbtseyateme als Vorbereitung zur Gesetzgebung a!nd: Rey10ber 1 Ueber die 
Bediirfol1ae unserer Zeit In der Gesclzgebong. Stuttg. und Ttlb., 1828, und Wichter, in der 
Tilb. Krlt. Zeitschr., Bd. VI, B. 312 fg_- Dagegen ist hiermit die Ansicht nicht .zu Yenrech1elo1 

welche unter der Verwerfnng wenigstens umfassender Ge!wtzgebong die Reohtaübung Im Volke 
,cbllesallch anr so lebe Arbeiten gründoo will; eine An.sich t, H welcher sich im W eseotltchea. 
dJe ganze geecbiebt lieh c Schule ho konnl, und welche noch beBooders vertretea ist von : S c b r a
d c r, Ist die Ahfa~snng eines Clvtl-G,-811cbcs •.• wüm1chcnswerth? TUb., 1821; Vo II gra ff, 
Die Grii.n~eo der moderneD G~etzgebnng. Marbg.t 1830. 
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Eine oder der Andere freiwillig solche Gegenstände durch die PreSBe oder 

sonstwie zur Sprache bringt; sondern es m11SS regelma.ssfg, absichtlich und 
planmässig veranlasst werdtn; die Mittheilungen mtlssen mit Bewusstsein 

des Zweckes und der, mindestens sittlichen, Verantwortlichkeit, somit tlber-

legt und geordnet geschehen. Selbst die Anträge nnd Ae11SSerungen in 
Ständeversammlungen , von so grossem W erthe sie immerhin auch sind, ge
nügen doch nicht allein zu diesem Zwecke. Theils ist es doch nur zufallig, 

ob und wie weit sie erfolgen; theils ist gerade hier nicht immer auf Unbe

fangenheit und .A.bsichtlosigkeit zu zählen; theils endlich steht es der Re
gienmg nicht gut an, sieh immer erst von den Volksvertretern antreiben 
zu lassen. 

Als ein na.chahmenswftrdigee Beispiel leuchtet hier England voraus. 

Obgleich sicher nirgends die öffentlichen Angelegenheiten, und· somit auch 
die gesetzgeberischen Bed11rfnisse, so allgemein und offen in der Presse be

Bprochen werden; nnd obgleich das Parliament sicher in seinem Schoosse so 

viele Erfahrnng, Kenntniss des Lebens und seiner Zusf.:ände so wie geistige 
Begabung aufzuweisen hat, als irgend eine Versarorolnng in der Welt: so 

wird doch dort nie verschmäht, über eine irgend wichtige Frage, und so 
namentlich über etwaige Erlassung oder Abänderung von Rechtsgesetzen, 

eine möglichst umfassende Kenntniss der Thatsachen und der vorhandenen 

Gedanken über dieselben auch ausserhalb der Regierung und des Parli&
mentes zu sammeln. Die Hunderte von Folianten, welche tbeils mGndliche 
Zeugenaussagen, thcils schriftlich erhaltene Nachweisnngen als Beilagen der 

Ausschussberichte liefern, und in welchen ein unermesslicher Stoff, oft von 

unbezahlbarer Trefflichkeit enthalten ist, geben den besten Beweis, dass nicht 

der geistig Starke den Rath, der Kenntnissreicbe die Belehrung vermeidet 

und hasst. Diesem Beispiele nachzuahmen kann jedem Staate nur Vortheil 
und Ehre bringen. 

Es sind nun aber zur absichtlichen und planmä.ssigen Beibringung der 

für den Gesetzgeber erspriesslicben Tbatsachen zwei Mittel an sich möglich: 

die Einziehung schriftlicher Berichte, und die mündliche Vernehmung Sach

versutndiger. Die Verschiedenheit ihrer Eigenschaften erfordert abgesonderte 
Betrachtung und Abwügung. 

Nur mit Unrecht würde verkannt werden;- dass der Einholung schrift

licher B er ich te zum Behufe einer Vorbereitung fo.r Gesetzgebung eigen

thümliche und bedeutende Vortheile zur Seite stehen. Es ist nämlich vor 

Allem die Muglichkeit sowohl einer umfassenden und gründlichen Darstellung 

der Thatsacben, als einer klaren und begründeten Erörterung ihrer Ursachen 

gegeben. Sodann kann die Ansicht ganzer Collcgien überhaupt nur auf 

diese Weise eingeholt werden , diese aber_ von grosser Wichtigkeit sein. 

Endlich ist dem Befragten die Abgcbung einer Aeusserung möglich ohne 
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Ortsverlnderung und Versäumniss der regelmässigen Geschäfte. - Dennoch 
kann dieser Art von Erkundung nur ein untergeordneter Werth beigelegt 

werden, und eine nur theilweise Benfttzung derselben stattfinden. Zunächst 
nämlich sind jenen Vortheilen auch eigenthtlmliche ttble Eigenschaften beige„ 

geben: lange Verzögerung des Einganges, wenn nicht durch Ansatz kurzer 
Fristen die Güte der Arbeiten leiden soll; häufige Oberflächlichkeit der 

Anworten; jeden Falles Mangel an Unmittelbarkeit und Unmöglichkeit augen
blicklicher Berichtigungen und Erläuterungen. Der Hauptmangel aber ist, 

dass schriftliche Berichte in a~gedehnterem Masse und mit Sicherheit auf 
Erfolg Rnr von den eigenen B e amte n des Staates erwartet werden können. 

Die bestimmtesten Erfahrungen, selbst staatlich ansgebildeter und mit den 

öffentlichen Dingen sich viel beschäftigender Länder, zeigen, dass von Solchen, 

welche zu Ertheilung einer Antwort nicht amtlich verbunden sind, die Mühe 

und der Zeitaufwand einer schriftlichen Aua~ng sehr häufig geschenet 

wird 1), und ein Zwang kann schon desshalb nicht eintreten , weil er besten 

Falles den Nichtwilligen nur oberfliicbliche und unbrauchbare Antworten 
abringen WOrde. 

Nun aber ist einleuchtend , dass auf solche Weise theils nnr ein Theil 

der im Volke vorhandenen Einsicht gewonnen wird, theils die erlangten Mit.. 
theilungen wesentlich nur die eine Seite der Frage, nlmlich die Erfahrungen 

der Befehlenden und Ansftlhrenden, beleuchten, nicht aber auch die, mindestens 

eben 'SO wichtigen, Bedürfnisse und Anschauungen der Gehorchenden und 

unter den bestehenden Mängeln zunächst Leidenden. 
Ganz anders verhält es sich mit den m t1 n dlich e n Au sagen S aeh

v er s t 1l n d i g er, welche zu diesem Behufe einberufen und von einer passenden 
Behörde befragt werden. Da es hier ( eine zweckmässige Einrichtung vor
ausgesetzt, wovon unten mehr,) möglich ist, jede Art von Personen zu ver„ 
nehmen, so wird auch der Gegenstand von allen Seiten beleuchtet. Es tritt 
das wahre und das ganze Leben unmittelbar vor die Augen. Man hört den 

Mann, welcher in einer hoben amtlichen Stellung oder mit geistiger ße„ 

berrschung die Frage nur in den allgemeinen Verhältnissen des Staates und 

der Gesellschaft auffasst und die entfernteren Verknüpfungen und Rücksichten 
kennt; den mit den Tbeoriecn des In- und Auslandes vertrauten und die

selben an die vaterländischen Zuständen haltenden Gelehrten; den mit 
tagliclier Handhabung des Rechtes beauftragten tüchtigen Beamten; den 

1) Von der Wlilhrbelt dieser Bebauptaog kann man steh sehr ofl In eng1l11cheu, tn.nzösiscbea 
oder bollflscben Arbeiten ü beneugen, welche AU! 1olche bloss achriftliche Borlehte ge baue& 
1lnd. 1-'ut Immer wird ilbt,r Mangelhaftigkeit oder gii01.llche Unterlusung gewilßlchter Berichte 
goklagt. So ist z. B. In der Tortrcfflichen belgischen Enqu<lte aur Ja eouditlon de la claeae 
ouvri~re ( Bnu., 18'8 , S vol.) geklagt: ,,Die Zahl der er halteneo Antworten entspricht lange 
nicht der Zahl der um An..11kuntl gebetenen Gewerboherreo. Hanche derselben haben ga.na 
nnterluscn die verlangten Mitthcihmgen z11 machen, andere nur auf ungenügende Weite ge
antwortet, dritto Dicht die wünscheuwerthe Genauigkeit angewende&..~ 8. Bd. 1, 8. lli, 
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vollziehenden Untergeordneten; den AnV{alt; den Geistlichen und den Ge• 
fllngnissaufseher; den schlichten aber verständigen Bttrger, welchem Gescliäft 

und Eigenthnm Erfahrungen ober den gegenwärtigen Stand der Dinge und 
über dessen Mängel liefern; selbst den ganz Ungebildeten, lllll anch dessen 

Anschauungsweise zu wissen. Unklare Anworten werden durch weitere 
Fragen aufgehellt; Verheimlichungen der Wahrheit durch tieferes Eingehen 
entdeckt; gegen aufsteigende Zweüel alsbald die guten oder schlechten 
Gründe gehört. Durch Benützung auch der nichtamtlichen Weisheit kommen 
ganz neoe Thatsachen und Auffassungen zu Tage. Und zwar werden diese 
grossen Vortheile mit kaum merklichen Nachtheilen erworben. Denn sicher 
fällen gegen sie die gelegentlichen Mängel einer Antwort, die Untangliehkeit 
eines einzelnen Zeugen, oder die Kosten der Einberufung der Abzuhörenden 
und des Niederschreibens, etwa des Druckes, der Verhandlungen nicht ach wer 
ins Gewicht 1

). 

Unter diesen Umständen kann ~ber das einzuschlagende Verfahren nicht 
viel Zweifel sein. 

• 
Die von der Einholung schriftlicher, der Natur der Sache nach meistea 

Theiles amtlicher, Berichte unzertrennbaren Uebelstll.nde sind von der Art, 
dass sie zwar keinesweges eine Unterlassung des ganzen Mittels rechtfertigen1 
allein doch seine Anwendung bloss als Erginzung und Ausnahme rilthlich 
machen. Nur also , wo eine unmittelbare Vernehmung nicht möglich ist, 
und wo nach der Persönlichkeit des Befragten eine genaue und gewissenhafte 
Arbeitet erwartet werden kann, mag schriftliche Auskunft verlangt werden. 
Jenes wird namentlich da der Fall sein, wo der Bericht von Collegien ver
langt wird, der Befragte seinen Wohnsitz nicht ohne fOhlbare Nachtbeile 
Terlassen kann, oder, durch Vermittlung der Gesandtschaften und eigens 
Abgeordneter, aus dem Auslande Nachrichten eingezogen werden wollen. 
Dieses aber ist dadurch zu erreichen, dass nicht ganze Kategorieen von 
Beamten aufgefordert werden, sondern nur die durch Einsicht, Erfahrung 
und guten Willen ausgezeichneteren '). 

1) Es wäre ein groaser lrrtham_ wenn man die, allerdlnga ganz unertriiglicben, Uebeletlnde 
dea Verfahrens io den englischen Private Bills• DILDlontllch deren wiermessliche Kosten, h I er 
geltend machen wollte. Allerdings rühren diese her von der Nothwendlgkclt, den Parliaments
Aussl·-hü11sen Alles, waa diese wissen wollen oder was etwaige Gegner läuguen, mit Zeugen 
etweiseo, zu dem Ende aber rur alle Fällo die Zeugen otl zu Hunderten und lange Zeit In 
London bereit halten zu mü11sen. Allein dieser nnvcrstindlge Unfug hat mit der Abhör einzelner, 
auf be'4timmte Tage vorgcfordeter Zeugen vor solchen Ausschüssen, welche den thatäehlichen 
llDd geistigen Stoff für dio Gc1totzg-obung sammeln, gar nichta gemein. 

1) Es soll nkht goliiugnet werden, da.u auch vortreffliche Arhelten unter aolchen achrlftliohen 
Beriehtcn g-efunden werden. Allein Niemand, welcher Je die müodHehen Zeugen-AURagen la 
den cnglis('hen Aus11chD88-Berichten &elbat mit den berilhmteateu Sammlungon von ßtlricbten 
verglichen hat, wird anstehen den er11teren ganz unbedingt den Vorrang elnzul·äamen. Es ist 
wahr, Ihre Dnrchlenmg erfordert viele Zelt; allein diese wird reichlichst ersetzt durch die Un
mittelbarkeit der Beobachtungen, und durl·b die mittelst wdterer },'ragen erlirngten Aufkliirungcn. 
Ea u.:t voo grösatem Wertbe, awi den Tbataachcn 1elbst .11eino SchliiMe z.ieben zu köonen, amt&tt 
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Als Regel aber mU8B die persönliche Vemehmung von Sacbverstlndigern 
empfohlen werden , so oft es sieh davon handelt, ft1r die Staatsgewalt die
jenigen Thatsacben and Meinungsverschiedenheiten zn sammeln, welche tiie 
nöthig hat, um ttber eine Bewegung ihrer gesetzgeberischen Thltigkeit mit 
sich in das Reine zu kommen. Dabei stellen eich denn folgende Ausftlbro.ngs
MBBSregeln als nothwendig dar: 

Die Einvernehmung mnss sir.h auf alle Gattungen von Personen er
Btrecken, welche in bestimmt ausgesprochenen Verhältnissen zu dem in Frage 
gestellten Gegenstande stehen , also jeden Falles theils Solche begreücn, 
welche den itzigen Zustand des Rechts kennen; tbeils Solche , von welchen 
klares Bewusstsein von den tbatsächlichen Bedürfnissen erwartet werden 
kann. Sind verschiedene Standpunkte denkbar oder bekannt, eo sind für 
alle die tftchtigsten Stimmfo.hrer aufzusuchen. 

Die Vorgeladenen sind rechtzeitig mit dem Gegenstande ihrer bevor• 
stehenden Vernehmung bekannt zu machen, damit ·sie ihre Gedanken •nd 
Erinnerungen ordnen und sammeln können. 

Es m118s als staatsbürgerliche Pflicht erklärt eein , solcher Vorladung 
zu folgen, und wahrheitgetreue Aussagen zu machen. Handgelöbniss 1 wo 
nicht Beeidigung, mag die Wahrheitsliebe steigern, jeden Falles ist Strafe 
auf Ungehorsam zu setzen 1); dagegen natürlich auch besonderer gesetzlicher 
-Schutz zu gewähren gegen Verletzungen Dritter. 

· Die Aussagen sind wörtlich niedenuschteiben ( dutcb Schnelledireiber); 
nnversttlmmelte Bekanntmachung durch den Druck nach beendigter Ver
handlung erscheint, wenigstens bei wichtigeren Gegenständen, als sehr 
wttnschenswerth zur He"orlockung weiterer Anfklänmgen von Seiten bisher 
nicht Gehörter. 

Oeffentlichkeit der Sitzungen kann ftlr die möglichste Herstellung der 
Wahrheit, somit ft1r den Zweck der ganzen Massregel nur höchst förderlich 
sein 1). 

Jene von einem Dritten gealchtet., geordnet und nach seinen Anaichten 11Dd Absichten zugerichtet 
zu erhalten. Dleu aber Ist der Fall bei Jedem sehrlftllche11 Berichte. Vgl. bierftber meine 
BemerkaOKen In der Krit. Zettacbr. f. Reehtsw. des Auslandm, Bd. XXII, 8, SlO fg. 

1) In England gebt die Verpßlchtung vor einem Parlian1ents-AaHchoaae ala Zeuge au er• 
■chelnen und anszmagen, so weit, dass Ungehoraame durch Diener dea betrctrenden Hames 
nrhatcet w81"den, auf die Beitangung nicht A11fsutlndender mittelst eines Regienanp-Auftufea 
ein Prei1 gesetzt wird. Unwahre AUBSagen vor dem Oberhause werden als Meineid beatraft, 
wetl hier die Zeugf)n beeidigt werden; gegen etnen AwisehWJ!I des Unterh&oJes begangen zieht 
ft.ll('he AtlllS&ge Klage wegen ,,Prlvllegienbrucbea" nacli alch, weil das Unterhaua olcbl bee.idigen 
kann. Vgl. May, l'reatise upon the law of Parliament. Lond., 18'4, s. 2S3 fg., 238 fg. - Eioe 
enuchledene Strenge gegen ungehorsames Au8bleiben oder absichtlich falsche AM1agen Lat 
durcbau11 notbweodlg, weil sowohl du Erachelnen ~ alch, als d.ie Mlttbellunc- der abgt,fragteD 
Tbataacben ftir die Betreffenden keineswegs Immer angehen und nrtheilhaf\ iat, uod abo wohl 
auch möchte vermieden werden wollen. ,. 

t) Dteee Vorsebllge beruhen gan1 wesentlich auf der englllcben Ucbug, deren Erg11boi11e 
an mir den höchate11 Bewunderer haben. Weitere, Im Uebrigen nicht bedeutende, Eillselnbeltea 
1lnd au enehen bei May, t. a. O., 8. i38 fg. 
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Mag die vorstehende Einrichtung auch auf dem Festlande wenig ge
kannt und getlbt sein, so steht ihr eine um so umfassendere gdnstigste 
Erfahrung in England zur Seite. Nennenswertbe Nachtbeile sind damit 
nicht verbunden. Es wird also jede Regierung, welche sich zu der Ein
führung entschliesst, im höchsten Vortheile des öffentlichen Wesens, hier 
zunächst der Herstellung eines wnsichtig erwogenen und dem Leben an
gepassten Rechtszustandes, handeln, und ttberdiess den Ruhm erwerben, eich 
geistig stark genug zur Ertra.gung von Thatsachen und Auffassungen Dritter 
zu fühlen. 

§ 20. 

4. Bekanntmachung mit fremden Gesetzen und Ansichten. 

Allerdings ist der mit dem bestehenden Rechtszustande und mit den 
thatsächlichen Verhältnissen bekannte Gesetzgeber wesentlich vorbereitet, und 
in vielen Fällen völlig im Stande, an die Lösung seiner Aufgabe zu gehen. 
Allein gerade bei den wichtigsten und schwierigsten Fragen wird er 1 und 
je tflcbtiger er ist um so entschiedener, noch ein weiteres Bednrfniss der 
Vorbereitung haben. Nur ein Thor kann wähnen, im a11SSchliessenden Besitze 
guter Gedanken zu sein; und so wie eine verständige Regierung zugiebt, 
dass auch ausserhalb des amtlichen Kreises Kenntniss und richtige Anschauung 
der thatsächlichen Zustände bestehen könne, wird sie auch unschwer einsehen, 
dass möglicherweise Dritte , seien es nun Staaten seien es Einzelne, einen 
Gegenstand der Gesetzgebung richtig aufgefasst und vielleicht selbst schon. 
ausgeführt haben. Jeden Falles wird sie es fdr klug und billig halten, die 
Richtigkeit ihrer eigenen Plane durch Vergleichung mit fremden no~hmals 
zu prttfen. 

Zu dem Ende stehen denn drei Mittel ofl'en. -l\~~ -

Vor Allem die schriftliche oder, noch besser, mündliche ausdrückliche 
B e frag u n g von Männern, welchen man eigcnthOmliche Ansichten über ein 
beabsichtigtes Rechtsgesetz zuzutrauen Ursache hat. Es verhält sich hier 

vollkommen, wie mit der Erk,mdung der thatsächlichen Zustände; und sehr 
häufig werden beiderlei Vernehmungen geradezu mit einander in Verbindung 
gesetzt werden können, weil wenigstens der Gebildete, welcher mit einem 
Zustande besonders vertraut ist, in der Regel auch seine Ansicht über dessen 
beste Ordnung feststellt 1

). Handelt es sich davon, den Rath eines in dem 
Gegenstande besonders bewanderten Ausländers zu vernehmen, ('was natttrlkh 
häufiger wünschenswerth sein kann, als hinsichtlich der Thatsächen,) so muss 
dessen freiwillige Zustimmung auf passende Weise erlangt werden. Bei 

1) Auch "Von solchen Vemehmnngen geben die englhlchen Enqa~ten häufige und sam Tbene 
h;frhst an~1•rechendc Bol!!piclo. Gar nicht aelton finden .eich In dcnsclhen ebenso awiHibrlkhe 
al& dem Inhalte nach meisterhafte tbeuretiacbe Anaichteo der eratco Gelehrten und StaaCBmäoner. 
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besonders schwierigen und bedeutenden Fragen kann es sogar ganz zweck
mässig sein, durch öffentlichen Aufruf und etwa durch Aussetzung von Be
lohnungen an In- und Ausländer die Mittheilnngen auch nicht besonders 
Vorgeladener hervorzurufen. Nichts ist ja möglicher, als ~ mancher 
tflchtige Sachkenner der Regierung unbekannt ist, somit keine besondere 
Aufforderung erhalten kann. 

Eine zweite reichliche Qllelle der Belehrung durch fremde Gedanken 
ist die Gesetzgebung anderer Staaten. Wie bedenklich es auch 
sein mag, eine ausländische Gesetzgebung ohne weiteres in das Landes
recht zu 11bertragen, so hindert doch nichts, die Gedanken fremder 
Gesetzgeber zu prflfen und von denselben das etwa Nützliche und Ueber
nehmbare unter Beachtung der nöthigen Vorsicht zu borgen. Bald kann 
der allgemeine Gedanke, bald diese oder jene Einzelnheit richtig er
scheinen. Jeden Falles wird die Vergleichn~g des eigenen Planes mit 
fremden Aosftlhrungen zur Auffindung übersehener Functe und zu noch
maliger Erwigung von Grundsatz und System führen. - Eine leichte .Auf
gabe für den Staat ist es, dem mit der Gesetzgebung Betrauten durch 
Ausstattung irgend einer öifentlichen Ba.chersammln.ng mit den Gesetzes
werken und den besten Rechtsschriften des .Auslandes 1

), oder durch Ein
ziehung von gesandtschaftlicben Berichten•) die Gelegenheit und .Aufforderung 
zu solchen Forschungen zu geben. 

End.lieh noch bietet die Wissenschaft, wie sie in dem freien Schriften
thume aller gesittigten Völker entwickelt ist, dem Gesetzgeber die reichlichste 
Belehrung und die beste Veranlassung zur Schärfung e.er eigenen Gedanken. 
Und zwar die Wissenschaft in dreifacher Richt11Dg; nämlich die allgemeine 
Lehre vom Staat, Gesellschaft und Recht, die wissenschaftliche Bearbeitung 
des besonderen, eben itzt gesetzlich zu ordnenden Rechtstheiles, endlich die 
Theorie der Gesetzgebungskunst selbst. Beweise sind wohl kaum nöthig. -
Oder sollte erst gezeigt werden müssen, dass der Gesetzgeber ein allgemeines 
Verständniss der menschlichen Zustände im Staate und nrunentlich der recht
lichen Ordnung des Zusammenlebens nicht entbehren kann? Wenn auch 
die Philosophie des Staates und Rechtes allerdings ttber die concreten Be
dürfnisse und Zustände nichts lehrt, und selbst von der Theorie nur die 
leitenden Gcsichtspuncte giebt, welche erst der Ausarbeitung im Einzelnen 
und mannchfacher Mödificationen für die Anwendung bedilrfen : so zeigt sie 

1) 8ebr leicht kann iliess aogar ohne irgend einen Anfwand geschehen, weolgsteoa was die 
amtlichen Gesetzeswerke betriftl. Kaum wird nämlich eine fremde BecJeruos sich dem Vor--
1ehlage eines gegeMeitlgeo Austa111che1 derselben eolziebea. 

1) Allerdings aeat eloe solche BentU.111ng der Gesandtschaften deren Be11etz11ng mit ge
bildeten 1111d oamenWcb auch roehlak1111d1gen Minneru Tor&aai dam.lt ele begreifau, wu sie .cu 
erkulldeo, und wlisao, wen ale au tragen haben. Kit zierlichen lt:üaaiggängeru, UDbraucbbar 
rewordenen Ollo11Ungen und Boneaten l1t b1er ao wem,, all lu irgend einer auderD würdigea 
1111d eruton Baehe gedient. 
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doch, welche Aufgabe der Staat und dM Recht im Allgemeinen haben und 

macht dem Gesetzgeber klar, was er im Einzelnen scbaff't. Dieser soll 

kein Theoretiker sein, sondern der Mann des Lebens; aber seine Ein
'Wirkung muss eine klar bewusste sein. Der völligen Bedeutung seines 
Handelns ist aber nur der Gesetzgeber sich bewusst, welcher die letzten 
Zwecke des· menschlichen Daseins, damit aber auch die Zwecke der ver

schiedenen Arten von Staaten, unterscheidet, das Ineinandergreifen der Volks

zwecke und der Staatsanstalten versteht, und so wie im Ganzen der Gesetze 

nur eine Zusammensetzung aus Einzeltheilen, so in den Einzelheiten nur 

organische Best&ndtheile einer grossen Einheit erkennt. Namentlich ft1r 
den Gesetzgeber ist desBhalb auch die richtige Wissenschaft, welche ver

schiedene Staats- .und damit auch Rechts-Zwecke anerkennt und deren 

Folgen entwickelt, höchst belehrend; und wenn, wie wenigstens zu hoffen 
ist, aach die Lehre von der Gesellscllaft eine verständige und umf&ssende 

Ausbildung erhält, eo werden gerade hier neue grosse Ansichten und Auf• 

gaben entwickelt werden 1
) • . - Völlig 1lberflßssig wlre es, erst dartber zu 

reden, dass die Kenntnias der wissenschaftlichen Bearbeitung .des gerade 
vorliegenden Gegenstandes der Gesetzgebung unentbehrlich ist für einen 

·gewissenhaft.eil, und seiner eigenen Ehre ein gedenken Gesetzgeber. Hier 

kann er ja mit Einern Blicke tU>crsehen, was Nachdenken und Erfahrung 

im Ganzen und Einzelnen fordern, welche verschiedene Möglichkeiten der 

Erft1.llung bestehen, welche Folgerungen sich aus jeder derselben ergeben. 

Es wire der Gipfel der Vermessenheit, die aufgesammelte Weisheit ,·on 
Jahrhunderten wegzustossen, um mit grösstcm Aufwande von Kraft und Zeit 

doch nur Unvollkommenes selbst auszusinnen. Dank.bar ist anzunehmen, 

wos Andere vorgearbeitet haben; nicht zu blinder Nachahmung, aber als Stoff' 

mm eigenen Nachdenken. Im Besitze der Gedanken und Erfahrungen aller 

Zeiten wird der Gesetzgeber das für sein Volle und eben itzt Nothwendige 

und Nützliche weit leichter zu fiuden wissen. Es ist in der That UOJl.löglich, 

sich z. B. die Ausarbeitung eines Strafgesetzbuches von einem Manne zu 

denken, •welcher nicht mit den wisscnschaftlichcu Forschungen über den 

Strafzweck, über die Strafarten, über Zurechnungsfähigkeit vertraut wärei 

oder ein Gesetz über gerichtliches V erfahren ohne vorgängige allseitigste 

Erwägung der Werke über Oetfeutlichkeit und Mündlichkeit, Geschworene, 

Staatsanwaltschaft. - Die Lehre von der Gesetzgebungskunst selbst endlich 
wird zwar dem mit genugsamen geistigen Anlagen und der bisher besprochenen 

I 

VorbereitWlg ausgerüsteten Gesetzgeber keine Hülfe leisten hinsichtlich des 

1) Ueber dlese ftir den Geael%Kober, wo nicht lt1t ao dooh gewi11 1D der Zukunft, böchal 
wlC'httge A111dehouo« der pollti1cben Wl.uenachatleo 1. Ahren1 1 Die org1U1bcbe 8taatalelue. 
Wlon, 1860, und mel ne Abb&Ddlung; 8taatswluenachatlen und GeaellacbaftlwiNeUChaJleo, 
lD der Getchlcbte und LtteratUr der St.-W., Bd. 1, 8. 61 fg. 
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Inhaltes seiner Arbeite~ und es mögen ihm auch allgemeine Bildung und 
gesunder V erstand ein leidlich richtiges formelles Verfahren an die Hand 
geben. Dennoch ist es eine natürliche Forderung, dass jeder zu einem 
Antheile an der Gesetzgebung Berufene sich klare Rechenschaft zu geben 
vermöge über die verschiedenen Fragen, welche hinsichtlich der besten Aus
iOhnrng der Rccbtschafung des Staates entstehen mögen. Auch hier kann 
ein systematisches Durchdenken der von Anderen aufgestellten Ansichten 
nur Vortheile bringen für Inhalt und Form der eigenen Leistwigen. Weder 
ist die Beantwortung jener Fragen so streitlos, noch sind die anzuwendenden 
Mittel alle so einfacli und sich von sclbstverstebend, dass nicht eine gründ
liche Belehrung vor fühlbarem Schaden zu bewahren verspräche 1

). - Einer 

1) Nicht zu liognen ist fr~Uich, 4ua bis ltst die Lfterata:r der Geeetzgebnngs-Wls1en11ehaft, 
oder bestimmter ge1procben, die Lehre von der Geaetzgebunpk.nnst, der Wlcbtlgkelt des Gegen-
1tande1 kaWD entspricht. Zwar treten hier anscheinend die grosscn Namen von Mont es q u l e u, 
F i lang I e rl, Ben & ham entgegen, besitzen wir die Werke eine, K. 8. Zach arti und Co m te, 
die weniger beluumt gewordenen von Berck, Beeil: uncl GeuUcJur. Allein bei näherer 
Betrachtung 1chwtndet dleaer Reicbthnm merklich 5111ammen. - Kaum der Bemerkung dedart' 
e, -aertt, dass .Monteaquleu und Fllangle rl steh wesentlich nur mit dem Inhalte der Ge
setze, nicht aber mJt der be~en Art Ihrer Ab.fasau.ng beachiftigen. Bo grou nun auch ihre 
VerclJenate in Jener Beziehung sind: nnd 10 sehr beide duu · beigetragen haben, una von der 
Aulcbt zu befreien, da11 die Staatsgewalt nach i.brem Belieben Geaetze geben könne, (Montea
qaleu durch die HJnwelaung aul die natürUche Grundlage der menschlichen Bedllrlhlue und 
auf die Verschiedenheit der Btaatsarteo; Filaogierl dureh Geltendmachung des natürlichen 
Jloohta,reffiblea WJd de• Gemeinwohles): so haben sie docb der Gesetz.gebangskunat nur geringe 
AafmerkumkeH gewidmet. Montesqa.iea spielt in ,einem t9ten Bache faat nur mit dem Oegen
alaD.de in Hiner geistreichen Art i Filan,ried spricht k&am je von der Art der Zll8ta.ndebringung 
der l"On ihm verlangten Einrichtungen, ala bei dem, anglilckllcben, Vorschlage der Aufatellung 
elnea elgooea Cenaon tllr dJe Gesetze. - Kaum TOD grösserer Bedeuto.ng lat die Jugendarbeit 
Zac ha r lii.'a (Die Wi.asenschaft der Gesetzgebung. Lpa., 1806). Auch hier iat der Hauptinhalt 
eine Art von allgomelner Staatslehre, welche kaam überhaupt mit der Gesetzgebung zusammen
hingt; and wo gegen das Ende die Regeln ilber du Verf11.hren bei der Abf&S&u.ng und Erlassung 
von Geset:ien besprocbeo werden, geht das Mltgetheilte nicht über die spiirlichsten und flachsten 
Allgemeinbeiton hinaus. Der gereifte Mann hat 1a wenigen Selten seiner Vierzig Bücher "om 
Staate (Bd. IV, 8. t-'3 der ften Aufl,) weit mehr geleistet, ala In dieser verunglückten Mone>
papbJe. Welt ehllä.eslicber ist allerdings Co m t e (Tral t6 de ltgislation. Ed. :li!. Par., 18351 I-1 V.); 
allein er macht doch auch hauptsächlich nur stcffljcbe Bemerkungen. Abgesehen davon, daaa 
.ta der weit gröueren Hälfte des W erkea nor zwei ganz ein.seine .Fragen behandelt werden, 
niimlleb eloe Widerlegung der aopbisti1chi,n und unwahren Beba.uptung Montesquieu's, dllS8 die 
nördliche Kälte die Völker tüchtig mache, mittelst der ebenso aophlstlschen und unwahren Aus-
1Ubrung, dua dlea die Hit:r.e bewerltatelllge, und eine vortreffliche Abhandlung tiber Sclaverel, 
beziehen sich auch die allgemeinen Lehren über Gesetzgebung fast ausscblicsslicb auf dlo Eine 
Wahrheit, dau dJe Gesetze den objectiven Bedilrfoisaen entsprechen müssen und nicht wlllkiir
.llchen lDhaltes 1ein dürfen. Nur 1D ao ferne also diese, .:war geistvollen .ilelo ebenfalls Uber
triebeoen, Bemerk.11ngen beltragen zu einer zweckmiissigen Erkundigung der Thatsachon, abo 
su einer voll.Jtändlgen Vorberelhmg dca Gesetzgebers, sind ale hier in Anschlag zu bringen. -
Da nun von BerKk.'11 Theorie der Gesetzgebung (Mois&eo, 1802) und Deck'• Gr11Ddsätzen der 
Goaetsgebung (Lpz. 1806) ohne dem gar nich& die Rede sein kann, so bleiben nur die Schrillen 
von 8ymond1, Oeratäcker und Bentbam. Welchen Wertb immer man den beiden ersten 
belmeaaeD mag, ao alnd sie doch in keinen Vergleich a.u bringen m.Jt den Leistungen B c n t h am••· 
Es ist unmöglich, bei gegwnvärtiger Gelegenheit und In engem Raume diesen gei.8tigen Titanen 
50 wiirdlgeo; zu zeigen, wie er kaum In Irgend einer "zeit scinea Gleichen bat an selbst• 
ltäodigem Schart1lone, 1111 fut lnatinchnä.s61ger lteindacbaft gegen fai8che Gedanken, AD Meister
tehaft der ZcrgliederllDI', u unerscbrockenater .l!'olgcrichügkelt, mit Einem Worte an logi.sclier 
Genialitit j aufu.zihlen, wu er neu geschaffen ha.t fast in Jedem Th eile der Oe1etzgeb11ng, s. B. 
Im Verfueungarecbte, lm bllrgedlchen Wld Str&trechte, Im Verfahren, namentlich io der Beweis-
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sehr fühlbaren Beihülfe des Staates zu dieser wiss&pschaftlichen Ausbildung 
bedarf es freilich nicht, da die Beischaffung des Stoffes die Kräfte der Ein
zelnen kaum abersteigt, und jede bessere öfentli~e Bttche1'8ßDlroJung ohnedem 
die hier in Frage stehenden Werke enthält. Am wichtigsten möchte noch 
die Bemerkung sein, dass eine Regie~g sehr tlbel daran thut, wenn sie 
gerade ihre tüchtigsten Beamten mit so vielen lauf enden Geschäften ttber
häuft, dass diese weder Zeit noch Kraft finden können, in ihrer wissen
schaftlichen Bildung Schritt zu halten mit den neuen Leistungen. Unter 
den vielfachen üblen Folgen, welche eine solche geistige Verkümmerung ft1r 
den Dienst und somit für das Ofenlliche Wohl hat, ist keine bedeutender, 
als die geringere Brauchbarkeit solcher Männer f1lr Gesetzgebungs-Arbeiten. 
Entweder muss dann eine vielleicht kostbare Zeit zum Nachholen des Ver
slumten eingeräumt werden; oder die Entwttrfe tragen die Spuren bereits 
verlassener Theorien und der Unkenntniss neuer Gedanken und Erfahrungen 
an sich, zum Unfrommen der Gesammtheit und der nächsten Urheber. 

ll. D i e Aus a r bei tun g. 

§ 21. 

1. Die Regierungsthltigkeit. 

Die wirkliche Ausarbeitung des festgestellten Gedankens mit Benützung 
des gesammelten Materiales ist natürlich die Hauptsache. Mit Ausnahme 
der, nur selten eintretenden, Fälle einer Bentttzung der ständischen Initiative 
liegt sie sowohl als Recht wie als Pflicht der Regierung ob; und es müssen 
zu dem Ende, in der bisher besprochenen Reihenfolge, der Justizminister, 
die Gesetzgebungscommission, endlich die obersten Behörden den je ihren 
Stellen obliegenden Beitrag liefern. 

Die vorstehenden ausführlichen Erörterungen machen es 11berßtlssig, 

nochmals in die Einzelheiten der allmälig vorrückenden Arbeit einzugehen. 
Dagegen ist hier wohl für die passende Stelle zur Besprechung einer nicht 
unwichtigen Frage, welche eben sowohl die Arbeiten der Gesetzgebungs-

lehre, In der Theorie der Strafen und Belohnungen ; einen Begriff zu geben vou der Philosophie 
der Nützlichkeit, aut welche er aeln ganzes Syatem felsent'eat zu gründen boßle i au.eh nur an
zudeuten, was er nebenbei In der Volluwlrthscbaftslebre, im Gefängoluweeen, im Armenwesen 
versuchte und wirklich leistete. Noch weniger können, oho& Ungerechtigkeit, die allerdings 
auch vorhandenen Schattenseiten he~rgehoben werden, wie z. B. der eben so unbegrelfiich 
falsche, als seine Arbeiten häufigst bestimmende Gedanken fflr alle Völker ein and daaselbe 
8y1tem von Gesetzen entwerfen zu wollmr. Es ist fut kein Tbcll der gegenwärtigen Abhandlung, 
In welchem nicht näher elD1.ugeben war auf eine einschlagende Leistung Bentham's, wenn nicht 
Immer mit Billigung, doch immer JOit Bewundening. Hier zunäcbBt ist ea nur möglich , die
jenigen seiner Schriften zu nennen, welche sieb wesentlich mit der fonnellen Geaetzgebunge
lr.unst beschäftigen; freilich unter der ausdrücklichen Bemerkung, dass auch In den die Geset&e 
aachlich besprechenden Werken unzählige Sätze über die richtige Behandlung und Fassung 
eingemischt aind. Vgl. oben, 8. 377 fg.; und meine Geschichte und LIL der St.-W., Bd. I, 
8. f>90 fg. 
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comm.ission als die des Staatsrathes betrürt; nämlich der Abfassung von 

Motiv eo. 
Die Schwierigkeit des Unternehmens und die darauf zu verwendende 

Mühe darf nicht unterschätzt werden. Dass eine Begründung sowohl des 

allgemeinen Gedankens des beabsichtigten Gesetzes als aller einzelnen Be

stimmungen desselben eine weitere, unter Umständen selbst eine sehr 

beträchtliche Arbeit ist, bedarf nicht erst der Bemerkung. Zu einer guten 

Losung der Aufgabe gehört sodann nicht blass eine klare und vollständige 

Uebersicht 1lber die Sachlage und die zu ihrer .A.endenmg drängenden Grunde, 

sowie eine scharfe Auffassung und Würdigung des neuen Gedankens nach 

seiner rechtlichen und politischen Seite, sondern auch eine gelehrte Be

herrschung des Materials und eine sichere logische Handhabung der für die 

einzelnen Bestimmungen anzuführenden Gründe und Gegengründe. End.lieh 
kann mit Fug von einer im Namen der Regierung gemachten Veröffentlichung 

eine statistisch untadelhafte Darstellung gefordert werden. Es ist somit 

theils Zeit , theils eine nicht gewöhnliche schriftstellerische Begabung er„ 
forderlich. 

Dennoch muss eine Beigabe von Motiven unbedingt verlangt werden. 

Die durch sie in Aussicht gestellten Vortheile sind ~u bedeutend, als 

dass die Schwierigkeiten ins Gewicht fallen könnten. 

Vor Allem kommt die N othwendigkeit einer umfassenden und gemein

verständlichen Darlegung der Gründe, aus welchen theils überhaupt ein 

Gesetz, theils das concrete in seinen einzelnen Bestimmungen gegeben werden 

soll, der Tüchtigkeit der Arbeit selbst zu Gnte. Wie gewissenhaft und 

gnt vorbreitet man sich die mit der Entwerfung des Gesetzes Beauftragten 
immer denken mag: es kann nur zu einer vollständigen Klarheit Ober das 

Ziel und über die Mittel beitragen, wenn die Veranlassungen zum Ganzen 

und zum Besondern ausdrücklich dargelegt und in ihrem inneren Zusammen
hange entwickelt werden müssen. Unabweisbar wird man auf nochmalige 

Prüfung von Form und Inhalt hingewiesen, wenn_ man darüber Rechenschaft 

geben soll, warum man gerade eine bestimmte Vorschrift vorschlägt. Nicht 
nur ertragen geradezu schlechte Absichten eine solche Auseinandersetzung 

gar nicht, sondern es wird auch die Begebung von Willkürlichkeiten und 

Ideosynkrasieen, oder von GedankensprUngen und Folgewidrigkeiten sehr 
erschwert. Jeden Falles ist es Dritten sehr erleichtert solchen Fehlern auf 

die Spur zu kommen und das Unzureichende oder ganz Falsche ihrer Be

gründung aufzufinden. Unwahre Motive lassen sich allerdings verschieben, 
aber eben so leicht auch als solche erkennen. • 

Sodann kann es für die Regierung nur ein entschiedener Vortheil 

sein, wenn ihre Gründe und Absichten in offener und geschickter Weise 

dargelegt sind; also der jetzige mangelhafte Zustand, die Nothwendigkeit 
.,. . lil o b l, Staatlrecht, Bd. lL 35 
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einer Hülfe, der Gedanke einer solchen im Allgemeinen, die N&ebweisung 
der Gründe ftlr die einzelnen Bestimmungen, endlich der durch eine Ver
gleichung mit anderen Gesetzgebungen und mit dem Stande der Wissenschaft 
gelieferte Beweis sorgfältiger Umschau und ßcissiger Bemühung. Die offene 

Darlegung verhütet Verdächtigung der Absicht; die angeführten Grflnde 

können Diejenigen, welche einer gänzlichen Unterlassung neuer Gesetz
gebung zugeneigt sind, von der N othwendigkeit einer solchen überzeugen ; 
die Auseinandersetzung der Grundidee schützt gegen vorlauten Tadel unbe

rufener Kritiker, welche itzt wenigstens bl.it einem positiven Vorschla.ge auf
treten müssen ; die Begründung des einzelnen Satzes endlich mag manche 

auf den ersten Anblick gegründete Aufstellung beseitigen, dadu.rch aber 

unznllssige Verbesserungsvorschläge verhüten, tlberhaupt die Behandlung in 

den weiteren Stadien erleichtern. 
Ein weiterer Vortheil besteht darin, dass die Beüügung von Motiven 

der Ständeversammlung die Arbeit ausnehmend erleichtert. - ZunA.cbst 
und vor Allem den von den Kammern zu wäb.lenden Commissionen, indem 

dieselben theils über die Absicht der Regierung in Kenntniss gesetzt •sind 
und diese nQ nach ihrer Ueberzeugung billigen oder angreifen mögen, ohne 
erst lange nach Vermuthungen jagen zu müssen und dabei vielleicht ganz 

irre zu gehen; ferner indem dieselben wenigstens mit den Ergebnissen der 

thatsächlichen und wissenschaftlichen Nachforschungen und mit einem Blicke 

in den Stand der Lehre und der Streitfragen versehen werden. Wenn sie 
denn auch sicherlich wohl de.ran thun, eich nicht unbedingt auf die Mit
thcilungen von Seiten der Regierung zu verlassen, indem solche jeden Falles 
eine oratio pro domo sind und vielleicht Entgegenzuhaltendes nicht a.nfßhren; 
und wenn ihnen also eigene Prüfung und vielleicht ausführliche selbstständige 
Forschung nicht erspart werden kann und soll: so sind sie doch auf eine 
geebnete Bahn gebracht und erhalten zahlreiche Fingerzeige. Diess aber ist 
um so höher anzuschlagen, als keineswegs dafür einge!-itanden werden kann, 
dass eine Ko.mmer immer die zur Lösung einer gesetzgeberischen Aufgabe 
allseitig befähigten Mitglieder aufzuzeigen vermag. - Was aber die Ver

handlungen in der vollen Versammlung betrifft, so werden diese wesentlich 
durch die Belehrung erleichtert, welche die .Motive sämmtlichcn Mitgliedern 
darbieten. Wenigstens die allerdunkelste Unwissenheit und Begriffsver
wirrung wird beseitigt, dadurch aber die V crhandlung bedeutend vereinfacht 

werden. Sind es doch nicht die :Männer vom Fach und die mit klaren 
Anschauungen Ausgerüsteten, mit welchen schwer und über ganz unnütze 

Dinge m streiten ist, sondern vielmehr die Ununterrichtetcn und die ver
wirrten Köpfe. 

Endlich ist die ?tfittheilung der Motive des Gesetzgebers einer der wich
tigsten Beiträge zur richtigeu Aus 1 c g u n g d c r G e s e t z e. Diess nat tlrlich 
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nicht allein und nicht bei allen Arten von Schwierigkeiten; aber in eo ferne 

von unberechenbarem W erthe, als die Motive theils die Absicht bei der 

Aufstellung einer Norm angeben, theils die Annahme unrichtiger Unter
stellnngen unmöglich machen. Je weiter die Zeit der Auslegung und An
wendung sich entfernt von der Erlassung des Gesetzes, von desto grösserer 

Bedeutung werden die vom Gesetzgeber selbst angegebenen Grtlnde seines 

Handelns, weil Manches, was in der Gegenwart selbstverständlich und all
gemein bekannt ist, später in Vergessenheit kommen und dorch falsche Auf-

- fassnngen ersetzt werden kann. Dass solche Motive ttbrigens mit Vorsicht 

und mit Anwendung bestimmter wohlüberlegter Grundsätze gebraucht werden 

müssen, versteht sich von selbst 1
). 

Im Uebrigen genügt die nur einmalige Ausarbeitung von Motiven keines

wegs. Zunächst sind solche schon nothwendig znr Vorlage der ersten Arbeit 

der Gesetzgebungs-Commission an den Staatsrath. Dann aber müssen - falls, 

nach dem weiter unten zo begründenden Vorschlage, eine Veröffentlichung des 

Gesetzesentwurfes nach vollendeter Berathung der höchsten Behörden erfolgt -

ferner unter allen Umständen wenn derselbe einer Ständeversammlung vor

zulegen ist, die Motive sämmtlicher Regienmgsorgane zu einem Ganzen ver

arbeitet werden, um als eine richtige Erläuterung des schliesslich Festgestellten 

zu dienen. Zu dem Ende sind denn der Gesetzgebungscommission auch die 

Berathungen des Staatsrathes und des Gesammtministerinms zum Behufe 

von Nachträgen und Abänderungen ihrer eigenen urspro.nglichen Darstellung 
zuzustellen. Im Uebrigen mag die Arbeit dogmatisch und unter Umständen 

mit Benützung des ganzen wissenschaftlichen Vorratbes abgefasst sein, so 

wenig sich auch die Sporen dieser Seite der Arbeit in den Gesetzesworten 

selbst zeigen dürfen. Diess ist denn auch der Grund, warum die Darlegung 

der Motive keineswegs mit N otbwendigkeit von denjenigen Mitgliedern der 

Gesetzgebungscommission zu geschehen hat, welche den Text des Gesetzes 

bearbeitet haben, jndem ein anderer, natürlich mit dem ganzen Gange der 

Berathungen Vertrauter, geeigneter zu einer solchen Darstellung sein mag. 

Unter diesen Umständen kann es denn nicht anders, denn als ein 

wesentlicher Fortschritt in der Gesetzgebungskunst betrachtet werden, dass 

sich die Abfassung und Mittheilong von Motiven immer weiter verbreitet 

und einbürgert, und es verdienen die dahin gerichteten Bemühungen der 

Wissenschaft warme Billigung und Unterstützung'). 

1) e. hJeriiber du Nähere obon, Bd. 1, 8. 1so·rg. 
11) Die Ausarbeitung von Motiven und die Veröffeotlichung derae1ben, ■et e, dareh Autnabme 

In die 1tiodlaeben Verbandh1nge.n 1el es In anderer Welse, Llt In deo featlindlacben Staaten 10 
llllgemeln geworden, daas os keißt!r Nachwelsung besonderer Beispiele bedarf. - Unzweifelhaft 
bat 1ur Eioftthrung der Gewohnheit die immer wiederholte und dringende Auff'orderung J. Ben
tham'• viel beigetragen. Er wird nicht milde, dio Vortbelle einer 1olchen Bekanntmachung 
auselnaoder-zW1etzcn, wohl auch dleselbeo, aelner Art gemäsa, au tlbertreiben. Seiner Ansicht 
Dt&Cb lat !fflle 1olche Er1iiutert1Dg fUr die Bilrgw Im Aligemelneo, f"llr die Recbtagelehnen, ftlr 

85 • 
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§ 22. 

2. Veröffentlichung zum Zwecke allgemeiner Kritik. 

Wie gut auch eine Gesetzgebungscommission zusammengesetzt sein und 
wie tüchtig sie gearbeitet haben mag; und ebenso, wie vollständig auch das 
Justizministerinm, der Staatsrath und das Gesammtministcrium ihre Aufgabe 
gelöst haben : immer ist doch mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass nicht 
alle gesetzgeberische Weisheit in diesen Behörden zusammengefasst sei. 
Selbst wenn eine Enquete veranstaltet worden ist, (welche ja doch auch 
wieder in ihrer Anlage und Verfolgung von diesen Behörden ausgeht,) bleibt 
immer noch die Möglichkeit, dass ausser den Befragten sich auch noch 
andere Männer erfolgreich mit dem Gegenstande beschäftigt haben, und 

dass also vielleicht nicht alle zur Vervollkommnong des Gesetzesentwurfes 
dienlichen Gedanken und Thatsachen beigebracht wurden. Es mögen sich 
vielleicht selbst ausserhalb der Staatsgrenzen scharfsinnige Beurtheiler und 
kenntnissreicbe Sachverständige befinden, welche wichtige Beiträge zur Kritik 
der nun so weit gediehenen Arbeit liefern könnten, 11nd "Welche auch dazu 
geneigt wären, falls sie Gelegenheit und namentlich Aufforderung hierzu 
erhielten. 

Solche Hülfe nicht zu versäumen, gebietet sowohl Pflicht als Klugheit ; 
um ihrer aber wirklich habhaft zu werden, sind zweckmässige Schritte er
forderlich. Theils muss die Aufmerksamkeit Fernestehender auf die· Ange
legenheit gerichtet werden; theils sind träge oder schüchterne Kräfte auf-

die Geaeugeber gleich nützlich, wo nicht unentbebrllch; and selbat die Aafrecbterbaltung dee 
Anaebena des Staatea und dea monarchiaehen Prioclpea soll awi einer &0lcben Darlegung" ver
nilnfliger Gründe und guten Willens entschiedenen Vortbell zicbeo. Man sehe •· B. Essay on 
tho Promulgation of Laws nnd tbe rc11.Sons thcreof, (Worka, lld. 1, 8. 155 fg. ;) Papel'8 relative to 
Codiflcation and fostruction; Cotlification Pro1>osal, (beldo in Bd. IV, 8. '51 fg.;) Juitlce and 
Codification PetitionJ (Bd. V, s. 4.37 t'g. ;) aber ühcrhaupt an unzähligen Stellen seiner Schriften. 
Sein Verdienst wird froilleh auch dadurch ·etwas vermindert, dass bei seiner Auffassung der 
Sache 1:Dancbe Wunderlichkeiten, namentlich aber zwei offenbare Verkehrtheiten mit unterlaufen. 
Einmal nämlich vermischt B. beständig einen Co m m e n t a r mit der Angabe der Motive, 
während doch offenbar eln Werk jener Art weit mehr onthäh und erst dann unternotntnen 
werden kann, wenn du Gesetz vollständig fertig, veröffentlicht and auch wohl mit den Aua
.tlibrungaverordnungen veracben ist. Ein Commentar hat freilich auch die Beweggrilnde des 
Gcset%gobcr& anzuführen und zur Erliiuterung zu heniilz~n; allein ob in deren Yollen Ausdehnung 
und lo der ursprünglichen 1''orm I ist eine andere Frage. Au88erdem bat er, was Motive lo 
keinem Falle thun künnen und sollen , dio weiteren l<'olgcrungcn aus den gegebenen Sätaen 
1,u dt!ben, Streitfragen .n erledigen, auf etwaige Lücken oder Wider.!lpriiche aufmerksam i:u 
machen. Zweitens 11.ber will ßentham seinen CommentBJ" (wie n&mentlic.h das merkwürdige 
Bpeciruen of a Pcnal Code, Work.8, ßd. l, S.16j fg. zeigt,) dem Texte dea Gesetzea beimischen, 
waa uoi;wcifclhnft ein ganz ungliicklicher Gcd~nke ist. - Nüchterner und practischer tat 
R o n 118 et, Redaction et Codification, wekhcr auch (8. !91) Rllthscbliige zu einer gnten Ab
fMs11ung der Motive giebt. Er verlangt, offenbar ganz richtig, dasa die Arbeit &WI drei Ab
theilungeo bestehe: 1) &118 einer geschichtlichen Darlegung der Veranlassung und der Noth• 
wendiJrkelt oder Nützlichkeit des nencn Hesetze11; i) &lls einer Erörterung der allgemeineQ 
Grundlagen und der verfäss11ngi,miiasigr,n Richtigkeit des Vorgeschlagenen: endlich 8) aus einer 
analytillchen Abtbcilung, in weh;her der Zweck uud die Tragweite der einzelnen Destimmuogen 
nachgewiesen worden. 
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zumuntern. Ausserdem muss natürlich den mit den bisherigen Arbeiten 
amtlich nicht Bekannten Einsicht in dieselbe gegeben werden. 

Die hierzu führenden Mittel sind nun aber folgende. Die zum vor-
läufigen Abschlusse gekommene Arbeit ist, und zwar mit den M:Jtiven, zu 

drucken, das Gedruckte aber reichlich und nach allen Seiten, wo es möglicher-
weise Beachtung finden kann, zu versenden 1 überdicss zu geringem Preise 
dem Buchhandel zu übergeben. Mit dieser Veröffentlichung muss sodann 

eine allgemeine Aufforderung zur Beschäftigung mit dem Gegenstande und 

zur Einreichung von Beurtheilungen des vorgelegten Entwurfes oder auch 

nnr einzelner Tbeile desselben verbunden we~den. Zweckmässig werden 
auch wohl lockende Belohnungen für besonders ausgezeichnete Arbeiten in 
Aussicht gestellt 1

). 

1) Bei diesem, doch wohl der men11chllchen Natur entsprechenden, Vol"lllchlage atöat man 
wl eder auf eine en I gegengesctzte An~i eh t Ben t h am 'a. Dersel bo führt (Codification Proposal 

1 

8. 551 fg.) sehr ausführlich die Bebau11tuog durch, dass eine besondere Belohn'llllg tur freiwillig 
angebotene Belbiilfe In Geaetzgehungaarbeiten nur aehii.dlieh 'll'irkf'. Einmal nämllt?b werde 
1\cb die Zahl der tüchtigen Arbeiter vermindern anstatt .zu vermehren. Männer solcher Art 
milaaen alcb nun von der Mitwerbung ferne halten, da sie keine Bekanntschaft mit den Macht• 
babern za unterhalten p6cgen, die Ertbeilung der Belohnungen aber oothwendlg eine Sa.ehe 
der Gunst werden werde, somit fUr ale doch keine Hoffnung bestehe ihre Arbeit gekrönt n 
aehen. Zweitens falle die Leistung iD minder taugliche uud ehrenwerthe Hände, Indem n11.11 

nicht Liebe zum Niichstenwoble aondern Oewlnnsncht zur Umdrehung des Verlangten 1iLDtrelbe, 
Endlich drittens sei eine Ueberoilung der Arbeiten .sa erwarten, da die gierigen Bewerber 10 

schnell als möglich nach dem a111gcs6tz:ten Vorthelle werden greifen wollen. - So 1charf11Jnnlg 
dleas Alles nun auch Ist 1 10 beruht ea doch auf lauter fälschen VoraUBsetzungen. Zunäcb1t aal . 
der Annahme elner immer und über111l bei allen irgend wie und zu irgend elnem Zwecke Eln
ftussreichen herrschenden bcwusstachlechten Gesinnung; aot!ann ai.uf der Unterstellung, dau der 
Name der einen Beitrag Eins~nden<len nothwendig den die Belohnung Zuerkennenden bekannt 
sein miisse; acblie11slich auf dem Ocdanken, dA..'18 nur unehrenhafte Men11chen eine Arbeit unter• 
nehmen, welche auch einen Vorthcil für sie selbst in Ausskbt stelle. Jene erste Voraussetzung 
Ist nun aber nicht nur Im Allgemrinen ungerecht, 1on<lern 811 ist nnmentlich In dem ,·orlicgenden 
f'llllo die &bsiC"htllche D1•~iiniitii;:11ng des Sr.hlerhten vor dem Guten gnnz unw11hri,cheinlich. 
Thells wird eine 11crsö11llc-hc Verbindung zwis1:hen den die einkommenden Arbeiten ßeurthcilcndt~D, 
welche über die ganze Welt zerstreut sein können, und den Urhebern derselben nur ganz selten 
wirklich bestehen; thcil9 hahcn die Entsth•·idt'nllt!n bei eln<'m otft•nl1ar ungert>ehten Spruche 
billern Tl\del, also unmittell,aren eigenen Nacllthcil zu 1,esorgcn. Selbst aber wenn dem oicbc 
l!IO wäre, 10 lii!llll sich Ja die zweite Annahme, niünlich das Bekannt!lcln mit den Namen der 
Verfll!ser, auf das leicht~.~te vermeldon 1l11rclt die bei ,~llen Con1•urscn ilhlir.he Vonch1in nnonymer 
Einsendung; damit Ist donn aber auch die Mög-lichkcit einer gewissenlosen Begünstigung bo
seitiKt, Es lat somit keincswcga nolhwen11ig oder ituch nur w11bM1chdnlich, dMs sich bei einer 
In Aua,icht gestellten ent-111ret•hr.mlcn Belohnung gerade die Tüchri~ston zurückhalten werden. 
Den P11ritanlsmus 11her hcb1st es doth io der Tbat allzuweit lreihcn, wenn Jeder von vorne 
herein als ein unfähiger und unch rli('her Mann an.11;t•nommcn wird, der hei einer Arbeit auch 
eine Anerkennung in ßetrncht11ng r.ieht und Blch dadurch noch weiter zur Unternehmung ange
spornt findet. Mag eine aokhe Holfnung auch nkht g<>r!lde d..r edelste Bewe,l,t'l{rund i.ur Aus
filhrung einer füchtigen Arbeit l!eln, so Ist er doch J<~den 1"Rllcs kein positiv unsittlicher und 
der nur in der Brust eines verdorbenen Mensl'hcn bestehen kiinnte. Ucbertlici;s sieht die Uotfnnng 
und selbst dlo Ahsi1·ht, einen Pr"111 in erwerben, keinesweg-11 Im Wlder11pruche mit einer 
möglichsten Anstrengun~ der Kräfte und also mit einer nach Um11tänden besten Lei~tung; Im 
Geg1•ntheile. Dessh~lh bt aber auch t.lie 8C11orgniss, dass dlo Arbeit ilbcrcUt werden werde, voll
kommen aus der l.uft gf'l{riffcn, indf'm Jeder eim1ehen mu~s, clast1 eine ta,lellose Vollcndnng wel& 
eher zum erwün11chten Ergebnisse fiihrt, als eine verfrühte F.inrclC'hUnJf. Hiic.'hstens führt die, 
allerdlngs zu erwartende, Verf{leiclrnng der Mühe und des Zcitaufwnndes mit der Grösse der 
Beob1u1ng z11 der 1''orderung, daas die letztere eine entsprochemlc sel, was denn aber sehou aa 
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Zweifelhaft kann nur die Frage sein, wann eine solche Veröffentliclmng 

und Aufforderung am zwer.kmässigsten zu erlassen sei? Es liegen nlmlich 
zwei Möglichkeiten vor: entweder es za thun nach Vollendung des Entwurfes 

der Gesetzgebnngscommission und vor der Beratbung der höchsten Behörde; 

oder aber erst bekannt zu machen nach dieser letzteren und somit natürlich 
unter Beifügung etwaiger Aendernngsbeschlttsse des Staatsrathes oder des 

Gesammtministeri1llllB. Die Wahl ist nicht ganz leicht. Die Vorlegung bloss 

des Entwurfes der Commission hat den doppelten Vortheil, einmal die 

höchsten Behörd&n keiner Kritik auszusetzen und sie überhaupt bei dieser 

allgemeinen Pr1lfung unbetheiligt zu erhalten, was denn namentlich aucli das 

Eingehen in AenderungsvorscblAge sehr erleichtern wird; zweitens, dass die 
BAmm.tlichen eingebenden Kritiken der Gesetzgebungsoommission zugewiesen 

und von dieser zn einer Revision ihrer Arbeit benützt werden können, was 

denn die Uebergebung einer vollendeteren Arbeit an die obersten Behörden 

und die bloss einmalige Beschäftigung derselben mit dem Gegenstande_ zur 

Folge hätte 1). Ftlr die Verschiebung der Veröffentlichung bis zur Vorlage 

auch der Gutachten der obersten Stellen spricht dagegen ebenfalls wieder 

ein zweifacher gewichtiger Grund. Einmal nämlich kommt auf diese Weise 

gar nicht in die Oeffentlichkeit und somit zur ·Verhandlung, was die Re

gierung selbst nicht billigt. Zweitens wäre es ja immerhin möglich, dass 

die Regierung den ganzen Entwurf beseitigen und das Unternehmen über
haupt als nicht zcitgemfiss oder ihrer allgemeinen Politik zuwider verwerfen 

könnte, in welchem Falle denn Geld, Mühe und Aufsehen ganz nnnöthig 

angewendet worden wären. - Die letzteren Gründe sind wohl überwiegend; 

und es ist also räthlich mit der Veröffentlichnng zuzuwarten, bis auch die 

Prüfung des Entwurfes durch die höheren Behörden vorliegt. Diess jedoch 

unter der Voraussetzung, dass das gcsammte etwa einkommende Material 

an die Gcsetzgebungscommission mit dem Auftrage abgegeben werde, das
selbe zu einer nochmaligen U eberarbeitung zu benützen und den auf solche 

W ciso verbesserten Entwurf nochmals den oberen Behörden zu deren Prüfung 

zu übergeben. Allerdings findet auf diese Weise eine doppelte Beschäftigung 

der letzteren mit dem Gegenstande statt i allein diese Unbequemlichkeit 

alcb oicbt mehr al.8 billig und ansfändlg ist. - Selbst aber wono dem allem nicht ao wäre, so 
läsat sieb doch dieae Abneigung B.'• gcirco elne besondere Belohnung für cioen bt•stimmten 
Dic111t mit seinem, an einem andurn Orte derselben Abhamllung, gemachten Vorschlage gar 
nicht vcrclni~cn. Er will nämlich, dsus die freiwillige Elnreihuug von gu.ozeo Gctct:r.l(cbuog-s
entwilrfän I falls dieselben auch nur im Allgomeincn als tüchtig anerkannt werden milsi-en, den 
Beweis der Befühigun,; zur Bekleidun~ von StaaLlwutero abgebe. Waa nan immer von diesem 
Ged1rnken zu bai.llen &t!in m~, in jedem 1''1t.llc ist ja einleuchtend, dass auch hier eine lleluhnuog 
tn A11&1Jlcht gestellt wird, nnd dnn also die aiimmtlil-hc-n Einwendungen g<"gen eine sokbc, fall& 
■io überhaupt richtig wiiren, hier in voller Kral\ bc!llünden. 

1) Aus diesen Orilnden entscheidet sich Scbeurlen, Abf~ung von Gesetzbüchern, 8. 117, 
fllr die Veröffentlichung vor der Uebergabe an die Regierung. 
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kann nicht in Betrachtung kommen gegenO.ber von der grOsseren Wahr
scheinlichkeit einer vollend~tf.m Arbeit. 

Von selbst versteht sich übrigens, dass die bisher besprochene Ver
öffentlichung mit ihren Folgen nur bei schwierigeren und ausgedehnteren 
Gesetzgebungsarbeiten an der Stelle ist, sie aber in Fällen, wo eine Beihülle 
zur Würdigung des Gedankens und zum Ueberblicke aber die Folgen über
fl.O.ssig ist, nnterla.5sen werden kann und muss. Würde doch ein so unver-
hältnissmässiger Aufwand von Mitteln der Lächerlichkeit verfallen. 

3. Die ständische Mitwirkung. 

§ 23. 

a) Form der Berathung. 

Es ist in § 16 näher ansgeftlbrt, dass die von den Ständen zur Be-
gutachtung vorgelegter Gesetzesentwürfe gewählten Commissionen ihre Arbeit 
als ein geschlossenes Ganzes und mit bestimmten Anträgen versehen vorzu„ 
legen haben. Es fragt sich nun, wie die den Beschluss der Stände vor
bereitende Berathung in der vollen Versammlung am besten· vorgenommen 
werde? Bei der Beantwortung dieser Frage können billigerweise die allge„ 
mein bekannten und im Wesentlichen überall gleichmässig befolgten Grund

sätze der ständischen Geschäftsbehandlung als zugegeben vorausgesetzt 
werden, so dass nur die für die besondere Aufgabe bedeutsamen Hand

lungen ins Auge gefasst zu werden brauchen. Es sind dieselben aber nach• 

stehende: 
1. Vor Allem ist nothwendig, dass der Besprechung Ober die einzelnen 

in einem vorgelegten Gesetzesentwurfe enthaltenen Bestimmungen eine a 11-
g e meine Berathnng über den Zweck, über den zu Grunde liegenden 

Gedanken und über die gesa.mmte Richtung vorangeht; wobei denn auch 
erörtert werden mag, ob eine Beschäftignng mit dem Gegenstande eben itzt 
zeitgemäss sei. 

Bei ausführlicheren oder in irgend einer Beziehung zweifelhaften 
Gesetzen ist eine solche vorläufige Besprechung ganz unerlässlich; ihre 
Unterlassung hat die nachtheiligsten Folgen für die Klarheit der Einzeln

verbandlungen, somit für den gedeihlichen Fortgang der ganzen Arbeit. 
Ohne eine besondere Erörterung der Vorfragen und ohne Beschlussnahme 
über die massgcbenden Grundsätze erfolgt die Verhandlung über die Grund• 
lagen, (welche doch nicht ausbleiben kann,) am unrechten Orte, nämlich bei 
einzelnen Bestimmungen und vielleicht selbst nur bei Folgerungen, möglicher
weise nachdem schon eine Reihe von Beschlüssen gefasst ist, deren Folge
richtigkeit und Aufrechterhaltung doch schliesslich bedingt ist durch das 

Verhalten zu de1i.allgemcinen Sätzen. Eine nur gelegentlich und an falscher 

• 
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Stelle vorgenommene Erörterung gewährt nun aber selbstredend keine 
Uebel'ßicht über die volle Bedeutung einer Frage und über den Umfang der 

Anwendbarkeit eines Satzes, möglicherweise :nöthigt sie zu einem Zm11ck
kommen auf bereits Erörtertes und zur Zur11cknahme schon gefasster Be

schlßsse. El'ßt wenn die Versammlung mit sich im Reinen ist über Zweck 
und Sinn der ihr vorgelegten Mass~egel, und wenn jedes einzelne Mitglied 
in der Lage we.r, seine .Ansicht ttber die Zulässigkeit des Gedankens und 

der wesentlichen Mittel im Allgemeinen festzustellen, kann bei einer irgend 

verwickelteren Aufgabe mit Folgerichtigkeit, Ordnung und Zeitgewinn von 
Satz zu Satz fortgeschritten werden 1

). Aber auch wenn der in Frage 

stehende Gesetzesentwurf nur einfach ist, sollte eine allgemeine Berathung 

immer stattfinden, wenigstens angesagt werden. Sie wird freilich in solchem 

Falle kurz genug sein, vielleicht bloss eine formelle Bedeutung haben; allein 
da einer Seits doch möglicherweise Nützliches vorangescbickt werden mag, 

anderer Seits eine Aufforderung zur Vornahme auch dann keinen Nachtbeil 

haben kann, wenn sie überflüssig ist, darf sie auch hier nicht unterlassen 

werden. 
DMs auf die allgemeine Berathung hin Bes c hl 11 s s e gefasst werden, 

ist keineswegs immer nothwendig. In vielen Fällen genügt die gewonnene 

Einsicht in den Grundgedanken, sowie in die Folgerichtigkeit seiner Durch

führung in dem Entwurfe, und es mag ohne Weiteres zur Berathnng und 

Beschlussnahme Ober die einzelnen vorgeschlagenen Bestimmungen geschritten 

werden. Es kann aber auch wohl zweckmässig und notbwendig sein, alsbald 
bestimmte Beschlüsse zu fassen, welche in solchem Falle regelmössig von 
entscheidender Bedeutung für die ganze fernere Verhandlung sein werden. -
Einmal nämlich ist denkbar, dass die Versammlung den ganzen Gesetzes

entwurf gleich von vorne herein verwirft, wenn sie sich nämlich bei der 

allgemeinen Berathung von der unheilbaren Unbrauchbarkeit oder von einer 

entschieden verderblichen Richtung desselben überzeugt hat. Warum soll 

sie Zeit. und Mühe auf eine, vielleicht langwierige, Einzelbesprechung ver

wenden, wenn sie bereits entschlossen iot, ihre Zustimmung zum Ganzen zu 

verweigern? Sie selbst und die Regierung können Besseres thun, als ein 

blosses Scheingefecht aufzuführen, dessen Ausgang schon fest steht. Ein 

rechtlicher Grund gegen ein solches abgekürztes ·Verfahren besteht aber 

nicht. Die V crsammlung ist allerdings schuldig, die von der Regierung an 

sie '.gebrachten Gesetzesentwürfe einer ernstlichen und gewissenhaften Be

ratbung zu unterziehen; dieser Pflicht ist sie denn aber durch die allgemeine 
Beratbung vollständig nachgekommen, falls schon diese zu einer entschiedenen 

Ansicht geführt hat. - Ebenso mag umgekehrt eine alsbaldige Annahme 

1) Vgl. Hittermaler, Arch. r. clvU. Prwt, Bd. XVII, 8. 1~. 
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des ganzen Gesetzesentwmies, somit ohne irgendwelches Eingehen auf Einzel

heiten, das Ergebniss der allgemeinen Berathnng sein. Wenn sieb nämlich 

bei dieser gezeigt hat, dass Jedermann mit dem Entwurfe vollständig ein„ 

verstanden ist, und etwa auch, auf Befragen, sich herausgestellt hat, dass 
kein Mitglied irgend einen Verbesserungsvorschlag im Einzelnen zu machen 

gedenkt: so wäre es eitel Zeitverschwendung, nicht sogleich den zustimmenden 

Beschluss auszusprechen. - Oder es kann sich auch der Fall begeben, dass 
ein Geset.zesentwnrf überhaupt nur im .Ganzen angenommen oder verworfen 

werden kann, jede Veränderung im Einzelnen also unzulässig und einer 

Verwerfung gleichzuachten ist. Mag diess auch gewöhnlich nicht vorkommen, 

so ist doch die Sache denkbar, theils wenn die Regierung gleich bei der 

Uebergabe des Entwurfes denselben ft1r ein untrennbares Ganzes erklärt, 

oder wenn der Entwurf das Ergebniss einer Beratbung mehrerer Staaten 

über eine _gemeinschaftliche Gesetzgebung ist, an weicher somit im einzelnen 

Lande nichts mehr geändert werden kann, sondern er von den weitem 

Faktoren der Gesetzgebung einfach und im Ganzen angenommen oder ver

worfen werden mnss. Beide Fälle werden allerdings den Ständeversammlungen 
. nicht genehm sein, weil ihr Einfluss auf die Gesetzgebung durch die Rück ... 

ftthro.ng auf die kahle .Alternative einer allgemeinen Zustimmung oder Ver

werfung sehr wesentlich beschränkt ist; und die Regierung wird, da leicht 

eine Verwerfung die Folge eines solchen kategorischen Verlangens sein mag, 
• wohl daran thun, nur in wirklichen Nothfällen die Sache auf diese Spitze 

zu st.eUen. Solche Nothf.iUe können sich aber ereignen. Ein von der Re- • 

gienmg vorgelegter Entwurf kann z. B. das Ergebniss einer Unterhandlung 

mit einer Anzahl besonders berechtigt.er Unterthanen sein, welche zu einer 

Einwilligung in eine Aenderung woblerworbener oder sonst sichergestellter 

Privatrechte nur unter genau bezeichneten und unabänderlich fonnulirten 
Bedingungen bereit sind, wl1hrend die Ordnung der Angelegenheit von allge

meiner Wichtigkeit ist. Oder es kann das Staatsoberhaupt dem Ministerium 

die Einbringung eines Gesetzes nur unter der Bedingung gestattet haben, 

dass der Entwurf keinerlei Veränderung erleide 1). Noch häufiger und weit 

1) Ein solches Verhalten des Stutsoberhaapte8 za eloem Gesetzesentwurfe wird allerdlng111 
den S~nden nicht mit ausdrücklichen Worten mltgethefü und als Grund einer einfachen En&• 
echeidung fUr Annahme oder Verwerfung angegeben werden können, da der Namen ond die 
persönlkhe Oeslnnnng des Fürsten nicht in die Verhandlungen hineingezogen werden 1011. 
Allein tbeils mag die Thatsache doch 11nter der Hand bekanot sein, und vielleicht ganr. •weck
miisslger Welse; the\111 kann das Ministerium auch gsnz fo'Vlcll die Lage der Dinge mlttheilen, 
wenn ca die Alternative als von Ihm ausgebend darstellt 11nd sie auf seine eigene Vorantwort
liebkelt nimmt. In wie ferne ein Stnatsoberhaupt wohl darau tbat, ein solches Entweder, Odor 
aufzustellen, ond ob die Stände ea sich gefallen lasaen aolleu and können, alnd Frllgen f'Ur sich, 
deren Beantwortung lodlglich voo den Umständen des einzelnen Falles abhängt M.öglieherwelae 
kann, selbst bei Rechtsgesetzen, eine solche feste Stelllin,r der Regierung ganz an der Stelle 
1eln; ao z. B. bei einem Gesetze, welches du bisher unbeschränkte Begnadigungs• oder 
Abolttlon1recht des Btaatsoberbauptea Beschränkungen untenCelltin will, oder eia solche., weichet 
die Emenn11Dg der Richter ordne«. 
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gerechtfertigter aber mag eine unbedingte Anna.1:une oder Verwerfung in der 
zweiten oben angegebenen Unterstellung gemacht werden. Soldle Verab
redungen mehrerer Staaten über eine durchaus gleicblautende Gesetzgebung 
sind namentlich in zwei Fällen denkbar und selbst nothwendig. EinroaJ, 
wenn diese Staaten eine Einrichtung gemeinschaftlich besitzen, deren ße„ 
ntltznng eoroit auch in jedem der einzelnen Länder vollkommen gleichmlssi.g 
geordnet aein muss; so etwa, um bei Rechtseinrichtungen stehen zu bleiben, 
ein gemeinschaftliches höchstes Gericht oder eine gemeinschaftliche Straf„ 
anstalt. Zweitens, wenn es wttnschenswerth ist, einen bestimmten Theil der 
formellen und sachlichen Rechtsordnung völlig übereinstimmend in mehreren 
Staaten zu bestellen; z. B. ein gemeinschaft.Iiches Gesetzbuch f0r das Handels
recht oder ft1r das Strafrecht, eine gleiche Gesetzgebung nber Gantver
fahren u. s. w. Namentlich bei kleineren Staaten, wo also die Bertlhru.ngen 
der Unterthanen mit Auswärtigen verhAltnissmässig weit häufiger vorkommen, 
oder bei Staaten, welche durch allgemeine politische Bande znammengehalten 
sind und für welche desshalb möglichste Gleichheit auch der inneren Ein
richtung ein Förderungsmittel der Einheit und der Kraft ist 1 sind solche 
gemeinschaftliche Gesetzgebungen von entschiedenem Werthe, und es musa 
im Vergleiche mit dem tlberwiegenden Nutzen des Zustandekommens eine 
Beschränkung des Zustimmungsrechtes der Stände anf eine allgemeine 
Billigung oder Verwerfung in den Hintergro.nd treten. Selbst wenn bei 
einzelnen der verabredeten Normen eine Verbesserung an sich wtlnschens-

• werth erschiene, wäre doch das Bestehen auf einer solchen unverantwortlich, 
wenn dadurch das im grossen Ganzen nützliche Werk verhindert wtlrde. 
Ist eine vorgängige Verständigung zwischen Regierung und Ständen llber di~ 
leitenden Grundsätze, welche der Ausarbeitung zu Grunde zu legen und 
somit den zur gemeinschaftlichen Ausarbeitnngs-Commission als Instruction 
aufzugeben seien, möglich gewesen, so ist es freilich um so besser und der 
nur allgemeine Beschluss hiedurch sehr erleichtert. Allein auch wenn die 
Verhältnisse eine solche Behandlung nicht erlauben 1 bleibt die politische 
und sittliche Pflicht bestehen. Und sie mag um so eher auferlegt werden, 
als ein Missbrauch internationaler Verabredung zu einheitlicher Gesetzgebung 
kaum zu befürchten ist, weil sich das Gefühl der Selbstständigkeit bei der 
einzelnen Regierung dagegen schon von selbst setzt, nnd jeden Falles die 
Standcversammlung bei einer ganz unzulässigen Verabredung das Verwerfungs• 
recht ho.t1). Ein solcher allgemeiner Beschluss aber kann und muss sogar 

1) Näherei über dleaen letzteren Fall einer Zustimmung oder verwel'fnng im Ganzen 
•· unten in§ 27. - E1 kann ohne Zweifel als eln Bewcll achten9werther staatlicher Bildung 
und verständiger Einsicht betrach ,et werden, wenn eine Anzahl von atändi!IC hen Corpora
tl onen sieb n einer 8elbetbe11chränkung Ihres Mltwlrkungarecbtee bei der Geaetzgebung 
cntschl1east, um den Vortbell elnca weit verbreiteten gemoinacbaftlichen Gesetzes nicht au• 
den llinden zu lusen. Dua eine aolchc Entsagung der Ei.uel.Dpriifltng und det Verbesserung 
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vernünftigerweise alsbald nach der allgemeinen Beratbung erfolgen ; eine 

Erörterung und Beschlussfassung über einzelne Sätze bitte ja keinen Sinn 

und wäre nur Zeitverlust. - Endlich kann noch in einem dritten Falle eine 

alsbaldige Beschlussnahme nach der allgemeinen Berathung an der Stelle 

sein. Wenn nämlich einer Seitl; ein Gesetzesentwurf eine Anzahl von 
einzelnen Bestimmungen enthält, welche sich lediglich a.ls Folgerungen aus 

bestimmten allgemeinen Grundsätzen darstellen, die Ständeversammlung aber 

anderer Seits durch die allgemeine Berathung zu einer abweichenden Ansicht 

über den einen oder den andern dieser leitenden Grundsätze gelangte: so 

wird die Berathung der einzelnen Sätze durch eine alsbald genau festgestellte 

Abänderung ungemein erleichtert. Auch für die Regiernng bat ein solches 

V erfahren den Vortl1eil, dass sie die Sachlage alsbald genau. tlbersieht und 

in Folge dessen entweder ihren Gesetzesentwurf mit Vermeidung nnnötbigen 

Zeitverlustes und Gczänkes zur11ckziehen kann, falls sie sich mit der prin
cipiellen Aenderung entschieden nicht zu befreunden vermag, oder im ent

gegengesetzten Falle ein fär alle ?rlal ihre Zustimmung zu der nnn noth
wendig werdenden Einzelnabänderung erklärt 1). 

2. Auf die a.llgemeine Erörterung folgt nun die Berathung aber 
die einzelnen Bestimmungen des Entwurfes, vorausgesetzt, dass die 

eben besprochenen Beschlüsse eine solche nicht überflüssig gemacht haben. 

- In der Regel ist natürlich die Reihenfolge der Sitze des Re-

auch ihre ganz bedenklichen Selten bat, lat unllngbar; allein die Frage Llt, auf welcher 
Seite du gröasere Uebel liegt? Vorauaalchtllch werden die Stlndeverumm.lungen aller 
dentlchen Staaten in einem 1ebr bedeutenden Falle auf die Probe gestellt werden, nlmlleh 
bei der Vorlage des &llgemeinen deutschen Handolsgcactzbochea. Möge 1te der Genlu1 de1 
Vaterlandea erleuchten I Die Vorgänge in Betreff' der Zollveretnageaetze, de1 Wechselrechte1 
und der .Miluzconventlon von 1857 geben allerdings gcgrilndeto Hod'nung I da.u aelbat be. 
deutende Ausstellungen nicht iibcrwicgcn werden ilbcr den unendlich g-rö.ueren Nutzen 
einer gemeln!lcbattllchen Rechtsordnung tn einem wichtigen Tbelle dea Z111ammenleben1 
und eine• neuen Ban<leit für &lle Stämme. 

l) Nicht za verwerbseln tnlt der BeachluS!lfäunng ilber leitende Grundsätze zur te1te11 
Regluni:r der späteren Eint:elnberatbung tat die Frage, ob 11lcbt eine Ständeversammlung 
auch In Fällen, wo Ihr Mitwirkungsrecht nicht beat:hränkt l.lt durch die iussere Sachlage, 
bei auefübrllcben Gesetzen, •· B. ganzen Oeactzbikhern, sieb darauf beacbrinke, nur die 
a 11 g-e m ci n en Grund ge danken au ertirtcrn und za beachUeHen, dagegen von der De
rl\tbuog der einzelnen Bestimmungen abzust-ebcn und deren Ordnung, gemi.111 den getauten 
allgemeinen BeschlüHen, thror eigenen Commisslon oder der Regierung zu ilborlaasen? ~ 
t1t sehr begretfllcb, dus sich dieser Gedanke aufdrängt, (11. z.B. Wächter 1m N. Arcb. fllr 
C.R., Bd. XIV, 8. Sl 7 und Zach a r I ä, Arch. f. C.R., 1836, 8. 279; 0 e l b, Reform dea Rechll
lebrns, S. 170,) wenn man die Sd1wierlgkelteo einer 10 ausgedehnten Berathung und die 
Miiglichkelt, um nicht zu sagen die, Wahrschcinlh-hkcit, einzelner Mi.sllgriffe und Bcachidlgun
gen dc.e Entwurfes ln1 Auge faHi. Dennoch i1t die Richtigkeit dea Verfabreu zum mindeaten 
aehr zweifelhaft. Da die allgemeinen Grundsätze erst durch dfo Anwendung ihre rechte Be. 
deutung erhalten; da ferner ein an sich richtiger Gruncuatz an olner unrechten Stelle oder 
über seine gi\ltlge Tragweite htnau1 angewendet werden kann; da es endlich nicht wenige 
Fälle glcht, in wekhen die starre Folgcrlchtigkelt durch Milderungen oder All.8nabmen 
unterbrochon werden muss; 10 ist für eine Bcrathung auch der Einzelheiten sehr rlcl za 
aagen.~-Ohne dass also Pinc Beaebränkung auf die obersten Grund.8it&e ftir unbedingt 11nzu. 
lii..~~lg zn erklären wäre, m1111s man sie doch wohl Im Allgemeinen all den minder richtigen 
Weg bezeichnen. Vgl. W ä o h te r, Arcb. f, C.R., 18391 8. ~'-
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gierungsgesetzesentwurfes einzuhalten; doch steht es derVerwnm]ung 
frei, hiervon auch abzuweichen und ganze Abtheilnngen oder einzelne Sitze 
ansserhalb der Reihe zu berathen, wenn sie dieselben entweder logisch 
nicht am rechten Orte erachtet, oder sie ihnen eine prljndicirende Bedeu
tung fttr weitere Beschlosse zuerkennt. Die Regierung kann nur verlangen, 
dass sich die St:Ande mit sAmmtlichen von ihr in Vorschlag gebrachten Sätzen 
beschäftigen und darftber einen klaren Beschluss fassen; allein den Weg 
zu ihrem Entschlusse m11Ss sie ihnen selbst 1lberlassen. Zu wttnschen ist 
freilich, dass nicht allzu bAufig und ohne zwingenden Grund eine eigene 
Bahn eingeschlagen werde. Wenn namentlich nicht schon der Commissions• 
bericbt eine V errttckung der Ordn:o.ng vorgeschlagen und das dadurch noth
wendig werdende weitere Verfahren genau bezeichnet hat, so ist eine Ver• 
Anderung der Reihenfo1ge immer ein bedenklicheß Unternehmen, welches 
leicht eine Verwirrung in den ganzen Verlauf der Verhandlungen bringen 
kann. - Die zur Beratho.ng und Beschlussfassung der Kammer vorliegenden 
Anträge sind tibrigens die der Commission, und nicht die des Regierungs„ 
entwurfes. Die Commission ist dazu bestellt worden, der Kammer Vorschläge 
hinsichtlich des Regierungsentwmies zu machen; es mftssen also auch ihre 
Antrlge zunächst besprochen werden. Diess hindert aber nattlrlich die 
Mitglieder nicht, auf den Regierungsvorschlag zurßckzogreüen, falls die 
Commission eine ihnen nicht zusagende Aendernng vorgeschlagen hat, und 
im eigenen ~amen einen Antrag auf Wiederherstellung desselben zu machen. 
Ein solcher Antrag ist denn, formell, ein Verbesserungsvorschlag (Amende• 
ment) zn dem Commissionsvorschlage, und als solcher zu behandeln; d. h. 
vor dem letzteren zur Abstimmung zu bringen. - Von der grössten Be• 
deutong ist ein richtiges Verfahren in Betreff der von einzelnen Mitgliedern 
ausgebenden Verbesserungsvorschläge; und zwar ist hier dreierlei ins 
Auge zu fMeen, nämlich die richtige Abfassung derselben, die Beratbung 
über dieselben, endlich die logisch richtige Verstellung zur Abstimmung. 
In ersterer Beziehung muss unwandelbar darauf gehalten werden, dass 
niemals ein Verbcssernngsa.ntrag nur in allgemeinen Umrissen und in un
bestimmter Form eingebracht werden darf, sondern er immer genau formulirt 
zu stellen ist, und zwar in der Art, dass er, von der Versammlung angenom
men , ohne ane weitere Bearbeitung od6r Verändenmg an jene Stelle des 
Gesetzesentwurfes treten kann, welche zu ersetzen er bestimmt ist. Eine 
( auch wohl schon vorgekommene) ganz allgemeine Beschlussfassung über 
Veränderungen, so dass nur ein Grundsatz nicht aber dessen bestimmte 
und ins Einzelne ausgearbeitete Fassung von der Kammer angenommen 
wird, kann nicht anders, aenn als ein unvorsichtiges und fast liederliches 
Verfahren bezeichnet werden. Einmal kann dadurch die Berathung spllterer 
Bestimmungen des Gesetzes sehr schwierig werden, weil die im weiteren 
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Verlaufe der Verhandlungen w1lnschenswerth erscheinenden Aenderungen 

nun ebenfalls nicht bestimmt zu fassen sind. Zweitens aber wird durch 

eine solche Behandlung eine nachträgliche Umarbeitung des Gesetzes, sei 

es durch die Kammercommission sei es gar durch die Regierung, nothwendig 
gemacht. Bei einer solchen mögen nun unabsichtliche und selbst absicht

liche Irrungen im Verständnisse des Kammerbeschlusses eintreten, hieraus 

denn aber splter bittere Streitigkeiten und vielleicht Abänderungen eines 

kaum veröff'entlichten Gesetzes entstehen. Wenn daher ein Verbesserungs

beschluss nicht sogleich vollständig gefasst und formell in den Gesetzes
entwurf eingereiht werden kann, so ist es räthlich, die Berathung abzu ... 

brechen und die Comm.ission mit einer bestimmten Fassung für die nächste 

Sitzung zu beauftragen. Was sodann die Berathung der eingereihten Ver ... 

bessernngsanträge betriff't, so ist eine Entscheidung darüber nothwendig, 

ob dieselben alsbald nach ihrer Stellung in der Versammlung Gegenstand 

der Verhandlung und Beschlussnahme sein können, oder ob sie nicht viel-

mehr eine entsprechende Zeit vorher übergeben, zur Kenntniss der Ver

sammlung gebracht und vielleicht selbst der Commission zur Begutachtung 

zugewiesen werden sollen. Auf den ersten Blick scheint für die letztere 

Behandlungsweise sehr viel zu sprechen, ja dieselbe fast unumgänglich 

nothwendig zu sein. ~ lässt sich nämlicli nicht ohne Schein von offen
barer Richtigkeit geltend machen, dass ein nur kurzer Hand in die Ver

handlung hereingeworfener Verbesserungsantrag in vielen, und zwar gerade in 

wichtigen, Fällen nicht alsbald in allen seinen Beziehungen und Folgen 

überblickt werden könne, was denn eben so gut zu nichtgewollten Ver

änderungen des Gesetzesentwurfes und zu unheilvollen Verwirrungen, als 
zu übereilter Verwerfung eines richtigen, aber durch seine Neuheit stutzig 

machenden Gedankens führen möge. Auch kann man darauf hinweisen, 

dass es nicht billig und nicht anständig gegen die Regierung und gegen 

die Commission der Kammer selbst sei, wenn deren wohl überlegten und 

vielleicht ausführlich motivirten Anträgen mit ganz improvisirten, von Nie

mand genauer bedachten und begutachteten Einfällen entgegengetreten 

werden dürfe. Man mag also für Inhalt und F.orm der Gesetze furchten, 

falls nicht gegen Uebereilung Vorkehrung getroffen werde. Dennoch ist 

es, wie auch die Erfahrung reichlichst nachweist, nicht möglich, das so ver

nünftig scheinende Verfahren einzuschlagen. Ganz abgesehen davon, dass 

es namentlich viel beschäftigten Mitgliedern der Kammer unmöglich sein 

möchte , ihre etwaigen Verbessenmgsanträge schon längere Zeit vor der 

V crhandlung auszuarbeiten, und dass also gerade die werthvollsten Vor
schläge durch Präclnsivtermine ganz vereitelt werden könnten: ist zweierlei 

einleuchtend. Einmal, dass Verbesserungsvorschläge in der Regel durch 

den Gang der Verhandlungen und durch die bereits gefassten Beschlüsse 
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bedingt sind, somit nicht znm Voraus und vor diesen Verhandlungen und 
Beschlüssen !hergeben werden können. Tausendfältig entspringen sie erst 
unmittelbar aus der gerade gefnhrten Verhandlung, werden sie nöthig dnrcli 

einen im Augenblicke gefassten Beschluss. Zweitens aber wäre ein Fort
schreiten der Berathung so gut wie unmöglich, wenn jeder Verbesserungs

vorschlag immer wieder gedruckt, vielleicht gar an die Com.mission verwiesen, 
indessen aber, in der Regel wenigstens, die Berathung eingestellt werden 

müsste. Ein umfassenderes Gesetz, gar ein ganzes Gesetzbuch, kAme auf 

solche Weise nimmermehr zu Stande, und es wäre also offenbar das Bessere 
hier nicht nur der Feind des Guten, sondern sogar des überhaupt Ans-

• 
ftthrbaren. Trotz dem also, dass unzweifelhaft bei einer augenblicklichen 
Besprechung der im Laufe der Verhandlungen erst entstehenden Verbesserungs~ 

anträge Miasgritl'e und Uebereilungen vorkommen können und vorkommen 

werden, bleibt keine andere Behandlungsweise übrig 1). Höchstens mag in 
einzelnen besonders wichtigen Fällen davon abgegangen und ein Antrag 
vor seiner Besprechung in der Kammer und der Entscheidung über ihn zur 
beschleunigten Berichterstattung an die Commission gewiesen werden. End

lich bedarf es kaom noch einer näheren Ausftthrung, dass, wenn bei den 
Ab~timmnngen t1ber Verbesserungsantri1ge nicht die richtige Reihenfolge 
eingehalten wird, theils der U eberzeugung und dem Gewissen der Abstim

menden Gewalt angethan werden, theils Beratbung und Beschlussnahme in 

unlösliche Verwirrung gerathen · kann, so dass selbst die Ziehung irgend 
eines Beschlusses unmoglieh wird. Allerdings geben theils die positiven 
Geschäftsordnungen Vorschriften in diesem Punkte, tbeils enthalten die all
gemeinen Werke ttber parlamentarische Geschäftsbehandlung 1) ausftlhrliche 
Belehrungen; die Hauptsache bleibt aber natürlich immer die richtige Leitung 

des Vorsitzenden der Versammlung, dem schneller Ueberblick und logisches 

Denken in besonderem Grade eigen sein müssen. - Die Frnge, ob zweck

mAssigerweise nur eine e in z i g ~ e r a t h u n g u n d B e s c b 1 u s s nahm e 
stattfinde, oder ob mehrere Lesungen einer schliesslichcn Fassung der 
Versammlung voranzugehen haben, ist ohne Zweifel, trotz _des entgegen„ 
stehenden Vorganges der . englischen Parliamentsregeln und einiger nach 

ihrem Beispiele entworfenen Geschäftsordnungen, zu verneinen. Eine solche 

wiederholte Behandlung desselben Gegenstandes ist in der Regel nur eine 
leere Förmlichkeit, und dann ein unnöthiger Zeitverlust; wo sie aber wirklich 

gebraucht wird zu wiederholter sachlicher Besprechung und zur Vorlegung 

l) Vgl. hleriiber die ■ehr einleuchtenden und auf umfa■sender eigener Erfahrung be• 
ruhenden Bemerkungen von Wächter, tm Arch. f. C.R., 1839, 8. 350 fg. 

2) 8. namentllch die vortreff'llche Auscinander■et&ung von M ay (Da• engl11che PArlarnent 
und aeln Verfahren, über&. von Oppenheim. Lpzg., 186-0, 8. 246 fg.). Die durch eine Jahr~ 
bundertlange Erfahrung dea englischen ParliAmente11 ausgebildete Logik iD Behandlung der 
Verheuerungunträge lat 1A der That bewundernawertb. 
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neuer Anträge, dient sie nur allzu leicht dem Eigensinne oder den Umtrieben 
einer Minderheit. Diess aber ist .um so mehr zn beachten, als der Zweck der 
Einrichtung, nämlich die Verhinderung einer U ebereilung, auf andere und 
weit bessere Art erreicht werden kann, und in der That auch durch die 
meisten Geschäftsordnungen vollständig erreicht ist. Die Bestellung der 

Vorbereitungscommissionen und der Druck ihrer Berichte gewährt nämlich 

vollkommen die Möglichkeit einer reiflichen Ueberlegung, wid taugt selbst 

weit besser hiezu, als eine wiederholte bloss mtlndliche Besprechung. In 
England besteht eine solche Berichterstattung in der Regel nicht, und dess
halb mag dort das an sich unvollkommene Mittel der dreimaligen Lesung 
nicht zu umgehen sein; es war aber geradezu gedankenlos, wenn einige 
deutsche Geschäftsordnungen neben den regelmässigen Commissionsarbeiten 
auch noch deren Ersatz einführten. Höchstens möchte bei ausserordentlich 
wichtigen, namentlich aber bei sehr verwickelten, Gesetzen ein Ausna.hms
beschluss zulässig sein, um eine Zwischenzeit zu Ueberlegung des in seinen 
Einzelheiten oder in seinen Folgen nicht leicht überschaubaren Ergebnisses 
zu gewähren. Und selbst hier muss man sich das Missliche des Verfahrens 
nicht verhehlen. Gerade bei Gesetzesentwtlrfen der bezeichneten Art ist 
die Erreichung eines Ergebnisses ungewöhnlich schwierig. Dasselbe wird 
nun aber durch eine nochmalige BerathUDg und Beschlussfassung aufs Neue 
in Gefahr gesetzt. Davon nicht zu reden, ~ eine scllädliche und viel„ 
leicht gefährliche Aufregung um so viel lAnger unterhalten werden mag. 

8. Es unterliegt wohl itzt nirgends mehr einem Zweifel, dass die 

Anwesenheit von Regieru ngsbevollmAchtigten bei den Berathungen 

über Gesetzesentwttrfe nicht nur rälblich, sondern durchaus nothwendig ist. 
Die frühere entgegengesetzte Ansicht der deutschen Stlndeversammlungen 
und hochgepriesene Bestimmung von Landesprivilegien beruhte auf dem 
unmöglich gewordenen Gedanken einer Verheimlichung der ständischen 
Rechte und namentlich der Mittel zu ihrer Durchführung. Es ist also nicht 
nur zu gestatten, sondern sogar zu verlangen, dass sich die Regierung bei 
der Beratbung eines von ihr ausgehenden Gesetzesentwurfes in den Kammern 

durch eigens dazu bevollmächtigte, zu solchem Dienste besonders taugliche 
Organe vertreten und ihr Werk gegen· etwaige AngriJfe, sei es in Com

missionsberichten sei es bei den Berathungen, vertreten lasse. Es steht 
ihr natilrlich frei, wen · sie in jedem einzelnen Falle abordnen will; ein 
Auftrag dieser Art ist Sache des persönlichen V ertraneos und der genaueren 
Bekanntschaft mit dem Gegenstande. Dass der Justizminister in der Ver
sammlung erscheint, wenn Rechtsgesetze verhandelt werden, versteht sich 
allerdings von selbst, und ist durch Rücksichten des Anstandes gegenüber 
von der Kammer gefordert; ob er sich 'aber von MinisterialrMhen, von 
Mitgliedern der Gesetzgebungscommission oder von sonstigen Beamten unter-
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st11tzen zu lassen bat, hlogt von den Umständen ab. So viel steht jedoch 

fest, dass eine Beschrlnkung _der Berechtigung, vor den Kammern zu er
scheinen, auf bestimmte Kategorieen von Staatsdienern durchaus unzweck

mässig ist, da es sich nicht ein ft1r alle Mal bestimmen lässt, in welcher 

amtlichen Stellung der tauglichste, das heist der mit genauer Sachkenntniss 
eine schnelle .Auffassung und gute Redegabe vereinigende Mann zu finden 
sein wird. Unzweifelhaft waren z. B. die Bestimmungen der franzOsischen 
kaiserlichen Verfassung von 1852, nach welchen ausschliesslich Staatsräthe 

die Verthcidigung der GesetzesentW1ll'fe zu vertreten hatten 1), verkehrt; 
und noch weniger sogar entspricht es dem Zwecke, wenn itzt, (1861,) zwei 
Kammerminister ohne Verwaltungszweig zur · Vertretung aller Arten von 
Gesetzen bestimmt sind. Bei einer ernstlich gemeinten und gegenüber von 

einer mit den nöthigen Rechten ausgerilsteten Volksvertretung wäre eine 
Vertheidigung aller und jeder, dem Redner weder durch Erfahrung noch 
durch Bearbeitung näher bekannter Gesetze eine völlige Unmöglichkeit. -

Noch ist zu bemerken, dass die Regierung die Verhandlungen in der vollen 
Versammlung sehr erleichtern und abk1lrzen kann, wenn sie sich gleich zum 

Anfange ftber die von der ständischen Commission ausgesprochenen .Ansicht.eo 

und .A.ntrAge lussert, die ihr genehmen aa.sdrU.cklich billigend, ihre Gr11nde 
gegen die unzulässigen mittheilend. Die Verhandlung bekommt auf solche 

Weise eine bestimmtere Richtung und in der Regel einen engeren Kreis, 
ohne dass irgend einer Ansicht Gewalt angethan oder die Vorbringung nener 
VorschlAge verhindert wäre 1). 

§ 24. 

b) Das Verhlltnisa der bei den Kammern su einander. 

Unzweüelhaft treten sowohl die Vortfieile als die Naehtheile des Zwei
kammersystemes bei der Gesetzgebung ganz besonders henor. Einer Seita 
also die wiederholte Ueberlegung einer wichtigen und vielleicht schwierig()n 
Angelegenheit; die Verhütung von einseitigen Ausschreitungen und von 

ungebührlichem Einflusse einzelner Mitglieder; die Beurtheilung von ver
schiedenen, tbatsächlich im Lande vorhandenen und also auch zu beachtenden 

Standpunkten: auf der andern Seite Schwerfälligkeit und Verzögerung des 

Verfahrens; Möglichkeit der Geltendmachung selbstsüchtiger. und nur bei 

Minderheiten vorhandener Interessen; Nötbigung zur Aufgebung von Grund
sätzen und zur .Annahme halber Massregeln, damit ttberhaupt etwas zu 

Stande komme. Wie aber dem ·sein mag, jedenfalls ist die Sache nach 

der Verfassung der meisten Staaten unvermeidlich. 

1) 8. Decret organlque du 91 Deo. 1851 • Art. 51, 
1) Auf die9e Welae ,·erlnhr die wlirttemuergiacbe Regierung lm Jahr 1838 bei den Ver

.bandJu.qen tlber ein Btr&fgeeot&buch • und mit &'fOUOm Nuuen. 
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~igenth1lmliche Folgen bei der Verhandlung von Rechtsgesetzen treten 
nicht hervor; es ist daa Verhältniss der beiden Kammern zu einander hier 
das gewöhnliche. Es bat also diejenige Kammer, bei welcher die Regierung 
den Gesetzesentwurf zuerst einbrachte, (worin sie völlig freie Hand hat,) 

der andern Kammer ihre Beschlüsse einfach und ohne Beiftlgung von M~ 

tiven zu 11bennitteln; nattlrlich vorausgesetzt, dass sie den Regierungs-
entwurf nicht vollständig verwarf, weil in diesem Falle nichts mitzutheilen 
ist, und die andere Kammer keinen wirksamen Beschloss in der Sache 
fassen könnte. Die nun zur Berathung und Beschlussfassung aufgeforderte 
Kammer hat in stotnicher Beziehung völlig freie Hand. Sie kann also den 
Beschlüssen der zuent mit dem Gegenstande beschäftigten Kammer unbe
dingt beitreten oder nicht; im letzteren Falle aber kann sie entweder den 
Gesetzesentwurf ihrer Beits ganz verwerfen, oder sie mag bei Aenderungen, 
welche in der frfther thltigen Kammer beschlossen wurden 1 znrtlckkehren 
zum Regierungsentwurf'e, oder kann sie an einzelnen Beschlüssen dieser 
Kammer, enthalten diese non eigenen Stoff' oder nur eine Zustimmung zum 
Regierungsvorscblage, Aendernngen vornehmen ; endlich steht ihr die Ein• 
schaltung ganz neuer Sätze zu. In zweien dieser FAile ist die sUlndiscbe 
Thätigkeit in Betreff des Gesetzesentwurfes beendigt, nämlich bei einer 
völligen Verwerfung des bereits anderer Seits angenommenen Gesetzes, 
sodann bei völliger Uebereinstimmnng beider Kammern in allen Beschlüssen; 
Bache der Regierung aber ist es nun, einen Entschluss in Beziehung auf ihr 
weiteres Benehmen zu fassen. Wenn aber die itr zweiter Linie handelnde 
Kammer im Ganzen angenommen bat, dagegen in Beziehung auf Einzelheiten 
Beschlussverschiedenheiten stattfinden, so geht die ganze Angelegenheit 
wieder zurttck an die zuerst aufgerufene KammP.r, welche nun auch ihrer 
Seits vollkommene Freiheit in Betreff dieser abweichenden Beschlüsse hat. 
Sie mag sie ganz annehmen, ganz verwerfen, nur theilweise sich einver„ 
standen erklären, neue Gegenvorschläge machen, und es kommt nun darauf 
an, ob diesen neuen Beschlüssen anderer Seits vollkommen zugestimmt wird 
oder nicht. Ist diess der Fall, so liegt eine 1lbereinstimmende Erklärung 

an die Regierung vor, bleibt aber, sei es io vielen sei es in wenigen 
• Punkten, eine Verschiedenheit der Meinungen, so hängt es nun von der 

jetzt wieder mit dem Gegenstande beschäftigten Kammer ab, ob sie ganz 
abbrechen und den ganzen Entwurf jetzt verwerfen will, oder ob sie ft1r 
gut findet, nochmals unter Rücksendung ihrer jetzigen Bescblllsse einen 
nochmaligen Versuch zu vollständiger Uebereinstimmung zu machen; und es 
hindert selbst nichts, diesen Versuch zu wiederholen, wenn die V creinbarung 
nicht alsbald vollstAndig erzielt werden konnte. Ist durch kein ·Mittel eine 
vollstlndige Uebereinstimmung beider Kammern in Form und Sache zu er
zielen, so bleibt freilich nichts tlbrig, als der Regienwg zu erklären , d88a 

Y. K oJal, Blaatarecbt. B4. lL 86 
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eine Vereinbanmg 1lber ihren Entwurf nicht zu erlangen gewesen sei und 
derselbe somit die nöthige ständische Zustimmung nicht erhalten habe. Hierbei 
ist aber wohl zu bemerken, dass es weder der Regiernog noch einer der 
beiden Kammern einseitig zusteht, die etwa von beiden Kammern gleich
mässig angenommenen Punkte aus dem ganzen Entwurfe herauszunehmen 
und sie nun allein als allgemein gebilligtes Gesetz zu erklären. Ein über
gebener Gesetzesentwurf bildet ein Ganzes, und er kann nur, wenn positive 

und negative Uebereinstimmung tlber alle Fragen vorhanden ist, &l.s von 
allen Faktoren der Gesetzgebung gebilligt, zur Wirksamkeit kommen. Nur 
also wenn beide Kammern mit der einfachen Weglassung einer ursprttnglicb 
vorgeschlagenen Bestimmung einverstanden sind und daneben eine vollstän
dige positive Vereinbarung über die Billigung des bestehen Gebliebenen 

stattfindet, liegt ein gleichlautender Beschluss der ganzen St.ändeveT'MJDrolung 
vor, und mag dann diesen die Regierung als Gesetz veröffentlichen. 

Ob im Verlaufe solcher Verhandlungen Z\\ischen zwei Kammern auch 
persönliche Zusammentritte zur Verständigung Ober streitige Punkte 

stattfinden sollen und können, darüber entscheidet zunächst natürlich die 
Geschäftsordnung in jedem Lande. Ist eine solche beiderseitige Abordnung 
und mOndliche Verhandlung nicht ausdrücklich untersagt, so liegt kein 

Grund vor, warum ~ie nicht stattfinden dürfte. In dem Grundgedanken 

einer Volksvertretung liegt sicherlich kein Hinderniss; und auch das Zwei
kammersystem wird dadurch nicht verletzt, wenn nur keine gemeinschaft
lichen Bera.thungen oder iar Beschlussfassungen beider Kammern stattfinden, 
sondern nur eine Besprechung von beiderseitigen Beauftragten. Ob auch 

noch andere Mitglieder als stumme Zuhörer anwesend sein können, ist 

kaum der Mtlbe werth zu erörtern, da es in keinem Falle viel nützen oder 

schaden wird 1). 

Die Stellung der Regierung bei diesem verwickelten Gange der 
Verhandlungen zwischen zwei Kammern ist keineswegs immer leicht, und 
es mag sich wohl begeben, dass sie viele :Mühe aufwenden muss, oder dass 

sie sich zu manchen missliebigen Zugeständnissen herbeilässt, "in der Hoff
nung schliesslicher Erreichung einer U ebereinstimmung, ohne eine solche 

bewerkstelligen zu können. Es kommen dabei auch schwierige rechtliche 
Fragen zur Sprache, z.B. ob und inwicferne sie an Zugeständnisse gebunden 
bleibt, welche sie in einem früheren Stadiwu der Verhandlungen machte, 
falls später wesentliche Aenderungcn durch Beschlüsse einer anderen Kammer 

1) Die Anwesenheit von Nichtmitgllcdern bei Zusammenkünften beiderseitiger Commll
i&rlen Ist nicht zu verwechseln mit der Zulassung von Nichtmitgliedern bei Commisslons-
1itzungen der einzelnen K11mmer. Bel jenen Zusa.mmentrlticn findet kein vertraulicher 
.A.ustau1ch 'YOD Ansichten 1tatt. bestoht keine Gefahr oine1 vorzeitigen Bekanntwerdooa TOD 

Planen und Oriinden, ist tomit auch kciuo Vereitlung des Zweckes der Arbeit durch eine 
ungeeignete Oell'entlicbkeU s;u befürchten. 
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herbeigeffthrt werden wollen. Es ist Jedoch hier nicht der Ort, diese Rechts

punkte zu erörtern, und es mag somit nur die eine Frage aufgeworfen sein, 

ob die Regierung wohl daran thut, einen Gesetzesentwurf im Laufe der 

Verhandlungen zwischen den Kammern und vor deren schliesslicbem Aus
gange ganz zur11ckzuziehen, wenn sie sich kein gutes Ergebniss verspricht? 

Ueber das Recht einer solchen Znr11cknabme kann allerdings ein Zweifel 

nicht obwalten; und auch die Lust zur Abktlmlng einer Mo.he - und Zeit
anwendung, welche voraussichtlich zu keinem Ergebniss fdbren werden, ist 
begreiflich genug. Dennoch wird in der Regel davon abzuwarnen sein, und 

zwar aus zwei Grttnden. Einmal, weil immerhin noch eine Möglichkeit 
bleibt, dass sich die Kammern vereinigen·~erden, ja sogar, dass anfänglich 

gefasste Beschlt1sse, zu wel~hen die Regierung nur ungerne und bloss der 

Zustandebringung des Gesetzesentwurfes wegen znstimmte, wieder in Weg

fall kommen. Zweitens aber, weil eine solche Zurückziehung leicht eine 

Missstimmung in den KaroroP.m erweckt. Es ist vortheilha.fter fo.r die Re

gierung und nicht mehr als billig, wenn die Ursache des Nichtzustande

kommens und die Verantwortlichkeit daftlr auf Denen liegen bleibt, welche 
in der That die Schuld derselben tragen, nämlich auf den zu keiner 
U ebereinstimmung zu bringenden Kammern. 

§ 25. 

4:, Die Schlussredaction. 

Wenn die Verhandlungen in den st.Andischen Corporationen zu 1'.berein• 
stimmenden Beschlüssen geftthrt haben und die Regierung ihnen beigetretei;i. 

ist, somit eine vollständige Uebereinstimmung sämmtlicher Faktoren der 
Gesetzgebung stattfindet, so ist nun das Gesetz nach Massgabe der mit 
dem Entwurfe vorgenommenen Aenderungen in seiner schliesslichen Ab
fassung herzustellen. Natflrlich sind dabei Bämmtliche von der Regierung 

genehmigte Beschlüsse der Kammern nach Form und Inhalt vollständig und 

unverändert aufzunehmen. Gewöhnlich werden sich hierbei keine Anstände 

ergeben; doch erfordern nachstehende Punkte eine Erörterung : 

1. Die Besorgung der Scblussredaction steht jedenfalls der Regierung 
zu. Der Gesetzesentwurf ging von ihr aus, und die Stände waren nur zu 

ihrer Zustimmung aufgefordert; es ist somit auch Recht und Pfli~ht der 

ersteren, die ganze Angelegenheit zu Ende zu führen. Am besten wird 

wohl die Gesetzgebungscommission mit der Arbeit beauftragt werden, dem 
Justizministerium aber die Aufsicht darüber und die schliessliche Genrhmigung 
zustehen. Eine nochmalige Mittheilung an den Staa.tsrath oder an das Ge

sammtministerinm erscheint als überflüssig und als nicht in dem Geschäfts

kreise dieser Behörden begründet. Nur wenn sich bei der Ausarbeitung 

solche Anstände ergeben sollten, welche zu einem rechtlichen Zweifeln 
• 
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unterliegenden oder zu späteren Streitigkeiten mit der Ständeversammlung 

Anlass- gebenden Verfahren der Regierung zu führen vermöchten, könnte 

eine Derathung jener höchsten Stellen nothwendig werden. 

2. Es ist nämlich nicht unmöglich, dass sich bei der schliesslichen 
Feststellung der Gesetzesworte Unklarheiten oder Widersprüche 

unter den Beschlüssen der Kammern herausstellen, welche während 

der Verhandlungen nicht bemerkt wurden. Dass solche Anstände nicht 

ungelöst in das Gesetz übergehen können, ,·ersteht sich von selbst; eben so 

unzweifelhaft ist aber auch, dass die Regierung allein nicht befugt ist, 
Widersprüche zwischen den Beschlüssen der Kammern zu entscheiden oder 

eine authentische Interpretation. ·_derselben zu geben. Das Verfahren in 

einem solchen Falle ist aber naturgemäss verschieden, je nachdem im 
Augenblicke der Entdeckung solcher Unvollkommenheiten die Kammern 

noch versammelt sind, oder bereits der Schluss des Landtages eingetreten 

ist. In dem ersteren Falle ist offenbar eine schleunige Mittheilung der 

Thatsache an die Stände\'ersammlung gcratben, und zwar zunächst an die 

Kammer, deren Beschluss die Ungewissheit verursachte. Sollte eine Ver-· 

einigung der beiden Kammern und der Regierung über den streitigen Punkt 
nicht zu Stande zu bringen sein, so wäre freilich schliesslich noch das 
Gesetz als gescheitert zu betrachten, da es nur bei vollständiger Ueberein

stimmung aller Faktoren ins Leben treten kann. Sind die Kammern aber 

nicht mehr vereinigt, so muss die Regierung unter den drei möglichen 

Entschlüssen wählen: die Kammern zur Erledigung der Angelegenheit ·wieder 

einzuberufen; die Verötf entlichung des Gesetzes bis zum nächsten Landtage 
und einer alsdann zu bewirkenden Vereinigung aufzuschieben; oder endlich 

eine Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen zu treffen, auf die 

Gefahr hin, dass seiner Zeit die Stände,·ersammlung Einsprache erheben 
und vielleicht sonst noch manche Unzuträglichkeit wegen der anfechtbaren 
Gültigkeit der. veröffentlichten Bestimmung sich ergeben könnte. Der letztere 
Ausweg ist allerdings der an und für sich bedenklichste und formell am 

wenigsten gerechtfertigte; dennoch wird in der Regel sich die Regierung 

zu ihm entschliesscn müssen. Nur sehr selten wird der streitige Punkt 

sachlich von der Bedeutung sein, dass er die Beschwerlichkeiten und Kosten 

einer eigenen Einberufung der Stände austrüge; es könnte eine sokhc 
Massrcgel geradezu der Lächerlichkeit Yerfallen. Ebenso wird im Zweifel 
eine Nichtveröffentlichung des Gesetzes bis zum nächsten Landtage, möglicher

weise also während mehrerer Jahre, unzweckruässig sein. Rechtsgesetze 

werden wohl niemals beabsichtigt und der beschwerlichen Verhandlung mit 

der Volksvertretung unterzogen, wenn nicht ein entschiedenes Bcdürfuiss 

dazu vorliegt. Dieses nun whhrcnd so langer Zeit unbefriedigt zu lassen, 

wäre um so mehr Pedanterie, als der im Streite befindliche Punkt kaum 

• 
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von grosser sachlicher Bedentnng sein kann, weil er sonst die Aufmerksam• 
keit schon während der Verhandlungen auf sich gezogen hätte. Zu läugnen 

ist freilich nich~ dass die einseitige, und somit an sich ungereehtfcrtigte, Ent

scheidung der Regierung möglicherweise zweierlei nicht eben leicht zn nehmende 

Unzuträglichkeiten zur F'olge haben kann. Einmal Streitigkeiten mit der 

Stiindeversammlung, und vielleicht in Folge deren eine theilweise Wieder

abänderung des kaum gegebenen Gesetzes. Zweitens aber eine Rechts

unsicherheit, falls nämlich die von der Regierung veröffentlichte Fassung 

später in Folge der Verhandhrngen mit den Ständen als eine unrichtige 

wieder aufgegeben werden muss. Hier würde sich denn fragen, ob die 

inzwischen nal'.b der unrichtig fonnulirten Bestimmung geordneten Rechts

verhältnisse und gefüllten richterlichen Urthcile bestehen bleiben, oder als 

auf einem verfassungsmässig ungültigen Befehle beruhend angegriffen werden 

können ? Die Beantwortung dieser Frage ist aber um so schwieriger, als 
die Meinungen über die vorläufige Bcfolgbarkcit eines formell gültig publi

cirten, seinem Inhalte . nach aber fehlerhaften Gesetzes bekanntlich sehr 

verschieden sind. Dennoch bleibt hier kein anderer Ausweg übrig, als 

dass der Justizminister, etwa nach vorgät~giger Berathnng im Staatsrathe 
und Gesammtministerium, die Sache auf seine Verantwortung nimmt. Ob 

der Regierung zu rathen ist, bei der wieder zusammentretenden Stände

versammlung die Angelegenheit selbst und freiwillig zur Sprache zu bringen 

und einen Vorschlag zu ihrer Ordnung .zu machen, oder ob sie besser daran 

thut, auf eine Beschwerde von Seiten der Stände zu warten, wenn eine 

solche aber nicht erfolgt, das Gesetz als unzweifelhaft zu behandeln, hiero.ber 

mag verschiedene Meinung sein. Doch scheint das erstere Verhalten bessere 

Früchte zu tragen. Einmal ist es offener und aufrichtiger, nnd macht also 
der Regierung mehr Ehre. Sodann wird die Ungewissheit über den cigent- • 
liehen Bestand der Recbtsnonn durch blosses Stillschweigen nicht beseitigt. 

Nichts ist möglicher und selbst wahrscheinlicher, als dass der incorrecte 

Inhalt des Gesetzes früher oder später durch den Scharfsinn eines Richters 

oder Rechtsfreundes, so wie durch wissenschaftliche Bea.rbcitw1g an den 

Tag kömmt; je länger indessen der von der Regierung verkündigte Sinn 

zur Anwendung kam, um so grösscr ist die V crlegenheit und vielleicht der 

Schaden für jene IlUrger, deren Verlililtnisse hiernach, also sachlich vielleicht 

falsch, geordnet wurden. Allen solchen Zweifeln und Nachtheilen beugt 
eine Verhandlung mit den Ständen vor. Entweder billigen diese die von 

der Regierung angenommene Fassung als die richtige; dann ist nicht nur 

ftlr kttnftig, sondern auch rückwärts Alles richtiggestellt. Oder aber man 

vereinigt sich Ober eine neue erläuternde Fassung; dann sind jeden Falles 

fllr kttnftig alle Zweifel abgeschnitten, die nach der Regierungsveröff'ent• 

lichung bereits behandelten Fälle aber müssen durch eine Uebereinstimmung 
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von Regierung und Kamm~rn ausdrtlcklich als zu Recht bestehend erkllrt 
werden 1

). 

t} Ea bedarf freillob Dlcbl erst eluea Bewel•ea, w1 e■ ein urew3b.nllche, und uebUoll 
bedenk.llcbea Unternehmen llt, eln1el11e Beehtaentachelduogen durch die geae&sgebende 
Gewalt fe1tzu1tellen, und daa du Verfahren doppelten Zweifeln unterliegt., wenn die Feat
atellnns- pi' «egen cle'll etgeotllcheu ud 1111erkamlten 8lnn de1 Ge•euee erfolgt. Jeder 
An~ger in der Becbhwiasenachaft welu, dau ein au-ettlgcr Bech&afall vom Richter un.4 
nicht vom Geaetageber au erledigen lat, und du• der Bfohter daa 11.nr Zelt der Entatehung 
de1 traglicben Verblltni.Nel, bealebunpwelM im AusenbUcke de, Urlbetl11pruch111, wirklich 
batebendo 0eaetr. ansuwenden b&L Aach mag, wenn schon Tiellekh& gegen gröueren 
Wlderaprucb, der Bat& durcbgefflbn werden, c'laa ein auf einem, nach Erkllrung der llmmt
llchen Gest1tagebungafactoten 1elb1t, angölttgen Guetse berahendea rlobterttebea Urtludl 
nlcbt su Recht besteht und auch nicht einmal formale. Recht macht. Allein mit all dleaer 
Elementarwef•belt tat In dem vorliegenden Falle nicht geholfen. Die Frage lat, wu ge
rechter- und billlgenreiae H thun 1M, weun durch einen FehJer der 8taa&age,ralt ein ■ach.
lieh unrichtlgea Gesetz &ur Nachacbtung bekaD.Dt «ema.eht UDd daaaelbe ln gatem Glauben 
von einem Richter angewendet wurde, der Spruch formelle Rechtskraft beschritten haO 
Um n einer umalcbtfgen und 'YOD kelner Seite anfeabtbaren Antwort auf dieae fiage aa 
gelangen, tat die BeachlUDg u.11d gegenseitige Abwägung verachiodener Btandpan.k.te 'llDd 
Forderungen notbwendfg. - Vorerst ist einleuchtend, da11 die Sache .11owobl eine allge
mein etaatltcbe Bedeutung bat, al1 TOD Wlehtlgkelt fflr die Rechte ond Intere11en von 
p r lv a te n iat. Für den Staat nämlich handelt ea aich davon, ob die- verfa11ungamiaslgea 
Grundsätze Uber die gültige Entstehung von Gesetzen mit Folgerichtigkeit durchufü.br~n 
1lnd, oder ob die Sicherheit dea von ihm im etnaelnen Falle au■gesprochenen Rechtes und dlP 
UnantaatbarkcU eines gültigen Blchterapruchea unter allen Umlltä.nden aufrecht erhalten wer
den mu88? Die Privaten aber 1lnd sehr dabei bethclligt, ob ein Ihnen formell untadelhan za. 
geachiedenea Recbt.averlliltnl11 bestehen bleibt, nachdem die Enideckqng gemacht lat, clua 
der betreffende Spruch aua einer fal1chen Recht.lquelle herrilbn, oder ob elne D&Chtrlgltche 
Aendcrang In Gemäuhelt dea richtigen Geaetze1 elnsutreten hat; wobei denn wieder thell1 
etrafrecbtliche Unheile tbei11 Entlcbeldungen tn btlrgerllcben Becbtaaaehen su Sprache 
kommon können. Es iat nothwendlg, Jeden die1er Standpunkte abge1ondert sa erörtern; 
das erlangte Ergebnlss mag dann verglichen 'llDd, f&ll■ e■ nJcbt ilberelnstimmt, eine Aaa-
glekhunlif geaucbt werden. - Auf allgemeinem tt.a&tllchem 81andpunkte handelt es ■ich 
da-von, su entscheiden, ob in einem Colllaioo.afalle der Ornndlats, dau eine nicht auf voll
i,tän,li,irrr 'Ccbert-instimmung der Oeaetz.gebungsfactoren bettebeode Norm keine rechtlichen 
Wlrkun~en hAbe, im IntereHe de& Rechtes and dea ötrentllcben Wohlea hl5ber n 1tellen tat, 
als <lic Aufrcl'htcrhaltung des durch RicbtcraprüC'he on.lelten formalen Recbtea? Hier Ln 

• e~ ,knn sie herlieh keine schwere Auf~abe, den logisch-uoanfecbtbaren Beweis zu fllbren, 
dnl'8 die ßl'wAhnrnK der VerfA.Hung geboten ■el, und r.war nicht blo11 wegen der höheren 
Giiltigkcil Ihrer Satzungen, sondern auch wen sie die letzte Grundlage und den Schub allea 
Rel·ht,•11 und aller Ordnung im Staate bilde. lt(an kann auch ohne gro11on Aufwand von 
Elnblldun~sk:rl\ft elne Schilderung von der Verwirrung entwerfen, welche dara111 ent1teht1n 
mi.iaae, wenn die Reglßrung dle Gesetze anders veröff'cnfücben könne, all 1le mit den St.loden 
vern.hre1\et aclen. Dennoch iibcrwlcgcn die Gründo für eine Aufrechterhaltung der Richter. 
aprilche. Unläugbar Ist ea eine der ~nten Bedingungen eine., 1lcberen Z111&mmenleben1 und 
aomlt der Erreichung aller Lebenuwecke, due eio durch die gc.1et~lichen 0rpne 1m Elnselnea 
gcordnl'tes Rerht8verhliltniH geachtet werde, namcntllch vom Staate sclbat. Wie notbwendlg 
eine aolche Anerkennung i■ t, beweiat schon. die von keiner Seite beatrlctene AufrecMorb&I• 
tung derselben aucll In dem ~'allo, wenn eich elne aachlicbe Mi11anwendung dea RechtM 
nachweisen !aasen sollte. Sie machen unantastbare• formales Recht aus Griloden dea all
gemeinen Wohles. Unzwetfelhatt iat die Bewahrung der verfulUDIJlmlualgen Formen und 
Grundaä.tze ebenfälla von gro.111er Bedeutung filr die Rechtaaicberbeit; allein theila iat deren 
Wirkung dnch nur eine entferntere und mittelbare, tbells 1011 ja tn dem vorliegenden FaUe, 
angenommenerma8acn, die Hochhaltung deraelben tn ein helle, Llchl gesetzt werden durch 
die Wlederautbebung des unrlchtlg verkündigten Geuuos. Eine Berüclulcbttgung dee 
nichat Nothwendlgen Ist also um 10 eher thunllch, als der GrundHn fest gewahrt bleibt. 
- 8tellt man ■Ich nun aber, aweltens, auf den Standpunkt der einzelnen Bürger, deren 
Becbtlverhältnla■e durch einen Richterspruch der unientelltcn Art geregelt worden sind. 
10 11lnd unxwelfelhaft dle11clben, wu immer 11tren~e• Recht 1eln möge, an der Bllllg
keltarorderung befugt., c'lurcb elnon vom &tu.Ce begangenen Fehler 10 wie durch 4euen 
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3. Ein zwar nicht wünschenswertber, allein doch möglicher Fall ist es, 

dass die Ständeversammlung die von ihr in Betreff des Gesetzesentwurfes 

verlangten Aenderungen nicht im Einzelnen formnlirt, sondern nur einen 
Grundsatz feststellt, die Hineinarbeitung desselben in das Gesetz aber 

der Regierung überlässt. Hier hat denn natürlich diese letztere völlig freie 
Hand, und zwar sowohl in Betreff aller aus dem Grundsatze möglicherweise 

ableitbaren Folgerungen, als hinsichtlich der formellen Fassung der von ihr 
vorzunehmenden Aendenmgen. Es kann von ihr nur logische Folgerichtigkeit 
und vollständige Durchführung des vereinbarten Grundsatzes verlangt werden. 

In Betreff einer sich später etwa erhebenden Meinungsverschiedenheit der 
Stände gelten die soeben erörterten Grundsätze . 

Dags die von den Behörden festgestellte Schlussredaction erst durch 

die ausdrückliche Genehmignng und Unterschrift des Staatsoberhauptes 
Gültigkeit und Abschluss erhält, bedarf nicht erst der Erwähnung. 

Wiedergutmachung nicht bcscbidigt zu werden. 81e habfln nlchta verschuldet; aut tbre 
Kosten kann daher auch die Angelegenheit In keinem Falle geordnet werden. Genauer be
trachtet löst sich abor diese BHI igkeitsforderung In zwei Sätze auf: einm&l, d.ase der Einzelne 
keinen positiven Schaden erleide unter dem Fehler des Staates; zweitens, dA.H Ihm ein 
bereit, zuerkannter Vortbeil nicht nachträglich wieder entzogen werde. Die Anwendung 
dieser Verlangen auf strafrechtliche Jo'älle hat wohl kaum einen An1tand. Leicht wird alch 
Jeder mit der doppelten Fordorung -vereinigen, d1111s eine durch das unrichtige Oe1et& 
veranluate höhere Strafe auf das vom Gesetzgeber wirklich gewollte Mau herabgeaetzt, 
und daas eine anr ein eolches Gesetz begrlindetc zu geringe Strafe nicht nachträglich noch 
erhöht werde. Zu Jener härteren Strafo war kein Rechtsgrund vorhanden i eine doppelte 
Verurthellung wegen desselben Vergehen• aber liefe gegen alle Grundsätze und kannte 
UberdieH nicht anders, denn als eine Grausamkeit bezeichnet werden. Schwieriger l1t dle 
Entscheidung in biJrgerllcbeo Rechta&a.chen. Während nlmllch bei jenen Stra.furtbellen den 
Verlangen der Einzelnen nur da,, bei einer etwu höheren oder niederem 8trafbemeuung 
kaum nenncn1werth betbelHgte, öffentliche Wohl gegenübersteht, somit Btnigkelt leicht 
gei.lbt werden mag; steht bet einem clvilgerlchtllehen Urtheile der Vorthell eine• Bürger• 
dem g&ns gleichen (ntereaae der andern Partie gegenüber, und kann Billigkeit gegen 
den Einen nicht 1tattfinden, ohne dal!I& sie unmittelbar auf Kosten de& Andern ginge. 
Wenn z.B. der Kläger durch dle Anwendung des falschen Gesetzes gewonnen bat, während 
er unter dem richtigen verloren hätte, und nun der Satz, dM8 zuerkannte Vorthelle nicht 
wieder 6ntzogen werclen können, zur Anwendung gcbrAcht werden soll, 10 ge.,chiebt e1 
dadurch, da88 dem Beklagten sein Recht voronthaltcn wird. Hier bleibt denn, de. doch 
etwaa geschehen mus11, nlchta übrig, als derjenigen Billigkeitsforderung den Vorrang ein
zuräumen, wrlcbcr 1\Uch noch ein öffentliches Intercuo zur Fieite steht. Diess ist denn 
ab~r unzwelfolhaf't bei derjenigen Partei der Fall, welche die Aufrechterhaltung des ge
richtlichen Spruche• um\ die Anerkennung eines formalen Rechtes verlangt. ADII welchen 
Gründen des allgemeinen Wohles diese Festh~ltung wünsrbenswcrtb erscheint, lat oben 
bereits anJ{egcben; und ca kommt noch dazu, dass mi.iglichcrw~lso die in !-'rage 11tehenden 
Urtheile nicht blou zwiachen den unmittelbar Bethelll~too Be~bt gemacht haben, aondeTD 
dau auch noch DrlUe, welche In i.ihnUchen Vt•rhältoillllen atanden, die getroffenen Eot-
1cheldnnr;ren zur Richtschnur ihrer Angelegenheiten genommen haben, und dass •omlt 
eine Wiedera11fhebung jener Bpriiche weit und breit elne Verwirrung du Rechtea und 
vielleicht ganz unverschuldete Nachthei!e verursachen würden. - Diesem allem gemü1 
tat Romlt sowohl vom Standpunkte der öffentlichen Intereuen, all von dem der Privat. 
ansprilcbe zu fordern , dass bei der Wiederherstellung dea ursprünglichen WIiien• de• 
Gesetzgebers zu gleicher Zelt die Gültigkeit der indessen auf Grand des veröffentlichten 
Gesetzes erlaneuen recbtskräftlgen rlcbtorllchen Handlungen anerkannt und ebenfalls in 
dem neuen Gesetze verkündet werde; mit Ausnahme Jedoch der etwa errolgteu blrterea 
Str11.fcn, welche, Kei es auf Anfordnn der ßetheiligtt"n sei u von Amts wegen, auf dae M.u1 
de, dchUgen Geaeuea zurilckgefUhrt werden milHen. 



Vierte Abtheilung. 

Verhlltnil■e der Ge1etqeb11111 n auwlrtigen Gnetlu. 

§ 26. 

1. Der Standpunct. 

Mehr als ein gewichtiger Grund fordert, da8a jeder Staat seine Gesetze 
eelbststAndig und nur für sich erl~e. Es liegt diess schon in dem Begri« 
der Una.bhllngigkeit des Staates und in der Aufgabe der Staatsgewalt. So
dann können die eigenthtlmlichen Rechtsbedftrfnisse des Volkes auf diese 

Weise wo nicht allein , so doch am leicht~sten und sichersten befriedigt 
werden. Endlich .sind die zur Herstellung guter Gesetze und zur Wahrung 
der Mitwirkung des Volkes nötbig erfundenen Formen wesentlich auf die 
Selbstständigkeit und Vereinzelung jedes Staates berechnet. 

Dennoch zeigt die Erfahrung nicht wenige Fllle, in welchen Staaten 

keineswegs die Rechtsgesetze in eigener Machtvollkommenheit erlassen. Und 
zwar kömmt diess sogar in wesentlich verschiedener Weise vor. 

Einmal nämlich finden sich Staaten, welche sich von andern 11ber

mAehtigen Staaten einen grösseren oder kleineren Theil der Gesetzgebung 

dieser letztem aufdringen lassen müssen; und zwar nicht sowohl im 
Interesse der das Recht auf solche Weise Empfangenen, sondern aus Granden 

der Politik des Mächtigen. 
Sodann aber ereignet es sich, dass sich St.aaten frei willig zur Fest

stellung eines Rechtsgesetzes an andere Staaten anschliessen; wobei wieder 

zwei wesentlich verschiedene Fälle zu unterscheiden sind: 
Zuweilen nämlich wird durch einen allseitig freiwilligen Vertrag unter 

einer grösseren oder kleineren Anzahl von unabhängigen Staaten ein gemein
schaftliches Gesetz verabredet und dann in jedem der vertragenden Staaten 
als Landesrecht eingeführt. 

Anderweitig aber entschliesat sich zuweilen ein Staat, ein Gesetz 

eines andern_ Staats, welches dieser fdr sich selbstständig festgestellt und als 
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Recht bei sich eingeffthrt hat, durch einseitigen Entschluss auch fnr 
sich anzunehmen und es somit auch als sein Landesrecht zu verkündigen. 

Von diesen verschiedenen FWen der Giltigkeit nicht bloss einheimischer 
Gesetze bietet die gewaltsame Aufnöthigong keinen Gegenstand ftlr 
Erl'>rterungen der Justiz-Politik. Es wird ja hier kein freier Wille gelassen; 

weder die Frage der Annahme des fremden Rechtes an sich , noch die der 
Ansdehnung der Massregel und ihrer Behandlung steht zur Erwägung. 

Es muss eben das Unvermeidliche, so ungew1lnscht und vielleicht schädlich 

es sein mag, ertragen werden. Und sollte je in einzelnen Puncten Freiheit 

gelassen sein, so ist theils deren Auffindung und Abgränzung in allgemeiner 

Lehre unmöglich; theils bedarf es auch in so ferne einer eigenen Erörterung 

nicht, als die für eine freiwillig einseitige Annahme eines fremden Rechtes 

aufzustellenden Regeln auch hier nach Umständen benützt werden können. 

Dagegen erfordert die frei willige Annahme eines fremden Rechtes, 

in welcher Weise sie geschehen mag, allerdings eine genaue Erörterung der 

Free: ob nnd unter welchen Voraussetzungen ein solches Unternehmen als 
gerechtfertigt und rathsam ftlr die Fuhnu1ft der Rechtspflege erscheint? Hier 

ist.selbst eine gnnzliche Unterlassung, wenn sie nöthig erscheint, möglicb1 

un~ können Bedingungen, Beschränkungen, .Ausnahmen nach Forderungen 
der Zweckrnässigkeit gemacht werden. 

Unzweifelhaft müssen. auch bei solcher freiwilliger Entsagung anf' selbst. 

ständige Gesetzgebung gewichtige Gründe zur Rechtfertigung oder gar An
rathong des Schrittes vorliegen. Ist auch vom Standpuncte der Unabhängigkeit 

nichts einzuwenden, so giebt doch in dem einen Falle der Staat das 

verbältnissmässig leichte Mittel der eigenen Willensbestimmung anf' um den 

weitläufigen, beschwerlichen ond nnsichern Weg der Verhandhmg mit Gleich
berechtigten einzuschlagen; und entsagt er im andern Falle der Selbst

bestimmung wenigstens in allen Einzelnheiten. Ein solches Beginnen ist" nur 

dann verständig, wenn ein bedeutender Vortbeil dadurch erreicht werden kann, 

und "·enn dieser Vortheil nicht auf andere Weise zu bewerkstelligen ist. 

Ob ooo dem so ist, wird sich aus der Untersuchung ergeben. 

Im Uebrigen bedarf es wohl kaum erst der ausdrttcklichen Bemerkung, 

dass ein Gegenstand gegenwärtiger Erörterung nor die Annahme solcher 

Rechtsgesetze sein kann, welche die innere Rechtsordnung des Staates 

betreffen, deren Handhabung somit Sache der Rechtspflege ist. Verabredungen 

tl ber v öl k er r e c b tl ich e Verhältnisse, d. b. Ober Rechtsordnung zwischen 
Staat und Staat, sind wesentlich verschiedener Gattung 1 ihre Auslegung und 

Aofrechtt"rhaltung ist nicht Aufgabe der Gerichte, und ihre Erorterung nicht 
Tbeil der Justiz-Politik. 
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2. Die verschiedenen Fälle. 

§ 27. 

a) Die Verträge mit fremden Staaten O.ber gemeinaame1 Recht. 

• Da, nach der vorstehenden AusfObrong, das Aufgeben einer selbst-
ständigen Gesetzgebung auch im Vertragswege ein anomaler und nur durch 
gebieterische Umstände zu rechtfertigender Zustand ist, so ist auch eine 
allseitige und strenge Untersuchung aller Verhältnisse nothwendig, damit der 
bedenkliche Schritt wenigstens nur in passenden Fällen . geschehe. Eine 
solche Untersuclmng zweigt sich denn nun aber in vier besondere Fragen 
ab. Erstens sind die an und fnr sich möglichen Zwecke zu erörtern; zweitens 
die Verhältnisse, unter welchen Uebereinkttnfte mit fremden Staaten räthlich 
sind; drittens die einzelnen Gegenstände der Verträge; endlich das Verfahren. 

1. Die Vorfrage, mit deren Verneinung natürlich alles W eitere in sich 
zerfiele, ist bestimmt so zn stellen e>h und welche Vortheile für den Staif es 
giebt, deren Erlangung einer Seits selbst ein grosses Opfer werth ist, anderer 
Seits nur durch eine mehr oder weniger ausgedehnte Gemeinschaft des Rechtes 
bewerkstelligt werden kann? 

Solcher Fälle lassen sich nnn aber dreierlei auffinden. 
Einmal kann der Staat beabsichtigen, durch eine Gleichheit des 

Rechtes die gemeinschaftliche Nationalität zu erhalten und zu 
kräftigen. - Hier ist weder an Zweck, noch an Mittel etwas auszusetzen. Ein 

in mehrere unabhängige Staaten zerspaltener Volksstamm Uluft Gefahr durch 
diese Abgränznng in kleinere Lebenskrefse zu verkümmern in seiner geistigen 
Entwicklung. Erhaltung der Nationalität trotz der Trennung ist daher 
höchst wUnschenswerth schon auf al1gemeinem menschlichen Standpuncte. 
Sodann aber ist möglichst feste innere Einheit für einen solchen Zustand 
der äussern Zersplitterung von der höchsten Wichtigkeit in allen auswärtigen 
Beziehungen. Gemeinschaft des Rechtes wird nun freilich nicht das einzige 
Mittel zur Erreichung dieses Zweckes sein; allein dass sie jeden Falles viel 
beiträgt zu geistiger Uebereinstimmung nnd zur Belebung des Gefühles der 
Verwandtschaft, unterliegt um so weniger einem Zweifel, als dieselbe noch 
manche weitere gemeinschaftliche Zustände im Gefolge hat. So z. B. die
selbe Literatur des Rechtes, die Möglichkeit gemeinschaftlicher Unterrichts
anstalten, wohl selbst gemeinschaftlicher höchster Gerichte 1). 

1} Waa ist es denn auch anderes, ala du GcfUbl der zenplltterten NatlaJU&lttät, waa in 
Deutsch land Immer wieder dio Besten dea Volkes zu dem V crlanKen nach einer g e m e i u a • m c n 
Gesetzgebung treibt? K8 mögen bei diesem Wunsche &ach unklare Vorstellungen und unvet'
aiändige Erwartungen mit unterlaufen. Allein auch der, welcher wohl weiS8, dasa ein deuts<'.hea 
Gi>seh:bnch kein nothwendig ,·ortrcfflicbea, noch ein von jedem Laien mit Erfolg amzuwendcnilcs 
&cbt ill, llDd der alle Vonügo dea römischen Bechtea wu1 aelner Bearbeiter kewd 1 muaa el.Qo 
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Ein anderer Grund zu dem Wunsche einer Rechtsgemeinschaft kann der 
sein, die Btlrger des eigenen Staates vor Schaden zu bewahren 
bei ihren Bertthnmgen mit der Rechtsordnung fremder Staaten. Und zwar 
kann diess in ~ei Richtungen beabsichtigt sein. Einmal mag gemein• 
scbaftliches Recht erstrebt werden zur gleichmässigen Regelung solcher Ver„ 

hAltnisse, welche ober die Grl.nzen Eines Staates hinausgeben, und welche 
somit bei Verschiedenheit des Rechtes in den Yerscbiedenen Gebieten in 
Unordnung und Nachtbeil gebracht werden. Zweitens kann es fn.r nOtbig 
erachtet werden den Staatsangehörigen in ihrem gewerblichen Verkehre mit 
und in dem Auslande ein gemeinsames, somit ihnen bekanntes , Recht zu 
verschaff'en. - Auch hier ist unzweifelhaft der Zweck von Bedeutung. Im 
ersten Falle wird ein Zustand abgewendet, welcher ohne Schuld der Bo• 
theiligten und ohne mögliche Abhülfe ins Unerträgliche gehen, die grössesten 

Nacbtheile ohne irgend einen Sinn und Nutzen ftlr irgend Jemand herbei• 
ftthren kann. Die zweite BemOhnng ist namentlich da von Wertb, wo der 
gegenseitige Stand der Gewerbe und des Handels vielfache gegenseitige 
Verbindungen und Interessen unter den Bevölkerungen erzeugen. Möglicher
weise aber auch noch in anderen Beziehungen; z. B. wenn nach dem Kapital„ 
markte der in Frage stehenden Länder, oder bei hAnfigen Fällen von Grund• 
besitz aosserhalb des eigenen Ltndes, diessseitige Bttrger grosses Vermögen 

im Auslande haben. Die Richtigkeit des Mittels aber bedarf nicht erst einet 
Beweises. In der erstbesprocbenen Unterstellung hort du Uebel unmittelbar 
auf. Im zweiten Falle wird zwar kein Einsichtiger der Ansicht sein, dass 
ein gemeinsames Recht den einfachen Bnrger in den Stand setzen werde, 
bei seinen Angelegenheiten im Auslande den Rath von Sachverständigen 
immer zu entbehren, (kann er diess-doch nicht in dem eigenen Lande); aber 
uuläugbar wird doch eine bedeutende Erleichterung und Sicherstellung im 
gewöhnlichen Handel ond W a.ndel g~schafft. 

Endlich kann ein Staat seiner Rechtsordnung und Rechtspflege 
Verbesserangen in solchen Beziehungen verschaffen wollen, in welchen 
seine eigenen Einrichtungen allein es nicht vermögen, vielmehr eine Zu

stimmung, wohl selbst eiue Mitwirkung, fremder Staaten dazu gehört. 

Gemelnacbaft de• Rechtes wollen, wenn er den Schmerz um dae aenilaene und unmächttge 
Vaterland fflhlt und die Verkilmmerung ln den vielen kleinen Gebieten aiebt. Nicht aus Rück-
1icbl auf Verkehnerlelcb&erung wird Gemelneamkeit verlangt; der Zweck i11t ein weit höherer, 
du Genlbl ein weit edlerea. Wo immer ein Band der Gerneln■cbaft auhudnden ls&, greift der 
;Deutsche darnach; und gemeinschanllchea Recht ist elo starkes und elo mehrf~hea Band. 
Dem aber, welr.her solche Gründe nicht deatllch eioslebt, sagt es wenigsten• ein dunkle. 111ltt-
llches Gefilhl; nnd daher wtrd der Ruf nach geuteinaamem Rechte lmtncr mächtigem N acbklaq
lm ganzen deutschen Volk finden. Und oimmermellr wird eben desshalb auch du Mwbehagen 
entfernt werden können. welcbea daraus entatand, due die Frage über ein gemelneame.11 Rec.hl 
ohne SJnn und Herz fflr die n&Uonale Seite awi technlsc.~hem Gesichtapuocle erledigt werden 
wollte. Im schlimmsten Falle wollen die Meisten hier lieber mit Thibaut sich Irren, t&l8 mit 
8avigoy recht habco, 
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So u. A. hinsichtlich der Auslieferung flttehtiger Verbrecher·, der Giltigkeit 
der diesseitigen gerichtlichen Urtbeile ancb ansserhalb der Landesgrlnzen. 
Eine gegenseitige Untersttttzung unabhängiger Staaten zur Förderung der 
Rechtspflege mag sittliches Gebot und vielleicht auch Regel höherer Staats
klugheit sein:· allein eine nat11rliche Rechtspflicht ist sie nicht 1

). Wenn 

also ein Staat nicht in der Lage ist, die Einwilligung der Fremden auf 
andere Weise zu erreichen,· als durch die Zusicherung von Gegenseitigkeit, 
- und selten wird ein Staat sich zu andern Bedingungen verstehen, - so 
ist die Annahme eines gemeinsamen Rechtes das nothwendige Mittel zu Er
reichung des bedeutenden Zweckes. 

Allerdings findet unter diesen drei Fällen einige Verschiedenheit statt. 
Im ersten wird eine bei weitem ausgedehntere Gemeinschaftlichkeit des 
Rechtes stattfinden müssen, als in den beiden andern Fällen, namentlich 
in dem dritten. Es ist ferner die Gemeinschaftlichkeit in den beiden ersten· 

Unterstellungen der Zweck selbst, während es im dritten nur ein Mittel 
ist. Endlich ist bei einer beabsichtigten Förderung der Nationalität eine 
Stammeseinheit nothwendige Voraussetzung, während sie von keiner Bedeu
tung für Sicherstellung der Bürger und bei Erstrebung guter Rechtspflege 

ist. Allein es hindert diess nicht, alle drei Fälle zusammenzufassen ; es 
bleibt doch wesentlich immer dieselbe Frage, und es ist von allen dreien 
das Urtheil zu fällen, dass sie an sich den Staat berechtigen, vertragsmlssig 
gemeinschaftliche Gesetze mit andern passenden Staaten zu gr11nden. 

2. Ist dem nun aber im Allgemeinen also, so ist nun ferner zu unter
suchen, unter welchen bestimmten Umständen ein Staat den 

Versuch machen soll , zn gemeinschaftlichem Rechte zu gelangen? Denn 
nicht erst eines Beweises bedarf es, dass nicht. mit jedem beliebigen Staate 

und nicht zu jeder Zeit solche Verträge ~eschlossen werden können, sondern 
dass nur unter der Voraussetzung gewisser Bedingungen die Gemeinschaft 
nützlich ist. Eine ins Einzelne gehende Aufz.ählung aller Möglichkeiten ist 

freilich nicht thunlich, da zu viel von den gegenseitigen concreten Zuständen 
abhängt; allein einige leitende Grundsätze lassen sich finden. 

Als allgemeine, für sämmtliche oben bezeichnete Fälle gleichmässig 
gültige Regeln sind nachstehende zu beachten: 

Vor Allem ist ein gemeinschaftliches Recht nur unter solchen Völkern 
möglich, welche in wesentlich gleichen materiellen und geistigen 
Zuständen sind. Mit Völkern von verschiedener Gesittigung ist also ein 
Vertrag nicht zu schliessen. Und nur mit Unrecht würde man etwa wähnen, 
bei dem Abschlusse nur darauf zu sehen zu haben, dass das verabredete 
Gesetz für die diesseitigen Verhältnisse passe, den mitvertragenden Staaten 

1) 8. Beffter1 Europäilchea Völkerrecht, tte AUJl.1 Bert., 18'7, s. 67. 
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aber überlassen könne, wie sie sich damit zurecht finden. Auch abgesehen 
von der Unsittlichkeit der Beeinträchtigung Anderer zum eigenen Vortheile, 
wllrde hier nichts gewonnen werden. Dass im Falle einer beabsichtigten 
Verkehrserleichterung der Zweck geradezu verfehlt wäre, liegt auf der Handj 

allein auc~ in den beiden andern Fällen wäre Unterhandlung. und Abschluss 
vergebliche Mühe, weil das unpassende Recht in Kurzem von den Ver

bündeten verlassen oder geändert werden würde. 
Zweitens aber darf kein gemeinsames Recht angenommen werden, welches 

in seinem Geiste I wenn schon nicht unmittelbar in den Bestimmungen , der 

V e ~ f a s s u n g des Staates zuwider wäre. Die Rechtspflege muss, wie jede 
andere Thätigkeit der Staatsgewalt, vor Allem verfassnngsgemAss sein, und 
eine Abweichung , ist dadurch in keiner Weise gerechtfertigt 1 dass sie in 
Gemeinschat\ mit Andern vorgenommen wird. Wenn also z. B. in einem 
Staate die Gleichheit vor dem Gesetze grundgesetzlich feststeht, kann nicht 
etwa ein gemeinschaftliches gerichtliches Verfahren verabredet werden, 
welches bevorzugte Gerichtsstände kannte, oder ein bürgerliches Gesetzbuch 
mit einem Rechte für verschiedene SUJ.nde. Dem Geiste einer Volks
herrschaft wäre ein Recht, welches Anhäufungen von Vermögen durch Fidei
commisse u. s. w. begünstigt, ebenso entschieden zuwider, als umgekehrt 
einer Aristokratie gleiche Theilung jeder Verlassenschaft. 

Grundsätze für die einzelnen Fälle aber sind folgende: 

Zur Stärkung der N a t i o n a li t ä t ist ein gemeinschaftliches gewillkürtes 
Recht nur unter einer doppelten Voraussetzung zu erstreben. - Vorerst 
müssen auch noch andere Einheitsgründe vorhanden sein. So hoch man 
auch die Wirkung eines gemeinsamen Rechtes anschlagen mag, so ist doch 
klar, dass es allein eine gemeinschaftliche Vol.ksthilmlichkeit nicht zu Wege 
bringt 1); und dann ist das Opfer ohne Ersatz. Nur also, wo noch ausser• 
dem gemeinschaftliche staatliche oder völkerrechtliche Einricbtu.ngen, oder 
Vereinigungen zu Handels- und Gewerbezwecken, oder mindestens scharf 

ausgesprochene und bleibende gemeinschaftliche politische Bestrebungen und 

Stellungen unter stammverwandten Völkern bestehen, ist auch gemeinschaft• 
liebes Recht als Mittel zu Erhaltung der Nationalität an der Stelle. -

Sodann aber ist Sorge zo tragrm, dass vertragsrnässig einzuführendes gemein• 
sames Recht nicht etwa der gesetzlichen Feststellung eines solchen 
hindernd in den Weg trete. Ein vertragsmässiges gemeinschaftlich es Recht 

ist immer nur ein Nothbehelf sowohl was die Zustandebringong, al~ was. 
nothwendige Verbesserungen, und was endlich die Dauer betrifft. Es wäre 

1) Dleaa ergiebt alch deutlieb aaa denjenlgen Fällen, in welchen wuentllcb gleicbea Recht 
besteht, ohne eine besondere Wfrkung auf dje NatiooalUät au tibeo, aelbat bei atammverwaudtea 
Völkern. Bo s. B. du gleiche Recht awilchen Fr&llkrelcb un4 Belgienj s.wlachen England ucl 
du Vereinigteu Bl&&&en. 

.. 
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also verkehrt, etwa ans Ungeduld, im Wege des Vertrages Recht festzustellen, 
welches auch, wenn schon vielleicht- später, im Wege regelmässiger Gesetz
gebung zu Stande gekommen wäre, nnd das nun als Gesetz ganz 11.Dterbleibt. 
Wo also zwischen den geschiedenen Staaten ein Verband mit der Be
rechtigung zu Gesetzgebung fftr alle besteht, (wie diess ja in einem Bundes
_staate und selbst in einem Staatenbunde sein mag,} ist es die Aufgabe, 
diese Gesetzgebung zu beleben I nicht aber sie durch ein unvollkommenes 
Mittel zu ersetzen. · 

Keineswegs gleich sind die Voraussetzungen, unter welchen es rlthlich 
ist, die beiden Fälle der Sorge fo.r die Bttrger im .Auslande zu 
ordnen .. - Ein gemeinsames Reeht fflr Behandlung eines und desselben 
Verhältnisses ist nicht sowohl dann wonschenswerth , wenn das Recht der 
betreffenden Staaten verschieden, als dann, wenn es unvereinbar ist. Nur 
in dem letzteren Falle entstehen schwere, weil unlösbare Unzuträglicbkeiten. 
Ob die Zahl der Verhältnisse, deren Recht gemeinsam gemacht werden soll, 
eine bedeutende ist oder nicht, ändert in der Dringlichkeit der Hülfe nichts. 
Auch seltener vorkommende Zustände sollen in gesittigten Staaten nicht 
dnrch die Gesetze . selbst auf eine fttr die Betheiligten verderbliche Weise 
in Unordnt1Dg gebracht werden. Es mag somit auch mit solchen Staaten, 
mit welchen keine lebendige Verbindung stattfindet, immerhin ein Vertrag 
ober solche Gegenstände geschlossen werden. - .Anders bei den Verab
redungen tlber gemeinsames Recht zum Behufe einer Verkehrs-Förderung. 
Hier ist sowohl das Bestehen eines bedeutenden Geschäftsverkehres, als Ver
schiedenheit des beiderseitigen Rechtes Bedingung der Zweckmässigkeit. 
Findet ein solcher Verkehr nicht statt, so ist eine denselben betreffende 
Rechtsvereinigung nicht der Mühe werth, während sie doch ftlr spätere 
Bewegungen der eigenen Gesetzgebung sehr störend sein kann. Ist aber 
keine wesentliche Verschiedenheit der beiden Gesetzgebungen, so kann auch 
kein nennenswertber Nachtbeil im Verkehre daraus entstehen. Je weiter 
also das Recht zweier in grossem Verkehre mit einander stehender Völker 
itzt auseinander läuft, desto wttnschenswerther ist eine Vereinigung, freilich 
leider desto schwieriger auch deren Bewerkstelligung 1). 

Was endlich die Verabredungen zum Behufe der Verbes s er u n gen 

1) Eln bekaootee Beiapfel wird dle1en Uotenchied klarer machen. .Ee Ist fflr den Gipfel 
der Liicherlichkelt erklärt worden, dus Im J. 18'4 eine Reibe von blnnenländ.Lacben deuuchea 
8taa.teo Verträge mit Portugal abschlossen über gemeinschallliche haodeJsrechtllc.he Norme.o. 
Mit Recht; denn diese Staaten h&ben keinen Verkehr mit Portugal und können nie welebeo 
haben. Wozu alao ein gemelmchatllkhea VerkebrrechU Allein nur löblich wl.re ea, wenn 
dieselben Staaten mit Portugal Verträge achlleasen würden über gleichmäesige Behandlung der 
Vormandachan Uber einen j In beiden Gebieten begüterten M.lnderjiihrigen, oder tl ber ~lelche 
gegenaeitige Beh•ndlong Ihrer Angehörigen In Ganten a. dgl. Mögen auch Ttele Jahre hln
.,eheo, ehe ein aolcber Fall wirklich vorkommt, ao llt ein TOr Verwirnuig 1cblltzender Vertrag 
löblich u4 mit Dank &11 erkennen . 

• 
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der eigenen Rechtspflege betrifft, so ist hier vor Allem in besonderer 
Anwendung der oben aufgestellten ersten allgemeinen Regel, darauf Rücksicht 
zu nehmen, dass keine Verbindung mit solchen Staaten eingegangen wird, 
deren Rechtspflege nach den diessseitigen Ansichten als eine übermässig 
harte, vielleicht grausame erscheint. Wenn auch dadurch auf die eigenen 
Gerichte kein schädlicher Einfluss geübt wird, so setzt sich doch die Staats
gewalt durch Förderung einer solchen Handloogsweise Anderer in einen 
üblen Widerstreit mit der öffentlichen Meinung und mit ihrem eigenen Ge
fühle; und es kann kaum fehlen, dass sich Fälle begeben, in welchen die 
Vollziehung des Vertrages zu grossen inneren Verlegenheiten, zum Beispiele 
mit den Ständen, fuhren, die Nichtvollziehung aber, und formell ganz mit 
~echt, von dem fremden Staate als Vertragsbruch behandelt würde 1

). -

Eine Aussicht auf häufigen Eintritt der im Vertrage festzustellenden Fälle 
ist dagegen zum Abschlusse nicht erforderlich, da die Rechtspflege auch in 
seltener vorkommenden Fällen möglichst vollkommen sein soll; nur wäre 
natürlich eine solche A(lssicht ein Grund weiter zum Abschlusse. 

3. Stehen die Zwecke fest, welche durch Gemeinsamkeit des Rechtes 
erreicht werden sollen, und sind die Staaten aufgefunden, mit welchen über
haupt in einen Vertrag eingegangen werden kann 1 so ist allerdings filr die 
Bezeichnung der einzelnen Gegenstände, d. h. derjenigen Rechtstbeile, 
für welche eine Gemeinschaft gewünscht wird, viel gewonnen; doch mag 

immerhin Einzelnes nnd Wichtiges nicht geringen Zweifeln unterliegen. 
Dass eine Kräftigung der Nationalität nur durch die Gemeinschaftlichkeit 

au sge dehnte r und wi eh tige r Gese rz e angestrebt werden kann, ist 
an sich klar. Eine Gleichheit in untergeordneten und wenigen Puncten 
kann diese Wirkung nicht haben. Mindestens also muss, wenn dieser Zweck 
vorliegt, die Gesetzgebung über ganze grosse Seiten des Rechtslebens gleich
gestellt werden, wie z. B. das gesammte bürgerliche Recht, oder das Straf
recht. Am vollständigsten und sichersten natürlich ist auf Erfolg zu rechnen, 
wenn die g e s am m t e Rechtsgesctzgebung1 materielles Recht und Verfahren, 
in allen Bruchtheilen eines staatlich zerrissenen Volksstammes gleich gestellt 

1) So lat keinem gesitteten St»r.te .r.:u rathen, Auslieferungsverträge abzuschllessen mit 
einem Staate, von dem mao welss, dU8 er nach seinen Landesgesetzen gegen seinen Ibm 
au.sgelieferteo Uotertbanen schon wegen kleinerer Vergehen Tode&8trafe. oder daH er überhaupt 
Martern, Knute c. dgl. erkennt. Zw:u wilrdo dadurch das Schicksal der vertragamüsig vob 
1olcbem Staate auszuliefernden diesseitigen Angehörigen kein härteres, der Geist der dies
aeitigen Gerichte nicht nrdorben: allein auch DUI' eine Beihülf~ z.a einem unmenschlichen Ver
fahren eines Dritten steht schlecht an, und i■t überdie&11 ein 11taatlicher Fehler. Hierin liegl 
denn auch der Grood, warum die Aualiereronr von p o 11 t I ach e n Verbrechern so ■ehr bedenklich 
llt, und wirklich von den mei.8ten Staaten verweigert wird. Wenn nämJkh auch nicht immer, 
IO wird doch hillflg eine Handlung gegen llie Staatsgew.a.lt im Au.slande sittlich weit geringer 
augescblagen, als sie von den Stral'ge■etzen des Bethelligten aafgenommen werden würde und 
müute, Die Aualleferun,r c11 einer 1olchen anbUligen, weDD 1chon allerdloga nicht llll8'erecbtea, 
8trafa empört alao clu Gefühl, 1111d lieber ataagt mu der dveh elnen Venrac •11 erlaagendea 
SfÖP1m,n elgeAen Sidlorbelt, ~ dau man lio um 10lcheo Prell erkaufte. 
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werden kann. Jeden Falles aber wird es theils zur Kräftigung der bea~ 
sichtigten Gesinnung, theils zur .Aufrechterhaltung wirklicher Gleichheit des 
Rechtes beitragen, wenn für das gemeinsame Rechtsgebiet auch g e m e i n
e am e höchste Ger i eh t e verabredet werden. Bei gleicher Grundlage 

sind hier gar keine äusseren oder inneren Schwierigkeiten zu Oberwinden i 

es bedarf nur des Entschlusses. Und dass ein auf solche Weise gebildetes 

und so gestelltes Gericht eine ganz besondere Unabhängigkeit geniesst 1 ist 
nur ein weiterer Vorzug •). · 

.. Ist Erleichterung des wirthechaftlieben Verkehres die .Absicht der Ge-
meinschaft, so handelt es sich natnrlich jeden Falles nur von b 11 r g e r-

1 i c h e m Rechte. .Allein auch dieses ist keineswegs in seinem ganzen Umfange 
bei diesem engeren Zwecke betheiligt. Zunächst ist das Recht der Ver
bindlichkeiten, namentlich der Verträge, von Bedeutung; allein ea mag 
allerdings, je nach den concreten Verhältnissen, die Sache auch anders ge

fasst werden. So kann, wo ein lebhafter Handel zwischen den zu ver„ 

bt1ndenden Völkern getrieben wird, ein vollständiges gemeinsames Handels-
r e c h t, oder, falls dieses nicht zu erreichen wäre , wenigstens ein gemein-
sames W e eh s e l recht verabredet werden. In anderen Fällen werden 
vielleicht Hypothekenordnungen oder Gesetze über Grundeigen th um 
an der Stelle sein. Von grosser Bedeutung ftlr den Schutz der V crmögens„ 

rechte der Bürger sind unter Umständen internationale Verabredungen zu 
gegenseitigem V erbot von Nach d r u c k oder von N a ·c h a h m u n g gewisser 

Erfindungen (z.B. der patentirten, oder von Zeichnungen, Mustern u. s. w.). 
In noch weit engerem Kreise liegen diejenigen Rechtssätze, deren Ge

meinschaft zum Schutze der Bo.rger da, wo ein Verhältniss tl.ber Ein Staats
gebiet hinausragt, zu verabreden ist. Hier handelt es sich nicht von ganzen 
Gesetzbttchem, oder auch nur von umfassenden Rechtsanstalten, sondern viel
mehr von einzelnen Beziehungen. Es kann nun aber der Bürger in dreifacher 

Beziehung dann in Schaden kommen, wenn seine Rechtsverhältnisse oder 

Rechtshandlungen in einem fremden Staate zur Geltung kommen sollen. 

Einmal ist es möglich, dass ein auswärtiger Staat die Fremden als solche 
gewissen Nachtheilen unterwirft, wenn sie mit .seinen Gerichten in Bero.hrnng 

kommen; und zwar mag cliess stattfinden im bürgerlichen, im peinlichen und 
im Prozessrechte 1). Ein zweiter Nachtbeil kann daraus entstehen, dass 

1} Solche gemeln1chaftliche >öchlte Gerichte bestehen bekanntlich ■cbon llnpt, •· B. In 
Deutschland ; und e, findet nur Eine Stimme der Billigung statt, EI 1lnd dleu die Ober
appellatiooagerlchte 1. in Jena, f'i.lr dJe gb. und b. aächai11cben und ftlr die reuaal11chen Linder; 
1. in Rostock, filr die beiden Mecklenburg; S. In Zerbst, ftlr Scb wan burg und Anhalt ; '- la 
Wolfenbilttel für Brau111chwelg, Lippe und Waldeck; 5. In Lübeck I fUr die Tier freien S~te. 
Der G r 11 n d dle,er Vereinigung mag hier zanächat nlcbt die Rechtsgtmaeln■cha(l sein ; allein die 
Tbataacbe beweut die Mögllchk.elt 1chon bel tbellwel.ee verschiedenem Recht, um wie TJel mehr 
bei gemetmamem. Vg1, Zacbariä, Deutachea Staat,- und Bundearecbt, Bd. ll, 8. 198 rg. 

1) Z. B. wono e1D .l!'remder 1D. einem Gute orat daaa betriecUgt wird, wenn clie elgoau. 

• 
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den diesseitigen öffentlichen Urkunden in einem anderen Staate keine 
Giltigkeit, z. B. keine Beweiskraft, beigelegt wird. Endlich und hauptsächlich 
aber droht dem Bürger dann Gefahr für sein Reeht, wenn er zur Aufrecht
erhaltung eines nach diesseitigem Gesetze entstandenen Verhältnisses vor 

auswärtigen Gerichten auftreten, bei diesen aber materiell verschiedenes 
Gesetz über seine Rechtsfähigkeit oder tlber das in Frage stehende Rechts
verbältniss gilt. Dieser Fall ist nicht nur tbatsa.chlicb sehr häufig, sondern 
er ist auch desshalb sehr bedenklich weil die dem V erfahren und der Ent
scheidung zu Grunde zu legende Lehre von der Collission der Rechte von 

den Gesetzen keineswegs gehörig geordnet 1 in der Wissenschaft aber noch 
im Zustande des bittersten Streites ist 1), somit keineswegs auf eine gerechte, 
überhaupt mit Sicherheit auf gar keine bestimmte Entscheidung gezählt werden 

kann. - Es ist einleuchtend, wie wohlthä.tig in allen diesen Beziehungen 
Verträge über gemeinsames Recht zwischen den in hAufigeren Beziehungen 

stehenden Staaten sind; und ebenso, dass nur auf diese Weise vollkommene 
Hiilfe ist. Nicht ganz so leicht ist die Ausführung. Keinen Anstand irgend 
einer Art kann zwar eine Verabredung Ober Gleichstellung des Rechtes 
der beiderseitigen Staatsangehörigen unterliegen. Die immer fortschreitende 
Entwicklung der Rechtsidee und überhaupt der menschlichen Gesittigung 

bat obnedem schon diesem Grundsatze so weit Anerkennung verschaft't, dass 

nur noch Ausnahmen zu beseitigen sind. - Ebenso ist die gegenseitige 

Anerkennung der öffentlichen Urkunden kaum Gegenstand eines 
Zweifels. Und zwar ist eine doppelte Möglichkeit. Entweder mag ein Ver

trag geschlossen werden über gemeinschaftlich zu beobachtende Form gewisser 
Gattungen von Urkunden, z. B. von Testamenten, Eheverträgen, Schuld
verschreibungen u. s. w.; oder aber es wird, noch einfacher und grund.sAtzlich 
richtiger, gegenseitige Anerkennung der in gesetzlicher Form des Ursprungs
staates abgefassten Schriftstücke beredet•). - Desto schwieriger ist eine 

genügende und richtige Bestimmung zur Ordnung des Widerspruches 

Bilrger volle Bezablang erhalten haben j oder wenn gegen einen Fremden elgeothlimllche oder 
härtere Strafen erkannt werdeu, •· B. 8tookatrelcbe anttatt Geraogni•; oder wenn ein tremder 
Kläger &U groaei, Slcberbelttlelstungen geoötblgt IJt. 

1) Wer kennl nicht den berilchtigten, bil In die Jüngste Zelt tortgeeetzten , noch immer su 
gerade entgegengesetzten Anllichten fflhrenden 8treJl Ober die Colll1tion der Geaetze? Um nur 
die neuesten and bedenlendsten Bchrlfteo s.a neoneo , eo tlnd hier an.1ut'Uhren: St o r 7, Com• 
mentariea oo tbe Conflict of Law. Ed. S. Boatoo, 16'9; Burge, Commentariea on colonial and 
forelgn lawa. Lond., 18:K, 1-IV; Wäc b ter, 0. d. Colliaion der Prlvatrechtsgeaetze, (Im Arch. 
t ciT. Pru., Bd. XXIV o. XXV.); R o c eo, Dell' nao e aatorlti delle leggl delle due 8icllle 
comlderate etc. N ap., 18ü, I. II; F ö II x, Do drolt International priv~ Ed. ll. Par., 18'7 ; 8 a
v i g Dy , System des R. R. '1, B. VIII ; PI e I ffe r, Du .Prlocl p des lotematlonalen Pri ntrecht1. 
StnltR',, 1851. - VgL noch melne Abb. «ber die oeoere völkerrechtHehe Ll&eratur in der Ge
acblchte d. Staataw., Bd. I. 

2) Bekanntlich iat dieses Verbiltoiaa In den V. St. von Nordamerika fUr wichtig 1reuug 
erachtet, om in einer eigenen Verfauon~Bcafünmuog ftlr alle Staaten der Union geordne& &u 
aetn. Auch die Frauktnrter .&elchlverfulUDg TOD 18'9 1tellte blerilber elD GeHt& In Auulcht 
(1 60) • 

.-• .II o h J , 8taaClrecht. Bel. II, 87 
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unter den Gesetzen verschiedener Staaten. Zur vertragsmlasigen 
Feststellung eines &llgemeinen Grundsatzes ist die Jt'rage wissenschaftlich 
noch nicht reif; und es warde ein Versuch anstatt die Schwierigkeiten zu 
beseitigen, dieselben eher noch vermehren und vielleicht ganz unlöslich 
machen. Es bleibt somit nur Abrig, Verabredungen auf gemeinsame Be
handlung einzelner Fälle zu treffen, welche det· Erfahrung gemäss be

aonders häufige Störungen verursachen. Die Gegenstände fdr solche besondere 
Bestimmungen richten sich natürlich in jedem Staate nach dem Inhalte der 
Landesgesetze verglichen mit dem der Gesetze anderer, namentlich benach
barter, Staaten; und nur beispielsweise mögen folgende RechtsverbAltnisse 
als solche angeftlhrt werden, welche zu häufigem Zusammenstosse fnhreo, 
und somit durch eine vertragsmä.ssige Gleichheit des Gesetzes zu ordnen 
sein mögen. & ist diess aber: persönlicher Gerichtsstand bei Grundbe!:-itz 
in verschiedenen Ländern; Ungleichheit im Volljährigkeitsalter; .Anordnung 
t1ber eine Vormundschaft oder Verwaltung Uher Vermögen, welches in ver
acbiedenen Staaten liegt; Gant verfahren tlber ein Vermögen gleicher Art ; 
Realklagen auf bewegliche Dinge, die in einem dem EigenthQmer fremden 

Staate gelegen sind; Eheverträge mit Wirkung auf Sachen im Auslande ; 
Intestaterbfllle gleicher Art u. s. w. 1

). 

Was endlich diejenigen Punkte betrifft, welche ein Staat zum Vor
th eile seiner eigenen Rechtspflege durch Verträge mit dem Auslande 
zu ordnen hat, so -bleibt freilich hier das wirklich Erreichbai·e weit hinter 
dem zurück, was man im nächsten Interesse der Tbätigkeit der Gerichte 

wftnscben kann. Auf diesem Standpunkte wäre nämlich offenbar das Ideal 
erreicht, wenn die diesseitigen Ge1ichte fttr ihre inständigen Handlungen 

bei den Behörden anderer Staaten dieselbe Hülfe und Anerkennung fänden, 
wie sie ihnen die Belffirden des eigenen Staates leisten; wobei dreierlei 
besonders nöthig wäre. Einmal, dass auswärtige Gerichte den diesseitigen 
unterstützend an die Hand giengen, wenn letzteres bei Leitung eines 
gerichtlichen Verfahrens oder bei Vornahme einer im Auslande vorzu
nehmenden Handlung der freiwilligen Gerichtsbarkeit nöthig wäre. Zweitens, 
dass die von den diesseitigen Gerichten gefällten rechtskräftigen Urtheile, 
wo der Fall einträte, auch im Auslande anerkannt und vollzogen wo.rdeo. 
Drittens, dass Personen, welche beschuldigt wären, gegen die diesseitigen 

1) Verträge Uber 11()1Ch$ Gegenstände bestehen fast in allen Staaten; allein selten sind gie 
nacll einem Orand11at&e geordnet oder entrebeu 1ie Voll1tiodigkeit. Eine Ausm,hrne maebea. 
die von PreD!!l8e11 mlt einer Reihe von benachbarten deuuchcn Staaten abgescbloHen~n Ueber,. 
elnldlnfte_ welche Dicht n11r sehr umfANend, sondern auch unter sich gleichlautend sind, 8. dar,. 
il ber 8 l m o n, Das Preusslsche Staatsre<'ht. Bre,1., 18«, ßd. II , 8. 469 fg. , und K r u 8', n-. 
Jntemationalreeht der Deutaehen. LPI'• 18.'ll • .Die groue Menge der möglichen 1''ä.He und die 
groue ucbllebe Venrobiedenhelt der Bcetimm,ua«en 1 ,;erichtlicben U rtheile ,u::id Verträge mag 
mu aber eniehen au 1'' ölix, La. O., oder aus Ve&qae „ 011 Pu ltli ucen, Die 1aetdlch• 
B.handhmg der Awüiuder in Oester.eicb. 'W.ioa, UH.1. 
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Strafgesetze gefehlt zu haben und somit in Untersuchuug und Strafe ge• 

nommen werden sollen, auch aus dem Auslande vor die diesseitigen Ge

richte gestellt würden. Nachdenken und Erfahrung zeigt nun aber, dass 

eine vollstandige Erreichung dieser, wie gesagt, vom Standpunkte der Recbts

pßege aus an sich ganz gerechtfertigten, Wünsche weit nicht zu erlangen ist. 

Einmal nämlich besteht eine ganze Reihe triftiger Gründe, welche uns selbst 

hindern, gegenftber von den andern Staaten so weit gehende Einräumungen 

zu machen. Staatsrechtlich nämlich ist es nicht gestattet, den Bürger 

anderen Richtern und anderen Strafen zu unterwerfen, als den vom Gesetze 

bestimmten, welche natürlich nur inländische sind; und was der Staat nicht 

selbstständig unternehmen kann, darf er auch nicht durch V ertrag mit Fremden 

zu Wege bringen. Völkerrechtlich ist der Beschluss des fremden Richters, 

einen im diesseitigen Schutze Befind.liehen an Leib, Gut _ und Ehre zu 

schädigen, und sein Verlangen, dass dieser Beschluss von unserer Staats• 

gewalt ausgeführt werde, eine solche Verletzung der Staatsunabhängigkeit, 

dass selbst das Recht zu gegenseitig gleicher Forderuug die Unzulässigkeit 

nicht aufhebt. Politisch ist es unrathsam, den Bcschlü.ssen einer fremden 

Behörde I welche die R11hc uud Ehre diesseitiger ßilrgcr nach Belieben be· 
drohen könnte, ohne eigeues Urtheil Vollzug zu verschaffen, da doch Ver• 

theidigung und Schutz auch gegen .A.ussen Aufgabe und Klugheit ist. Endlich 

ist es gegen das menschliche Gefühl, Hülfesuchenden und bereits in den 

Schutz Aufgenommenen ihren Verfolgern auszuliefern, wenn eine Gefahr 

unbilliger Behandlung vorliegt. Ist nun aber der diesseitige Staat nicht im 

Stande, in diesen Beziehungen die Rechtspflege fremder Staaten bei sich zu 

unterstützen, so kanu er natUrlich auch von ihnen die Einräumung für seine 

Gerichte nicht verlangen. - Allein selbst wenn man sich zur Anerbietung 

einer solchen Gegenseitigkeit entschliesscn wollte, so würde man, zweitens, 

auf bestimmt entgegenstehende positive Gesetze eiuzelner Staaten, ja auf 

allgemein anerkannte europäische Gewohnheiten stossen, welche wenigstens 

in vielen Punkten der Annahme des Auerbicteus entgegcnstun<len. Am 

wenigsten noch ist dieses der Fall hinsichtlich der Erfüllung \'On Ansuchen 

um Unterstützung bei einzelnen amtlichen Haudl ungen ( Ruq uisit ionen ). 
Werden auch hier, wie billig, solche Vorkehrungen getroff cn, welche vor 

unerfüllbaren Zumuthungen schUtzen können, so ist es doch eiu fast allge

meines europäisches Gewohnl1citsrecht, solchen bittweiscn Ansuchen nachzu

kommen, so weit man selbst keinen Schaden davon hat; auch sind schon 

Verträge über diesen Gegenstand unter den Staaten geschlossen 1
). Schon 

1) Ueber dle bestehenden völkerrecbtllchen Verbiiltnisse hinsichtlich der Rcq11isitl1meo 
fremdläodiacber Gerichte 1. F o e l i x, Drolt priv~ international, 8. 300 fl(. Au11fühtlicl1crc.s ü IJer 
dh, voo dent.tcben Staaten hinaicbtlicb dez Requißitioneo gei1chloueoeo Verträge a. Uicil.s in den 
ll•nd büchern der Landeutaatsrech te, z. B. In 8 im o n, Preu11ische1 St&& tsrel,ht, Bd. II, "i 5 und 
&T7; K o 1 1 Baierl»ch~ Staatarecble, Bd. II, i, s. 6U fg.; iu weine w Wiirttcmucrgi11cbeu 

' 87 • 
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weit beschrlnkter ist die Anerkennung und Vollziehung der Erkenntnisse 
fremder Gerichte. Selbst bei Urtheilen in bttrgerlichen Rechtssachen o.nd 
bei Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt nur bei einem Theile 
der europAischen Staaten der Grundsatz der Vollziehba.rkeit, während sehr 
viele darin eine Verletzung, ihrer Selbstständigkeit sehen 1) •. Ganz allgemein 
aber wird die Vollziehung fremdgerichtlieher Urtheile in Strafsachen und 
die Anerkennung ihrer rechtlichen Folgen verweigert, und höchstens tritt 

an deren Stelle ein Verfahren vcrr den eigenen Gerichten oder 1 bei 

Nichtstaatsangehörigen, Auslieferung. Was endlich die Auslieferung An
geschuldigter zur Vornahme einer Untersuchung und, betreffenden Falles, 
einer Bestrafung betrifft, so ist es vor Allem entschiedene europäische Ge
wohnheit, die eigenen Bilrger niemals zu solchem Zwecke an einen fremden 
Staat auszuliefern. Hinsichtlich flnchtiger Ausländer pflegen eigene Verträge 

zu bestehen, in wekhen die Fälle der Auslieferung bestimmt sind, beinahe 
immer mit Ausschluss der politischen Anschuldigungen. Ohne solche Ver
träge wird zwar in der Regel die Auslieferung bei Anschuldigung gemeiner 
Vergehen bewilligt, ohne dass jedoch eine Pflicht da.zu anerkannt wlre, und 
immer unter Vorbehalt der Entscheidung der höchsten Staatsbehörde im 

einzelnen Falle 1
). - Unter diesen Umständen hat sich der Staat bei seinen 

Bemtthungen um Verträge auf das ·,on ihm selbst Gewäbrba.re tllld das a.us 
lusseren Grftnden Erreichbare zu beschränken. Diess aber ist denn we
sentlich verschieden, je nachdem es sich von bürgerlichem Rechte und frei
williger Gerichtsbarkeit oder von St.rafrecht.spflege handelt. - Bei der bürge r
li c h e n Re eh t s pflege möchte zunächst der Zweifel entstehen, ob über

haupt der Abschluss von Verträgen auf gemeinsames Recht zweckmlssig sei. 

Nicht etwa, weil hier Gründe zu einer Besorgniss vorlägen, d~s ein Vertrag 
auf gegenseitige Anerkennung nnd Unterstützung den diesseitigen Staat ge
legentlich in die Lage setzen könnte, Unrecht und Unbilligkeit einer fremden 
Regierung fördern, oder gegen das allgemeine Gefuhl des eigenen Volkes 

Staatare~bte. tte Aaft., Bd. D, 8. 701 und 706 tg.; thelb In der tabellariacben ZoaammeDJtellunc 
·,-oo K r u g '• lnternattonaJrecht der Deutschen. 

1) Die europäischen Staaten befolgen drei verechiedene Systeme hlnalchtllcb der Vollllehong 
f'remdgerlcbtllcher Clvllerkenotoisae. Nach dem einen, von England befolgten , werdeu aolche 
Urtbelle obne weiterea, also obne Vertrag und aelb1t wenn sie in Staaten erlaseen sind, welche 
keine Gegenallitigkclt beobachten, anerkannt. Nach einem anderen Systeme wird denselben 
keine rechtliche Bedeutung beigelegt, und ea mWII, so weit eine bereits entschiedene Sache auch 
ln einem Staate dteaer Art znt AusfiihranJf kommen soll, sie aufs Neue vor die L&nde.egerichte 
gebracht werden. DiCII Ist der Fa.II in den Staaten des französischen Rechtes, in Rw.sland, 
Schweden, Norwegen, Spanien und Portugal. Alle übrigen Staaten erkennen, drittens, ein 
fn,mdgerichtliehes Erkenntnlsa an und vollziehen es auf Ansuchen, jedoch nur llDter der ße
dlngung der Gegenseitigkeit. Vgl. 1'' o e l h:, Drolt International prlv~, 8. 360 fg. 

1) Sowohl die An1ichten über diMcn wichtigen und venvtckellen Gegenstand, all die 11:u 
1elner Ordnang geacbJouenen Verträge alnd &u ersehen bei : P r o v o - K I a 11., De deditiooo 
protugorum. Lugd.-BaL, 1829; F öl i x a. a. O., 8. 678 fg.; He fft er, Völkerrecht, tte Aufl., 
8. UP fg. i und oben, Bd. I, 8. 637 fg. 
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handeln zu mllssen. Auch nicht, weil untlberwindliche Schwierigkeiten völker„ 

rechtlicher Art entgegen stünden. Sondern weil es scheinen könnte , d888 
der einseitig aufgestellte Grundsatz der Gegenseitigkeit auch zum Zwecke 
führe. Allein es ist doch zu bedenken, dass auch hier durch einen Vertrag 

nähere zweckmllssige Bestimmungen gegeben werden können ; und vielleicht 

gelingt sogar eine Uebereinkunft mit einem Staate, welcher den Grundsatz 

der Gegenseitigkeit an sich nicht befolgt 1). Dennoch mag mit jedem dazu 

bereitwilligen Staate ein Vertrag über folgende Punkte geschlossen werden: 

A n suchen eines Gerichtes des mitvertragenden Staates in bürgerlichen 

Rechtsstreiten oder in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit sind ebenso 

zu erfüllen , wie die gleichartigen Verlangen einer Behörde des eigenen 

Staates. Also mit gleicher Beschleunigung, ohne höheren Kostenansatz und, 

wenn nicht etwa eine erfüllbare Abweichung ausdrttcklich verlangt ist, in 
denselben }.,ormen. Ueber die Nothwendigkeit oder rechtliche Zulässigkeit 
des Ansinnens an sich hat der aufgeforderte Staat keine Entscheidung; nur 

versteht es sich von selbst, dass auf Verlangen einer auswärtigen Behörde 
keine nach den eigenen Gesetzen unerlaubte, sowie keine ft1t den eigenen 

Staat oder seine Bürger nacbtheilige Handlung vorgenommen wird 1
). Zu 

dem Ende ist es denn zweckmässig, die von fremdländischen Gerichten ein

laufenden Ansuchen nicht unmittelbar bei den gleichgeordneten inländischen 

Behörden zuzulassen, sondern ihre U ebergabe bei einem höheren Gerichte 

oder bei dem Justizministerium, zum Behufe der Vornahme einer Prßfung 
ihrer Ausführbarkeit zu verlangen. Auf dieselbe Weise sind denn auch 

rechtsgiltige nnd vollziehbare Ur t h e i 1 e in bürgerlichen Rechtssachen gegen„ 

seitig anzuerkennen und, so weit diess im fremden Staate nöthig und möglich 

ist, zur Vollziehung zu bringen. Sie erhalten ganz dieselbe rechtliche Be
deutung, wie die gleichartigen Handlungen der eigenen Gerichte, und be

grllnden desshalb namentlich auch die Einrede rechtskräftig entschiedener 

Sache. Die einzige Ausnahme von Anerkennung und Vollziehung haben 

solche fremdgericbtliche Urtheile zu bilden, welche eine nach den diesseitigen 

Landesgesetzen unerlaubte und unmögliche Verfügung enthalten oder ein 

diesen Gesetzen ganz unbekanntes Verhältniss betreffen möchten. - Anders 

bei der S traf rechts pflege. Von einem Vertrage auf gegenseitige An

erkennung und Vollziehung eines Straf c r kennt n iss es, sei es an Per

sonen oder an Sachen, kann nach allgemeinem Volksbewusstsein und ebenso 

1) So lat ea 111, B. Rasaland, 8Ardlnleo und der Schweiz gelungen, mit Frankreich einen 
Vertrag über wenigstens theihreise Vollalchnng von CivUurtbeileu abr.111chli688en. 

2) Aus diesem Gronde scheint es daher auch zn viel 1u sein, wenn au weilen 10 weit ge• 
gangeu wird. die gegenseitige Zusendung von- Zeugen znr mündlichen Vernehmung von dem 
fremden Gerichte za verabreden. Zu einer Relee ausserbalb Landes und zcu Eracbelnung nr 
einer auawärtigen Behörde sollte der Untenb&n nicht genöthlgt werden. 
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allgemeiner staatlicher Sitte gar nicht die Rede sein 1
). Nur wenn ein 

Straffall zu rein privatrechtlichen I;rtheilen Veranlassung giebt, finden diese 

unter den eben erwähnten allgemeinen Bedingungen Vollzug. Aber auch in 

Beziehung auf R c q n i s i t i o n e n in Strafuntersuchungen und auf A u s-
1 i e f er u n gen von Beschuldigten kann der Stao.t nur ein sehr be

schränktes gemeinschaftliches Rer.ht veranlassen und einräumen. Ansuchen 

zur Förderung \'On Strafuntersuchungen können ga.r nicht gewährt werden, 

wenn der Bet.beiligte dem aufgeforderten Staate selbst angehört oder auch 

nur Schutz in demselben gefunden bat. In andern Fällen mag die Leistung 

verabredet. werden; jedoch freilich unter Bedingungen. Einmal bloss bei 

Anschuldigungen von Handlungen, welche im ersuchten Staate auch als Ver
brechen gesetzlkb erkÜlrt sind. Sodann nicht bei politischen Anklagen. 

Endlich unter den Voraussetzungen, welche schon bei den Requisitionen der 

CiTilgerichte erw!'lhnt sind. Was aber die ·Auslieferungen betrifft, so kann 

vor Allem die Uebergabe eigener Staatsangehöriger unter keinen Umstl\nden 
verabredet werden. Ebenso sprechen üb('rwiegende Gro.nde gegen irgend welche 

Auslieferung wf'gen politischer Anschuldigungen. Und selbst in Beziehung 

auf die übrigen, an sich zulässigen, Fillle ist es rathsam die Vergehen genau 

zu bestimmen, welche zu einer Auslieferung verpflichten; sowie namentlich 

festzusetzen, dnss der Au~gelieferte wegen keiner anderen Handlung, als der 

im Auslieferungsverlangen bezeichneten, in Anspruch genommen werden darf 1). 

Kaum erst der Erwähnung bedarf es, dass die Gewährung sowohl von An

suchen in Strafuntersuchungrn als von Auslieferungen von viel zu grosser 

Bedeutung für den ganzen Staat sind, als dass von untcrg('ordneten Be

hörden selbstständig darttber entschieden werden könnte. In beiden Fällen 

1) Wenn ei11mRl die Unvolblehbarkell von Slraf'lu1hr.11en fremder Gerichte anerkan111 l•t, 
•o können auch k~ine Awm11.hmcn gemRcht werden, denn alle 1''iille werilon duttb dlcaelber, 
Gründe betrulTl'n. Dc11sh1Llb sinJ auch die bcidl!n eim:i1,1•n l.lck,mntco AbweichnnKen von der 
Regel nh·ht hlll'hahmung11werth. F.& ist dle88 die Bea1tmmu11g der pr~ ua s i11ch e n Juri11dlctlons• 
vertriige, weld1en ,c-emii1'11 fre.mdgrrichtliche Erkenntnist'e gegco Per!lonen und S~hen vollatreckt 
Wt•r,lt>n, wenn die Vt•rurfhl'ilten erst nal'h vollsriindiK geführter Unter11ud11mg dM f.-emde Land 
verla-'18en haben; und di\l Bestimmung- der würrtemberghchen VertriigQ mit den Nacbb,u-
a1aa1cn, welcher gcmii88 fremdgerichtliche Strltferli.enntniue wenlgste1111 an Sachen zu voll• 
ziehen 11ind. 

2) F.s möl~hte nur etwa die Frage sein. ob nfobt rur seltene äuuerste :t,'iillo wenl,1t111tena die 
Be fu IC n i 88 zur A ui1liderung cig(•nor 8fa&t!l11ngehörlKer u. ~. w. sollte vorhehaUeo sein? Un
zweifelhaft k1rnn c11 1-'iillo gt•bcn, In welchen die Nkhtauslieferung entweder eine schiidllc-he 
Zerrelesunr;r eines wesentlich einhdtllchen Verfahrens 1,11r Folge bat, (1:. B. bei tiiner Riiuber
bRnde), oder r.u einer bedanern1wcrthcn Straflot1igkelt we"°en Man"'el!! an Bewct~en In einem 
der bt•glln~enen HRn1ilun'f frrmc\en LRn,le fi.lh, t; und 1'11l'h wohl aokhr, In welch~n eine Nlcht
auslicfcnmg !lt·hwno slAAtl:rhe Vcrwh:kl1111gcn horbclführen mi.l,iste. Dennoch scheint eine 
aokhe Ue,1inunu111,, im Vcrtrngc nicht riilhlich. Theib könnce aie ala Dcrkmantel einer Um
gebung dr11 Oru n,h;atzcs misshraucht werllen; thPih die, ttzt mit einer rech fliehen Mögli<•hkeit 
der Einwilligung verMPhl·ne R1•K"ierun~ um so dringcndl'ren Anmuthungen aueb In ungerecht
fertigten 1-'iillen RU!'i;eh.en. Besi;cr i11t e1', vo.-kommrn<len Fitllf'_<t dio Verantwortlichkeit einer 
Abwcichun:(' vom Vertrnge ~€'~rnilber von der öff'entlirben Meinung und etwa von Stitnden auf 
eich EU nehmen, eino bill or lodimnity zu vorlangen. 
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ist daher das Verlangen an die betreirende Staatsgewalt selbst zu stellen 
und von dieser zu prüfen. U oläugbar wird zwar durch so 1 c h e Verträge 

die Wirksamkeit der Rechtspflege in nicht seltenen Fällen ft1hlbare Be

schränkungen erleiden. Allein theils hat der Staat auch noeh andere Rock• 
sichten zu nehmen, theils kann ein bedeutender Theil der Uebelstände im 
Innern und gegen Aussen durch die Aufstellung und Ausführung des Grund· 
satzes beseitigt werden, dass jeder Staat diejenigen seiner Angehörigen den 

eigenen Landesgerichten zur Untersuchung und Bestrafung übergiebt, welche 

eine auch von ibm als Verbrechen betrachtete Handlung begangen haben, 

die er aber doch fremder Gerichtsbarkeit nicht tlberliefern will und kann. 

4. Endlich giebt auch noch das bei Staatsverträgen über irgend eine 

Rechtsgemeinschaft zu beobachtende Verfahren Stoff' zu mehrfachen Be

merkungen. 
Vor Allem ist zu bemerken, dass das Zustandebringen des Vertrages 

dieser Art eine d o p p e l t e Thät igkeit der S taatsge wal t, somit eine A r b e i t a
t h eil u n g, erfordert. Einmal nämlich ist nöthig die Entwerfung der Recbt&

sätze, welche knnftig den verbündeten Staaten gemeinschaftlich sein sollen i 
sodann aber die Unterhandlung über die Annahme. Beide Geschäfte er

fordern ihre eigenthümliche Behandlung, sind somit auch getrennt zu halten 

und verschiedenen Organen zu übertragen. - Die Entwerfung der zu ge

meinschaftlichem Rechte zu erklärenden Siltze ist ein Act der Gesetzgebung, 

und auch vollständig als solcher zu behandeln. Es kann daher keinem 

Zweifel unterliegen, dass dieselben Behörden, und nur diese, welche ftber

haupt mit der Abf~snng von G{isetzen beauftragt. sind, allch diesen Entwurf 
zu bearbeiten haben. pnd da der Inhalt desselben, wenn der Vertrag zu 
Stande kommt, Gesetz, und zum Tbeile sehr schwieriger Art, ist, so sind 
alle Massregeln, welche die formelle und materielle Gute eines Gesetzes zu 

sichern bestimmt sind, auch hier anzuwenden. Ja., es genügt nicht einmal 

an der für die Zustandebringung eines einheimsichen Gesetzes nothwendigen 

Vorsicht. Da ausser den Verhältnissen und Bedürfnissen des eigenen Landes 

auch die Zustände der in Verbindung zu ziehenden fremden Staaten von 

Bedeutung sind, so ist bei der Vorbereitung namentlich genau zu unter

suchen, ob nicht die Gleichheit der Ausführung und Wirkung einer 1\-Iassregel 
scheitern müsste an der Verschiedenheit der Gerichtsorganisation in beiden 

Staaten oder an zwar entfernteren, und somit in den Vertrag nicht aufge

nommenen, aber dennoch einwirkenden Rcchtstbeilen. F.s mag sich also 

leicht begeben, dass die wissenschaftlichen Vorarbeiten oder die Abhörung 

Sacbversrn.ndiger in solchem Falle viel weiter auszudehnen sind als gewöhn
lich. - Die V crbandlung mit dem oder den fremden Staaten ist dagegen 

diplomatisches Geschäft und nach den Regeln und Gewohnheiten dieses 

Verkehre~ zu betreiben. Damit ist aber auch die äussere Nothwendigkeit 

' 
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gegeben, die völkerrechtlichen Beamten des Staates hierzu anzuwenden. Es 

wtlrde den Erfolg eben so wenig fördern, wenn der Gegenstand der Unter

handlung den Diplomaten, als wenn diese selbst den Gesetzgebern ttbertragen 

wäre. Nur liegt es eben in dem Wesen der beiderseitigen ThAtigkeiten, 

dass die Unterhandelnden auch nicht in der anscheinend unbedeutendsten 
Kleinigkeit von dem Werke des Gesetzgebers abweichen dttrfen ohne dessen 
Wissen und Zustimmung. 

Ei'°' zweiter, unter Umständen mit grossen Schwierigkeiten verbnndener, 

Theil des Verfahrens ist in Staaten mit Volksvertretung das Recht dieser 

letzteren, zu Verträgen ihre Zustimmung zu geben. Allerdings besteht ein 

solches Recht nicht in allen constitutionel1en Staaten; allein theils giebt es 

Staaten, in welchen alle und jede Verträge der Volksvertretung zur Prüfung 

und Genehmigung -vorzulegen sind, theils sind in andern Staaten wenigstens 

diejenigen Verträge , welche irgend eine Aendernng im Recbtszustande fest

stellen, dieser Ueberwachung unterworfen. Sind nun schon die Schwierig

keiten nicht geringe, zwei oder mehrere Regierungen zu einer Ueberein

etimmung über ein neues Recht zu bringen, so steigen die Hemmnisse natür

lich noch um das Vielfache, wenn auch noch die Ständeversammlungen, und 
zwar vielleicht in jedem dieser Staaten, und jede wieder zuS&mmengesetzt 

aus verschiedenen Kammern, in Sache und Form völlig einverstanden sein 

müssen. Namentlich ist kein Absehen eines Erfolges, wenn in jedem dieser 
Staaten jede Kammer den Vertragsentwurf auch im Einzelnen Indern kann. 
Es ist nun keineswegs leicht, eine genügende Vorsorge zu treft'en, da nur 
drei Möglichkeiten bestehen, von welchen keine ohne ftlhlbare U ebelsta.nde 

ist. Entweder nämlich kann sich jede Regiernng mit ijirer Ständeversammlung 

vor dem Beginne selbst der Vorarbeiten Ober die allgemeinen Grundsitze 

verständigen, und eine Vollmacht zum Abschlusse auf dieser Grundlage er

halten, so dass denn der wirklich zu Stande gebrachte Vertrag den Ständen 

gar nicht noch einmal vorgelegt wird, sondern alsbald Gesetzeskraft erhält. 
Oder kann in den Vertrag die Bestimmung aufgenommen werden, dass er 

von den Ständen nur im Ganzen verworfen oder angenommen, nicht aber in 

den Einzelnheiten geändert werden dürfe. Oder endlich kann durch Ge

schäftsordnung oder Gewohnheit bei den Ständen feststehen, dass sie selbst 

bei der unbedingten Vorlage des Vertrages nur die leitenden Grundsätze 

zum Gegenstande einer Erörterung machen, und je nach dem Urtheile ober 

diese, und ohne Eingehen in die Einzelnheiten, den Vertrag im Ganzen ge

nehmigen oder verwerfen. Von diesen drei Mitteln ist nun ohne Zweifel die 

Ertheilung einer Vollmacht an sich das förderlichste; allein es setzt ein, 

nicht eben immer vorhandenes, Vertrauen der Ständeversammlungen voraus 

und ist bei unerwarteten Anträgen eines fremden Staates und bei schnell zu 

ergreüenden Gelegenheiten nicht anwendbar, Die Verabredung der Annahme 
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oder Verwerfung in Bausch und Bogen ist gefährlich, weil sie leicht die 

Stände verletzt und dann eine Verwerfung aus diesem Grnnde veranlasst. 
Die Berathnng bloss der Grundsätze kann zu schädlichem Streite darüber 

führen, was als Hauptsache und was nur als Folgesatz zu betrachten sei, und 

sichert doch nicht vor Verwerfung wegen untergeordneter Punkte. Das Er

gebniss ist demnach wohl, dass, so oft eine Vollmachtertheilung möglich ist, 

diese von den zu einem Rechtsvertrage entschlossenen Regierungen zu Stande 

· gebracht werden muss; eine Bestimmung auf Annahme oder Verwerfung im 

Ganzen nur bei solchen Verträgen räthlich ist, deren Hauptinhalt die Meinung 
entschieden fttr sich hat ; in allen ttbrigen F4llen aber auf Einsicht und 
Vaterlandsliebe der SUlndeversammlungen durch Vorstellungen nber die Un

zweckmä.ssigkeit eines kleinlichen Gebrauches ihres Anderungsrechtes einge
wirkt werden muss 1

). 

Eine dritte hier einschlagende Frage ist die der Dauer des abzu. 

schliessenden Vertroges. Dass eine nur vorübergehende Ordnung einer 

Rechtsgemeinschaft vöHig sinnlos und, wegen der wiederholten Störung des 
Rechtszustandes, geradezu schädlich wäre, bedarf nicht erst der Bemerkung. 
Dennoch ratbet einfache Vorsicht., einen solchen V ertrag nicht gleich for 
immer zn scblicssen, sondern erst die Wirkungen desselben in einer Probe
zeit zu erkunden. Findet beiderseits vollständige Befrie<ligung mit dem 

Ergebnisse statt, so ist eine Verlängerung sehr leicht zu bewerkstelligen; 

zeigen sich aber durch die Erfahrung Lttcken oder U nzutrlglichkeiten, so 

kann die Gelegenheit zu einer Verbesserung nur erwünscht sein. Ausnahmen 

von dieser Regel mögen freilich auch vorkommen. Wenn sich z. B. ein 

Vertrag bereits zwischen anderen Staaten mit wesentlich gleicher Rechts• 
einrichtung erprobt hat, so ist kein Grund zu nochmaliger Prftfung; oder 
wenn auf die BestAndigkeit des Willens und der Ansicht bei einem Staate 
nicht gerechnet werden kann, so kann die Klugheit rathen, bei itzt gt1nst.iger 

Stimmung rasch zuzugreifen und ein ftlr alle Male zu binden. 

Ein Punkt von grosser Bedeutung ist, viertens, die möglichste Gleich

f ö r m i g k e i t der mit verschiedenen fremden Staaten abzuschliessenden 

Verträge. Schon an und für sich ist es offenbar Aufgabe des Staates, den 

als besten Zustand anerkannten in allen seinen auswärtigen Beziehungen 
zur Geltung zu bringen und sich nicht auch gelegentlich mit Unvollkomme

nerem zufriedenzustellen. Ausserdem aber ist es eine grosse Beschwerlich

keit für Richter und für BUrger, immer wieder verschiedenes Recht vor sich 

zu haben, je nachdem ein Vertrag mit diesem oder mit jenem Staate zur 

Anwendung kommt. Und selbst als ein Band nationeller Einheit unter 

verwandten Staaten kommt eine völlige U cbereinstimmung in diesen Dingen 

1} Vgl. über diesen Punkt du oben, t iS, Geeagte. 
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in Betracht, selbst wenn es sich nicht von ganzen Gesetzgebungen, sondern 
nur von einer unter ihnen allen gleichförmigen Hülfe fftr Bttrger oder ftlr 
die Gerichte handelt. Mit einer je grösseren Anzahl von Staaten also ein 
und derselbe Vertrag 1lher Rechtsgemeinschaft ~bgeschlossen werden kann~ 
desto nützlicher ist er•). Doch versteht es sich von selbst, dass die Un
möglichkeit der Erreichung einer Gleichförmigkeit nicht abhalten darf von 
der Eingehung einer an und fo.r sich ntltzlichen Uebereinkunft. Immer 
norh ist eine Verschiedenheit der Ordnung besser, als gänzlicher Mangel 
derselben. 

Endlich ist es noch, wenigstens ftlr die meisten Staaten, Gegenstand 
der Erwägung, ob die mit fremden Regierungen abgeschlossenen VertrAge 
in der Form von Gesetzen oder von völkerrechtlichen Ueberein
k tl n ft e n bekannt zu machen sind? Allerdings hat diese Frage keine Be
deutung 'für diejenigen Staaten, welche Oberhaupt die Staatsvertrftge zu den 
Gesetzen rechnen 1); eine desto grössere aber fttr diejenigen, welche in 
denselben nur eine Verabredung ttber die von der Staatsgewalt gegenüber 

"' von fremden Regierungen einzuhaltenden Handlungsweise sehen. In dem 
letzteren Falle bleibt nämlich dem Staatsoberhaupte, als dem alleinigen 

. Vertreter der Gesammtheit gegen Aussen, das Recht, sämmtlichen Behörden 
hinsichtlich der Vollziehung der Vertragsbestimmungen Vorschriften zu geben. 
Selbst wenn solche Befehle einer richtigen Auslegung der Uebereinlmnft 
nicht entsprechen, haben die Behörden Folge zu leisten; und es ist die Ab
weichung höchstens Gegenstand parlamentarischer Verantwortlichkeit, allein 
für Untergeordnete kein Gegenstand einer Berufung auf bloss gesetzlichen 
Gehorsam. Hiervon aber macht weder der Umstand eine Ausnahme , dass 
die vollziehende Behörde ein Gericht ist; noch die etwa in der Verfassung 
vorgeschriebene Tbeilnahme der Stände an dem Zustandekommen der Staats
verträge. Ersteres nicht, weil die Gerichte eine Unabhängigkeit von Befehlen 
der Staatsgewalt nur hinsichtlich der Anwendung der Rechtsgesetze auf die 
eigenen Angehörigen des Staates anzusprechen haben, eine Rechtshülfe ft1r 
das Ausland und dessen Angehörige aber an si~ nicht in ihrem Auftrage 
liegt vielmehr von ihnen nur insoferne und in der Weise ausgeübt werden 
kann, als sie von dem Inhaber der Staatsgewalt nach Aussen dazu ermächtigt 

. 
1) Aus diesem Gesichtspunkte ist es denn sicher zu bedauem, dass tn Deutschland nicht 

einmal in den untergeordneten Rechtagemelnschaftaverträgen eine Einheit zu Stande &u 
bringen war. Unter den so vielfach ähnlichen und an emander gewiesenen deutschen Staaten 
hahen nnr 15 überhaupt Vereinigungen über gegenseitige Unterstützung der Rechtspßege 
mit andern getroffen , (a. B. Oesterrelch mit gar keinem,) und unter dieaen 16 Verböndeten 
bestehen (1861) nlC'ht weniger als 38 verschiedene Verträge. Selbst wenn man von Einzeln
ht'iten absieht , liegen immer noch drei wesentlich verschiedene Familien von Vertrigen 
vor. 8. Krug , lnternationalrecht der Deutschen , S. 1 fg. 

2) So s. B. In den Vereinigten Staat1m von Nordamerika. 8. deren Verfau., Art. S, 
Abachn. 1, 1 1 ; Art. 6, t i. 
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werden. Das Zweite aber nicht, weil diese ständisclie Mitwirkung wohl eine 

Bedingung zur gttltigen Znsta.ndebringung der betreffenden Regierungshand

lung ist., allein diese letztere dadurch keineswegs die Eigenschaft eines 

Ge setz es und die sAmmtlichen Folgen und Wirkungen eines solchen erhält. 

Wenn es also räthlich erscheint, dem Inhalte der Gerichtsbarkeitsverträge 

dieselbe Bedeutung in der Rechtsordnung zu geben, wie den förmlichen 

Gesetzen; wenn namentlich dem Staatsoberhaupte jede Möglichkeit einer 

Einwirkung auf ihre Anwendung, so wie einer etwaigen Ausnahme oder 

Ausdehnung entzogen, und dafttr die starre juristische Auslegung der Ge

richte festgestellt werden will: so muss diess geschehen durch die Bekannt

machung der Vertragsbestimmungen in der Form von Gesetzen. - Diese 

Frage der Zweckmlissigkeit kann denn nun aber nur gegen die Verwandlung 

in Gesetze beantwortet werden. Sowohl die Ehre des Staates, als der Vor

theil der Unterthanen erfordern die Möglichkeit einer freieren Handlung des 

Staatsoberhauptes in dieser Beziehung. Auf der einen Seite muss es möglich 

sein, durch Ausdehnungen des Buchstabens, durch Bewilligung von Ausnahmen 

m:,l andere Begünstigungen einen fremden Staat zufriedenzustellen und zu 
gleicher Gunst gegen die diesseitigen Wttnsche zu stimmen; auf der andern 

Seite mUssen Retorsionen, Verzögerungen u. s. w. unserem verletzten Rechte 

Beachtung verschaffen können. Dicss Alles ist unmöglich 1 wenn der Inhalt 

des Vertrages als Gesetz gilt und als so 1 c h es von den Gerichten selbst
ständig und unbeugsam gehandhabt wird 1). 

§ 28 . 

. b) Von der einseitigen Annahme fremder Geaetze. 

Wesentlich verschieden von dem bisher erörterten VerbAltnisse ist 

die Frage, ob es einem Staate zieme und fromme, einseitig ein in einem 

fremden Staate gttltiges und für diesen gegebenes Gesetzbuch als Landes

recht einzuführen? Die Beantwo11.ung ist nicht leicht, da zu den aus dem 

Verfahren an sich entstehenden Erwltgungen auch noch die ganze Codifi„ 

cationsfrnge kommt. Zu untersuchen aber ist der Fall, weil allerdings 

Wünsche solcher Uebernahme fremder Gesetze nicht selten gehegt werden, und 

sogar bedeutende Fälle wirklicher Ausfüllrang vorliegen. Um nämlich vom 

Römischen Rechte zu schweigen, ( wo besonder.e Verhältnisse obwalten,) so 

gehören die vielen Fälle hierher, in welchen französische Gesetzb1lcher von 

anderen, formell wenigstens von Frankreich unabhängigen, Staaten eingeführt 

worden sind, femer die Annahme des sächsischen Strafgesetzbuches durch 

die Mehrzahl der tbü1ingiscben Staaten, u. s. w. 1
) 

1) Vgl. Krug, a. a. 0., ß. 9 f~. 
1) So n11be fitr uni Deutsche die Aufforderung liegt. die Fra«e Uber die Annahme ebtM 

fremdem Rechte■ m eiller buondeno und gründlichen Untenu.ehang n duebdeüen, 10 i.t 
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Ein richtiges Ergebniss ist hier nur möglich, wenn die Frage ganz 
scharf gestellt und dieselbe vor alleJl störenden Nebenbeziehungen oder 
möglichen Verwechslungen geschützt wird. 

Dem gemäss ist denn zunächst zu bemerken, dass es sich bei der ganzen 

Untersuchung nur von der Annahme umfassender Gesetze und ganzer 
Gesetzbücher handelt. Bestimmungen über einzelne Rechtssätze werden a.uf 

solche Weise gar nicht übertragen, da hier die Umarbeitung in wenigstens 
formell eigenes Recht ganz zur Hand liegt i auch wäre die Erörterung wegen 
so untergeordneter Normen gar nicht der ltiübe werth. 

Sodann sind einige zwar äusserlicb ähnliche, dem Wesen nach 

ab e r d o c h verschieden e Verhält n i s s e auszuscheiden. Es ist diess : 

die Einführung der bestehenden Landesgesetzgebung in einem neu erworbe

nen Gebietstheile; die Herübernahme der Landesgesetzgebung in neu ge

grtlndete Kolonieen; endlich die Beibehaltung des bisherigen Rechtes nach 
eingetretener 'Trennung eines Gebietstheiles. Der erste Fall ist nichts 
anderes, als eine sehr umfassende Codification für die betreffende Provinz; 
nnd es kommen dabei ausser den allgemeinen Gründen in Betreff der Ein

führung neuer Gesetzbücher nur noch einige politische Erwägungen zur 

Sprache, namentlich die der Zeitgemässheit. Bei einer Kolonie handelt es 
sich eigentlich nicht einmal von einem fremden Rechte, und die hier zu be
antwortenden Fragen sind einfach die, ob und wie fllr die örtlichen Bedllrf: 
nisse ein eigenes Recht neben dem allgemeinen zuzugeben sei; und zweitem~, 
wie das herübergenommene Rerht, namentlich in solcher Modification, mit 
der Gesetzgebung ond Rechtswissenschaft des Mutterlandes in richtiger Ver

bindung bleibe? Im dritten Falle kann es sich allerdings von der Y er

tauschung des Rechtes eines Staates mit dem eines andern handeln; allein 
es ist gerade das umgekehrte Verbältniss. Hier ist nämlich die Frage 1 ob 

es doch, meines WIHena wenigstens, bis Uzt fmmer nur gelegentlich und 111 Beziehung 
auf bestimmte FÄile geschehen. Dnmit aber, dass erwiesen wird, e1 habe die F.ln
fiihrung des Römischen Rechtes unserer Volkalhilmllchkeit geschadet, diese oder Jene 
benere deutsche Rechtsanstalt r.erstört, Ist für eine deutliche Ansicht über die wichtige 
Frage eben 10 wenig gewonnen, als wenn etwa das Gegenthell dargelegt wird. Die Sae.he 
kann und muH auf Ihre allgemeinen Grundsätze zurückgeführt werden. Diesa hat nun 
zwar, von 1-~rcmden, Ben t h am gethan (In seinem Essay on the ln.8ucncc ofThnc rind Place 
in matten of Legislation, Works, Bd. I, 8. l6!l fg.) i allein er lst hier ungewöhnlich nn
glücklicb gewesen. Schon dlc Fr&ge Ist falsch g<'stellt, indem er nicht untersucht, ob und 
unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen ein positives Rech& auf ein andere11 
Land übertragen werden könne; sondern vielmehr, welche Modlflcatloneo ein zwar für ein 
bestimmtes Land aber nach allgemeinen Grundsätzen entworfenes allgemeines Gesetzbuch 
erleiden miisse, um auch für ein davon ganz verschiedenes Volk zu passen? Sodann ist es 
mehr als verkehrt, zu dem Ende ahslcbtlieh die ver s c h I e d c n a r t I g B t e n Länder aufzu
suchen (England und Bengal~n), anstatt die Frage wcnigsten11 zunächst hln11ichtlkb g l e 1 c h. 
R r tig g es i tti gt er Stämme zu untcraucben. Endlich sind In den Ei111:elnhelten nehe11 
mnnchcn geistreichen Bemerkungen auch fast kindische Dinge. Es ist dieser Aufsah: akher 
einer der schwii.chsten aus B.'s Feder, und er ist namentlich, fase unerhörterwelle bei die&CDl 

Manne, durch und durch unklar. 
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ft1r ein wesentlich einem andern Staate angehöriges Recht ein neues eigen
thümlicbes einzuführen sei? 

Ferner versteht es sich von selbst, dass, wenn ttberhaupt keine Gründe 
zu einer Codification vorhanden sind, auch die Einführung fremder Ge
setzbücher ausser Frage ist. Es kann letzterer Schritt O.berhaupt nur unter 
der ausdrflchlichen Voraussetzung besprochen werden, dass eine systematische 
umfassende Gesetzgebung bereits als N othwendigkeit feststeht. Demnach 
sind denn aber auch alle Gründe, welche nur gegen Gesetzbücher im All
gemeinen sprechen, bei Erörterung der besonderen Frage ganz müssig. 

Endlich darf keine Verwechslung der blossen B e n ü t z u n g eines 
fremden Rechtes bei diesseitigen gesetzgeberischen Arbeiten mit der Annahme 
eines frel!lden Gesetzbuches stattfinden. Die Zulässigkeit einer solchen 
Benützung kann, wo und so weit sie ftlr nützlich erachtet wird, gar kein 
Gegenstand eines Zweifels sein; hier ist ja das fremde Recht nichts weiteres, 
als Stoff zu eigenem Nachdenken und Feststellen, und wenn auch etwa 
sachlich viel von demselben beibehalten wtlrde. Annahme eines fremden 
Gesetzes findet nur da statt, wo dieses in seiner ursprünglichen Form und 
Sprache, oder etwa in einer wörtlichen Uebersetzung, •vollständig und als 
Ganzes für vollständig verbindliche Rechtsnorm erklärt und vom Staate 
verkttndet wird 1). 

Unter diesen Voraussetzungen stellt sich denn aber die Frage folgen
dermassen : giebt es Gründe, welche es einem unabhängigen Staate im Vor
theile seiner Rechtsordnung wünschenswerth machen können, die anerkannte 
Nothwendigkeit einer umfassenden und systematischen Gesetzgebung anstatt 
durch Anordnung einer selbstständigen oder einer vertragsmässig gemein
schaftlichen Arbeit durch einseitige Annahme eines in einem fremden Staate 
bereits geltenden Gesetzbuches zu befriedigen? 

Es wäre völlig verkehrt, wenn man die Tauglichkeit der auf solche 
Weise bestimmten Massregel darnach beurtheilen wollte, ob und wie weit 
dieselbe zu Erreichung der Zwecke passe, welche den Gegenstand der 
vertragsmässigen Schaffung eines ge,rieinschaftlichen Rechtes bilden. Es 
mag zwar allerdings sein, dass zuweilen auch hier die Nationalität gefördert 
wird, wenn nämlich das angenommene Recht das eines stammverwandten 
Volkes ist, oder dass der Verkehr dadurch erleichtert wird, wenn etwa 
viele Verbindung mit dem Heimathlande eines solchen adoptirten Rechtes 
besteht; und es mag dann natürlich auch ein solcher Umstand wohl in 

1) Unwesentliche Abweichungen und Zusätze machen natürlich keinen Unterschied. So 
z.B. Ist in Baden der Code Napoleon angenommen, obgleich eine Reihe von Zusätzen erfolgt 
Ist. Dagegen konnte seiner Zeit in dem Königreiche Italien von einer Annahme desselben 
Gesetzbuches nicht die Rede sein, da derselbe nur als Grundlage einer aelbstatänd.igen, 
ausführlichen geaetsgeberiachen Arbeit benützt wurde. Zwischen beiden Fällen stehen die 
hl Neapel mit dem fransöaiachen Rechte vorgenommenen Aenderungen. 

• 
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Betrachtung gezogen werden : allein der Schwerpunkt der Frage liegt doch 
ganz wo anders, und es ist denkbar, dass die Ma.ssregel in einem Falle 
Beifall verdient, wo von keinem jener Zwecke auch nur die Rede ist. 
Diess ergiebt sich ja schon daraus, dass das Recht längst erloschener oder 

weit entfernter Völker angenommen werden kann. Es müssen vielmehr zur 
Gewinnung einer richtigen Antwort diejenigen Folgen erwogen werden, 
welche der einseitigen Annahme eines fremden Rechtes eigenthttmlicb sind. 
- Diese sind denn nun aber sehr verschiedener Art. Theils wird bei der 
Annahme der Massregel mit Bestimmtheit auf Nutzen, theils eben so bestimmt 
und unabwendbar auf Nachtbeile zu zählen sein; in andern Fällen ist ein 
Nutzen oder eine Gefahr nur mehr oder weniger möglich und hängt ihr 
Eintreten noch von den näheren Umständen ab. 

Als sicher und unbedingt. vortbeilbaft erscheinen folgende Umstände: 

Vor Allem die Gewissheit des Erfolges, so bald nur der Entschluss 
feststeht. Es kann hier von einer vielleicht ganz ergebnisslosen oder un
brauchbaren Arbeit nach langen Jahren und grossen Kosten, wie diess nicht 
selten bei selbstständigen gesetzgeberischen Arbeiten der Fall ist, keine Rede 
sein. Das Ganze liegt vom ersten Augenblicke vollendet zur Annahme da. 

Sodann die ohne alle Muhe und Schwierigkeiten erlangbare B c nütz u n g 

der gesetzgeberischen Kräfte eines anderen, vielleicht weit grösseren 

ond an tncbtigen Männern reicheren Staates. Es steht auf diese Weise 
selbst dem kleinsten Staate die Auswahl 11Dter den besten Erzeugnissen 
aller Länder und Zeiten unentgeltlich frei. 

Drittens der Z e i t gewinn. Höchstens bedarf es hier der, verhAl tniss
mässig ganz kurzen, Arbeit einer Uebersetzung; vielleicht auch dieser nicht. 
Die oft unglaublich lange Dauer selbstständiger gesetzgeberischer Arbeiten 

lässt aber diesen Vortheil als einen sehr bedeutenden erscheinen, da das 

RechtsbedOrfniss um so frtther befriedigt werden kann. Davon gar nicht 
z11 reden, dass im Verlaufe einer längeren Zeit nur allzu oft Hindernisse 
und Aenderungen eintreten, welche auch ein glücklich begonnenes Werk 
stören, vielleicht für immer unterbrechen. 

Von grosser Bedeutung ist, ferner, die Möglichkeit, die. ganze Wir
kung des in Frage stehenden Gesetzes vollständig zu Q berse hen, 

ehe man sieb zu dessen Annahme entscbliesst. Dasselbe ist ja in dem 
fremden Staate bereits eingeführt und zeigt sich in seinen Folgen. Aller„ 
dings bedarf es zu einer richtigen Beurtheilung dieser Wirkungen und zu 
der Bemessung ihres Eintrittes in dem diesseitigen Staate theils genauer 
Kenntniss der Zustände des fremden Volkes und seiner gesellschaftlichen 

sowohl als staatlichen Einrichtungen, um auszufinden, wo, wie und durch 
welche Mittel dort diese ZustAnde entstehen; tbeils eines nicht gemeinen Scbarl

mmes, um mit annähernder Gewissheit zu entdecken, wie sich wohl unter 
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den, doch immer etwas veränderten, Umständen die Dinge diesseits gestalten 
würden. Allein selbst wenn hier Irrthümer mit unterlaufen sollten, und 

wenn man sich darüber keine Täuschungen machen muss, dass ein fremdes 

Gesetz auch unerwartete Folgen bei uns entwickeln wird: so kann doch 
immer viel leichter und sicl1erer bei solch~n AnhaltsJJUnktcn geschlossen 

werden, als wenn Alles nur auf Wahrscheinlichkeit beruht und die Erfahrung 

noch nirgends auf die verborgenen Ursachen hingewiesen bat, wie diess 

nothwendig der Fall ist bei einem selbst bearbeiteten, noch nicht versuchten 

Gesetze. 
Weiter springt in die Augen, dass jeglicher Verkehr zwischen zwei 

Ländern, welche dasselbe Recht haben, erleichtert ist. Von wie grosser 
und wie gea1teter Bedeutung diess im einzelnen Falle ist, hängt allerdings 

von den Umständen a.b, z. B. von der geogra1,hischen Lage, den Handels
beziehungen, den Kapitalverhältnissen der beiden Völker; allein ohne einen 

fühlbaren Nutzen kann es nie sein, namentlich bei der immer steigenden 

Leichtigkeit und also auch Häufigkeit der Y erbindungen. 
Eudlich ist es keineswegs ein geringer Vortheil, dass mit der Annahme 

eines fremden Gesetzbuches auch alsbald die ganze bereits vorhandene 
wissenschaftliche Bearbeitung desselben mit erworben wird. .Auch 
hier wären vielleicht diesseits die geistigen Kräfte für solc)le Leistungen gar 

nicht vorhanden. :Man weiss ja, wie unmöglich es für kleinere Stämme ist, 

eine tüchtige wissenschaftliche Durcharbeitung ihres Rechtes zu erhalten. 

Und besten Falles selbst geht eine Reihe von Jahren darüber hin, bis ein 

ganz neues Gesetz diese so nothwendige Entwicklwig durch Schriften und 

gerichtliche U rtheile erhält. 

Sicher bedeutende und anlockende Vortheile I Leider werden sie durch 
eben so unzweifelhafte und unter allen Umständen eintretende N achthcile 

verkümmert. 
Zunächst kann es dem Staate nicht gleichgültig sein, sich in einer 

seiner wichtigsten Aufgaben ein Unfähigkeit s z e u g n iss auszustellen. 

Und wenn sicher auch die wahre Ehre nicht darin besteht, unvollkommenere 

Rechtsbestimmungen einzuführen, nur weil die vollkommeneren das Erzeug

niss eines fremden Volkes sind : so ist es wenigstens grösscren Staaten, 

welche somit eine allseitige Selbstständigkeit in Anspruch nehmen, sehr 

schwer, auf so unzweifelbaf ce Weise eine Unterordnung einzugestehen. 

Von unzweüelhaft noch grösserer Bedeutung ist es, dass ein fremdes 

Gesetzbuch ganz unvenneidlich auch vielfach materiell neues, d. h. von 

dem bisherigen Landrechte im Grundsatze und in Einzelnheiten abweichendes, 

Recht enthält; und zwar nicht etwa nur in solchen Punkten, in welchen 

dieses bisherige Recht unvollkommen war, sondern auch da, wo die ctiess

seitigen Bedurlnisse eine Aenderung nicht erfordern, und wo also auch eine 
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verständige einheimischen Codification nichts Neues feststellen wtlrde. Die 
Einf-o.hrung eines wesentlich verschiedenen Rechtes ist nun aber, namentlich 

im bürgerlichen Rechte, eine Quelle von Störungen, Ungewissheiten und 

häufig aur.h von Verlusten, welche um so mehr zu beklagen sind, als sie 
in keiner Weise aus eigener Schuld hervorgehen oder auch nur vermieden 

werden können 1). 

Ein weiterer tlbler Umstand ist, dass bei der Annahme eines fremden 

Gesetzes im Falle einer späteren Aenderung und Ausbildung desselben in 
seinem Heimathlande der Staat in die Alternative geräth, entweder allen 

diesen Bewegungen einer auswärtigen gesetzgebenden Gewalt immer alsbald -
zu fo]gen, oder allmAlig die Uebereinstimmong der beiderlei Landesgesetze 

abnehmen zu sehen, damit aber den sichern Gebrauch der Literatur und 
des G.erichtsgebrauches zu verlieren. Ersteres ist nicht würdig, weil die 
Zustimmung nicht, wie bei der ersten Annahme, durch die Ueberzeugung 

von der Trefflichkeit der fremden Leistung, sondern bloss durch die That
sache ihres Vorhandenseins bestimmt wird; und es kann sogar geradezu 

unrecht und thöricht sein, wenn nämlich eine solche Aenderung eine Ver

schlimmerung oder eine Folge rein örtlicher Gründe ist. Letzteres verkehrt 
einen bedeutenden Vortheil in das Gegentheil. 

Endlich ist es ein schwieriger und doch kaum zu umgehender Entschluss, 

auch diejenigen Satzungen des fremden Gesetzbuches, mit welchen man 
nicht einverstanden sein kann, oder welche ft1r die diesseitigen Verhältnisse 

nicht recht passen - und solche sind natürlich in allen Fällen vorhanden 1) -

ohne weiteres anzunehmen. Hier handelt also der Staat gegen besseres 

Wissen und Gewissen ; und doch bat eine Abweichung überwiegende Nach
theile, tbeils wegen der auch hierdurch veranlassten SWrung der Literatur, 

theils weil leicht die Folgericht.igkeit des Gesetzes dadurch gebrochen wird. 
Und nicht eben verbessert wird dieser Zustand der Dinge dadurch, 

dass ausser den eben angedeuteten nothwendigen Nachtbeilen auch noch 

welche bestehen, welche wenigstens möglich und sogar mehr oder 

weniger wahrscheinlich sind, indem ihr Eintreten von gewissen nicht 

gerade immer, aber doch häufig bestehenden Verhältnissen abhängt. 

Hier ist vor Allem der Fall ins Auge zu fassen, wenn das fremde 

Gesetz in einem wesentlichen Punkte, namentlich in ganzen Rechts-

1) Mlt sehr lebhaften Farben schildert diesen Uebelatand Rehberg, Ueber den Code 
Napoleon, 8. 57 fg. i wo er denn auch namentlich acharfainnlg zeigt, dass die Unbilllgkelt 
und 1elb1t UngerechtlKkeit der Anwendung des neuen Rechtes auf dte unter der Herrschaft 
des alten Rechte, entstandenen Verhältnisse durch Irgend eine allgemeine Beatlmmung 
llber NicbtrUckwirku.ng u. 1. w. gar nicht zu beseitigen ist. 

:t) Wenn Montesquien sagt (Buch J, Kap. S), ,., es sei ein 1ebr grosser Zufall, wenn die 
Geaetze eines Volkea fltr eln anderes pa11en ; u so ls& dieser Sata swar Im Gro11t1n b e l 
einer rtchUgen Wahl nicht richtig. AJlein nicht 10 l.ih1pen tat allerdings, clua eine 
Vngeeigne&helt de• fremden Rechtea iD Eimelnheiten immer vorkommen wird. 
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anstalten, zwar wohl den Ansichten und Gewohnheiten S(loines Volkes, nicht 
aber den diesseitigen Sitten und Interessen entspricht. Die nothwendige 
Folge einer solchen Ordnung der Dinge ist zunächst eine Unsicherheit der 
Zustünde und des Rechtsbewusstseins, vielfach selbst sachliche Unbequem
iichkeit und V crnachthciligung; später aber, wenn die Gewohnheiten und 
die Interessen sich nach dl'm neuen Gesetze umgewandelt haben, eine 
wenigstens theilweise Zerrüttung der Volksthümlichkeit und ein Hinneigen 
20 dem Fremden. Wenn nun auch die erste Unbec1uemlichkcit bei jeder 

Codifiration eintritt, welche wesentlich neue Rcchtsanstal ten bringt, und 
somit dieser Theil des Ucbcls nicht gegen die Annahme fremder Gesetze 
besonders angeftUn1. werden darf; so ist diess doch nicht der Fall hinsichtlich 
der Aenderung der eigenen Volkseigenthümlicbkeit zum Besten einer fremden, 
vielmehr diese ein, wenigstens mögliches, eigenthümliches Uebel der Annahme 
eines auswärtigen Gesetzbuches. Eine solche Neigung zum Fremden kann 
aber leicht von om so grösserer politischer Bedeutung sein, als wohl immer 
nur ohnedem schwächere Staaten ein Gesetzbuch von grösseren und somit 
mächtigeren entleihen 1). 

Wo nicht in sich grüsser, so doch durch t_ll.gliche Erfahrung fühlbarer 
sind die Uebel, welche dann entstehen, wenn das auswärtige Gesetzbuch 
in einer fremden Sprache abgefasst ist. Es ist überflüssig, hier noch
mals zu wiederholen, wie widersinnig und unrechtlich es ist, die Gesetze 
in einer Sprache zu erlassen, welche den meisten Bürgern gar nicht, und 
selbst manchen Richtern nur unvollkommen bekannt ist und bleibt. Noth
wendig muss daher die Annahme eines fremden Gesetzes nicht in dessen 
Ursprache, sondern in einer Uebersetzung in die Landessprache erfolgen; 
und zwar kann diese Uebersctzung keine andere sein, als eine amtliche, 
weil das Gesetz nicht verschiedene Texte haben darf. Nicht verhehlen dati 
man sich aber dabei, dass diese 1 ihrer Seits doch ganz unvermeidliche, 
Massregel in alle die Schwierigkeiten stürzt, welche 0beth'aupt mit der 
Benützung von Uebersetzungen in der Gesetzgebung yerbunden sind 1). 

Schliesslich ist noch auf die Folgen aufmerksam zu machen, wenn die 
beiden Länder nicht vollkommen dieselbe Gerichtsverfassung und 
sonstige Verwaltungseinrichtung 

0

haben. Ist auch ein Unterschied in dieser 
Beziehung fttr viele, vielleicht für die meisten , Rechtssätze von keiner Be
deutung, so ist dem doch nicht ·immer also. Falls z. ß. der ursprüngliche 

1) Es lt\ wohl oicht zu Jäug-ncn, dan der Gebrauch de11 fran.r.ösiscben Rechtes tn doo 
denuchen L&ndon auf dem rechten Rheinufer eine geistige Verwandtschaft mH 1-'rankrelcb 
u.nterhü.lt. Diese aber tat der scharfen Scheidung der Volkatbümllchke-lt entgegen, io welcher 
eioc stärkere Gränzwache zu finden litt ala i)4 Featuugon und Heeren. ·wahre 8taatawela
heit konnte hier' freilich nkht In dem Entziehen des Beuern und dem Ersatze durch enL
•chieden Unvollkommenes beatehen, 1ondern vielmehr nur lll der Verleihung eine• noch 
vo rtrefll ichern vaterl.iindlschen Ge■e tzea. 

1) &. tlber die.eo Pwlkt oben, Abtbelhuis I, t a. 
•• Kobl, 8taallrecbt. Bd, lL 88 
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Gesetzgeber bei seinen Vorschriften eine bestimmte Organisation der Behörden., 
etwa eine gewisse Zusammensetzung derselben, im Auge hatte, und im 
Vertrauen auf die dadurch gesicherten Eigenschaften denselben Rechte und 
Pflichten tlbertrug; in dem das Gesetzbuch annehmenden Staate aber diese 
Obliegenheiten an eine ganz andere Art von Personen oder eine wesentlich 
verschieden gebildete Behörde flbergehen: so kann der Sinn, wenn aucli 
nicht der Buchstabe, wichtiger Normen sehr bedeutend dadurch verändert, 
eine ganz andere Wirkung hervorgebracht werden. Und zwar ist diess 
nicht etwa bloss möglich bei einer Verschiedenheit der Hauptpersonen; 
auch ganz Untergeordnete können von grosser Wichtigkeit sein. Auch 
wähne man nicht, den Unterschied immer durch eine entsprechende äussere 
Anordnung beseitigen zu können; leicht geht er aus den verschiedenen 
Gesittigungs- und gesellschaftlichen Verhältnissen beider Völker hervor, und 
ist somit unbeseitigbar. 

Möglich, dass es einer noch genaueren Zergliederung gelänge, weitere 
Folgen der Annahme eines fremden Gesetzbuches aufzufinden, so gute wie 
schlimme; allein schon das bisher Dargelegte reicht ohne Zweifel vollkommen 
aus, um eine Antwort auf die aufgestellte Frage zu geben. Diese Antwort 
ist nun aber nachstehende : 

Die freiwillige Annahme eines fremden Gesetzbucbes ist einem Staate, 
welcher die geistigen und sachlichen Mittel aufzubringen vermag, um die seinem 
Volke nöthigen Rechtsgesetze selbst, sei es allein sei es durch Unterhandlung mit 
Andern, entwerfen zu lassen, nicht zu rathen. Die allerdings gar nicht 
unbedeutenden Vortheile eines solchen Schrittes werden durch die theils 
unter allen Umständen, theils wenigstens leicht eintretenden Nachtbeile gar 
sehr in den Schatten gestellt. Wenn auch die eigene Bearbeitung der 
Gesetze lingere Zeit in Anspruch nimmt und sonst im Erfolge gefährdet ist, 
so hat sie den unschätzbaren Vortheil, dass die Gesetze den wirklichen und 
vollen Bedürfnissen des concreten Volkslebens wid allen Staatseinrichtungen 
angepasst werden können. Man verwechsle nur nicht die selbstständige 
Entwerfung mit willentlicher und wissentlicher Bevorzugung einer schlechteren 
eigenen Bestimmung vor einer besseren fremden. Die ausgedehnteste Be
ntttznng des fremden Guten ist erlaubt, selbst geboten; nur werde es erst 
in geistiges Eigenthum und zu einem harmonischen Ganzen mit der sonstigen 
Rechtsordnung des Staates verwandelt. 

Diese Regel erleidet nur eine einzige Ausnahme. Es ist nämlich ein
leuchtend, dass eine Gemeinschaft des Rechtes fttr die Handels
g es c h I f t e von der höchsten Bedeutung für jeden gesittigten · Staat ist. 
Wenn also, wie diess bei der Schwierigkeit eines freiwilligen Ueberein
kommens gerade in dieser Materie gar wohl möglich ist, eine gemein
same Entwerfung eines allgemein, oder doch wenigstellS in eiuer grossen 
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.A nmhl von Staaten. geltenden Handelsgesetzbuches nicht gelingt : so bleibt 

für einen Staat, welcher seinem Volke wenigstens den unter diesen Umstanden 

möglich besten Zustand verschaffen will, und der nicht in der Lage ist, 

seinen Willen andern Staaten anfzndringen, kein anderes Mittel übrig, als 
das Handelsgesetzbuch einer der Haupthandelsnationen einseitig anzunehmen. 
Hier kann nicht die Rlthlichkeit selbstständig etwas zu schaffen, sondern die 

Nothwendigkeit etwas Gemeinsames zu erlangen, den Ausschlag geben. Dass 
die Sache wegen des Zusammenhanges des Handelsrechtes mit dem gewöhn

lichen bttrgerlichen Rechte grosse Schwierigkeiten und Bedenken bat, ist 
nicht zu l4ugnen : allein die grösseren Vortbeile liegen doch auf Seiten des 
Anschlusses. Welches Landesrecht aus diesen Gründen angenommen wird, 

ist an sich eine untergeordnete lt1 rage; die Hauptrücksicht ist die bereits 
erlangte Ausdehnung der Gültigkeit. Da nun das französische Handels

gesetzbuch dasjenige ist, welches bereits am meisten verbreitet ist 1): so ist 
auch dessen Annahme vorzugsweise zu rathen. 

Anders, als soeben grundsätzlich ausgesprochen worden ist, stellt sich 
jedoch die Sache fttr diejenigen Staaten, welche die zur Entwerfung eigener 

guter Gesetze, und somit auch die zur richtigen Unterhandlung mit Fremden, 
nothw~ndigen Mittel n i eh t besitzen, wie diess bei kleineren Staaten ge.r 

wohl der Fall sein kann. Für solche besteht offenbar nur die Wahl zwischen 

der Annahme eines fremden Gesetzes und der gänzlichen Nichtbefriedigung 
des Bedllrfnisses. Wenn also das letztere lebhaft drängt, so mag, ja. dann 

muss die Annahme stattfinden. Um jedoch den gewagten Schritt 

wenigstens mit den geringsten Opfern bezahlen zu m11ssen, ist die Beobachtung 
folgender Regeln zu empfehlen : 

Wenn ein Gesetzbuch eines stammverwandten und in wesentlich Ihn• 
liehen gesellschaftlichen und staatlichen Verhältnissen lebenden Volkes zur 

Verfügung steht, so ist dieses allen andern vorzuziehen, selbst wenn 
letzteren auch bedeutende innere Vorz1lge zur Seite wären. Jenes Gesetz

buch wird nämlich vor Allem die Nationalitlt stützen und fördern, was 

namentlich bei einem kleinen Stamme, wie er hier unterstellt werden muss, 

von hoher Bedeutung ist. Sodann aber wird es auch den Sitten, Gewohn

heiten und Bedürfnissen des Volkes voraussichtlich am meisten entsprechen, 
also wenn auch nicht unbedingt so doch bedingt das Beste sein. Endlich 

erspart es auch noch die Verlegenheiten und Nachtbeile einer Uebersetzung. -

l) E• gilt nJlml leb dauel be aull8er Frank r e f c h noch ln den deutlchen Landen aul dem 
1 lnken Rheinufer, in Belgien, in Polen, in Lombardei-Venedig, Sardinien, 
To1cana, Parma., im Klrcbenuaate, in Neapel, Grtechcrnland, in der Wala
chei, in den Jonllchon In1eln, Ha.yti, 1el ea unmittelbar, aet H mU kaam nenneu
wertben Aenderungen ; UDd aoaserdem liegt ea den HandelageaetsbUcbern von 8 p an I e n, 
P o r tu g a 1 , H o I l a n d und U n g a r n we1entlteh zu Grunde. 8. Entwurfe. allgem. Handel1-
1e■e1etsbucbe1 fUr Deutachland. Frankf., 18'9, S. ll. 

88 • 
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Ist ein solches geistesverwandtes Werk nicht zu finden, dann allerdings 
wird nach c.lem aus allgemeinem Gesichtspunkte besten Gesetzbuche zu 
forschen sein, welches auch sein Stammland und seine Sprache sei. 

Ueber den Umfang der Aneignung muss tbeils das eigene Bedtlrfniss, 
theils die Möglichkeit einer nützlichen Erwerbung entscheiden. Es wäre 

eine thörichte Selbstmissachtung und eine muthwillige Ueberno.hme unnötWger 
Uebel, wenn ein Staat auch in solchen Recbtstheilen, welche durch ein

heimische Gesetze genügend geordnet sind, fremdes Recht annehmen wollte. 
Doch muss hier mit Umsicht verfahren werden. Wenn ein fremdes Gesetz
buch, dessen man bedarf, zu seiner richtigen Anwendung und zu seiner 
Ergänzung die Gültigkeit auch noch eines andern voraussetzt, welches der 
Hauptsache nach kein Bedttrfniss wäre: so muss doch auch letzteres über
nommen werden. Bei einer in allen Beziehungen übel geordneten Landes
gesetzgebung mag es sich also begeben, dass die Annahme selbst der ganzen 
Rechtsordnung eines audem Staates. gerathen erscheint. 

In welcher Ausdehnung aber immer die Aufnahme · erfolgt sein mag, 
so ist unerlässlich, das überno.mmene Gesetz v o l i s t ä n d i g einzuftthre~ 
d. h. also auch mit allen den Einrichtungen der Gerichte, allen Formen 

und Gewohnheiten, auf welche es sich in seinem Heimathlande stüt~, und 
welche ihm erst Vollziehung in seinem Sinne sichern. Dass die Erfüllung 
dieser Forderung vielleicht mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden 
ist, ändert nichts an der offenbaren Nothwendigkeit. 

End.lieh scheint es von zwei Uebeln noch das kleinere zu sein, wenn 
der Staat, welcher sich zu der Annahme einer fremden Gesetzgebung ent
schliessen musste, auch später immer die sämmtlichen Aenderungen und 
Zusätze, welche dieselbe in ihrem Hcimatblande erhält, annimmt. Die 

Zumuthung ist keine leichte; allein nur auf diese Weise erhält er sich im 
lebendigen Zusammenhange mit der Ausbildung und Anwendung der Rechts
sätze, die nun einmal auch sein Landesgesetz sind. Eine völlige, rechtliche 
oder thatsächliche, Unmöglichkeit der Nachfolge wttrde freilich entschuldigen, 

allein die nachtheiligen Folgen der Verschiedenheit nicht beseitigen. 



Fttnfte Abtheilung. 

Bekamltma.ohung der Ge■etse. 

§ 29. 

1. Die verschiedenen Arten der Bekanntmachung. 

• Eine von den gesetzgebenden Faktoren beschlossene Rechtsordnung wird 
erst dann zum Gesetze, das beisst zu einer von den Unterthanen und von , , 
den Beamten zu befolgenden Norm, wenn sie in der richtigen Weise b e -
kannt gemacht ist. Die Befolgung eines gar nicht zur Kenntniss gekom: 
menen Befehles kann selbstredend von Niemand verlangt werden; eine Ver
öffentlichung in nicht regelmässiger und nicht amtlicher Weise aber gewährt 
keine Sicherheit in Betreff der Richtigkeit und Vollständigkeit, Niemand ist 
schuldig, sie zu kennen, und sie bat keine zwingende Kraft. 

Um dem Zwecke vollständig zu entsprechen, hat eine vom Staate aus
gehende Bekanntmachung der Gesetze mehrere Forderungen zu erftlllen. 
1) Sie muss in dem ganzen Umfange des Gebietes erfolgen, innerhalb dessen 
das Gesetz Gftltigkeit haben soll; im Zweifel also im ganzen Umfange des 
Staates. 2) Sowohl die Anordnung der Gftltigkeit als der ganze Inhalt des 
zu befolgenden Gesetzes muss allen Betheiligten zugänglich sein; betbeiligt 
aber sind bei Rechtsgesetzen nicht bloss die zu ihrer Anwendung bestimmten 
Beamten, sondern auch sämmtliche Bürger, deren Rechte dadurch, sei es 
mittelbar sei es unmittelbar, alsbald oder spät.er, geregelt werden können. 
3) Es ist nothwendig, dass die Bekanntmachung in einer genugsam auf
fallenden Weise erfolge, damit sie die allgemeine Anfmerksamkei~. auch wirk
lich auf sieb ziehe und somit die Bekanntschaft mit dem Gesetze nicht bloss 
eine rechtliche Fiction, sondern eine Tbatsache sei. 4) Die Bekanntmachung 
verfehlt ihren Zweck, wenn sie nicht das Verständniss des Mitgetheilten 
wirklich und allgemein vermittelt, aus dem soeben, unter 3) angegebenen 
Grunde. 5) Es ist nothwendig, namentlich bei umfassenderen Gesetzen, 
dass der Bürger und Beamte nach Bedürfniss wiederholt von den erlassenen 
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Vorschriften Kenntniss nehmen kann, um deren Sinn riehtig aufzufassen und 

den Inhalt dem Gedächtnisse einzuprägen. 6) Endlich muss die Tbatsache 
der Bekanntmachung und der Zeitpunkt ihrer Vornahme nachgewiesen werden 

können, um nöthigen Falles den Anfang der Verbindlichkeit zu constatiren. 

Nach diesen Forderungen ist denn die Zweckdienlichkeit der verschie

denen möglichen Arten von Veröffentlichu.ng zu prOfen, und zwar namentlich 

mit Festhaltung des Gesichtspunktes, dass sich unter den Rechtsgesetzen 

nicht selten sehr umfassende befinden. 
Die erste, in gewissen Beziehungen sogar natnrgemässeste, Art der Be

kanntmachung ist eine mündliche Verkündigung. Dieselbe kann auf 

,·erschiedene Weise geschehen. Entweder in einer eigens dazu einberufenen 

Versammlung; oder an einem zu diesem Zwecke ein für alle l\Iale bestimmten 

Orte und zu regelmässig dazu verwendeter Zeit, z.B. an Sonntagen auf d<'m 

Marktplatze oder auf dem Rathliause einer jeden Gemeinde; endlich durch 

öffentlichen Ausruf an verschiedenen Stellen der Ortschaften unter ,·orau

gegangenen Zeichen zur Aufmerksammachung, etwa durch V crkündigung mit 
der Glocke, bei besonders feierlichen Gelegenheiten durch Herolde, u. dgl. -

Dieses Mittel erfüllt unzweüelhaft mehrere der aufgestellten Bedingungen, 

nämlich der Möglichkeit einer Ausdehnung über das ganze Bcfolgungsgebiet, 

der allgemeinen Zugänglichkeit, der. hinreichenden Auffälligkeit, endlich der 

Nachweisbarkeit der Tbatsache; allein zwei andere Forderungen werden 

dadurch nur tbeilweise oder gar nicht erfüllt. Einmal nämlich kann für eine 
allgemeine Verständlichkeit der Mittheilung nicht mit Sicherheit und unter 

allen Umständen eingestanden werden. Unter günstigen Umständen mag es 

genügen; allein auch eine sehr mangelhafte Kenntnissnabme ist aus versdlie
dcnen Gründen denkbar. Möglicherweise kann die Stimme des Verkündenden 

nicht ausreichen; es mag durch zufülligen oder absichtlichen Länn das Ver

ständniss verhindert werden; längere und vcM\ickelte Bestimmungen sind 

bei bloss mündlichem Vortrage nicht leicht richtig aufzufassen, ja es ist sogar 
eine vollständige Mittheilung und ein gleiches Verständniss umfassender 

Vorschriften, z. B. ganzer Gesetzbücher, auf diese Weise gar nicht zu be

schaffen. ~anz unbrauchbar aber ist, zweitens, eine bloss mündliche Ver

kündigung zu wiederholter Kenntnissnahme und Ueberlcgung. Es ergibt sich 

hieraus, dass eine Bekanntmachung dieser Art überhaupt nur bei kurze ren 

Gesetzen angewendet werden kann, und dass sie bloss bei besonders fei~r

lichen Gelegenheiten, oder wenn eine möglichst schnelle Y cröffentliclmug 

geboten ist, als räthlicb erscheint. Begreiflich ist daher auch, dass die 
mündliche Verkündung bei eigentlichen GcEctzen beinahe ganz in Abgang 

gekommen ist 1). 

1) Bezeichnend ist et, wenn J. Ben tha.m (Promulgation of the Laws. Work.8, Bd. J, 8. 15'1), 

ein Verleaen der Gese~e in den Kirchen verl&ogt, und .zwar nicht etwa nur neuer Ge-
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Eine zweite Bekanntmachungsart ist die Anheftung des Schriftsttickes 

an öffentlichen Orten, z.B. an den Ratbhaustho.ren, an St.rasseneeken, u. dgl. -
Diese Art der Bekanntmachung unterliegt keinem Tadel in Beziehung auf 
die Ausdehnung ober das ganze Gebiet; ebenso kann die notbwendige Auf
fälligkeit wohl hergestellt werden; endlich ist der Beweis der geschehenen 
Veröffentlichung leicht zu · führen. Dagegen ist für das Verständniss des 
Inhaltes und für die :Möglichkeit einer wiederholten Kenntnissna.hme nur aehr 
mangelhaft gesorgt. Mag auf solche Weise auch eine Kenntniss von ktlrleren 
Bekanntmarhungen erlangt werden, so ist es doch nicht möglich bei umfassenden 
Gesetzen. Ein au der Rath11austht1re angeschlagenes Gesetzbuch durch Lesen 
an Ort und Stelle sich klar zu mach~n, wird Niemand einfallen; es ist geradezu 
eine Unmöglichkeit. Eine wiederholte Kenntnissnabme aber ist selbst bei 
klei.neren Bekanntmachungen, wenigstens nach einiger Zeit, unthunlich, weil 
die Anschläge entfernt werden müssen, um neuen Platz zu machen, oder sie 
durch Zufälle zerstört sein werden. Diese Art der Veröffentlichung ist 
somit nnr zm· Unterstützung von andern Bekanntmachungsarten anzura.then, 
namentlich wenn eine schnelle Y eröffcntlichong geboten ist. In solchem 
Falle ist denn aber eine Anheftung nicht bloss an Einern Orte, sondern an 
vielen Stellen zu gleicher Zeit erforderlich. 

Eine dritte Art der Mittheilnng besteht in Zusendung einzelner Ab· 
drücke an die betreffenden Behörden. - Diese Veröffentlichungsart 
war in früheren Zeiten sehr gewöhnlich, wie die noch vielfach vorhandenen 
grossen Sammlungen solcher einzeln erlassener Gesetze und Verordnungen 
beweisen; man ist jedoch hiervon fast ganz abgekommen, und mit allem 
Rechte. Vorerst wurde, wenigstens wenn diese Zusendung nicht auch noch 
mit andern Publikationsweisen verbunden war; nur der Beamte, nicht aber 
auch der DUrger, von dem Vorhandensein einer neuen Norm unterrichtet, 
damit aber der ganze Zweck nur zum geringsten Theile erreicht. Ausserdem 
war eine spätere Beweisführung geschehener Mittheilung keineswegs in jedem 
n0thigen Falle zu führen, da bei etwaigem Fehlen des betreffenden Stückes 
in der Registratur die U ebersendung zwar behauptet und mehr oder weniger 
wahrscheinlich gemacht, allein nicht immer mit voller Beweiskraft dargethan 
werden konnte. Und ob eine wietlerholte Kenntnissnahme stattfand und 
möglich war, hing von der pünktlichen Aufbewahrung und leichten Auffindung 
des einzelnen fliegenden Blattes ab, dessen Aufsammlung wohl befohlen aber 

setze, 1ondem der gan11en beateheoden Ge1et11gebong. Er meint, die Gesetr.bUeher milseten 
über alle Gebühr ausführlich sein, wenn 1ie nicht oft In jedem Jahre durchlesen werden 
könnten! Efl Ist wohl nicht nöthtg, erst zo •eigen, daea eine ,olche Beniltsung dea GoUea
dlenatca 11or GeaetzverkUndlgung nicht nor gans unpaaaend, ■ondena aoch 1chon de. Um
tanlfel!I dee zu Verkündigenden wegen völlig onausftlhrbar wäre; davon gans abgesehen, du11 
akh die Oclstllcben (und vollkommen mit Recht) zo.aolchem Dienste nicht verwenden IMleD 
würden, und aoeh vom Staate nicht dazu gezwungen werden könnten. In der Kirche ■tnd 
böcb.etent ADordDungen der betrelTenden Kirchengewalt bekannt zu machen. 
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nicht flberwacht und erzwungen werden konnte. Wer je Gelegenheit gehabt 
bat, die Lückenhaftigkeit der meisten Sammlungen solcher einzeln ergangener 
Gesetze und desshalb die grosse V crschiedenbeit derselben unter einander 
kennen zu lernen; wer weiss, wie ausserordent lieh selten sogar eine auch 
nur leidlich vollzählige Aufbewahrung war; wer endlich die eben so zeit
raubende als unsichere Benützung einer aus Hunderten und Tausenden 
loser und durch keinerlei mechanische Mittel zum Gebrauche zubereiteter 
Blätter bestehenden Sammlung aus Erfahrung kennt: der wird gerne damit 
einverstanden sein, dass diese Art Gesetze zu promulgiren eine höchst 
rohe und unzureichende ist. 

Mit Recht darf man daher staunen, dass das so einfache und wenigstens 
den meisten Forderungen in auszeichnender Weise entsprechende Bekannt
machungsmittcl eines . eigenen in fortlaufenden N o.mmern erscheinenden 
Gesetz b 1 a t t es so spät ersonnen worden ist. Erst die französische Revolu
tion ist auf den Gedanken gekommen, sich dieser Einrichtung zur Bekannt
machung ihrer zahlreichen neuen Gesetze zu bedienen 1), und nur ziemlich 
langsam sind andere Regierungen dem Beispiele gefolgt. Noch itzt selbst 

sind England und Nordamerika bei alten unvollkommenen Veröffentlichungs
weisen stehen geblieben 1), im Guten und Schlimmen an Gewohnheiten 
festhaltend. In der Tbat bedarf es aber nur weniger Worte, um die 
Zweckmässigkeit der Einrichtung nachzuweisen. Eine Ausdehnung der Be
kanntmachung über das ganze Staatsgebiet ist dadurch gegeben, dass Exem
plare des Gesetzblattes in alle Gemeinden gesendet werden. Leicht zugänglich 
gemacht sind die Gesetze da.durch, dass jeder Bttrger nicht nur selbst nach 
Belieben auf das Gesetzblatt unterschreiben, sondern jeden Falles von dem
se]bcn auf dem Gemeindehause Kenntniss nehmen kann. Sämmtlicbe Staats
diener erhalten ohnediess durch unmittelbare Zusendung Kenntniss von dem 
Y eröfl'entlichten. Ein besonderer Beweis der Mittheilung braucht gnr nicht 
geführt zu werden; er ist durch den Druck und durch die regelmässige 
Vertheilung mittelst der Post schon von selbst hergestellt, und etwaige 
Lücken in der Zusendung erhellen für jeden Em1lfänger aus der Numerirung 
der Blätter. Für genauere Bekanntmachung mit dem Inhalte und für die 
l\Iöglichkeit wiederholter Nachlcsung ist durch den Druck in bequemer Form 
auf das Beste gesorgt; und Uberdiess mag leicht durch lnhaltsrerzeicbnisse 
und sonstige Hülfsrnittel der Gebrauch erleichtert und gesichert werden. 

l) Das Bulletin des lois iat Im zweiten Jahr der Republik. begrilndet worden und eelt 
dJeser Zeit, wenn gleich io mehrfach verBchledener Einrichtung, enchlcnco. Niherea über 
dal'lselbe und über die ErlclcMerungsmittel .zum Gebrauche B. io me l ner Geschichte und 
Literatur do r St. W. , Bd. III, 8 . 21, Note 1. 

:t) Ea werden die w&hreod einer Parllamenta- oder Congrese-Vcrsammlung r;u Stande 
gekommenen Gesetze am Schlusse der Sitzung in einem besonderen Hefte zus11,mmengcdruckt 
und zum Knufe geboten. EJne spätere Awnahme In umfassende Gesetzsammlungen Ist 
letliglkb Privatunternehmen. 
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Die einzige Forderung, welche das Gesetzblatt nicht erfüllt, ist die einer 
nicht wohl zu übersehenden Aufmerksammachang, indem allerdings das 
Erscheinen einer neuen Nummer kein an und fttr sich Aufsehen machendes 
Ercigniss ist. Es kann jedoch theils dieser Mangel in besonders dazu an
gethanen Fällen dUJ'ch Anordnung einer weiteren auffallenderen Bekannt
machungsart ausgeglichen werden; theils tragen die gewöhnlichen Tagesblätter, 
für welche das Erscheinen einer jeden neuen Nummer des Gesetzblattes 
Gegenstand einer schleunigen Mittheilung zu sein pflegt, in genügender 
Weise dazu bei, die Thatsache in dem weitesten Kreise zu vemreiten. 
Jeden Falles ist dieser Mangel nicht von der Bedeutung; dass bloss seiner 
wegen die ganze sonst vollständig entsprechende Einrichtung verworfen 
werden könnte. 

Endlich ist noch der a b g e s o n d er t e n a m tl i c h e n Ausgabe um
fassender Gesetze, namentlich ganzer Gesetzbücher, Erwähnung zu thun. 

-Dass auch· Gesetze dieser · Art dem GesetzJ>latte einverleibt werden, 
ist natürlich; allein ihr Gebrauch ist in dieser Form nicht an jeder 
Stelle und zu jed~r Zeit bequem; ausserdem müssen Gesetzbücher auch 
noch in den Händen Vieler sein, welche sich nicht im eigenen Besitze einer 
Sammlung des Gesetzblattes befinden. Unzweüelhaft wird nun zwar der 
Staat kein Autorenrecht hinsichtlich des alleinigen Druckes der vo1:1 
ihm erlassenen Gesetze in Anspruch nehmen, vielmehr jedem Privatmanne 
den Abdruck desselben in beliebiger Weise und auf eigene Rechnung ge
statten; allein eine amtliche besondere Ausgabe ist doch aus mehreren 
Grttnden w11nschenswerth. Einmal sichert sich dadurch der Staat einer 
vollständigen Bekanntmachung alles dessen, was er veröffentlicht wttnscht. 
Zweitens mag er durch wohlfeilere Preise, als das Privatunternehmen stellen 
kann, die Verbreitung sehr begilnstigen. Endlich ist man auf diese Weise 
eines yollkommen richtigen Abdruckes sicher. 

Aus dem Vorstehenden ergibt sich also, dass in der Regel die V er
öff entlichung von Rechtsgesetzen am besten durch ein Gesetzblatt erfolgt; 
dass aber in dringenden Fällen, wenn eine Bekanntmachung in kürzester 
Zeit wirklich zur Kenntniss der gesammten Einwohnerschaft zu bringen ist, 
eine mtindlicbe Verkttndignng und eine öffentliche Anheftung in den Strassen 
verbunden werden mag, wie anderer Seits bei ausführlichen Gesetzen, deren 
Anwendung voraussichtlich während langer Zeit unverändert stattfindet, auch 
besondere amtliche Ausgaben veranstaltet werden müssen. 

§ 30. 

2. Beginn der Verbindlichkeit. 

Ein Gesetz ist bekanntlich von dem .Augenblicke der Veröffentlichung 
an verbindlich, falls nicht ausdJ:ücklich ein anderer Anfangstermin festgestellt 
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wird. Diess gilt nun selbstredend auch von Rechtsgesetzen; nur ist hier 
zu bemerken, dass bei Gesetzen dieser Art spätere Anfangtermine der 
Gültigkeit sehr hAufig vorkommen. Dieses aber aus zwei Ursachen. Einmal 
ist es wenigstens bei umfassenden Gesetzen, namentlich bei ganzen Gesetz
btlchem, durchaus nothwendig, sowohl den Unterthanen im Allgemeinen, 
als den mit. der Handhabung beauftragten Beamten insbesondere, die nöthige 
Zeit zu einer grtlndlichen Kenntnissnahme zu lassen. Hierzu können selbst 
Monate nicht zu viel sein, namentlich wenn etwa die Abfassung von Com
mentaren oder sonstigen Verständnissmitteln vor dem Beginne der Hand
habung. rathsam erscheint. Zweitens aber kann es nothwendig sein, dem 
Gesetze mehr oder weniger ausf1lhrliche Vollziehungsverordnungen beizu
geben, oder erst eine Veränderung in der Organisation der Behörden, 
Herstellung von amtlichen Gebäuden vorzunehmen, u. s. w. Hierzu ist denn 
Zeit erforderlich; und es ist sicherlich nicht wttnschenswerth, dass ein neues 
Gesetz auf eine unvollkommene Weise in die Erscheinung trete und in 
seiner richtigen Vollziehung gleich Anfangs Hindernisse · erfahre, dadurch 
aber vielleicht mit Widerwillen aufgenommen werde. - Einen solchen 
späteren Gültigkeitsanfang im Gesetze selbst zu bestimmen, ist ohne Zweüel, 
wenn der Verzug scbon bei der Abfassung des Gesetzes vorausgesehen 
werden kann, am zweckmässigsten, indem dadurch alle Zweifel und Streitig
keiten vermieden werden. Sollte es aber nicht geschehen sein, so ist es 
unbestreitbar Sache des Staats~berhauptes, den Anfang der Vollziehbarkeit 
zu bestimmen. Welche Folgen eine nicht gerechtfertigte Verzögerung oder 
gar die völlige Unterlassung der Veröffentlichung eines mit den Ständen 
verabredeten Gesetzes in einem constitutionellen Staate hat, ist vom.Staats
rechte zu erörtern , nicht aber von der Staatskunst; und nur so viel mag 
bemerkt sein, dass ein nicht veröffentlichtes Gesetz noch keine Zwangskraft 
bat und überhaupt noch nicht wirksam zu Recht besteht, wie gross immer 
die Schuld der Unterlassung sein und welche Folgen dieselbe für die dabei 
Betheiligten 'haben mag. 

Hier sind nur zwei untergeordnete Fragen in Betreff des Gttltigkeits
anfanges zu besprechen. 

Erstens handelt es sich davon, näher zu bestimmen, v o n w e 1 c h e m 
A u g e n b l i c k e ein in einem Gesetzblatte ohne besonderen Termin ver
öffentlichtes Gesetz Vollziehbarkeit hat? - Vom rechtlichen Standpunkte 
aus ist die Antwort allerdings einfach und unzweifelhaft: Sie geht dahin, 
dass die Vollziebbarkeit in jedem einzelnen Orte des Staates mit dem Augen
blicke des tha.tsächlichen Eintreffens der das Gesetz enthaltenden Nnmmer 
des Blattes beginnt; wobei denn freilich nicht ein etwaiges zufälliges Hin
gelangen entscheidet. sondern vielmehr die amtliche Zusendung, sei es nun 
durch den gcwölmlichcn V"l eg der Post u. s. w ., sei es durch ausserordent-
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liehe Mittheilungsmittel. Es fällt aber in die Augen, dass mit dieser logisch 
unanfechtbaren Einrichtung nicht auch der Zweckmässigkeit gedient ist. Auf 
diese Weise entsteht nämlich, besonders in grösseren Staaten und bei UD· 

vollkommenen Verbindungen, eine fühlbare Ungleichheit des Anwendungs
beginnes, was möglicherweise später zu Zweüeln, unverschuldeten Nachtheilen 
und weitläufigem Beweisverfahr~n führen kann. Desshalb erscheint es denn 
rathsam, durch eine allgemeine, die sämmtlichen Gebietstheile umfassende 
gesetzliche Bestimmung festzusetzen, von welchem Augenblicke an, falls 
kein anderer Termin ausdrücklich bestimmt wird, eine befehlende Norm an 
jedem Orto des Staates als bekannt gemacht und somit g1l1tig zu betrachten 
ist; wobei natürlich den verschiedenen Entfernungen von dem Sitze der 
gesetzgebenden Gewalt so wie den üblichen Beförderungsarten entsprechende 
Rechnung getragen werden muss 1). 

Eine zweite Frage ist, ob eine gttltige Verkündung von Rechtsgesetzen 
durch den T e 1 e g r a p h e n stattfinden kann? - Diese Frage ist allerdings 
erledigt, oder fällt vielmehr weg, in Ländern, welche das eben angeführte 
System angenommen haben, so weit es sich ,nicht von einer ausdrücklich 
gemachten Ausnahme handelt. Allein sie ist aufzuwerfen und kann von 
grosser Bedeutung sein theils da, wo eine solche Reglung nicht stattfindet, 
theils selbst hier in Ausnahmsfällen. Auf den ersten Blick mag nun eine 
Bejahung als selbstverständlich und zweckmässig erscheinen. Man kann 
nämlich anftlhren, dass tagtäglich Befühle aller Art durch dieses Mitth~ilungs
mittel an die Behörden erlassen und von diesen vollzogen werden, ohne 
dass irgend ein Anstand in Betreff' der Gttltigkeit des Befehles ode1· der 
Vollziehung erhoben werde. Auch mag geltend gemacht werden, dass 
wenigstens in einzelnen Fällen auch bei Rechtsgesetzen, z. B. bei Stand
rechtsverkündigungen, Erklärungen in den Belagerungsstand u. s. w., die 
möglichste Schnelligkeit der Anwendung wttnschenswerth sein könne, viel-

.. leicht sogar den Erfolg bedinge. Dennoch liegen überwiegende Grttnde vor, 

l) Es fehlt nicht an Beispielen solcher Bestimmungen. So z.B. In Frankreich, wo durch 
den Code Napoleon, Art. 1, und durch die Verordnung vom 26. Thermidor des J. XI, (welche 
die Entfernung der Departemental-Hanptstädte von Paris featstellt,) nachstehende Ordnung · 
eingefitbrt ist: In Parls gilt daa Gesetz am nächsten Tage nach der Veröffentlichung durch 
das Gesetzblatt; ln Jedem Hauptorte t;inea Departements am Tage nach dem Elntreff'en dea 
Blattes; in jedem andern Orte um so viele Tage später, als derselbe 10 Myriameter - etwa 
20 altfranzösische Meilen - von dem Dep1utemental-Haaptorte entfernt liegt. Man •· •· B. 
Favard de Langlade, Trait6 des privileges et des hypotht!ques, Par., 1811, 8. 281 fg. So 
ferner in Pre111sen, wo durch Gesetz vom 6. April UH6 die sämmtlichen Regierungsbezirke 
ln sechs Klassen gebracht sind, in deren Jeder das in der Gesetze11ammlung Veröffentlichte 
von einem b88timmten Tage an in Wirksamkeit tritt. Also im Regierungsbezirke Potadam mit 
Berlin mit dem a,~.hten Tage von dem Ablaufe des Tagea, an welchem das betreffende Stück 
der GesetzeHammlung in Berlin ausgegeben wurde, (was immer am Fuue Jedee Stückes 
angegeben ist;) in den Regierungsbezirken Frankfurt, Stettin, Magdeburg und Merseburg 
mit dem neunten Tage, und so fort bis znm vierzehnten Tage für Königsberg, Gumblnnen, 
die Rheinprovinz und Hohenzollern. 
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sich dagegen zu erklären. Zunächst liegt bei einer telegraphischen Mittheilnng 
keine Sicherheit vor, dass die Benachrichtigung ächt, das beisst überhaupt 
von der gesetzlichen Staatsgewalt ausgegangen ist. Es kann möglicherweise 

eine Täuschung vorliegen, etwa in Folge einer Verschwörung oder eines 

Aufstandes. Sodann ist ein Irrtbnm in Betreff des Inhaltes eines Tele
grammes nichts weniger als unmöglich. Die Mittheilung durch den Tele

graphen ist allerdlngs ein höchst wunderbares nnd in tausend Anwendungen 

unersetzliches Benachrichtigungsmittel; allein dasselbe ist insoferne sehr 

unvollkommen, als es dem Empfänger eine eigene Prüfung der Richtigkeit 

der Mittheilnng nicht gestattet. Es können am Aufgabeorte, beim Empfange 

und selbst an Uebermittelungsstationen absichtliche oder unabsichtliche Irr

thümcr in der Mittheilung stattgefunden haben, ohne dass der Empfänger 
des Telegrammes diess untersuchen oder auch .nur de~ entferntesten Grund 

zu einem Zweifel haben kann. In dem letzteren Falle fällt denn anch die, 

allerdings an sich mögliche, Richtigstellung durch eine Rncktelegraphirnng 
weg. Endlich ist eine Constatirnng des Vorhandenseins der verfassungs

mässigcn formellen Gültigkeit eines Gesetzes, nämlich der Zustimmung der 
Stände und der Gegenzeichnimg eines Ministers, wo nicht unmöglich, so 

doch jeden Falles nicht mit Zuverlässigkeit vornchmbar. Diese Bedenken 

werden aber durch eine Hinweisung auf die rcgelmässige Befolgung von 

telegraphisch mitgetheilten Verwaltungsbefehlen nicht beseitigt. Der Fa.11 
ist hier ein wesentlich anderer. Bei einem an einen untergeordneten Be

amten gerichteten telegraphischen Befehle ist lediglich dessen persönliche 

Gehorsamspßicht in Frage; Dritten, nnd namentlich den Untertl1anen im 

.Allgemeinen, wird auf diese Weise gar nichts mitgetheilt, sie erfahren viel

mehr nur durch jenen Beamten überhaupt etwas von dem angeblichen Be

fehle. Die Verpflichtung zo gehorchen ist somit nach der allgemeinen 

Zuständigkeit des Letzteren und überhaupt nach dem Verhältnisse zu ibm 
zu bemessen. .l\Iöglichcrweise kann er, auch ohne einen höheren Befehl 

erhalten zu ho.ben, die fragJiche :Massregel innerhalb seiner Zuständigkeit 

treff cn; und dann liegt allerdings die Verpflichtung zur Befolgung für Jeden 

vor. Wenn aber der telegraphisch mitgetheilte Auftrag die gesetzliche Be

fugniss des Bekanntmachenden überschreitet, so erwächst aus seiner Ver

sicherung, einen Befehl erhalten zu haben,· keineswegs ein_e V ()rpflich tung 

für einen Dritten, ja. nicht einmal eine Berechtigung, von dem bestellenden 
Rechte abzuweichen. Diese kann erst eintreten, wenn den in Anspruch 

Genommenen dicss auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise eröffnet worden 

ist, ( sachliche Berechtigung der befehlenden Gewalt angenommen;) nament

lich ist dicss unzweifelhaft bei Richtern der Fall. Der durch den Telegraphen 

zu einer Handlung oder Unterlassung aufgeforderte Beamte mag also auf 

seine V crantwortlichkeit ycrfabren, wie er es für gut findet; allein die 
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Rechtsordnung wird zunächst noch nicht gültig abgeändert. Soll diess ge
schehen können, so muss erst durch ein eigenes Gesetz die Veröffentlichung 

von Zwangsnormen durch den Telegraphen als eine gllltige Bekanntmachru1gs

art vorgeschrieben und in ihren Einzelnheiten geregelt sciu; wobei denn 

aber wohl die Faktoren der Gesetzgebung erst die verschiedenen Bedenken 

in ernstlichste Erwägung zu nehmen hätten. Wenn aber etwa gegen diese 

grundsätzliche Auffassung die Verkehrtheit einer Nichtbenutzung des neuen, 
weltgeschichtlich wichtigen Verkehrsmittels geltend gemacht werden wollte, 

so dürfte mit grosser Beruhigung dagegen die grossc Wichtigkeit einer 

unzweifelhaften Sicherheit des Rechtes in die Wa.gschale zu werfen, auch 

die Frage sehr an der Stelle sein: ob denn wirklich der ganze verfassungs

m~ige Gehorsam der Bnrger in die V crfügung eines Telegrammes, und 

selbst einer blossen Versichemng des Empfanges eines solchen, gestellt wer
den wolle? - Glücklicherweise wird der Fall einer Veröffentlichung durch 

den Telegraphen bei Rechtsgesetzen nnr sehr selten vorkommen, da hier 

nicht nnr die gewöhnlichen 1tiittheilungsmittel vollkommen auszureichen 
pflegen, sondern sogar, wie bereits bemerkt, oft selbst eine bedeutende 

Verspätung des Vollziehungsanfanges fnr nöthig erachtet wird. 

§ 31. 

3. Beförderung des Verständnisses. 

Eine richtig vollzogene Verkündigung begro.n.det allerdings für die 

U nterthanen die Pflicht des Gehorsams, für die Richter und sonstigen 

Rechtsbeamten das Recht und die Pflicht der Anwendung. Allein die blosse 
Kenntniss der Gesetzesworte reicht nicht immer aus zum allgemeinen und 

zum leichten Verständnisse der getroffenen Bestimmungen. Hierzu können 
Erläuterungen der Absicht des Gesetzgebers und Hinweisungen auf die 

Folgerungen notbwcudig sein, welche sich nicht schon einfach . und von 

selbst für Jeden ergeben. 

Zwar sind schon, freilich nur sehr vereinzelte, Fälle einer solchen 

Ueberhcbung des Gesetzgebers oder einer solchen wibegreiflichen Ver

kennung der wirklichen Zustände im Leben vorgekommen, dass jede Er
läuterung und Bearbeitung von Gesetzen untersagt wurde, in der Hoffnung, 

dadurch eine einfach verständige und somit auch ganz gleichförmige Aus

legung und Anwendung des Gesetzes zu erhalten. Es ist aber ein grösserer 

Inthum kaum denkbar. Einmal ist ein solches Verbot gar nicht zu handhaben, 

da eine Bearbeitung jeglicher Art im Auslande, und selbst im Inlande, so wie 
eine Berücksichtigung des Gesetzes in allgemeineren wissenschafrtlichen Werken 

eben so wenig verhindert werden kann, als das Lesen solcher Ausführungen 
durch Bllrger und Beamte. Zweitens aber wäre die Aufrechterhaltung des 

Verbotes, wenn sie mOglich wäre? unberechenbar schädlich. Unzweifelhaft 
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können und werden in den von Privaten unternommenen Bearbeitungen von 
Rechtsgesetzen auch Irrthtlmer mit unterlaufen; allein theils werden· diese 
von andern Scliriftstellern bekämpft und wieder beseitigt werden, somit 
nicht Fuss fassen in · der Anwendung, theils muss eine weit grössere Menge 
von falschen Auffassungen erwartet werden , wenn dem Verständnisse nicht 
nachgeholfen ist. Bei der Masse der Untertbanen versteht sich diess ganz 
von selbst; allein auch von den Advocaten und den Richtern kann nicht 
angenommen werden, dass sie sämmtlich Muster von Scharfsinn und von 
Belehrungseifer seien, und es sind daher bei einem grösseren oder kleineren 
Theile derselben Missverständnisse aus Mangel an Studien und Scharfsinn 
mit Gewissheit zu erwarten. Will man die Sache auf die Spitze stellen, 
so kann man wohl behaupten, dass selbst eine durch eine allgemein ge
brauchte Privatbearbeitung veranlasste fehlerhafte Uebereinstimmung in der 
Auslegung ein geringeres Uebel sei, als eine Zerfahrenheit. Bringt doch 
jene wenigstens eine Gleichheit der Rechtszustände he"or, und kann auch 
nöthigen Falles das Uebel mit Einern Schlage verbessert werden, z.B. durch 
eine authentische Auslegung oder einen Gemeinbescheid. 

VernO.nftigerweise hat also gerade das Gegentheil stattzufinden. Nicht 
nur sind Bearbeitungen der Rechtsgesetze von Seiten des Gesetzgebers und 
der Verwaltung nicht zu verbieten, sondern es ist vielmehr räthlich, sie in 
jeder Art und Weise zu begünstigen; und zwar nach beiden Richtungen, 
in welchen ein Bedttrfniss vorliegt, nämlich für den Rechtsgelehrten und 
insbesondere den Richter, sodann aber auch für den Bürger im Allgemeinen. 

Was zuerst die Bearbeitung zu Zwecken der Re c h t s g e l ehrt e n be
trifft, also insbesondere zum Gebrauche von Richtern und Advokaten, so 
ergibt sieb die hier nothwendige Behandlung des Gegenstandes aus den 
Forderungen, welche hinsichtlich der Anwendung der Gesetze an die Gerichte 
gestellt werden. Es sind diese Forderungen aber doppelter Art. Einmal 
sollen die Gerichte die verkttndeten Bestimmungen im Sinne des Gesetz
gebers, damit natürlich aber auch übereinstimmend unter sich, auffassen und 
anwenden. Zweitens muss man von ihnen verlangen, dass sie den Grund
gedanken und den Zweck des Gesetzes, auch wenn solche nicht in aus
drtlcklicben Worten ausgesprochen sind, richtig und gleichmässig begreifen, 
damit sie bei etwaigen Lttcken oder Streitfragen folgerichtig, damit aber 
auch gleichförmig, verfahren. Es soll nun zwar nicht behauptet werden, 
dass eine solche richtige Erkenntniss von einem Rechtsgelehrten nicht ohne 
besondere Beihttlfe erworben werden könne; woher würden denn die Be
arbeiter ihre Einsicht nehmen? Allein die Sache ist an und für sich nicht 
leicht, und am wenigsten für Männer, welche viel beschäftigt mitten im 
Leben stehen, welchen somit Zeit und frische Kraft zu theoretischen 
Nachforschungen fehlen wird, und welchen sehr häufig auch nicht einmal 
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die dazu erforderlichen litterarischen Mittel zu Gebote stehen. Besten 

Falles wird also ein solches richtiges Eindringen in das Gesetz nur von 

Einzelnen zu Stande gebracht werden, während doch dasselbe ganz allge

meines Bedttrfniss ist. Hier kann nur durch möglichste Erleichterung der 

Arbeit ein wo nicht vollkommener so doch leidlicher Zustand erreicht werden. 

Der Httlfsmittel mögen aber viererlei sein. 

1. Sammlungen aller auf die Einführung, das Verständniss und .die 

Anwendung des Gesetzes von Behörden er 1 a s s e ne n Ver fo gu n gen 
u n d Er k l ä r u n g e n. Solcher Anweisungen wird sich allmälig eine mit 

dem Umfange und mit der Wichtigkeit des Gesetzes im Verhältnisse stehende 

Zahl ergeben; bald werden auch wichtige Urtheile letzter Instanz dazu 

kommen. Manche von diesen Erläuterungen werden allerdings entweder 

vereinzelt oder durch das Gesetzblatt den Behörden bekannt gemacht werden, 

andere dagegen eine solche weite Verbreitung nicht erhalten. Jeden Falles 

aber sind sie in solcher Zerstreuung nicht bequem zu gebrauchen, auch 

entfä.llt ihr Vorhandensein wohl dem Gedächtnisse. Desshalb sind denn 

eigens veranstaltete und mit verständigen Gebrauchserläuterungen versehene 

Sammlungen ein sehr wirksames Mittel zu richtiger und gleichmässiger Auf~ 
fa.ssung und Behandlung des Gesetzes. Gleichgiltig ist dabei natttrlich, ob 
solche Zosammenstellungen von der Regierung selbst ausgehen, oder ob sie 

von geeigneten Personen als Privatunternehmen gemacht werden; doch ist 

im letzteren Falle eine doppelte Bemerkung wohl an der Stelle. Einmal, 

dass die Regierung wohl daran thun wird, auch einem Privatunternehmer 

mit allem in ihrem Besitze befindlichen Stoffe an die Hand zu gehen. Liegt 

es doch sowohl in ihrem eigenen wie im allgemeinen Interesse, dass die 
Arbeit möglichst vollständig und fehlerfrei sei. Zweitens aber, dass eine 
Vertheilung brauchbarer Sammlungen solcher .Art an alle entsprechende 

Amtsstellen zweckmässig erscheint. Nur auf diese Weise kann man einer 

allgemeinen Vorbereitung sicher sein , welcher sonst wohl U nkenntniss, 

Gleichgiltigkeit oder unzeitige Sparsamkeit im Wege stehen. 

2. Bekanntmachung sämmtlicher Motive der verschiedenen Factoren 

der Gesetzgebung. Es ist schon mehr - so namentlich in § 21 - be„ 

sprochen worden, dass dieses Auslegungsmittel von der höchsten Bedeutung 

und durch kein anderes zu ersetzen ist. Freilich möchte vielleicht die 

Meinung geltend gemacht werden, dass diese Verständnissquelle von zu 

schwierigem und zeitraubendem Gebrauche sei, als dass ihre Benützung von 

den gewöhnlichen Beamten erwartet oder auch nur bei ihnen erwünscht 

sein könnte, während wissenschaftliche Bearbeiter und die Mitglieder der 

oberen Gerichte sich dieselben schon z11 verschaffen wissen werden. Es 
wäre diese Ansicht jedoch unrichtig. Alle mit der Rechtspflege Beschäftigte, 

Beamte sowohl als Advokaten, sollen das Gesetz richtig auslegen, und Alle 
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können in Zweifel kommen über die wahre Absicht des Gesetzgebers. Ein 
verständiger Gebrauch auch schwieriger Auslegungsmittel muss aber doch 
von Männern, welche der Staat zur Ausßbung der Rechtspflege fnr betahigt 
erkannt hat, erwartet werden; und sollten auch Einzelne entweder der 
Einsicht oder des Willens zur Benntzung dieses Mittels entbehren, so schadet 
wenigstens die Zugänglichkeit nichts. Die Art der Bekanntmachung mag 
der Einsicht der Herausgeber überlassen bleiben; es kann in verschiedener 
Weise nützlich geschehen. Am besten ist freilich wohl ein einfacher Abdruck 
nach der Zeitfolge mit Beifügung von Concordanzen und Inhaltsverzeichnissen. 
Eine abgesonderte Bekanntmachung ist aber räthlich, weil die Aufsuchung 
in den umfangreichen Verhandlungen der Ständeversammlungen beschwerlich 
ist, dieselben überdiess sehr wenig verbreitet zu sein pflegen. 

3. Wissenschaftliche Bearbeitungen. Dass die· Anwendung 
wenigstens der wichtigeren und ausführlicheren Rechtsgesetze durch eine 
wissenschaftliche Erörterung der Grundsätze und der Folgerungen sehr ge
winnt, bedarf wohl keines Beweises; und zwar haben die verschiedensten 
Arten von B~beitung ihren W e~h, also Commentare , Systeme, Ent
scheidungen von Streitfragen, Monographieen. Unzweifelhaft sind nun freilich 
Schriften dieser Art der freien Wissenschaft zu überlassen und nur von ihr 
zu erwarten, und es kann somit der Staat in dieser Beziehung weder etwas 
gebieten noch verbieten; allein es frägt si~, ob nicht eine Beförderung zu 
rathen · sei? Im Allgemeinen kann man sich wohl von Regierungsauf
forderungen und von etwaiger Aussetzung von Preisen einen grossen Erfolg 
hier nicht versprechen ; es werden auf diese Weise hauptsächlich nur Com
pilationen he"orgerufen: dennoch ist eine vollständige Unthätigkeit weder 
geboten noch räthlich. Einmal mögen privatim an geeignete Männer er
lassene Aufforderungen ihren Zweck erreiche~, und Arbeiten ins Leben 
rufen, welche ohne eine solche Anmahnung von beachtens'.Verther Seite unter
blieben wären ; und hier kann denn wohl auch ein eigens in Aussicht ge
stellter Vortheil zum Sporne dienen. Zweitens wird der Ankauf einer 
grösseren Anzahl von Exemplaren und eine Vertheilung derselben an die 
mit der Anwendung des betreffenden Gesetzes beauftragten Behörden das 
buchhändlerische Unternehmen erleichtern und den wirklichen Gebrauch 
eines Werkes sicherstellen. 

4. Endlich ist es noch möglich, das Verständniss durch er l n. u t er n de 
Bei spie 1 e, welche dem Gesetze selbst an den erforderlichen Stellen bei
gefügt sind, zu fördern. Dieses Mittel ist allerdings sehr selten zur An
wendung gebracht worden 1}; es verdient jedoch jeden Falles eine genauere 
Beachtung, als ihr gewöhnlich zu Theil wird. Die an sich beste Art der 

1) Zunächst wissen wir nur den, oben, S. 8711, bereits erwähnten Entwurf eine, Straf
geaetsbuehea fllr daa britiache Indien von Maoaala;y all Vorgang aua!ilhren. 
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Bentttzung ist wohl, wenn einem Artikel des Gesetzes, dessen richtiges Ver
standniss nicht leicht ist, alsbald - aber natllrlich ganz getrennt von der 
befehlenden Norm und auch in der äusscren Form davon unzweifelhaft 
verschieden - ein oder mehrere ersonnene Beispiele beigrgcben werden, 
aus welchen der richtige Sinn der Vorschrift erhellt l Der Nutzen solcher 
Erläuterungen besteht darin, dass sie den Gedanken des Gesetzgebers durch 
eine concrete Anwendung verdeutlichen und die richtige Anwendung auch 
in analogen Fällen nahe legen; diess aber mit um so grösserer Sicherheit, 
als sie von dem Gesetzgeber selbst ausgehen, somit kein Zweifel über die 
Auffassung stattfinden kann. Auch darin kann nur ein Vortheil erkannt 
werden, dass die Fiille ersonnen sind, nicht aber einer späteren wirklichen 
Anwendung des Gesetzes entnommen, welche möglicherweise durch be• 
sondere Umstände herbeigeführt oder gar irrig sein könnte, somit nicht 
massgebend wäre. Sie sind überhaupt ein na.turgemässes Mittel, zo welchem 
jeder scharfsinnige Erläuterer bei der Erklärung einer durch a1lzugrosse 

Allgemeinheit nndeutlichen Bestimmung zu greifen liebt. Ein Missver• 
ständniss über die rechtliche Bedeutung solcher Beispiele kann auch nicht 
wohl obwalten, da jeder Rechtsgelehrte sie von dem Texte des Gesetzeg 
wohl zu unterscheiden weiss und in ihnen we<ler eioe Beschränkung noch 
eine Ausdehnung der allgemeinen Norm finden kann, sondern eben nur einen 
mehr oder weniger schlagenden Fllll der Anwendung. Auch ware es ein 
grosses Missverständniss, wenn man den Tadel, welchen die Zersplitterung 

einzelner Gesetzbücher in eine kleinliche Casuistik erfahren bat, auf solche 
Beispiele anwenden wollte. Jene Auflösung der allgemeinen Grunds1tt1.e in 
eine grosse, und dennoch für das Leben nicht genügende, Anzahl von unter
geordneten Vorschriften tritt hier gar nicht ein. Der allgemeine Satz bleibt, 
und ist allein verbindende Norm: der einzelne Fall wird also immer un
mittelbar unter ihn subsmnirt, und das Beispiel ist nur ein Fingerzeig für 

1) Folgende Betsptele &t11 dem oben gonannten Ocsctzt>.'lentwurfe. werden die Att de1 
Verfahrens am besten zeigen: 

Art." 1~. Nothwebt l1t nlcbt gestattet gegen dto Handlung eines Beamten, zu welcher 
denelbe gesetzlich ermä1·htigt ist, wenn gleich diese llandlung ein Vergeheu de, 
Beamten sein mag. - Nothwehr Ist nkbt gestattet, wenn die Zelt hlnreicht, den 
Schub der öffentlichen Behörden anzurufen. - Nothwehr darf in keinem Falle 10 

weit au.gedehnt werden, daaa ein grössores Ucbel, als zur Verthcillig1mg nothwendig 
lat, sugefiigt wird. 

ErUu te rnde B ehp tele. 

a) z., ein · zur Verbatlung von Verdächtigen gowi.uor Art gesetzlich befugter 
Beamter, verhallet A. hö11wlllig, ohne da!IIJ er irgend einen Orund zu einem Ver• 
dachte hätte. Hier begebt Z. eln Vergehen. Allein da Z. etn gesetzliche• Recht bat 
A. &U verhaften, darf A. keine Notbwchr anwenden. 

h) A., ein 11tarker und wohlbewatrneter "Mann, betrifft Z., einen \\nbcwn.ft'netea 
Knaben, bei einem nächtllcbeo Einbruche. A. welas, da.111 er 11cin Eigenthum "er
theidigan kann ohne den Z. zu tüdtcn1 tüdtt1t ihn aber doch. A. hat di~ Nothweh.r 
libersc hrltteo. 

Y. Kobl, Btaaterocbt. Bd. IL 89 
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das logische Verfahren, der aber ganz unberflcksichtigt bleiben kann und 
bleiben muss, wo er keine Anwendang erleidet. Niemals also ist die Norm 
zu enge, sondern höchstens fehlt es an einer passenden„ Anweissung zur 
Schlussziehung. Möglich ist freilich immerhin, dass gelegentlich einmal ein 
falsches Beispiel gewählt wird, welches eine unrichtige Anwendung des 
Grundsatzes enthält oder denselben gar nicht betrüft; allein eine aufmerk
same Pr1lfung wird einen solchen Fehler bald entdecken und ihm keinen 
Einfluss auf die· wahre Auslegung einräumen. - Damit soll tlbrigens keines
wegs gesagt sein, dass die Aufnahme solcher Beispiele immer. nothwendig 
sei, oder dass sie gerade in der angegebenen Weise stattfinden mtlsse. Es 
wird Gesetze geben, welche einer Erläuterung durch dieses Mittel nicht 
bedttrfen; und es ist, wenn man die Einschaltong in den Text des Gesetzes 
nicht passend erachtet, sehr leicht, den ftlr nfltzlich .erachteten Beispielen 
eine andere Stelle anzuweisen, so etwa bei den Motiven, oder in einem 
besonderen Anhange. 

Eine Belehrung der B 11 r g er über eine neue Rechtsgesetzgebung ist 
„ wtlnschenswerth, damit dieselben ihre neuen Rechte und Pflichten kennen 

lernen, dadurch aber dem Staate die -Ausftthrung erleichtern, sich selbst aber 
vor Schaden hO.ten. Wie sorgfältig und gelungen auch die Abfassung des 
neuen Gesetzes sein mag, für rechtsw1gelebrte Leser wird es doch nicht 
immer verständlich sein, sei es wegen der abstracten Fassong der Sätze, 
sei es wegen technischer Ausdrücke ; und noch weniger werden ihnen 
entfernter liegende Folgerungen von selbst klar sein. Fttr sie sind denn 
aber auch die Verordnungssammlungen, Motive und wissenschaftlichen Ar
beiten nicht das rechte Mittel der Unterrichtung. Weder kann der Besitz 

solcher Schriften bei den Bttrgern im Allgemeinen vorausgesetzt oder ihnen 
zugemuthet werden, noch ist Zeit zum Lesen derselben vorhanden, und 
endlich wttrde wohl durch Geschichte, Kritik und Casuistik mehr Verwimmg 
als Aufklärung zuwege gebracht werden. 

Hier sind denn vor Allem gute gemeinfassliche Bearbeitungen 
an der Stelle. Die Art und Form mag eine verschiedenartige sein; ihre 
Beschaffung ißt jedoch keineswegs ganz leicht. Eine Schrift, welche dem 
besprochenen Zwecke vollständig genügen soll, 'bedarf nämlich mancherlei 
Eigenschaften. Vor Allem ist wttnscbenswerth, dass sie den Leser auf einen 
Standpunkt stelle, welcher ihm eine richtige U ebersicht ttber das ganze 
Gesetz und eine Auffassung des Zweckes und der N othwendigkeit desselben 
ermöglichen, wozu theils geschichtliche Mittheilungen, theils allgemeine 
rechtliche Erörterungen gehören. Sodann müssen die hauptsächlichsten 
Bestimmungen klar und auch für den Ungelehrten verständlich dargelegt 
werden, namentlich mit Hinweisung einer Seits auf die dadurch entstehenden 

Abänderungen des bisherigen Rechtes, anderer Seits auf etwaige wichtige 
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Folgerungen, im täglichen und geschäftlichen Leben. Endlich wird es, in 
sehr vielen Fällen wenigstens, von Nutzen sein, wenn nähere Anleitung 
zum formellen Verhalten und gegeuttber von Behörden gegeben Vtird. Es 
wäre null aber sehr irrig, die Abfassung solcher Schriften als eine leichte 
ond von dem nächsten Besten leidlich Unterrichteten vornehmbare Arbeit 
zn betrachten. · Die Gabe allgemein verständlich über Rechtsgegenstände zu 
schreiben, und der Takt, welcher das wirklich Nothwendige auffindet und 
das Entbehrliche bei Seite lässt, ist vielmehr nichts weniger als häufig vor
handen. Die Erfahrung zeigt, dass zehn tochtige wissenschaftliche Arbeiten 
entstehen, ehe eine den gerechten Anforderungen entsprerhende zum allge
meinen Gebrauche bestimmte Schrift hervort1itt. W eon aber eine Bearbeitung 
dieser Art in ungeeignete Hände fällt, so wird nicht bloss der Zweck nicht 
erfttllt, sondern es kann durch Begehen und Unterlassen vielfacher Schaden 
angestiftet werden 1). - U eber das vom Staate zu befolgende Verhalten 
kann nicht wohl ein Zweifel sein. Leicht ist einzusehen, dass er keine 
amtlichen Belehrungen ausgeben lassen kann. Schriftstellerei ist nicht seine 
.Aufgabe; ttberdiess wären falsche Auffassungen, welche denn doch als möglich 
angenommen werden müssen, von sehr bedenklichen Folgen. Daher ist auch 
hier der Privatthäti~ke~t Alles zu Uberlassen; jedoch werden bei Schriften 
der fraglichen Art die oben schon bei wissenschaftlichen W crken ange
rathenen Beförderungsmittel besonders an der Stelle sein, mit Ausnahme 
freilich der onentgeldlichen Verbreitung, welche hier viel zu weit führen 
würde und eigentlich gar keine Gränze hätte , während sich dagegen die 
Tragung eines Theils der Herstellungskosten unter der Bedingung eines 
ungewöhnlich niedern Verkaufspreises empfiehlt. 

Neben der durch Schriften zn bewerkstelligenden allgemeinen Belehrung 
der Bürger kann aber auch noch, zweitens, eine mündliche Erörterung 
wichtiger Gesetze stat.ttiuden. Schwerlich freilich if der Art, dass regel• 
mässige Vorträge über neue wichtige Gesetze in allen Gemeinden des Landes 
veranstaltet würden. Hierzu würde es eben so sehr an geeigneten Darstellern 

1) Bei der Im O~cn11tebenden entwickelten Ansicht von dem, was zom GemeinYersliindnlHe 
von Rechtsgel.'etzen erforderlich bt , hedar f es wohl kaum erst der Bemerk•m~, dass der Ver
(aa.1er dem vou Beotbam (Promulgation of tbe Lawa, Work.a, Bd. T, S. 158 ,) gemnchtea ·Vor
aehlage nicht beistimmen kaoo, die Recht1ge&etz.e zu einem bauph1iid11ichen Geg-emitande des 
Sc b u) un terrlc h ts zu machen. Die Kinder, meint er, aollteu du Gesetzbuch (!) abschreiben 
und lo 1elneo weaeotllcbaten Tbellen a11JweudiKlcrncn, z. B. die A btheilu ng, welche die ß c
griß'sbeatlmmungen der Vergehen enthalten, so wie die Gründe, warum dieselben In vr.1'$Chiedene 
Klassen getheilt werden (! !) ; uu..iserdem könnten aie ja die T.llterliincliscbcn Gesetzt' in die todten 
und lo lebeodl~e Sprachen übersetzen oder 1\e In Verse verwandeln. Auf diese Weise würden 
Knabea vOb sechzehn Jahren mehr von den Gcattz:cn wissen, als itzt ergraute Advoc11tcn. Diess 
AlleA llt ganz 11Dbegreintcb. Abgesehen von den thörichteo Ucbertrcibnngcn und Geschmack
losigkeiten der Fordemogea und abgesehen davou, claaa Kinder Anderes in der Schule zu 
lernen b1tbe11, llls Ge11etzeiikunde, lat unzweifälbafl dl.lr ganze Ge1la11ke eiu fälscbor. Kin\l~r 
können deu Text der Recbtsgeaet&e nicht verstehen; bra"chen do<'h die Erwachi:1enen J',iach
blllte duu. 
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fehlen, als wohl, wenigstens in der Regel, an Lust und Zeit zum Anhören. 
Es ist jedoch ein anderes Mittel · nicht nur denkbar, sondern sogar, in 
freilich seltenen Fällen, auch wirklich gebraucht 1

), nämlich eine mtlndliche 
Belehrung der Bürger durch die Bezirksbeamten bei irgend einer dazu 
geeigneten Gelegenheit. Es wird z. B. wohl in jedem geordneten Staate 
Vorschrift sein, dass der unmittelbar vorgesetzte Beamte jede Gemeinde 
seines Bezirkes von Zeit zu Zeit besucht um die Zustände derselben einer 
persönlichen Einsichtnahme und Prtlfuug zu unterziehen. Bei dieser V er
anlassung ist denn eine Zusammenberufung der ganzen Bürgerschaft zur 
Befragung Ober etwaige Wtlnsche und zur kttrzesten Mittheilung von An
ordnungen entweder bereits gesetzlich vorgeschrieben, oder es kann.wenigstens 
die Ei~chtung dazu unschwer getroffen werden. Dieser Versammlung 
können nun auch die in der Rechtsgesetzgebung vorgekommenen Aendernngen 
mündlich vorgetragen und in passender Weise erläutert werden. Wenn ein 
solcher Vortrag mit Eüer und mit Geschicklichkeit gehalten wird, so ist ihm 
kaum ein anderes Bekanntmachungs- und Belehrungsmittel an die Seite zu 
setzen, wegen der Unmittelbarkeit der mündlichen Rede und der Möglichkeit 
einer Bemessung nach dem örtlichen Bedürfnisse. Gründe dagegen lassen 
sich allerdings anführen; allein sie sind nicht von der Bedeutung, dass man 
ihrer wegen vom Ganzen abzustehen brauchte; höchstens stellen sie einen 
geringen Erfolg in Aussicht, niemals aber einen positiven Schaden. Dass 
nämlich ein zu solchen Vorträgen wenig befähigter Beamter auch nur ge
ringen Nutzen bringen wird, ist ganz richtig; allein ein solcher wird sich 
dann auch nur wenig mit der ungenialen Aufgabe beschäftigen und somit 
schon von selbst Langeweile ersparen. Sein Nachfolger wird vielleicht ge
eigneter sein und das Versäumte nachholen. In grösseren Gemeinden ist 
ein solcher Vortrag vielleicht gar nicht möglich, weil die Versammlung aller 
Btlrger an sachlichen ,hwierigkeiten scheitert; dann mag er hier unter
bleiben. In Städten ist ohnedem anderweitige Belehrung leichter erreichbar. 
Wollte man aber geltend machen, dass Untersuchungen der Gemeinden mehr 
Sache der Verwaltungsbeamten als der Richter seien, von jenen aber eine 
gute Darstellung der Rechtsgesetze nicht erwartet werden könne, und die 
ganze Einrichtung höchstens bei Polizeigesetzen, zur Anwendung zu bringen 
sei; so wäre darauf zu erwicdcrn, dass auch der Bezirksrichter ( oder der 
Staatsanwalt) wohl daran thun werde, die Gemeinden seines Bezirkes zu
weilen persönlich zu besuchen zur Prtlfung der Gefängnisse, der rechts-

1) In Wflrttemberg besteht aelt alten Zeiten die Einrichtung der Rnggerl chle, welche 
- neben mancherlei anderweitigen Zwecken - auch eine mündliche Belehrung der versammelten 
ßilrgencbaft über die wlchtigaten Gesetze beabsichtigt. Der Nutzen ist erfahrungsgemiu ein 
~rouer, wo alch ein verständiger und eifriger Beamter befindet. 8. mein Staatsrecht dea K. 
\\ üruemherg, ilte Aufl., Bd., II. S. '..'07 t'g., und H ,. h 11 &, ßeltriigc zur lnstnt('tlon 11. d. ,\ bhaltunc 
\lt:r ltqgerichte, Hellbr., lülS. 
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polizeilichen Anstalten, des Pfandwesens u. s. w., und dass, wenn ein solcher 
Besuch nicht Uebung sei, er leicht angeordnet werden könne. Die ganze 
Anstalt soll nicht überschätzt werden in Betreff ihrer Wichtigkeit; allein 
die Erfahrung zeigt da , wo sie besteht, einen unverkennbaren Nutzen, 
welcher in anderer Weise nicht zu beschaffen wäre. 

\ 



Z w ~ i t er A b s c h n i t t. 

Die a1111erordentliche Geeetzgeb'nng. 

§ 32. 

1. Die Verfassungsbestimmungen. 

Die bisher besprochenen gewöhnlichen Gesetze bilden allerdings den 

Hauptstamm der scb1iftlichen Rechtsquellen, doch sind sie keineswegs die 
einzig möglichen und die allein in der Wirklichkeit vorhandenen. Vielmehr 

be~trben noch mehrere andere Arten ,·on befehlenden Normen, welche sich 

ebenfalls mit der Rechtsordnung beschäftigen, theils aber ihrer Bedeutung 

und ihrer Geltung nach über den einfachen Gesetzen stehen, theils einen 

gering e·r e n W erth als diese haben. Es mögen dieselben unter der Be
zeichnung der causserordentlichen Gesetzgebung» zusammengefasst werden. 

Die Ausbildung des Rechtsstaates als constitutioneller Staat bat sowohl die 

Form als den rechtlichen Charakter dieser ausser der Reibe stehenden Vor• 

sehriften weit genauer bestimmt, als diess in anderen Staatsformen der Fall 

ist, und es ist dadurch auch ein richtiges Verständniss des V erldUt.nis:.es 

sehr erleichtert; allein ein Unterschied in Betreff' der Bedeutung der ver

schiedenen vom Staate ausgehenden Vorschriften hat auch vorher schon be

standen, nur in weniger scharf umschriebenen Grenzen und mit unsicherer 

Bezeichnung. 

Die wichtigste Stelle in der ausserordentlichen Rechtsgeset.zgebang, 

nnd überhaupt in der Gesetzgebung, nehmen die Bestimmungen der Ver
fass n n g s ur kund e n ein. Sie stehen entschieden über den gewöhnlichen 
Gesetzen, nicht nur weil sie unbedingt anordnen und alles Entgegenstchl'ilde 

außieben, sondern auch weil sie durch spiitere gewöhnliche Gesetze nicht 
aufgehoben oder verändert werden können. 

Eine Verfassungsurkunde ist allerdings nicht. bloss ein RC'chtsgesetz, 
vielmehr enthält sie auch noch mehr oder weuigcr ausführliche Bestimmungen 

über die Organisation des Staates, über den Staatshaushalt, namentlich aber 
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tlber die Sdlutzeinrichtungen, welclie zur Wahrung der verschiedenen Be
stimmungen für nötbig erachtet sind; allein sie ist allerdings von grosser 
Bedeutung fnr die Rechtsordnung. Theils und hauptsächlich bestimmt sie 
die Grundlagen des Rechtsverhältnisses der einzelnen Unterthanen zur 
Staatsgewalt; theils mag sie ttber die Rechte einzelner bevorzugter Personen 
und Stände Normen enthalten, so z. B. tlber die persönlichen Rechte dea 
Staatsoberhauptes, Ober die Vorrechte der Mitglieder des regierenden 
Hauses, vielleicht über die einzelner begünstigter Stände; theils endlich sind, 
wenigstens häufig, Bestimmungen tlber die Rechtsverhältnisse der Gerichte 
und über sonstige Einrichtungen der formalen Rechtsordnung gegeben. Diess 
Alles aber ist ausgesprochen in der Form von allgemeinen Grundsätzen, 
deren nähere AusfO.hrong der gewöhnlichen Gesetzgebung zufällt. Die Ver
fassung gibt somit in der Regel nur Grundlage und Richtung, nur selten 
und fast zufällig eine alsbald ausführbare einzelne Bestimmung; allein eben 
diese allgemeinen Sätze stellt sie nicht nur gesetzlich, sondern auch in 

schwer veränderbarer Festigkeit auf.. und ist dadurch in weitreichender und 
durchgreifender Weise von höchster Bedeutung für materielle und formale 
Rechtsordnung. 

Den sachlichen Inhalt der Verfassungsbestimmungen, soweit sie sich auf 
das Rechtsleben im Staate beziehen, näher zu erörtern und etwa Rathscbläge 
in dieser Beziehung zu geben, ist hiet' nicht an der Stelle. Es kann nur 
die formelle Bedeutung und was sich daran kntlpft nach der Aufgabe nnd 
nach dem bisherigen Gange der gegenwärtigen Untersuchung besprochen 
werden. Auf diesem Standpunkte sind denn aber folgende Punkte ins Auge 
zu fassen: 

1. Vor Allem handelt es sich von dem giltigen Zustandekommen 
' der Verfassungsurkunde selbst, iudem diese selbstredend auch die Giltigkeit 

der einzelnen Bestimmungen in Betreff' der Rechtsordnung bedingt. Hier 
ist denn ein einfacher Satz massgebend, nämlich dass eine Verfassungsurkunde 
giltig erlassen ist, wenn sie in unanfechtbarer Weise von der Person oder 
denjenigen physischen oder moralischen Personen ausgeht, welchen in dem 
Augenblicke der Zustandebringung nach dem positiven Rechte des Landes 

• die gesetzgebende Gewalt zukömmt. Es entscheidet sich dann namentlich 
auch, ob das Staatsoberhaupt allein das Grundgesetz erlassen (octroiren) 
konnte, oder ob auch die Mitwirkung anderer Personen und Corporationen 
nothwendig war. War das Gesetzgebungsrecht unbeschränkt zur Zeit der 
Verfassungsbildung in den Händen des Staatsoberhauptes, so hat eine von 
ihm ausgehende, also eine sogenannte octroirte, Verfassung vollkommen die
selbe Kraft und verlPibt ebenso unwandelbar die von ihr bestimmten Rechte, 
als diess bei einem mit Volksvertretern verabredeten Grundgesetze der Fall 
ist. Wenn insbesondere in einer solchen einseitig erlassenen Urkunde 

' 
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erschwerende Bedingungen C,er Aenderung oder Wideraufhebung festgestellt 
sind, so können diese keineswegs später wieder durch einen neuen, itzt 
rechtlich nicht mehr möglichen, einseitigen Act des Staatsoberhauptes bei 
Seite geschoben werden. Es stand bei ihm, diese Vorschriften nicht zu 
geben oder sie anders zu geben; allein nachdem sie einmal erlassen und in 
das Recht der Bürger übergegangen sind, bleiben sie seiner Willk11r und 
einer späteren Meinungsänderung entzogen. Obgleich octroirt sind sie itzt 
Tbeil der Verfassung des Landes. Damit ist freilich nicht gesagt, dass es 
vom Standr,unkte der Staatsklugheit aus gleichgiltig sei, ob bei der Ent
werfung einer Verfassungsurkunde auch die Unterthanen Gelegenheit gehabt 
haben, illre Bedürfnisse und Wünsche auszusprechen und ihr Einverständniss 
mit der neuen Ordnung der Dinge und den einzelnen Bestandtheilen der
selben auszusprechen. Nicht nur ist es überhaupt eine würdigere Stellung, 
welche den Staatsbürgern durch eine solche Zuratheziehung eingeräumt wird, 
und welche denn auch von denselben dankbar wird anerkannt werden; 
sondern es sind auch manchfache Vortheile für Inhalt und Form des Ge
setzes daraus zu erwarten. Alle Grttnde. welche schon bei den gewöhn
lichen Gesetzen eine Prüfung auch vom Standpunkte der Gehorchenden als 
zweckmässig erscheinen lassen, bestehen hier in verstärktem Masse; und je 
mehr vorgängige Berathung stattfindet bei einem so wichtigen, auf so lange 
Dauer berechneten und so schwer wieder abzuändernden Gesetze stattge
funden llaben, desto weniger ist eine Uebereilung oder ein Uebersehen zu 
befürchten. Es erscheint daher als ausnehmend räthlich, dass selbst in bisher 
unbeschränkten Einherrschaften Vertreter der Untertha.nen bei der Ent
werfung eines Grundgesetzes zugezogen werden. Können sie allerdings auch 
die .Rechte von mitwirkenden Factoren der Gesetzgebung noch niclit in 
Anspruch nehmen, so ist ihr Beistand als berathende Notabeln von hoher 
Bedeutung. Natürlich mögen daneben noch alle sonstigen Vorkehrungen 
zur Erreichung möglichster Vollkommenheit angewendet werden, also die Vor
arbeiten einer Gesetzgebungscommission, die Berathung im Staatsrathe u. s. w. 
Namentlich kann es nur von guter Wirkung sein, wenn durch eine Ver
öffentlichung des Entwurfes ,·or der schliesslichen Festst~llung auch dem 
freien Urthrile Aussenstehender Gelegenheit zur Aeusserung gegeben wird. 
Nicht nur ist bei einem Gesetze dieser Art, so gut wie bei allen anderen, 
anzunehmen·, dass nicht alle Weisheit von den amtlich mit der Bearbeitung 
beschüftigten Personen monopolisirt ist, und ist es von entschiedenem W erthe, 
die Wünsche und Forderungen im Volke in möglichst ausgedehnter Weise 
kennen zu lernen; sondern es wird dadurch auch der, doch nicht aus
bleibenden, nachfolgenden Kritik die Schärfe genommen werden und grössere 
Zufriedenheit mit dem endlich als giltig veröffentlichten Gesetze stattfinden. 

2. Eine vielfach erörterte Streitfrage bildet die Aufnahme von Be-
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stimmungen über die allgemeinen Staatsbürgerrechte. Während 
nämlich die Einen iu solchen allgemeinen Bestimmungen ttber die For
derungen des einzelnen Unterthanen an den Staat und über die Grenzen_ 
des Gehorsams gegen denselben nur eine unerschöpfliche Quelle von Anarchie, 
mindestens von grossen Verlegenheiten sehen, und sie daher die Feststellung 
aller solcher Sätze der späteren Gesetzgebung überlassen wollen, und zwar 
in alsbald herzustellender ausführlicher Bestimmung und unmittelbarer An„ 
wendbarkeit; betrachten Andere, bei weitem Zahlreichere, gerade die Auf
stellung allgemeiner Grundsätze über die genannten Verhältnisse als eine 
der Hauptfl,ufgaben und einen der wesentlichsten Vortheile einer Verfassungs
urkunde. Sie wollen gerne mit der weiteren Ausftthrung und der An
wendung im Leben warten bis zu ausführlicherer Gesetzgebung Zeit und 
Gelegenheit sei , indessen sie sich aber begnügen mit der nicht mehr zu 

beseitigenden Aufstellung der leitenden Grundsätze und mit der aus ihrem 
Vorhandensein sich ergebenden stehenden Anmahnung an die Faktoren des 
Staatswillens, diess Alles so bald als möglich zu ordnen , und inzwischen 
wenigstens nicht im Widerspruche mit den eingeräumten Rechten zu handeln. 
Diese letztere Ansicht muss um so mehr als die richtige erkannt werden, 
weil durch eine zweckmässige Abfassung der betreffenden Verfassungs
bestimmungen wenigstens den meisten U ebelständen einer Verkündigung von 
Grundsätzen ohne alsbaldige weitere Ausftthrung begegnet werden kann; 
und weil gerade die Anerkennung neuer staatsbttrgerlicher Rechte bei 
Verfassungsänderungen erwartet und durch die wirkliche Aufstellung Zu
friedenheit erworben wird. Es kann sich also allerdings verständigerweise 
von der möglichsten Zweckmässigkeit in der Behandlung dieses wichtigen 
Theiles eines Grundgesetzes handeln 1). Hierbei sind denn aber verschiedene 
Punkte zu erörtern. 

a) Die ersten Verfassungsurkunden, welche flberhaupt eine systematische 
Umänderung bestehender Staatsverhältnisse beabsichtigten, also die amerika
nischen nach der Lostrennung von England und die französischen in den 
ersten Jahren der Umwälzung, haben die Bestimmungen über die Staats
bflrgerrechte in abgeschlossener Fassung, als eine sogenannte Er k 1 Ar u n g 
de r M e n s c h e n - u n d B f1 r g er r e c h t e dem eigentlichen Grundgesetze 

1) Bekanntlich hat J. Bentham schon in friihen J11hren eine 1charfe Kritik der sog. 
Menschen- und Bürgerrechte gegeben , und sich durch seinen, allerdings in Yielen einzelnen 
Puneten vollständig gerechtfea·tigteo , Widerwillen gegen bohle Worte und wJdersinnlg verall
gemeinerte Sätze zu ein<'r Verwerfung des ganzen Gedankens verleiten IA88en. 8. dessen .Book 
of Fallacies, in seinen Works, Bd. II, 8. 189 fg., und Aoarehical Fallacles, being an e:samlnatlou 
of the Declaration of Rigbts issned during the French Revolution , Worb, Bd. II, 8. 489 fg. ; 
(in der Briissler Ausgabe der t'ra.nzö1dscben Bearbeitungen, Bd. I , 8. 547 fg. und 74Ct'g. ) Es 
Ist aber wohl 80 ziemli<'h allgemein zugegeben, dass B. hier, wie 80 oft, das Zlel iiberscboasen 
hat. So richtig seine scharfe und scharfsinnige Widerlegung bes tl mm te r falscher Sätze iat, 
80 wenig Ist damit die Unmöglichkeit ric-hti${er Abfassung und, In diesem Falle, die Nutzlosigkeit 
der Featetellung von Grundsiiuen und RichtplUlcten erwieaea. 
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vorangehen lassen, und es sind diesem Beispiele später noch manche Grund
gesetze gefolgt, namentlich solche mit vorhemchend demokratischer Richtung. 
Später ist man jedoch in der Regel von dieser Anordnung abgegangen und 
hat die in Frage stehenden Bestimmungen in den Verlauf der Urkunde 
selbst. aufgenommen. Es frägt sich nun , ob die örtliche Stellung von Be

deutung ist, und wenn, welcher der beiden Vorgänge am ~er.massigsten 
gefolgt wird? Eine Bedeutung kann man dieser Stellung allerdings nicht 

absprechen, weil den Bestimmungen über die staatsbürgerlichen Rechte durch 

eine abgesonderte Vorausschickung ohne Zweifel in den Augen der Meisten 
eine ganz besondere Wichtigkeit gegeben wird. Einen andern Inhalt oder 
ein verschiedenes Verhältniss zu den übrigen Theilen der Staatsordnung 
erhalten dieselben allerdings nicht ; allein sie erscheinen dul'ch die Hervor
hebung und Vorausschickung gleichsam als eine Vorbedingung der Giltigkeit 
der ganzen Verfassung, und jedenfalls von grösserem W erthe, denn sämmt
liche 1',eststellungen ttber die Rechte des Staatsoberhauptes, der Stände

versammlung u. s. w. Die negative Seite des Verhältnisses der Bürger zum 
Staate wird dadurch ganz besonders betont, und diess 1un so mehr, als die 
positive Seite, nämlich die Verpflichtung zu Beiträgen und zum Gehorsame 
gegen die Staatsgewalt, in diesen allgemeinen Aufstellungen gewöhnlich ganz 

übergangen ist. Hieraus können sich denn allerdings, wie auch die Er
fahrung nachweist, Anschauungen und Forderungen bei der Menge entwickeln, 
welche zwar an sich und auch durch den Inhalt der allgemeinen Grundsätze 

nicht gerechtfertigt sind, allein, einmal thatsächlich vorhanden, einer kräftigen 
Staatsleitung und der Aufrechterhaltung der Ordnung grosse Schwierigkeiten 
bereiten. Die Einwendung, dass dem gerade ebenso sein könnte und sein 
wttrde, wenn die gleichen Bestimmungen einen organischen Bestandtheil der 
Verfassung ausmachten und den flbrigen Anordnungen eingereiht wären, ist 
ohne Zweifel nicht begründet. Eine besondere durch die äussere Stellung 
bezeichnete Hervorhebung bat eine andere Wirkung als die gleichmässige 
Aufnahme in ein grösseres Gwizes, wo sich die gegenseitige Bedingung von 
selbst ergiebt. Für den einsichtigen Staatsmann sowie für den wissen
schaftlichen Ausleger macht freilich die örtliche Aufstellung keinen Unter
schied; allein diess ändert die Nachtheile einer falschen WOrdigung von 
Seiten der Massen und die Möglichkeit eines absichtlichen Missbrauches 
durch Demagogen nicht. Gerade weil dem wirklichen Inhalte durch eine 
Aufführung an der logisch richtigen Stelle kein Eintrag geschieht, ist es 
jedenfalls gerathcner keine besondere Erklärung von Menschen- und Bürger
rechten voranzustellen. 

b) Hinsichtlich des Inhaltes der s~aatsbürgerlichen Rechte 
wird nicht selten in Verfassungsurkunden der Fehler begangen, Bestimmungen 

über fremdartige Gegenstände, welche also das Verhältniss des einzelnen 
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Btlrgers zur Staatsgewalt gar nicht betreffen, einzumischen; so z. B. Vor~ 
schriften ttber die Organisation der Rechtspflege, tlber das Verhältoiss der 
Gerichte zu den Verwaltungsbehörden u. s. w. 1

). Diess ist nun nicht bloss 
ein Verstoss gegen die formale Logik, welcher einem Gesetze nicht zur Ehre 
gereicht, sondern es bat auch sachliche Nachtbeile. Einmal wird dadurch 
der Begriff des Staatsborgcrrecbtes verwirrt., wa.s der klaren Auffassung des 
Einzelnen ftber sein Verhältniss zum Staate schaden mag. Zweitens und 
hauptsäcblicll aber erscheinen Bestimmungen über bestimmte Staatseinrieb• 
tungen als ein individuelles und unbedingtes Recht des einzelnen Bürgers, 
wAhrend sie in ihrer richtigen Aufführung bei den Vorschriften über den 
Staatsorganismus in d('m Liebte einer allgemeinen Aufgabe, und als Zweck
mässigkeitsfordcrung auftreten. Diess ist a.ber nicht gleichgiltig in Betreff' 
etwaiger Ausnahmen und Modalitäten, welche sich bei einer näheren gesetz• 
liehen Ausführung als nothwendig herausstellen sollten. Offenbar mögen 
solche viel leichter durchgesetzt werden und veranlassen einen geringeren 
Widerspruch gegen sich, als wenn sie wie ein Rütteln an den persönlichen 
Rechten eines jeden Staatsgenussen erscheinen. Es ist zu bedenken, dass 
eine repräsentative Verfa.s!:!ung dem Worte einen gros~en Einfluss eröffnet, 
und dass durch innei-lich verkehrten aber formell gerecl1tfertigten Wort• 
schwa.11 viel Ueb]es herbeigeführt werden kann. Diese schwache Seite noch 
zu begO.nstigen durch eine fehlerhafte Anwendung des Grundgesetzes ist 
unklug, daher dann auch bei der Abfässuug von Bestimmungeu über staats
bürgerliche Rechte strenge der Begriff' derselben im Auge zu behalten und 

nichts als eine unantastbare Forderung jedes Einzelnen an die Staatsgewalt 
zu bezeichnen, was mit der persönlichen Stellung nichts zu thnn hat. 

c) Unzweifelhaft ist die forme 11 e Ab fa. s s u n g der Bestimmungen ttber 
das Staatsbilrgcrrecht nicht leicht. während doch ein lichtige8 Gelingen der
selben als von grosser Wichtigkeit erscheint. Auf der einen Seite nlmlich 
ist es ganz klar, dass nur allgemeine G11mdsätze ausgesprochen werden 
können und sollen, während alles Einzelne den späteren ausführlichen Ge• 
setzen überlassen bleibt; auf der andern Seite vermögen eben solche allge
meine Sätze, wenn sie allzu abstract gehalten sind, der nachfolgenden Gesetz
gebung die grössten Scbwieligkciten zu bereiten. Nur s<•lten kann ein 

l) E1 fäut sich z.B. nicht In Abrede doben, dasa die Abfas11ung d'!'r deutschen Grand• 
rechte in dieser Beilehung böch11t mao~e)baft Ist. Ganz abgesehen von dem InbirJtc 0101.elner 
Bestimmungen. deren Richtigkeit und Augfübrbarkelt dE!n schwersten Bedeoken unterliegt, Ist 
die Aufnahme von einrr Reiht> von Vorachriften, welche den Staatsorganismus, zum Thelle t1elb11I 
die formelle Seite tleisscJ!,cn, betreffen, ein unglilcklichcr Gedanke. Bei ruhiger nachtriigllcher 
Prtifung Ist In der That ~eh wer zu begreifen, wie Jic Or,lnung de!! Gerichtnvc1en~, die Auf
hebung dPr Vcrwaltn11g11j11sti1:, die AnfbebttnJC" de11 pollzt1iltchen Rtrafrec.•htcs u. •· w. all ein 
11ersö11llt-hc:,1 und inclividuellcs Recht dt>ll rilnz,,Jnen Biirgf'TII r .,jedes 1Jcut11che11 .. ) m1firefas,;t werden 
konnte 'l Und wenn nfrht, wie die Versammlung aoM1e Be11timm1111gcn unter 1110 P.tsat~bUrgtir
Ucben Rechte mischen konnte 'f 
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Princip in ausnahmsloser Folgerichtigkeit dnrcbgeftthrt werden; die Be
schränktheit der verfng'Qaren Mittel, vielleicht der menschlichen Eigenschaften, 
das Vorh:mdensein geschichtlicher tief wurzelnder Zustände, die Abneigung 
einflussreicher Volksschichten, uoch hundert andere Umstände nöthigen zu 
Modificationen und Ausnahmen, wenn man nicht zu offenbar scliadlicuen 
Zuständen, wo nicht gar zu völligen Unmöglichkeiten gelangen will. Der 
Grundsatz ist allerdings eine Regel; o.llein eben desshalb ist er auch nur 
filr die Regel bestimmt nnd es mttssen für ausnahmsweise tbatsächliche Zu
stände auch Ausnabmseinrichtungen stattfinden können. Ist diess nun wegen 
völliger Unveränderlichkeit des Principes rechtlich nicht möglich, so kann ein 
gut gemeintes und im Allgemeinen auch nützliches Zugeständniss zum wahren 
Fluche werden, und zwar nicht etwa bloss für die Kraft und Leistungs
flihigkeit der R~gierung, Slludern auch unmittelbar für die Btlrger. Ein 
negatives Freiheitsrecht, z. B. Freiheit von polizei1ichem Verhafte, kann sich 
durch eine unbedingte Geltendmachung für alle ordnungsliebenden Einwohner, 
welche zu schützen und zu fördern die Aufgabe des Staates wäre, in eine 
Quelle von unerträglichem Unfuge und von schwerer Unsicherheit verwandeln; 
mit einem ganz unbeschränkten Vereins• nnd Versammlungsrechte ist onter 
Umständen ein Bestand der gesetzlichen Staatsgewalt unvereinbar; der 
Grundsatz des bloss verfassungsmässigcn Gehorsams wird, falsch aufgefasst 
und ohne nähere Bestimmung nnd ßcgrilnzung, zu den beklagenswert.besten 
Auftritten und zu grosscn Gefahren für Einzelne und für die Gesammtheit 
führen. Es muss dabl'r mit grosser Umsicht eine solche Fassung gewählt 
werden , welche zwar den Gedanken genan ausdrückt, allein doch den Be• 
dürfnissen des Lebens und der Veränderlichkeit der Verhältnisse Raum 
gewährt. Zur Verhinderung eines Missbrauchs der freieren Bewegung mag 
ja beigefügt werden, dass etwaige Begrän.zungen nur durch die Gesetzgebung 
ausgesprochen werden dürfen. 

d) Einige wenige Verfassungsurkund(ln haben dem Texte des Gesetzes 
alsbald einzelne Ed i c t c beigefügt, welche bestimmte Puncte in ausftlhr
licher Gesetzgebung ordnen 1

). Hiergl'gen ist an und für sich nichts einzu„ 
wenden, wenn bei Bc!,rrllndung der neuen V crfassung genugsam Zeit zu 
solchen ausführlichr.n Arbeiten vorbanden ist, und wenn man schon voll
kommen mit sieb im Reinen ist. Uber die den allgemeinen Grundsätzen zu 
gebende einzelne Entwicklung. Allein ein grosser Fehler ist es, wenn diese 
dem Inhalte nach in das Gebiet der gewöhnlichen Gesetzg<>bung gehörigen 
Feststellungen für ergi\nzende Thcile des Grundgesetzes erklärt sind, somit 
dessen schwere Veränderlichkeit. thcilcn. Es ist unmöglich, dass nicht in 
ausgedehnten Gesetzen auch Bestinunungcn mit unterlaufen, welche sich 

1) Man sf'ho z. B. d i c b a y e r i s c h e Verf'MiUll gsurkunde, welcher nie ht weniger &11 r. e b D 

Edicte an~ehiingt .dml. 
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später als weniger passend erweisen, und die somit so bald als möglich 
geändert werden sollten; doppelt wahrscheinlich ist sogar ein solcher Ver
stoss, wenn das Gesetz eine ganz neue Einrichtung trüft, ttber welche noch 
keine Erfahrung vorliegt. Falls es also je für zweckmässig erachtet wird, 
einer Verfass~gsurkunde Edicte zur alsbaldigen weiteren Durchführung bei
zugeben , so muss wenigstens a~sdrücklich die Erklärung beigefügt werden, 
dass sie in die Kategorie der gewöhnliche11 Gesetze gehören. · 

3. Bestimmungen über die Einrichtung der Rechts pflege bilden 
häufig einen Theil der Verfassungsurkunden, z. B. Feststellungen über die 
persönliche Unabhängigkeit der Richter, über Geschwornengerichte, über 
Abolitions- und Begnadigungsrecht. Es wäre vielleicht besser, wenn die 
Ordnung dieser Fragen den gewöhnlichen Gesetzen überlassen blieben, indem 
es dann leichter wäre den Erfahrungen und Bedürfnissen Rechnung zu 
tragen, sowie die durch die Natur der Sache oder durch die Besonderheit 
der Verhältnisse erforderten Modificationen einzuführen; allein nicht selten 
machen allerdings frühere Missbräuche eine grundsächliche Sicherstellung 
nothwendig. In solchem Falle ist es denn wenigstens gerathen, die be
stimmten Vorkehrungen, welche als nöthig erkannt sind, einzeln zu bezeichnen, 
nicht aber durch ganz allgemein gefasste Grundsätze jede spätere freie Be-: 
wegung der Gesetzgebung unmöglich zu machen; und am wenigsten dürfen 
Streitfragen, über welche vielleicht selbst die Wissenschaft noch nicht mit 
sich einig ist, hier durch einen Machtspruch entschieden und dadurch etwaigen 
späteren richtigen Lösungen die Wege abgeschnitten werden. Man setze 
also z.B., anstatt ganz im Allgemeinen von Selbstständigkeit und Unabhängig
keit der richterlichen Gewalt, von der unbeseitigbaren Zuständigkeit des 
natflrlicben Richters und dergleichen zu reden, fest: dass die Gerichte in 
Behandlung und Entscheidung des einzelnen Rechtsfalles keine Befehle an
zunehmen haben; dass Richter uur durch Urtheil und Recht ihrer Stellen 
beraubt, nur aus bestimmten gesetzlichen Grtlndeo versetzt oder pensionirt 
werden können; dass in allen höheren Straffällen ein Ausspruch flber die 
thatsächliche Schuld durch Geschworene stattzufinden habe; dass die Richter 
zur Prüfuug der V erfassungsmässigkeit der Gesetze und der Gesetzmässigkeit 
der Verordnungen zum Behufe der Anwendung auf den einzelnen_ Fan 
ermächtigt seien. Und nimmermehr spreche man in einer Verfassungs
urkunde aus, es sei Verwaltungsrechtspflege untersagt; es müsse ein Ver
hafteter innerhalb 21 Stunden seinem natürlichen Richter ttbergeben oder 
freigelassen sein; es seien Präventivmassregeln überhaupt nicht erlaubt. 
Solche Sätze haben vielleicht im Augenblicke der Abfassung des Grund
gesetzes eine Stimmenmehrheit, sei es einer rechtswissenschaftlichen Schule 
sei es einer politischen Partei, für sich; allein nichts ist möglicher, als dass 
sie zu a.uucrn Zeiten völlig anders angesehen werden, oder dass sie wenigstens 



622 Die auaerordentlicbe GeaetzgebUDg. 

in ihrer Allgemeinheit die Einftlhruug dringend nothwendiger Organisationen 
erschweren. Es mag bei einer im itzigen Augenblicke sehr missliebigen 
Einrichtung eine Verbesserung aufgefunden werden, welche den Missbrauch 

beseitigt und den ganzen Nutzen der Sache ohne Bedenken geniessen 111st; 
ist sie nun unbedingt beseitigt, so ist eine nur durch Ablnderung der Ver
fassung zu bewerkstelligende spätere Einfthrung höchst schwierig, wenn 
O.berbaupt inOglicb. Man vcrheilse also gesetzliche Reglung, nicht aber 
vollstAndige Aufhebung. Auch darf bei den zur W ahrong einer guten Reclits

pßege bestimmten Verfassungsvorschriften nicht ausser Augen gelassen werden, 
dass neben diesem Theile der Staatstbltigkeit a11eh noch andere Aufgaben 
bestehen, welche ebenfalls ihre Bedeutung und Nothwendigkeit haben, und 
deren genOgende Durchfo.hrung also in Einklang gebracht werden muss mit 
den Mitteln ft1r die Rechtsordnung. Unzweüelhaft ist Aufrechterhaltung der 
letzteren die erste Pflicht des Staates, und die vielfachen üblen Erfahrungen, 
welche in dieser Beziehung bei willkt1rliche11 und gewaltthätigen Regierungen 
gemacht worden sind, rechtfertigen wohl eine verfassungsmässigc Vorsicht; 
allein es ist doch ein Aberglaube, nur die Rechtspflege einer grundsätzlichen 

Sidierstellung wttrdig zu finden, und eine grosse Kunsichtigkeit, gewisse 

Einriclitungen fo.i· völlig und bleibend unverbesserJich zu erachten. Audi 
hier ist eine Bericlitigung der Ansichten und eine Verbesserung der An
stalten gar wohl möglich; da nun aber auch durch einfache Gesetze Recht 

und Schutz desselben gewährt werden kann, so ist es zweckmlssiger, nur 
die unbezwcüelbarsten Forderungen verfassungsmAssig festzustellen. 

4. Jedes Grundgesetz erfordert zu seiner wirklichen Bet.hltigung im 

Leben eine w e i t er e Aus f tt h r u n g u n d An w e n d b arm ach u n g durch 
einzelne Gesetze beziehungsweise Verordnungen. So denn auch die Summe 
der vcdusungsmässigen Bestimmungen über Rechtsgegenstande. Einer .A.118-
einandersetzung bedarf es nicht erst, dass cfü~se Inslebenftlhrung so schleunig 

als möglich nach Einftthrung der Verfassung bewerkstelligt werden muss, 
und zwar ebenso sehr aus Grdnden der Pflicht, als aus Klugheit So lange 

die allgemeinen Grundsätze zwar als oberstes Gesetz des Landes verko.ndet 

sind, allein noch keine Brttcke von ihnen in das tägliche Leben geschlagen 
ist, hier vielmehr noch Einrichtungen und Regeln bestehen, welche einem 
wesentlich verschiedenen Systeme angehören, besteht Folgewidrigkeit und 
Zweüel, und bei längerer Andauer eines solchen unfertigen ·zustandes mag · 
sich leicht ein bedenkliches Misstrauen gegen die Aufrichtigkeit der Staats
gewalt und ein Verdacht geheimer weiterer Absichten ausbilden. N or ein 
nach Thunlichkeit beschleunigter vollständiger Ausbau kann diesen Uebel

stinden und Gefahren begegnen. - Aber nothwendig ist es freilich auch, 
bei dieser Einzelausführung eine richtige Reihenfolge zu beobachten, damit 
UeberstilrZung und Venrirrung vermieden bleiben. Es mutis also ein Plau 
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ft1r die allmälige Vornahme der neuen Gesetze und Verordnungen entworfen, 
dieser aber mit 1',estigkeit eingehalten werden. Ein solcher Plan ist natürlich 
in jedem einzelnen Falle verschieden je nach den Umständen; im Allge
meinen lässt sich jedoch nachstehende Folge von gesetzgebender Thätigkeit 
zur Ausftlhrung einer neuen Verfassung als die richtige begreüen. Vor 
Allem sind diejenigen Bestimmungen des Grundgesetzes zu ordnen, welche 
mit thatsächlich bestehenden Einrichtungen in unvereinbarem Widerspruche 
stehen. ~n solclies VerhAltniss ist nicht nur logisch unmöglich, sondem 
muss auch nothwendig im täglichen Leben sch.were Zweifel und Unsicherheit 
erzeugen. Es ist nicht zu viel gesagt, dasselbe eine Schande ftlr den Staat 
zu nennen. Zweitens sind die Gesetze zu entwerfen, welche einen in Uebung 
befindlichen, allein itzt durch die Verfassungsurkunde theilweise modificirten 
Satz in seiner neuen Gestaltung herstellen. Auch hier ist, wo nicht directer 
Widerspruch unter den Gesetzen, SO• doch eine Unmöglichkeit der Ge
währung des vou dem Grundgesetze als nothwendig wid nützlich erkannten 

Zustandes. Drittens endlich sind die Einrichtungen zur Geltendmachung 
ganz neu gewährter Rechte zu treffen. 

Bei der Eile, mit welcher Verfassungsurkunden nicht selten zu Stande 
zu bringen sind , mag es sich leicht begeben, dass ein Satz später einer 
authentischen Auslegung bedarf. Es mag nun darüberZweüel erhoben 

werden; in welcher Weise eine solche Erklärung giltig zu Stande zu bringen 
ist. Dass dieselbe nicht einseitig von der Regierung ausgehen kann , ver
steht sich freilich von selbst; ist diese doch selbst bei einfachen Gesetzen 
hierzu nicht ermächtigt, sondern einer Mitwirkung der ttbrigen Factoren der 
gesetzgebenden Gewalt bedürftig. Allein kann es, wenn von Verfassungs
puncten die Rede ist, unter den gewöhnlichen Bedingwigen eines neuen 
Actes der Gesetzgebung geschehen, also namentlich mit einfacher Stimmen
mehrheit in den Kammern; oder ist hierzu die Einhaltwig der für Ver
änderungen der Verfassung vorgeschriebenen Form erforderlich, z. B. einer 
bestimmten grösseren Stimmenzahl, einer Wiederholung auf mehreren auf
einanderfolgenden Landtagen u. s. w.? Vom Rechtsstandpuncte aus mögen 
Grinde für und gegen die erschwerte Form geltend gemacht werden; Zweck
DWSigkeitsgrtlnde neigen aber wohl die W agscbaale für das strengere Ver
fahren. Nichts wäre nämlich leichter, als unter dem Vorwande einer blossen 
Interpretation Beschlüsse zu fassen, welche in der That eine Abänderung der 
Verfusung enthielten. Soll also diese möglichst geschfltzt sein gegen Um
gest.altungen von mindestens zweifelhafter Richtigkeit, und nach welchen 
nicht einmal ein entschiedenes V erlangen besteht, so muss auch dieser 
Schleichweg verschlossen werden. • 
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§ 33 . . 

2. Einstweilige Gesetze. 

Es ist , eine unbedingte Nothwendigkeit, dass eine jede Verfassung dem 
Staatsoberhaupte die Befugniss einräumt und die Mittel gewährt, in dringen
den ausserordentlichen F Allen das zur Abwehr eines grossen Schadens 
Erforderliche vorzukehren, wenn auch die Volksvertretung in dem Augen
blicke nicht versammelt ist, und somit auch ilµ"e Zustimmung zu einer Mass
regel nicht eingeholt werden kann, zu welcher sie an sich mitzuwirken hätte. 
Es wäre geradezu unvernünftig, durch starre Festhaltung der Sicberangs
mittel das zu Sichernde selbst zu Grunde gehen zu lassen. Freilich versteht 
sich auch von selbst, dass eine besondere Verantwortlichkeit fttr solche 
aussergesetzlicbe Beschlüsse stattfindet, und dass dieselben nur vorläufige 
Giltigkeit haben, das heisst nur für ·die Zeit des unerwartet eingetretenen 
Bedürfnisses und bis ein Ausspruch der Stände möglich ist 1). 

Handelt es sich in einem solchen Falle von einem landesherrlichen Er
lasse, welcher seines Inhaltes wegen eigentlich verfassungsgemlss im Wege 
der Gesetzgebung zu Stande zu bringen wäre, so sind zweierlei Formen 
möglich. Entweder kann das Staatsoberhaupt ennächtigt sein, durch eine 
einfache Verordnung, welcher aber unter den besonderen Umständen 

vollständige Gesetzeskraft zukommt, das Erforderliche zu befehlen; oder aber 
wird die aussergewöhnliche Anordnung als ein provisorisches Gesetz 
erlassen und bezeichnet. Die letztere Form ist wohl die richtigere, weil sie 
das Verbäl tniss genauer bezeichnet; doch ist es nicht der Mttbe werth dar- • 
tlber zu streiten , wenn nur, wie kaum anders sein kann schon zu Weg
rAumung von Zweifeln Ober die Giltigkeit, auch bei einem formell als Ver
ordnung veröffentlichten Befehle ausdrücklich Bezug auf die ausserordentlichen 

Umstilnde genommen wird. 
Es ist wohl schon die Behauptung aufgestellt worden, dass ein solcb(1r 

ausserordentlicher gesetzgebender Act nur in solchen Fällen eintreten dürfe, 
wo es sich von der Rettung des Staates handle. Dem ist aber nicht 
so. Das Bedürfniss einer befehlenden Anordnung kann auch in anderen 
Beziehungen so gross sein, dass es unvernünftig und somit unverantwortlich 
wäre, wenn die Regierung aus Mangel an formaler Berechtigung nicht 
handelte. Solche unverzüglich zu lösende Aufgaben mögen nun aber nicht 

• 
etwa bloss im Staatshaushalte torkommen, z.B. im Zollwesen, bei der Staats-
schuld, oder in der Polizeiverwaltung: sondern es lässt sich gar wohl denken, 
dass auch die Aufrechterhaltung der Rechtsordnung eine Vorchrift erfordert, 
welche ohne grössten Nachtbeil nicht. bis zum nächsten Zusammentritte der 

l) Ueber diesen 11ehwierigen Gegenstand 1. die vortretTliehe Erörterun,r In R ö n o e's Staat•· 
recht &lcr prcUMh,chcn Monarchie, Bd. 1, S. l~S fg. 
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Stlnde aufgeschoben werden könnte. So wAre es bei!pielshalber wohl möglich, 

dass sich bei der Anwendung eines neuen Rechtsgesetzes das Dedurfniss 
einer authentischen Erklärung, der Beseitigung eines inneren Widerspruches 

oder der AusftUlung einer Ltlcke höchst gebieterisch zeigte und nur auf 

Kosten der"Rechtssicherheit oder des materiellen Rechtes der Unterthanen 
noch Jahre lang unerledigt bleiben könnte. Auch in Erörterungen, welche 

Bich lediglich auf die Rechtsgeset~gebung beschränken, darf somit diese Art 
von ausserordentlicher Gesetzgebung nicht übergangen werden 1

). 

Die verfassungsmässige ZulDssigkeit eines jeden bloss vorläufigen Ge
setzes ist durch das unzweifelhafte Vorhandensein zweier Umstände bedingt: 
durch das sachliche Bedftrfniss einer neuen Bestimmung, nnd durch einen 

entschiedenen sowie bedeutenden Nachtbeil einer Verzögerung. Beide Be
dingungen einer erlaubten Ueberschreitung der regelmn.ssigen Befugnisse des 
Staatsoberhauptes mftssen aber nat11rlich nicht bloss der Ansicht und Be

hauptung der Regierung nach vorbanden sein, sondern auch nach der U eber„ 
zeugung der Ständeversammlung, damit diese nicht Veranlassung finde, die 
Verantwortlichkeit der Rithe der Krone wegen Verfassungsverletzung geltend 
zu machen. Ein bestimmtes Mass der Dringlichkeit· nnd des drJbenden 

Schadens lasst sich allerdings nicht feststellen, sondern es hängt das Urtheil 

1) Eine richtige Flltltellung der Oruncldlae Uber da.t Recht zu "uaerordentllchea Ver
ftlpn,en llt bedingt durch eine gleich &Dfmerluame Bertlckslchtlgung r.weler entgegengesetster 
Oealchtapunkte. Einer 8elta niimllch darf der Zweck der ganz.eo Auanfthm1bestlmmung In 
wichtigen Flllen. nicht dnrcb Formen an der Abwendung gros1en SchAden1 oder an der Er• 
lanpng elnea grauen Nutzens verhindert au aelo, nicht aus den Augen geluaen werden. Alff 
der andem Seite let Vorsicht notbwendlg. daaa Dicht unter dem Vorwande dringender Noth• 
wendl1kelt die Rechte dea Volkes und der Stindev~raammhmg n•ch Belieben verletzt werden, 
YleJlelcbt die Verf'.uaung Im Ganzen au Grunde gebe, durcbau9 notbwendlg ist daher A'l~rdlnga, 
dau die Vorauuetungen, unter welchen überhaupt eine elne~itlg-e vorliiunge Oeitctzgebun,r der 
Jleglerang ltattftnden kann, mit a1n1lchü,rer Schlrf'e beallmmt und Auf du wirkliche BedürfnlM 
beachrlnkt werden; alao aar dle Drlnglichkelt und sachliche Wichtigkeit de, 1''alles und auf die 
Untbunllehkelt einer llbbaldlgen Veraamm1ung der Stiinde. Allein nll'. ht minder geboten l1t ea, 
die BelUmmongen so aa tuaen, daa anch wlrkllch In allen Fällen, welche eine auuerordentliche 
MMlregel riuchen1wertb machen, eine tolcbe a&attftnden kann. Nicht nur iet un,I bleibt ea 
anvernilnf'tig, und aomit Im leisten Grunde unrecht, über Stut und Diirger Unheil kommen 111 

lauen dareh eine Uebertrelbung der Abwebran,talten; eonderu e, tat auch unklug, weil doch 
der Drang der Urmliodo suweUen eine Ueberschreltung der H engen Schranken veranlruaeu 
wird, dadurch aber ein Belaplel von off'enbuer und doch Ton der öffentlichen Meinung geLIIJigtea 
Vert..unpverlebung entatebL - Sehr begrelnich Ist freilich, dau da, wo eine ach1immo F..r
fahrung ln Betreff angerecbttertlgter Octroyrungen Torllegt, und vicllelcht ein fortdauernde, 
Mlutraueu, gegen die A balchten der Regierung beatebt, die Grundaiitze .so strenge und knapp 
all mö,rllcb gestellt werden; allein zu beawelfelo atehl, ob d11durcb dM wirklich rl~htige und 
1111! die Daoer elnsuhal&eode M&u gewonnen wird. Dieser Zweifel llc,rt denn namentlll'h vor 
bln1lr.btlfob einiger Sätze, welche B. ö o n e, a. a. O., unter dem Eindrntke der Ma11tculfel'1Jthea 
lleglen&DPWOlae aufstellt. Wenn namentlich Uberall, wo die VetfaMun,;surkunde dor „Ocsets
gebDDg'" el n e Beatlmmung vorbehalten bat, eine provlsoriacbe M &38tCKel o ne I b u ut isl , ao fit 
kaum elmuaehen, wo aie Jemala 1tattßnden kann. Der wlrkllche Schut"& ge~i•n Ri•gierung1-
llbc~e liegt Dicht lD der prlnclplellen Versagulll' TOD Belagniuea, welche ih11ot.Aif.cbllch nolb
weadlg oder doch 1&br nUtdlcb HJn kömaeD, aoacleru 1n der Einsicht un,l In dem ntf&SlltlDJN• 
mwlgen Sinne des Volkes ud telner Vertreter, welcher Jede ~erecbtfertigte M.uaregel 
&llbald all aolche e1keDDt Ulld dUlll mll Xl'aft aulokwolll. 

T, Kobl, StMllrecbt. Bd, ll, 40 
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von den Verhlltnissen des einzelnen Falles ab; und es kann daher möglicher
weise die Anschauung der Volksvertretung eine verschiedene sein von der 

Regierung, auch wenn diese in völlig gutem Glauben gehandelt hat, und es 
mag somit eine Staatsanklage erfolgen, wo vielleicht selbst auf Dank fO.r 
einen entschlossen ergriffenen Schritt gerechnet würde. In der Regel ist 

jedoch hier bei Ständeversammlungen auf eine billige Anschauung zu rechnen, 

falls sie nur einer wirklichen Ueberzeugung und einem Pflichtgeftlhle bei 

der Regierung begegnen, und nicht etwa einem Versuche, unter dem falschen 

Vorwande der Dringlichkeit, die ständische Mitwirkung zu Gesetzen zu 
umgehen . 

. Da, wo ein stehender ständischer Ausschuss in der Zwischenzeit zwischen 

den Landtagen besteht, wirft sich die Frage auf, ob etwa ~ vorllufigen 

Gesetzen eine Zustimmung dieses .Ausschusses verlangt werden soll, und ob 
hierin eine Sicherstellung gegen Missbrauch zu finden ist? Trotz dem, dass 

auf den ersten Anblick eine bejahende Antwort gegeben werden za mUssen 
scheint, - in ao ferne es doch be~er sei, eine weniger verständige und 

nverlllsssige als gar keine Abwehr zu haben, - ist doch der Gedanke zu 

verwerfen, und zwar aus mehrfachen Gn1nden. Einmal könnte eine solche 
Mitwirkung des Ausschusses allmälig zu einer Usurpation des Gesetzgebungs„ 

rechtes der vollen Versarom1nng führen. Die ganze Einrichtung eines 
stehenden Ausschusses ist hauptsächlich desshalb bedenklich, weil sie er

fahrungsgemäss leicht zu einer Verdrängung der vollen V crs&IJUD.lung f1lhrt; 
man kann daher nicht vorsichtig genug in dieser Beziehung sein. Sodann 

ist eine Wiederaufhebung oder Aenderung der vorläufigen Massregel ofeobar 
erschwert, wenn sie die Billigung des Ausschusses erhalten hat, der nun 

schon aus Eigenliebe und vielleicht zur Sicherstellung seiner eigenen Ver• 
antwortlichkeiC sein Gewicht in die W.agschale legen wird. Endlicli wäre 

es immerhin möglich, dass der Ausschuss in einem wirklich nothwendigen 

Falle seine Zustimmung versagte und dadurch die Regierung an einer wohl• 

thätigen K1lhnheit hinderte. Die Erlassung vorläufiger Gesetze geht aus 

dem Wunsche und aus der Ueberzeugung der Regierung hervor; es ist also 

das Gerathenste, dieselbe nie als Massregel der Regierung und auf Ver

antwortlichkeit derselben bestehen zu lassen. 
Die Entscheidung darüber, ob die Ständeversammlung eine ausser

ordentliche Massregel sachlicli billigen , oder ob sie die RAthe der Krone 

daftlr verantwortlich machen will, kann auf doppelte Weise herbeigeführt 

werden. Entweder nämlich legt die Regierung selbst, etwa. gleich beim B&

ginne des Landtages , die ganze Angelegenheit unter Entwicklung ihrer 
Beweggründe vor nnd verlangt eine Billigung der Stände. Oder aber es 
mag, in Ermanglung eines solchen Vorgehens, jedes Mitglied einer der beiden 

Kammern die Sache zur Sprache bringen und einen Antrag stellen, welcher 
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denn auf Billigung, auf Missbilligung, oder endlich auf Anklage gerichtet 
sein mag. - Dass ein freiwilliges Vorgehen der Regierung das naturgemässe 

ist, weil es sich von einer ihrer Maassregeln handelt, und dass überdiess 

ein solches offenes Eingestehen der Verantwortlichkeit für eine ausser
ordentliche Handlung von der Klugheit geboten ist, bedarf wohl keines Be

weises. Im Falle eines Anklagebeschlusses ist natürlich der regelrnässige 

Gang einer Ministeranklage einzuhalten. 
Die Hauptsache ist jedoch, dass den ausserordontlichen Befehlen ihre 

bloss vorläufige Giltigkeit erhalten bleibe. Sie sind vielleicht vorläufig 

nothwendig gewesen, allein sie haben jeden Falles auch nur vorläufig ein 

Recht zu bestehen. Das eimig richtige Mittel zur Festhaltung dieses Ver

hältnisses ist nun aber die Bestimmung, dass jedes provisorische Gesetz oder 

jede mit Gesetzeskraft ausserordentlicherweise verkUndete Verordnung die 

Verbindlichkeit bei dem nlchsten Zusammentreten der Ständeversammlung, 

wenn keine Zustimmung ausdrftcklicb ausgesprochen wird, von selbst verliert. 

Es kann jetzt die von der Regierung gewllnschte M~regel den Ständen 

zur Mitwirkung vorgelegt werden; s1nd sie io der Sache einverstanden, so 
entsteht jetzt ein fönnliches Gesetz, und das Bedorfniss ist bleibend und 
ordnungsgemlss befriedigt, im entgegengesetzten Falle kann und soll das 

vorläufige Verfahren der Regierung keinen Augenblick länger bestehen. 

Damit aber weder eine Verlegenheit in der Sache, noch eine unzweckmässige 
und unanstlndige Beeilung eintrete, mag etwa das von selbst eintretende 

Erlöschen nicht alsbald nach dem Zusammentritte der Stände erfolgen, sondern 

etwa eine bestimmte Zeit später oder längstens mit dem Ende des Land

tages. - Jedenfalls aber ist ein solches nothwendiges Erlöschen der Giltigkeit, 
falls nicht eine Verwandlung in ein fö1'11lliches Gesetz erfolgt, bei weitem 

der Einrichtung vorzuziehen, nach welcher die vou der Regierung erlassene 

Verordnung in Giltigkeit bleibt, wenn sie nicht von der Ständeversammlung 
ausdrücklich angefochten und zu ihrer Mitwirkung herangezogen wird. Theils 

wird ein solcher ausdrtlcklicher Beschluss leichter vereitelt werden können; 

tbeils mag die ganze Angelegenheit in Vergessenheit gerathen, wo dann 

später, vielleicht zu allgemeinem Erstaunen, die noch bestehende Gilt.igkeit 

behauptet wird 1}. Die Erlassung einer Verordnung im Gesetzesblatt ist 
eine von der Regierung ausgehende, vielleicht entschuldigbo.re und noth

wendige allein jedenfalls unzweifelhafte Verfassungsverletzung; diese nun 

so bald als. möglich dem Inhalte und der Form nach in gesetzliche Ordnung 

. 
1) Wenn noch Je ein Zweifel bitte bestehen können Uber die Unzweckmä!lsigkeit einea 

1tll18chwelgenden Hluhiingenluaen1 provii1ori.8cher Gesetze, 10 müsste er rur Immer vollständig 
beeeltlgt aetn durch deu Im Grouberzogtbam Besaen gemachten Versuch , eine 10I ehe N oth
beatlmm11ng noch Dach mehr als sehn J•hren .zur Anweodung- zu bringen (zur Verfolgung dea 
Natlonal-Vereim1). Der Erfolg hat gezeigt, d888 fUr die Regierung 1clb11t die unangenehmsten 
Folgen au dem Oebraucbe ■o 'Hn'Olteler ond haltlONr Wden eaCl&eheu köuoeu. 

40* 
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zu bringen, oder aber sie wieder aus der Welt zu scha&'en, ist o&'enbar du 
einzig richtige V erfahren. 

§ 34. 

8. V er o r d n u n g e n. 

In constitntionellen Staaten wird bei den befehlenden Normen ein 
scharfer Unterschied gemacht zwischen Gesetz und Verordnung. 

' 
Allerdings kann jede Anordnung durch ein Gesetz geschehen; es ist a.ber 
bei untergeordneten Vorschriften, also solchen, welche keine neuen Grund

sätze enthalten, sondern nur Formelles bestimmen oder Folgerungen ziehen, 
weder zweckmässig noch nothwendig, dass der beschwerliche und nicht immer 
zum Ziele führende Weg einer Vereinbarung mit den St.Inden eingeschlagen 
werde. Die Abfassung und Veröffentlichung von Normen dieser Art, das 
heisst der Verordnung, wird also der Regierung einseitig Oberlassen, nur 
sind Vorkehrungen notbwendig zur Verhütung eines Missbrauches, damit 
nicht der verfä.ssungsmässige Antheil der V olk.svertretuog an der Gesetzgebung 

Noth leidet. Diese Vorkehrungen sind aber bekanntlich dreierlei Art: 
1. Um die Regierung selbst an die Einhaltung der richtigen Grenz

linie zo_ mahnen, ist in den Verfassungsurkunden ganz allgemein Zweierlei 

vorgeschrieben: nämlich einmal eine V orberathung im Staatsrathe, welche 

sich denn nicht bloss auf den Inhalt und die Fonn der Verordnung m 

beschränken, sondern namentlich auch die Berechtigung zu ihrer Erlassung 

ins Auge zu fassen hat; zweitens aber die Gegenzeichnung wenigstens Eines 

Ministers, welcher dadurch seine persönliche Verantwortlichkeit filr den 
verfüssungsmässigen Inhalt übernimmt. 

2. Auf der V o.l k s seit e besteht ebenfalls ein doppeltes Schutzmittel. -

Die Ständeversammlung hat das Recht und die Pflicht, die Giltigkeit einer 

in das Gebiet der Gesetzgebung übergreifenden Verordnung anzufechten. 

Je nach den Umständen hat aber ein solcher Beschluss eine doppelte weitere 
Richtung z11 nehmen. Entweder nämlich kann nur von der Regierung ver

langt werden, dass sie die V crordnung, in so weit dieselbe das richtige 

Gebiet überschreitet, den Ständen als Gesetzesentwurf zur Zustimmung \°'or

gelegt werde; oder aber kann die Verantwortlichkeit des gegenzeichnenden 

Ministers in Anspruch genommen werden, natürlich unter gleichzeitiger Er
klärung gegen die Giltigkeit der Verordnung. - Sodann aber steht jedem 

Bürger das Recht des bloss vcrfassungsmässigcn Gehorsams zu, welches denn 

namentlich und wesentlich die Befugniss enthält, Verordnungen als gar nicht 
vorhanden zu betrachten, welche die Regierung dem Inhalte nach nicht zu 

erlassen berechtigt war. Dass dieses l\littel auf die Gefahr des Einzelnen
1 

welcher sich desselben bedient, geht, und dass daraus viele Wcitläufigkeiten 

und Stürungcn sich ergeben können, ist unzweifelhaft richtig; allein sowohl 
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die Berechtigung an sieb als die Wirksamkeit des Mittels bei untadelhaftem 
und entschiedenem Gebrauche ist ausser Zweifel 1). 

3. Endlich ist noch eine entschiedene Sicherstellung gegen verfassungs

widrige Verordnungen darin zu finden, dass die Ge r i c h t e Recht und Pflicht 
haben, eine Verordnung dieser Art nicht anzuwenden. Es ist allerdings 
nicht ihre Aufgabe , eine solche Verordnung durch einen allgemeinen Aus„ 
spruch für ungiltig und aufgehoben zu erklären; allein sie können ihr that
BD.chlich die Wirksamkeit entziehen, in so fern sie dieselbe als gar nicht 

bestehend behandeln bei der Leitung und Entscheidung der einzelnen Rechte. 

Nicht nur kommt sie alsdann in dem betreffenden einzelnen Falle nicht zur 

Wirksamkeit, sondern es werden sich auch die Bürger überhaupt von nun 

an nicht weiter um sie bekümmern, da sie wissen dass dieselbe schlimmsten 

Falles nicht gegen sie in Anwendung gebracht werden wird. Diese Stellung 
der Gerichte zu den Vercrrdnungen .wird allerdings von übereifrigen Ver

theidigern der Regierungsgewalt angefochten, auch ist in einigen wenigen 

Grundgesetzen den Gerichten ein solches Prüfungsgesetz ausdrücklich unter

sagt; allein nicht nor stehen diesen Verboten gerade entgegengesetzte Be

stimmungen in anderen Verfassungsurkunden gl'genüber, sondern es spricht 

auch eine nnbeantwortbare theoretische Ausführung für die Berechtigung, 
ja selbst fllr die Nothwendigkeit des gerichtlichen Prüfungsrechtes '). 

Diese Einrichtungen und Grundsätze gelten denn auch in Betreff von . 
Verordnungen in Rechtssachen vollständig, und es ist eine besondere Aus

ftthrung nicht nothwendig. Nnr mag etwa bemerkt sein, dass zur Vermeidung 

aller Zweifel und zur Abhaltung wohldienerischer Lehren eine ausdrückliche 
Erwähnung des eben besprochenen Rechtes der Gerichte in der Verfassungs
urkunde selbst an der Stelle ist. 

Die in manchen Theilen des staatlichen Lebens nicht immer leicht und 

unbestreitbar zu entscheidende Frage, wie die Grenze zwischen Gesetz und 
Verordnung im einzelnen concreten Falle laufe, ist im Umfange der Rechts

ordnung von geringerer Bedeutung, und zwar aus zwei Ursachen. Einmal 

nämlich ist, wie immer sonst der Unterschied formulirt werden mag, darüber 

kein Zweifel, dass durch Verordnung irgend eine Veränderung im Rechte 

nicht stattfinden kann, sei es nun dass eine Beschränkung oder eine Er• 
weiterung bisher bestehender Rechte beabsichtigt werde. Der eigentliche 

Gegenstand der Rechtspflege ist somit einer Regierungsthätigkeit durch Ver

ordnu~gen ganz entschieden entgegen. Sodann aber (ent)steht auch ein for

melles Hinderniss sachlichen U ebergriffen der V crordnungsbcfugniss entgegen. 

Die Nonnen ftlr die Rechtsordnung sind, selbst da wo dem Inhalte nach 

1} Vgl. U ber dle Lehre von bJoBS verfauWJgmüi.ssigem Gehoname m e l n e Gescblchit 1md 
Llleratur der St.~W., Bd. I, 8. 320 t',r. 

J) 8. über die,e Fra,go oben, Bd. X.. S. 7l !g. 
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vielleicht eine Verordnung ausgereicht hätte, weitaus in der Regel dnrcb 
förmliche Gesetze gegeben. Da nun darff.ber kein Streit ist, und keiner 
sein kann, dass ein Gesetz nnr wieder durch ein Gesetz gelndert oder 
authentisch interpretirt werden kann, so ist schon aus diesem Grunde einer 
sachlich ungebUhrlichen Erlassung von Verordnungen der Weg verlegt. 

§ 35. 

4. Ge m e i n b e s c h e i de. 

Nichts ist sicherer 1 als dass die Gerichte nicht dazu bestimmt sind, 
allgemeine befehlende Normen zu erlassen, oder auch nur bestehende Normen 
solcher Art mit allgemein verbindlicher Kraft auszalegen : Vielmehr haben 

sie immer nnr das vorhandene Recht anzuwenden auf den einzelnen ihrer 

Entscheidung unterstellten Fall, und haben ihre Auslegungen der Gesetze., 

abgesehen von dem Einflusse, welchen sie auf den einzelnen Fall gettbt 

haben mögen , nur eine dogmatische Bedeutung, welche Dritte nicht durch 
äussere Kraft bindet 1

). 

Ebenso steht unbezweifelt fest, dass untergeordnete Gerichte innerhalb 
des gesetzlichen Kreises ihrer Zuständigkeit vollkommen selbststindig sind. 

Sie haben die Rechtsanschauungen und Auslegungen höherer Gerichte nicht 

zu beachten, wenn sie dieselben für unrichtig halten; natttrlich auf die Ge

fahr hin 1 dass bei einer zn Tage tretenden A.usichtsverschiedenheit , in den 

l) Allerdings ist In FrankNllcb t und zwar aowohl tn den Kammern all In 4er Literatur, 
1cbon wiederholt llaa Verlangen gestellt worden, ea möge dem Cauatioubofe du Recht der 
au t h e n t i s c b e n A ll81egung von Rechtagesetzen zogetbellt werden, (vgl. Mo n 1 ■ et, JlM&ctloa 
et Codiftcation, 8. 66 fg.) bis ttd ist Jedoch die Geaeugebnn,r nlcbt daran( elngegan«ea,; und 
mit allem Rechte. Durch eine solche Ueberluaun1 der authentlacben Amleguna köaote allmiliir 
die ganze Gesetzgebung im Umfil.nge der Rechtsordnung der verfaasnngamässlgen Gewalten 
entzogen und auf Jenen Gerichtshof übertragen werden, wu sicherlich ketne Verbeuera.ng wire. 
UeberdieH 8lnd die beiden (von Miuead6} zur Vertbeldlguog dea Verl&ageos aogetiUU1en Gründe 
gani. unhahbar, richtiger gesagt ganz onverstiindlicb. Einmal wird bebaaptet, der Cusattonsbof 
aei kein Gericht. Zweiteos aber soll die ge.aetzgebeode Gewalt nar hn Stande tela ae a, 
Normen festzustellen, nicht aber eine bindende Auslegung b er eil s besteh end er Geaetse n 
geben. Es ist wohl ganz üherftil88ig, eine Widerlegung erst noch za begrflndea. - Dus die 
gemeinen Beacbeide dea Reichskammergericbte.s, (von welcben dJe gan&e Gattung 'VOD Nonnen 
ihren Namen lud,) eine 1tllKemeln &wingende Kraft bcaasaen, bt &lle.rdlnp richli«; alleln • 
lagen hier ganz eigenthümlicbe Verhiiltnlase vor, welche eine A1111dehnang elnea 1olchen unw
geordneten Gesetzgebungsreehtea auf andere Gerichte and Staatselnrlcbtllngea kelaeewep recht
fertigen. Zuniichst gab die K.-G.-0. von 15~ dem Kammer~ericbte auadrtlcklich du Recht. 
"des Proce.ss hitlben dle&e Ordnung Ihrer besten Verstäodnlas au decl&rlren, H beuera, auch 
weitere no1hwendige 1''ürsorge und Ordnung runune.hmen a.nd su DU1eheo." Sodaan ww bei 
der schwerfä!li~en Bewegung dea Reichstages eine von der eigentlichen geaetigebenden Gewalt 
aus~ehende Verbe8„erung der bc.stehcnden Normen nur in seltenen Auanabmefalhm sa erwarten. 
Endlich sollten clil' vom Gerirhtebeschlossenen Anordnungen nur ganz Torlluftg aela, da ihnen 
bloss bi11 zu der, Jiihrli<:h vorzunehmenden, Vi&itatioo Geltung zagesproeheo wu. Sämmtliche 
deutsehe Oberappcllaliousgerichto, well'he in ltzlger Zelt Gemelnbeacbelde erlusen I L 8. In 
Pl'CUSl:len, Bayern, Witrttemberg, habell daher auch keineawega du Recht dea Relch■k&mmer• 
gerichtas in Anspruch genommen. Vgl. Pü lter, Erläuterungen des ProceNe. der beiden 
b ö c h11ten Re lch!igerk hte. 0 ött., 1718; S c b e I f P. m n n t e I , Rep ertorl um d~ d. Stuta- Wld Lehr• 
reohteat Bd. I, 8. ~j fg.; Brack.enhöfl, Erläulet'IUlgen su Lw.de'• Lehrbuch, 8. u. 
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dazu geeigneten Fällen, von einer Partei (oder vom Staatsa.nwalte) Berufung 
eingelegt und in der höheren Instanz ;ein anderes Urtheil erlangt wird. 
Selbst nach einem solchen Vorgange jst aber das Untergericht keineswegs 
rechtlich verpflichtet, seine vom höheren Gerichte missbilligte Meinung zu 
indem und kttnftig in dem Sinne der oberen Instanz Recht zu sprechen, 
sondern~ es mag in einem neuen Falle bei seiner früheren Ansicht beharren, 
bis etwa die gesetzgebende Gewalt eine authentische Auslegung und damit 
eine befehlende, allgemein zu befolgende Norm erlässt. 

Durch diesen Mangel an gesetzgebender Gewalt, so wie durch die Un
abhAngigkeit der Untergerichte und die Vereinzelung jedes Urtheiles ist 
nun aber ein höheres Gericht, und somit vor Allem das höchste Gericht 
eines Landes, nicht verhindert, eine von ihm ft1.r richtig erachtete Auslegung 
eines Gesetzes, ebenso eine Entscheidung ttber einen Punct des Verfa.brens, 
welcher nicht ausdrücklich im Gesetze geordnet ist, als eine ft1r dasselbe 
selbst feststehende Regel zu erklären und diesen Beschluss auch öffentlich 

zu verkünden, d. h. einen Gemein bescheid zu erlassen. Allerdings 
werden durch einen solchen Ausspruch und durch das in Aussicht gestellte 
Beharren bei demselben die Rechte weder der Gerichte noch der Bürger 
geändert; allein eine Mittheilung in weiterem Kreise ist doch theils erlaubt 
theils sogar' WOnschenswerth, damit sowohl die unteren Gerichte und die 
Rechtsbeistände als die Btlrger im Allgemeinen von der Sachlage in Kenntnisa 
gesetzt sind, und darnach ermessen können, was im Falle der Erwadlsung 
eines Rechtsstreites an das in Frage stehende höhere Gericht bevorsteht. 

Die Beantwortung der Frage, ob nnd wann die Erlassung eines Gemein
bescbeides an der Stelle ist, bleibt natürlich ganz dem Ermessen des be
treffenden Gerichtes überlassen. Nur ihm steht die Beo.rtheilnng der Zweck
mAssigkeit einer solchen Fixirung seiner Rechtsübung zu. Namentlich kann 
die Regierung eine Erklärung dieser Art nicht gegen den Willen der Gerichte 
erzwingen; auch verleiht sie etwa denselben, falls sie ihnen ausdrücklich 
beitreten sollte, keine grö~ere rechtliche Bedeutung, als sie an sich haben. 

Dagegen wird ihr auf der andern Seite ein freiwilliger Entschluss von Seiten 
eines Gerichtes im Zweifel nur angenehm sein, da derselbe zw- Feststellung 
und Ausbildung des Rechtes beiträgt. Sie wird daher auch wohl daran tbun, 
zu einer genügenden Veröff'entlicbung die Hand zu bieten , namentlich den 
Gebrauch des Gesetzblattes hierzu zu verstatten. , 

Selbst im Falle einer solchen feierlicheren Verkündigung ist jedoch ein 
Gemeinbescheid weder ein Gesetz noch auch nnr eine Verordnung 1), und es 

stehen vielmehr nachfolgende Sätze unzweifelh&ft fest : 

1) EI tat schwer zu begrelfeo, wie Sebourlen, Abtaas11Dg von Geaetzbllchera, 8. lts fc., 
die rechtliche Bedeutung von Gemelnbe.acheiden 10 verkennen kann, dass er clieaelben lD eine 
An von untergeordneten Gesetzen verwaodclo wW, IUld die. ilbcrdie11 auf eine 1D comtltutioneller 
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1. Jeder Eingriff in das Gesetzgebungsrecht durch einen Gemeinbescheid 
ist null und nichtig. Ein solcher kann weder eine neue befehlende Rechts
norm verkünden, noch auch nur eine authentische Erklärung eines Gesetzes 
enthalten. 

2. Die Regierung ist berechtigt und verpflichtet, einen Uebergrift' nicht 
zu dulden. Somit versteht es sich von selbst, dass sie, falls sie die Ueber
zcugung von einer _Ausschreitung hegt, jede Mitwirkung, namentlich auch 
die Einri\umung des Gesetzesblattes zur Veröffentlichung, zu verweigern 
bat, sondern es liegt auch in ihrer Aufgabe, darch geeignete Schritte den 
richtigen Zustand des Rechtes festzuhalten, beziehungsweise wieder herzu
stellen. Hierzu wird denn aber eine einfache und einseitige Erklärung llber 
ihre Anschauung in der Regel weder genügen noch passend sein i theils 
weil dadurch doch kein Abgeben des Gerichtes von dem einmal aufgestellten 
Grundsatze erwirkt. werden w11rde, theils weil ein offener Zwiespalt zwischen 
den verschiedenen Staatsorganen nur beunruhigen und die Achtung vor dem 
einen oder dem anderen, möglicherweise vor beiden, beeinträchtigen möchte. 
Vielmehr wird sie die Frage selbst zum Gegenstande eines Gesetzesentwurfes 
machen, dadurch aber eine Entscheidung in ihrem Sinne, und zwar f11r immer 
und mit Nothwendigkeit des Gehorsams fftr die Gerichte herbeifnhren. 

3. Auch die Sutndcversammlung befindet sich in ähnlicher Lage. Wenn 
sie mit dem Inhalte eines Gemeinbescheides nicht einverstanden ist oder in 

demselben formell eine Beeinträchtigung des Gesetzgebungsrechtes erblickt, 
so kann sie unzweifelhaft eine Beschwerde bei der Regierung erheben und 
diese znr Anwendung ihrer Initiative aufmuntern. Blosse Unzufriedenheit&-

Beziehung börhst bedenkliche Wel1e. Er schlägt nilmllch Tor, dau eine aUcemetne Aal· 
for1lcrunl(' n.n l!:immtliche Gerichte, Advok•ten und aelbst sachverständige Prlv&ie au erlaueD, 
der 11tehendon Gcsctzi;cbnngllcomml11t1ion voo allen wichtigen Um11tinden, Zweifeln and Streit• 
fri~en, welche sil·h in tler Rechtsausübun~ zeigen mögeu, Mitthellun,r zn mache11, woraaJ' die 
c„mmission für 1Ue ihr be«lcutend genug e,-schclnendcn, namentlich also fttr 8trelrfragen, Dunkel• 
hcifrn und Liil·k<'n der Gesetze, bleibende Entscheidungsnormen ltU entwerfen baben. Diese 
1cien sod.1nn dem He'1~imrftthe (8taatsratbe) vorzulegen, und wenn sie dessen Billigung erhaltea 
dem be,tiinrll~en stiinrli,-clum Ausschnsse zu ellenmässlger Zustimmung mla.utheilea, woraGf 
ihnen 111:~cmclno Verl>i1111Jkhkclt zukiime. Der ständische Ausschll&I möge einer Selta, sar 
Bes,·iligung vcrf1W11m~smiissiger J:,;inwcndungeo, etno au1drilckllche Bef\lgnlll n 10lcher G• 
sctzgC'u1111g!larbe:t von der vollen Versammlung erh111ten, anderer Seita die Verp8icbhm,r babea, 
d1•m niichsren Landlage Nachrid1t von solchen Festatellungen zu geben, worauf dana förmliche 
Be~tiil ~ung oller aber Verwerfung und Wicdorautheban,r erfolgen wfrde. - Siebt man aaa 
,rnch davvn l\b, c!H.'IS der ganze (nllenli11gi1 zuniichst auf Württemberg berechnete) Mocbanlamm 
In dl·n ml!istcn Stiullcn ~nr nicht zur Anwendung gebracht werden könnte, weil 11teheude stia
dhche Aussr.hiisse s:lucklid1erwcise sehr 1elten bc111ohen; und will man auch da, wo er elwa 
a1nvtntll111r wäre, iiuer die gr()S!IC Bedenklichkeit, einem solchen Auuchuaae auch nur Yorläußge 
ic-~c:h:;.;ebrnde Gew11lt einrnriüunen, wegsehen; 10 bleibt Immer noch die Aautellang, daSI eine 
aolche von der Ge'\t>tigcbungscommission aod dem 8Caatsrathe ausgebende befehlende Norm 
kein Gemeinhcschcid, snn,tcrn oine VcrordnunR' oder eine Art 'f'OO Ge1eta ltt, somll 
eine gani: 11n,Icrc Hnllung von Rechtsquellen. Ob uod in wie weit eine solche auaerordentllche 
O,•srrz,:cbung in Rcchts~achcn nötbig und wilnschcnswertb lat, bildet eine (Im vorstehenden 
orörtertc) 1-'rR)C'O filr ~ich; die Oemf'lnhP.!tehcide mll""cn dt'n Ocrkhten aussrhlieHllcb nrblelbea 
und in ibror bc:J<>ndoren Eigenschaft wirken IUld beurthellt WCl"deo. -
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erklArnngen in einer Kammer und selbst, wenn diese einen solchen falschen 
Weg einschlagen sollte, förmliche Beschlusse wflrden freilich allein an der 
Bedeutung eines Gemeinbescheides nichts ändern, da die Gerichte ebenso 
unabhängig von der Ständeversammlung als von der Regierungsgewalt sind. 
Auf der andern Seite aber wttrde eine einseitige Zustimmung von Seiten der 
Stände dem allgemeinen Grundsatze des Gerichtes keine höhere Kraft ver
leihen, als er schon an sich hat. 

4. Das Gericht selbst kann von einem beschlossenen nnd selbst von einem 
veröff'entlichten Gemein bescheide in jedem Augenblicke wieder abgehen, in 
welchem es sich von der Unrichtigkeit desselben überzeugt hat. Es hat sogar 
hiezu die sittliche Pfilcht 1). Von selbst versteht sich, dass in solchem Falle 

eine Bekanntmachung auch der neuen Anschauung geboten ist. 

l) Gegen eine solche spätere Aenderung der eigenen Anffusung wird, als t:u einer be
klagenewerthen Rechtsunsicherheit tuhrend, In starker Sprache Verwahrung eingelegt, 
(1. Roauet, a. L O., 8. 76.). Allein der fflr die Aufrechterhaltung angeftlhrte Grund, nimllcb 
die wiederholte und gewl1Senhane Prllfung und vielseitige Erörterung der streitigen Frage, tat 
offenbar nicht ausreichend. Die einzige Aufgabe der Gerichte Ist, die Ge1etze In dem Ihnen all 
richtig etlr.annten Sinne an&nwenden. Wenn ele alao steh llbeneugt haben, dap ale sich früher 
In einer Anffa.st1ang geirrt haben, so ist ea ihre ganz unzweifelhafte Pßicht, Ton nun an und 10 

bald als moglich den richtigen Sinn zur Geltung 1m bringen. Es kann kein Recht auf ein Un• 
recht und auf ei11cn Widersinn geben. Und welche Stellung in der öffentlichen Melnang wilrde 
der Gerlcbtahof einnehmen, der bei einer von ihm aelbat, und Tlellelcht von der ganzen Wluen• 
11chaft und Prula, als fabeh anerkannten Anwendung bleiben müsste, blo&1 weil er sich einmal 
geirrt bitte, welcher also bewuut fort ond fort Unrecht 1.ufli«en wtlrde? Die Unwandelbarkeit 
des Rechte, Ist freilich eine Woblthat; allein sio Ist nicht die eloalge nnd nicht cUe höebate 
Fordel-ung an eine gute Recbtaordnung. Dtirfte sonst nicht einmal eine neue Geaet.zgebang 
■t&U1lnden, wenn a11cb du Bedllrfblu noch ao dringend und noch 10 allgemein zugegeben wiret 
Wer 1a viel bewelat, bewelat Dichtl. 
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